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Consuetudo impedire non debet, quo minus veritas 

ö Praevaleat et vincat. Nam consuetudo sine 

veritate vetustas erroris est: propter quod 
relicto errore sequamur verilatem , scientes, 

quia et apud Esdram veritas vieit, si 

scriptum est: ‚Veritas Hanel; et invalescit in 
„.„ aeternum et vivit, et obtinet in, secula secs 3 
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Abhandlung an die en von den kirchlichen 

Gebäuden und von dem Kirchenvermögen, liegt 

der von der Schule allgemein angenommene weitere 

Begriff von kirchlichen Sachen zum Grunde, 

deren Lehre ſie als letzter Theil beendet. Daß in 

keiner meiner frühern Schriften eine Erwähnung 

ze hah, daß jene Lehre in vier abgeſonderten 

lbhandlungen vorgetragen werden, und dieſe fie 

ganz erſchöpfen ſollen: davon iſt die Urſache einer⸗ 

fei 5, weil ich bei dem Umfange der Materien 

j 8 der Schwierigkeit ihrer Zuſammenſtellung die 

fung der Aufgabe meinen Kräften kaum ſelbſt 

zutraute, daher nicht verſprechen wollte, was zu 

boten era uw. fallen können; anderer: 

* 2 
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ſeits, weil jede dieſer Abhandlungen einzeln ge N 

nommen ein ſelbſtſtändiges Ganze fein ſollte. Ja N 

fühle mich am erwünſchten Ziele um fo glücklicher | 

als ich die Bearbeitung einer Materie aus de 

Händen lege, deren wiſſenſchaftlicher Behandlung 

mit Rückſicht auf unſern Kaiſerſtaat es lang schon 
Noth that. | | 

Die in gegenwärtiger Schrift befolgte Haupt. 

eintheilung dürfte vermöge der bei mehreren Ge 

legenheiten vorgelegten Deduction wohl die natür 

liche ſein. Es könnte nur zum Vorwurfe gemach 

werden, daß die Lehre von den Kirchenbücher 

nicht als ein zuſammen gehöriges Ganze vorge 

tragen wurde. Ich hatte früher dieſelbe Anſicht | 

doch ein Wink des Herrn Regierungsrathes 4 

Profeſſors Thomas Dolliner, welcher mir bei die 

ſer Arbeit ſo wie bei den vorigen als väterliche 

Freund an die Hand gegangen iſt, ließ mich liebe 

das, was die Kirchenbücher für ſich angeht, a 

den zukommenden Orten anreihen, und dasjenige 

handlung von den ſeelſorgerlichen Rechten un 1 
! 
1 

Pflichten vorbehalten. Schwieriger war die Unter) 
| 
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Et 
Fa der den ten Abschnitten oder Baupt- 

ſtücken zugehörigen Materien, da bei ihrer großen 

5 Berſchiedenartigkeit die Vermeidung der Zerſtücke⸗ 

lung einzelner Verordnungen mit dem Syſteme 

| | öfters in Streit kam. Ich habe diesfalls, ohne 

Br: mich ehen gleichen Vorgang zu binden, immer 

* dasjenige befolgt, was die Sache an n Deutlichkeit 

& nt gewinnen 11 

4 
1 7 
. Die Besrbeitung dieſer Abhandlung geſchah 

übrigens in demſelben Geiſte, in welchem ich die 

frühere zu bearbeiten unternahm. Möge ſie nicht 

hne gleichen Erfolg bleiben! Ich glaube mich 

treulich inner den Gränzen des Kirchenrechtes 

gehalten zu haben; da, wo ich ja in das Gebieth 

der Dogmatik oder Paſtoral ausgeſchweift bin, 

geſchah es ' weil es entweder die Erläuterung 

eines Geſetzes, oder der nothwendige Zuſammen⸗ 

hang forderte. Es ſei dieſes mein größter Fehler! 

ia darf mir ſeine Nachſicht bei Allen ſchmeicheln, 

5 welche wiſſen, daß das Kirchenrecht mit der 

N Dogmatik früher ohnedies als eine Wiſſenſchaft 

; behandelt, und für die auf das wirkliche Leben 

72 angewandte Theologie angeſehen worden ſei; die 

1 
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Paſtoral aber einen dem Kirchenrechte untergeord⸗ 

neten Theil der Theologie aus mache, der ſeit nicht 
viel länger denn einem halben Seculum als eine 

ſelbſtſtändige Wiſſenſchaft eine eigene Lehrkanzel 

im Beſitze hat. Mängel anderer Art mögen meinen 

örtlichen Verhältniſſen zur Laſt gerechnet werden. 

Prag, im Auguſt 1828. f 

2 

Der Verfaſſer. 
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22 e heiligen Bücher des neuen Bundes bezeugen auf 

eine über alle RN 75 NT Art, daß der Gottmenſch 
Jeſus auf de run des Nager hun pa neue Reli⸗ 

gion gelehret eine poſttive Kirche geſtiftet, und ſolche mit 

eee Wehen hat, welche nach dem Zeugniſſen des; 

guſtin der Zahl nach zwar geringer ez aber in 

5 7 55 Wirkung größer ſind „ als es jene der 
öfaifcher n Kirche waren a). Oogleich dieſe allein (bon 

läubigen die ewige Seligkeit“ zu verſchaffen vermö⸗ * 
e und, wenn nicht die N der göttlichen 

08 ung unvollkommen erreicht ſein ſollte, vermögend ſein 
müſſen 2 ſo haben doch ſchon die Apoſtel nach Jeſus, und 
. nacht mehr die Kirche nach den Apoſteln, theils in Hin⸗ 

ſicht auf een Jeſus eingeſetzten Heilsmittel, theils 
. ohne nächſte Ri Rückſicht auf ſolche verſchiedene Einrichtungen 

getroffen, weiche die Erreichung des kirchlichen Endzweckes 
zu! erleichtern und zu ſichern geeignet wären. Die Macht . 

hier u hat Jefüs dur den Auftrag ertheilt, feine Lehre 2 

frei und öffentlich zu 9 0 „ 5 Sackamente 
1 ee Nene So er 

August. contra 1 XIX. 15. e 

» Mare, a. 15. - Luc. XI, 28, 
A — 

= . 
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aus zuſpenden e), Gott auch äußerlich zu verehren 4), und filr 

die Erhaltung der Religion die größte Sorgfalt zu tragen e), 

da er ſolcher Geſtalt einen Gottesdienſt angeordnet hat, 

deſſen Art und Weiſe, wie Alles, was nicht weſentlich 

iſt , er nicht ſelbſt beſtimmt, ſondern nach den Zeit- und 

Ortsverhältniſſen, unter denen ſich die Kirche ausbreiten 

würde, den Apoſteln und, ihren Nachfolgern überlaſſen 

hat. Alle dieſe Anſtalten und Einrichtungen nun, deren, 

ſich die Kirche zur Erreichung ihrer Beſtimmung, zum 

Heile der Gläubigen bedient, und die von Jeſus entweder 
ſelbſt herrühren, oder ſpätern kirchlichen 5 ſind, 

eee im een kirchliche ait 51891) 

8. 2. tussen 1770 6 

bi) Hi 0 4 inf: 
„Ei.ntheilung der kirchlichen Sachen. EN 

In der eben angeführten Bedeutung ſchließt, der Be⸗ 

griff der kirchlichen Sachen Alles in fich, was auf 
das Heilige und auf die Kirche zunächſt Bezug hat. 

Den kirchlichen Sachen in dieſem Verſtande ſtehen nur 

die kirchlichen Perſonen und Klagen gegenüber.“ Sie wer⸗ 

den zu oberſt in heilige Handlungen und eigentliche Kirchen⸗ 

ſachen eingetheilt. Die heiligen Handlungen 

find. entweder göttlicher Einſetzung, wie die, Saeramente, 
oder Einrichtungen der höchſten Kirchengewalt „ wie die 

Ceremonien und gottesdienſtlichen Verrichtungen, oder 

freiwillige Handlungen desjenigen, der ſie vornimmt, wie 

das Gelübde und der Eid, und heiſſen , weil ſie aus ſich 

ſchon daß Seelenheil der Gläubigen bezwecken ge üſt ige 
Sachen (res spirituales). Von ihnen erhalten ihre 

ra die geiftigen Rechte Cura spititualia), als die 
f 0 GOT ee 89 (U 

1 * Matth. XXVII. 19. Lne. * 1 1 

d) 85 N, 46, X. 32 Eu in np A 

e) Matth. VI. 33. + ens we N 
—— —„ 

x 

ne 
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uche der She lehnt an den geiſtigen Sachen, und die 
den geiſtigen Nechten anhängigen Rechte (Jura spirituali- 
bus annexa). Sie nehmen keine Schätzung; an, und 

befinden ſich durchaus außer allem menſchlichen Verkeh⸗ 
1 te 4); ſie ſollten , ſtreng genommen / nicht einmahl unter 

den Begriff von Sachen bezogen werden. Die eigent⸗ 
lichen Kirchenſach en ſind entweder ſolche, welche 

eine unmittelbare gottesdienſtliche Beſtimmung haben, hei⸗ 
lige Sachen (res sacrae), oder folche, y welche nur 

mittelbar dem gottesdienſtlichen, unmittelbar aber einem 
andern Gebrauche gewidmet ſind, religibſe Sachen 

(res religiosae) / oder ſolche, welche mit ihten Erträg⸗ 

niſſen und Nutzungen die Beſtreitung der äußern Kirchen⸗ 

bedürfniſfe decken, Se kirchliche S a⸗ 

chen im ſttengſten Verſtan de (patrimonium, Peculium, 
Lesfestäe „ bond ecclesiastica , res ecclesiästicae in 

 shpeeie)ı Von den heiligen Sachen werden einige durch 
ihte Bestimmung zu dem gottesdienſilſchen Gebrauche 
allein ſchon geheiligt, wie kirchliche Zierathen, Lampen 
und verſchiedene andere bei Verrichtung des Gottes dienſteß 
gebräuchlichen Werkzeuge und Geräthſchaften; andere 
werden zur gottesdienſtlichen Beſtimmung eingeſegnet, ge 

ſeg nete Sachen (res benedictae), wie die Freidhöfe ; 4 

noch andere feierlich eingeweiht, geweihte Sachen 
(res eonseeratde), wie die Kirchen und Altäre 6). Die einen 
und die andern ſtehen ebenfalls außer allem eigentlichen 
Cigenrhumsverbande „ find mit Ausnahme weniger Fälle. 

unveräuſſerlich (extra commereium) e), und gegen Vet⸗ 

letzung durch ene g wehe bon 
‘1316 810 (uilsu! 11192 U 

a) can. 99. 100. 1777 1. 4. 1. sau 9. de simon; 6.3) 

5) fr. 6. §. 3. fr, 9. D. de ani. rer. 0. 3), 95 8. I. 

de rer. divis. 2. 1.) ° 

e) can. 13. 14. 70. caus. 12. 0. Jr 
. 
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sanctac). Die religisfen Sachen find urſprünglich rein 

kirchliche Anſtalten, und nur deshalb in Anſehung ihrer 
Natur und Beſtimmung großen Theils den heiligen Sa⸗ 

chen gleich. Die kirchlichen Sachen im engſten Verſtande 
endlich haben die Beſtimmung anderer weltlichen Sachen, 

befinden ſich im Eigenthume, und zwar dem Eigenthume 

der Kirche, für deren Bedürfniſſe ſie zunächſt geſtiftet 

oder gewidmet ſind, und können bei dem Zuſammentreffen 

der geſetzlichen Erforderniſſe auch veräuſſert werden 4). 

943 
Syſtem der Abhandlung. 

Nachdem 500 den kirchlichen Sachen im engſten Ver⸗ 

ſtande oder dem Kirchenvermögen bereits beſonders gehan— 

delt worden iſt ): fo machen das Object der vorliegen— 

den Abhandlung die Lehren von den heiligen Handlungen, 

den heiligen und religibſen Sachen. Dieſe wird daher 
aus drei Abſchnitten beſtehen, von denen der erſte von den 

heiligen Handlungen, und nahmentlich den heiligen Sa— 

cramenten, den Sacramentalien, dem Gottesdienſte, der 
Verehrung der Heiligen, der Feierung kirchlicher Feſttage, 

den Faſten und Vigilien, Gelübden und Eiden, Begräb— 

niſſen und Exequien; der zweite von den heiligen Sachen, 

und insbeſondere von Kirchen und Altären, von den got— 

tesdienſtlichen Gefäßen und Kleidungen, den Glocken und 
den Freidhöfen; der dritte von den religißſen Sachen, 

und zwar den Hoſpitälern, Klbſtern, Bruderſchaften, 

Schulen und Unterrichtsanſtalten handeln wird. Sie bleibt 

wie die früheren Abhandlungen als ein Beitrag zur Aus— 

d) M. Abhandlg. v. Kirchenvermögen J. Thl. $$. 13. 95 ff. 

a) M. Abhandlg. v. Kirchenvermögen I, u. II. Thl., dann 

v. d. Erbauung, Erhaltung und Herſtellung kirchl. 
Gebäude. . 

* 

* 
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bildung des Kirchenrechtes frei von philoſophiſchen Unters 

ſuchungen auf eine vergleichende Zuſammenſtellung der 

gemeinen Kirchenſatzungen und der- beſondern Oeſterreichi⸗ 

ſchen Verordnungen beſchränkt. Die in das Gebieth der 

Dogmatik, Moral und Paſtoral gehörigen Lehren mögen 

die ausführliche Erörterung in der Theologie erhalten. 

d. 4. 

. Literatur. 

Da dieſe Abhandlung Materien in ſich ſchließt, de— 

ren jede mehrſeitig wiſſenſchaftlich gewürdigt werden kann: 
ſo wird es begreiflich, wenn die Literatur ſehr ausgebrei— 

tet iſt. Als vorzügliche Werke können hier mit Rückſicht 
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Jac. Eberti historia ae Francof, 5 

Oder. 1588. 
Georg. Werner de juramentig in genere. Helmst. - 

1662. 
Seraph. de Seraphinis de privilegiis juramen- 

torum. Francof. 167% 
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Viteb. 1661. 
Jo, Phil. Shwarzena de sepultura et remediis 
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eccfes. Fryb. 1778, 
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Jen. 1672. 
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Erſtes Haußkſtllck. 
Von den Sacramenten. 

9. 5. 
Sacramente überhaupt. 

Das Wort Sacrament war ſchon den heidniſchen 

Schriftſtellern bekannt; fie bezeichneten damit einen Eid a). 

In der heiligen Schrift bedeutet Sacrament ein Geheim— 

niß 6). Die Kirchenſchriftſteller nehmen es in einem weis 

tern Sinne für jedes Zeichen einer heiligen Sache. In 

* 

dem eigentlichen und engern Sinne aber iſt Sacrament 

das äußere Zeichen einer innern Heiligung, welches von 

Jeſus oder auf fein Geheiß von den Apoſteln zu unſerer 

Rechtfertigung eingeſetzt worden iſt c). 
Nach der Schrift und Tradition gibt es ſieben Sa⸗ 

cramente, wodurch der Menſch von ſeiner Geburt bis zum 

Rande des Grabes in den verſchiedenen ſchwierigen Ver- 

hältniſſen des Lebens jene Gnade empfangen kann, deren 

er eben unter dieſen Umſtänden zur Befz örderung Bu. 

5 const. 8. C. de legat, (6. 37.) const. 4. C. de veie- 

rau, (12. 47.) 

5) Ephes, I. 9. 1. Tim, III. 16. 

e) cin. 32, D. 2. de consecr, 
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höchſten Gutes bedarf; und eben fo viel verehrt auch die 
lateiniſche, dann die griechiſche unirte und nicht unirte 

Kirche. Sie ſind folgende: die Taufe, die Firmelung, 

das Altars-Sacrament, die Buße, die letzte Oehlung, 

die Prieſterweihe, die Ehe d). 

Vermöge der Lehre P. Eugen IV. e) hat jedes 

Sacrament drei weſentliche Beſtimmungen: 1) eine Ma— 
terie (materia, elementum), d. i. eine ſinnlich wahrs 

nehmbare Sache oder Handlung, 2) eine Form (forma, 
verbum), d. i. eine Formel, welche die ſacramentaliſche 
Handlung ausdrückt f), 3) einen Ausſpender (minister), 

welcher die Form mit der Materie vereinigt, in der Ab— 

ſicht, das zu thun, was die Kirche thut g), oder was 
daſſelbe iſt, in der wenigſtens generellen Intention, keine 

andere als jene Handlung vorzunehmen, welche von der 

Kirche bei Anwendung des eben vorzunehmenden Ritus bes- 

abſichtigt wird. Die Anwendung dieſer Lehre auf die ein⸗ 

zelnen Eactamente iſt aber mit manchen Schwierigkeiten 

verbunden, da die Schrift hierüber nicht genug vollſtändig, 

und die Tradition dunkel iſt. Wir glauben unbezweifelt 

und feſt, daß 1) der rechtmäßige Ausſpender aller Sa— 

cramente der von der Kirche verordnete Geiſtliche ſei, und 

daß ſelbſt im Nothfalle mit Ausnahme der Taufe kein 

Sacrament von einer andern Perſon gültig adminiſtrirt 

werden könne; 2) daß das, was die Kirche über die 

Materie und Form als unumgänglich nothwendig beob— 

achtet wiſſen will, zu der weſentlichen Beſtimmung gehöre, 

und 3) daß bei dem Nichtvorhandenſein aller drei weſent⸗ 

d) Conc, Trid, sess. 7; pr, et can. 1. sed. de sacram. 
in gener. A 

e) In decreio pro Armen, 

J) cap. 5. de baptism, (3, 42.) 

) Cone, Trid. sess. 7. can, 11, de sacram, in gener. 
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ö Uher Beſtimmungen das Sacrament deficire 2), bei deren 

Vorhandenſein aber exiſtire, ohne daß auf entgegen geſetzte 
menſchliche Satzungen. etwas ankommt 1), da die bloß 

zur feierlichern Aus ſpendung und würdigern Empfangung 

eingeſetzten Ceremonien zufällige Beſtimmungen ſind, welche, 

ob fie gleich außer dem Nothfalle immer genaueſt beibes 
halten und beobachtet werden müſſen, unbeſchadet der 

Heiligkeit der Sacramente und ihrer Wirkungen gleich 
ene anders ſein, und auch wegfallen können. 

Die gemeinſchaftliche Wirkung der Sacramente iſt 

die heiligende Gnade. Dieſe hängt weder von der 

Würdigkeit des Ausſpenders „noch der Würdigkeit des 

Participanten ab, ſondern geht von der aus göttlicher 

Einrichtung den Seam beiwohnenden Kraft aus 

(ex opere operato), wenn anders der Participant nicht 

ſelbſt hinderlich iſt ). 
Die vaterländiſchen Geſetze enthalten über die Sa⸗ 

cramente im Allgemeinen keine beſondern Beſtimmungen, 

und können ſie auch nicht enthalten, da die weltliche 
Macht kein jus in sacra hat. Die bürgerliche Geſetz⸗ 
gebung iſt vermöge des jus circa sacra bloß da einges 

ſchritten, wo das Beſte des Staates und das Wohl der 
Kirche gefährdet werden konnte oder befördert werden follte, 
und alſo das oberſte Aufſichts⸗ oder das oberſte Schutz⸗ 

recht des Landes fürſten wirkſam werden mußte, das iſt, 

bei den Disciplinar⸗ Satzungen der Kirche in Abſicht 

auf die Ausſpendung. und Empfangung der Sacramente. 

Die diesfalls vorkommenden Verordnungen betreffen die 

Sacramente einzeln, und werden daher bei dieſen in den 
uadälgeiden ane angegeben werden. 

5 cap. 1.5. de baptism, (3. 42,) 

5) can, 77. 78. cause, 1. d. 1. 

) Cone. Trid, sess. 7. cau. 7. g. de sacram, in gener. 

1 - 

— 



- 1 - | 
Pe ia aan oe 
eee ee ee 

— 

101 C f 

auge „ heißt nach wre utſprünglichen 

ee e Wortes eine Abwaſchung. Als Sacrament 

der chriſtlichen Kirche iſt die Taufe die Reinigung des 

Menſchen durch das Waſſer und Wort Gottes von der. 

Erbſlinde und allen andern wirklich begangenen Sünden, 

und eine Heiligung in Jeſu zum ewigen Leben. Sie 

iſt unter allen übrigen Sacramenten das erſte und das 

nothwendigſte 2); fie heißt daher auch das Thor und der 

Grund, durch welches und auf welchem man zur Empfan⸗ 

gung der andern ſchreiten kann 5), dergeſtalt, daß ein 
anderes früher empfangenes Sacrament als gar nicht 

empfangen angeſehen wird, und nach drr Taufe noch ein⸗ 

mahl empfangen werden muß c). Sie enthält den Auf⸗ 
nahmsvertrag, durch welchen man Mitglied der Kirche 05 
Chriſt im Gegenſatze des Ungläubigen wird. een 

Die Materie dieſes Sacramentes iſt wahres, Has 

tuͤrliches Waſſer e), gleichviel, ob kalt oder warm, ’ ob 
der Täufling darein getaucht, damit beſptitzt oder be⸗ 

goſſen wird, und das eine und andere ein- oder dreim ahl 
geſchieht. Die griechiſche Kirche bedient ſich warmen, die 

lateiniſche gewöhnlich kalten Waſſers mittelſt Breimänfigen 
Begieſens f). Die Form beſteht in der Ausſpre⸗ Jung 
der Worte, wodurch die Taufhandlung, der Nahme des 

4) Joan. III. 5, Conc. Trid. sessi 6, de Jastif. le best. . 

de baptism. dd ob.. J . 0 

b) cap, 2. de cognat. spirit. in 6%. (4. 3.) ao 

c) cap. 1. 3. de presbyt, non papliz, (3. 43.) 4 

d) cau. 143. Dist. 4, de conseer. wanna 

e) Couc. Trid, sess. 7, can. 2. de bapusm. cap. 5. de 

baptism, (3. 42.) e ab nal ‚BE En 

I can. 78 — 81. can. 85. Dist. 4. de conseer. (* 
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Shufnge, und die drei gettlichen Perſonen nahmentlich 

ee werden. Die Rämiſche Kirche hat die Tauf⸗ 
formel: Ich taufe dich im Nahmen des L' ers, des 

5 Sohnes und des heiligen Geiſtes g). Die grüchiche 

Kirche gebraucht dieselbe Formel, aber im Paſſiv: Es 
wird getauft der Diener Gottes N. im Nahmen u. ſ. w., 

womit P. Alexander III. nicht einverſtanden zu ſein 
. ſcheint 5). Der ordentliche Aus ſpender der Taufe 

iſt vorzugsweiſe der Biſchof 1), und nach ihm der Prie⸗ 
ſters nach unſerer heutigen Kircheneinrichtung aber der 
Pfarrer in der Art, daß nur er allein innerhalb ſeines 

Stfrengels zu taufen das Recht hat, und ein anderer 
Prieſter bloß vermöge ſeiner Bewilligung oder in Folge 

eines Auftrages ‚erlaubt taufen darf. Indeſſen kann die 

feierliche Taufhandlung auch einem Diacone k)y nicht 
Ae einem Minoriſten oder Laien delegirt werden. Die 

5 Fasern die wand anderer adminiſtrirt, ft jedoch nicht 
ungültig; im Nothfalle iſt ſie ſogar erlaubt, ohne daß auf 

den Stand, das Geſchlecht und ſelbſt die Religlon des 
. Een eos ankommt; daher auch Laien, Weiber, 

* 

* 7 

er, ja ſeloſt Juden und Heiden unter Vorhandenſein 
der Materie, Form und Intention taufen können H. 

ich ſelbſt kann niemand und auch nicht in dem äußerſten 
ol halle, taufen, da zwiſchen dem Täufer und dem 

10 flinge eine Perſonenverſchiedenheit beſtehen muß, und 

die Begierd⸗ und Bluttaufe die Waſſertaufe erſetzt m). 

8). san, 88. 86. ibid. cap. 1. 4 de sum. Trin. er 1.) 

A) cap, 1. de baptism, 

7 Cone. Tri", sess. 6. cap. de 1. de reſ. 

) Act, VIII, 12. 38. can. 13. Dist. 93. can. 19. Dist, 4 
de cousccr, ' 

em. 7. caus, 30. . . can. 4. N g. 3. can. 21. 23. 

224. 29. Dist. 4. de consecr. 

W ubm can. 34. Dis. 4. de consecr. 
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Täufling kann ſowohl eine erwachſene Perſon, als 

auch ein Kind ſein 1); nur muß dieſes bereits gebahren f 

fein, wirnch noch leben, und eine menſchliche Geſtalt 

haben. Wird bloß die ſchwangere Mutter getauft, ſo 

wird die Leibesfrucht nicht für getauft gehalten o). Ein 

todt zur Welt gekommenes Kind iſt der Taufe unfähig; 

zweifelt man aher, ob das eben gebohrene Kind noch lebe 

oder nicht: ſo kann es unter der Bedingung, falls es 
noch lebt, getauft werden. Eine Mißgeburt kann, wenn 

ihr nicht ganz alle Aehnlichkeit mit menſchlichen Weſen 

fehlt, wenigſtens unter der Bedingung die Taufe erhalken, 

falls fie der Taufe föhig iſt. Dadurch wird einerſeits den 

Entheiligung des Sacramentes vorgebeugt, andererſeits 
die Mißgeburt, wenn ſie, als ein von einem Weibe ge— 

bohrenes Weſen, wirklich Menſch iſt, des Sacramentes 

theilhaftig p). Der ſchon getauft iſt, kann nicht wieder 

getauft werden, weil die Taufe der Seele ein unauslöſch— 

liches Merkmahl eindrückt. Die Kirche befiehlt jedoch die 

Vornahme der Taufe an allen Kindern, über deren Taufe 

keine Gewißheit beſteht 4). Jedes ſolche Kind wird be⸗ 

dingnißweiſe, falls es nicht getauft fein ſollte, getauft 1). 

Bei einem Findlinge ſoll dieſes ſelbſt dann geſchehen, 

wenn er mit einer angehängten Schrift oder einem Zettel 

des Inhaltes, daß er getauft ſei, ausgeſetzt gefunden wird, 

wenn nur ſonſt nicht in andern Wegen ſichere Kenntnik 

n) can. 7. 8. 74. 76. 129. 130. 138. D. 4, de conseer. 

cap, 3, de baptism. cap. um, $. 2. 3. de sum. Trinit. 
in Clem. (1. 1.) 

o) can. 114. 115. Dist. 4. de consecr. 

p) S. Car. Borrom, act. ecek Meliol, p. VI. de bapt. 

administ. Melzer über den Einfluß der Heilkunde auf 
d. pract. Theol. Ulm 1794, II. Thl. S. 231 ff. 

9) can. 110, 111. Dist. 4. de couseer. N 

7) cap, 2. de baptism. 
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der wirklich eee Taufe erhalten wird 5). Von 

dem, der von chriſtlichen Eltern erzeugt worden, unter 
n gelebt hat, und von Chriſten erzogen iſt, wird für 

gewiß angenommen, daß er getauft ſei, bis das Gegentheil 
F 1 erwieſen wird 1). 

Die Zeit betreffend: fo wurde die T Taufe ehemahls 
IS. einem Krankheitsfalle oder einer Lebensgefahr nur 
am Oſter⸗ und Pfingſtfeſte, dann an den Vorabenden zu 
denſelben adminiſtrirt 2); doch heut zu Tage kann an 
jedem Tage und zu jeder Stunde getauft werden. Der 

Ort, wo getauft werden kann, iſt ordentlicher Weiſe 

und ſeitdem das Recht zu taufen ein pfarrliches Recht 

geworden iſt, die Pfarrkirche, welcher auch das ausſchließ⸗ 
liche Recht zur Haltung eines Taufſteines oder einer Tauf⸗ 

Capelle zuſteht. In einer andern Kirche kann nur aus 
einer beſondern Urſache, am wenigſten aber in Privat- 

Gebäuden getauft werden w). Die Ceremonien, 
welche bei der Taufhandlung zu verrichten ſind, und ſchon 

aus den erſten Zeiten der Kirche ſich her ſchreiben x), 

fommen in dem Römiſchen Rituale vor. Hier iſt nur zu 

erwähnen, daß der Täufling von beſondern Perſonen zur 

Taufe gehalten, oder aus dem zur Taufe beſtimmten 

Waſſerbehältniſſe gehoben wird, welche, weil fie über die 
Catechumene während deren Vorbereitung zur Taufe die 

Aufficht zu führen, und bei der Taufe ſelbſt für fie gut 

zu ſagen haben, ehemahls sponsores, fidejussores, nun 

7 er allgemein T Taufpathen (patrini) genannt werden 3). 

5 2 ad Prag, a, 1605, de baptism. art, 12. Wien. 

Ritual S. 15. a 

10 . 3. de presbyt. non baptiz. (. 43 + 

u) can, 1-18, Dist, 4. de consecr, 

w) cap, un, de baptism. in Clem. (3. 15.) 

*) can, 53. 61. 62. 65. 73. 91. 92. Dist,4, de consecr. 
5) cam. 105. ibid. 

B 
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Da ihr Amt von großer Wichtigkeit iſt, fo iſt es nicht 

gleichgültig, wer dazu genommen werde. Nach den 

Satzungen der Kirche ſind nahmentlich die noch nicht 
Gefirmelten und die Ordensperſonen ausgeſchloſſen 2). 

Man kann aber auch noch die Ketzer und Excommunicirten 

wegen der mit ihnen nicht beſtehenden Gemeinſchaft, und 
die Eltern des Täuflings wegen der zwiſchen ihnen zu 

contrahirenden geiſtigen Verwandtſchaft unter die von dem 

Amte eines Taufpathen ausgeſchloſſenen Perſonen rechnen. 

Die Zahl der Taufpathen hängt von dem Belieben ab; 

damit jedoch die geiſtige Verwandtſchaft nicht zu ſehr ver— 

breitet werde: ſo hat das neuere Kirchenrecht ſie dahin 

beſchränkt, daß nur eine Perſon, ein Mann oder eine 
Frauensperſon, und aufs höchſte zwei, ein Mann und 

eine Frauensperſon Pathen fein ſollen aa). Erſcheinen 

mehrere Perſonen bei der Taufe: ſo ſind nur jene als 

Pathen anzuſehen, welche entweder von den Eltern des, 

Täuflings, oder von dem taufenden Geiſtlichen als ſolche 
bezeichnet worden ſind. 

5. 7 

Oeſterreichiſche Vorſchriften hierüber: 

In Oeſterreich iſt fo, wie in allen übrigen Europäi« 
ſchen Staaten, welche das Chriſtenthum als Grundlage 

der Staatsverfaſſung angenommen haben, die Taufe die 

Bedingung zum vollen Genuſſe der bürgerlichen Rechte 

und zur vollen bürgerlichen Rechtsfähigkeit. Die aus 

Gelegenheit der Ertheilung der Taufe im Allgemeinen er 

gangenen Verordnungen find folgende: 

1) Ordentlicher Weiſe wird mit kaltem Waſſer 

und in der Kirche getauft. Da aber das Taufen 

2) can, 102 — 104. ibid. | 
aa) can, 101. ibid. cap, fin, de cognat, spirit. in 60. 

(4. 3.) Conc, Trid, sess. 24. cap. 2. de ref, matrim, 
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neugebohrener Kinder mit kaltem Waſſer, ſo wle das bei 
der Taufhandlung nothwendige 0 Verweilen mit den⸗ 

ſelben in der Kirche, und das Tragen fü chwächlicher Kinder 

| Taufe in weit entfernte Kirchen bei kalter Witterung 

auf ihr Leben und ihre Geſundheit nicht anders als he Seht 

nachtheilig einwirken kann: ſo iſt den Seelſorgern aufge⸗ 

tragen, bei ſolcher Witterung das Taufwaſſer zu wärmen, 
und in der Sacriſtei „ihrem Zimmer oder ſonſt an einem 

warmen Orte; in den Fällen aber, wo das Kind nach 

dem ſchriftlichen Zeugniſſe des Arztes, Geburtshelfers 

oder der Hebamme wegen Schwächlichkeit nicht ohne 

Gefahr für ſein Leben oder ſeine Geſundheit zur Kirche 
gebracht werden kann, in der Wohnung des Kindes 13 

taufen a). 1 

2) In Anſehung der Mißgeburten ſchreibt eine Ver⸗ 
ordnung für Weſt⸗ Galizien vor, daß fie ohne ausdrückli⸗ 

chen kreisämtlichen Befehl nicht vertilgt, ſondern bis zur 
Verfligung des Kreisamtes, dem davon ſogleich die An⸗ 
zeige zu machen iſt, gegen Vergütung aller Auslagen 

aufbewahrt werden ſollen 5). Die Geſetzgebung gibt da— 
durch zu erkennen, daß das von Menſchen erzeugte Weſen 

Menſch zu ſein vermuthet werde. 

3) Findlinge, welche anderswoher, als aus dem 
Gebährhauſe in das Findelhaus gebracht werden, müſſen 

dem Pfarrer ſogleich angezeigt, und die etwa überbrachten 
Taufſcheine demſelben zur Einſicht mitgetheilt werden. 

Der Pfarrer hat dieſe Documente zu unterſuchen, und 
f an allen Kindern, für welche nicht ein notoriſch echter, 

mit dem Pfarrſiegel bekräftigter Taufſchein beigebracht 

wird, die Taufe unter der Bedingung, falls ſie nicht 

getauft wären, vorzunehmen, wobei er den vergl 

a) Hofd. v. 19. Juli 1819, Berorb. in EN v. 7. Dec. 1822. 

5) Verord. für Weſt⸗ a v. 19. Oct. 1798. 

2 



. 
* 

getauften Kindern eben denjenigen Nahmen zu geben hat, 
welchen ſie nach der muͤndlichen oder ſchriftlichen, aber 
nicht erwieſenen, Angabe in der Taufe erhalten haben c). 

4) Die Taufe muß mit den vorgeſchriebenen Geres 

monien ertheilet, und ohne wichtige Gründe, die eigentlich 

nur in der Schwäche des Täuflings zu beſtehen haben, 
die Ceremonien-Taufe von der Waſſertaufe nie getrennt 

werden 4). 1 
5) Als Taufpathen dürfen nur ſo viele Perſonen 

zugezogen werden, als in den Synodal- oder Dibceſan— 
Verordnungen beſtimmt iſt. Das Einladen einer größeren 

Anzahl wird für einen Mißbrauch erklärt, der allenthalben 
abgeſtellt werden ſoll. Daflir werden auch die Gaſtereien 

angeſehen, welche vor oder nach der Taufe in der Wolıs 

nung des Pfarrers, Meßners oder in dem Hauſe des 

Kindsvaters abgehalten werden. Sie ſind zur Aufrecht— 

haltung des Anſehens der Geiſtlichkeit, welcher ſchon von 

den Dibeeſan-Satzungen das Erſcheinen dabei verbothen 

iſt e), ſo wie zur Beſchränkung des Hanges zur Trunken— 

heit bei dem Bauernvolke ſtreng unterſagt 7), und dabei 

den Pfarrern zur beſondern Pflicht gemacht, die Gemeinden 

von der Würde und Erhabenheit des Sacramentes der 

Taufe in der Art wohl zu unterrichten, damit ſie einſehen 

lernen, wie wenig ſich daſſelbe mit den ſinnlichen Hand— 

lungen der Schwelgerei vereinbaren laſſe, und von allem 

dabei zu begehenden Unfuge abgebracht werden g). 

e) Verord. für Deft. V. d. E. v. 18. Aug. 1805. 
d) Hofd. für Galiz. v. 27. April u. Verord. v. 22. Mai 1812. 

e) Reichenberger Paſtoral-Anweiſung II. Thl. 3. Hptſt. 

§. 30. b 

7) Verord. in Galiz. v. 5. Dec. 1806, Hofd. für Galiz. 

v. 22. Sept. 1820. 5 
8) Hofreſcr. v. 21. Juni 1771, Hofd. v. 14. April 1784, 

Verord. für Steyerm. Kärnt. Krain v. 3. Mai 1786. 
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6) Der Mißbrauch des ſo genannten Witzens oder 

Zutragens der Kinder acht oder vierzehn Tage nach der 
Taufe, ift- unter einer den Umſtänden angemeſſenen Strafe 
dated 5). J 

n Die Taufſtole iſt durchaus und überall aufges 
| bob 1). > 

8) Wo zu beforgen ſteht, daß das Dafein eines 

unehelich gebohrnen Kindes dem Gerichte, welchem die 

Beſtellung eines Vormundes für daſſelbe obliegt, unbe— 
kannt bleiben dürfte, hat die erforderliche Anzeige der tau⸗ 

fende Geiſtliche zu veranlaſſen k). 
9) Bei den Taufen der Kinder von den in den 

Böhmiſchen Glashüten arbeitenden Ausländern haben ſich 

die Böhmiſchen Gränzpfarrer den Trauungsſchein der Eltern 

vorlegen zu laſſen, um dadurch in die Kenntniß der wilden 
Ehe, in welcher dieſe Menſchen häufig leben, zu kommen, 
‚und ſolche abſtellen zu können )). 

10) Endlich ſind in Oeſterreich ob der Ens die 

Seelſorger noch angewieſen, daß ſie jeden Fall, wo eine 

ungeprüfte Hebamme ein Kind zur Taufe bringt, dem 

betreffenden Diſtricts⸗ Commiſſatiate anzeigen ). 

* . 
Ausbeſonder a) bei Kindern katholiſcher Eltern; 

Außer dem Reichsabſchede, vermöge deſſen chriſt⸗ 

liche Eltern mit Zwang verhalten“ werden können, ihre 

Kinder zur Taufe zu bringen a), und einigen Provinzials 

Satzungen, einer Verordnung der Dibceſan-Synode von 

A) Hofd. v. 22. April 1783. 
8 M. Abhandlg. v. Kirchenvermögen II. Thl. F. 38 u. 1. 

*) B. G. B. §. 189. 
U) Verord. in Böhm. v. 1. März 1823. 

m) Verord. in Oeſter. o. d. E. v. 1. Juli 1816 u. 3.Dec, 1817. 

„) Reichs abſch. v. J. 1529 h. 6. 
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Prag nähmlich, nach welcher die Kinder noch an dem. 

Tage ihrer Geburt in die Kirche zur Taufe gebracht wer— 

den ſollen 6), dann den Verordnungen der Synoden von b 

Neutra und Tirnau, von denen die erſte die Taufe eines 
Kindes über acht Tage unter Strafe des Interdicts, die 

zweite über zehen Tage unter Strafe der Excommunica— 
tion zu verſchieben verbiethet c), beſteht kein landesfüͤrſt— 

liches Geſetz, welches wegen der Verbindlichkeit in Abſicht 

‚auf die Empfangung der Taufe etwas anordnete. Es 

ſcheint eben darum, daß bisher nie ein Fall einer Wider— 

ſetzlichkeit von Seite der chriſtlichen Unterthanen des 

Oeſterreichiſchen Staates gegen die Ausſpendung dieſes 

Sacramentes hervor gekommen iſt, und daß dieſe, ohne 
ſich durch ein beſonderes Geſetz gebunden zu wiſſen, aus 

Uiberzeugung es immer für die erſte Pflicht gehalten ha— 

ben, ihre Kinder derſelben Seligkeit theilhaftig zu ma— 
chen, auf welche ſie ſelbſt hoffen. 

Die Pflicht zu taufen liegt dem katholiſchen Pfar⸗ 
rer in Anſehung der Kinder feiner ganzen katholiſchen 

Gemeinde ob. Kinder anderer Gemeinden aber darf er 

nicht taufen, ſondern er muß ſie an den eigenen Pfarrer 

verweiſen. Insbeſondere iſt dieſes den katholiſch en 

Gränzpfarrern in Böhmen wegen der unehelichen Kinder 
gebothen worden, welche aus Baiern zur Umgehung des 

daſelbſt beſtehenden Geſetzes, daß das Haus und die Ge— 
meinde, in welcher ein uneheliches Kind gebohren wird, 

für deffen Ernährung und Erziehung ſorgen müſſe, nach 

Böhmen zur Taufe gebracht werden. Die Böhmiſchen 
Pfarrer haben die Sache genau zu unterſuchen, und nach 

den erhobenen Umſtänden ihr Amt pflichtmäßig. zu handeln, 

folglich, wenn das Kind wirklich auf Baicriſchem Grunde 

b) Syuod, Prag. de baptism. art, 7. 
e) Brezanöczy instit, jur, ecel. p. I. F. 52, 

| 
| 
| 
| 
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unehelich bebohren wurde, und nur zur Verheimlichung 
nach Böhmen zur Taufe gebracht wird, dieſe zu verwei⸗ 
gern, damit nicht ein ſolches Kind mit der Ernährung 
und Erziehung einer Böhmiſchen Gemeinde zur Laſt falle, 

wo deſſen Eltern nie ſeßhaft waren 4). Kinder gemiſchter | 

Ehen tauft der katholiſche Seelſorger ohne Unterſchied 
des Geſchlechts, wenn der Vater katholisch iſt. Iſt der, 

Vater akatholiſch, die Mutter katholiſch: ſo tauft er 
bloß die Töchter, als welche nach dem Geſetze der 
Religion der Mutter zu folgen haben; die Söhne tauft 
der akatholiſche Seelſorger, wenn nicht beſonders ausge— 

macht iſt, daß auch ſie katholiſch erzogen werden ſollen e). 
Dieſes hat ſich auch von den von gemiſchten Glaubens» 

verwandten außerehelich erzeugten Kindern zu verſtehen F). 

Die Kinder der ad militiam stabilem gehörigen 
Militär = Perfonen tauft der Civil⸗Seelſorger, in deſſen 

Sprengel ſich die Eltern aufhalten, vermöge eigenen Rechtes; 

die Kinder der ad militiam vagam gehörigen Militär- Pers 

ſonen aber zur Aushülfe dann, wenn der Feld-Superior 

oder Feld ⸗ Capellan, deſſen Gerichtsbarkeit ſie zugewieſen 

ſind, abweſend iſt g). Eräugnet ſich der Fall, daß bei 

neugebohrnen Kindern katholiſcher Eltern, wo der geburts⸗ 
hülfliche Beiſtand im Abgange katholiſcher Hebammen von 

Hebammen der Helvetiſchen Confeſſion zu leiſten war, 
wegen Gefahr des Lebens die Nothwendigkeit der Noth— 
taufe eintritt: fo kann die Vornahme derſelben zwar die« 

ſen Hebammen nicht zur Pflicht gemacht werden, weil 

nach den Grundſätzen der Helvetiſchen Confeſſion die Taufe 

0 Verord. in Böhm. v. 1. Mai 1823, 
e) Hofd. v. 13. Oct. 1781. 

7) Allerh. Entſchl. v. 21. März 1821, Sof. v. 9, Jan. 

„e. 
8) Hofd. v. 19. Mai u. 15. Sept. 1808 55. 1. 2. Verord. 

in Krain v. 2. Juli 1820. ö 
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nur von einem ordinirten chriſtlichen Lehrer adminiſtrirt 
werden kann, und die ſo genannte Nothtaufe, welche von 

andern Perſonen vorgenommen wurde, nur als eine gleich— N 

gültige Handlung angeſehen wird; fie find jedoch dafür 

verantwortlich, daß ſie die Nothtaufe von einem katholi⸗ 

ſchen Glaubensgenoſſen nach dem Gebrauche der katholi⸗ 

ſchen Kirche verrichten laſſen, und daher vorläufig darüber 

zu belehren, daß die Nothtaufe bei Kindern katholiſcher 

Glaubensverwandten nach chriſtkatholiſchen Grundſätzen 

von jedermann gültig vorgenommen werden könne 6). 

Von der Pathenſtelle bei katholiſchen Taufen ſind 

die Akatholiken mit dem Bedeuten ausgeſchloſſen, daß der 

taufende Geiſtliche fie mit guter Art entfernen ſoll 1). 

Wo ſie bereits hierzu geladen find, und nicht wieder ab— 
geſchafft werden können, haben ſie nur als Zeugen zu 

erſcheinen, die Pathenſtelle aber immer 5 kahle Per⸗ 

ſonen zu vertreten K). 

8. 9. 

b) Bei Kindern akatholiſcher Eltern; 

Die Kinder akatholiſcher Eltern werden ordentlicher 

Weiſe von dem Paſtor auf die der Confeſſion eigenthüm— 
liche Weiſe getauft, ohne daß deshalb der katholiſche 

Seelſorger weiter begrüßt zu werden braucht a). Wo 

aber in dem Orte ein Paſtor nicht gegenwärtig iſt, und die 

daſelbſt lebenden Akatholiken auch nicht der akatholiſchen 

Gemeinde eines Ortes in der Nachbarſchaft einverleibt 

find: da haben fie ſich zur Vornahme dieſes Minifterials 

J) Verord. in Böhm. v. 17. Jan. 1823. 
7) Hofd. v. 25. Juni 1801, 

2) Hofd. v. 10. Juli 1802. * 
a) Hofd. v. 16. März 1782. S. dazu $, 11. gegen das 

Ende. 



Actes an den akatholiſchen Seelſorger des Sptengels 
zu wenden, in welchem ſie wohnen 5), und dürfen 
ihn unter keinerlei Vorwande von einem etwa im Orte 
anweſenden Geſandtſchaftsprediger oder einem ausländiſchen 

Paſtor vornehmen laſſen; erfierer iſt den Landesgeſetzen 

und der hierländigen Jurisdiction nicht unterworfen c), 

und an das Bethhaus des letzteren ſich anzuſchlieſſen uns 

terſagen die Geſetze 4). Unter ſchwerſter Strafe iſt ihnen 

aber verbothen, die Taufe ihrer Kinder ſelbſt zu ver⸗ 

richten e). 

Wo der Fall eintritt, daß der katholiſche Seelſorger 

für Kinder akatholiſcher Perſonen die Taufe zu adminiſtri— 
ren hat, da tauft er, wenn es Kinder Augsburgi— 

ſcher Confeſſions⸗Verwandten ſind, nach dem in Schle— 

ſien eingeführten, in der ſächſiſchen Kirchen-Agende ent— 

haltenen Ritus, der noch von Luthers Seiten herrührt, 

und folglich weniger als alle andern nach der Zeit üblich 
gewordenen Ritus von dem katholiſchen unterſchieden iſt. 

Er bedient ſich dabei des gewöhnlichen Didcefan Rituals, 

ſpricht aber die darin enthaltenen Formeln in der deutſchen 

Sprache 7). Bei der Taufe der Kinder Helvetiſcher 
Confeſſion hat er die Exorcismen, wie auch die Salbun⸗ 

gen mit dem heiligen Chrisma zu unterlaſſen, und nur 

bei Aufſchüttung des Waſſers die gewöhnliche Tauffors 

mel in der Mutterſprache, ſodann das Gebeth des Herrn 
und den Glauben zu ſprechen 2). Iſt einem Kinde dieſer 

Confeſſions⸗ Verwandten von der Hebamme die Noth— 

taufe ertheilt worden: ſo hat er, da, wie geſagt, nach den 

5) Verord. in Böhm. v. 20. Mai 1782. 

e) Hofd. v. 13. Jan. 1782. 

d) Hofd. v. 25. Febr. 1808. 

e) Verord, in Böhm. v. 20. Mai 1782. 

7 Hofd, v. 16. März 1782. 

8) Hofd. v. 16. Aug. 1782. 



Grundſätzen der Helvetiſchen Confeſſion die Taufe bloß von 

einem ordinirten chriſtlichen Lehrer verrichtet werden kann, 

mithin die Nothtaufe der Hebammen unzuläſſig, und wenn 

ſie verrichtet worden, als eine gleichgültige Handlung an— 

zuſehen iſt, dieſe Taufe nicht zu beſtätigen, ſondern die 

Taufe in der gewöhnlichen Form ganz zu wiederhohlen 1). 

„. 10. 

c) Bei Juden. 

In Anſehung der Taufe der Juden iſt zunächſt 

swiſchen erwachſenen Juden, welche in Abſicht auf die 

Religionswahl sui juris ſind, d. i. das achtzehente er 

jahr zurück gelegt haben, und ſolchen, welche sui juris 

nicht ſind, oder den Judenkindern zu unterſcheiden. 
Verlangt ein Jude, der rückſichtlich der Neligionds 

wahl sui juris iſt, getauft zu werden: ſo muß derjenige, 

der ihn taufen will, vorläufig die Anzeige dem Kreisamte 

machen, und durch dieſes die Bewilligung zur Taufe von 

der Landesſtelle erlangen a). Iſt dieſe erfolgt, und tritt 

von einem jüdiſchen Ehepare der Vater zur katholiſchen 

Religion über: ſo ſind alle Kinder beiderlei Geſchlechts, 

welche noch vor der Taufe des Vaters gebohren ſind, und 

die Unterſcheidungsjahre nicht haben, ebenfalls zu taufen 

und in der chriſtlichen Religion zu erziehen. Wenn aber 

die jüdiſche Mutter den katholiſchen Glauben annimmt, 

während der Vater bei dem Judenthume verbleibt: ſo hat 

dieſe Religionsbekehrung in Anſehung der Kinder zunächſt 

keine Wirkung; dieſe haben ohne Unterſchied des Ge— 

ſchlechtes der Religion des Vaters, ſo lang als er lebt, 
zu folgen. Erſt nach ſeinem Tode, und wenn von 

ſeiner Seite kein an die Verſorgung der Kinder 

5) Hofd. v. 2. Juni 1788. 11 
a) Hofd. v. 13. Aug. 1787, Verord. in Shen v. 22. Sept. 1800. 
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übernehmender Großvater vorhanden iſt, bleibt der katholi⸗ 
ſchen Mutter unbenommen, ihre Kinder, welche die annos 
diseretionis noch nicht erreicht haben, ohne Unterſchied 

des Geſchlechtes in der katholiſchen Religion zu erziehen H). 

Dadurch iſt es von einer frühern Verordnung abgekommen, 

in Folge welcher die jüdiſchen Kinder, welche die Unter— 

ſcheidungsjahre nicht haben, mit der chriſtlich gewordenen 

Mutter auch wider den Willen des jüdiſch verbleibenden 

Vaters, ja ſelbſt mit dem chriſtlich gewordenen väterlichen 

Großvater die Enkel, d. i. die Kinder des noch lebenden 

oder verſtorbenen Sohnes getauft werden ſollten c). Treten 

beide Elterntheile zur katholiſchen Religion über: ſo gilt 

das, was bei dem Uibertritte des jüdiſchen Vaters Statt 
hat. Die Worte des Geſetzes reden nur von dem llibers 

tritte zu dem katholiſchen Glauben; doch vermöge der 

Analogie wird dieſes wohl auch dann eintreten, wenn der 

Uibertritt zu einem andern chriſtlichen, als gerade dem 

katholiſchen Glaubensbekenntniſſe erfolgte. Dieſe Meinung 

erhält dadurch Grund, daß die nachfolgenden Verordnungen 

von der chriſtlichen Religion und dem Chriſtenthume 

haupt ſprechen. 

Die Frage, welche Jahre die Unterſchedungsjahre 

ſeien, bis zu denen bei dem Uibertritte eines jüdiſchen 
Vaters zum Chriſtenthume die Kinder mit dem Vater ge— 
tauft werden ſollen, iſt dahin beantwortet worden, daß 

die Kinder unter vollen ſieben Jahren in der Regel mit 

dem „Saber zu taufen ſind, den über ſieben Jahre alten 

aber frei zu laſſen iſt, dem zum Chriſtenthume über⸗ 

tretenden Vater zu folgen, oder im Judenthume zu vers 
harren. Bei der Anwendung dieſer Vorſchrift iſt jedoch in 

Wibereinftimmung mit den übrigen Geſetzen folgendes zu 

* Hofd. v. 19. Febr. 1790 u. 19. Juli 1808. 

0) Hefentſchl. v. 15. Febr. 1765 u. 3. 115 17 
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beobachten: 1) Der zum Chriſtenthume uͤbertretende Vater 

kann ſeine Kinder beiderlei Geſchlechtes von was immer 

für einem Alter auch wider Willen der im Judenthume 

verbleibenden Mutter mit ſich zur Taufe führen, wobei 

die nicht volle ſieben Jahre alten Kinder in der Regel 

ohne weiters zum Uibertritte zuzulaſſen find, den über 

ſieben Jahre alten aber der Uibertritt nur auf ihre abge— 
gebene Einwilligung zu geftatten iſt. 2) Sollte ſich der 

Fall ergeben, daß ein unter ſieben Jahren altes Judenkind 

ſeine Religion mit dem Vater zu verändern ſich weigerte: 

ſo iſt bei einer aus politiſchen Beamten und dem Seel— 

ſorger beſtehenden Commiſſion zu erörtern, ob dieſes Kind 

aus religibſen Beweggründen ohne äußere Anleitung, und 

mit hinreichender Kenntniß ſeiner Religionsſätze bei der 

Religion, in der es gebohren iſt, bleiben wolle, und 
dieſe Unterſuchung nach ſechs Monathen, binnen welchen 

es durch Amtliche Veranlaſſung über die Lehre des Chriſten⸗ 

thums zu unterrichten iſt, zu wiederhohlen; bei aber— 

mahliger Weigerung aber dem Kinde kein Zwang zur 

Taufe anzuthun. 3) Durch dieſe Verordnung wird die 

väterliche Gewalt über die gegen die Taufe ſich weigernden 
Kinder in keinem Falle aufgehoben. Damit daher der 

zum Chriſtenthume übertretende Vater an der Bekehrung 

derſelben, ſo lang als ſie nach dem Geſetze noch unter 

ſeiner väterlichen Gewalt ſtehen, auch nach ſeiner Bekeh— 

rung pflichtmäßig arbeiten könne: ſo ſteht ihm frei, ſie an 

einen ſolchen Ort zu geben, den er für den angemeſſenſten 

hält, wo ſie zwar nach ihren Religionsgrundſätzen leben 

können, wo er aber ungehindert durch ſich ſelbſt oder durch 

jemanden andern ſie für die Annahme der chriſtlichen Re⸗ 

ligion gewinnen kann. Ja durch drei Jahre, wenn fie. 

nicht unter dieſer Zeit aus der väterlichen Gewalt treten, 

ſoll er ſie ſelbſt in ſeiner häuslichen Gemeinſchaft behalten 

können, und bei Kindern, welche bei Vollendung dieſer 



HE 

drei Jahre noch nicht volle zwölf Jahre alt find, dieſe 

Gemeinſchaft mit dem zum Chriſtenthume übergetretenen 

Vater bis zu dem vollendeten N Jahre zu dauern 

1 
Abgeſehen von dem u Halle „ wo Judenkinder getauft 

. weil ihre jüdiſchen Eltern, oder doch ihr jüdiſcher 

Vater ſich zum Ehriſtenthume bekehtt haben, dürfen un⸗ 

mündige und für die freie Religionsbeſtimmung noch nicht 

reife Judenkinder der Regel nach nur auf Verlangen 

ihrer Eltern getauft werden e). Bei einer Uneinigkeit 

der Eltern gibt die Stimme des Vaters den Ausfchlag s 

nur bei dem unehelichen Kinde beſteht eine Ausnahme. 
Das uneheliche Kind unterſteht der eigentlichen väterlichen 

Gewalt ſeines Erzeugers nicht, es unterliegt aber auch 

nicht bloß dem Willen der Murter. Deshalb kann die 

jüdiſche Mutter für daſſelbe zwar die Taufe verlangen: 
doch wird dieſe nur dann vorgenommen, wenn ſogleich 

chriſiliche Perſonen vorgeſtellt werden, welche das Kind 

übernehmen, und ſich verpflichten, für deſſen Erziehung 

und Verſorgung ſorgen zu wollen, die jüdiſche Mutter 
aber allen Rechten auf ihr Kind entſagt. Außer dieſem 

Falle muß dem Kinde gerichtlich ein Vormund beftellt 
werden, und kann nur über deſſen Beiſtimmung die Taufe 

des Judenkindes Statt haben, wenn vorher noch die 

nöthige Vorſicht wegen der Verpflegung des Kindes bei 

chriſtlichen Perſonen getroffen und ſicher geſtellt iſt, da 
nicht zugegeben werden darf, daß ein getauftes Kind zu 

jüdiſchen Perſonen in Erziehung komme F). 

Wider den Willen der jüdiſchen Eltern kaun in der 
Regel ein Judenkind vor erreichtem achtzehenten Lebensjahre 

dh Hofd. v. 6. u. 29. Dec. 1810. 
e) Hofentſchl. v. 15. Febr. 1765, Hofd. v. 12. April 1787. 

2 Hofd. v. 13. april 1815. 
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nicht getauft werden. Hiervon macht nur der einzige Fall 
eine Ausnahme, wo das Kind von ſeinen Eltern verſtoſſen 

wird, mithin die väterliche Gewalt über daſſelbe aufhört. 

Einer ältern Verordnung zufolge iſt ein ſolches verlaſſenes 

Kind dem ordentlichen Seelſorger zu übergeben, um von 

ihm in der chriſtlichen Religion unterrichtet, und hernach 

getauft zu werden 3). Ehemahls aber konnten Juden 

kinder auch noch in zwei andern Fällen wider den Willen 

ihrer jüdiſchen Eltern getauft werden, und zwar: 1) Wenn 

ſie nach bereits erreichten Unterſcheidungsjahren die Taufe 

ſelbſt verlangten. Hier wurde den Kindern von vollendeten 

ſieben Lebensjahren über den nothwendigen Unterricht in 

der chriſtlichen Glaubenslehre die Taufe ſogleich ertheilt; 

die Kinder unter ſieben Jahren aber wurden vorerſt zur 

gehörigen Unterweiſung in ein Spital, Waiſenhaus oder 

ſonſt zu frommen Leuten gegeben 6). Doch aus Gelegen 

heit eines getauften und wieder abtrünnig gewordenen 

Judenmädchens wurde vorgeſchrieben, daß kein Judenkind 

vor erreichtem achtzehnten Lebensjahre getauft werden ſoll, 

es wäre denn, daß es in einem Alter, wo es das Gute 

von dem Böſen zu unterſcheiden im Stande iſt, auf dem 

Todtenbette die Taufe verlangte 1). Indeſſen iſt der 

Landesſtelle die Macht eingeräumt, aus wichtigen Urſachen 

in Anfebung derjenigen Kinder, welche bereits das vier- 

zehnte Jahr zurück gelegt haben, die Diſpenſation zur 

Taufe zu ertheilen. In allen andern Fällen hingegen 

muß jedesmahl die höchſte Bewilligung hierzu eingehohlet 

werden k). Will ein Judenkind, welches sui juris nicht iſt, 

um der Gefahr des Zwangs zu entgehen, bei katholiſchen 

8) Hofentſchl. v. 15. Febr. 1765. 

h) Ebend. n. 1. 2. 

1) Hofd. v. 30. Oct. 1789. 

*) Hofd. v. 21. Oct. 1791. 
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Perſonen bleiben, und zu ſeinen jüdiſchen Eltern nicht 

zurück kehren: ſo muß in Gegenwart der Eltern, Befreund⸗ 

ten und Religionsgenoſſen gründlich erforſcht und beſtätiget 

werden, daß das Kind heitere Begriffe und die voll⸗ 

kommenſte Freiheit habe, daß es weder angereizt, noch 

wegen einer vorhergegangenen Strafe oder aus Unwillen 

dieſen Schritt gemacht, kurz daß es hinlängliche Erkennt⸗ 
niß und einen entweder übernatürlichen oder aus erfolgter 

Uiberzeugung erlangten Antrieb zur Taufe habe, wozu 

weder Furcht, noch Anlockung, noch was immer für eine 

Leidenſchaft die Urſache geweſen iſt. Die Erforſchung dieſer 
Umſtände muß nach Verlauf von ſechs Monathen wieder» 

hohlt, und wenn ſich das Kind auch damahls für die 

chriſtliche Religion erklärt, dieſes bei was immer für 

Jahren in ſelber unterrichtet; wenn dagegen auch nur eine 
jener Bedingungen mangelt, ohne Unterſchied, es mag 

in was immer für einem Alter ſich befinden, wenn es 

nur noch nicht sui juris iſt, ſeinen Eltern und Be— 

freundten ohne Vorenthaltung zurück geſtellt werden J. 

2): ‚Konnte ehemahls eine Taufe wider den Willen der 

jüdiſchen Eltern Statt finden, wenn das unmündige Kind 

in einer ſolchen Lebensgefahr ſich befand, daß der gewiſſe 

Tod voraus zu ſehen war, wo dann daſſelbe von der 

chriſtlichen Hebamme getauft werden durfte m). Tuch 

von dieſem Falle iſt es durch die Verordnung abgekommen, 

welche allen Accoucheurs und Hebammen unter einer 

Strafe von 1000 Dukaten oder halbjäheigem Gefängniſſe 

die Taufe der Judenkinder gänzlich, und alſo auch die 
Nothtaufe dann unterſagt, wenn etwa aus den Umſtänden 
der Geburt oder der Schwäche des Kindes für das Leben 
deſſelben wirkliche Beſorgniſſe gh mit dem wehe, b 

2) Soft, v. 28. u. 31. März 1788. 
m) Hofentſchl. v. 15. Febr. 1765. 
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daß dieſe Kinder immer den Eltern gehören, welchen allein 
zuſteht, fie taufen zu laſſen oder nicht ). Derſelben 

Strafe unterliegt auch jeder andere, der ſonſt ein un— 

mündiges Judenkind wider den Willen der Eltern oder 

Vormünder zu taufen ſich anmaßt. Iſt ſie von ihm aus 

Unvermögenheit nicht einzubringen: ſo ſoll er nach Be— 

ſchaffenheit ſeiner Perſon und der Umſtände mit einem 

zweijährigen Arreſte oder öffentlicher und Gemeindearbeit 

beſtraft werden. Zur Einbringung jenes Strafgeldes von 

Geiſtlichen, welche dieſes Geſetz übertreten, ſoll mittelſt 

ſogleich zu verhängender Sperrung der Temporalien, und 

wenn ſie die Mittel zur Erlegung deſſelben nicht haben, 
mit einer andern empfindlichen Beſtrafung gegen fie vor⸗ 

gegangen werden o). 

Judenkinder, welche noch unmündig und unreifen 

Verſtandes ſind, aus einem übertriebenen Religionseifer 
oder einer andern Abſicht wider den Willen der Eltern 

und Vormünder heimlich zu entführen „und in dieſem 

Zuſtande entweder ſelbſt zu taufen, oder zur Taufe einem 

Geiſtlichen zuzuführen, iſt unter der allerſchwerſten Ver— 
antwortung verbothen p). 

Das obſchon unerlaubt und geſetzwidrig 1 
Judenkind iſt, wenn in Abſicht auf das Sacrament Ma— 

tern, Form und Intention beobachtet worden iſt, gleich» 

wohl für gültig getauft zu betrachten, daher ſo fort von 

ſeinen jüdiſchen Eltern und Befreundten abzuſondern, und 

auf Koſten desjenigen, der die Taufe vorgenommen, 

bei guten und frommen Chriſten zu erziehen, oder wenn 

derſelbe die Nittel dazu nicht hat, in ein Waiſenhaus 

oder Hoſpital zum Unterrichte und zur Erziehung zu geben, 

e) Hofentſchl. v. 9. Sept. 1768. 
5) Hofentihl, v. 15. Febr. 1765. 
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bis es eine profefion zu erlernen fähig iſt 9). Früher 

waren d die Eltern eines ſolchen Kindes verbunden geweſen, 
ihm den Kindestheil (Erbtheil) realiter oder durch Burgen 

rſichern 7); durch eine neuere Verordnung iſt ihnen 

eſes aber erlaſſen, und den Behörden bloß befohlen 
worden, ſo viel es die Geſetze erlauben, dafür zu ſorgen, 
daß getaufte Judenkinder von ihren Eltern wegen des 

Uibertritts zur chriſtlichen 1 in ihren Rechten nicht 
gekränkt werden 5). 
Der Beweis, daß einem unmündigen Judenkinde 
die Taufe ertheilt worden iſt, wird ſchon dadurch her— 
geſtellt, daß der Tauf- Act entweder durch den Taufenden 
ſelbſt, oder durch einen andern dabei gegenwärtig geweſe— 

nen, folglich durch einen de proprio facto oder doch 

de propria scienlia et re propriis sensibus percepta 
deponirenden Zeugen, welchem ſonſt nichts im Wege ſteht, 

ſondern vernünftiger Weiſe Glaube 1 en werden 

Pech gehörig erwieſen wird Y). 

F. 11. 

Taufbuch. 

Die vorgenommene Taufe muß zum immerwährenden 
1 a in das Taufbuch eingetragen werden. Der 

Urſprung dieſes Buches verliert ſich in das graueſte Alter— 
tim 4); eine beſondere Verordnung kommt aber darüber 

4 erſt in dem Tridentiniſchen Kirchenrathe vor. Durch 

dieſen wurde den Pfarrern aufgetragen, ſich vor Erthei— 

lung der Taufe bei den Angehörigen des Täuflings um 

gar von ihnen gewählten Pathen zu . und ſohin 

855 Soſentſchl. v. 15. Febr. 1765. 

r) Ebend. 

) Hofd. v. 20. Sept. 1821. 
2) Hofentſchl. v. 9. Sept. 1768. 
a) Hierarchia eccles. de Saer. illustr. c. 2. 

C 
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ihre Nahmen in das Kirchenbuch einzutragen 6). Eine 

nähere Beſtimmung dieſer Eintragung wurde jedoch nicht 

gemacht; und auch das Römiſche Ritual weiſet die 

Pfarrer bloß an, bei der Einſchreibung in das Taufbuch 

die vorgeſchriebene Form zu beobachten, ohne dieſe ſelbſt 

anzugeben c). Es ſcheint, daß ſolche ganz allein von 

den Dibceſan-Beſtimmungen abgehangen habe, bis die 

Staatsverwaltung die geſammten Pfarrbücher für ihre 

Zwecke zu benützen angefangen, und deshalb zur Erzie⸗ 

lung der nothwendigen Gleichförmigkeit und Hintanhaltung 

aller Willkührlichkeit beſtimmte Vorſchriften erlaſſen hat. 

In Oeſterreich geſchah dieſes durch K. Joſeph II. 

Seine Verordnungen bilden noch gegenwärtig die Norm, 

an welche ſich alle Oeſterreichiſchen Seelſorger bei Führung 

der Pfarr» Matrifeln zu halten haben. Da mehrere 

derſelben die Matrikeln überhaupt, andere aber bloß die 

Tauf⸗, Trauungs⸗ und Todtenbücher beſonders zum 

Gegenſtande haben: fo wird ſich hier zunächſt auf jene, 
welche die Taufbücher angehen, beſchränkt werden; jene, 
welche die Trauungs- und Todtenbücher betreffen, werden 

unten, jene aber, welche allen Matrikeln gemeinſchaftlich 

zukommen, in einem andern Werke, wo von den Pfarrbü— 

chern überhaupt zu ſprechen iſt, zuſammen geſtellt werden. 
Nach unſern Oeſterreichiſchen Verordnungen hat jeder 

Pfarrer und Pfarr-Adminiſtrator die von ihm getauften 

Kinder ſchlechterdings, und ſelbſt dann, wenn die Taufe 

bedingnißweiſe ertheilt worden wäre 4), unter Verantwor— 

tung, und ohne eine Gebühr dafür abzufordern, in die Ma— 

trikel einzutragen e). Um hierbei nicht bloß die Zahl der 

5) Conc. Trid, sess, 24. cap. 2. de ref. matr, 

c) Ritual, Roman, de Sacram. bapt. 

d) Verord. für Oeſter, u. d. E. v. 18. Aug. 1805. 

e) Verord. v. 19. Jan. 1771. a 
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Goboprenen überhaupt, ſondern auch die Zahl der Kinder 
von jedem Geſchlechte, dann ob ſie in oder außer der 

. Ehe erzeugt worden ſind, erſehen zu können, hat das 
Daufbuch folgende acht Rubriken zu enthalten: 

Jahr, Monath und Tag der Geburt; die Hausnummer; 
des Kindes Taufnahmen; ſein Geſchlecht; ob es ehelich 
oder unehelich; den Vor- und Zunahmen der Eltern; 

N ihre Religion; ; den Vor⸗ und Zunahmen, wie auch den 
Stand der Zeugen F). 
Die einzelnen Rubriken betreffend, ſo iſt 

gleich hinſichtlich der erſten befohlen, daß, da die Zeit 
der Geburt und der Taufe als zwei verſchiedene That⸗ 

ſachen nie in eins, und bei verſpäteter Anzeige der 
Geburt, bei großer, Entlegenheit des Pfarrhofes ꝛc. 
oft nicht einmahl nahe zuſammen fallen, die Zeit der 
Geburt in einer beſondern Rubrik von dem Tage der 
erhaltenen Taufe anzumerken ſei g). Dadurch iſt es von 

einer frühern Verordnung, welche es den Conſiſtorien 
frei ſtellte, um die Pfarrer zu einer Art von Controlle 
in der geiſtlichen Amtsverwaltung zu verbinden, die 

Sacraments =» Adminiſtrirung als Anmerkung bei der 
Ortsrubrik in den Geburtsbüchern eintragen zu laſſen 5), 

abgekommen. Bei Findelkindern, wo Zeit, Ort und 
Art der Geburt, die Eltern u. ſ. w. unbekannt ſind, 

5 bleiben die für dieſe Data beſtimmten Rubriken vor der 

Hand, bis ſich die Sache in der Folge aufklärt, offen. 
2 Indeſſen kann der Seelſorger bei Ausfüllung der übrigen 
. Rubriken auch das muthmaßliche Alter des Kindes, oder 

5 menigfend 3 die Zeit der Auffindung deſſelben ee 

# Pat. b. 20. Febr. 1784 F. 4. 6 

8) Hofd. für Galiz. v. 27. April 1812, Circul. für Salzb. 

u. den Inn = Kreis v. 31. März 1819, 
*) Hof, v. 19. Juli 1784. D 
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anmerken; fo wie bei der dritten Rubrike dem Kinde 

nebſt dem Vornahmen auch einen proviſoriſchen, von 

zufälligen Umſtänden, vorzüglich der Art ſeiner Auffin— 

dung entlehnten Zunahmen beilegen. 
Die wichtigſten unter allen ſind die ſechſte und 

ſiebente Rubrik, die Legitimität und Abkunft des 

Täuflings. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die Seel— 

ſorger bei Taufen auf verſchiedene liſtige Weiſe hinter— 

gangen worden ſind, Kinder von unehelicher Geburt als 

ehelich gebohren in das Taufbuch einzutragen, und bei 

unehelichen Kindern den Nahmen verehelichter Männer als 

Väter einzuſchreiben, wodurch koſtſpielige Rechteſtreitig— 

keiten und Beeinträchtigungen mancher Familien herb. i 

geführt werden können. Um dergleichen Uiberliſtungen der 

Seelſorger, welche auf dem Lande wohl nur ſelten, bei 

zufälligen Entbindungen fremder durchreiſenden Weibs— 

perſonen, in größern Städten aber leichter und häufiger 

möglich ſind, in Zukunft vorzubeugen: ſo wurde eine 

eigene Inſtruction erlaſſen 7), an welche ſich die Seel— 

ſorger ausnahmslos zu halten haben. Sie beruht im 
Weſentlichen darauf, daß, da das Taufbuch, in fo fern 

es ſich nicht auf bloße Angaben der Parteien gründet, 

vor Gericht volle Beweiskraft hat, die Seelſorger nach 

Möglichkeit dafür ſorgen ſollen, damit die darin aufge— 
zeichneten Umſtände volle Gewißheit haben, und, wenn 

über einen Umſtand ſolche nicht erhalten werden kann, 

dasjenige, was bloß auf die Angabe der Parteien dahin 
aufgenommen wird, von dem, was gewiß iſt, wohl 

unterſchieden werde. Nothwendig iſt es, Gewißheit über 

7) Hofd. v. 12. Dec. 1811, v. 21. Oct. 1813, für den 
Salzb. u. Inn-Kreis, dann die Parzellen des Haus— 

ruck⸗Kreiſes mittelſt Circul. v. 31. März 1819, für das 
Küſtenland mittelſt Hofd. v. 19. Febr. 1820 kundg. 
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folgende Thatſachen zu haben: 1) daß die als Mutter des 
Kindes angegebene Perſon wirklich Mutter des Kindes 

feis 2) daß der von ihr angegebene Nahme ihr wahrer 
Nahme ſei; 3) daß der als Vater des Kindes angegebene 

Mann der rechtmäßige Gatte der Kindsmutter ſei, und 

die Ehe mit ihr ſchon ins ſiebente Monath beſtehe 5 

4) daß er ſich, falls er mit der Kindsmutter noch nicht 

| durch volle ſechs Monathe verehelicht iſt, oder zwiſchen 

ihnen beiden gar keine Ehe beſteht, als Vater des Kindes 

ſelbſt erkläre; 5) daß er den Nahmen wirklich habe, der — 
von ihm angegeben iſt. 

Was den erſten und zweiten Punct betrifft: fo 
9070 die Seelſorger jenen ſchon auf die Angabe der 

Hebamme oder des Geburtshelfers, dieſen aber bei einer 
ihnen fremden Perſon weder auf die Angabe der Mutter, 

noch auf die Ausſage der Hebamme oder, des. Geburts— 

helfers, ſondern erſt dann als gewiß anzunehmen, wenn 
zwei dem Seelſorger als rechtliche Menſchen bekannte 

Zeugen ausſagen, daß fie die Mutter des Kindes wohl 

kennen, und genau wiſſen, daß der angegebene Nahme 

ihr wahrer Nahme iſt. Dieſe haben ſodann auch das 

Taufbuch mit zu unterfertigen. Können nicht zwei ſolche 
Zeugen beigebracht werden: ſo hat der Seelſorger den 

Nahmen der Mutter bloß mit dem Beiſatze: angeblich 

1 einzutragen, und die Anzeige ſogleich an die Ortsobrigkeit 

zu machen, damit dieſe die Gewißheit des Nahmens erhebe. 

Nach Mittheilung der obrigkeitlichen Erhebung hat der 

Seelſorger in dem Geburtsbuche das Erhobene beizufü⸗ 

gen. Geſteht aber die Mutter, daß ſie unverehelicht fei, 

ohne die Eintragung des Vaters zu verlangen: ſo iſt das 
Kind lediglich als unehelich gebohren einzutragen, und 

die Rubrik für den Nahmen des Vaters ganz leer zu 

laſſen, wie bereits früher befohlen war. In dieſem Falle 

iſt ſogar, da es verbothen iſt, verunglückten Perſonen, 

7 
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welche außer der Ehe Mi itter geworden find, das Ge⸗ 

heimniß ihres wahren Nahmens zu entreiſſen, und die 

Sicherheit deſſelben entbehrlich iſt, auch die Erforſchung 

des wahren Nahmens der Kindsmutter durch einen Zeugen— 

beweis oder durch die Anzeige an die Ortsobrigkeit ganz 

zu unterlaſſen, und der angegebene Nahme mit dem Bei⸗ 

ſatze: angeblich in das Geburtsbuch ohne weiters ein⸗ 

zutragen. In den Beweis der Wahrheit ihres Nahmens 

iſt in dieſem Falle nur dann einzugehen, wenn ſie 5 elf 

verlangt k). 
Bekennt die Mutter des Kindes, daß fie untere, 

ehelicht ſei, fordert aber zugleich die Eintragung des 
Nahmens des Vaters, oder gibt ſie ſich als verehelicht a an: 
ſo handelt es ſich um die übrigen drei den Kindsvater | 

betreffenden Puncte, in deren Hinſicht der Seelſorger nach 

nachſtehenden Vorſchriften vorzugehen hat. a) Der von 

der Mutter als unehelich angegebene Vater darf in das 

Taufbuch durchaus nicht eingetragen werden, wenn er 

nicht ſelbſt mit zwei Zeugen bei dem Seelſorger erſcheint, 

und die Eintragung ſeines Nahmens als Vater des Kindes 

in das Geburtsbuch verlangt, wo ſohin auf die in früheren 

Verordnungen 7) vorgeſchriebene Art deſſen Nahme in das 

Taufbuch aufzunehmen iſt. Der Seelſorger kann hier die 
Stelle eines Zeugen vertreten, und der Taufpathe die 

Stelle des andern, wenn ihnen der als natürliche Vater 

ſich angebende Mann genau bekannt iſt. Um aber hierbei 

der Uiberliſtung vorzubeugen, daß jemand ſich fälſchlich 
als Vater des Kindes melde, und einen fremden Nahmen 
zur Eintragung angebe, iſt nöthig, daß, ſobald dem Seel— 

ſorger der ſich als Vater meldende Mann und deſſen 
wahrer Nahme nicht genau bekannt iſt, abermahls, wie 

Y) Hofd. v. 13. Jan. 1814. 
2) Pat. v. 20. Febr. 1784 u. 4, u. 16. Oct. 1787. 
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rückſihtlich der Mutter angegeben wurde, zwei dem Seel⸗ 
ſorger als rechtliche Menſchen wohl bekannte Zeugen be⸗ 
ſtätigen, daß ſie den ſich als Vater des Kindes meldenden 
Mann wohl kennen, und den angegebenen Nahmen als 
ſeinen wahren Nahmen wohl wiſſen; wo ſie ſohin auch 
zu beſtätigen haben, daß er die Eintragung ſeines Nahmens 

als Vater dieſes unehelich gebohrnen Kindes ausdrücklich 
verlangt hat. Kann der ſich als Vater ſtellende Mann 

ſolche dem Seelſorger wohl bekannte Zeugen nicht beis 
bringen, ſo hat die Eintragung ſeines Nahmens als un⸗ 

ehelichen Vaters für jetzt zu unterbleiben, und iſt ihm zu 
bedeuten, er habe eine ſchriftliche und gehörig legalifirte 

Urkunde ſeiner Ortsobrigkeit beizubringen, wodurch bes 
ſtätigt wird, daß er ſich als Vater des am — zu — 

von der N. N. außer der Ehe gebohrnen Kindes bekannt, 
und die Eintragung ſeines Nahmens in das Taufbuch 

ausdrücklich verlangt habe; wornach dieſe Eintragung erft 

erfolgen werde. b) Gibt ſich die Mutter für vecehelicht 
aus, und den Nahmen des Kindsvaters als ihres rechts 
mäßigen Ehegatten an: ſo muß der Seelſorger die perſön— 

liche Erſcheinung dieſes Vaters, und bei unbekannten 
Perſonen die Beibringung des Trauungsſcheines verlangen. 

Kann der als Vater ſich angebende Mann durch die Aus 

. ſage zweier dem Seelſorger wohl bekannten Zeugen die 
>» 

— Wahrheit ſeiner Perſon und ſeines Nahmens beweiſen, 

und zeigt der beigebrachte eben dieſe Nahmen der beiden 

Perſonen enthaltende Trauungsſchein, daß er mit der 

Kindsmutter über ſechs Monathe geſetzlich verehelicht iſt: 

ſo iſt nicht nur ſein Nahme mit Gewißheit in die Rubrik: 

Si einzutragen, ſondern das Kind iſt auch als ehelich 

gebohren beſtimmt anzumerken, ſelbſt wenn der Vater die 

Treue der Kindsmutter beſtreiten, und das Kind nicht 

als fein eigenes anſehen wollte. Zeigt aber der Trauungs- 

ſchein, daß dieſer Mann mit der Kindsmutter nicht durch 
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volle sechs Monathe verehelicht iſt: ſo muß ſich der Mann 

ausdrücklich erklären, das Kind als ſein Kind anzuerkennen, 

um daſſelbe mit Gewißheit als ehelich einzutragen. Iſt 
der als Vater angegebene Mann zwar gegenwärtig, wird 

aber der Trauungsſchein nicht beigebracht: ſo kann der 

Nahme dieſes Mannes als Vaters, und das Kind als ehe— 

lich nur dann eingetragen werden, wenn die zwei dem Seel— 

ſorger wohl bekannten Zeugen ausſagen, daß ſie ihn gut 

kennen, und den angegebenen Nahmen und ſeine Verehe— 

lichung mit der Kindsmutter beſtimmt wiſſen. Iſt der als 

Vater angegebene Mann nicht gegenwärtig, wird aber 

ein Trauungsſchein beigebracht, welcher die Verehelichung 

mit der Kindsmutter, deren wahrer Nahme auf obige Art 

bereits erhoben iſt, mit einem Manne ausweiſet, und zu— 

gleich darthut, daß die Ehe vor ſechs Monathen geſchloſſen 

worden iſt: ſo iſt der Nahme des Mannes, der in dem 
Trauungsſcheine als Gatte der Kindsmutter erſcheint, 

mit Gewißheit in das Taufbuch einzutragen, und das 

Kind als ehelich anzumerken. Weiſet der von der Kinds— 

mutter, deren wahrer Nahme erhoben iſt, beigebrachte 

Trauungsſchein eine nicht ſchon ſeit ſechs Monathen 

geſchloſſene Ehe aus: ſo iſt zwar der Nahme des im 

Trauungsſcheine vorkommenden Ehegatten in das Geburts— 

buch unter der Rubrik: Vater, einzutragen, jedoch das 

Datum der geſchloſſenen Ehe beizufügen, und bei dem 

Kinde anzumerken (was auch der Kindsmutter zu fagen 

iſt), daß es von der Erklärung des Gatten abhänge, ob 
er das Kind als ſein eigenes anerkennen werde. Wenn 

endlich weder der angegebene Vater gegenwärtig, noch der 

Trauungsſchein beigebracht iſt: ſo kommt es noch darauf 
an, ob die zwei dem Seelſorger wohl bekannten Zeugen, 

welche die Kindsmutter und ihren wahren Nahmen genau 
zu wiſſen ausſagen, auch bezeugen können, daß ſie ihre 

wirkliche Verehelichung mit dem von ihr als Kindsvater 
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angegebenen Manne, deſſen wahren Nahmen un die Zeit 
der Verehelichung genau wiſſen oder nicht. Im erſten 

Falle allein kann der Seelſorger dieſen Nahmen des Kinds⸗ 

vater und Gatten nach der obigen Weiſung mit Gewiß⸗ 

heit in das Geburtsbuch eintragen, und das Kind als 

ehelich gebohren anmerken. Wenn im Gegentheile zwar 

die Kindsmutter als verehelicht ſich angibt „jedoch der von 

ihr angegebene Kindsvater und Gatte weder durch das 

Zeugniß zweier rechtlichen und dem Seelſorger wohl be— 

kannten Zeugen N noch durch den Trauungsſchein als 

gewiß angenommen werden kann: ſo hat der Seelſorger 

die Angabe der Mutter bloß vorzumerken, und ſogleich die 

Anzeige an die Ortsobrigkeit zu machen, den Nahmen 
g des Vaters und die eheliche Geburt des Kindes aber mit 

Gewißheit erſt dann aufzuführen, wenn ihm die, Orts- 

obrigkeit ſolche angezeigt haben wird m). 
Gibt ſich die Mutter des Kindes als Witwe und 

den Nahmen ihres rechtmäßigen nun verſtorbenen Mannes 

als Kindsvater an: ſo muß der Analogie zufolge ſowohl 

der Trauungs⸗ als auch der Todtenſchein des Mannes 

beigebracht werden, um den angegebenen Mann als Vater, 

und das Kind als ehelich gebohren einſchreiben zu können. 

Der erſtere wird erfordert, um dadurch die Verehelichung 
der Kindsmutter mit dem von ihr als Kindsvater ans 

gegebenen Manne zu beweifen ; der letztere, um darzuthun, 

daß von dem Tode deſſelben bis zur Geburt des Kindes 

nicht mehr als zehen Monathe verfirichen ſeien. Kann die 
eine oder andere dieſer Urkunden nicht beigebracht werden: 

ſo iſt der Beweis der Vaterſchaft und der ehelichen Geburt 
des Kindes nur dann für hergeſtellt zu halten, wenn zwei 
dem Seelſorger wohl bekannte Zeugen, welche die Kinds— 

n und ihren wahren Nahmen genau zu 

m) Berorb, v. 2. Nov. 1803, in Oeſter. o. d. E. v. 3. Dec. 1807° 
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wiſſen ausſagen, bezeugen, daß ihnen im erſten Falle die 
Verehelichung mit dem als Kindsvater angegebenen Manne 

und deſſen wahrer Nahme genau bekannt iſt; im zweiten, 

daß von dem Tode des Mannes bis zur Geburt des 
Kindes nicht volle zehen Monathe verſtrichen ſind. Sollte 

ſich aus dem Todtenſcheine oder der Ausſage der Zeugen 

das Gegentheil ergeben: ſo kann der als Kindsvater an— 

gegebene Mann als ſolcher, und das Kind als ehelich 
gebohren, nur dann eingetragen werden, wenn die Recht— 

mäßigkeit der fpätern Geburt durch Kunſtverſtändige außer 

Zweifel geſetzt, und hierüber das Kind als ehelich gebohren 

von dem Gerichte erkannt worden iſt; ſo wie umgekehrt, 

wenn das Kind vor dem ſiebenten Monathe nach der 

Trauung, aber erſt nach dem Tode des Mannes gebohren 

worden iſt, die Eintragung als ehelich gefchehen kann, 

wenn die Kunſtverſtändigen nach genauer Unterſuchung der 

Mutter und des Kindes finden, das Kind habe, ungeachtet 

es außer dem geſetzlichen Seitraume gebohren worden iſt, 

doch von dem Manne während der Ehe erzeugt ſein können, 

und das Gericht in Folge dieſes Befundes daſſelbe für 
ehelich gebohren erklärt 2). Alles dieſes hat auch dann 

zu geſchehen, wenn die Ehe auf eine andere Art, als. 

durch den Tod des Ehemannes, nähmlich durch Trennung 

oder Ungültigkeitserklärung aufgelöſet worden iſt. 

Auf gleiche Weiſe hat ein Civil-Seelſorger, der 

Kinder von Militär-Perſonen tauft, vorzugehen. Be— 

rufen ſich letztere darauf, daß der Trauungsſchein beim 

General-Commando oder anderswo erliege: ſo hat er ſich 

‚an das Kreisamt zu verwenden, und durch dieſes die 
nöthige Auskunft zu verſchaffen 0). 

n) B. G. B. g. 157. Scheidlein Commentar über die 

bürgerl. u. polit. Geſetze, 2. Aufl. S. 214. 

o) Verord. in Kärnth. u. Krain v. 21. Juli, in * 

v. 16. Aug. 1820. 
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2). Die Kinder, welche von einer Frau während einer 
ſehr langen Abweſenheit ihres Mannes gebohren werden, 
werden als ehelich gebohren eingetragen. Denn da es ein 

in dem Rechte gegründeter Satz iſt: Pater est, quem 
nuptiae demonstrant: fo kann, fo lang justae nuptiae 
vorhanden ſind, welches fie durch die bloß längere Abs 
weſenheit des Mannes zu fein nicht aufhören, dem Seel⸗ 

ſorger die Befugniß nicht zugeſtanden werden, während 

der Ehe gebohrene Kinder für ſich, ohne vorläufige gericht⸗ 
liche Erkenntniß durch Eintragung in das Taufbuch zu 

unehelichen zu machen. Auch ſteht nur dem Manne allein 

das Recht zu, die Rechtmäßigkeit der Geburt der Kinder 

anzufechten. Selbſt er iſt nur berechtigt, keineswegs aber 

verpflichtet, die eheliche Geburt eines Kindes in Zweifel 
zu ziehen. Hält er es für räthlicher zu ſchweigen, ſo 
kann niemand dagegen eine Anregung machen p). 

Die zwei Zeugen, welche in dem einen oder andern 

der angeführten Fälle Beweis machen ſollen, müſſen als 

rechtliche Menſchen wohl bekannt ſein, und jene Eigen— 
ſchaften haben, welche die Gerichtsordnung zu einer gültigen 
Seugenſchaft vorſchreibt. Sind dem Seelſorger die Zeus 

gen perſönlich nicht bekannt, fo hat er ſich um fie zu 
erkundigen, und fie ſich bekannt zu machen. Das 

Mittel hierzu hat er darin an der Hand, daß ihm nicht 
bloß der Nahme, ſondern auch der Character und der 

| aden der Zeugen angegeben wird. Haben die Zeugen 
die gerichtsordnungsmäßigen Eigenſchaften nicht, fo enthält 

auch die durch nichts ſonſt verbürgte Angabe der Zeugen 
N keine Sicherheit 9). Dieſe muß dann durch obrigkeitliche 

„ erzielt werden. Es find wu dem Ende 

) Hofd. v. 24. Juni 1801, 
9) Erläuterung der angef. Inſtruct. v. 28. Febr. 1814 

intim. den Wien. Pfarr, durch 3 Conſiſt. Currende 

v. 30. April 1814. 



ſämmtliche politiſchen Ortsobrigkeiten angewieſen, da, 

wo ſie von den Seelſorgern angegangen werden, die 

unverweilte Aſſiſtenz mit der größten Thätigkeit zu leiſten, 

die genaueſte Erhebung der zu wiſſen nöthigen Thatſachen 

zu pflegen, und die getreueſte Mittheilung des Reſultats 
an fie zu veranlaſſen. Den Hebammen und Geburts- 

helfern iſt zur Pflicht gemacht, mit der ſtrengſten Gewiſ⸗ 

ſenhaftigkeit und Wahrheit die Seelſorger von Allem, 

was ihnen von dem Nahmen der Kindsmutter und ihrer 

Verehelichung oder Nichtverehelichung bekannt iſt, zu 
unterrichten, unter der Strafe, daß ſie außer der ſonſtigen 
geſetzlichen Ahndung auch noch das Recht, ihre Kunſt 

auszuüben, verlieren ſollen. Von den in ihrem Bezirke 

ganz unbekannten Hebammen und Geburtshelfern können 
die Seelſorger zu ihrer Uiberzeugung die rn des 

Diploms fordern 7). 

Hinſichtlich des Zunahmens des Vaters haben die 

Seelſorger in den Städten, wo es den Honoratioren das 
Wörtchen von beizulegen zum Mißbrauche geworden iſt, 
darauf aufmerkſam zu ſein, daß ſie in das Taufbuch 

keine Adelsvorziige ohne vorläufige Uiberzeugung, fie 

gebühren der Perſon wirklich, aufnehmen. Es erfordert 

dieſes die Vorſicht, damit nicht die Taufmatrik und der 

daraus gezogene Taufſchein zur Beweisführung über den 

wirklichen Beſitz des Adels mißbraucht werden könne )- 
Deswegen iſt auch vorgeſchrieben, daß ſie ſich wo möglich 

bei jeder Taufe die Tauf- und Zunahmen der Eltern- 

beſonders wenn dieſe von adeligen Familien ſind, auf 

einem Zettel geſchrieben geben laſſen, und ſolche darnach 

deutlich eintragen 7). Da ferner der Vor- und Zunahme 

r) Hofd. v. 21. Det, 1813. 
s) Verord. in Oeſter. u. d. E. v. 13. Dec. 1814. 
2) Verord. v. 14. Aug. 1772, Circul. d. Regier, in Oeſter. 

o. d. E. v. 31. März 1819 8, 9. 



unter dem Landvolke ſehr oft bei mehreren Perſonen ganz 

gleich iſt, und dieſes in fpätern Jahren, wenn die Abkunft 

der Mutter oder Gattinn nicht mehr durch die Ausſagen 

| von Seitgenoſſen erörtert werden kann, die Folge hat, 

4 77 die Tauf⸗ und Trauungsſcheine als zu undeutlich 

bei Erbſchaftsangelegenheiten und andern gerichtlichen und 

politiſchen Vorfällen, wo ſie den einzigen Beweis machen 
können, die abgeſehene Wirkung nicht haben: fo find die 

Seelſorger angewieſen, nebſt dem Nahmen der Mutter 

oder Braut, in derſelben Rubrik auch die Herrſchaft und 

den Ort, woher ſie gebürtig ſind, ſammt der Hausnum⸗ 

mer, ſo wie wer ihre Eltern waren, deutlich anzumerken 1). 
Die achte Rubrik iſt den Pathen beſtimmt, und 

von ihnen ſelbſt, und nicht von dem Seelſorger auszu— 
füllen. Sie haben ſich deshalb ſowohl bei katholiſchen 
als bei akatholiſchen Taufen in die katholiſche Pfarrkirche 
auch dann zu verfügen, wenn wirklich die Taufe nicht in 

der Kirche verrichtet wird w). Um dieſes noch ſicherer zu 
erreichen, weil die Pathen nach geſchehener Taufe ſogleich 

weg zu eilen pflegen, wurden die Seelſorger angewieſen, 
die Eintragung nicht erſt nach der Taufe in dem Pfarr- 

hauſe „ ſondern unmittelbar vor derſelben an dem nähmli⸗ 

chen Orte, wo getauft wird, vorzunehmen x). Ein 
abweſender Pathe darf nur dann eingetragen werden, 

wenn der Seelſorger von ihm zuverläßig weiß, daß er 

j die Pathenſtelle wirklich angenommen habe )). Am 
8 ſicherſten wird dieſes durch einen gehörig bevollmächtigten 
Subbſtituten des Abweſenden erreicht, welcher dann auch 
im Nahmen ſeines Principals die vorgeſchriebene Rubrik 

1 Ebend. §. 12 u, Verord. in Böhm. v. 1. Mai 1794. 

10) Hofd. v. 6. Mai 1784. 

*) Hofd. v. 6. Oct. 1788. 
5) Hofd. v. 3. 7. o. 9. Aug, 1810 u. angef. Eircul, der 

Regier, in Defter, o, d. E. 9. 3. f 
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ausfüllen kann. Wird aus wichtigen Urſachen die Waſſer⸗ 
taufe ohne die Tauf-Ceremonien ertheilt (§. 7 n. 4.): 

fo muß die für die Taufpathen beſtimmte Rubrik einſt— 

weilen offen gehalten, und erſt bei Verrichtung der 

Ceremonien ausgefüllt werden. Die ertheilte Waſſertaufe 

muß nichts deſto weniger ſogleich eingetragen werden 2). 

Wenn die Pathen nicht ſchreiben können: ſo hat jemand 
anderer anſtatt ihrer einzuſchreiben; ſie ſelbſt aber haben 

die fremde Hand durch ihr beigeſetztes Zeichen zu be— 

kräftigen a). Schreiben fie eigenhändig, jedoch mit 

unleſerlicher Schrift: fo hat der Seelſorger oder Schul— 

lehrer den unleſerlich geſchriebenen Nahmen unter deſſelben 
Fertigung deutlich mit dem Beiſatze: das heißt, auszu— 

ſchreiben 5). Die Einwendung der Seelſorger gegen daz 

eigenhändige Einſchreiben der Pathen, daß ſie meiſtens 

ſchlecht ſchreiben, und das Taufbuch verunreinigen, kann 

als zu unbedeutend um ſo weniger beachtet werden, als 

die Bemackelung des Buches bei gehöriger Aufmerkſam— 

keit der Seelſorger leicht zu vermeiden iſt c). 

Bei jedem in dem Taufbuche eingetragenen Tauf— 

Acte iſt auch der Nahme und der Wohnort der Hebamme, 

dann der Nahme des taufenden Prieſters anzumerken d);» 

erſteres iſt befohlen worden, weil mehrere Data, die 

einen Gegenſtand des Taufbuches ausmachen, von ihr 

erhoben werden, und Aufklärung hierüber durch ſie noch 

ſpäter nothwendig werden kann, zugleich aber auch, um 

zu verhindern, daß bei den Entbindungen nicht After⸗ 
— 

hebammen gebraucht werden, daher ſelbſt dem een 

2) Hofd, für Galiz. v. 27. April, Verord. daſelbſt v. 

22. Mai 1812. 

a) Pat. v. 20. Febr. 1784 $. 4. 
5) Verord. in Böhm. v. 27. Oct. 1799. 

c) Hofd. v. 25. Febr. 1788. 

d) Hofd. v. 1. Jan. 1816, 2. Juli 1825. 
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Smits, ER die Einſicht der Taufbücher nicht 
nur geftaftet, ſondern ſogar zur Pflicht gemacht iſt ); 

letzteres, weil der taufende Prieſter die Eintragung mit 
Ausnahme der Pathen- Rubrik ſelbſt und eigenhändig zu 

machen, und für die Richtigkeit derſelben nach der oben 

angeführten Weiſe zu haften hat F). 

Auf dieſe Art hat der Seelſorger nicht bloß bei den 
von ihm ertheilten Taufen der katholiſch ln, „ ſondern auch 

der akatholiſchen Kinder vorzugehen. Verrichtet für die 

lletztern der akatholiſche Paſtor den Tauf-Aet, fo hat 

dieſer, da die Matriken rückſichtlich der Akatholiken eben— 
falls von dem katholiſchen Pfarret geführt werden ), 

gleich nach deſſen Vollbringung zur gehörigen Eintragung 
die Anzeige an den katholiſchen Pfarrer zu machen 5). 

In dem Falle, wo bei einer Taufhandlung der 
Nahme des Vaters, der Mutter oder des Kindes falſch 
angegeben worden iſt, darf derjenige Artikel, der die 
Geburt des Kindes, und die demſelben ertheilte Taufe 

enthält, gleichwohl nicht ausgelöſcht oder ausgeſtrichen, 
ſondern er muß ſo, wie er ſteht, belaſſen werden. Damit 

aber die Wahrheit hergeſtellt werde „ und dadurch das 

Taufbuch die geſetzmäßige Glaubwürdigkeit erlange: fo. 

iſt jenem Artikel die nachher erfolgte Aufklärung der 
wahren Umſtände, wie z. B. die erfolgte rechtmäßige 

Trauung der Mutter mit dem wahren Vater des Kindes, 
wodurch die natalia des letztern reſtituirt wurden, oder 

was daſſelbe iſt, die vor ſich gegangene Legitimation, und 

die bei dieſer Gelegenheit von den Eltern des Kindes 

ö erfolgte glaubwürdige Ausweiſung ihrer wahren Nahmen 
2 2) Hofd. v. 2. Juli 1825, 

7) Pat. v. 20. Febr. 1784 f. 7. ” 
8) Hofd. v. 22. Febr., 30. März 1782, 
7) Hofd, v. 30, April u. 1. Aug. 1789, v. 2. Dec. 1790, 

Verord. in Böhm, v. 11. Dec. 1790 u. 23. April 1791. 

4 
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und ihres wahren Standes, beizurücken und anzumerken ). 
Dazu iſt jedoch die vorläufige Genehmigung der Landes— 

ſtelle erforderlich, ohne welche überhaupt nicht die geringſte 
Abänderung in den Matriken Statt finden kann k). 

$. 12. 9 

Taufſchein. 

Das Taufbuch macht als eine öffentliche Urkunde 

über die Richtigkeit der Exiſtenz des Gebohrnen und die 

erhaltene Taufe, dann die Benennung der angegebenen 

Eltern vollen Beweis a). Die Beweiskraft wird mittelſt 
des in gehöriger Form aus dem Taufbuche gefertigten 

Taufſcheins geltend gemacht. Was hierbei zuerſt 

die Perſonen betrifft, welche das Recht haben, Tauf— 

ſcheine auszuſtellen: ſo ſind dieſes die Pfarrer, als welche 

ſich in dem Beſitze der Kirchenmatriken befinden. Für die 

Akatholiken ſtellen fie die katholiſchen 7), und für die 

griechiſch-katholiſche Pfarre zur heil. Barbara in Wien 

die lateiniſchen Pfarrer daſelbſt aus c). In Anſehung der 

Militär-Perſonen gilt folgendes Verfahren. Für Militär— 

Perſonen, welche ad militiam stabilem gehören, fertiget 
der Civil-Seelſorger ſchlechthin die Taufſcheine aus. Für 

die ad militiam vagam gehörigen Perſonen aber kann 

der Civil-Seelſorger, welcher den Tauf-Aet in sub- 

sidium vorgenommen und in ſeine Matrik eingetragen 

hat, bloß ſo lang Taufſcheine ertheilen, als das jährlich 

einzuſchickende Verzeichniß der von ihm getauften Soldaten— 

1) Hofd. v. 21. Oct. 1797, v. 30. Mai 1810, angef. 

Gircul, der Regier, in Oeſter. o. d. E. §. 1. 

k) Verord. in Defter, u. d. E. v. 12. Mai 1806. 

a) A. G. O. 8. 112 lit. f. Hofd, v. 15. Ian, 1787. 
5) Verord. in Böhm. v. 9. März 1820. 

c) Hofd. v. 5. Jan. 1815. 
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i kinder noch nicht abgegeben iſt 4). Von dieſer Zeit an 
ſteht das Recht zur Ausfertigung von Taufſcheinen den 

Feld ⸗Capellänen, und während eines Kriegs, wo die 
Matriken zurück bleiben, dem Feld» Superior zu e). Eben 

dieſer fertiget die Taufſcheine durch drei Jahre auch rück— 
ſichtlich jener Militär- Parteien aus, die zu einem nun⸗ 

mehr aufgelöſten Corps oder Regimente gehört haben. 
Nach Verlauf von drei Jahren muß ſich darum unmittel- 

bar an das apoſtoliſche Feld⸗Vicariat gewendet werden HY). 
Taufſcheine, die jemand anderer als der ordentliche Seel⸗ 

ſorger, z. B. der Meßner, Schullehrer ausſtellt, ſind 

beweislos. Selbſt die von einer obrigkeitlichen Perſon 

ausgeſtellten Taufſcheine können nicht als ſolche Urkunden 
angeſehen werden, welche wie andere öffentliche Urkunden 

vollen Glauben verdienen. N 

Der Inhalt der Taufſcheine hat folgende Rubriken 

zu umfaſſen: 1) Tauf⸗ und Zunahme, dann Religion 
desjenigen, deſſen Taufe beſcheiniget wird; 2) ob er ehe⸗ 

lich oder unehelich gebohren feis 3) Taufs und Zunahme, 

dann Stand des Vaters; 4) Tauf und Geburtsnahme 

der Mutter; 5) Tauf⸗ und Zunahme, dann Stand der 

| Pathen; 6) Jahr, Monath, Tag und Ort der ertheilten 

Taufe. Der geſetzlich mitgetheilte Entwurf eines Taufe 
ſcheines iſt nachſtehender: 

a „Ich Endesgefertigter beſcheinige, daß heute in der 

Kirche der katholiſchenn Gemeinde dahier aus Nro. .. 
(Nummer des Hauſes mit Benennung des Ortes oder der 

Straſſe) (oder bei zu großer Entfernung des Ortes von 
der Kirche in Nro. ..) getauft worden fi N. N. 

(des Kindes Taufnahme) „am nähmlichen Tage (oder 

den ..) gebohren, ein eheliches Söhnchen (Töchterchen) 

d) Hofd. v. 16. Juni 1808, 25. Juli 1816. | 
e) Hofd. v. 8. Oct. 1810. . 
7) Hofd. v. 6. Febr. 1810, 10. Dec. 1815. 

D 
= 
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des N. N. (des Vaters Nahme „Stand oder Character 
und Religion) und der N. N. (der Mutter Tauf- und 

Zunahme, wie auch Religion) (oder N. N. uneheliches 

Söhnchen — Töchterchen der N. N. (Nahme der Mutter 

allein, wenn ſich nicht der Vater ſelbſt dazu bekannt); 

wobei Pathen (Gevatter) geweſen find N. N. (Tauf- und 

Zunahme, dann Stand derſelben), von dieſen eigenhändig 
geſchrieben, oder durch ein ihrem eingetragenen Nahmen 

beigeſetztes Zeichen bekräftiget, und Hebamme N. N. 

(Nahme und Wohnung derſelben), N. N. (Ort, Tag, 

Monath, Jahr).“ g). 

Die Pfarrer haben ſich vorzüglich bei adeligen Per— 
ſonen ſehr angelegen ſein zu laſſen, daß ſie die Nahmen 

mit Deutlichkeit und Verläßlichkeit in dem Taufſcheine 

angeben i). Auch darf kein Taufſchein ohne beſtimmte 

Angabe des Geburtstages des Getauften hinaus gegeben 

werden k). Uiberhaupt muß der Taufſchein genau mit 

dem Taufbuche übereinſtimmen; jede Unrichtigkeit in der 

Ausſtellung unterwirft einer Strafe von 10 Reichs— 

thalern 7). Dieſes muß auch bei unehelich gebohrenen, 

durch die nachher erfolgte Verehelichung der Eltern legitimir— 

ten Kindern beobachtet werden. Da ſie nähmlich als un— 

ehelich in das Taufbuch eingetragen ſind, und ihre Legiti— 

mation erſt durch das Trauungsbuch beurkundet wird: 

ſo kann nur der Trauungsſchein in Verbindung mit dem 

Taufſcheine die Legitimität ſolcher Kinder als ehelicher 

darthun. Der Taufſchein kann daher weder auf eheliche 

Geburt ausgeſtellt, noch darf in demſelben angemerket 

werden, daß ſie durch die nachfolgende Ehe legitimirt 

worden ſeien. Aller Unzukömmlichkeit kann aber dadurch 

8) Hofd. v. 30. April 1789. 

1) Verord. v. 17. Aug. 1772. 

Y) Hofd. v. 27. April 1812. 
1) Verord. v. 9. Oct. 1802. 
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begegnet werden, wenn ſtatt eines Taufſcheines d. i. Ex⸗ 
tractes aus dem Taufbuche, ein Taufzeugniß aus⸗ 
geſtellt, u und in demſelben die Zeit der Geburt des e he⸗ 
lichen. Kindes, ohne die Bemerkung, ob es ehelich oder 
unehelich gebohren wurde, ausgeſprochen wird 77). 
Baur weſentlichen Form des Taufſcheins gehört die 

Unterſchrift des ausſtellenden Seelſorgers und das Pfarr- 
ſiegel 1). Die Beidrückung des Privat-Inſiegels des 

Pfarrers iſt verbothen o). Die amtliche Legaliſirung iſt 
nicht erforderlich, außer wenn von dem Taufſcheine in 

einer andern Provinz Gebrauch gemacht werden ſoll P). 

Die Datirung , d. i. die Beiſetzung des Tages, Jahres 

und Ortes der Ausfiellung iſt eine außerweſentliche Forms 

lichkeit, deren Unterlaſſung der Gültigkeit der Urkunde nichts 
entziehen kann. Sie iſt aber gleichwohl vorgeſchrieben 97 

weil ſie die Prax überhaupt als Schlußſtein einer Urkunde 

anzuſehen pflegt, und ihre Beiſetzung den letzten Stoff zur 
Anregung jeder Bedenklichkeit zu heben vermag. Die 

Stempelung des Taufſcheines richtet ſich bei ehelichen 

Kindern nach der höchſten perſönlichen Eigenſchaft des 

Vaters 1). Die Beſcheinigung der Geburt unehelicher 

Kinder unterliegt bloß dem Stempel von 6 kr. 5). Rück⸗ 

ſichtlich der Militär » Perfonen find die für den Gebrauch 

des Regiments beſtimmten Taufſcheine ſtempelfrei 2), fie 

mögen von was immer für einem Seelſorger ausgeſtellt 

) Hofd. v. 27. April 1820. 
un) Hofd, v. 19. April 1799. 
o) Hofd. v. 9. Oct. 1802, 22. Mai 1812 u. 10. Mai 1820 

u. 3. 

5) Hofd. v. 10. Mai 1820 n. 5. 

7) Hofd, v. 30, April 1789. 
1) Stempel ⸗ Pat. v. 5. Oct. 1802 $. 20 lit. w 

8) Hofd. v. 15. Dec, 1819. 
2) Angef. Stempel = Pat, $. 10 lit. h. 

22 
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werden; ſonſt haben die Gemeinen und Unterofficiere für 

die auf ihr Verlangen ausgefertigten Tauf- und andere 

Matrikelſcheine den Stempel von 6 kr. nöthig 2). Die 

für die Ausſtellung der Taufſcheine beſtimmte Stolgebühr 

iſt anderswo vorgekommen w). 

Betreffend das Recht zur Ausfolglaſſung der Tauf— 

ſcheine, ſo darf, um der eigenmächtigen Auswanderung 

und Umgehung der Militärpflichtigkeit vorzubeugen, keinem 

außer Lande befindlichen Unterthane ohne Wiſſen der 

weltlichen Behörde ein Taufſchein ertheilt werden x). 

Dies gilt auch von denjenigen, welche in feindliche Kriegs— 

gefangenſchaft gerathen, und noch mehr von denen, welche 

meineidiger Weiſe die Fahne verlaſſen haben, und mittelſt 

des Taufſcheins anderwärts fortzukommen, und ſich ſeß⸗ 

haft zu machen Willens ſind. Es hat daher jeder Pfarrer, 

der um einen Taufſchein für einen Abweſenden angegangen 

wird, vorläufig zu erheben, wo ſich derſelbe befindet, und 

den Taufſchein bloß in dem Falle auszuſtellen, wenn er 
durch Data vollkommen überzeugt iſt, daß der Abweſende 

in den Oeſterreichiſchen Staaten ſich aufhalte, ſonſt aber 

zu verweigern, bis ihm das obrigkeitliche Seugniß bei— 

gebracht wird, daß gegen die Ausfolglaſſung des Tauf— 

ſcheines für den Abweſenden kein Anſtand obwalte 5). 

Nicht minder darf der Pfarrer keinen Taufſchein einer 

unbemittelten, handwerksunkundigen, arbeitsunfähigen, dem 

Müßiggange oder einem unordentlichen Leben ergebenen 

Perſon ertheilen. Perſonen dieſer Art haben ſich ſo, wie 

alle andern, denen von dem Pfarrer die Ausfolglaſſung 

des Taufſcheins verſagt wird, bei der Ortsobrigkeit zu 

melden. Dieſe hat über jede vorgekommene Beſchwerde 

4) Angef. Stempel-Pat. 9. 23 n. 13. 

w) M. Abhandlg. v. Kirchenvermögen II. Thl. $. 36. 

&) Hofd. v. 17. Juni 1768, 5. Juni 1786, 24. Febr. 1792. 

„) Verord. v. 22. Juni 1799. | 

| 
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„der Pattelen oder Anfrage des Pfarrers die Verhlltniſſe der 
Perſon, für welche der Taufſchein abzugeben iſt, und die 
obwaltenden Umſtände auf das genqueſte zu unterſuchen, 

und die Bewilligung zur Ausfolglaſſung nur dann zu er⸗ 

theilen, wenn es ſich zeigt, daß der Taufſchein zu einem 

von den Geſetzen gebilligten Zwecke, als z. B. zur Er⸗ 

langung! des Bürger⸗ oder Meiſterrechtes, zur Aufdingung 

bei einem Handwerke, zur Aufnahme in ein Inſtitut, zut 

Erlangung einer Penſion, eines Familien- Stipendium, 

der Belehnungserneuerung, zur Geltendmachung eines Erb— 

rechtes und Ausweiſung der Abſtammung überhaupt, zur 

Schlieſſung einer Ehe u. ſ. w. nachgeſucht werde 2); 
jene Bewilligung aber zu verweigern, wenn geſetzwidrige 

Abſichten des Zeugnißwerbers und Gefährdung der be⸗ 

ſtehenden Ordnung im Hintergrunde liegen aa). 

$. 13. 

| 2 2) Firmelung. 

Die Firmelung, welche in den Kirchenſatzungen 
unter verſchiedenen Benennungen vorkommt, am gewöhn⸗ 

lichſten aber conſirmatio heißt a), iſt das Sacrament, 

durch welches der getaufte Menſch von dem heiligen Geiſte 

in Gnade geſtärket wird, den Glauben ſtandhaft zu 
bekennen, und darnach zu leben 5). Es wird mittelft 
Auflegung der Hände und Salbung mit dem heiligen 

- Ehrifam unter Ausſprechung der Formel: Signo te 

signo crucis et confirmo te chrismate salutis in 

) Hofd. v. 9. Juli 1791, 10. u. 23. Mai 1793, 7. Sep t. 1799, 

7. Juni 1817, 21. Febr. 1820. 
wa) Verord. für Tyrol v. 9. April 1764. 
) Eybel introduct. in jus eccl, cath. tom. IV. F. 379. not. 

6) can. 1. et sedd Dist. 5. de consecr. Conc. Trid. 

sess. 7. can. 1. 2. de confirm. 
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nomine Be etc. ausgeſpendet c). Jenes beide macht 
die Materie, dieſes die Form des Sacramentes aus. 

Nach der Meinung anderer Theologen beſteht die Form 
in der Anrufung des heiligen Geiſtes und dem Gebethe, 

welches der Confirmirende über den zu firmelnden Men— 
ſchen ſpricht, bevor er ihm die Hände auflegt. In der 
lateiniſchen Kirche iſt der ordentliche Ausſpender der 

Firmelung der geweihte Biſchof 4); jedoch kann die Aus— 

ſpendung von dem Pabſte auch auf jeden andern Prieſter 

übertragen werden e). In der griechiſchen Kirche iſt 
gewöhnlich der Confirmator der taufende Prieſter F); die 

Griechen ertheilen dieſes Sacrament nähmlich gleich nach 

der Taufe. Ehemahls war das letztere auch in der lateini— 

ſchen Kirche in Uibung, und wurde, weil man glaubte, 
daß man ohne ſeine Empfangung mit den bei Anfech— 

tungen zum Widerſtande nothwendigen Waffen nicht aus— 

gerüſtet ſei, der getaufte, aber noch nicht confirmirte 
Menſch für kein vollkommener Chriſt gehalten, ja nicht 

einmahl Ehrift » Gläubiger genannt, ob man gleich übri— 

gens an ſeiner durch die Taufe ihm zu Theil gewordenen 

Wiedergeburt und Gemeinſchaft mit der Kirche nicht 

zweifelte g). Allein gegenwärtig läßt die Kirche die 

Gläubigen die Firmelung nur in einem ſolchen Alter 

empfangen, wo ſie ihre Heiligkeit einzuſehen vermögen, 

folglich das ſiebente Jahr zurückgelegt haben. Sie 
befiehlt aber ihre Empfangung im Stande der Gnade, und 

c) cap. un, $, 7. de sacr, unct. (1. 15.) 

d) ibidem — can. 3, Dist. 5, de consecr. Conc. Trid. 

sess, 7. can, 3. de confirm. 

€) can, 1. Dist. 95. can, 4, Dist, 5. de Ennseer Bullar. 

tom. III. const. 6. 1 
J) cap. 4. de consuetud, (1. 4.) 

8) Albaspinaeus lib. 1, obser, c. 28. 

— lin DE in nn Zu 

or 

En m ul 



— 55. — er 

daher lte gehörige Vorbereitung und 1 Beichte, 

und im nüchternen Zuſtande 5). Die gewöhnliche Zeit 
zur Adminiſtrirung iſt das Pfingſtfeſt; ſie kann aber auch 
zu jeder andern Zeit geſchehen. Die dabei üblichen 

. kommen in dem Römiſchen Pontificale 

Es werden Pathen beigezogen, von denen eben 
25 gilt, was von den Taufpathen geſagt wurde. Sie 

müſſen ſelbſt ſchon gefirmelt, und andere Perſonen ſein, 

als jene, welche die zu firmelnden zur Taufe gehalten 

haben ). Wegen der geiſtigen Verwandtſchaft, die bei 
dieſem Sacramente auf gleiche Art wie bei der Taufe 

contrahirt wird, kann jedoch bei der Firmelung des Stief— 

ſohnes der Stiefvater, und bei der Firmelung des Gatten 

der Gatte nicht Pathe ſein k). Ordensperſonen aber 

können wieder bei Ordensperſonen die Pathenſtelle ver» 
treten 7). Anſtandshalber ſollen bei Perſonen männlichen 
Geſchlechts Männer, bei Perſonen weiblichen Geſchlechts 
Frauensperſonen zu Pathen gebethen werden m). 

Wo auf dem Lande die Kinder mehrerer Gemeinden 

zur Empfangung der Firmelung bei einer Kirche zu er⸗ 
ſcheinen haben, da müſſen die Koſten auf Ehrenbezeu⸗ 

gungen für den Biſchof, und auf Feſtlichkeit des Gottes⸗ 

dienſtes unter die hierzu willigen Gemeinden und die 

vermöglichen Kirchen mit Einverſtändniß der Kirchenväter 

nach einem Pen Maßſtabe en werden. Gaſtereien 

3) can. 6. 7. Dist. 6. de consecr. Syuod, Prag, de 
confirm. art, 3, 

) can. 100. 102. Dist, 4. de conseer, 

D can. 6. caus. 30. d. 1. cap. 1 de cognat, spirit» 

in 60. (4. 3.) 

7) Syn. Prag. I. o. art, 6. i 

m) ibid. art, 7. Sauter fund. jur, eccl, cathol, $, 668. 

n. 4. 

9 
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und Regalien an den Ceremoniär und die Dienerſchaft 
des Biſchofs aber, welche kein Biſchof nach dem Geiſte 
ſeines Amtes und den Kirchenſatzungen jemahls fordern 
wird, dürfen den Kirchen nicht zur Laſt fallen, ſondern 

müſſen von demjenigen beſt kitten werden, der fie ohne 

und wohl auch gegen den Willen des Biſchofs veranſtaltet 
hat 1). 

F. 14. N 

3) Altars-Sacrament. 

Das Altars-Sacrament, griechiſch Eucha⸗ 
riſtie, d. i. Dankſagung, in der heiligen Schrift coena 

dominica, mensa et calix Domini, partieipatio 

corporis et sanguinis Domini und fractio panis a), 

bei den Kirchenſchriftſtellern, collecta, coena Domini, 

sacra mensa, Sacramentum paeis et chaxitatis, 

posteoenium, und gewöhnlich von der Gemeinſchaft, 

welcher es mit der Kirche auf eine ganz vorzügliche Weiſe 

theilhaftig macht, auch Communion, in Abſicht auf Kran— 

ke aber, denen es gereicht wird, geiſtige Wegzehrung | 

(sacrum viaticum) genannt, iſt das allerheiligſte Sa— 

crament. Es iſt der wahre Leib und das wahre Blut 

Jeſu Chriſti unter den Geſtalten des Brodes und Weines. 

Seine Materie ift in der lateiniſchen Kirche unge— 

ſäuertes, in der griechiſchen geſäuertes Weitzenbrod “) und 

Wein, dem aus einem Gebothe der Kirche ein wenig 

Waſſer beigemiſcht wird c). Die Form machen die Worte 

n) Hofd, v. 8. Jan. 1818. 
a) 1. Cor. X. 16. 21. XI. 20, Act, II. 42. 

5) can, 4. 5. Dist. 2, de cousecr, cap, 14, de celebr, 

Miss. (3. 41.) 

e) can, 1, 2. 7. 83, Dist, cit, cap. 8. 13, de celebr, 

miss, Conc, Trid, sess, 22. cap. 7, de sacrif. miss, 
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des Heilandes aus, mit welchen er diefed Saerament eins 
geſetzt hat: Hoc est enim corpus meum. IIic est 
enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testa- 

menti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis 
elfundetur in remissionem peecatorum 4). Durch 

fie geht eine Verwandlung, welche Transſubſtantiation 

heißt e), in der Art vor ſich, daß vermöge göttlicher 

Einwirkung unter der Geſtalt des Brodes nicht mehr 
Brod, ſondern der Leib, unter der Geſtalt des Weines 
nicht mehr Wein, fondern das Blut Jeſu, und unter 

beiden Jeſus ganz enthalten iſt F). 
Miniſter iſt in Abſicht auf ſeine Confection 

aus ſchließlich der Prieſter, und kein anderer Geiſtliche g). 

In Abſicht der Ausſpendung iſt es ordentlich und aus, 

eigenen Rechten der Pfarrer 5); außerordentlich aber 

können es vermöge der heutigen Kirchen- Disciplin außer 

der öſterlichen Zeit, ſelbſt ohne die pfarrliche Erlaubniß 

einzuhohlen, alle andern Welt- und geiſtlichen Ordens» 
prieſter, und über den beſondern Auftrag eines Prieſters 

auch Diacone 1), jedoch niemahls andere Geiſtliche, und 

am allerwenigſten Laien ausſpenden *). N 

Communicanden ſind der conficirende Prieſter 

ſelbſt ſowohl, als auch andere Geiſtliche und Laien, Ges 

d) Match. XXVI. 26. 28. Marc, XIV. 22. 24. Luc. 
XXII. 19. 20. 

e) cap. 1. 6. 3. de sum, Trinit, (1. 1.) Conc. Trid, 

sess, 13. cap, 4. can. 2 — 4. de Euchar, sacram. 

) can, 35. 55. 69. Dist. cit. 

g) can, 73, f. 2. et sedd - Dist, eit. eap. 1.5. 3. de sum.» 

Trinit. Cone. Trid, sess. 22, can. 2. de sacrif. miss. 

) cap. 1. de privil. in Clem. (5. 7.) 

©) can, 13. 18. Dist. 93. 

k) can. 29. Dist. 2. de consecr, 
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ſunde und Kranke. Vormahls wurden ſchon die eben 
getauften Kinder communicirt, und bei den Griechen iſt 

es noch heute der Fall; allein in der lateiniſchen Kirche 
wird ſeit dem zwölften Jahrhunderte das Altars-Sacra— 

ment zur Erhaltung und Vermehrung der ihm ſchuldigen, 

Ehrfurcht nur erwachſenen mit dem Verſtandesgebrauche 

begabten Perſonen mitgetheilt, und der Tridentiniſche 
Kirchenrath hat ſolches beſtätiget, ohne die Alten oder 

die Griechen wegen der gegentheiligen Disciplin zu ta— 

deln 7). Zur würdigen Empfangung gehört von Seite 

der Communicanden, daß fie nüchtern ſeien ), wovon 
nur Kranke ausgenommen ſind, wenn ſie es als geiſtige 

Wegzehrung, nicht aber, wenn ſie es nur aus Andacht 

(ex devotione) empfangen ); zur würdigen Vorbe⸗ 

reitung, daß ſie ſich in den Stand der Gnade verſetzen, 

folglich wenn ſie ſich einer Todſünde bewußt ſind, vorerſt 
beichten 0). Ausgeſchloſſen find von dem Empfange die 
notoriſch Laſterhaften, ſie mögen es öffentlich oder geheim 

verlangen, ſo lang ſie nicht den ernſtlichen Willen ſich zu 

beſſern gezeigt, und das gegebene Aergerniß gut gemacht 

haben p). Einem heimlichen Sünder, der als ſolcher 
zwar dem Seelſorger, nicht aber öffentlich bekannt iſt, 

kann das Sacrament nur dann verſagt werden, wenn 

er es geheim verlangt; begehrt er es öffentlich, ſo muß 
es ihm gereicht werden 3). Erwachſene, welche von 

2) Cone, Trid, sess. 21. cap. 4. et can, 4, de commun, 

m) can, 16. caus. 7. d. 1. can, 54. Dist, 2. de cousecr, 

n) Eybel introd. in jus eccl, cathol, $, 380, not, n, 

o) can, 13. 24. 64. Dist, cit, Conc, Trid, sess. 13, cap. 

7. de Euchar. . ü 

p) cau. 95. Dist, eit. Wien. Ritual S. 185. 

g) cap. 2. de offic, jud. ord, (1. 31.) can. 67. 68. 

Dist, eit. u. Wien. Ritual a. a. O. 

„ 
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Geburt aus verſtandlos ſind, werden gleich den Kindern 
nicht communicirt. Haben fie aber den Verſtand erſt 

i ſpäter verloren, und, bevor ſie in dieſen Zuſtand verfallen 
find, immer religibſen Sinn geäußert: ſo kann es ihnen 

eben ſo wenig als blödſinnigen und taubſtummen Menſchen, 

die einer Belehrung fähig ſind, und ihre Buße auf irgend 

eine Art an den Tag legen, vorenthalten werden 7). 
Die Confeetion des Altars -Sacramentes kann nicht 

anders, als in beiderlei Geſtalten, und nur in der heis 

ligen Meſſe geſchehen, dieſe mag bloß um das heilige 

Opfer zu vollbringen, welches deshalb ebenfalls Eucha— 
riſtie heißt, oder auch um das Sacrament als geiſtige 
Nahrung zur Communion, oder zur öffentlichen Ausſetzung 

zu bereiten, verrichtet werden. 
Die Ausſpendung kann ſowohl bei als außer der 

heiligen Meſſe gemacht werden. Sich ſelbſt hat es der 

conficirende Prieſter bei der heiligen Meſſe unter beiden 
Geſtalten zu reichen 5); wird er hieran durch eine ihm 

nach der Conſecration zugeſtoſſene Erkrankung gehindert: 

fo muß an feiner Stelle ein anderer Prieſter das begons 

nene Opfer vollenden r). Andern, geiſtlichen ſowohl als 

weltlichen Perſonen reicht er es unter der Geſtalt des 

Brodes allein. Der Gebrauch der Ausſpendung unter 
beiden Geſtalten war zwar ehemahls nicht ſelten, und hat 

ſich in der griechiſchen Kirche bis jetzt erhalten 2). Doch 
vermöge ausdrücklicher Anordnung des Tridentiniſchen 

Kirchenrathes kann jetzt bloß der Römiſche Pabſt einem 

) Wien. Ritual S. 182. 183 * 
) can. 11. 12. Dist. cit. Cone. Trid, sess. 13. cap. 8. et 

can. 10. de Euchar, sacr. 

1) can. 16. caus. 7. d. 1. . 5 
u) Cone. Trid. sess, 21. cap. 1 — 3. et can. 1—3. 

de commun. N ‚ers 



Lande oder Volke den Gebrauch des Kelches erlau— 

ben w). Um das Sacrament in allen Fällen, wo es ver— 

langt wird, reichen zu können: ſo muß jeder Pfarrer 

immer mit dem nöthigen Vorrathe von conſecrirten 

Hoſtien verſehen ſein, und denſelben gut und reinlich im 

Tabernakel, der Sacriſtei oder einem an der rechten 

Altars Seite beſonders angebrachten Behältniſſe x) ver⸗ 

ſchloſſen halten )). Zu den Kranken hat er es in einem 

reinen Tuche, öffentlich vor der Bruſt, mit aller ihm 

gebührenden Ehrerbietung und unter Vorausgehung mit 

einem Lichte zu tragen, und wenn es nicht mehr empfan— 

gen wird, eben ſo zurück zu bringen 2). 
Die zum Empfange der Euchariſtie ſchon durch das 

göttliche Geſetz auferlegte Verbindlichkeit a) wurde von 

den erſten Gläubigen nicht erſt für eine Pflicht ange— 
ſehen; ſie nahmen ſie wegen des bei den harten Verfol— 

gungen ihnen täglich bevorſtehenden Todes freiwillig täglich. 
In einigen Kirchen hatte ſich dieſes bis in das fünfte 

Jahrhundert erhalten “). Als aber der Eifer fo ſehr 

erkaltete, daß ſelbſt das auf den Empfang am Sonn— 

und Feiertage beſchränkte Geboth c) nicht mehr beachtet 

wurde: ſo wurde die Communion auf die drei hohen 

Feſttage, Weihnachten, Oſtern und Pfingſten in der 
Art feſt geſetzt, daß Gläubige, welche ſie an dieſen drei 

Tagen nicht nehmen würden, nicht mehr für Katholiken 

0) ibid. post can. 4. et sess. 22. post cap. 11. de ref. 

x) Synod. Prag, de Sacr. Euchar. art. 3. 

y) can. 93. Dist. cit. cap. 1. de custod. Euchar, (3. 44.) 

Cone. Trid. sess. 13. cap. 6. et can, 7. de SS. Euchar. 

a) cap. 10. de celebr. miss. R 
@) Joan. VI. 51. segg. 

5) Eybel I. c. not. h. 

e) can. 62. 64. Dist. 1. can. 10. Dist. 2. de consecr. 
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gehalten werden ſollten d). Der vierte Lateranenſiſche 

und der Tridentiniſche Kirchenrath hat nur den Empfang 

zur öſterlichen Zeit zur Pflicht gemacht, unter der Etrafe 
der Ausſchlieſſung von dem Eintritte in die Kirche und 

derm chriſilichen Begräbniſſe e); zugleich aber erklärt, daß 
die Beſchränkung der Verbindlichkeit zum öftern Genuffe 
bloß als eine Folge der ſehr zu beklagenden Lauigkeit im 

Chyriſtenthume anzufehen ſei, und die Kirche ſehr wünſche, 

damit alle bei der heiligen Meſſe anweſenden Gläubige 

nicht bloß geiſtiger Weiſe, ſondern auch durch ze. 

. e e communiciren Y.. 

18 15. 

4) Buße. 

Die Buße iſt ein Sacrament, in welchem dem Ein» 

der unter den gehörigen Erforderniſſen die nach der Taufe 

begangenen Sünden nachgelaſſen werden a). Die Mas 

terie dieſes Sacramentes ſind wahre Zerknirſchung und 

Bekehrung des Herzens, demlüthige Anklage der begangenen 
Sünden, und aufrichtiger Wille, ſolche an ſich ſelbſt zu ſtra⸗ 

fen 6). Das erfiere ſetzt voraus, daß man feine Sünden 

5 erkenne, bereue, und nicht mehr zu begehen ſich vorſetze; 

das andere, daß man fie einzeln und perſönlich beichte; 
das dritte, daß man die freiwillig übernommenen oder die 

von dem Miniſter dieſes Sacramentes beſonders auferlegten 

* 

d) can. 16. 19. 21. Dist. 2. de consecr. 

e) cap. 12. de poeni'. et remiss. (5. 58.) Conc. Trid. 

sess. 13. can. 9. de Euchar. 

KR Conc. Trid. sess. 22. cap. 6. de sacrif. miss. Eugen. 

IV. in bul. Fide digna. Benedict. XIV. lib. 50. de 

Tynod. dioeces. cap. 12. 

6) Matih.XV1.19. XVIIL18, Luc. XVII. 3. 4. Joan. XX. 
23. Cone. Trid.sess. 14. can, 1. 2. de Sacram. poenit. 

N b) cap. 40. Dis. 1. de poenit. 
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Bußwerke zu verrichten bereit ſei. Die für die Ohren⸗ 

beichte c) ſprechenden Canonen 4) haben die Beiſtimmung 

der ganzen Kirche für ſich e); ſchriftlich aber oder durch 

Procuration einem abweſenden Beichtvater zu beichten, ift 

unterſagt 7). Die Form macht das Ausfprechen der 

Formel aus, mit welcher der Miniſter nach Anhörung der 

Beichte den Beichtenden von den Sünden abſolvirt. 

Miniſter des Buß-Sacramentes oder Beicht— 

väter waren ehemahls ordentlicher Weiſe ausſchließend die 

Biſchöfe g). Da dieſe aber bald nicht allein auslangten, 

ſo mußten ſie ſich die Prieſter zu Hülfe nehmen, und ſol— 
chen die Adminiſtrirung mehr oder weniger mit überlaſſen. 

Heut zu Tage adminiſtriren es alle dazu verordneten 

Prieſter, welches ſämmtliche in der Seelſorge angeftellten, 
dann vermöge päbſtlicher Verleihung ſeit dem dreizehnten 
Jahrhunderte die geiſtlichen Ordensprieſter find 5), denen 

der Ordinarius die Jurisdiction zum Beichthören er— 
theilet i). Prieſter, die keine Seelſorger find, können 

nur im Nothfalle, wenn kein verordneter Prieſter zu haben 

iſt, gültig abſolviren k). Die Beichte, welche vor einem 

Laien oder Geiſtlichen, der kein Prieſter iſt, abgelegt 

e) Euseb. Amort. demonstratio critica relig. cath. 

Venet. 1744. p. 253, | 

d) can. 38 — 89, Dist. eit. N 

e) Cone. Trid. sess. 14. cap. 1 — 5. can. 1. et seqd- de 

Sacram. poenit, 

) deer. Clem. VIII. dd. 19. Jul. 1602. 

8) Conc. Carth. II. an. 390. can. 34. Carth. III. an. 397. 

can. 32. . 5 a 5 

u) Matth. Paris ad au. 1227. cap. 2. de treuga et pace 

int. Extrav. com. (1. 9. 5 

1) Conc. Trid. sess. 23, cap. 15, de ref. 

k) can. 12. 13. caus. 26, J. 6. Cone. Trid. I. e. Synod. 

Prag. de poenit. art. 2. \ g 
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wird, N allenfalls als ein Beweis fieundſchaftlicher 
N oder beſonderer Zutraulichkeit und Offenheit 

de Sacrament aber iſt fie nicht )). Die 

Nonnen kann nur ein von dem Biſchofe hierzu ſpeziell 
1 beſtätigter Prieſter Beichte hören m). 

Die zum Beichthören verordneten Prieſter ſprechen 

von allen Sünden los, welche nicht beſonders vorbehalten 

ſind. Das Recht zu Vorbehalten hat der Biſchof 

als erſter und ordentlicher Ausſpender des Buß-Sacra⸗ 

mentes, der in dieſer Hinſicht auch allein zu beurtheifen 

im Stande iſt, wie zur größeren Verabſcheuung und 
Abhaltung von gewiſſen Sünden die Losſprechung zu er— 

ſchweren ſei. Der Tridentiniſche Kirchenrath hat den 
Biſchöfen dieſes Recht ausdrücklich beſtätiget, aber auch 
dem Römiſchen Pabſte ein Vorbehaltungsrecht zugeeignet 1). 

Die Wirkung des biſchöflichen Vorbehaltes iſt, daß außer 

dem Falle einer Todesgefahr die vorbehaltenen Sünden 
niemand anderer als der Biſchof, oder der von ihm eigens 

dazu beauftragte Prieſter nachlaſſen kann. Dagegen ſchei— 

nen die päbſtlichen Vorbehalte gegenwärtig weniger Ges 

brauch mehr zu haben, nachdem ſie einerſeits fiber die 

Maßen vermehrt worden find ), und andererſeits ſowohl 

der Tridentiniſche Kirchenrath das Recht der Losſprechung 
rs von denſelben pro foro conscientiae in jeder Dizeeſe 
an den Ordinarius übertragen p), als auch die Päbſte 

ſelbſt ſolches den Ordensgeiſtlichen zugeſtanden haben. 
* 

2) can. 88. Dist. 1. de poenit. can. 1. Dist. 4. ibid. 
cap. 10. de poenit. (5. 38.) j 

m) Conc. Trid. sess. 25. cap. 10, de regular, Syn. 
Prag. de poenit. art. 11. 

n) sess. 14, cap. 7. et can. 11. de Sacr. poenit. 
o) cap. 3, de poenit. 

p) Coue. Trid. sess. 24. cap. 6. de ref. 
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Adminiſtrirt wird das Buß ⸗ Sakrament allen 
Gläubigen, welche nach der Taufe geſündigt haben, ſie 

mögen geiſtlich oder weltlich fein 9). Die einen und die 
andern find zum Empfange deſſelben auch verbunden, in 

der Art, daß ſie wenigſtens einmahl im Jahre ihrem 

eigenen Pfarrer beichten müſſen, und nur über deſſen 
Erlaubniß einem andern beichten können r). Außerdem 

haben noch eine beſondere Verpflichtung zu beichten die— 

jenigen, welche ſich in Todesgefahr befinden, und jene, 

welche im Begriffe ſtehen, ein Sacrament der Lebendigen 
zu empfangen. In Rückſicht der erfien iſt es den Aerzten 

unter Strafe des Interdiets und anderer Ahndungen zur 
Pflicht gemacht, ihre Kranken zur Beichte ernſtlich zu 

verhalten, und wenn ſie es bis zum dritten Tage nicht 
gethan haben, fie gar nicht mehr zu beſuchen 5). 

Die Zeit und der Ort der Adminiſtrirung des 

Buß⸗Sacramentes find unter den eben angeführten Bes 

ſchränkungen gleichgültig. Doch ſoll die Beichte ordent⸗ 

licher Weiſe in der Kirche in den dazu eingerichteten Beicht— 

ſtühlen oder in den dazu gewidmeten Beicht-Capellen gehört 

werden, und wenn es in beſondern Fällen in der Sacriſtei 

geſchieht, zwiſchen dem Beichtvater und dem Brichtfinde 

immer wenigſtens ein Gegitter fein. Das Beichthören auf 

dem Zimmer von anderen Perſonen als Kranken, Gehör— 

loſen und Geiſtlichen iſt verbothen, und in manchen 

Dibceſen zwar unter der Strafe der Suſpenſion ). 

9) Conc. Trid. sess. 14, cap. 1. 2. de poenit. can. 1. 

de Sacram. poenit. 1 

r) cap. 12. de poenit. cap. 2. de treuga et pace int. 

Extrac. com. 

6) cap. 13, de poenit, Constit. Pii V. Supra gregem 

dd. 8. Mart. 1566. Syn. Prag. de poenit. art. 35. 

€) Linzer theol. pract. Monathſchr. 6. Jahrg. 2. Bd. 

Prag. Ausg. S. 56. 
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9 Zur Erhaltung der dem Buß⸗Sacramente ſchuldi⸗ 

gen Heili keit iſt das Beichtſiegel ſtreng unverletzlich. 

Zeichvater iſt unter ſchwerer Verantwortung unters 
ſagt, von dem, was ihm in der Beichte bekannt wird, ohne 

ausdrückliche und ungezwungene Erlaubniß des Beichtenden 
unter was immer für einem Vorwande oder Umſtänden 

Gebrauch zu machen, oder etwas davon zu verlautbaren 1). 

Er darf nicht einmahl des öffentlichen Wohles wegen ein, 

ihm unter dem Beichtſiegel eröffnetes Verbrechen bekannt 
machen, dem Richter anzeigen, oder vor Gerichte be⸗ 

zeugen w). 
Uiber die Art der Auflegung der Buße 

oder vielmehr der Buß werke, welche mit zur weſentlichen 

Materie des Sacramentes gehören, enthalten die libelli 
poenitentiales, über die Art der Verrichtung derſelben 

aber die canones poenitentiales die gehörige Anweiſung. 
Beide ſind eine von den Biſchöfen noch aus den Zeiten 

des von ihnen ſelbſt adminiſtrirten Buß-Sacramentes 

veranſtaltete Sammlung von Regeln und Satzungen der 
Concilien, Päbſte und heiligen Väter in der einen und 

der andern Beziehung x), und ſollten noch jetzt nicht 

außer aller Anwendung ſein, da der Tridentiniſche Kirchen— 

rath nicht undeutlich auf ihre fernere Beobachtung hin— 

a deutet 5), und die Prager Synode mit ausdrücklichen 

Worten ihre Beibehaltung auflegt 2). 

Die Buße iſt zweifach, eine private, welche in 

geheim „ und eine öffentliche, welche öffentlich „ im 

1) can. 2. Dist. 6. de Poenit. cap. 12. de Poenit. 

w) cap. 13. de excess. praelat. (5. 31.) 

*) Joan. Morinus de administr. Sacr. . lib. 5. 

c. 14. 115. 
y) Cone. Trid. sess. 14, cap. 8. de Sacr. poenit. 

f 2) Synod. Prag. 1. c. art. 14. 

| E 
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Angefichte der ganzen Kirche verrichtet wird. Letztere war 
in den früheren Zeiten nicht ſelten mit einer öffentlichen 
Beichte, die jedoch kein ausdrückliches Geſetz anordnete a), 
ſondern aus freiem Antriebe des Sünders oder über be— 

ſonderes Anrathen des Beichtvaters 4) abgelegt wurde c), 
begonnen, und überhaupt nach vier Abſtuffungen, die der 

Weinenden, Hörenden, Knieenden und Stehenden begangen 

worden 4). Weinende (flentes) hießen, welche vor der 

Kirche unter freiem Himmel, oder in der Vorhalle der 
Kirche hingeworfen um die Fürbitte der Gläubigen flehten, 
auf daß ſie zur Buße zugelaſſen werden möchten; Hörende 
(audientes), weſche mit den Catechumenen von dem 
hinterſten oder unterſten Theile der Kirche aus die heilige 

Schrift und deren Erklärung mit anhören konnten, dar- 

nach aber ſich aus der Kirche entfernen mußten; Knieende 

(genu flectentes), welche ſich bis in das Schiff der Kirche 

begeben, und daſelbſt die verſchiedenen Bußübungen ver⸗ 

richten konnten, und auch von dem Biſchofe der Auflegung 

der Hände und des Gegend gewürdiget wurden, gleich— 
wohl aber vor dem Anfange der Meſſe der Gläubigen, 

d. i. dem Offertorium ſich zu entfernen hatten; die 
Stehenden (cousistentes), welche zwar während der 
Meſſe zugegen bleiben, und das gemeinſchaftliche Gebeth 

mit verrichten konnten, aber von dem Empfange der 
Euchariſtie noch ausgeſchloſſen blieben, und auch zur 

Opferung nicht würdig befunden wurden. In den erſten 

ſechs Jahrhunderten unterlagen der öffentlichen Buße alle, 

a) Irenaeus lib. 1. cap. 9. contra haereses, Leo J. 

epist. 80. cap. 3. 

50 Origen. hom. 2. in psalm. 37. 

c) S. Chrysost. hom. 21. ad pag. Antioch. 

d) Morinus J. c. lib. 4, c. 16. u. 5. lib. 6. c. 1. Cone. 

Carth. II. au. 330 can. 34, Carth. III. au. 397, can. 32. 
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welche eine ſchwere Sünde oder ein ſchweres Verbrechen 
ohne Unterſchied, ob offenkundig oder geheim begangen 

hatten; jedoch konnten die geheimen Sünder und Vers 

N nur indirect, durch Verſagung der Abſolution 
zur öffentlichen Buße verhalten, und wenn durch ſolche 
= Aufdeckung eines bisher verborgen gebliebenen Ver⸗ 

brechens zu fürchten war, die öffentliche Buße in eine 
geheime verwandelt werden. Allein im ſiebenten Jahr⸗ 

hunderte wurde es mit ſtillſchweigender Einwilligung der 
Kirche zum Geſetze, daß für öffentliche Sünden öffent⸗ 

liche, für geheime geheime Buße gethan werden ſollte e). 
Im zwölften Jahrhunderte traten an die Stelle der 

öffentlichen Buße Wallfahrten, die oft Lebenslang 

währten, Almoſen, Verwendung eines Theils feines 
Vermögens zu frommen Zwecken, Geißelungen u. ſ. w. 

bis zuletzt erlaubt ward, daß die Auflegung der Buße 
bloß von dem beichtherenden Prieſter abhängen ſollte, 

und diefer mit ihrer Auflegung zugleich die Losſprechung 

ertheilen könnte )). Dadurch kam die öffentliche Buße 
faſt außer allem Gebrauche, mit ihr verlor ſich die Ans 

wendung der canones poenitentiales, und die geheime 

Buße wurde allgemein. Nichts deſto weniger will der 
Ttridentiniſche Kirchenrath gleichwohl, daß der Biſchof die 
öffentliche Buße damahls auflegen ſoll, wo er es zut Ge⸗ 
nugthuung des durch die Sünden gegebenen Aergerniſſes 
8 für zuträglich hält 90. 

Die Beichtgebühren ſind gänzlich, und durch das 

g en. Ben als das nt N wah agk⸗ ori 

3 can, 19. $. 1, caus. 2. d. 1. can. 4, caus. 26. 9. 4. 
eup. 1. 7. de poenit. 

) ap. 3. 8. de poenit. Conc. Trid. sess. 14. cap. 8. 
ö de Saer. poenit. 7 5 

8) Conc. Trid. sess. 24, cap. 8. de ref. 

| 2 
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erſtere erlaubt bloß die Annahme des von einem Beicht⸗ 
kinde freiwillig angebothenen Almoſens 5). 

$. 16. 

Oeſterreichiſche Verordnungen hinſichtlich des 
Altars- und Buß-Sacramentes. 

Vermöge der Oeſterreichiſchen Geſetze iſt zur ſicheren 

Beobachtung der in Abſicht auf das Altars- und Buß— 

Sacrament angeführten Kirchenſatzungen folgendes beſon— 

dere angeordnet: 1) das Altars-Sacrament darf nur 

unter einerlei Geſtalt empfangen werden a). 2) Jeder 

katholiſche Alters halber fähige Chriſt iſt verbunden, ſich 

zu der von der Kirche gebothenen Beichte und Communion 

in der öſterlichen Zeit einzuſtellen. Jeder Hausherr hat 

von ſeinen Inleuten die empfangenen Beichtzettel ab— 

zufordern, und ſolche mit der Beſchreibung der Inwohner 
unter Strafe innerhalb einer Woche nach der öſterlichen 

Zeit an den Pfarrer abzugeben 5), der nach dem vor— 

geſchriebenen Formulare den Bericht über die öſterlichen 

Communicanden an das Ordinariat erſtattet. Die landes— 

fürſtlichen Beamten ſind jedoch von der früher beſtandenen 

Obliegenheit, ihre Beichtzettel an die Behörden zu über— 

reichen, wegen der unterlaufenen Mißbräuche losgezählt 

worden c). 3) Die Schuljugend, dann die ſtudirende 

Jugend auf den Gymnaſien und in der Philoſophie hat 

fünfmahl des Jahres, nähmlich zu Anfang des Schul- 
jahrs, zu Weihnachten, Oſtern, Pfingſten und zu Ende 

des Schuljahrs zur Beicht und Communion zu gehen; 

Rh)“ Synod. Prag. I. c, art. 34. 

a) Verord. v. 20. Febr. 1554. 

5) Ebend, dann Verord. v. 7. Febr. 1532, 15. Febr. 1535, 

21. Febr. 1537, 20. März 1660, 9. März 1724. 

e) Hofd. v. 21. April 1788. 
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doch braucht dieſes nicht gerade an den hohen Feſttagen 
ſelbſt, ſondern nur um dieſe Zeit zu geſchehen. Die 
Schuljugend und die Gymnaſial⸗ Schüler haben der neues 
ſten Verordnung zufolge wieder gemeinſchaftlich zu beichten 

und zu communiciren; bei den Hörern der Philoſophie 
aber iſt es genug, daß ſie ſich über den Empfang der 
Sacramente bei dem Religionslehrer innerhalb 14 Tagen 

ausweiſen 4). 4) Die Aerzte find verhalten, ihre Patien- 
ten bei einer nur anſcheinenden Gefahr zur Empfangung 
der heiligen Sacramente zu ermahnen, und ihnen ſol⸗ 

ches bei dem dritten, jenen aber, welche mit einem an⸗ 

haltenden Fieber behaftet ſind, wenigſtens bei dem 

fünften e) Beſuche beizubringen; wenn ſie ſich aber deſſen 

weigerten, bei ſchwerer Verantwortung und wirklicher 

Niederlegung der Prax fie nicht mehr zu beſuchen 7). 

Nach einer neueren Weiſung follen fie den zur geiſtlichen 
Uiberredung mehr geeigneten Seelſorger herbei rufen, und 
dieſer ihrem Rufe ſogleich um ſo mehr folgen, als die 
Vorbereitung zum würdigen Empfange der Sacramente 
der Sterbenden ſchon zu feiner Beſtimmung und unter 

ſeine Amtspflichten gehört g). 5) Die Kranken müſſen 
in ihrer Wohnung verſehen werden. Der in Galizien zum 

Theile noch beſtehende Unfug, die Kranken von dem Lande 

zum Verſehen zur Kirche zu führen, iſt wiederhohlt und 

d) Verord. in Oeſter. v. 20. Dec. 1790, Hofd. v. 
23. Juli 1804 lit. 1, Allerh. Entſchl. v. 10. Juli 
und 20. Sept. Hofd. v. 28. Sept. 1819 lit. B u. 6, 

Hofd. v. 24. April 1821, Allerh. Entſchl. v. 15. Irre 

Hofd. v. 21. Mai 1821. 

e) Hofd. v. 17. Jan. u. 11. Febr. 1812. 

) Hofd. v. 25. Sept. 1779, 28. Jan. 1781, 14. März 1792, 
Verord. in Böhm. v. 13. April 1799. 

8) Verord, in Böhm, v. 5. Juli 1800. 



neuerdings unterfagt worden 5). Wo die Dotatlon reicher 
iſt, oder die Obſervanz beſteht, müſſen die Pfarrer mit 

eigener Gelegenheit mittelſt Zuhülfenehmung der hier und 

da ihnen zugetheilten Verſehpferd- Beiträge fahren; wo 

dieſes der Fall nicht iſt, wie auch bei erledigten Beneficien 

muß der verſehende Geiſtliche von der betreffenden Partei, 
und wenn dieſe keine Beſpannung hat, von der Gemeinde 
unentgeltlich abgehohlt werden :). 6) Das Viaticum 

ſoll zu den Kranken immer öffentlich getragen, und in 

dem Orte der Pfarrkirche von der Bruderſchaft der Liebe 

des Nächſten, welche die Stelle der Bruderſchaft des 

Altars ⸗Sacramentes zu vertreten hat &); in Orten aber, 
wo Infanterie liegt, über vorläufige Anmeldung bei dem 

Officiere der Hauptwache von einem Gefreiten mit vier 

Mann begleitet werden )). 7) Aus Rückſicht der dem 

Altars-Sacramente ſchuldigen Ehrerbiethung müſſen den 

Arreſtanten bei der Communion unter der nothwendigen 

Vorſicht die Feſſeln abgenommen werden m). 8) Bei 

Kindern akatholiſcher Eltern, welche nach katholiſcher Art 

beichten wollen, iſt eben das zu beobachten, was wegen 
der Judenkinder, die bei katholiſchen Perſonen erzogen, 

zu ihren jüdiſchen Eltern zurück zu kehren ſich weigern 

(F. 10.), vorgeſchrieben iſt u). 9) Die von dem Römi⸗ 
ſchen Pabſte vorbehaltenen Fälle, welche in der Bulle 

Coenae Domini vorkommen, können in Oeſterreich, 

wo dieſe Bulle ſelbſt nicht angenommen iſt, nicht für 

7 Hofd. für Galiz. v. 28. Febr. IHR 22, Aug, 1817, 

22. Sept. 1820. 

3) Hofd, für Galiz. v. 28. Febr. 1785 ' Verord. daſelbſt 

v. 20. Juli 1819. 

k) Hofd. v. 17. März 1791 8. 2 u. 10, 

2) Hofreſcr. v. 10. o. 15. April 1752 u. 21. Aug. 1772. 
n) Verord. v. 30. Nov. 1772. 
2) Hofd. v. 2, Oct. 1797. 



reſervirt angeſehen werden o). 10) Oeffentliche Kirchen⸗ 
Buße und Ausſchlieſſung von dem Genuſſe des heiligen 
Abendmahles kann von dem Seelſorger ſelbſt in den von 
den Kirchenſatzungen bezeichneten Fällen eigenmächtig und 

ohne Vorwiſſen und Concurrenz der Landesſtelle nicht ver⸗ 
hängt werden; vielmehr ſind ſolche Fälle immer von der 

Landesſtelle höchſten Orts anzuzeigen p). 11) Die Ab» 
nahme der Beicht · und Verſehgelder iſt abgeſtellt 3). 

1 $. 17. 
2; Ablaß. N ‘ 

Nach der Lehre des Tridentiniſchen Kirchenrathes a) 
werden durch die geiſtliche Losſprechung in dem Sacramente 
der Buße zwar die Sünde und ewigen Strafen getilgt, 
aber nicht immer auch die zeitlichen Strafen nachgelaſſen, 
ſondern die ewigen in die zeitlichen umgewandelt. Gott 

thut dieſes, theils um dem Leichtſinne des Sünders heile 

ſame Schranken zu ſetzen, theils ſeinen Gebothen Achtung 
und Ehrfurcht zu erhalten, theils auch um den Sünder 

vor dem Mückfalle ſicher zu ſtellen 5). Um noch die Be⸗ 
freiung von den zeitlichen Strafen zu erlangen, muß 
der verſöhnte Sünder Genugthuungswerke verrichten, wie 

ſie ihm die Kirche, unter deren Leitung die Bußanſtalt 

vor und nach empfangenem Buß-Sacramente geſtellt iſt, 

N zu dem Ende auferlegt. Doch kann die Kirche, wenn ſie 

vermöge des bisherigen Bußeifers jene Abſicht erreicht 

glaubt, den noch rückſtändigen Theil derſelben auch erlaſſen, 

mit der Wirkung, daß der Büßer ſo rein nach Hauſe 

0) Hofd. v. 14. April 1781. 

5) Hofverord. v. 7. Febr. 1779. 
9) M. Abhandlg. v. Kirchenvermögen II. Thl. 8. 41. 

2) ‚Cons, Trid. sess. 6. cap. 14. de justific. 

5) Ibid. sess. 14. cap. 8. de S. poenit. S. aer hr, 

de contin. c. 6. 



Se 
geht, wie das Kind von dem Tauffteine gereinigt nach 
Hauſe getragen wird, und wie das Kind, wenn es nach 

der Taufe ſtirbt, ſelig iſt, auch der Büßer, wenn er 
gleich nach jener Nachlaſſung ſtirbt, die Seligkeit er— 

langt. Dieſes iſt der Ablaß c). Er iſt eine Nach— 

laſſung der im geheimen und im öffentlichen Bußgerichte 

theils zur Heiligung und Züchtigung des Sünders, theils 

zur Gutmachung des gegebenen Aergerniſſes auferlegten 

canoniſchen Strafen in der gegründeten Vorausſetzung, 

der Sünder ſei vor dem Rückfalle hinreichend bewahrt, 

und Gott habe ihm in Anſehung ſeines Bußeifers die 

rückſtändigen zeitlichen Strafen entweder ſchon nachge— 
laſſen, oder werde ſie um ſo gewiſſer nachlaſſen, je ge— 

wiſſer die Begnadigung der Kirche feinen Bußeifer ver— 

mehren wird 4). 0 
Die Macht, den Ablaß zu ertheilen, hat die Kirche 

von Jeſu erhalten e). Sie hat ſolche ſchon in den erften 
chriſtlichen Zeiten in Ausübung gebracht, damahls aber 

nach dem Beiſpiele des heiligen Apoſtels 7) nur ſehr vor— 

ſichtig, und meiſtens über beſondere Fürbitte der Mar— 

tyrer g). Sie ertheilte nähmlich den Ablaß bloß jenen, 

welche durch Thränen, Furcht, Geduld und gute Werke 
die Bekehrung in der That, nicht bloß in der Kleidung 

offenbarten. Der Ablaß beſtand in der Abkürzung der 

Seit, durch welche die einzelnen Bußgrade zu begehen 
waren, da, wie aus den canones poenitentiales zu 

erſehen iſt, ſolche bis auf Jahre ſich erſtreckte; die ganze 

e) can. 26. Dist. 50, can. 6 — 10, caus. 26. d. 6. 
d) Linzer theol. pract. Monathſch. 2. Jahrg. 2. Bd. 

Prag. Ausgabe S. 156. 
e) Couc. Trid. sess. 25. in deer, de indulgent. > 

J 2. Cor. II. S. Chrysost. homil. 4. in epist. 2, ad Cor. 

g) S. Cyprian. epist. 5. 
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Buße wurde felten nachgeſehen 5). Im eilften Jahr⸗ 
hunderte wurde der Ablaß wegen Unternehmung einiger 
mühfamern guten Werke, von denen die Kirche einen 

beſondern Nutzen zog, nahmentlich wegen Führung der 

Waffen wider die Ungläubigen in den Kreutzzügen und 
Unterſtützung mit Gelde 1), und im zwölften und dreis 
zehnten auch wegen Klöſter- und Kirchenbauen, Brücken 

und Straſſenherſtellungen, Beſuchung entfernter Kirchen 
u. ſ. w. ertheilt k). Die Mißbräuche, die wider die 

Abſicht der Kirche in den folgenden Zeiten damit getrieben 

wurden, hat Sixtus IV. 7), noch mehr aber der Tridens 
tiniſche Kirchenrath abgeſtellt, der zugleich verordnete, daß 

in Verleihung der Abläſſe nur nach dem alten Kirchen⸗ 
gebrauche und mit Mäßigung vorgegangen werden ſoll m). 

Das weſentliche Erforderniß zur Gewinnung des 

Ablaſſes iſt der Bußeifer des Sünders, vermöge deſſen 

mit Grund vorausgeſetzt werden kann, daß er genugſam 
im Guten befeſtiget ſei, und von Gott die Nachficht der 

noch rückſtändigen Strafen entweder ſchon erwirkt habe, 
oder bald erwirken werde. Dieſes Erforderniß iſt zu allen 

Seiten, fo mancherlei auch die Veränderungen bei den 
Abläſſen waren, unverändert geblieben. Man leſe alle 

neuern Ablaß⸗ Bullen; überall wird es ſich zeigen, daß 
* der Beiſatz erſcheint, die Kirche gedenke den Ablaß nur 
denjenigen zuzuwenden, die ihre Fehltritte wahrhaft 

een 2 und 3 3 thun. wen wirkt 

29 Cone. Ancyr. cau, 4. 5. Nicaen. I. can. 12. Laodie. 

can. 2 

2) Cone. Claramont. can. 2. apud Harduin tom. VI. 
p · 2. col. 1718. 

= cap. 4, 14. de poenit. 

) cap. 5. de poenit. in Extrav. com. (5. 9.) 
*) Coue. Trid. sess, 25. decret. de. indulgeuts 



daher nur da, wo beſonderer Bußeifer vorhanden iſt; iſt 

aber dieſer vorhanden, ſo wirkt er auch noch heut zu 

Tage, wo die öffentliche Buße nicht mehr in Uibung iſt, 

daſſelbe, was er in den älteſten Zeiten gewirket hat. 

Der Unterſchied zwiſchen dem heutigen Ablaſſe und jenem 

in den ältern Seiten beſteht nur darin, daß die Kirche 

ehemahls, wo die Buß-Canonen beſtanden, auf den 
Bußeifer der Gläubigen ſehen konnte, jetzt aber nach 

Aufhebung derſelben auf die Aufregung des Bußeifers 

dringen muß; daher der Ablaß ehemahls dem Büßer ins⸗ 

beſondere und erſt damahls angekündiget wurde, wenn er 
unverſtellte Beſſerung an ſich wahrnehmen ließ, jetzt aber 

vorhinein allen und jedem angekündiget wird, welche die 

vorgeſchriebenen Bedingungen erfüllen; dann daß ehemahls 

mit der Zulaſſung zu dem Tiſche des Herrn geſchloſſen, 

nun aber mit der Theilnahme an dem Sacramente der 

Buße und des Altars der Anfang gemacht wird. Dieſe 

Unterſchiede betreffen bloß die Art der Verleihung, nicht 

die Weſenheit oder Wirkung des Ablaſſes, da Begnadi— 

gung Begnadigung bleibt, ſie mag der Form nach ertheilt 

werden, wie ſie wolle. Daß die Kirche in unſern Tagen 

es nicht erſt auf das freie Erwachen des Bußeifers der 

Gläubigen ankommen läßt, ſondern ſolchen ernſtlich weckt: 

geſchieht, weil er außerdem beinahe verlöſchen würde. Sie 

erkieſet zu dieſem Ende fürs erſte gewiſſe Zeiten, wo die 

Gläubigen vornehmlich Urſache haben, in ſich zu gehen, 

und zu Gott Zuflucht zu nehmen, wie bei öffentlichen 

Anliegen und allgemeinen Nöthen, bei augenſcheinlichen 

göttlichen Wohlthaten, bei dem Schluſſe eines ganzen, 

halben oder Viertel-Seculum und dergleichen. Hernach 

ſchreibt ſie ihnen vor, was nur immer zur Beſinnung, 

zur Rückkehr zu. Gott, zur Befeſtigung im Guten, zur 
völligen Genugthuung führen kann, als Ablegung einer 

reumüthigen Beichte, Genuß des heiligen Abendmahls, 
= 

| 

| 
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häufigeres Beſuchen der Kirche, Abtödtung durch öfteres 

Faſten, Mildthätigkeit und Almoſen, und ſetzt mehrere 

Wochen oder Monathe aus, die unter ſolchen Genug⸗ 

thuungswerken zugebracht werden ſollen. Erſt nachdem Alles 
dieſes geſchehen iſt, glaubt ſie mit Recht vorausſetzen zu 

können, daß die zur Ablaßerhaltung nothwendige Bedin- 

gung, der Bußeifer vorhanden ſei, und erklärt in dieſer 
Vorausſetzung, daß die Gläubigen keinen fernern canoni⸗ 

ſchen Strafen zu unterziehen, und ſolche jenen, die ihnen 

unterlegen haben, erlaſſen feien. 

um die zu häufigen Abläſſe zu befihränfen, und 

dadurch den Mißbrauch und die Abwürdigung derſelben zu 
verhüten: ſo iſt die Macht, einen vollkommenen Abs 

laß zu ertheilen, dem Römiſchen Pabſte allein vorbehalten. 

Die Biſchöfe haben nur das Recht, einen temporären 

Ablaß, und zwar bei der Einweihung einer Kirche auf 

ein Jahr, und an dem jährlichen Kirchweihfeſte auf 40 Tage 

zu verleihen n). * 
Dier Ablaß erſtreckt ſich nur auf jene, welche ſich 

in der Gemeinde der ſtreitenden Kirche, noch am Leben 

befinden. Für die Seelen im Fegfeuer kann von der 
Kirche kein Ablaß ertheilt werden, da, wie der heilige Leo 

ſagt, die Verſtorbenen nur mehr Gott zu richten hat o), 
die Kirche den Verſtorbenen weder Strafe auflegen noch 

abnehmen kann, und ihre Gerichtsbarkeit, ihre Gewalt 

zu binden und zu löſen, ſich auf die Erde beſchränkt, und 

nicht außerhalb derſelben erſtreckt p). Die Meinung, daß 
den Verſtorbenen wie den Lebenden der Ablaß gewonnen 

werden könne, hat ſich daher gebildet, daß die Kirche die 
n Werke für die Berſtorbenen mit aa 

9 ep. 14. 15. de poenit. . 1. 3. eod. iu 60. 08 100 
00 can, 1. calis. 24. 4 · A 1 “dl b n 2 n i 

) ibid. in rubr. seu ante can. 1. . 



Zuſicherung vorgeſchrieben hat, daß Gott ihre und ihrer 
Kinder Fürbitten für die Seelen der Abgeſchiedenen nicht 

ohne Erfolg werde fein laſſen ). Will man dieſe Zu— 

ſicherung ſelbſt Ablaß nennen, ſo kann dieſes nur uneigent— 
lich geſchehen. Deshalb beſtehen auch keine privilegirten 

Altäre, bei welchen die Seelen im Fegfeuer unfehlbar er— 

löſet werden. Uiber den Grund und Urſprung derſelben hat 

P. Sixtus V. durch den Cardinal Bellarmin mit Zuziehung 

zweier anderer Cardinäle die genaueſte Unterſuchung ans 

ſtellen laſſen, und nachdem dieſe ihn nicht in dem Alters 
thume, ſondern in einer Einrichtung P. Gregors XIII. 

gefunden hatten, alle privilegirten Altäre aufzuheben be— 

fohlen; was jedoch, um bei dem Volke kein Aergerniß 
zu erregen, wieder unterblieben iſt, indem es genug ſchien, 

wenn nur keine neuen Privilegien, oder ſolche nur unter 

vielen Beſchränkungen und bloß auf eine Seit verliehen 

würden 5). 8 
Die Oeſterreichiſchen Staaten betreffend: ſo hat K. 

Joſeph II. von den reinſten Abſichten geleitet, ſo wenig 

den Ablaß von dem Weſentlichen der Religion trennen 

wollen, daß er ihn vielmehr öffentlich anerkannt hat s). 

Er eiferte aber gegen Aberglauben und die der Religion 

ſchädlichen, den Glaubensgegnern höchſt anſiößigen Miß⸗ 

bräuche bei ſeiner Begehung, zu deren Abſtellung er die 

nothwendigen Verordnungen erlaſſen hat. Vermöge dieſer 

ſollen es ſich zunächſt die Biſchöfe angelegen ſein laſſen, 

in den Chriſtenlehren und dem Beichtſtuhle dem Volke 

den wahren Begriff von dem Ablaſſe beizubringen, und 

9) Conc. Trid. sess. 25. decret. de purgat. 

r) epist. Bellarm. ddo. 5. Sept. 1608. ad Joan. Bapt. 

Carminatam 5, I. Euseb. Amort. theol. electicae 

tom. III. tract. de indulg. p. 307. 4 

„) Hofd. v. 30. Aug. 1787, Zul, Cäſar National⸗Kirchenr. 
6. Bd. 5. 189 S. 223. 

7 



die dieſem heilſamen Zwecke zuwider handelnden Geiſtli⸗ 
chen corrigiren, oder nach Umſtänden der Landesſtelle ans 
zeigen 5). Um dem Mißbrauche der allzu gehäuften 

Abläſſe Schranken zu ſetzen, ſollen die Biſchöfe, bevor ein 

Ablaß = Breve bei dem päbſtlichen Stuhle angeſucht wird, 
die Nothwendigkeit der Verleihung deſſelben beurtheilen; 

außer dem Falle der Nothwendigkeit, die Parteien mit 

ihrem Geſuche zurück weiſen, über jene Ablaß-Breven 
aber, zu deren Impetrirung fie hinlängliche Gründe vors 

handen zu ſein fänden, halbjährige Verzeichniſſe bei der 

Landesſtelle einbringen, welche ſolche zur Ertheilung des 
plaeiti regii einzubegleiten hat =). Der fo genannte 

Portiuncula⸗Ablaß foll nur gleich einem jeden andern 

vollkommenen Ablaſſe angeſehen, die bei Kloſterkirchen am 

Portiuncula⸗Feſte üblichen Tafeln aber mit der Aufſchrift: 
toties quoties ſollen gänzlich caſſirt, und unter ſchwerſter 
Verantwortung keine ſolche Tafeln mehr verfertiget und 
ausgehangen werden w). Nicht minder ſollen auch die 

General » Abfolutionen der aufgehobenen Bruderfchaften 

abgeſtellt ſein Kk). Sollen Ablaß-Breven, die ſchon 
früher erhalten worden ſind, nun erſt zur Anwendung 

kommen: ſo müſſen ſie mit Einſendung des Originals 
und einer authentiſchen Abſchrift um das placitum re- 

gium vorgelegt werden 5). Dieſes verſteht ſich nicht 

allein von den Ablaß⸗Breven der Klöſter und Stifter, 
ſondern auch von jenen, welche Pfarrer und Private er— 
halten haben 2). Neue Ablaßankündigungen können nur 

9) Hofd. v. 27. Nov. 1781. 

u) Hofd. v. 15. Oct. 1782. SB „. 

0 Hofd. v. 27. Nov. 1781. 
*) Hofd. v. 5. Mai 1784. 
5) Hofd. v. 7. Mai 1782. 
=) Hofd. v. 19. Aug. 1782. 

* 



mit Bewilligung der Hof-Cenſur gedruckt a); geſchrie⸗ 

bene oder gedruckte Ankündigungen aber nur mit Bewil— 

ligung der Landesſtelle an die Kirchthüre angeſchlagen 

werden 5). Buchdrucker, welche die Bewilligung zu dem 

Drucke einer Ablaßverkündigung anſuchen, haben ein 

Zeugniß ihres Biſchofs beizubringen, in welchem derſelbe 

beſtätiget, das Ablaß-Breve geſehen, und gültig befun— 

den zu haben, und dann dieſes Seugniß der Verkündi— 

gung ebenfalls beizudrücken c). Die Bewilligung der 

Cenſur muß ſelbſt dann eingehohlt werden, wenn es nur 

um den Nachdruck ſolcher Blätter zu thun iſt, in welchen 

ein Ablaß angekündiget wird 4). Ablaßverkündigungen, 

bei welchen die Wirkung des Ablaſſes auch den Seelen 

im Fegfeuer zugeeignet wird, dürfen weder für ſich, noch 

in den Calendern, Directorien, Brevieren oder Gebeth⸗ 

büchern gedruckt werden; vielmehr ſoll dieſe ungegründete 

Lehre auch aus dem Schul- Catechismus, wenn von 
demſelben eine neue Auflage gemacht wird, weggelaſſen 

werden e). Deshalb ſollen auch nicht nur keine Altars⸗ 

Privilegien mehr zu Rom erwirket, ſondern auch alle 

Tafeln, welche ſich bei den fo genannten privilegirten, 

Altären mit der Aufſchrift: Altare privilegiatum ange- 

heftet befinden, beſeitiget, und die in den Dibceſan— 

Directorien hierauf ſich beziehenden Rubriken künftig ganz 

weggelaſſen werden F). f 

2 

1 

e) Hofd. v. 16. Oct. 1782. 
5) Hofd. v. 5. März 1783, 24. o. 29. Nov. u. 2. Dec. 1784, 

e) Nachricht in geiftl, u. Cenſurs⸗ . v. J. 1786 Aue 

näheres Datum, 

d) Hofd. v. 11. o. 21. Febr. 1 dann 16. Oct. 1783. 

e) Angef. Nachricht, u. Hofd. v. 2. Mai u. 26. Juni 1787. 
Y Hofd. v. 7. u. 16. Auge 178 ae 
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e 25 di 8. 18. W el E OR 

1 a Ar RATE. Jubiläum. X 0 1 1034 

N unter den verſchiedenen Arten von Abläſſen hat keine 

te ſolche Celebrität erlangt, als das Jubiläum oder 
Ablaß des Jubeljahres. Der Urheber deſſelben iſt P. 

nifaz VIII. Dieſer hat im Jahre 1300 Allen, welche 
in dem nähmlichen Jahre das Sacrament der Buße würs 
dig empfiengen, und nach Rom zur Hauptkirche des hei⸗ 
ligen Peters wallfahrteten, einen vollkommenen Ablaß 

ertheilt, und alle hundert Jahre ein ſolches Jubiläum zu 

halten befohlen a). Doch P. Clemens VI. ließ auf An. 

chen der Römer in der Betrachtung, daß nach der jüdi⸗ 

ſchen Berfaſſung jedes fünfzigſte Jahr eine Verſehnungs⸗ 
Epoche machte 6), und in der Abſicht, damit jeder Chriſt 

es erleben möchte, ſchon im Jahre 1350 das zweite 

Jubiläum feiern, und erlaubte es alle 50 Jahre zu 

wiederhohlen c). P. Urban VI. hat im Jahre 1389 
die Jubelzeit auf alle 30, und P. Paul II. im Jahre 

1470, dann P. Sixtus IV. im Jahre 1473 auf alle 

25 Jahre herabgeſetzt 4). Uiberdieß hat P. Boni⸗ 
faz IX. das Jubeljahr, welches bisher nur auf Nom 

beſchränkt war, nach deſſen Verlauf für das folgende 
Jahr auf einige andere Städte, P. Paul II. aber im 

Jahre 1464 auf alle Kirchen der katholischen Welt 

ausgedehnt. P. Sixtus V. endlich hat mit ſeiner Erhe⸗ 

bung auf den päbſilichen Stuhl noch ein Jubiläum für 

eine geſegnete Regierung ausgeſchrieben e), welches Bei⸗ 

n alle ſeine Nachfolger nachgeahmt haben, außer + dab 

2) cap. 1. de poenit. in Extrav. com. 1 

5) Levit. XXV. re ee 

c) cap. 2. de pocnit. in Extrav. com. 2 2 j 

d) cap. 4, ibid. i a 2. 
e) const. Firum nostrum in Bullar. Rom. II. 326. * 
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einige von ihnen auch aus andern beſondern Veranlaſſun⸗ 
gen der Chriſtenheit dieſe Gnade zu Theil werden ließen. 

Die Bedingungen, unter welchen im Jubel- Jahre 

der Ablaß verliehen wird, werden jedes Mahl in die 

Ankündigungs-Bulle beſonders eingeſchaltet. Sie gehen 
gewöhnlich dahin, daß man außer der heiligen Beichte 

und der Empfangung des heiligen Abendmahls in einer 

der bezeichneten zwei Wochen drei Tage faſte, nach 

Kräften Almoſen gebe, eine von dem Ordinarius anzu⸗ 

gebende Kirche beſuche, und daſelbſt zur Erlangung der 

in der Bulle gleichfalls ausgedrückten Gnade das ange— 

meſſene Gebeth verrichte. 

Der Jubel-Ablaß iſt ein vollkommener Ablaß, 

und als ſolcher von andern vollkommenen Abläſſen nicht 

in der Weſenheit, ſondern nur darin unterſchieden, daß 
die von den Biſchöfen zum Beichthören ordinirten Prie— 

ſter eine größere Macht erhalten, und nicht nur von 

allen vorbehaltenen Sünden und Kirchenſtrafen, ſondern 

auch, mit Ausnahme des Gelübdes der Keuſchheit und 

des Eintrittes in einen geiſtlichen Orden, alle übrigen in 
andere gute Werke umwandeln können. 

Für Oeſterreich iſt es merkwürdig, daß P. Pius VI. 

auf Anſuchen K. Franz I. durch eine Bulle von. 1. Ja⸗ | 

nuar 1795 einen Ablaß in Form eines Jubiläum für alle 
Oeſterreichiſchen Staaten zur Abwendung des Krieges 

ertheilet hat F). 

§. 19. 

5) Letzte Oehlung. 

Die nächſte Verwandtſchaft mit dem Saeramente 
der Buße hat nach dem Ausſpruche des Tridentiniſchen 

J) Brezanòczy instit. jur. ecel. p. II. 3. 55, 
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Kirchenrathes ) die letzte Oehlung. Sie if ein 
Sacrament, in welchem der Kranke durch die Salbung 

mit dem heiligen Oehle und durch das vorgeſchriebene Ge— 
des Prieſters die Gnade Gottes zur Wohlfahrt der 

el und öfters auch des Leibes empfängt 5). Die 

ö ate rie iſt das heilige Oehl (oleum infirmorum), 
welches zu dieſem Ende am Gründonnerſtage, in der latei⸗ 

a niſchen Kirche von dem Biſchofe, in der griechiſchen nach 

einem alten Herkommen auch von andern Prieſtern ges 

weihet wird e). Die Form beſteht in dem Gebethe, 
welches bei der Salbung nach der in jedem Lande vorge⸗ 

ſchriebenen Formel geſprochen wird 4)ÿ. Ausſpender 

überhaupt find die Prieſter e), und in der lateiniſchen 
Kirche zwar ein einzelner 7), in der griechiſchen mehrere 

zugleich g). Rechtmäßig aber kann die letzte Oehlung 
nur der eigene Seelſorger ertheilen; dringende Fälle aus⸗ 

genommen, wo, wenn der ordentliche Seelſorger nicht zu 

haben iſt, jeder andere Prieſter ſie vornehmen kann. 
Ordensgeiſtliche können ſie vermöge eines ihnen verliehenen 

Privilegium den innerhalb der Kloſtermauern befindlichen 

Perſonen, andern aber unter der Strafe der Excommu⸗ 
nication bloß im Nothfalle, oder über eingehohlte Erlaub⸗ 

e 
a. 10 Conc. Trid. sess. 14. doctr. de Sacr. extrem. unct. 

) Jacob. V. 14. 15, cap. un. F. 1. 2, de sacr. unet- 

(1. 15.) Cone. Trid. sess. 14, cap. 1. 2. & can. 1. 

2. de sacr. extr. unet. 

c) Eybel introd. in jus ecel. catch. $, 382. lit. e. Sauter 

fund. jur. ecel. cath. 6. 695. 

d) Conc. Trid. cap. 1. I. e. 

©) can. 2. 3, Dist. 95. Cone. Trid. cap. 3 esp. 4 LS. 

7 cap. 14. de V. S. (5. 40.) 

g) Van Esp. II. S. I. tit. 8. cap. 3. 



niß des Pfarrers, oder wenn fie ſelbſt in der ae 

angeſtellt find, aus ſpenden 5). 

Die letzte Oehlung iſt für die auf den Tod datniee 

der liegenden Kranken und die tödtlich Verwundeten 

eingeſetzt, wobei gerade nicht nothwendig iſt, daß keine 

Hoffnung zur Geneſung mehr übrig ſei. Gefunden Per- 

ſonen darf ſie ſelbſt dann nicht ausgeſpendet werden, 

wenn ſie ſich in einer Todesgefahr befinden, oder einer 

ſolchen entgegen gehen. Alten aber, welche ihrer Auf- 

löſung nahe ſind, kann ſie ertheilt werden, wenn ſie 
auch nicht krank darnieder liegen; vielmehr ſoll bei ihnen 

mit der Ertheilung nicht einmahl bis auf die letzte Le— 

bensſtunde gewartet werden 5). Auch müſſen die Perſo⸗ 

nen, welche die letzte Oehlung empfangen ſollen, die. 

Jahre der Erkenntniß haben. Kindern, welche auf den 

Tod krank ſind, wird ſie nicht ertheilt, außer wenn man 

wegen der Unterſcheidungsjahre zu zweifeln Urſache hat. 

Wahnſinnige von Geburt aus werden, Kindern gleich ges 
halten; Wahnſinnige, die es erſt ſpäter geworden ſind, 

können gleich ſinnloſen Kranken geſalbt werden, wenn ſie 

früher einen chriſtlichen Lebenswandel geführt haben, oder 

heitere Zwiſchenräume genießen. Bereits Verſtorbene find 

der heiligen Oehlung unfähig; im Zweifel.aber, ob eine 

Perſon todt ſei oder nicht, wird das Sacrament unter 

der in dem Ritual-Buche vorgeſchriebenen Bedingung, 
wenn du noch lebſt u. ſ. w., ertheilt. 

Was die Zeit der Ausſpendung betrifft, fo admis 

niſtrirt man es jetzt gewöhnlich nach dem Genuſſe des hei= 

ligen Abendmahles; es kann aber auch ſpäter ertheilt 

werden; nur ſoll es, wo möglich, noch zur Zeit geſche— 

hen, da der Kranke ſeiner Sinne mächtig iſt. Ehemahls 

h) cap. 1. de privileg. in Clem. (5. 7.) 

1) Wien. Ritual S, 202, 204, 205. 
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wurde die Salbung nach der Beichte und vor dem 
Empfange des Altars ⸗Sacraments verrichtet. Hier und 

da geſchieht es noch, weil es die Kirche nicht verbothen 
de der. Gebrauch, dieſes zu thun, ſich darin grün⸗ 

daß durch die letzte Oehlung die läßlichen und aus 

Vergeſſenheit oder Unvermögen nicht gebeichteten ſchweren 

Sünden nachgelaſſen werden, folglich gewiſſer Maſſen 

das ergänzet wird, was die Buße zu ergänzen übrig 

läßt k). Eben deshalb kann die letzte Oehlung auch den 
erſt auf dem Todbette Getauften ertheilt werden “). In 

derſelben Krankheit wird ſie nicht wiederhohlt, wohl aber kann 

ſie wieder gegeben werden, wenn der Kranke nach ſeiner 

völligen Geneſung neuerdings in eine Krankheit verfällt m), 

Der Ort der Vornahme ergibt ſich aus dem, was oben 

($. 14.) von dem Verſehen der Kranken geſagt worden iſt. 
Die Art und Weiſe der Salbung wird in dem 

Dibceſan⸗ Rituale beſtimmt. Insgemein werden alle 

fünf Sinne, und wenn der eine oder der andere fehlt, 
die nächſten Theile des fehlenden geſalbt. Iſt zu ſehr 
er am. Verzuge, als daß alle Gebethe geſprochen 

alle Salbungen verrichtet werden könnten: ſo genügt 

e Salbung des Kopfes oder eines einzigen Sinnes, und 

He damit auch vor dem Gebethe der Anfang gemacht 
werden. 

uf 9. 20. 
56) Prieſterweihe. 

Die Prieſterweihe iſt das Sacrament, durch wel⸗ 

ches den zu Prieſtern beſtimmten Geistlichen die Gewalt 
fomoht n in den ger Leib Jeſu Chriſti, als auch in 

5 PRO Trid. sess, 14. doctrin. de Saer. extr, unct. 

7) Syn Prag. de extr. unct. art. 12. 

m) Conc, Trid, sess. 14, cap. 3, de Saer. extr. unet. 

F 2 

* 
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den geiftigen, den die Gläubigen ausmachen, gegeben wird. 

Sie iſt unter allen Sacramenten das wichtigſte in der 
Art, daß von ihr die Confection und Adminiſtration aller 

Übrigen Sacramente ausgeht und abhängt. Die Ma⸗ 
terie iſt die Auflegung der Hände, die Form das 

Ausſprechen des vorgeſchriebenen Gebethes hierbei. Aus 

ſpender iſt der Biſchof a), und dieſer zwar, wenn er 

ſelbſt ketzeriſch, ſuſpendirt oder excommunicirt wäre, oder 

feinem Bisthume oder feiner Würde entſagt hätte 2) 3 

damit er aber rechtmäßig ordinire, muß er katholiſch, 

mit der Römiſchen Kirche in Gemeinſchaft und der eigene 

Biſchof desjenigen fein, der ordinirt wird c), oder wer 

nigſtens durch die dem zu ordinirenden Geiſtlichen von 
dem eigenen Biſchofe ertheilten Dimiſſorien zur Ordination 

die Erlaubniß erhalten haben ). Zur Ordination 

geeignet ſind alle getauften Mannsperſonen, denen keine 4 

Irregularität entgegen ſteht, und der Ordinations-Titel 

zu Statten kommt e). Die Zeit zur Ertheilung der 

Prieſterweihe find die vier Ouatember-Samſtage, der 

Samſtag vor der Dominica passionis, d. i. der fünfte 

Samſtag in der Faſten und der Charſamſtag F). Der 

Ort, wo ordinirt wird, muß innerhalb der Dibceſe 

gelegen g), geweiht, öffentlich und für das Volk zu— 

gänglich ſein. Die Art der Ertheilung der Ordination 

gibt das Römiſche Pontifical an die Hand. Zu merken 

a) Cone. Trid, sess, 23, cap. 4. & can. 7. de Ord, 

5) can, 97. caus. 1. d. 1. 

c) cap, 3, de temp. ord, in 60, (1. 9.) 

d) Conc. Trid. sess. 14. cap. 2. de ref. sess. 23, cap. 

8. de ref. 

e) S. Dolliner das Recht der geiſtl. Perf. $. 15 u. ff. 

J) cap. 3. de temp, ordin, (1. 11.) Cone, Trid, sess, 

23. cap. 8. de re. f | 

g) Conc. Trid. I. e. 
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1 nn, de, wenn von dem, was bei der Ordination - 
beobachtet werden ſoll, etwas ausgelaſſen oder überfehen 

worden iſt, wie die Darreichung des Kelches mit Wein 

f und Waſſer, dann der Patene mit der Hoſtie unter 

Sprechung der Worte: Aceipe potestatem offerendi etc., 
ſolches zur geſetzmäßigen Zeit hehutſam, ohne daß die 

Woeihe ſelbſt iterirt wird, nachgehohlet werden muß 2). 
Hiervon wird nur bei den griechiſchen Prieſtern, welche 

nicht mit dieſem Ritus ordinirt werden, eine Ausnahme 
gemacht, indem dieſelben, wenn ſie zur lateiniſchen 

Kirche übertreten, ſogleich und ohne nachträgliche Vor— 

nahme jenes Ritus zur Ausübung der prieſterlichen Ges 

walt zugelaſſen werden ). Uibrigens darf die Priefters 

weihe nur nach voraus gegangener dreifacher Prüfung k), 

ohne Auslaſſung einer vorher gehenden Weihe, und mit 
Beobachtung des vorgeſchriebenen Interſtitium ertheilt 
werden 1). Wird eine frühere Weihe überfprungen , fo 

muß folche nachgetragen werden m). 

Die vaterländiſchen Verordnungen haben die Sa— 

kungen der Kirche in Anſehung der Aus ſpendung dieſes 
Saaamentes in nichts verändert, wohl aber in einigen 

liefen in fo fern näher beſtimmt, als es die beſondern 

dank eben erfordern. Dahin gehören die auf 

die Irregularitäten aus Geiſtesgebrechen und Mangel an 

Sanftmuth Beziehung habenden Verordnungen, die 

Vorſchtiften über den allen Candidaten des Weltprieſter⸗ 

5 cap. 3. de Sacram, non iterand. (1. 16.) 

2 1) Brezandezy instit. jur. eceles. P. II. 5. 56, 

! ) cap. un, de serutin. in ord, faciend, (1. 12. 

Cone, Trid. ses, 23. cap. 5. 7, de ref, b 

12) Cone. Trid. cap. 11. 13. 14. J. e. 

m) ibid, cap 14. — cap. un. de cler. Per saltum pro- 

mot. (5. 29.) 

| 
| 

| 
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ſtandes zu verleihenden Tiſchtitel aus dem Religionsfonde 

oder von Privaten, über die Aufnahme fremder Dibceſa⸗ 

nen, und das mit den zu ordinirenden vorzunehmende 

Scrutinium, wovon das Ausführliche der Lehre von dem 

Antritte des Clerical-Standes angehört n). Von der 

Beobachtung des Interſtitium und den geſetzmäßigen 

Ordinations-Zeiten zählen die Biſchöfe die angehenden 

Geiſtlichen los, weil die Prieſterweihe erſt nach vollende— 

tem theologiſchen Curſe ertheilt werden darf, der Abgang 

an Seelſorgern aber nicht zuläßt, die abſolvirten Schüler 
der Gottesgelehrtheit auf jeder Stufe der der Ordination. 

zum Prieſter vorgehenden Weihen längere Zeit ſtehen zu 

laſſen o). 

9. 21. 

7) Ehe. 
Die Ehe iſt das Sacrament, wodurch zwei Per⸗ 

ſonen verſchiedenen Geſchlechtes zur ungetheilten Gemein- 
ſchaft aller Lebensverhältniſſe in Liebe und Treue a) nach 

den Vorſchriften der Kirche verbunden werden. Die 
Materie dieſes Sacramentes iſt der gültig abgeſchloſ— 
ſene bürgerliche Ehevertrag. Die Lehre hierüber macht 
einen abgeſonderten Gegenſtand des Rechtes aus 6). 

Die Form beſteht in folgenden und andern, der Weſen⸗ 

heit nach nicht verſchiedenen, in jedem Lande üblichen 

Worten: Ego vos in matrimonium cunjungo in 

n) S. Dolliner 88, 5. 16 n. 7. 58. 20, 21. 25. 26. 
„) Hofd. v. 14. Sept. 1792. b 
a) gan. 11. caus. 32. g.1, can. 6. caus. ead. d. 2. 

6) Sie iſt als ſolcher eben fo gelehrt, als umſtändlich von 
dem Herrn Regierungsrathe und Profeſſor Thomas 

Dolliner in feinem Handbuche des in Oeſterreich geltens 

den Eherechtes, Wien 1813 u. 1818, behandelt worden. 
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ete., welche Formel auch das Concilium 

von Trient vorſchreibt c). Ausſpender iſt nach der 

Analogie der übrigen Sacramente und wohl auch nach 
dem, was, die Tradition hierüber hat, der Prieſter, 

und zwar nach dem Tridentiniſchen Kirchenrathe 4) der 
eigene Pfarrer der einen von beiden Brautperſonen, alſo, 

daß ein anderer Prieſter unter der Strafe der Suſpenſion 

nur über die erhaltene Erlaubniß des eigenen Pfarrers oder 

Biſchofs die Trauung verrichten kann e). Des Empfan⸗ 
ges dieſes Sacramentes ſind ledige chriſtliche Perſonen 

9 ähig ia welchen kein geſetzliches Hinderniß im Wege 

ſteht. Die Zeit betreffend, fo kann die Trauung zu 
allen Zeiten verrichtet werden, welche nicht dem Gebethe 

und der Buße beſonders gewidmet find F), und geſchloſ⸗ 

fene Zeiten heiſſen. Dieſe find vom erſten Advent⸗ 

Sonntage an bis zur Erſcheinung des Herrn, und vom 
Aſchermittwoche an bis zum weiſſen Sonntage einſchließ⸗ 

lich 20. Der Ort der Trauung iſt die Kirche 5). Zur 
Zuſammengebung in Privat-Häuſern wird die Einwilli— 
gung des Biſchofs, bei uns die Erlaubniß der Landes— 
telle erfordert ). Die Art der Vornahme der 
Trauung richtet ſich nach dem in jeder Dibceſe gebräuch⸗ 

lichen Manuale und Rituale, und beſteht außer dem 

Ausſprechen der angeführten Formel in verſchiedenen 

Gebethen und Ceremonien, wie der Umwickelung der 
‚Hände beider Brautleute mit der Stole, der Einſegnung ! 

eo) cone. Trid. sess. 24. cap. 1. de ref. matr. 

90 Ibid. 

eh Dolliner a. a. O. f. 17. 

7) can. 8 — 10. caus. 33. d. 4. 

8 Cone. Trid. sess. 24. can. 11. de Saor, malr. et cap. 

10. de ref. matr, 

%) ibid. eap, 1, de ref. matr, 

2) Heſd. v. 2. Jan. 1795. 
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und Anſteckung der Trauringe k), der Ableſung der in 
dem Miſſale vorkommenden Traumeſſe J) u. ſ. w. Dabei 

ſollen die Brautleute vor der Schlieſſung der Ehe oder 

wenigſtens drei Tage vor deren Vollziehung beichten und 

das heilige Abendmahl empfangen; und wenn in einigen 

Provinzen noch andere löbliche Gewohnheiten und Ceremo— 

nien bei der Trauung beobachtet werden, ſo ſollen auch 

dieſe beizubehalten fein m). 

F. 22. 

Trauungsbuch. 

Zu einem dauerhaften Beweiſe der geſchloſſenen Ehe 

find die Pfarrvorſteher verbunden, dieſelbe in das beſon— 

ders dazu beſtimmte Trauungsbuch einzutragen. Die 

Anordnung hierwegen iſt ſchon von dem Tridentiniſchen 
Kirchenrathe gemacht worden, mit dem Bedeuten, daß 
jeder Pfarrer ein Trauungsbuch führen, und in daſſelbe 

die Nahmen der Brautleute und Zeugen, wie auch den 

Tag und Ort der geſchloſſenen Ehe aufzeichnen ſoll a). 

Die Oeſterreichiſche Geſetzgebung hat fie jedoch weit ges 

nauer beſtimmt, und für das Trauungsbuch ein eigenes 
Formular mit folsennen Rubriken vorgeſchrieben: Jahr, 

Monath und Tag der Trauung; Nummer des Hauſes; 
Tauf⸗ und Zunahme des Bräutigams, Religion und 

Alter deſſelben; ob er unverheirathet oder Witwer iſt; 

Tauf⸗ und Zunahme der Braut, ihre Religion, Alter; 

ob ſie unverheirathet oder Witwe iſt; Tauf- und Zu⸗ 

nahme der Zeugen oder fo genannten Beiſtände und ihr 

* can, 3. 70 caus, 30. q. 4 

2) Conc. Trid. sess. 24. cap. 1. de ref, ma' r. 

a) Cone, Trid. sess, 24. cap. 1. de ref. matt. 
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Stand 3). Diefe, Rubriken mien nun noch durch das 
bürgerliche Geſetzbuch vervollſtändigt werden, welches bes 
ſagtes Formular keineswegs aufzuheben c), ſondern nur 

näher anzugeben die Abſicht hatte. Das bürgerliche Ges 
ſetzbuch ſchreibt vor, daß der Vor- und Familiennahme, 
das Alter, die Wohnung, wie auch der Stand der 
Ehegatten, mit der Bemerkung, ob ſie ſchon verehelicht 

waren oder nicht; der Vor- und Familiennahme, dann 
der Stand ihrer Eltern und Zeugen; ferner der Tag, 
an welchem die Ehe geſchloſſen worden; endlich auch 
der Nahme des Seelſorgers, vor welchem die Einwilligung 

feierlich erklärt worden iſt, deutlich angeführt, und die 

Urkunden „wodurch die vorgekommenen Anſtände gehoben 
worden, angedeutet werden müſſen 4). Es muß alſo 
jetzt auch der Brautleute Stand und Wohnung, das iſt, 
die Herrſchaft und der Ort, wo ſie herſtammen, und bei 

der Braut > die ee: ’ dann der Bor und 

werden, aber nicht unter e Een ſondern unter den 

nähmlichen Rubriken, in welche die Nahmen des Bräu⸗ 
1 und der Braut zu ſtehen kommen e). 

Der Pfarrer hat die geſchloſſene Ehe eigenhändig 

dhe Dieſes iſt aber ſo zu verſtehen, daß die 
Mubriken des Bräutigams und der Braut derjenige, der 

die Trauung verrichtet, eintragen, die Zeugen aber, 
welche des Schreibens kundig ſind, ſich jedes Mahl ſelbſt 

. einſchreiben ſollen. Zeugen, welche nicht 

57 Pat. v. 20. Febr. 1784 f. 1; feinem ganzen Inhalte 

nach verbindlich gemacht durch Circular der Regier. in 

deſter. o. d. E. v. 31. März 1819 für den Salzb., 

den Inn = Kreis und die Parzellen des Hausr. Kreiſes. 
* Kundmachgs. Pat, v. 1. Juni 1811 WT. VIII. ö 
d) B. G. B. d. 80. 

e) S. vorgeh. F. 11. Abſatz vor achter Rubrik. 

— 
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ſchreiben können, ſchreibt der Schulmeiſter oder ſonſt 1 

jemand an ihrer Stelle ein; fie haben aber die für fie 

gemachte Einſchreibung mit einem Kreutze oder ſonſt einem 

Zeichen von ihrer Hand auf die Art, wie es ſonſt bei 

Teſtamenten und Verträgen üblich iſt, zu bekräftigen F). 
Hat ein Zeuge ſeinen Nahmen zwar eigenhändig, jedoch 

mit unleſerlicher Schrift geſchrieben: ſo hat der Seel— 

ſorger oder Schullehrer, um den nachtheiligen Folgen, 

die aus der Undeutlichkeit der Matrikeln in künftigen 

Zeiten entſtehen können, vorzubeugen, ſogleich den un— 

leſerlich geſchriebenen Nahmen unter Fertigung deifelben 

Zeugen deutlich mit dem Beiſatze: das heißt, auszu— 

ſchreiben g). Der Mißbrauch einiger Seelſorger, ſtatt 

der Zeugen oder Beiſtände die Brautführer oder Kranzel— 
jungfern, die meiſtens junge zur Zeugenſchaft noch nicht 

geeignete Leute find, zur Mitfertigung in dem Trauungs— 

buche zu ziehen, iſt unterſagt 5). Die Ausfüllung der 
Rubriken hat in der Pfarre, wo das Trauungsbuch auf— 

bewahret wird, zu geſchehen. Die Beiſtände haben ſich 

daher ſowohl nach katholiſchen, als nach akatholiſchen 

Trauungen zur vorſchriftmäßigen Unterfertigung dahin 

auch dann zu begeben, wenn gleich die Trauung nicht in 

der Pfarrkirche geſchehen iſt 1). 

Die Vorſchrift des bürgerlichen Geſetzbuches, daß 

der Nahme des Seelſorgers, vor welchem die Ehe ge— 

— 

ſchloſſen worden iſt, deutlich angeführt werde, iſt durch 

die politiſchen Verordnungen näher beſtimmt. Der Pfarrer 

hat nähmlich nur am Ende jeder Seite des Trauungs— 

5) Pat. v. 20. Febr. 1784 F. 2., 21. Oct. 1796, u. 

26. Nov. 1818 für Tyrol u. Vorarlb. 

g) Verord. in Böhm. v. 27. Oct. 1799. 

5) Verord. in Böhm. v. 1. Mai 1794. 

2) Hofd. v. 6. Mai 1784. 
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tegifterß ı feinen Nahmen eigenhändig zu unterzeichnen. 
Wenn aber eine Trauung nicht von dem Pfarrer ſelbſt 

verrichtet wird, ſo muß bei jedem Falle von dem Trauen⸗ 

den beſonders unterſchrieben werden. Ein ordentlicher 

Eooperator unterzeichnet feinen Nahmen bloß mit dem 
jeifage: Cooperator. Wenn aber ein fremder Priefter 

an der Stelle des Pfarrers die Trauung verrichtet: ſo iſt 

feiner Fertigung noch beizuſetzen, daß er von dem Pfarrer 

3 erhalten habe k). Eine eigene Rubrik für 

die bloße unterſchrift des Seelſorgers kommt in dem 

Trauungsbuche nicht vor. 

Bei Ehen, deren Abſchlieſſung ein Anſtand oder gar 
ein Hinderniß im Wege ſtand „ deſſen Hebung glücklich 

erfolgt iſt, muß in dem Trauungsbuche eine kurze Ers 

wähnung derjenigen Urkunden, gemacht werden, wodurch 

dieſes bewirkt worden, alſo z. B. bemerkt werden, daß 

die Ehe mit Einwilligung des Vaters und des vormund— 
ſchaftlichen Gerichtes, vermöge Diſpens von dieſem oder 

jenem Ehehinderniffe ꝛc. geſchloſſen worden ſei. Dieſes 

war ſchon früher befohlen geweſen 7). Nunmehr hat ſol⸗ 

ches auch rückſichtlich des von der Braut eines beurlaubten 

Mannes auszuſtellenden Reverſes zu geſchehen, daß ſie 

in keiner Gelegenheit zu dem Regimente ihres Mannes 

kommen wolle, und iſt eben ſo wenig mehr nöthig, daß 

der Revers ſelbſt von Wort zu Wort in das Trauungs⸗ 
Protokoll aufgenommen werde m), als dieſes bei den 
ee Urkunden zu geſchehen hat. Dem Pfarrer liegt 

ob „die vorgekommenen Urkunden wegen ihrer großen 

Wichtigkeit in öffentlicher und privatrechtlicher Hinſicht 
unter ſchwerer Strafe im Pfarr- Archive ſorgfältig zu 

k) Pat. v. 20. Febr. 1784 f. 3. 
2) Hof. v. 21. Mai 1786 f. 3. 
n) Hofd. v. 20. Febr. 1780. 
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verwahren, und vor jedem Verluſte möglich zu 

ſichern 1). 

Soll die Ehe an einem dritten Orte, dem keine 

der verlobten Perſonen eingepfarrt iſt, geſchloſſen werden: f 

ſo muß der ordentliche Seelſorger gleich bei der Aus— 

fertigung der Urkunde, wodurch er einen andern zu ſeinem 

Stellvertreter benennt, dieſen Umſtand mit Benennung 

des Ortes, wo und vor welchem Seelſorger die Ehe ge— 

ſchloſſen werden ſoll, in das Trauungsbuch ſeiner Pfarre 

eintragen. Der Seelſorger des Ortes, wo die Ehe ein— 
gegangen wird, muß die geſchehene Abſchlieſſung der Ehe 

in das Trauungsbuch ſeiner Pfarre mit dem Beiſatze, 

von welchem Pfarrer er zum Stellvertreter ernannt worden, 

ebenfalls eintragen, und die Abſchlieſſung der Ehe dem 

Pfarrer, von welchem er berechtiget worden iſt, binnen 

acht Tagen anzeigen o). Dadurch wird der letztere in den 

Stand geſetzt, die in ſeinem Trauungsbuche bisher nur 
als künftig abzuſchlieſſend vorgemerkte Ehe als wirklich 
abgeſchloſſen einzuſchreiben. Wird die Trauung von einem 

benachbarten Pfarrer vorgenommen, an den das Conſiſto⸗ 

rium eine Gemeinde wegen Erkrankung oder gänzlicher 
Ermangelung des dort befindlichen Seelſorgers zur Em— 

pfangung der Sacramente unterdeſſen angewieſen hat: ſo 

muß er die Eintragung in dem Protokolle derjenigen Seel— 
ſorger-Station, welche eben keinen eigenen Seelſorger 

hat, als in dem Protokolle der eigenen Pfarre der Braut⸗ 

leute, machen p). Dabei iſt es zur Vermeidung aller 

künftigen Zweifel noch räthlich, daß er als ſupplirender 

Seelſorger in dem Protokolle jener Pfarre die Eigenſchaft 
bemerke, in welcher er die Brautleute getrauet hat. 

n) Hofd. v. 17. Juli 1813, 18. April 1818. 
o) B. G. B. 98. 81. 82. 

7) Verord. in Oeſter. u. d. E. v. 8. Nov. 1806. 
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n einem bei Schlieſſung der Ehe beſtandenen 
iſſe die Nachſicht ertheilt, und hierauf die Eins 

willigung vor dem Seelſorger und zwei vertrauten Zeugen 
erklärt, d. i. die Ehe convalidirt worden iſt: 

fo muß die feierliche Handlung ebenfalls in dem Trauungs⸗ 
buche angemerket werden J). Dieſes hat an der Stelle 
zu geſchehen, wo die frühere Ehe eingetragen war, und 
in der Bemerkung des Weſentlichen zu beſtehen, was zum 
bleibenden Beweiſe der gültig gemachten Ehe zu dienen 
hat. Eine ordentliche Eintragung, wie fie bei der erſt ein⸗ 
gegangenen Ehe Statt fand, darf nicht gemacht werden. 

Auch iſt in ſchonender Abſicht des Geſetzgebers die Ein- 

tragung der Urſachen der Convalidation, die nach einer 

frühern Verordnung gleichfalls mit angemerkt werden muß⸗ 
ten r), erlaſſen. Zur mehreren Verheimlichung der Parteien 

dürfte es erſprießlich ſein, die Anmerkung in lateiniſcher 

Sprache, ungefähr auf folgende Weiſe zu machen: Hoc 

matrimonium fuit convalidatum coram me — pa- 

‚zocho loei, et testibus — — die — mensis — 

anno — vigore instrumenti de dato — — asser- 

vati in — et signati — 3). Iſt die Ehe über er» 
haltene Diſpens vor einem fremden Beichtvater, vielleicht 

ſelbſt ohne Zuziehung von Zeugen convalidirt worden: fo 
füllt dieſe Anmerkung weg, da ſonſt die Mittheilung an 

den Seelſorger, in deſſen Trauungsbuche die Ehe urſprüng— 

lich eingetragen iſt, geſchehen müßte, wodurch das Ge— 
heimniß der Parteien entdeckt wäre. Eben ſo fällt alle 

Anmerkung weg, wenn die mit einem Privat-Hinderniſſe 
1 Ehe nur in geheim unter den Parteien ſelbſt, 

ur ausdrückliche oder ſtillſchweigende Willens all 
kung sonne wird, 

N) B. G. B. $. 88. 
7) Hofd. v. 5. März 1789. 
9 Dolliner a. Handb. des Eherechts II. Thl. d. 141. 
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Wird eine Ehe für ungültig erkannt oder für ges 
trennt erklärt; ſo muß dieſer Erfolg in dem Trauungs⸗ 
buche an der Stelle, wo die Trauung eingetragen iſt, 

angemerkt, und zu dem Ende von dem Gerichte, wo die 
Verhandlung über die Ungültigkeit oder Trennung vor ſich 
gegangen iſt, d. i. dem Landrechte, oder bei dem Ver— 

brechen einer zweifachen Ehe dem Criminal-Gerichte, nach 

eingetretener Rechtskraft des richterlichen Erkenntniſſes die 1 

Erinnerung an die Behörde, in deren Bezirke die Trauung 

vorgenommen wurde, und welche für die Richtigkeit des 

Trauungsbuches zu ſorgen hat, erlaſſen werden 1). Letztere 

Behörde ift die Landesſtelle, von welcher das mitgetheilte 

Urtheil durch das Kreisamt dem Seelſorger zukommt. Die 
Anmerkung hat in dem Beiſatze zu beſtehen, daß die Ehe | 

in Folge des (nach Datum, Zahl und Gericht zu be⸗ 

zeichnenden) Civil- oder Criminal-Erkenntniſſes für uns 
gültig erklärt oder getrennt worden ſei. Haben ſich die 
getrennten Ehegatten wieder vereinigt, und zu dem Ende 

eine neue Ehe geſchloſſen: ſo muß dieſe neuerdings dem 

Trauungsbuche eingetragen werden 1). Hierbei iſt es zur 

Vermeidung aller Beirrung zweckmäßig, daß, da auf 

ſolche Weiſe das nähmliche Ehepar zweimahl im Trau— 

ungsbuche erſcheint, der Seelſorger eine wechſelſeitige Ver⸗ 

weiſung auf die urſprüngliche, dann getrennte, und neuere 

lich wieder geſchloſſene Che veranlaſſe. 

SE Di 

Trauungsſchein. 

Das Recht Trauungsſcheine auzzuſtellen, iſt 

gleich dem Rechte der Ausſtellung von Taufſcheinen ein 

pfarrliches Recht. Der Pfarrer kann die Trauungs— 

7) B. G. B. §. 122. Hofd. v. 22, Juli 1819, 
) Ebend, 98. 80 u. 118. 
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jebesmahliges Anſuchen, ohne eine beſondere 

illigung zu bedürfen, ertheilen, und bezieht dafür die 
ausgeſetzte Gebühr a). Der Stempel richtet ſich, wie 

Berkündigungsſcheinen, nach der höchſten perſb önlichen 

iſchaft des Bräutigams 5). 
* Der Trauungsſchein enthalt alle Rubriken, welche 

in dem Trauungsbuche ſelbſt vorkommen, und zwar: 

1) Tauf⸗ und Zunahme, Alter, Religion und Stand des 
Bräutigams, ob unverheirathet oder Witwer; 2) Tauf⸗ 

und Zunahme, Religion, Alter der Braut, ob unver- 

heirathet oder Witwe; 3) Tauf⸗ und Zunahme, dann 

Stand der Beiſtände; 4) Jahr, Monath, Tag und Ort 
der verrichteten Trauung c). Sind die Brautleute von 

dem Aufgebothe ganz oder zum Theile enthoben worden: 

0 muß auch dieſer Umſtand mit Anführung des Tages 

der von der Landesſtelle oder dem Kreisamte erhaltenen 

Difpend in dem Trauungsſcheine ausdrücklich angeſetzt 

werden 4). Das vorgeſchriebene Formular iſt folgendes: 

„Ich Endesgefertigter beſcheinige, daß heute in der Kirche 

der katholiſchen Gemeinde dahier (oder in dem Haufe Nro.) 

(Nummer des Hauſes mit Benennung der Straſſe) nach 

other gegangener dreimahliger Verkündigung in der Kirche 

der katholiſchen Gemeinde zu N. N. (oder dahier; oder 

nach erfolgter Diſpens von einer, zwei oder ſämmtlichen 
Verkündigungen in Folge Decrets — — von — — ) 
jetraut worden find N. N. (Tauf⸗ und Zunahme des 
Bräutigams „Stand und Character, Religion, Alter, 
b er verheirathet oder Witwer war, und Wohnung, bei 

Fremden wenigſtens Geburtsort, Nahme und Stand der 
eltern) und N. N. (Tauf⸗ ind Geſchlechtsnahme der 

4) M. Abhandlg. v. Kirchenvermögen II. Thl. §. 36. 

50 Stempel Pat. v. 5. Oct. 1802 $$, 18. 20 lit. h. 
e) Hofd. v. 30. April 1782. 

d) Hofd. v. 9. Oct. 1802, 
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Braut, Religion ꝛc. ), * als Zeugen zugegen geweſen 

N. N. (Tauf⸗ und Zunahme, dann Stand berfeibem 

(Tag, Monath, Jahr)“ e). 
Rückſichtlich der Ausſtellung der Trauungsſcheine für 

Militär- Perfonen und Akatholiken gilt das bei Tauf⸗ 
ſcheinen ($. 12.) Geſagte. 

e) Hofd, v. 30. April 1789. 
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King Zweites Hauptſtück. 

de den ſacramentaliſchen Handlungen. 

e „ 98 5 
Begeif und Arten der ſacramentaliſchen Hand⸗ 

lungen. N 

* Allgemeinen heiſſen fa wen ki ch Hand⸗ 

lungen (sacramentalia) alle jenen heiligen Gebräuche, 
welche bei der Ausſpendung der Sacramente vorkommen, 

und zu derer größern Feierlichkeit eingeſetzt ſind. Von 
dieſen wird aber hier abgeſehen, weil ſie die rechtlichen 

Verhältniſſe der Kirche und ihrer Glieder zunächſt nicht 

berühren. Im befondern Verſtande werden unter ſacra— 

mentaliſchen Handlungen nur diejenigen begriffen, welche, 

wie die Sacramente eine beſtimmte Materie und Form 

haben, und einen beſondern Miniſter zur Ausſpendung 

erheiſchen. Dahin gehören bloß die Salbungen, die 

Segnungen und Weihungen. Zwar kemmen dieſe eben— 

falls bei der Ausſpendung der Sacramente vor; allein ſie 

werden auch bei andern Functionen, welche keine Sacra— 

mente ſind, gebraucht. Sie haben wegen ihrer drei weſent— 

lichen Beſtandtheile große Aehnlichkeit mit den Sacramenten; 

unterſcheiden ſich aber gleichwohl von dieſen darin, daß ſie 

nicht Chriſtum zum Urheber haben, ſondern eicchliche Ein⸗ 

richtungen ſind; dann daß ſie vermöge ihrer Natur und aus 

ſich ſelbſt oder in Folge einer Verheiſſung Chriſti keine göttliche 

Gnade wirken, ſondern deshalb eingeſetzet find, damit fie uns 

zu jener Auferbauung, innern Andacht und ie eihebend 

zu Gott ſtimmen, durch welche wir die göttliche Gnade 

in uns vermehren und wirkſam machen Wen 
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. 25. 

ER Salbung. 

Die Salbung (unctio) iſt eine ſacramentaliſche 

Handlung, deren ſich die Kirche in Nachachtung des Bei— 

ſpiels der Apoſtel a) und aus einer uralten Tradition be— 

dient )). Ihre Materie iſt das heilige Oehl, welches 

entweder lauteres Olivenöhl, oder mit Balſam vermiſcht 

iſt, wo es dann Chriſam heißt. Erſteres iſt wieder ein 

oleum catechumenorum oder inſirmorum, je nachdem 

es beſonders für die Taufe oder die letzte Oehlung bereitet 

worden c). Beide dieſe Oehle, wie auch der Chriſam 

werden alle Gründonnerſtage von dem Biſchofe benedieirt, 

und an die einzelnen Seelſorger verſendet 4), welche den 

erhaltenen Vorrath für das ganze Jahr ſorgfältig zu vers 

wahren haben e). Föngt unter dem Jahre das eine oder 

andere auszugehen an: ſo iſt geſtattet, dem gänzlichen 

Abgange mittelſt Beimiſchung von anderm nicht geweihten 

Oehle zu begegnen, und dadurch den Bedarf für die noch 

übrige Zeit des Jahres zu decken F). In der griechiſchen 
Kirche nimmt die Benediction des einfachen Oehles jeder 

Prieſter ſelbſt vor. 5 

Die einzelnen Fälle, in welchen die Salbung an— 

gewendet wird, werden, da die Salbung nicht für ſich, 

ſondern immer in Verbindung mit der Conſecration vor- 

kommt, bei der Aufzählung der beſondern Arten der Con⸗ 
ſecration (§. 27.) mit angeführt werden. 

&) Marc, VI. 13. 

5) can. 5. Dist. 11. 

c) cap. un, $. 2. de sacr. ur et. (1. 15.) 

d) can. 4. Dist. 95. can. 18. Dist. 3, de consecrat. 

e) cap. 1. de custod. Euchar. erismat. etc» (3. 44.) 

J) cap. 3. de couseer. eceles. vel altar. (3. 40,) 
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* 9. 26. 
g Me Segnung und Reihung. 

Die Segnung (benedictio) und die Weihung 
(conseerativ) unterfiheiden ſich von einander bloß durch 

die Dazwiſchenkunft der Salbung, welche nur bei der 
letztern, nicht auch bei der erſtern, die Benediction der 

Kaiſer und Könige ausgenommen, Statt hat. Die 
Segnung iſt eine ſacramentaliſche Handlung, mittelſt 
welcher über eine Perſon oder Sache das Gebeth verrichtet 
wird, daß Gott eben dieſer Perſon in ihren Unternehmun⸗ 

gen mit ſeinem göttlichen Beiſtande zu Hülfe kommen, 

oder den Gebrauch eben dieſer Sache heilbringend machen 
wolle. Dagegen iſt die Weihung, die immer zugleich 

eine Segnung in ſich begreift, eine ſacramentaliſche Hand— 

lung, durch welche mittelſt der Salbung eine Perſon zu 
einem geiſtlichen Amte, oder zu gewiſſen chriſtlichen 
Pflichten beſtimmt, oder eine Sache zu einem geiſtlichen 

Gebrauche, d. i. als Werkzeug zu einer kirchlichen 
Function, oder als Symbol und Erinnerungszeichen an 

eine gewiſſe religibſe Vorſtellung gewidmet wird. Der 

gemeine Gebrauch hat zwar die Nahmen Segnung und 

Weihung mit einander confundirt, ſo, daß mehrere heilige 

Handlungen, welche Segnungen find, Weihungen heiſſen; 

hierdurch iſt ſich aber nicht beirren zu laſſen. Zur 

richtigern Bezeichnung können lieber die Ausdrücke bene- 

dielio und conseeratio gebraucht werden. 

Die gewöhnlichen bei Segnungen und Weihungen 

vorkommenden Ritus ſind das Zeichen des heiligen Kreutzes, 
die Beſprengung mit Weihwaſſer und das Anräuchern, 

wie es das Römiſche Pontifical, das Römiſche Ritual 
und Miſſal an die Hand geben. Der ordentliche Aus- 
ſpender der kirchlichen Weihungen und Segnungen iſt der 
Prieſter. Es ſind aber einige, welche dem Biſchofe allein 

G2 
‘ 
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vorbehalten ſind, und zwar entweder ſo, daß er ſie gar 

nicht an Prieſter übertragen kann, wie vermöge der gütts 
lichen Einſetzung die Prieſterweihe und die ordentliche Aus— 

ſpendung des Sacraments der Firmelung, dann nach einer 

uralten Tradition die Weihung der heiligen Oehle und des 
heiligen Chriſam, oder ſo, daß eine Delegation eintreten 

kann, welche aber gleichwohl bei der ſolemnen Weihung 

von Kirchen und Altären, und bei der Benediction der 

Aebte niemahls, und bei andern Weihungen nur an in— 

fulirte Prälaten, bei andern Benedictionen nur an Erz— 

prieſter und Landdechante zu geſchehen pflegt. Diejenigen, 

welche dem Biſchofe nicht reſervirt ſind, adminiſtrirt vers 

möge eigenen Rechtes öffentlich und feierlich jeder Pfarrer 
innerhalb ſeines Sprengels. Vac 

8. 27. * 
Beſondere Arten der Segnungen und Weihungen. 

Die im Kirchenrechte vorkommenden Arten von 

Segnungen, welche Perſonen ertheilt werden, ſind 

folgende: 1) der Segen mit dem hochwürdigſten Gute; 

2) der prieſterliche Segen zu Ende der heiligen Meſſe und 

bei anderen Gelegenheiten; 3) der feierliche Segen der 
Biſchöfe; 4) der feierliche Segen der eben zu Prieſter ges 

weihten Geiſilichen; ; 5) der Segen, mitte'ft welches Aebte 

und Aebtiſſinnen das geiſtliche Amt, oder auch den Gebrauch 

der Pontificalien überkommen; 6) der Segen, mittelſt wel⸗ 

ches Geiſtliche zum Dienſte der Kirche gewidmet werden; 

7) die Segnung der Kaiſer und Könige, mit welcher die 
Salbung mit dem heiligen Oehle verbunden iſt a); 8) die, 

Einſegnung der Ehegatten bei der Trauung: 9) das Hervor— 

ſegnen der Frauen nach der Entbindung. Dieſe Benediction 

insbeſondere wird in Nachahmung jenes Gebothes im alten 

Bunde vorgenommen, welches will, daß die Frauen nach der 

„) cap. un, g. 5. de sacr. unct. (1. 15. 
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Geburt eines Knaben 40, nach jener eines Mädchens 80 Tage 
von dem Eintritte in den Tempel ſich enthalten ſollen 5). 

Es iſt dieſes Geboth als ein bloßes Ceremonial- ⸗Geſetz im 

neuen Bunde zwar aufgehoben; nichts deſto weniger können 
Frauen, welche aus gewiſſenhafter Verehrung des alten 

Kirchengebrauches einige Zeit die Kirche zu betreten unters 
laſſen, keinem Tadel ausgeſetzt c); dagegen aber auch jene, 

- welche ohne Verachtung jenes Gebrauches ſich reinigen zu 

laſſen verabſäumen, keiner Sünde geziehen werden 4). 

Segnungen, welche über Sachen ertheilt werden, 
ſind: 1) die Einſegnung der Kirchen und Freidhöfe, der 

kirchlichen Kleidungen und der zum Gebrauche des heiligen 

Meßopfers erforderlichen Paramente; 2) die Segnung 
des Weih⸗, dann jenes Waſſers, mittelſt deſſen Kirchen 

geweiht, und befleckte Kirchen wieder eingeſegnet werden; 

3) die Kerzenweihe am Feſte Mariä Reinigung, die 

A ſchenweihe am Aſchermittwoche, die Feuerweihe am Oſter⸗ 

ſamſtage, die Weihe des Taufwaſſers am Oſter- und 

Pfingſtſamſtage; 4) die Segnungen menſchlicher Lebens— 

bedürfniſſe, als da find, Brod, Wein, Salz, Fleiſch, 
Kräuter, und anderer Sachen, welche zum gemeinen irdi— 
ſchen Gebrauche beſtimmt ſind, wohin Aecker, Häuſer, 

Schiffe, Waffen, Kriegsfahnen und dergleichen gehören. 

Dieſe Sachen werden insbeſondere in der Abſicht geſegnet, 

um die Gläubigen zu erinnern, daß alle guten Gaben 

Ir 

von Gott kommen, und die natürlichen Kräfte und heil 

ſamen Wirkungen der Dinge von ihm abhängen, dann, 

daß ſie von dieſen Dingen keinen andern, als den mit 
den Abſichten des Schöpfers übereinſtimmenden Gebrauch 

machen, und ſich von allem Mißbrauche derſelben zu Sün— 
den und Laſtern enthalten ſollen. 

* 1. . 
€) Cap. un. de puri. post part. (3. 47.) 
2) enn. 1. 2. Diet. 5. 
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Die kirchlichen Weihungen ſind folgende: 1) die 

Weihung bei der Taufhandfung mittelſt des aleum cale- 

chumenorum und chrisma e), bei der Firmelung mit 

telſt des chrisma, bei der Ordination zum Prieſter mittelſt 

des oleum caltechumenorum ; 2) die Weihung der 

Biſchöfe, der Kirchen und Altäre, der Kelche und Patenen 

mittelft des oleum catechumenorum 77); 3) die Weir 

hung des Taufſteines mittelſt des oleum catechumeno— 

rum und chrisma; ; 4) die Weihung der Glocken wingelſt 

des oleum inſirmorum und chrisma. 

§. 28. 

Oeſterreichiſche Verordnungen hierüber. 

Da die kirchlichen Segnungen und Weihungen bloß 

Fürbitten ſind, welche durch äußere Zeichen ausgedrückt, 

von den Altarsdienern im Nahmen der Kirche Gott dar— 

gebracht werden, daher geradezu keine wunderbaren Wir— 
kungen, und am wenigſten zur Erlangung zeitlicher Güter 
oder Abwendung zeitlicher Uibel erwarten laſſen, die Er— 

fahrung aber gleichwohl gelehret hat, wie ſehr durch ihren 

häufigen Gebrauch der ſchädliche Volksglaube von ihrer 

innern Wunderkraft befördert, die geſegneten Sachen zu 

abergläubiſcher Verwendung beſonders bei Menſchen- und 

Viehkrankheiten gemißbraucht, und darüber die natürlichen 

Heilungsmittel vernachläßiget worden ſind: ſo ſah ſich die 

Regierung bemüſſiget, eine weiſe Einſchränkung derſelben 

zu machen. Sie verboth zu dem Ende die an gewiſſen 

Tagen hier und da üblichen Segenswünſche über Brod 

Rund Wein, über Brod und Waſſer, über Kerzen, Samen, 
Früchte, dann den Sanet-Vincentii-Segen und die 

General- Abfolutionen der aufgehobenen Bruderſchaften 

e) e p. un. g. 6. de sacr. unct. 

5 eap. eit. 9. 3. 4. 8. 
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algen mit der Weiſung „daß die Secular⸗ und Re⸗ g 
gular⸗ Geiſtlichkeit ſich keiner andern Segen, Weihungen 
und General ⸗ Abſolutionen gebrauchen ſoll, als welche in 
dem Römiſchen Rituale ausdrücklich vorgeſchrieben ſind a). 

Weil es aber von dieſem Rituale zweierlei Auflagen gibt, 
deren die eine die Weihung des heiligen Dreikönig-Waſſers 

enthält, die andere nicht, und dadurch die Ungleichförmig- 
keit veranlaßt wurde, daß einige Seelſorger dieſe Waſſer⸗ 

weihe als erlaubt, andere aber als unerlaubt angeſehen 

haben: ſo wurden jene Exemplare, welche mit dem Salz⸗ 

burgiſchen übereinſtimmend find, d. h. in denen die heiligen 
Dreikönig⸗Waſſersweihe ausgelaſſen iſt, zur Richtſchnur 

vorgeſchrieben 6). Dieſem nach hat die Weihe des heilis 

gen Dreikönig⸗Waſſers ebenfalls und um fo mehr weg 

zu bleiben, als ſie gar kein Ritus der Römiſchen Kirche, 

ſondern eigentlich die bei den Griechen am Vorabende des 

Feſtes der Erſcheinung des Herrn übliche Weihe des Tauf— 

waſſers iſt. Die fernere Beibelaſſung dieſer Weihe iſt in 

den Oeſterreichiſchen Staaten nur den Nationen Slavis- ’ 

ſchen Urfprungs b: williget worden, aus dem Grunde, en 

fie bei ihnen durch den heiligen Cyrill und Methud, 

Abpoſtel der Slaven, eingeführt worden iſt. In den 050 

ſchen, nicht von Slaven bewohnten, Provinzen ſoll an 

dem Feſte der heiligen drei Könige und an dem Vorabende 

deſſelben weder eine gemeine Waſſerweihe vorgenommen 

werden, damit nicht durch ſolche das Volk irre geführt, 

und in ſeinem Wahne beſtärket werde e). Dieſe ſoll bloß 

am Sonntage Statt haben; desgleichen das Asperges 

oder Vidi aquam nur an dieſem Tage vor dem Gottes— 

b gegeben, und das ordentliche eee e nach 

5 

9 60 b. 5. März 1784. | 
5) Beroid, für Inn. Oeſter. v. 26. März 1788. 
) Ebend. 



jeder Meſſe unterlaſſen werden d). Der Umſtand, daß 

das Römiſche Ritual, wornach ſich in Betreff der Segnun⸗ 

gen gerichtet werden ſoll, nicht in Aller Händen befindlich 

iſt, wurde durch die Verordnung behoben, welche das 

Römiſche Miſſal mit dem Römiſchen Rituale hinſichtlich 

der Segnungen für gleichbedeutend erkläret hat e). Eben 

dieſe Verordnung hat auch den Blaſi- und Wetterſegen, 

die Weihe des Johannisweines ſowohl am Johannistage 

als bei Hochzeiten, und alle übrigen bisher nicht üblichen 

Weihen verbothen. Das Weihen der Kräuter aber wurde 

zur Abſtellung des Wahnes, daß die geweihten Kräuter 

ein ſicheres Heilungsmittel für das kranke Vieh ſeien, 

wiederhohlt und ſpeciel unterſagt F). 

Auf gleiche Weiſe wurde die Ausräucherung Au 

Häufer an den Vorabenden vor Weihnachten, vor dem 

neuen Jahre und heiligen Dreikönigfeſte allgemein, jedoch 

ohne Abbruch der den Meßnern und Schulmeiſtern dafür 

beſtimmten Beiträge oder Gebühren g), abgeſtellt 5). Die 

Einſegnung der Häufer, und die nach dem griechiſchen 
Ritus übliche Waſſerweihe wird nur noch den nicht unir— 

ten Griechen zugelaſſen 1). 

Das Vorſegnen der Kindsbetterinnen betreffend: ſo 

iſt dieſes als ein eigenes Parochial-Recht ausſchließlich 

dem Pfarrer erlaubt, und den Ordensgeiſtlichen untere 

ſagt k). Die Pfarrer haben alle Weibsperſonen ohne 

a) Linzer theol. pract. Monathſchr. 6. Jahrg. 2. Bd. Prag. 

Ausgab. S. 57. 

e) Verord. des Ordinar. v. Linz v. 30. Mai 1787. 

7) Verord. v. 6. Oct. 1788, Hofd. v. 17. Oct. 1788 f. 7. 

8) sg v. 13. Aug. 1786. 

4) Hofd. v. 21. Nov. 1785. 

7 5 v. 150 Juli 1786. M. Abhandlg, v. Kirchenver⸗ 

mögen II. Thl. §. 36 n. 4 lit, A. 

* Hofd. v. 6. Febr. 1787. 
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unterſchied, ob fie ehelich oder unehelich gebohren haben, 

bei einer und derſelben Thüre zur Kirche einzuführen D), 
und Finnen dafür eben ſo wenig an Stole etwas fordern, 

als ein Opfergang bei dieſer Gelegenheit gehalten werden 
darf m). In letzter Rückſicht iſt auch die häufigere 

Begleitung der Kindsbetterinnen zur Vorſegnung unter— 

fagt u). Freiwillig angebothene Geſchenke kann der vor— 

3 ſegnende Pfarrer ohne Anſtand annehmen o). 

In Anſehung des Exorciſirens muß, wenn der Fall 

eines Geſpenſtes, einer Hexerei, Schatzgräberei oder 

eines angeblich von einem Teufel Beſeſſenen vorkommt, 

der Geiſiliche, ohne für ſich etwas zu unternehmen, vor— 

erſt der politiſchen Behörde die Anzeige machen, und dieſe 

mit Zuziehung des Kreis-Phyſicus unterſuchen, ob und 
was für ein Betrug dahinter verborgen, und wie dann die 

Betrüger zu beſtrafen ſeien p). Findet fie aber nach ges 

pflogener Unterſuchung etwas unnatürliches: ſo hat fie den 

von dem Teufel Beſeſſenen dem Geiſtlichen zu übergeben, 

der dann mit demſelben den Exorcismus, wie er es nöthig 

mee vorzunehmen befugt iſt 9). 

f % ) Verord. in Steyerm. v. 21. Oct. 1784. 
m) Pat. v. 28. Juli 1786. 

0 n) Hofd. v. 14. April 1784. 

9) Stolord. für Nied. Oeſter. v. 27. Jan. 1781 X. Rubr. 

5) Verord. v. 1. März 1755 u. 1. Nov, 1756, 
7) Verord. v. 27. Juni 1758. 
2 “= 
vi. 
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Drittes Haupftſtück. 

5 Von dem Gottesdienſte. 

§. 29. 

Begriff und Eintheilung des Gottesdienſtes. 

So gewiß es iſt, daß Anbethung im Geiſte und in 

Wahrheit die Hauptſache der Gottesverehrung ausmacht: 

eben ſo iſt es außer allem Zweifel, daß die Pflicht zur 
innern Gottesverehrung jene zur äußern in ſich ſchließt. 

Denn da wiederhohlte Erinnerung an die moraliſch⸗ 

religibſen Wahrheiten, die Verſinnlichung überſinnlicher 

Lehren durch bildliche Darſtellung, die lebhafte Vorhal— 

tung des Verhältniſſes des Menſchen zu Gott, ſelbſt für 
den Gebildeten unentbehrlich iſt; da weiter die Aeußerun— 

gen religiöſer Gefühle auf die innere Religibſität zurück 

wirken und Abzeichen derſelben ſind; das Beiſpiel endlich 

und die Sympathie das vollenden, was der Unterricht 

nur beginnen machte: ſo ſiellt ſich das Bedürfniß der 

öffentlichen Gottesverehrung als ein unläugbarer Beſtand— 

theil der Religion von ſelbſt dar. Die äußere Gottes- 

verehrung heißt in der Kirchenſprache Gottesdienſt. 

In dieſem Verſtande umfaßt Gottesdienſt alle Anftalten 
der Kirche und alle Handlungen der Gläubigen, welche 

zur wechſelſeitigen Auferbauung, zur Vermehrung des- 

Vertrauens und innern Verehrung des höchſten Weſens 

leiten, und iſt gleichbedeutend mit dem griechiſchen 

Alrouοαν˙α und dem lateiniſchen Olliejum; nur daß 
die letztern Ausdrücke auch für das heilige Meßopfer als 

den Vereinigungspunet des Gottesdienſtes genommen 

werden, und bei den Griechen noch jetzt Liturgie und 
* 

\ 
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Meſſe gleichbedeutend ſind. In einem andern Verſtande 
begreift man unter Gottesdienſt die Gebethe und Cere⸗ 

monien, welche bei der äußern Gottesverehrung, vorzlige 
lich der Verehrung des bochwördigſten Gutes vorkommen. 
Im engſten Sinne aber iſt Gottesdienſt die von der Kirche 
beſonders vorgeſchriebene Art und Weiſe, Gott äußerlich 
und innerlich zu verehren und anzubethen. 

Der Gottesdienſt iſt ein direeter, wenn die 

Berchtung unmittelbar Gott geſchieht; ein indirecter, 

wenn die gottesdienſtlichen Handlungen zu unſerem oder 

anderer Wohle begangen werden. Er heißt öffentlich 
und feierlich, wenn er mit andern unter kirchlicher 

Authorität, oder doch auf die von der Kirche gebilligte 
Weiſe und in dem dazu beſtimmten Orte veranſtaltet 

wird; Privat» oder Hausgottesdienſt, wenn 
dieſes nicht der Fall if. Mit Rückſicht auf die Zeit, 

wann er begangen wird, unterſcheidet man den vormit⸗ 

tägigen und den nachmittägigen Gottesdienſt von 
einander. Jener wird vor Sonnenaufgang bis zur 
zwölften Mittagsſtunde begangen, und kann noch um 

dieſe Stunde begonnen werden; dieſer findet nach der 

zwölften Mittagsſtunde bis an den Abend Statt, 

W $. 30. 

Erforderliche Gleichförmigkeit deſſlben. 

Die gottes dienſtlichen Beftinmunger gehören zu den 

zufälligen der Religion; ihre innige Verbindung mit den 

weſentlichen iſt aber gleichwohl nicht zu verkennen. Da 

nähmlich der Unterricht in den Glaubens- und Sitten⸗ 
lehren, die Adminiſtrirung der Sacramente und das hei⸗ 

lige Meß opfer Theile des Gottesdienſtes ſind: ſo macht 
der Gottesdienst einen Grundpfeiler der Religion aus. 

Die Verrichtung der kirchlichen Gebethe enthält überdies 
ein ausdrückliches „die Uibung der vorgeſchriebenen Kies 



chengebräuche aber ein ſtillſchweigendes Glaubensbekenntniß. 
Hieraus ergibt ſich von ſelbſt die Nothwendigkeit, daß, 

ſo wie im Glauben durchaus Einigkeit ſein muß, ſo auch 

im Gottesdienſte wenigſtens ſo viel möglich Gleichförmig— 

keit herrſche. Die Kirche war von dieſer Nothwendigkeit 

von jeher jo überzeugt, daß fie die gottesdienſtliche Gleich— 
förmigkeit zu einem beſondern Gegenſtande ihrer Aufmerk— 

ſamkeit gemacht hat. Wir finden fon ſehr frühzeitig, daß 

ſie, da es eine andere Cynoſur auszumitteln unmöglich 

hielt, den Biſchöfen und den ihnen unterſtehenden Kirchen— 

vorſtehern einen und denſelben Gottesdienſt mit der Metro— 

politan-Kirche zu pflegen a), und ſolchen durchaus nach 

jenem der Mutter-, d. i. der Römiſchen Kirche einzurichten 
befohlen hat 6). In Nachachtung dieſer Anordnung wurde 

auch die Römiſche Liturgie in Deutſchland durch den heiligen 

Bonifaz, in Frankreich durch K. Carl G. c), in Spa⸗ 
nien durch P. Gregor VII. eingeführt; mit Ausnahme 

ſechs Spaniſcher Pfarreien, wo in Folge einer Stiftung 

des Cardinals Kimened die Mozarabiſche oder Gothiſche 

Liturgie noch ferner beibehalten werden ſoll, und noch 

heute beibehalten wird, fo wie in Mailand noch jetzt die 

Ambroſianiſche in Uibung if. Nicht minder haben ſich 

die Tridentiniſchen Väter mit der Liturgie geradezu auf 

die Authorität des Pabſtes bezogen 4), auf deſſen Geheiß 

auch ſpäter für die verſchiedenen kirchlichen Functionen 

mehrere liturgiſche Bücher durchgeſehen, ausgebeſſert und 

a) can. 13. 14. Dist. 12. can. 31. Dist. 1. & can. 31. 

Dist. 2. de consecr. 

b) can, 11.. Dist. 11. 

4) Capit. I. Carl. M. an. 789. cap. 78. Ejusd. Capit, 

III. an. ejusd. eap. 7. 8. Ejusd. Capit. I. an. 805. 

cap. 2. 

4) Conc. Trid. sese. 25, de indice librorum &c. 
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zu jedermanns Beobachtung bekannt gemacht worden ſind, 
wie das Missale und Breviarium Romanum zum 

Gebrauche bei der heiligen Meſſe und dem Gebethe im 
Chore vom P. Pius V., das Pontiſicale Romanum und 
Ceremoniale episcoporum zum Behufe der biſchöfli⸗ 

chen Functionen vom P. Clemens VIII., und das Rituale 

Romanum zur Adminiſtrirung der Seelſorge vom P. 

Paul V. . Dieſen und dem Umſtande, daß fie in derſelben 

Sprache verfaßt ſind, und der Gottesdienſt in derſelben 
Sprache gehalten wird, welche gleich bei der Entſtehung 

der Kirche die gottesdienſtliche Sprache war, iſt es vor⸗ 

züglich zu danken, daß, abgeſehen von den wenigen Abs 

weichungen der vorerwähnten und einiger andern lateini— 
ſchen Kirchen e), dann den Abweichungen der griechiſchen 

Kirche von der lateiniſchen 7) in den vorzüglichen Theis 
len durchaus Gleichförmigkeit und Uibereinſtimmung zu 

finden iſt g. Die Tridentiniſchen Väter haben dieſes 
wohl erkannt, und aus dieſer Urſache den Bann über 

diejenigen ausgeſprochen, welche auf der Leſung der hei— 

ligen Meſſe in der Mutterſprache beſtehen wurden 5. 

Denn da die todten Sprachen ganz ausgebildet, feſt und 
unwandelbar find, die lebenden und Landesſprachen aber 
im Ausdrucke und Bedeutung immerwährenden Verän— 

derungen unterliegen: ſo könnte eine allgemeine Einfüh⸗ 
rung der Landesſprachen an die Stelle der todten nur. 
auf Koſten der Religion ſelbſt geſchehen, und würde eine 
tadelnswerthe Neuerung ſein, bei welcher das Alter— 
thümliche und Gleichförmige verlöre, die Auferbauung 

e) can, 3. 10. Dist. 12. 

) cap. 11. de tempor. ordinat. cap. 14. de oflic. jud. 
od. (1. 31.) 

g) Cone. Trid. sess. 22. cap. 8. & can. 9, de sgerif. 
1) Ibid. 
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und der Unterricht des Volkes nichts gewänne, und 

wenn ſie ohne Zuſtimmung des kirchlichen Oberhauptes 

geſchähe, ſträflicher Ungehorſam gegen daſſelbe und Ver⸗ 

achtung der beſtehenden Kirchenſatzungen an den Tag 

gelegt würde. Die fremde nicht allen verfiandliche 

Sprache wird nur bei ſolchen Functionen gebraucht, in 

welchen eigentlich und unmittelbar die Kraft Gottes 

wirkt, und die göttliche Gnade nach der ausdrücklichen 

Anordnung und Verheiſſung Jeſu auf das Innere des 

Menſchen ausſtrömt. Hier wird, wie bei mehreren im 

alten Bunde üblichen Opfern und religibſen Gebräuchen 

nicht ſo ſehr geſprochen als gehandelt; hier werden die 

durch Belehrung ſchon erhaltenen Kenntniſſe nur factiſch 

dargeſtellt, die Gefühle ausgedrückt und in andern ans 

geregt. Wo es ſich um Belehrung handelt, bedient ſich 

die Kirche ohne dies der Landesſprache, da dabei Verſtehen , 

und Verſtandenwerden die Hauptſache iſt; die Auferbauung 

aber kann weit beſſer durch zweckmäßige Vorträge über 

den Sinn der chriſtlichen Gebräuche erreicht werden, wie 

es der Tridentiniſche Kirchenrath ebenfalls gebothen hat 2). 

$. 31. 
Gottesdienſtordnung in Oeſterreich. 

Obſchon in den Oeſterreichiſchen Staaten unter der 

Kaiſerinn Maria Thereſia hier und da Mißbräuche, welche 

ſich in finſtern Zeiten in den Gottesdienſt eingeſchlichen 

hatten, abgeſchafft, und Verbeſſerungen,-wo ſolche noth— 

wendig ſchienen, vorgenommen worden waren: fo geſchah 

dieſes doch nur im Einzelnen; der großen Mannigfaltigs 

keit und Ungleichheit in den Gebräuchen verſchiedener 

Kirchen wurde dadurch nicht geſteuert, die falſchen Be⸗ 

griffe von mehreren Ceremonien und Andachtsübungen, 

7) Conc. Trid. sess. 24, cap. 7. de rel. 
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und das daraus erzeugte vermeſſene Vertrauen nicht 

berichtiget, die Serſtreuung nicht behoben, die Aufmerk⸗ 

ſamkeit von den Nebenſachen auf die Hauptſache nicht 

geleitet; die Abweichung von dem Römiſchen Ritus 

dauerte nach wie ehe fort, und der chriſtliche Unterricht 

blieb über die gehäuften Andächteleien vielmahl vernach⸗ 

läſſigt. Das Bedürfniß einer allgemein verbeſſerten 
Gottes dienſtordnung befriedigte erſt K. Joſeph II. in der 

Art, daß in Abhaltung des öffentlichen Gottes dienſtes 
eine anfiändige Gleichförmigkeit hergeſtellt, die Willkühr 

det Seelſorger und Gemeinden beſchränkt, die bisherigen 

Mißbräuche und unechten Andächteleien beſeitiget, und 

der Gottesdienſt der urſprünglichen Reinheit und dem 

Zwecke der Erbauung näher gebracht wurden. Es ſollte 

vorzüglich die Verkündigung und Anhörung des Wortes 
Gottes befördert, dabei aber immer zugleich auf die 
Denkungsart, Faſſungskraft und Empfänglichkeit des 

Volkes Rückſicht genommen, die religibſen Meinungen 

und Gewohnheiten deſſelben mit Schonung behandelt, 

und überhaupt das Alte nicht weiter behoben werden, 
als etwas beſſeres und den Umſtänden anpaſſenderes ſub⸗ 

ſtituirt würde. Dieſe neue Gottesdienſtordnung wurde 

zugleich mit einer neuen Pfarreinrichtung zuerſt in Wien 

und deſſen Vorſtädten eingeführt 2); dann aber, als über 
ihre Zweckmäßigkeit kein. Anſtand mehr obwaltete, nach 

und nach den übrigen Dibceſen mitgetheilt 5), woſelbſt 
ſie von den Biſchöfen, einige wenige Modificationen, die 

80 den Local⸗ Verhaͤltniſſen angemeſſen ſchienen, abgerechnet, 

g gleichförmig zur e gebracht wurde. K Leopold II. 

. v. 21. April 1783. 
b) Hofd. für Steyerm. v. 26. April 1783, für Böhm. v. 

23. April 1784, für Galiz. v. 12., für Nied. Oeſter. 
v. 26. Febr. 1786. 
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hat ungeahte der von einigen Biſchöfen dawider ges 

führten Beschuß daran ſo wenig etwas abgeändert, 

daß er ſie vielmehr im Ganzen beſtätiget, und ſo, wie 

fie vorgeſchrieben war, beizubehalten und zu beobachten 

gebothen hat c). Daſſelbe that K. Franz, indem er 

über die hier und da eingeſchlichenen Abweichungen und 

das Gerücht, daß in Kirchenſachen Alles wieder auf das 

Alte werde zurückgeführt werden, erklärt hat, daß es bei 

der mit dem beſten Erfolge bisher beſtandenen Gottes— 

dienſtordnung im Allgemeinen unabänderlich bleiben, außer 
den darin vorgeſchriebenen Andachten keine andern ge— | 

ſtattet, und nichts der Willkühr der Biſchöfe und Pfarrer 

überlaſſen werden . Die Aufſicht hierüber iſt den 

Länderſtellen e), dann den Kreisämtern bei den Kreis— 
bereiſungen f)ı und den Biſchöfen ſowohl bei der Vi— 

fitation ihrer Sprengel g), als auch außer derſelben zur 

genauen Pflicht gemacht /). 

Nachdem dermalen die Gottesdierſtordnung durch 
die nachfolgenden Verordnungen in manchem ihrer Theile 

näher beſtimmt worden iſt, und nicht mehr in ihrer 

urſprünglichen, ſondern in jener Geſtalt fort beſteht, welche 

ſie durch die neuern Zuſätze erhalten hat: ſo werden wir 

ſie nicht erſt für ſich anführen, ſondern lieber unter 

Vorausſetzung einiger allgemeinen Beſtimmungen zur 

Beſeitigung zweckloſer Wiederhohlung, nach ihren ein— 

zelnen Puncten mit der Lehre der Kirche über die beſon— 

dern Theile des Gottesdienſtes in Verbindung bringen, 

e) Hofd. v. 17. März 1791 & 2 v. 1. 
d) Hofd. v. 13. Juni 1793, 27. Febr. 1795. 
e) Hofd. v. 13. Juni 1793. 

J) Hofd. v. 11. März 1784 III. lit. A. g. h. 
8) Hofd. v. 17. März 1791 F. 2 n. 9. 

4) Verord. in Böhm. v. 2. April 1788, 
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und daher in den folgenden Paragraphen zu 

dN ſich beziehenden Verordnungen | ehörig würdigen. 

a. a 39, 2 
7 ‚Allgemeine Beſtimmungen derſelben. € 

In Anſehung des Gottesdienſe in Oeſtereich . 

ſtehen folgende allgemeine Beſfimmungen: ö 

1) Das Syſtem der Oeſterreichiſchen Andachtsord⸗ 
nung ſtützt ſich auf die Abtheilung des Gottesdienſtes 

in einen vormittägigen und nachmittägigen. Ausſchlieſ— 
ſend gehört dem vormittägigen Gottesdienſte nur das 
heilige Meßopfer, und dem ‚nachmittägigen die Veſper an. 

Die Gottesdienſtordnung zählt aber jenem wenigſtens als 

Regel noch die Predigt, dieſem die Chriſtenlehre und 

Litanei bei. Die übrigen gotteödienfilichen Theile können 

Vor⸗ und Nachmittags vorgenommen werden. 

2) Der feierliche Gottesdienſt iſt nur den Pfarr⸗ 

kirchen allein vorbehalten. In Nebenkirchen und Capellen, 

die nicht zu Pfarrkirchen erhoben ſind, darf weder ein 

Hochamt, noch eine Predigt, noch ſonſt ein feierlicher 
Gottesdienſt gehalten werden. Dieſes hatte auch von den 
Kloſterkirchen zu gelten a). Allein ſpäter wurde verwil— 

9 liget, daß in dieſen Kirchen in den allgemein vorgeſchrie— 

benen Stunden bei offenen Thüren ſo viele Meſſen, eine 
nach der andern, gelefen werden könnten, als Geiſtliche 

vorhanden wären 56), und dann, daß überhaupt der 
öffentliche Gottesdienſt mit Erlaubniß des Ordinariats wie 

vormahls gehalten werden duͤrfte, jedoch ſo, daß dadurch der 

vorgeſchriebene Gottes dienſt in der Ortspfarre keineswegs 
geſtört, oder wie immer Gelegenheit zur Beſeitigung 
deſſelben gegeben würde, da der Pfarrer allein der ordentliche 

a) Gottesdienſtord. 95. 15 — 17. 8 
4) Hofd. v. 15. Mai 1784. 8 5 
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Seelenhirt und Lehrer z feiner Gemeinde iſt und. der 

Ordensgeiſtliche nur fein Gehülfe bleibt c). 3% 
3) Da, wo zwiſchen der Mutterpfarre und den 

Filialen der Gottes dienſt bisher wechſelweiſe gehalten worden 

iſt, muß,, in fo weit durch Errichtung einer eigenen Err 
poſition nicht eine Aenderung geſchehen iſt, dieſes fort— 

geſetzt, und die durch die Ordinariats-Vorſchrift oder 

Gewohnheit eingeführte Ordnung beibehalten werden 4. 

Bei jenen Pfarren aber, bei welchen dieſes der Fall 

noch nicht war, kann der ordentliche Gottesdienſt in der 

Filial⸗Kirche jährlich einmahl, und zwar am nächſten 

Sonntage nach dem Kirchen-Patrocinium gegen dem ab» 

gehalten werden, daß das ganze bei der Abhaltung dieſes 

Gottesdienſtes eingehende Opfer an das Armen⸗Inſtitut 

verabfolgt werde e). Wollen in dleſen Kirchen noch ſonſt 

an Sonn- oder Feiertagen mittelſt des Glockenzeichens 

ordentliche Verſammlungen gehalten werden: ſo hat dieſes 

nach dem nachmittägigen Pfarrgottesdienſte zu einer von 

dem Pfarrer beſtimmten Stunde zu geſchehen, und dur— 

fen dabei nur die für die Pfarrkirchen ſelbſt vorgeſchrie— 

benen Gebethe verrichtet werden F). 

4) In Städten und größern Orten, weſche in 

mehrere Pfarreien abgetheilt ſind, wird der Gottes dienſt 

abwechſelnd und zu verſchiedenen Stunden gehalten. Au 

dem Lande muß zwiſchen den benachbarten Pfarren und 

Localien die Abtheilung der Stunden zum fonn= und 
feiertägigen Gottesdienſte dergeſtalt getroffen werden, daß 

das Volk zwiſchen der eigenen und benachbarten Pfarre 

in dem Beſuche der Kirche ſich füglich abtheilen könne g). 

e) Hofd. v. 25. März u. 2. April 1802. 

d) Hofd. v. 25. Febr. 1785. 
e) Hofd. v. 10. April 1789. 

5) Hofd. v. 18. Aug. 1786, 

g) Hofd. v. 3. Juni 1784, 27. Sept. 1785, 26. Oct. 1786. 



Die Beſti mung der gottesdienſlichen Stunden iſt den 
Bezirks +2 ikären und Kreisämtern überlaſſen, welche auf 
die Bequemlichkeit des größern Theils der Pfarrkinder 

nach Verſchiedenheit der Ortsumſtände, und die in der 

. Gegend herrſchende Sprachverſchiedenheit Rückſicht zu 

nehmen haben 5). Insbeſondere ſoll der. vormittägige 

Gottesdienſt in den Orten, wohin das Landvolk aus 
5 entfernteren Gegenden zu kommen hat, niemahls zu ſpät 

abgehalten, oder wohl gar bis nach 12 Uhr verſchoben 

werden i). Iſt zwiſchen zwei Pfarren, welche beide nur 

mit einem Geiſtlichen beſetzt ſind, eine Abtheilung der 

gottesdienſtlichen Stunden gemacht: ſo haben beide hierin 

ſo abzuwechſeln, daß an einem Sonn⸗ oder Feiertage 

der Friühgottesdienſt in der Pfarre A, und der ſpätere in 

der Pfarre B; am andern aber der Frühgottesdienſt in 

der Pfarre B, und der ſpätere in der Pfarre A gehalten 

werde k). Sonſt darf an den beſtimmten Stunden 
durchaus nichts geändert, und folglich auch wegen eines 

Beicht⸗Concurſes kein Theil des vorgeſchriebenen Got— 

tesdienſtes, weder die Frühlehre, noch die Predigt oder 

Chriſtenlehre unterbleiben. Das Beichthören ſoll läng⸗ 

U 

ſtens bis drei Viertel auf 12 Uhr geſchloſſen werden, 

damit, weil ritualmäßig die Communion der Geſunden 

mit dem Meßopfer vereiniget ſein ſoll, die Communi⸗ 
canden bis 5 Uhr abgeſpeiſet werden können 1). 

Pr 

5) Bofd. v. 24. Sept. 1785. In Oeſterreich machte die 
dei, Beſtimmung das erb. Ordinariat ſelbſt. Hofd. v. 

f 21. Mai 1785. 

1) Berord, in Böhm. v. 9. Juli 1774. 

* Hofd, v. 3. Juni 1784. 

19 Singer theol. pract. Monathſchr. 6. Jahrg. 2. Bd. 

Prag. Ausgab. S. 62. 
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5) In wie weit bei Verschiedenheit der Sprachen in 

dem Wechſel des Gottesdienſtes die nöthige Rückſicht nicht 

getragen werden kann, ift der Gottesdienſt in der meift 

üblichen Sprache zu halten ). Bei Ausſpendung der 

heiligen Sacramente ſoll ſtatt der lateiniſchen die Landes— 
ſprache gebraucht werden 1). 

er 
Meßopfer. 

Der erſte und vorzüglichſte Theil des Gottesdienſtes 

iſt das heilige Meß opfer. Es muß dieſes dafür angeſehen 

werden, nicht ſowohl, weil die Völker der Erde von jeher 
die Opferung überhaupt als eine wichtige Religionshandlung 
angeſehen, und im alten Bunde ſie ſogar Gott den Juden 

gebothen hat, als vielmehr, weil es Jeſus ſelbſt als ein 

beſonderes Merkmahl ſeiner unendlichen Liebe eingeſetzt hat, 

und noch gegenwärtig darin ſich aufopfert 2). Das heilige 

Meßopfer iſt das unblutige Opfer des neuen Bundes, das 
immerwährende Denkmahl des blutigen Opfers, welches, 

Jeſus am Kreutze vollbracht hat. 
Der Ritus, unter welchem des Meßopfer von den 

Apoſteln, und in den erſten Zeiten der Kirche vor den ver— 

ſammelten Gläubigen gehalten worden iſt, iſt unbekannt. Die 

liturgiſchen Werke, welche die ſpätern Zeiten den heiligen 

Jacobus, Matthäus und Marcus zugefibrieben haben ), 
ſind unecht. Wir wiſſen nur aus der erſten Hälfte des 

zweiten Jahrhunderts c), daß der Gottesdienſt nach dem 

damahligen Verhältniſſe der Mitglieder der Kirche in zwei 

Theile zerfiel. Dem erſten (missa calechumencrum), 

m) Gottesdienſtord. §. 1. 

n) Hofentſchl. v. 21. Febr. u. 11. April 1786. 

a) Conc. Trid. sess. 22. can. 1, 2. de miss. sacrif. 

5) can. 47. Dist. 1, de consecr. 4 

e) S. Justin. Martyr. apolog. 2. 



Mr 

welcher * in Gebethen und Vorträgen befand , durften 
nicht nur die Catechumenen, ſondern auch Juden, Ketzer 

und Heiden beiwohnen 4); an dem zweiten Theile, der 
erſt begann, nachdem jene Perſonen entfernt waren e), 

und der eigentliche Gottesdienſt war (missa fidelium, 

ſonſt auch oblatio, collecta, und griechiſch liturgia, 

“ synaxis genannt), konnten bloß die Gläubigen Theil 
nehmen. Anfangs wurde, wie die bei der Meſſe noch 
gegenwärtig gebräuchlichen Gebethe und Ceremonien zeigen, 

keine Meſſe geleſen, ohne daß die Gemeinde zugleich zugegen 

war, und während der Meſſe die Communion empfieng. 
Nachdem aber ſchon der Kranken wegen die Euchariſtie auch 

abgefondert aufbewahret werden mußte ): fo entſtand bald 
der Gebrauch, daß das Abendmahl überhaupt außer, wie 

bei der Meſſe vertheilt wurde, und daß umgekehrt eine 

Meſſe geleſen werden konnte, ohne daß das Volk ſelbſt 

das Abendmahl empfieng, ja ohne daß daſſelbe nur gegen⸗ 

wärtig war, indem ſeine Stelle die Meßdiener vertraten. 
Hierauf gründete ſich dann der Unterſchied zwiſchen der feier— 
lichen (missa solemnis l. publica) und minder feierlichen 

(privata) Meſſe. Erſtere wurde jene genannt, bei welcher 
die Gemeinde durch ihre perſönliche Gegenwart, und die 

heilige Communion Theil nahm g); letztere jede andere. 

Heut zu Tage aber heißt diejenige Meſſe feierlich, 

welche mit Aſſiſtenz oder doch mit Geſang und einigen 

2 andern beſondern Ceremonien geleſen wird, ſei es auch, 

daß nur wenige Perſonen Antheil nehmen, und außer dem 

- die Meſſe leſenden Prieſter niemand anderer communicirt; 

d) can. 67. Dist. 1, de consecr. 

ey Isidor. Hispal. Orig. VI. 19. 

7 can. 8. caus. 26. d. 6. can. 93. Dist. 2. de consecr. 

Capit. reg. Franc. lib. I. cap. 155. lih. V. cap. 57. 

Ib. VI. cap. 178. 
80 Card. Bona rer. liturg. Iib. II. cap. 13. 



und eine ſtille Meſſe, welche ohne Geſang und Feier⸗ 

lichkeit von dem Prieſter und ſeinem Miniſtranten verrichtet 

wird 5). Die im neunten Jahrhunderte bei einigen Klöſtern 

aufgekommene, und bald auch auf den Secular-Clerus 

übergegangene Art, ſtille Meſſe zu leſen, bei welcher außer 
dem Geiſtlichen niemand ſonſt, und ſelbſt kein Meßdiener 

zugegen war (missa solitaria), iſt, als mit dem urſprüng⸗ 

lichen Meß -Inſtitute und dem kirchlichen Ritus im 

Widerſpruche, durchaus verbothen ). 
Die Haupttheile der Meſſe waren und ſind zu 

allen Zeiten und bei allen Völkern dieſelben, die Ableſung. 

eines Bruchſtückes aus einem der vier Evangelien, die 

Opferung, Wandelung und Communion. Die Gebethe 

und Ceremonien, welche für die möglichſt heilige Begehung 

derſelben vorgeſchrieben find K), gehören zu den zufälligen 

Stücken, deren Verſchiedenheit durch nationelle und Local— 
Verhältniſſe fo leicht erzeugt, nicht für unerlaubt er⸗ 
kläret iſt 1). 

F. 34. 

Befugniß und Verpflichtung zum Meſſeleſen. 

Hinſichtlich des Befugniſſes und der Verpflichtung 
zum Meſſeleſen iſt folgendes zu merken: 

1) Die Meſſe dürfen bloß geweihte Prieſter leſen. 

Ein fremder Prieſter kann jedoch zum Meſſeleſen erſt dann 

zugelaſſen werden, wenn er von ſeinem Ordinariate mit 

lilteris commendalitiis verſehen iſt a), und von dem 

Otrdinariate ſeines gegenwärtigen Aufenthaltsortes die Licenz 

4) Conc. Trid. sess. 22. cap. 6, can. 8. de miss. saerif. 

) Couc. Mogunt. an. 813, can. 43, Paris. VI. lib, 1. 

cap. 48. 

) Cone. Trid. eap. 7. I. e. 

1) can. 10. Dist. 12. 

4) Con, Trid. sess. 23. cap. 1. de rof. 

en 
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zum e halten hat. Letzteres darf dieſe nur 
dann utheilen, wenn ſich der fremde Geiſtliche mit der 
* Aufenthaltsbewilligung auszuweiſen vermag 6). 

42) Geweihte Prieſter find zugleich zum Meſſeleſen 

— und zwar muß jeder Prieſter wenigſtens an 

Sonn⸗ und Feiertagen, Seelſorger und Beneficiaten aber, 

zu deren Kirchen Meſſen geſtiftet find, müſſen fo oft Meſſe 

; leſen, als es die Seelſorge oder die Stiftung erfordert c). 

* 

b 

* 

3) An einem Tage darf von dem Prieſter nur eins 
mahl Meſſe geleſen werden. Davon kann bloß ein außer⸗ 

ordentlicher Nothfall, wie z. B. ein gar großer Mangel 

an Prieſtern, eine Ausnahme machen, für welchen aber 
immer noch eine beſondere Erlaubniß erfordert wird ). 

Deswegen allein, weil ein Pfarrer ein zahlreicheres Kirchſpiel 
hat, kann ihm die Erlaubniß, an Sonn- und Feiertagen 
zwei Meſſen zu leſen, nicht ertheilt werden e). Das alte 

echt, welches das Gegentheil zuzulaſſen ſchien 7), if 

behoben. Nur am Weihnachtsfeſte kann jeder Prieſter drei 

Meſſen leſen g) ; dafür hat am Charfreitage und Oſter⸗ 

ſamſtage das Leſen der Meſſe zu unterbleiben, weil nach 

der kirchlichen Tradition an dieſen beiden Tagen die Sa— 

cramente nicht ausgeſpendet werden ſollen 7). 
4) Der Pfarrer muß an Sonn ⸗ und en die 

Mel für feine Gemeinde appliciren 7). 

2) Mini. Schreib. v. 8. Verord. in Bohn. 9.12 „Sept. 1794, 

Hofd. v. 14. Sept. 1805 n. 2. a : 

27 1 Cone, Trid. scss. 23. cap. 14. de ref. 

5 a) can. 53. Dist. 1. de conseer. cap. 3. 5, 1% de celebr. 

miss. (3. 41.) 

e) Berord. in Böhm. v. 15. Dec. 1801. 
3 IP: can. 11. Dist. 2. de couseer. 

g) cap. 3. de celebr. miss. 

h) can. 13. Dist. 3, de conscer. Synod, Prag. de miss. 
sacrif. art. 42. “ 

) Hofd. v. 19. Aug. 1744, 28. St. 1756. 
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5) Bei feierlichen Meſſen muß die Collecte für die 
Erhaltung des Landesfürſten gebethet werden k). Bei 

allgemeinen Angelegenheiten des Vaterlandes wird die 

beſonders anpaſſende Collecte vorgeſchrieben. 

| 8. 35. 
Zeit, Ort und äußeres C:remoniel dabei. 

Nach dem wohl begründeten Gebrauche der Kirche 

darf die Meſſe weder vor Sonnenaufgange geleſen, noch 
erſt nach der Mittagsſtunde zu leſen angefangen werden. 

Nur am Weihnachtsfeſte kann jeder Prieſter eine von den 

ihm erlaubten drei Meſſen um die Mitternachtsſtunde 
leſen a). Unſerer Gottesdienſtordnung zufolge werden die 

Meſſen im Sommer um 5, im Winter um 6 Uhr zu 

leſen angefangen, und dauern an Sonn- und Feiertagen 

bis 9 Uhr, wo der feierliche Gottesdienſt angeht, an 
Werktagen aber ſo lang fort, als Prieſter da ſind 5). 
Die in einer Kirche zu leſenden Meſſen müſſen halbſtunden— 

weiſe c), oder wenn nicht ſo viele Prieſter vorhanden ſind, 

zu einer oder der andern gewiſſen Stunde; in Dorfpfarren 

aber muß wenigſtens eine gewiſſe Meſſe an Werktagen 

geleſen werden 4). Uiber die Sahl der bei einer Kirche 
angeſtellten Curat - Prieſter dürfen beſondere Meßleſer 

(stipendiarii) nicht mehr angeſtellt werden; die bei einer 

Kirche etwa beſtehende Uibung, jede halbe Stunde eine 

Meſſe zu halten, kann nur ſo lang fort beſtehen, als es 

überftüſſige Weltprieſter und penſionirte Religioſen gibt, 

1) Hofd. v. 23. Dec, 1766. 

a) can. 48. Dist. 1. de conseer. Synod. Prag. I. c. art. 26. 

2) Gottesdienſtordn. §. 17. 

6) Hofd. v. 15. Mai 1784. 
d) Linzer theol. pract. Monathſchr. 6. dei 2. Bd. 

Prag. Ausgab. S. 51. 
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welche zur Seelſorge nicht taugſich ſind e). In der Metro⸗ 

politan⸗ Kirche dürfen täglich drei Meſſen zugleich, und 
zwar eine bei dem Hochaltare, und zwei bei Seitenaltären, 
in jeder andern Pfarrkirche jedoch nur zwei Meſſen zugleich, 

ebenfalls eine bei dem Hoch-, die andere bei einem 
Seitenaltare geleſen werden, dergeſtalt, daß dort der die 
dritte, hier der die zweite Meſſe leſende Prieſter etwas 

ſpäter nach dem, welcher die erſte lieſt, heraus geht, damit 

diejenigen, welche vielleicht Geſchäfte halber zum Anfange 

der erſten Meſſe zu ſpät kommen, nicht die ganze halbe 
Stunde, bis die folgende Meſſe wieder anfängt, zu warten 

gehalten ſeien. Weiter aber darf nicht gegangen, und die 

vielen Meſſen zugleich auf mehrern Altären in eben derſelben 
Kirche nicht geſtattet werden, weil dadurch die Andacht gar 

zu bequem gemacht, und die Hochachtung und Ehrerbiethung 

für das heilige Meßopfer nur vermindert würde H). 
Der zum Meſſeleſen beſtimmte Ort iſt die- Kirche 

oder die öffentliche Capelle. Zum Meſſeleſen in einer 

Privat- Capelle oder einem Privat- Oratorium, in welches 

man eine Stiege hinauf gehen muß, wird eine eigene Erlaub— 

niß des Biſchofs erfordert g). Die Biſchöfe find angewieſen, 

. diefe Erlaubniß beſonders in Städten nicht ſehr häufig, und 

immer nur unter der Beſchränkung zu ertheilen, daß an 

. höhern Feſttagen darin keine Meſſe geleſen, ſondern die 

Beſitzer des Haus- Oratorium zur Pfarrkirche zu kommen 
verpflichtet ſeien )). Sodann muß das dazu beſtimmte 

Locale anſtändig hergerichtet, von allem profanen Gebrauche 

frei gemacht, und mit einem allare portatile verſehen 

e Hofd. v. 25. Oct. 1792 f. 1 v. 2. 5 
) Gottesdienſtord. $. 10. Hofd. v. 21. April 1783 für 

Wien; Hofd. v. 13. o. 14. Juni 1793 f. 2. 

8) can. 1. 11. 12. 33. 34. Dist, 1. de consccr. M. Abs 

handlg. v. kirchl. Gebäud. $. 24. 

5) Hofd. v. 17. März 1791 f. 2 n. 3. 



werden. Bei dem Altare, bei welchem der Biſchof Meſſe 

geleſen hat, darf ohne ſeine beſondere Bewilligung an dem 

nähmlichen Tage kein anderer Prieſter mehr Meſſe leſen 5). 
Das zuß ere Ceremoniel betreffend, fo muß 

ſich vermöge des uralten in allen Ritual-Büchern vorge— 

ſchriebenen Gebrauches auf dem Altare, wo Meſſe gefefen 

wird, ein Crucifir zwiſchen zwei brennenden Rikien aufaefelt 

befinden, und der Meſſe leſende Prieſter mit den gewöhnlichen 

Meſkleidern, welche er in der bezeichneten Farbe zu wählen 
hat, angethan fein. In letzterer Rückſicht dürfen an Sonn— 

und Feiertagen die an ſolchen vorfallenden Beerdigungen 

nicht die mindeſte Beirrung machen, indem das Todtenamt 

und die Seelenmeſſen auf den nächſt folgenden Werktag 

verſchoben werden können. Dek Prieſter muß nach feinem 

Hintritte zu dem Altare die Meſſe beginnen, ohne auf 

jemand zu warten, und darf die begonnene Meſſe unter 
keinerlei Umſtänden und auf niemandes Vorſtellungen von 

Neuem anfangen k) (§. 14.). Dabei hat er alle Rituals 

Handlungen, Ceremonien und vorgeſchriebenen Gebethe 

nach dem Willen der Kirche gewiſſenhaft zu verrichten, und 

fi) aller nur möglichen und dieſem heiligen Werke gebüh⸗ 

renden Ehrfurcht und Andacht zu befleißen /). Zum Bedienen 
bei der Meſſe muß wenigſtens ein Meßdiener, und als ſolcher 

zwar eine Mannsperſon 73) gebraucht werden, die zugleich 

die Stelle der Gemeinde zu vertreten, und ftatt ihrer dem 

Prieſter zu antworten hat m). Wo es übrigens üblich ift, 

die Meß-Intentionen zu verkündigen, da hat dieſes in ſolchen 

ſchicklichen und richtigen Ausdrücken zu geſchehen, damit keine 

irrigen Begriffe veranlaßt und unterhalten werden. Ob und 

1) Synod. Prag. 1. c. art. 6. 

k) Ibid. art. 15. ö 

1) Cone. Frid. sess. 22. cap. 5, et decret. de celebr. miss, 

m) cap. 1. de cohabit. cler. et mulier. (3, 29 

n) can. 61. Dist. 1. de consecr. 
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in wie fern für die Meſſe ein € tipendium ang endnmen 

werden könne, und wie ſich der richtigen Perſolvirung 
geſtifteter Meſſen zu e ſei, if anderswo gefagt 
* . 

; 2 a 7 g N 36. | x 

3 Segenmeſſen und Hochämter. 1 
* 

Die eben angeführten Vorſchriften gelten fur beide 
Arten von Meſſen, die ſtillen und die feierlichen „ welche 

nach unſe rer Gottesdienſtordnung Segenmeſſen, Choral— 

Meſſen oder Aemter, Hochämter, und für Verſtorbene 

Requiem find. Für die letztern, die feierlichen Meſſen kommen 

aber noch einige andere Beſtimmungen vor, welche hier 

erwähnet werden müſſen. 

Segenmeſſen an Werktagen abzuhalten iſt ein 
Vorrecht der Stadtpfarrkirchen; es darf aber auch da nur 

eine Segenmeſſe gehalten werden, wobei das Ciborium 
ausgeſetzt, und der vorgeſchriebene Volksgeſang mit Be— 

gleitung der Orgel abgeſungen werden kann. In Dorf— 
pfarren, dann in Kloster- und Spitalkirchen kann an 

Werktagen keine Segenmeſſe geb alten werden a). 
Die Abhaltung von Hochämtern ſoll ordentlicher 

Weiſe nur an Sonn⸗ und Feiertagen Statt haben; ſie 

machen mit den Predigten den Hauptgottesdienſt aus 5), 

indem bei den Kirchen, wo mehrere Geiſtliche angeſtellt 
ſind, früh Morgens vor dem Hochamte eine Frühmeſſe 

geleſen wird, mit welcher, wie fpäter geſagt werden wird, 

eine Frühpredigt oder Frühlehre und der Segen zu ver— 

binden iſt. Früh ämter anſtatt der Frühmeſſen werden 

0) M. Akhandlg. v. Kirchenvermögen 1. Thl. $. 32. U. Thl. 

f 8,43 u. ff. f 

a) Gottesdienſtord. 88. 2. 15 — 17. Linz. theol. pract. 
Monathſchr. 6. Jahrg. 2. Bd. Prag. Ausgab. S. 52. 

) Ebend. J. 4. 5. 
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da, wo fie Üblich find, vermöge der Dibceſan-Vorſchriften 

gewöhnlich auf die Feſttage des Herrn, dann des Patro- 

cinium und der Kirchweihe beſchränkt. An Werktagen 

aber find Aemter nicht in der- Ordnung. Nur wo ein 
ordentlicher Chor iſt, da kann täglich ein Choral-Amt 
oder eine Choral-Meſſe als Conventual-Amt ge: 

ſungen werden c). Indeſſen iſt auch die Abhaltung von 

geſtifteten und Votiv-Aemtern an Werktagen 

nicht verbothen. Daß in der Gottesdienſtordnung davon 

keine Erwähnung geſchieht, kommt bloß daher, weil fie. 

nicht ſyſtemiſirt ſind. Doch eines abgebrachten Feiertages 

wegen können ſie nicht gehalten (§. 77.), und eben fo 

wenig die Schauertage an Werktagen mit einem Amte 

gefeiert werden 4). Desgleichen dürfen an einem Tage 

nicht zwei Votiv-Aemiter, wohl aber kann an dem nähm— 

lichen Tage ein Votiv-Amt nebſt einem Seelenamte, 
wenn eben Exequien oder Jahrestage verfallen, Statt 
haben e). g 

§. 37. 

Predigt. 

Den zweiten Hauptbeſtandtheil des Gottesdienſtes 

macht der Religionsunterricht oder der öffentliche 

Religionsvortrag aus, welcher durch die Predigt und 

Chriſtenlehre oder Kirchen-Catechiſation ertheilt wird. Er 

gehört weſentlich zum Gottesdienſte, weil Chriſtus ſelbſt 

hierwegen den Apoſteln die beſtimmteſten Weiſungen ge— 

geben a), und die Apoſtel außer dem Gebethe das Lehr— 

amt als ihr wichtigſtes Geſchäft angeſehen und verwaltet 

) Ebend. §. 15. j 

d) Hofverord, v. 29. Mai 1785, 

e) Angef. Linz. Monathſchr. S. 54. Jul. Cäſar National⸗ 

Kirchenr. 6. Bd. F. 98. S. 115. 
) Mah. X. 7. 27. Mare. XVI. 16. Luc, IX. 2. XXIV. 47. 



ttheilen, die er hinlänglich kennt, urd rückſichtlich ihrer 

* 
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beben 95 Was die Kirche hinſichtlich der Verpflichtung 

zur Anhörung deſſelben verordnet, und die Oeſterreichiſchen 
Landes füirſten zur Vollziehung diefer Anordnungen befohlen 
haben, wird unten ($$. 69. 70.) vorkommen. Hier 

werden allein und für ſich nur diejenigen Beſtimmungen 

angeführt werden, welche zur Erreichung des beabsichtigten 

Zweckes und Verhütung möglicher Ausſchweifungen von 

Seite der Prediger und Catecheten, ſowohl in der Form 

als der Materie der Predigten und Chriſtenlehren beſonders 
h geſchienen haben. 

$. 38. 
Predigeramt. 

Das Predigeramt können nur Geiſtliche verſehen. 
Laien a) und Frauensperſonen 5), wenn fie auch 
Aebtiſſinnen wären, ſind davon gänzlich ausgeſchloſſen c). 
Selbſt Geiſtliche bedürfen hierzu noch der beſondern Er— 

laubniß des Biſchofs, und dieſer kann ſie nur ſolchen er⸗ 

Kenntniſſe und Sitten genugſam geprüft hat. Studirende 

Theologen dürfen daher nur dann zum Predigen zugelaſſen 
werden, wenn fie ſich mit dem Zeugniſſe über die voll— 

endeten Studien der Bibelkunde, Dogmatik, Moral und 

Homiletik aus gewieſen haben 4). Gegen das Verboth 
des Biſchofs iſt nicht einmahl et zu predigen 

geſtattet. 

Ordentlicher Weiſe aber ſollen das Predigeramt die 
Wichse und andern Kirchenvorſteher ſo ſelbſt lang verweſen, 

5 Astı v. 94. 1. Cor, H. 4. Mi. 
a) eup. 12. 14, de haeret. (5, 7.) 

en)? can. 20. Dist. 4, de couseer. 
} * c) cap. 10. de poenit. (5. 38.) 

d) Hofd. v. 18. Juli 1800. 
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als es ihnen wegen anderweitiger Umſtände möglich iſt e). 

Bei Pfarrkirchen iſt das Predigen eine Amtspflicht des 

Pfarrers J). Deshalb iſt auch in Oeſterreich bei der 

neuen Pfarreinrichtung darauf geſehen worden, daß die 

Stellen der bloßen Sonn- und Feiertagsprediger aufherten, 

und die ſchon angeſtellten Prediger als ordentliche Seelſorger 3 

untergebracht wurden g). Nicht minder wurden auch alle 

Miſſionatien aufgehoben, oder nach Umſtänden mit Unter- 

drückung des Nahmens Miſſionar und Miſſions-Station 

als ordentliche Seelſorger, Stations-Curate und Local⸗ 

Capelläne angeſtellt )). Zur Abſtellung des hier und da 

beſonders in Hauptſtädten eingeſchlichenen Gebrechens, daß 

die Pfarrer, anſtatt ſelbſt zu predigen, das Predigen ihren 
Hülfsprieſtern überließen, wurde den Ordinariaten aufge— 

tragen, die nachläſſigen und unthätigen Pfarrer einzeln und 

insbeſondere zum Predigen, ſo wie zur Erfüllung ihrer © 

übrigen Amtsobliegenheiten ernſtlich und mit dem Beiſatze— 
zu verhalten, daß ihnen ſonſt auf ihre Koſten ein Pfarr— 9 

verweſer zur Seite geſetzt, oder ihre übrigen Hülfsprieſter 

bei andern Pfarren verwendet werden ſollten 1). Einem 

Hülfsprieſter ſoll der Pfarrer gleich dem Biſchofe das 

Predigen nur dann überlaſſen, wenn er demſelben nicht 

ſelbſt vorſtehen kann K). a 

$. 39. 

Gegenſtand. 
Da die Predigt einen Theil des Gottesdienſtes aus⸗ 

macht, indem ſie eine Erklärung des göttlichen Wortes it: 6 

e) can. 6. Dist. 88. Conc. Trid. sess. 5. cap. 2. sess. 24. 

cap. 4. de ref. 

2 Conc. Trid. I. e. 

g) Hofd. v. 25. Jan. 1784. 

Ah) Hofd. v. 11. März 1781. 1 

7) Hofd. v. 11. April 1792. „ 
k) Conc. Trid. I. e. 5 3 
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I muß ihr Gegenstand aus der heiligen Schrift und dem 
göttlichen Geſetze ſelbſt entnommen werden, und eine Aus⸗ 

lehung der erſtern, und Unterweiſung im letztern ſein 2). 

Unſere vaterländiſchen Verordnungen zeichnen hierbei einige 
Gegenſtände beſonders aus, worüber jährlich ein». oder 

mehrere Mahle von der Kanzel zum. Volke geſprochen wer⸗ 

den ſoll. Dahin gehört 1) der Unterricht in den Pflichten 

gegen Gott und den Monarchen, mit der Aufmunterung 
zur pimetlichen Erfüllung derſelben und zum ſchuldigen 

Gehorſame gegen geiſtliche und weltliche Obrigkeiten b); 

2) die Belehrung zu Anfang des Schuljahres über die 
Pflichten der Eltern 5 die Kinder fleißig zur Schule zu 

ſchicken, mit einer faßlichen Darſtellung des Nutzens, der 

aus dem Schulunterrichte für die Kinder und das ganze 
Land entſteht, und der üblen Folgen, die aus der Vernach— 

* läſſigung des Schulbeſuches erwachſen c); 3) die Unter⸗ 

wal über die Pflicht zum Almoſengeben über! ‚aupt, 

und zur Unterſtützung des Armen-Inſtituts insbeſondere, 
wobei dem Volke der Irrwahn, daß nur das Handalmoſen 

ein thätiges Werk der Liebe des Nächſten ſei, zu be— 

nehmen, und dafür die Uiberzeugung zu verſchaffen iſt, 

daß jeder, den ein gleiches Schickſal durch die unermeßliche 

Vorſicht treffen ſollte, dieſelbe Wohlthat zu hoffen habe, 

aß es ein Leichtes ſei, etwas von den uͤberflüſſigen nur 

gebildeten Bedürfniſſen zu entbehren, daß das Almoſen 

if die Hand eine Nahrung der Müßiggänger ſei, und 

verſchiedentlich ungleich ausgett eilt werde, indem der mins 

der dürftige das mehrere, der höchſt nothleidende nicht das 

äußerſt Ne Ihige erhält, und der läſtige, ungeſtümme, nicht 

ar Conc. Trid. sess. 5. cap. 2. sess. 24. cap. 4. de ref. 

Synod. Prag ."de praedie. verbi Dei. 

a v. 1. Juni 1788. 
Hofd. v. 21, Sept. 1782, 22. Sept. 1783, 4, gebr. 1785, 

ao Mai 1786, 20, April 1787, 29. Juli 1811. 

* 
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ſelten die Gabe ertrotzende Bettler den durch ſein Elend 

gedrückten und gebeugten Armen des Almoſens beraubt, — 
was Alles bei der Abreichung des Almoſens an die Ar— 

menkaſſe hintan gehalten werde 4); 4) die Unterweiſung 

in der Pflicht, in Krankheiten bei, Zeiten den Seelſorger 

rufen zu laſſen e), mit der Belehrung, daß den Aerzten 

gebothen ſei, ihre Kranken zur Empfangung der Sacra⸗ 

mente zu ermahnen, und denen, die ſich ihrer Ermahnung 

nicht fügen wollen, den fernern Beiſtand zu verſagen, — 

und der Beſtreitung des Vorurtheiles, als ob die Erinne— 

rung des Arztes und der Empfang der Sacramente mit 
der Andeutung der nicht weit entfernten Todesg fahr und 

des nicht mehr möglichen Aufkommens nothwendig ver⸗ 

bunden wäre 7); 5) die Darſtellung der Vortrefflichkeit 

der Schutzpocken-Impfung, mit Hinweiſung auf die 
Pflichten der Eltern und Vormünder, für die Erhaltung 

ihrer Kinder und Mündel zu ſorgen, und die Verantwor— 

tung, welche ſie durch Vernachläſſigung derſelben im Falle 

des Todes der Kinder bei Gott auf ſich laden g). Außer— 
dem ſollen die Seelſorger auch von einzelnen Vorfällen 

Veranlaſſung nehmen, der Gemeinde hierwegen von der 

Kanzel die nothwendige Belehrung zu ertheilen; daher 

6) bei wahrgenommener Vermehrung einer beſondern Art 

von Verbrechen unter faßlicher Vorhaltung der von gött— 
lichen und weltlichen Geſetzen darüber verhängten Strafen 
davon abmahnen, und dieſes insbeſondere hinſichtlich des 

Verbrechens des Diebſtahles 5), der unter dem Dienſt⸗ 

geſinde herrſchenden Ausſchweifungen und Beeinträchtigungen 

d) Verord. in Inn. Oeſter. v. 28. Mai 1785. 

e) Hofd. v. 28. Jan. 1782. 

5) Verord. in Böhm. v. 5. Juli 1800. 

8) Hofd. v. 21. Febr. 1812, Verord. in Böhm. v. 3. aste, 

) Hofd. v. 29. Juli 1811. 
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ihrer Dienſtherren, des Kindsmordes, wobei zugleich auf 
die nachſichtige Behandlung der außer der Ehe ſchwangern 

Weibsperſonen aufmerkſam zu machen iſt i), und in 

Gränzgegenden hinſichtlich des Schwärzens ) beobachten; 

7) bei einem aus Unvorſichtigkeit entſtandenen Unglücks⸗ 
falle zur Vorbeugung eines ähnlichen den Kirchkindern die 

nöthige Vorſicht einprägen 7), und über die Art, wie fie 
ſolche zu gebrauchen haben, unterrichten, was nahment⸗ 

lich von dem Feuer zu gelten hat, zu deſſen Verhütung 
in mehreren Kirchen jährlich eine Predigt mit vielem Er⸗ 

folge gehalten wird. Endlich ſoll 8) jeder Pfarrer bemüht 

ſein, ſo wie bei andern ſchicklichen Gelegenheiten, ſo auch 

in Predigten die unter dem Volke im Schwunge gehenden 
Vorurtheile zu beheben, als welche ſpeciell angegeben ſind 

der Wahn, daß man durch Berührung eines Selbſtmörders 

5 an ſeiner Ehre eine Befleckung leide, daher auch dem— 

* . 
ha 

4 
* 

88 

ſelben keine Hülfe leiſten könne ), dann daß die Gegend, 

wo der Körper eines Selbſtmörders begraben liegt, gemei—⸗ 
niglich Schauer oder Mißwachs treffe 1); wie nicht mins 

der 9) die hier und da irrigen Begriffe des Soldatenſtan⸗ 

das bach, und denselben öfter anrühmen 0). 

A $. 40. 
1 aus . \ 4 

ai dann fang und Vortrag der Predigt. 
Fusgemein; und einige wenige Fälle abgerechnet, 

15 auch an Werktagen Predigten Statt finden können 

C. 68 n. 3. 9. 13.), werden dieſe, wie Hochämter, nur an 

| 3) Verord. v. 2. Febr. 1799, 29. Nov. 1811 für Böhm, 
) Hofd. v. 1. Nov. 1783. 

1) S. Schwerdling pract. Antdendg. d. geiſtl. bye 7. Thl. 

Br einz 1823, S. 208. 
| 1 m) Hof. v. 1. Oct. 1787. 

n) Hofd. v. 16. März 1781. 

e) Hofverord, v. 24. Juli 1758. 
i { N . 1 



Sonn⸗ und Feiertagen gehalten. Die vorgeſchriebene 

Zeit dazu iſt jene vor oder nach dem Hochamte. Doch 
hat es keinen Anſtand, daß die Predigt auch während 

des Hochamtes zwiſchen dem Evangelium und dem Credo 

gehalten werde. Es entſpricht dieſer Gebrauch der Vor— 

ſchrift des Tridentiniſchen Kirchenrathes a), und trägt 

ſehr viel dazu bei, den ordentlichen Beſuch der Predigten 

zu befördern ($. 69.). Bei Pfarrkirchen, wo mehrere 

Geiſtliche angeſtellt ſind, muß außer der um jene Seit 

zu haltenden Predigt zum Unterrichte desjenigen Theils 

der Kirchkinder, welcher dem Hauptgottesdienſte nicht 

beiwohnen kann, der Dienſtbothen, des Landvolkes und 

am meiſten der Viehhälter, auch eine Frühlehre gehalten 

werden 0). Darüber find an die Seelſorger wiederhohlte 

Befehle ergangen c). Die Frühlehre beſteht in der 
Erklärung des Evangelium und der Epiſtel mit Cinmis 

ſchung kurzer Sittenlehren, und kann an dem Altare 

oder von der Kanzel, wie es für die Zuhörer beſſer bes 

funden wird, und am erfolgreichſten, wie die Predigt, 

während der Meſſe nach geleſenem Evangelium vorgetragen 
werden; hat aber niemahls über eine Viertel-, ſo wie 

die Hauptpredigt nicht über eine halbe Stunde zu dauern. 

Nachmittags können an Sonn» und Feiertagen bloß 

catechetiſche Predigten eingeführet werden 4). 

In Rückſicht der Abfaſſung und des Vortra— 

ges der Predigten ſoll jeder Prediger ſich 1) an die 

Lehren des Evangelium halten, ſich keiner doppelſinni— 

gen Ausdrücke oder ungeziemenden Anſpielungen bedienen, 

und nicht auf Nebendinge, die zum Hauptſtoffe nicht 

) Cone. Trid. sess. 24, cap. 7, de ref, 

5) Gottesdienſtord, §. 1. 

4) Hofd. v. 16. Juli 1783. 

d) Hofd. v. 17. März 1791 §. 2 n. 5. 
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gehören, übergehen; 2) nichts wider die von Zeit zu 
Seit mit der Cenſur- Bewilligung zum Drucke beförder⸗ 
ten Schriften anführen, viel weniger aber 3) unter ſchwer⸗ 
ſter Strafe ſich einige, obgleich verdeckte Anzüglichkeiten 
auf die Geſetzgebung oder Staats einrichtungen erlauben; 
4) die Predigten überhaupt nicht zur Aufklärung des 
Berſtandes, ſondern, und zwar ganz vorzüglich, auch zur 
Pflanzung und Wirkung der Tugenden und Beſſerung 

des Herzens einrichten, und dabei immer, beſonders aber 

auf dem Lande mehr den Ton eines ſreundſchaftlichen 
Geſpräches, als den eines Redners annehmen e). 5) Er 
hat die Wahrheiten des Evangelium im nöthigen Falle 

zwar zu beweiſen, doch aber ſich nicht mit überflüſſigen 

und oft ſchädlichen Einwürfen und Controverſen abzu— 

geben, und von allen Abhandlungen bloß polemiſcher, über 

den Begriff des gemeinen Volkes erhabener Streitfragen, 
und noch mehr von allen Beſchimpfungen und Schmä— 

hungen der Glaubensgegner und ihrer Geiſtlichen, dann 

allen Ausfällen auf Religionsſchwärmer zu enthalten; zur 

ſtandhaften Beharrung im Glauben zwar anzueifern, jedoch 

ſo, daß er bloß die poſitiven Religionslehren deutlich und 

eindringlich behandelt, ohne im mindeſten Seitenblicke auf 
die Irrthümer der gegentheiligen Glaubensgenoſſen zu 

machen 7). Uibrigens hat jeder Prediger alle ſeine 
BE Predigten mit Bemerkung des Tags und des Orts, wann 
und wo ſie gehalten worden, ſchriftlich aufzuſetzen, oder 

falls er die eine oder andere aus einem Buche entlehnt, 

dieſes mit Bemerkung des Buches auf einem beſondern 

Papiere vor Abhaltung der Predigt aufzuzeichnen, und 

zur jedesmapligen Vorzeigung aufzubewahren g). Die 

e Verord. v. 23. Aug. 1777, 9. Mai 1781. 

1 7) Hofd, v. 2. Jan. 1781, 17. Nov. 1783, 10. Dec. 1807. 
8) Hofd. v. 4. Febr. 1783. 

1 
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Aufſicht hierlüber iſt den geiſtlichen und weltlichen Obrig⸗ 
keiten empfohlen, und macht für die letztern einen befons 

dern Gegenſtand der Kreisbereiſung aus 5). 
' Nach geendigter Predigt werden insgemein gewiſſe 
Gebethe gebethet, und Verkündigungen gemacht. Hin— 

ſichtlich der erſtern herrſcht keine Allgemeinheit, ſondern 

muß ſich an die Dibeeſan-Normen und die bisherige 
Obſervanz gehalten werden. Die letztern richten ſich 

ganz nach Seit und Umſtänden, und laſſen noch weniger 

beſtimmte Vorſchriften zu. Ehemahls wurden auch die 

von Zeit zu Zeit erſcheinenden landesfürſtlichen Verord— 
nungen abgeleſen 3). Doch gegenwärtig hat dieſes nicht 

mehr von der Kanzel und dem Seelſorger, ſondern 

außerhalb der Kirche und von der weltlichen e im 

Beiſein des Seelſorgers zu geſchehen K). 

en SEE 

Kirchen -Catechiſation. 

Noch eindringender als in der Predigt kann der 

Religionsunterricht in den Kirchen-Catechiſationen 
gemacht werden. Uiber ihre Nothwendigkeit und Nützlich⸗ 

keit iſt bei den heiligen Vätern und den Concilien nur 

eine Stimme; ihre Abhaltung haben daher auch die Kir 
chenſatzungen ſowohl und nahmentlich jene des Tridenti⸗ 

niſchen Kirchenrathes a), als auch die Verordnungen der 

Oeſterreichiſchen chriſtlichen Landesfürſten den Seelſorgern 
von jeher zur ſtrengſten Gewiſſenspflicht gemacht. Unter 

. 8 

*) Hofd, v. 11. März 1784 III. Lit. A. n. 

1) Hofd, v. 11. März, 29. Sept. 1780, 23. Juni, 
17. Sept. 1782, 13. Jan. 1784, 2. Juli 1787. 

k) Hofd. v. 17. März 1791 §. 2 n. 10. Verord. für Krain 

v. 9. Sept. 1820. 

%) Cone. Trid, sess. 24, cap. 4. de ref, 
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den legten zeichnet fh das General» Mandat aus, mit 
welchem K. Ferdinand III. befahl, daß an allen Sonn⸗ 
und Feiertagen Nachmittags in allen Städten und Märk⸗ 

ten Chriſtenlehre gehalten, auf dem Lande aber der 

Catechismus vor oder nach der Predigt ausgelegt würde, 

und dabei die Eltern mit ihren Kindern, die Herren mit 
5 ihren Dienſtbothen fleißig zu Auer hätten 5). K. 

Leopold I. beſtätigte dieſe Verordnung c), und legte 
wegen der Nachläͤſſigkeit, die ſich einige Seelſorger im 

Catechiſiren zu Schulden kommen ließen, den Rural— 
Dechanten auf, darüber genaue Berichte an die Regie— 

rung einzulegen 4). K. Karl VI. befahl ſogar, daß in 

den Städten und Märkten auch die Mendicanten cate— 

chiſiren ſollten e). K. Maria Thereſia endlich wieder— 

hohlte die frühern Aufträge wegen richtiger Abhaltung der 
Chriſtenlehren F), und verordnete noch dazu, daß die 

Erwachsenen zur Chriſtenlehre durch Ausfragen vorbereitet 

werden ſollten g). Die ſeither erſchienenen Verordnun— 

gen haben allgemeine Gleichförmigkeit zum Endzwecke, 

und enthalten theils nähere Beſtimmungen der Verpflich- 
tung zum Abhalten der Chriſtenlehre, theils geben ſie den 

Catecheten ſelbſt Regeln für den Unterricht an die Hand. 
Sie laſſen ſich kent auf folgende Puncte zurück 
führen: 

. 1) Das Recht und die Verbindlichkeit zum Cate⸗ 

< * 

* ren kommt den Seelſorgern zu, als De nun auch 

9 

5 Generale v. 18. Sept. 1655. 

5 0 Generale v. 2. April 1659. 

4) Verord. v. J. 1687; neu betrieben unterm 14. Sept. 
1688, 19. Nov. 1695 u. 30. Mai 1701. 

e) Verord. v. 2. Juli 1732. 
7) Hofverord. v. 14. Aug. 1770. 

8) Hofverord. v. 15. Sept. 1778. 

U 
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bloß ſolche Geiſtliche angeſtellt werden, welche den vor- 

geſchriebenen Catecheten- und Präparanden-Curs gehört 

haben, und daraus geprüft worden ſind. Sollen bei 

Kirchen der Haupt- oder anderer größern Städte beſon— 

dere Catecheten angeſtellt werden, fo müſſen fie ſich eben— 

falls dieſer Prüfung unterziehen 5). 

2) Chriſtenlehre muß im Sommer und Winter alle 

Sonntage Nachmittags zu einer beſtimmten Stunde ge— 
halten werden ). Hiervon machen bloß die Sonntage 

der Schulferien in den Monathen September und Octo- 

ber, der Oſter- und der weiſſe Sonntag, dann der 

Sonntag in der Frohnleichnams-Octav, wo die Frohn— 

leichnams-Proceſſion wirklich gehalten wird, eine Aus— 

nahme. An einem der übrigen Sonntage darf ſie nur 

wegen des 40ſtündigen Gebethes unterlaſſen werden F). 
Bei den Kirchen, wo ſchon früher catechiſirt wurde, bleibt 
die Stunde dieſelbe, welche vorhin gewöhnlich war; bei 
den übrigen Kirchen iſt der Anfang um 2 Uhr beſtimmt. 

3) Die Abhaltung der Chriſtenlehre hat in der 

Kirche zu geſchehen. Bei größeren Pfarren jedoch, wo 
mehrere Geiſtliche beſtehen, und die Leute von den ent— 

legenen Dörfern durch die weite Entfernung oder ſchlechte 

Beſchaffenheit der Wege von dem Beſuche der Ehriſten— 

lehre oft abgehalten werden, ſind auch Excurſionen nach 

ſolchen Dörfern üblich und erlaubt; nur darf die Chriſten⸗ 

lehre zu Hauſe deshalb nicht unterbleiben, ſondern es 

muß dann eine doppelte Chriſtenlehre gehalten werden. 

Die Gelegenheit für den catechiſirenden Geiſtlichen find 

die Gemeinden zu ſchicken ſchuldig; im Unterlaſſungs⸗ 

falle iſt ſogleich die Anzeige an die politiſche Behörde zu 

) Hofd. v. 9. Febr. 1785. 
1) Gottesdienſtord. 8, 6. 

*) Verord. v. 9. Febr. 1784 n. 4. 5. 
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e 5 welche dem Seelſorger die ungeſäumte und 

äftigſte Unterſtütung zu leiſten hat =). In der Kirche 
betritt der Catechet die Kanzel, um welche herum die 
Lehrjungen zu verſammeln find; die Schuljugend hat 

die ihr in der Kirche angewieſenen Plätze ein zunehmen. 
Wo excurrendo catechiſirt wird, da kann ſolches in einem 

geräumigen Zimmer oder auch im Freien geſchehen. 
105 4): Die catechetiſche Materie ift die Erklärung und 

Erläuterung des Römiſchen Catechismus. Dieſer muß 
in einem Jahre abgehandelt werden 2). Der Catechet 

hat ſich daher hiernach ſeine Eintheilung zu machen, 
jedoch in der Art, daß er in der Faſten mit Vorbeilaſ⸗ 

ſung anderer Materien das, was zu dem Sacramente 

der Buße und des Altars gehört, erkläre. Der Anfang 

wird an dem Sonntage gemacht, der auf die erſte volle 
Woche nach Maden, wo das Schuljaht anfängt, 

folgt. 

5) Die Gheientehe it immer auf das zu be⸗ 

ſchränken, was in der nächſt vorgehenden Woche in der 
Schule gelehrt worden iſt. Es darf von dieſem weder 
etwas ausgelaſſen, noch eine andere Materie vorgenom— 

men werden. 
6) Eine Chriftenlehre hat ungefähr eine halbe 

Stunde zu dauern. Sie beginnt gleich nach dem Schlage 

der hierzu beſtimmten ganzen oder halben Stunde mit 

dem allgemeinen Liede: Heiliger Geiſt u. ſ. w., oder 

einem kurzen catechetiſchen Liede, welches ganz oder für 

den Theil, der die Materie der Chriſtenlehre enthält, 

unter Begleitung der Orgel geſungen wird, wozu die 
Kinder von dem Lehrer vorläufig in der Schule einzuüben 

2) Hofd, v. 3. Nov. 1808. 

n) Hofd. v. 29. Sept. 1786. 
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ſind. Darauf folgt unmittelbar die Erklärung der 

catechetiſchen Materie ſelbſt, welche zur leichtern Auf— 
faſſung in zwei Puncte abgetheilt werden muß, ſo zwar, 

daß der Catechet den erſten Punct vorträgt und darüber 
frägt, und die von den Gefragten erhaltenen Antworten 

zur mehreren Verſtändlichkeit ſelbſt wiederhohlt, oder wo 

nöthig verbeſſert; dann, nachdem er dieſen ganz abgehan— 

delt hat, auf den zweiten Punct übergeht, und hierbei 

mit dem Erklären, Erläutern und Berichtigen auf gleiche 

Weiſe, wie bei dem erſten fortfährt. Dabei hat er 

zwar die vorzüglichſte Sorgfalt auf die Schuljugend zu 
verwenden, welche die Schule nicht beſucht, da dieſe den 

Unterricht am nöthigſten hat; indeſſen ſind doch auch 

diejenigen Kinder vorzunehmen, die die Schule beſuchen, 

ja es iſt ſogar für die Erwachſenen zu ſorgen, welche in 

der Chriſtenlehre erſcheinen, um die Glaubenslehren ſowohl 
als die Pflichten der Religion anzuhören, und an deren 

Vortrage ſich zu erbauen. Nach Beendigung des zweiten 
Punctes trägt er durch die noch übrige Zeit für die Er— 

wachſenen einen andern wichtigen, doch mit der eben ſchon 

vorgetragenen Materie verwandten Gegenſtand vor, und 

hauptſächlich einen aus jenen, die er auch in den Predig— 

ten öffentlich zu behandeln angewieſen iſt, wie die Pflich— 
ten gegen Gott und den Monarchen o), die Aufklärung 

über Volksirrthümer, Aberglauben und dergleichen; und 
beſchließt endlich mit einer kurzen, aber rührenden Er- 
mahnung, die ebenfalls der Materie angemeſſen iſt, 

wornach wieder ein catechetiſches Lied geſungen wird. Die 

Einführung der catechetiſchen Geſänge iſt allgemein, ſowohl 

für die Städte als das Land befohlen 2). 8 

o) Hofverord. v. 8. Juni 1785. 

‚P) Hofd. v. 1. Dec. 1781, 15. Nov. 1782, Verord. v. 

9. Febr. 1784. N 
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Die Aufſicht, daß nach dieſen Vorſchriften 

7 et werde, und die Catecheten für das wichtige Amt 

des e tauglich ſeien, iſt einigen von 
dem Kreisamte eigens beſtellten, beſcheidenen und vers. 

läßlichen Männern aufgetragen, welche von Seit zu Zeit 
eee anzuhören, und darüber an das Kreids 

amt zur weitern Einſendung an die Landesſtelle die Ans 
zeige zu machen haben 4). Außerdem hat aber das 

Kreisamt ſelbſt auch bei r e hierauf den nö⸗ 

digen e zu nehmen r). 

g $. 42. g 
Gebeth. Canoniſche Tageszeiten. 

Außer dem Meßopfer und dem Religionsunterrichte 

macht den wichtigſten Theil der äußern Gottesverehrung 

das Gebeth aus, einmahl, weil es eine unmittelbare 
Pflicht, und dann, weil es ein Tugendmittel iſt, und 
auf die Hervorbringung moralifch = religibſer Geſinnungen 

und Gefühle in ſich und andern, zum Troſte und zur 

Beruhigung den mächtigſten Einfluß nimmt. Die Bü⸗ 
cher des neuen Bundes ſchärfen daher auch die Verbind— 

lichkeit zum Gebethe oft und nachdrücklich ein a), und 
der Heiland ſelbſt ſowohl, der im Leben und bei ſeinem 
Hinſcheiden 5), vor und bei feinen evangeliſchen Arbeiten 
dem Gebethe oblag, durch nähern Umgang mit Gott in 

der Einſamkeit zu ſeinem Lehramte ſich vorbereitete c), 

von ſolchem im Gebethe auöruhte, und oft ganze Nächte 
N 

er Sofd. v. 7. März 1785. 

7) Hofd. v. 11. März 1784 III. lit. A. f. 

a) Luc. XVIII. 1. Rom. XII. 12. Ephes. VI. 18. 
Philip. IV. 6. 1. Thessal. V. 16. Jud. 20. 

5) Matth. XXVI. 39. Joan. XVII. 
c) Matth. IV. 1. 
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darin verbrachte J) —, als auch die Apoſtel, welche ſich 

zur Beſorgung des Tiſches Diaconen wählten, damit ſie 

deſto ungehinderter dem Gebethe und dem Dienſte des 

Wortes obliegen könnten e), und insbeſondere der heilige 

Paulus, welcher in allen ſeinen Briefen betheuert, daß 

er immerdar der von ihm geſtifteten Gemeinden in ſeinem 

Gebethe eingedenk ſei F), haben ſich in der Uibung jener 

Verbindlichkeit uns zu den erhabenſten Muſtern aufge⸗ 

ſtellt g). 

Wie es höchſt wahrſcheinlich iſt, fo hatten die 

Apoſtel mit den erſten Gläubigen den Gottesdienſt und 

das Gebeth nicht zu einer Zeit und auf einmahl, ſondern 

nach Abſchnitten und zu verſchiedenen beſtimmten Tages— 

ſtunden gepflogen. In der Apoſtelgeſchichte kommt nah⸗ 

mentlich von einer Tertia, Sexta, Nona 5), welche 

Tertullian die eanonieas apostolicas horas nennt 1), 

und von nächtlichen Andachten Kk), welche vermuthlich 
den Verfolgungen ihren Urſprung verdanken, Erwähnung 

vor. Die Apoſtel verſammelten ſich zu dieſen Stunden 

mit der Gemeinde, um Gott durch Pſalmen, Hymnen 

und andere geiſtlichen Geſänge, durch Bethen und Leſen 

der heiligen Bücher zu verehren. Paulus ermahnet hierzu 

ausdrücklich 7). Dieſen Gebrauch ſetzten die Chriſten 

nach den Seiten der Apoſtel fort, zumahl, als ihn die 

d) Idem XIV. 23. Luc. VI. 12. Joan. VI. 15. 

e) Act. VI. 4. 

f) Rom. I. 9. 10. Ephes. I. 16. Philip. I. 9. Coloss. 

I. 9. 2. Tess T NN 

g) can. 54. Dist. 1. de consecr, 

&) Act. II. 15. III. 1. X. 9, 

2) Tertull. de jejun. cap. 10. 

4) Act. XII. 12. XVI. 25. 
7) Ephes. V. 19. Coloss. III. 16. 
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heiligen Väter in der Abſicht, durch Zwiſchenzeiten den 

Geiſt ſich neu ſammeln zu laſſen, und dem Gebethe einen 

immerwährenden Reitz zu verſchaffen, einmüthig beizube— 

halten befohlen haben n). Sie führten vielmehr noch 

einige andere Stunden zum Bethen ein, und zwar die 
Vesperas, welche ihren Nahmen von dem Abendſterne 

erhielten, wegen der dabei gebrauchten Kerzen oder Lama 

pen auch officium lucernarium hießen, und von Hie⸗ 

ronymus und lange vorher in den Constitutionibus 

a apostolieis erwähnt werden ); die Prim, welche nach 

Caſſian zuerſt in dem Kloſter zu Bethlehem aufgebracht 
wurde 0), und endlich das Completorium, welches der 

heilige Benedict einfuͤhrte. So bildeten ſich allmählig 

in Nachachtung deſſen „ was im alten Bunde der 

heilige Sänger ausgeſprochen hatte p), ſieben Tages— 
zeiten für das Gebeth, deren ſchon der heilige Baſilius in 

ſeiner Beſchreibung der Klöſter gedenkt 4), das Ma tu- 

ti num mit den Laudes, die Prima, Tertia, 

Sexta, Nona, Vesperae und das Come 

torium ). Sie heiſſen nun allgemein die canonis 

ſchen Tageszeiten (horae canonicae) 3), und 

zerfallen in zwei Haupttheile, die Nacht- und die 
Tagesandacht (offieiam nocturnum et diurnum); 

jene machen die Matutin mit den Laudes aus, dieſe die 
5 übrigen Horen. | 

m) 8. Hieron, ad Eustoch. de cust. virg, August, ep. 

5 130. cap. 9. Leo serm. 4. de jejun. 7. mens. 

10 Const. apost. lib. VIII. cap. 34. 

0) Cassianus lib. 3. de diurn. orat. cap. 4. 

p) Wahn. CXVill. 62. 164. 

9) Basil. tom. 2. serm. de instit. monast. 

7) can. 2. Dist. 91. cap. 1. de celebr. miss. (3. 41.) 

s) cap. 2. de oflic. archipresb. (1. 24.) cap. 1. 2. de 

ollie. eustod. (1. 27.) 
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§. 43. 

Pſalter und Brevier. 

Welche PM almen , Hymnen, Gebethe und Bectionen 
zu dieſer oder jener Hora geſungen, gebethet und geleſen 

werden ſollten, war lange willkührlich, und wurde erſt 

‚auf Andringen des K. Theodos, und über Auftrag des 
P. Damaſus von dem heiligen Hieronymus in Ordnung 

gebracht, der hierüber ein eigenes Buch unter dem Nahmen 

Dfalter abfaßte a). Da dieſes aber zu weitläufig 

war, und auch rückſichtlich der Ordnung manches zu 

wünſchen übrig ließ: ſo wurden in der Folge in der 

einen und in der andern Hinſicht verſchiedene Verbeſ— 

ſerungen vorgenommen. Die erſte veranlaßten die Päbſte 

Leo, Gelaſius, Georg G., Hadrian I. und Gregor III., 

über welche es wegen der erlittenen Verkürzung Bre- 

viarium geheiſſen wurde. Sodann machte P. Gregor 

VII. eine Verbeſſerung in Abſicht auf die Ordnung 5), und 

brachte einen Pfalter zu Stande, welcher von den gleich» 

zeitigen Schriftſtellern Mierolog benannt wurde. Der Mi— 
noriten⸗General Haymo feste im Jahre 1241 die Verbeſ— 

ſerung in Abſicht auf Verkürzung noch weiter fort, und 

erwirkte für ſolche die Approbation der PP. Gregor IX. 

und Nicolaus III. . Dieſes that auf Verlangen Cle— 

mens VII. auch der Cardinal Quignon, welcher jedoch 

ſeinen zuſammen gezogenen „ unter P. Paul III. als das 

Römiſche Brevier heraus gegebenen Pfalter nur zehen Jah— 

re im Gebrauche erhalten konnte. Eingeſchlichene Fehler 

machten eine neue Reviſion nöthig, welche über den Vor— 

ſchlag K. Carl V. vom P. Paul IV. begonnen, nachher aber 

vom P. Pius IV. an den Tridentiniſchen Kirchenrath 

a) can. 24. 33. Dist. 5. de conseer. 

b) can. 15. Dist. 5. de conseer. 
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übertragen, von diefem an den Pabſt zurückgelegt e), und 
endlich vom P. Pius V. vollendet wurde. In der Bulle, 

welche dieſer Pabſt im Jahre 1568 hierüber heraus gab, 

wurde der Gebrauch aller andern Breviere und nahment⸗ 

lich jenes des Cardinals Quignon gänzlich in ſo weit auf⸗ 

gehoben, als ſie nicht von dem Römiſchen Stuhle gut 
f geheiſſen würden, oder ſchon durch 200 Jahre beſtanden 

hätten 4). Dieſem letztern Umſtande iſt es zuzuſchreiben, 
daß viele Orden, und *felbft die Vaticaniſche Kirche ans 

dere Breviere gebrauchen, indem ſie die alten Breviere 

beibehalten haben; ſonſt aber iſt allgemein nur daſſelbe 

vom P. Pius V. zu Stande gebrachte Brevier im Ges 
brauche, wovon die PP. Clemens VIII. im Jahre 1602, 

und Urban VIII. im ee 1631 verbeſſerte Auflagen 

machten. 

In Oeſterreich wird ſich gleichfalls, die beſondern 

Ordens-Breviere der Stifte und Klbſter ausgenon Bir 

allein des Römiſchen Breviers bedient. Doch 

unter K. M. Thereſia und K. Joſeph II. alle irrigen 

und gefährlichen Stellen von der Gewalt des Römiſchen 

Pabſtes, weltliche Monarchen abzusetzen, auf eine un— 
lesbare Art gelöſcht, oder mit weiſſem Papiere fo verklebt 
werden, daß davon kein weiterer Gebrauch gemacht werden 

kann. Dieſe ſind: die Lection vom P. Gregor VII. e); 

die in lectione noct. II. in festo S. Benonis vorfoms 

menden Worte: Exorto nimirum diro schismate etc. 

bis interfuit et subscripsit F); und in dem fo genann⸗ 

ten proprio der regulirten Chorherren des heiligen Au- 

| guſin, die anſtb Figen drei Stellen * in festo Greg. II. 

c) Cone. Trid. sess. 25. continuata Deeret. de indie, libr, 

d) Bullar, Rom, 2. edit. 1638. p. 196. col. 1— 3. 

e) Hof. v. 7. Mai 1774, v. 15, u. 20, Juni 1782. 
J) Hofd. v. 16. Sept. 1782. 
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die 13. Febr. lect, V., Leonem III. imperatorem 
sacrarum imaginum sacrilegum hostem anathemate 

„ et Romae Italiaeque veeligalibus Fri 

„ b) in festo Zachariac die 15. Mart. lest. V., 

regnum a Childerico viro stupido et ignaro ad Pi- 

pinum pietate et fortitudine praestantem auctoritate 

apostolica transtulit, e) in festo Gelasii die 20. 
Nov, lect. VI., imperatore excommunicato eundem 

excommunicare posse probavit g). Geiſtliche, welche 

ſich dieſer Anordnung nicht gefügt haben, und bei denen 

noch gegenwärtig ein Brevier mit jenen unausgelöſchten 

Stellen angetroffen wird, werden mit einer Geldſtrafe 

von 50 fl. zu Handen des Armen -Inſtituts belegt. 

Hierüber hat das Kreisamt zu wachen, und im Entde— 

ckungsfalle jedes ſolche Brevier ſogleich weg zu nehmen, 

und mit Nahmhaftmachung des betretenen Geiſtlichen der | 

Landesſtelle vorzulegen Y)). Breviere aus fremden Län— 
dern in die Oeſterreichiſchen Staaten einzuführen, iſt 
unter Confiscations -und andern nach Umſtänden zu ver— 

hängenden Strafen verbothen. Dem Mangel an denſel— 

ben, fo wie den Miſſalien, Antiphonalien, Chorbüchern 

und dergleichen gedruckten Werken, welche bisher immer 

noch zum Theil vom Auslande verſchafft werden mußten, 

iſt auf eine oder die andere Art durch den Nachdruck im 

Inlande abzuhelfen, und ſich zu dem Ende an die Oeſter— 

reichiſchen Buchdrucker zu verwenden 2). Dagegen ſollen 

von dem geſammten Oeſterreichiſchen Clerus die Gedächt— 
nißtage der vorzüglichern Schutzheiligen Oeſterreichs ſowohl 

im Chore, als bei Bethung des Breviers nach Vorſchrift 

g) Verord. v. 10. Mai 1787. 

A) Eben dieſ. angef. Decr. u. Hofd. v. 29. April 1787. 

1) Hofd. v. 6. Oct. 1770, 13. März u. 8. Oct. 1781, 

20. Febr. 1804. 
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N des vißtfien Stuhles in e Geſtalt begangen 

werden: Festum quinque vulnerum Christi pro 

fer. VI. post Cineres; de spinosa corona Christi 

pro una ex feriis sextis Quadragesimae nun im- 

pedita; de sanguine Christi a fel. record. Benedicto 
P. XIV. adprobat. die 16. Dec. 1747. pro fer. II. 

post festum SS. Trinitatis sub ritu duplieis majoris; 

item pro concessione officiorum et missarum infra 

seriptorum Sanctorum, videlicet: Wenceslai mart, 

regis Bohemiae, Stephani confess. regis Hungariae, 

Leopoldi confess. archiducis Austriae, Cyrilli et 

Methudii episcoporum, Hedwigis viduae ducissae 

sub ritu duplicis primae classis cum octava pro 

loeis, quorum sunt patroni principales, sub ritu 

vero duplieis minoris pro reliquis, ubi ener non 

sunt x). 

f 8 44. r % 

Verbindlichkeit zu den canoniſchen Tägeszeiten 

und dem Brevier « Bethen. 

Da vormahls die Pſalmodie, und nachher die cano⸗ 

niſchen T Tageszeiten einen eigenen Theil des Gottesdienſtes 

aus machten: ſo war es natürlich, daß vorzüglich die 

1 Geiſtlichen ſie fleißig abzuwarten verbunden waren. Die Kirche 

9 hat darüber die ausdrücklichſten Anordnungen erlaſſen 2), 

auf das Wegbleiben beſtimmte Strafen verhängt 6), und 
! anhaltend nachläſſige Geiſtliche ſogar von dem Clerical— 

Stande auszuföliefen befohlen e). Hierin wurde erſt auf. 

9 „ v. 30. Aug. 1777. 

a) cap. 19, de celebr. miss. (3. 41.) 

5) Cone. Carth. IV. an. 398, can, 49, 

c) can. 9. Dist. 92. cap. 1. de celebr. miss. const. 42. 

$, 10. C. de episc. et cler. (1. 3.) 

— 
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dem Kirchenrathe zu Vienne die Aenderung gemacht, daß 

die canoniſchen Tageszeiten zu den bemeſſenen Stunden 

ferner nur bei den Cathedral⸗, Collegiat-und Ordenskirchen 

unverbrüchlich gehalten, bei den übrigen Kirchen aber in der— 

Art begangen werden ſollten, wie es die jedesmahligen Orts— 

Statute oder Obfervanzen mit ſich brächten 4). Das ſtille 
oder häusliche Abbethen der canoniſchen Horen nach dem 

Römiſchen Breviere wurde durch die Gewohnheit eingeführt, 
und durch ſie für Geiſtliche, welche Beneficien beſäßen, eine 

höhere Weihe empfangen, wenn ſie auch von deren Ausübung 
ſuspendirt oder abgeſetzt wären, oder in einem Kloſter die 

Ordens-Profeß abgelegt hätten, zu einer Verbindlichkeit 

geheiliget, ehe man an eine förmliche ausdrückliche Vorſchrift 

darüber dachte. Die frühern Kirchenſatzungen e), aus welchen 

die Kirchenrechtslehrer dieſe Verbindlichkeit ableiten wollen, 
find viel zu dunkel und zweifelhaft, und laſſen ſich füglich 

auch anders interpretiren. Die ſpätern Verordnungen, die 
ſich darüber finden, ſetzen ein ſchon beſtehendes Geboth voraus, 

und die von den PP. Leo X. und Pius V. ergangenen 
Decrete 7), machen kein gemeines Recht. Eine entſcheidende 
Vorſchrift machte aber das Baſeler Concilium durch die 

Anordnung, daß geiſtliche Beneficiaten und Geiſtliche in den 

höhern Weihen das officium diurnum nocturnumgue, 

welches ſie mit andern nicht verrichten könnten, allein und 

für ſich zu verrichten gehalten ſeien g). Dieſe, wenn gleich 

einzige, genug aber deutliche Satzung läßt den beſtimmten 
Willen der Kirche hinſichtlich der Verbindlichkeit zum Brevier⸗ 

Bethen um ſo weniger bezweifeln, als ſonſt gar nicht zu 

begreifen wäre, welchen Endzweck die vielen frühern über 

d) cap. 1. de gelebr. miss. in Clem. (3, 14.) 

e) can. 2. Dist. 91. can. 54. Dist. 1. de conseer, cap. 1. 

de celebr. miss, cap. 15. de rescript. in 6, (1. 3.) 

J) cap. 1. 2. de fruct. benef. restit. in 70. (1. 15.) 

g) Cone. Basil. sess. 22. c. 5. 
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die Pſalmodie erlaſſenen Verordnungen haben ſollten, und 
7 weshalb an der zweckmäßigen Einrichtung des Breviers 
Jahrhunderte lang, ſelbſt von den Päbſten mit der größten 
Sorgfalt gearbeitet wurde. Eine Ausnahme kann bloß da 

Statt finden, wo fie höhere Pflichten gebiethen 5). Sonſt 
iſt als Strafe der Vernachläſſigung des Breviers oder der 
canoniſchen Tageszeiten durch die Verordnungen der PP. 

Paul IV. und Pius V. über die Beneficiaten die Rückſtellung 
der eingehobenen Früchte verhängt, in der Art, daß ſie für 
die ſchuldbare Unterlaſſung derſelben durch einen ganzen Tag, 

die Früchte eines Tages, für die Unterlaſſung der Matutin 
die Hälfte, und für jede andere Hora den ſechſten Theil der 

Früchte einbüßen, und ſolche der Kirche oder den Armen 
zugewendet werden ſollen 1). 

$. 45. 
Privat- Gebeth. 

Welchen Antheil an dem öffentlichen Gebethe der 

Geiſtlichen die Gläubigen ehemahls genommen hatten, iſt 

nicht ausgemacht. Daß fie die ganze Pfalmodie bloß in der 
Stille mit gebethet haben, iſt nicht wahrſcheinlich. Eben ſo 

wenig iſt die ehemahlige Art bekannt, in welcher das Volk 

während des heiligen Meßopfers ſein Gebeth mit jenem des 
Prieſters vereinigte und Gott vortrug. Indeſſen iſt der 
Abgang dieſer Kenntniß nicht fo. erheblich. Die Art der 

Verrichtung des Gebethes iſt aceidentell, und richtet ſich 

immer nach der Einrichtung des Gottesdienſtes. Wie dieſe 
geändert wird, ſo erfolgt auch in jener eine Aenderung. Das 
Weſen iſt der Geiſt, der das Gebeth belebt. Iſt dieſer 

vorhanden, ſo iſt das Gebeth Gott werth und angenehm, 
es mag dann die äußere Art ſein, welche ſie wolle, ſie 

A) const. synod. Constant. P- II. tit. 10. 
) cop. 1. 2. de fruct. benef. restit. in 70. 

K 
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berückſichtiget ſelbſt die weltliche Geſetzgebung nicht weiter, 
als in wie fern die Erhaltung der vorgeſchriebenen Ordnung 

es nothwendig macht. ö 
Nach unſerer Gottes dienſtordnung kann in der Kirche 

ſowohl ein lauter Volksgeſang, als auch ein lautes und ſtilles 

Gebeth Statt haben. Das eine und andere hängt von den 

verſchiedenen gottesdienſtlichen Handlungen und Andachten 

ab, welche unter und ohne Theilnahme des Prieſters begangen 

werden. Von dem Volksgeſange wird unten ($. 52.) die 
Rede ſein. In Betreff des Gebethes ſind folgende Grundſätze 

zu merken: 
1) Gebethe, welche in der Kirche bereits eingeführt 

ſind, und allgemeine Approbation haben, ſind allen andern 

Privat⸗Gebethen vorzuziehen. Uiber letztere hat eine beſondere 

Aufſicht der Biſchof zu führen, ohne deſſen vorläufige Gut— 

heiſſung davon niemahls ein öffentlicher Kirchengebrauch 

gemacht werden kann. Bei uns iſt deshalb befohlen, daß 
alle Gebeth-, Andachts , geiſtlichen Betrachtungs- unde 

Erbauungsbücher vorerſt dem Biſchofe zur Einſicht mitgetheilt, 

und in dem Falle, daß er dagegen Bemerkungen und 

Einwendungen zu machen findet, mit denen ſich die Cenſur 

nach den beſtehenden Vorſchriften nicht einverſtehen kann, 

ſolche dem höchſten Hofe zur Entſcheidung vorgelegt werden 

ſollen a). 
2) Gebethe, welche dem Aberglauben Nahrung geben, 

ſind gänzlich verbothen. Dahin gehören die Chriſtophorus— 

und Corona-Gebethe, zu deren Unterdrückung alle Schriften, 

welche davon handeln, und alle gedruckten Bücher, welche 

darauf gerichtet find, durch Anrufung und Beſchwörung der 

Geiſter und des böſen Feindes verborgene Schätze oder Geld 

zu erlangen, an die öffentlichen Behörden abgegeben werden 

mußten, unter der Bedrohung, daß gegen diejenigen, bei 

denen ſich ſolche noch finden würden, wie gegen Ausſtreuer 

4) Hofd. v. 21. Juli 1814. 
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ketzeriſcher Bücher verfahren werden ſoll 3). Dahin gehören 
auch die Gebethe und Geſänge, welche ein beſonderes Bild 
für wunderwirkend ausrufen c), wie nicht minder die Schrif— 
ten, welche dem Volke die Verrichtung gewiſſer lächerlicher 
Ceremonien am Aſchermittwoche anempfehlen, und gänzlich 

zu vertilgen ſind 4). Um dieſes ſicherer zu erzielen, iſt alles 

Hauſiren mit Büchern und Gebethen auf dem Lande, und 

aller Verkauf derſelben an Jahr- und andern Märkten, bei 

Kirchen und Wallfahrtsorten durchaus und auch den Geiſt— 

lichen verbothen e). Hauſirer und Bilderkrämer, die dawider 

handeln, ſollen in Verhaft gezogen, und ihre ſchädliche Waare 
in Beſchlag genommen werden 7). Letzteres hat überhaupt 
mit allen anſtößigen Religions- und Erbauungs büchern, und 
insbeſondere mit Pater Kochems Schriften zu geſchehen g). 

3) Bei allgemeinen Landesanliegen, als Krieg, Hun— 

gersnoth, Seuchen, hat der Biſchof das Recht, eigene hierauf 
beziehende Gebethe und Geſänge zu beſtimmen und anzu— 

ordnen 5). Um die Segnung der Feldfrüchte iſt ſchon ein 

eigenes Gebeth vorgeſchrieben, welches durch die ganze 

Sommerzeit gebethet wird. Bei anhaltender Dürre oder 
Regen aber können auf Anſuchen der Gemeinden von den 

Biſchöfen und der Landesſtelle auch noch Bethſtunden mit 

Ausſetzung des hochwürdigſten Gutes eingeleitet werden 7). 

4) Das Bethen von der Kanzel gegen eine gewiſſe 

Gabe findet in ſo lang Statt, als hierbei kein Zwang eintritt, 

3 2) Pat. v. 9. Aug. 1753, Verord. in Böhm, d. 23. Febr. 1792. 
) Berord, in Böhm. v. 23. Oct. 1765. 
d) Verord. in Mähr. v. 20. März 1775. 

e) Verord. in Böhm. v. 16. Nov, 1753, 24. April 1758, 
21. Dec. 1781. 1 

) Verord, in Mähr. v. 2. Sept. 1771. 

8) Hofd. für Steyerm. v. 8. Aug. 1778. 
| A) Hofd. v. 17. März 1791 I, 2 m Mr v, 12, Suni 1791, 

N 1) SP. v. 12. Juni 1789. ur 

| K 2 



— 148 — - 

und die Gabe freiwillig und willkührlich bleibt. Das Gebeth 
darf jedoch nicht bis auf fünf Vaterunſer oder einen Roſen⸗ 

kranz beſtimmt werden, da es dadurch gleichſam zu einem 
Theile des Gottesdienſtes erhoben würde k). 

i 5) Gebethe und Geſänge, welche nicht durch die 
Gottesdienſtordnung vorgeſchrieben ſind, können nur als 

Privat,» Andachten angeſehen, und um ſie von den vorge— 

ſchriebenen öffentlichen Kirchenandachten zu unterſcheiden, nur 

nach geendigtem ordentlichen Gottesdienſte ohne beſonderes 

Glockenzeichen, und ohne Beiſein des Seelſorgers in der 

Kirchenkleidung, gepflogen werden. 
6) Laut darf von dem Volke allein und ohne Bars 

bethung eines Geiſtlichen weder bei der Meſſe, noch bei 

einer andern gottesdienſtlichen Handlung, zu welcher nicht 

etwa geſungen wird, gebethet werden 2). 

$. 46. 

Anbethung des hochwürdigſten Gutes bei feiner 
N Ausſetzung, 

Die feierlichſte Art des Gebethes iſt jene, welche 

vor dem hochwürdigſten Gute verrichtet wird. Sie iſt 

neuern Urſprungs, indem man in der alten und mittlern 

Kirche davon nichts wußte. Vielmehr war dieſes Sacra— 

ment ehemahls als das tiefſte Geheimniß behandelt worden, 

und denen, die ſich in der kirchlichen Gemeinſchaft nicht 

befanden, niemahls, den Gläubigen aber nur bei der 

Aufwandelung, und in der lateiniſchen Kirche bei der 

Communion der Brüder zu Geſichte gekommen. Selbſt 

im Erklären deſſen, was darauf Bezug hatte, verfuhr 

man mit einer ſtrengen Bedachtſamkeit, und gegen Catechu— 

mene mit vorzüglicher Zurückhaltung. Es wurde auch 

k) Hofd. für Inn. Oeſter. v. 1. Mai 1788, 

7) Linzer theol. pract. Monathſchr. 6. 2. — 

Prag. Ausg. S. 73. 
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nicht weiter aufbehalten, als zur Verſehung der Kranken, 
für welche es in einem eigenen goldenen - oder filbernen, 
und nur bei ärmern Kirchen in einem hölzernen Gefäße, 
das Anfangs die Geſtalt eines Thürmchens, hernach einer 
Taube hatte, und cg re, ( Brodbehältniß) genannt 

ward, an der Mauer des Heiligthums in einer Vertiefung 

aufgehangen verwahrt wurde. Man fürchtete den tiefen 

ö Eindruck der Verehrung und Andacht, zu der ſein Anblick 

hinreiſſen ſoll, zu ſchwächen, wenn man es zu öftern 
Mahlen zu Geſichte kommen ließe. Bei den Griechen wird 

dieſes noch heute beobachtet, und ſelbſt in der Faſten, wo 

der Prieſter oder Diacon alle Samſtage und Sonntage 

von dem Sacramentsaltare (altare praepositionis) die 
für den künftigen Tag vorausgewandelte heilige Hoſtie 
(praesanclifieata) auf den Hochaltar hinträgt, geſchieht 

dieſes mit Einhüllung derſelben in einen großen Schleier 

und auf dem Haupte, ungefähr, wie in der lateiniſchen 

Kirche noch jetzt am Charfreitage die heilige Hoſtie im 

Kelche und verhüllt getragen wird. Von einer Ausſetzung 
des hochwürdigen Gutes, einer theophoriſchen Proceffion, 

von Segenmeſſen und dergleichen iſt bei den Griechen keine 
Rede. In der lateiniſchen Kirche iſt man zwar davon 
abgegangen, in der Betrachtung, daß das öffentliche 

Erſcheinen des hochwürdigen Gutes, wenn es ſelten und 
mit Würde geſchieht, eben die Wirkungen hervorbringen 
mie, welche die fonftige Verborgenheit hatte; allein es 
ging doch lange damit her, bis die alte Disciplin jene 

0 Veränderungen gewann, welche gegenwärtig beſtehen. Wo, 

wann und wie dieſelben zu Stande kamen, iſt noch nicht 
ausgemacht. Wir wiſſen bloß, daß P. Urban IV. a) der 

Stifter des Frohnleichnamsfeſtes ſei, und P. Clemens V. 
im Jahre 1311 auf dem Kirchenrathe zu Vienne die Heiligung 

„) in Bulla Trensiturus de an. 1264. 
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deſſelben allgemein angeordnet habe 5). Die theopho⸗ 

riſche Proceſſion ſelbſt rührt nicht von ihnen her, ſondern 
iſt wahrſcheinlich einige Jahre ſpäter eingeführet worden. 

Auch ſcheint bei dieſer das hochwürdige Gut Anfangs nicht 

frei gezeigt worden zu ſein; denn die Monſtranzen oder 

Oſtenſorien ſind etwa fünfzig Jahre ſpäter aufgekommen. 

Die erſte öffentliche Herumtragung mag daher um ſo viel 

ſpäter anzunehmen ſein. Ihr folgte wahrſcheinlich nicht 

lang darnach die öftere öffentliche Vorzeigung und Aus— 

ſetzung des Hochwürdigſten, wozu die Kirchenvorſteher ſich 

vorzüglich in der Betrachtung der heiligen Gefühle und 

frommen Entſchlieſſungen, welche ſein Anblick bei den 

Gläubigen erregte, beſtimmt haben mögen. Sie verordneten 

daher die Ausſetzung erſtlich durch die ganze Feohnleichnams— 

Octav, und hernach öfter im Jahre, ſchwächten aber da— 
durch jene frühern Eindrücke in der Art, daß ſchon im 
Jahre 1452 der Kirchenrath von Köln wieder eine weiſe 

Einſchränkung für nöthig fand c). Hiermit hat ſich auch 

die Congregatio rituum einverſtanden, und als Regel 
aufgeſtellt, daß das hochwürdige Gut außer der Frohn— 

leichnams-Octav nur bei Anliegen, die der Biſchof als 
groß und wichtig erkennen würde, zur öffentlichen An— 

bethung auszuſetzen erlaubt ſei, und daß dann, damit 

das gläubige Volk von der Anbethung durch nichts abge⸗ 

leitet würde, auf dem Hochaltare, wo allein die Ausſetzung 
zu machen wäre, alle Bilder und Reliquien der Heiligen, 

die Engel » Figuren ausgenommen, verhüllet 4), kein 
Geräuſch verurſacht, auch kein Klingelbeutel herumgetragen, 

ja ſelbſt bei den Seitenaltären zur Aufwandelung kein 

b) cap. un. de relig. et vener. sanct. in Clem. (3. 16.) 
c) apud Herzheim tom. V. f. 416, 

4) Daſſelbe Geboth wiederhohlt P. Clemens XI. in einer 
Bulle v. 20. Jan. 1705. ö 
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Glace gelzutet werden ſolle e). Der Tridentiniſche 
Kirchenrath hat die öffentliche Aus ſetzung des hochwürdigen 

Gutes zur Anbethung gut geheiſſen HJ, ohne in Anſehung 
der Tage und Gelegenheiten, wo es auszuſetzen wäre, 
etwas weiter zu beſtimmen; weshalb es bei den in dem 

Dibceſan ⸗ Rituale darüber vorkommenden frühern Ans 
ordnungen zu bleiben hat. 
Nach unſerer Gottesdienſtordnung findet ordentlicher 

Weiſe die Ausſetzung des hochwürdigen Gutes an Sonn⸗ 
und Feiertagen in der Stadt ſowohl, als auf dem Lande, 

jedoch nur bei einer einzigen Meſſe, der Segenmeſſe und 
dem Hochamte, dann Nachmittags bei der Litanei und 

Veſper; an Werktagen aber bloß in der Stadt bei dieſen 
Andachten Platz. Die Gottesdienſtordnung wollte auch, 

daß die Ausſetzung mit der Monſtranze bloß bei dem Hoch» 

amte an Sonn » und Feiertagen „ bei den übrigen Ans 

dachten aber, wie auch an Werktagen mit dem Ciborium 

geſchehen ſollte g). Nachdem jedoch das Volk die Aus— 

ſetzung mit der Monſtranze dem Ciborium vorgezogen hat: 

fo iſt es von jenem Puncte der Gottes dienſtordnung abges 
kommen 5). Zu andern, als den eben angeführten, und 

noch unten ($. 68 n. 7. 9. 11. 12.) vorkommenden Ans 
dachten, nach Privat⸗Willkühr oder auch auf Andringen 
5 der Kirchkinder ohne ausdrückliche Erlaubniß der Obrigkeit 

eine Ausſetzung zu machen, iſt den Seelſorgern gänzlich 

F asagte Vielmehr müſſen dieſe bemüht ſein, dem Volke 

richtige Begriffe von jener heiligen Sache beizubringen, 

um A) die eingeführte Ordnung beſſer gefallen zu laffem 

RN Eier theol. pract. Monathſchr. 2 2 Jahrg. 2 2. Bd. Prag. 
Ausg. S. 337. 

N Cone. Trid. sess. 13, cap. 5, et can. 6. de Eucharist. 

8) Gottesdienſtord. 99. 2. 5. 7. 15 — 175 u, Hofd. 
v. 1. Oct. 1788 n. 5. 

1) Hofd. v. 13, Juni 1793 u. 1. f 
x 

* 
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In Privat- Oratorien darf das hochwürdige Gut weder 
aufbehalten, noch viel weniger a Anbethung ausgeſtellt 

werden ). 
} 

$. 47. 
Und bei dem Segen mit demſelben. 

Mit der Ausſetzung des hochwürdigen Gutes iſt die 
Ertheilung des Segens mit demſelben verbunden. 
Da die Vervielfältigung des Segens wie das zu gehäufte 

Ausſetzen des hochwürdigen Gutes Gleichgültigkeit zur Folge 

hat: ſo muß hiermit ebenfalls ſparſam umgegangen, und 

der Segen bloß damahls ertheilt werden, wo ſolches er— 

laubt oder befohlen iſt. Nach unſerer Gottesdienſtordnung 

ſoll der Segen mit dem hochwürdigen Gute zu den be— 

ſtimmten Andachten nur einmahl, und zwar zum Beſchluſſe 

derſelben gegeben werden a). Der Segen bei dem Abſpeiſen, 

der ſich in dem Römiſchen Rituale nicht gründet 6), ſoll 

um fo mehr abgebracht werden, als jeder Communicand 

ohnehin den Segen erhält. Am eheſten iſt dieſes dadurch 

zu erzielen, daß, wie es die alte Kirche ſchon im Gebrauche 

hatte, das Concilium von Trient es vorſchreibt c), und 
das Römiſche Ritual vorausſetzt, die Communion des 

Volkes nach der Communion des Prieſters geſchieht. Wo 

dieſes der Fall nicht ſein kann: ſoll der Speisſegen bloß 

auf dem Lande bei dem ſonn « und feiertägigen Früh— 
oder Hauptgottesdienſte, wenn am Ende deſſelben mehrere 

Leute communiciren, und das Volk noch wartet, überdies 
mit der Meſſe nicht ohnehin der Segen verbunden iſt, nie 

aber bei einzelnen Communicanden oder bei Nebenmeſſen 
gegeben werden. Bei dem Verſehen außer der Kirche ſoll 

1) Synod. Prag, de miss, sacrif. art. 33, 

a) Gottesdienſtord. 88. 7. 14. 15. 

5) Benedict. XIV. Instit. 30. u, 23. 

ec) Cone. Trid. sess. 22. cap. 6. de sacrif. miss. 



nur einmahl ohm bei dem Hauſe des Kranken oder 
dem Otte, wohin mehrere Leute das Sacrament begleiten, 
und nicht für einzelne Perſonen der Segen ertheilt wers 

den 4). Bei Andachten, welche die Biſchöfe auf Begehren 

der Gemeinden einzuführen für gut finden, darf kein Segen 
Statt haben e). Der Segen zur Zeit eines Ungewitters 

oder bei einer entſtandenen Feuersbrunſt gründet ſich auf 

keine Satzung der Kirche, und muß daher unterbleiben Y. 
Uuibrigens verſteht es ſich von ſelbſt, daß der Segen mit 

dem hochwürdigen Gute nach der Ausſetzung immer in 

dem Behältniſſe, in welchem es ausgeſetzt iſt, folglich da, 

wo die Ausſetzung mit der Monſtranze geſchieht, mit dieſer 

gegeben werden Kohle g). 7 

8. 48. 

| Veſper und Abendandachten. 

Aus dem, was über die Entſtehung der canonifchen 

Tageszeiten geſagt worden iſt, erhellet, daß die Abend— 

andachten ſehr alt, und nicht viel ſpätern Urſprungs 

ſeien, als die Morgenandachten. Daß man ihre Feierung 

4 

flür gebothen und pflichtmäßig angeſehen hat, war um fo 
natürlicher, da man früher die Sonn- und Feiertage 
von Abend zu Abend rechnete a), daher auch die auf den 

folgenden Tag lautenden Gebethe an dem Vorabende 

verrichtete. Bei den canoniſchen Tageszeiten wurde ſolches 
ſogar dann noch beibehalten, als im zwölften und dreizehn⸗ 

ten are die Feſttage von der Mitternachts finde 

berechnet zu werden anfiengen. 

d) Angef. Monathſchr. S. 52. 

e) Hofd. v. 17. März 1791 f. 2 u. 6. 

) Van Esp. jur. ecel. P. II. sect. 2. tit. 4. 

2) Hofd. v. 13. Juni 1793 vergl. mit Hofd. v. 14. Juni 1788. 
„%) cap. 1. de feriis (2. 9.) 

\ Mr" 
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Die Abendandachten wurden von den lateiniſchen 
vesperae insgemein Veſper-Andachten genannt. In der 

Folge aber wurde eine eigene Nachmittagsandacht aus eini— 

gen Pfalmen und gewiſſen Gebethen zuſammen geſetzt, welche 
nun vorzugsweiſe den Rahmen Veſper führt. Unſere 
Gottesdienſtordnung hat rückſichtlich der Veſper nur die 

Einrichtung gemacht, daß ſolche in den Kirchen, wo ordent— 

licher Chor iſt, täglich choraliter, an Sonn- und Feier— 

tagen aber auch mit der Orgel ohne Inſtrumental-Muſik 

gehalten werden darf, ſo zwar, daß ſie an Sonntagen 

zwiſchen der Chriſtenlehre und den ſonſt für den nachmit— 

tägigen Gottesdienſt beſtimmten Gebethen geſungen wird 6). 

Die ſonntägigen Abendandachten auf dem Lande können 

von den Biſchöfen da, wo fie die Gemeinden begehren, 
nach ihrer ehemahligen Art mit einem angemeſſenen Gebethe 

und Geſange, jedoch ohne Segen, eingeführt werden c). 

Die ſpäten Andachten in der Dämmerungszeit aber, dann 

in der Nacht ſind weder auf der Gaſſe noch in Privat— 

Hläuſern erlaubt, und die dawider Handelnden ſogleich 

der Behörde anzuzeigen 4). Zur Vermeidung aller Wider— 

ſetzlichkeit ſollen die Geiſtlichen das Volk bei ſchicklicher 

Gelegenheit hierüber belehren, und zur Nezfan t an⸗ 

weiſen e). 

§. 49. 

Litanei. 

Die Litanei, welche nun ebe 
eine nachmittägige Andacht ausmacht, iſt ein 
Reihe kurzer Bittformeln zu Gott und den Heiligen 

5) Gottesdienſtord. d. 8. 

e) Hofd. v. 17. März 1791 d. 2 n. 7. 

d) Hofd. v. 14. Mai 1782, Polizeiord, für Prag v. 

25. Juni 1787 n. 295 für das Land 2. Abthl. 

e) Verord. in Oeſter. o. d. E. v. 23. Juni 1803. 



beſtehendes, zum Singen eingerichtetes demuͤthiges Gebeth 

um die Abwendung allgemeiner Noth. Sie iſt in dieſer Bes 
deutung ſehr neuen Urſprungs. In den frühern Zeiten von 

— Jahrhunderte an, wo der Ausdruck Litanei 

mmt, wurde darunter jede Bittandacht (supplicatio, 
A | e). überhaupt, oder ein Bittgang insbeſondere 

* 

verftanden a). Wegen dieſes ſpäten Urſprungs iſt es bes 

greiflich, daß ſich in dem gemeinen Kirchenrechte darüber 
keine Beſtimmungen vorfinden. 

Unſerer Gottesdienſtordnung zufolge ſoll die Litanei 

an Sonn » und Feiertagen in allen Pfarrkirchen in der 
Stadt und auf dem Lande, und zwar unmittelbar nach 
der Chriſtenlehre gehalten werden, ohne daß ein beſonderes 

Glockenzeichen zu geben ift, indem Chriſtenlehre und Atanei 

als ein zuſammenhaͤngender Gottesdienſt zu betrachten find, 

und diejenigen, welche zur Litanei kommen, auch der 

Chriſtenlehre beiwohnen ſollen. An Werktagen kann ſie 

wenigſtens in den Stadt- und Marktpfarren, wo ſich 

das Volk hinlänglich verſammelt, und an Samſtagen ſelbſt 
auf dem Lande gehalten werden, wenn fie von den Ges 
meinden und den Seelſorgern begehrt wird. Ohne dieſes 

Verlangen aber und wider Willen und Uiberzeugung kann 
die Abhaltung von dem Conſiſtorium nicht aufgedrungen 
werden 6). Für die Sonn- und Feiertage iſt die Aller- 
heiligen » Litanei nach der Art, wie fie gedruckt iſt e), 

mit den N gehörigen Gebethen; an Samſtagen aber 

ten die lauretaniſche Litanei mit dem 
f Salve regin 1 a chrieben, wozu jedes Mahl das Gebeth 

desfürſten und das allgemeine Gebeth mit 

@) Conc. Turon. II. can. 13, Cap. reg. Frane. lib. VI. 

cap. 205. 

b) Hofentſchl. v. 16. Jan. Verord. in Nied. Oeſter. v. 
1. März 1795, 

c) Hofd. v. 28. Sept. 1784. 
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fünf Vaterunſer und Ave - Maria zu bethen iſt. Die 

Abbethung hat mit lauter Stimme unter Beantwortung 

des Volkes zu geſchehen d). Wo es aber das Kirchen— 

vermögen zuläßt, kann die Litanen auch muſicaliſch ges 

halten e), oder doch dieſe Abhaltung für die Frauentage 

vorbehalten werden F). s 
* 

8. 50. 

Außerordentliche Andachten. 

Außer den eben angeführten, und den noch zur Ver— 

ehrung der Heiligen geftatteten (95.62 — 64 u. 68.), in 
der katholiſchen Kirche allgemein eingeführten Andachten 
dürfen vermöge der Gottes dienſtordnung keine andern ges 

pflogen werden. Die in der Gottesdienſtordnung nicht ent⸗ 

haltenen außerordentlichen Andachtsübungen, die darum 
Nebenandachten heiſſen, wie z. B. die Novenen, ſind 

als abgeſtellt zu betrachten. Es können auch keine neuen 

Andachten ohne landesfürſtliche Bewilligung weiter ein— 

geführt werden. Die den Biſchöfen zugeſtandene Freiheit, 

nach Ortsumſtänden einige Privat » Andachten ohne vor— 

läufige Anfrage zu erlauben, wenn fie nur die feſtgeſetzte 
Andachtsordnung nicht verletzen a), iſt wieder dahin bes 
hoben worden, daß ſie keine beſondern Andachtsübungen ver— 

anlaſſen ſollen, ohne ſie zuvor der Landesſtelle oder einer 

höheren weltlichen Behörde angezeigt zu haben 6). Sie 
dürfen um ſo weniger ſich päpſtliche Urkunden oder Indulte 
auf neue Andachten von Rom aus ohne landes fürſtliche 
Erlaubniß erwirken e). 

d) Gottesdienſtord. 8. 7. 
) Hofd. v. 17. März 1791 §. 2 u. 6. 

7 Ordin. Verord, für Oeſter. o. d. E. v. 19. Juli 1791, 
a) Hofd. v. 17. März 1791 f. 2. n. 9. 
5) Hofd. v. 27. Febr. 1795. 

e) Hofd. v. 30. Sept. 1782. 
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um von der Befolgung diefer Vorſchriften hinfäng- 
lich verſichert zu ſein, ſo muß über alle Andachten, welche 
verkündiget werden, ein ordentliches Verkündigungsbuch 
von dem Pfarrer ſelbſt, oder von einem Capellane unter 

der Aufſicht des Pfarrers geführt, und für beſtändig auf⸗ 

behalten werden 4). Andachten und Einladungen hierzu, 

welche gedruckt oder geſchrieben angeſchlagen werden wollen, 

müſſen cenſurirt fein, und dürfen ohne Cenſur-Bewilligung 

weder an der Kirche, noch ſonſt irgendwo angeheftet werden. 

Dieſes gilt für die Städte und das Land. Die Aufſicht⸗ 

darüber iſt den Ortsobrigkeiten übertragen, mit der Ders 

pflichtung zur unverweilten Anzeige, wenn ein mit dem 

imprimatur nicht verſehener Ankündigungs- oder An⸗ 

dachtszettel angeheftet wird e). 

$. 51. 

Erforderlicher Anſtand bei dem Gottesdienſte. 

Der Zweck des äußern Gottesdienſtes iſt Belehrung 

des Verſtandes über die Wahrheiten der Religion, Er⸗ 

bauung und Aufmunterung des Gemüthes zu einer ders 

ſelben entſprechenden Handlungsweiſe, und öffentliche 

Aeußerung ſeiner Erkenntniſſe durch Handlungen, welche 
den Glauben und die Uiberzeugung beurkunden. Soll 

dieſer Zweck erreicht werden, fo muß dabei Würde und 

Anſtand herrſchen, und Alles, was die Aufmerkſamkeit 

oder Gemüthsverſammlung ſtört, Zerſtreuung oder Geiſtes⸗ 

abweſenheit veranlaßt „Geräuſch oder Anſtoß erregt, fern 
bleiben. Was diesfalls rückſichtlich der Kirche ſelbſt vor— 

geſchrieben und zu beobachten ſei, vorzüglich in Betreff 

des Aufputzes, der Muſik und der profanen das Heilige 

verlehenden Handlungen: fo wird davon in dem folgenden g. 

e 

d) Angef. Monathſchr. S. 49. 

e) Hofd. v. 21. Febr. 1783. 
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und unten die Rede fein, In Abſicht auf die Gläubigen 
ziemt es ſich, daß ſie dem Gottesdienſte in einem ordent— 

lichen Anzuge, nicht in jenem, mit welchem ſie bei ihren 

häuslichen oder knechtiſchen Arbeiten bekleidet ſind, bei— 

wohnen a), und dann, daß ſie eine ſolche Leibesſtellung 

annehmen und ſich in dieser halten, welche ganz geeignet 

iſt, von der innern Erkenntniß, Verehrung und Anhäng— 
lichkeit Uiberzeugung zu verſchaffen. Die Alten pflegten, 

da Chriſtus und die Apoſtel ihr Gebeth kniend verrichtet 

hatten, während des Gottes dienſtes ebenfalls nur zu 

knien, das Oſterfeſt und die Sonntage ausgenommen, 

wo fie ſtanden; und in beiden Stellungen gegen Sonnen— 

aufgang gekehret zu fein 2). Der Kirchenrath von Nicäa 
hat den erſten Gebrauch ausdrücklich beſtätiget, ohne ihn 
jedoch deshalb der ganzen Kirche zur Darnachachtung 

vorzuſchreiben c). In Anſehung des zweiten kommt Alles 
auf den Bau des gottesdienſtlichen Verſammlungsortes 

oder den Ort an, wo die heiligen Handlungen vorge— 

nommen werden 4). 

N 52; 

Kirchengeſang und Muſik. 

Schon die vorchriſtlichen, heidniſchen Völker pflegten 
bei Begehung gottesdienſtlicher Handlungen die Muſik als 

einen nicht unweſentlichen Beſtandtheil derſelben anzuſehen. 

Noch mehr bediente ſich ihrer die jüdiſche Kirche, wie aus 

den Pfalmen des heiligen Sängers ſattſam bekannt iſt. 

a) Conc. Basil. sess. 21. §. 3. S. Bonaventura in spec. 

disc. P. 1. cap. 15. Carol. in conc. Mediol. I, P. 2. 

c. 53. Bernard. serm. de 4. Nov. 

'd) Walafrid Strabo de reb. eccl. e. 4, Jouch. Hildebr. 

in rituali Orient. c. 1, $. 5. seqq. 

e) Van Esp. schol. in can. 20, conc. Nicaen, 

d) M. Abhandlg. v. kirchl. Gebäuden 9. 17. 
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Doch eigenthümlich, dem Character der Religion gemäß, 
hat fi die Kirchenmusik zur Verherrlichung Gottes und 
Anregung religiöſer Wahlde erſt bei dem chriſtlichen Gottes⸗ 

| Sr entwickelt. 
Die erſte Muſik war in der chriſtlichen Kirche wie 

ö we die Vocal⸗Muſik, der Geſang. Dieſer 

erſcheint ihr um ſo heiliger, als ihn Chriſtus ſelbſt gehei— 

liget 4), und die Apoſtel und nach ihnen die erſten Chri— 
ſten als einen vorzüglichen Theil der Gottesverehrung 

betrachtet haben 5). Den älteſten Nachrichten zufolge 

war der Gefang. ein Solo- Geſang; die Palmen 

und Hymnen wurden von einem Sänger mit einer be— 
ſtimmten Modulation und einem beſtimmten Rhythmus c), 

welche beide bei der noch großen Mangelhaftigkeit der 
Muſik freilich nur unvollkommen waren, geſungen. Der 

Wechſelgeſang (Antiphonie), d. i. der Geſang 
mit abwechſelnden Chören wurde erſt ſpäter, und zwar eher 

in der morgenländiſchen, dann in der abendländiſchen 

Kirche eingeführt; denn dort erhielt ihn zuerſt die Kirche 

zu Antiochien durch Diodor und Flavian 4), hier jene 

zu Mailand durch den heiligen Ambros, von welchem er 

dann der Ambroſiſche Geſang genannt wurde. Neben 
beiden mag aber faſt gleichzeitig der Chor- Kelans 

beſtanden haben, d. i. der Geſang der ganzen Verſamm⸗ 
lung, die in einen vorgeſungenen oder vorgeleſenen Spruch 

einfiel, wovon jedoch das Frauengeſchlecht, wenn auch 
nicht immer, ausgeſchloſſen war. Im vierten Jahrhun⸗ 

derte wurden zur regelmäßigern Anordnung des Geſangs 
und zur Unterweiſung in demſelben beſondere Vorſänger, 
Pfalmiſten und Cantores angeſtellt „und zu dieſem Amte 

a) Math. XXVI. 30. Marc. XIV. 26. 
5) 1. Cor. XIV. 15. 26. Coloss. III. 16. 
c) Isid. de ollie. cal, lih. 1. c. 5. 

d) Theodoret, hist, lib. 2, c. 24, 
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nach einer Formel, welche der IV. Kirchenrath von Carthago 
v. J. 398 e) beſchrieben hat, ordentlich geweihet F). 
Später ſind ſogar eigene Singſchulen errichtet worden, 
unter denen die bedeutendſte, wenn vielleicht auch nicht 

erſte, jene des heiligen Gregors war, da ſie das Muſter 

vieler andern wurde. Dieſer Pabſt war von der Würde 

der Tonkunſt in Abſicht auf die religibſe Stimmung des 

Gemüthes ſo ſehr ergriffen, daß er es ſich mit zum vor— 

züglichen Geſchäfte machte, ihr beſonderer Beförderer zu 

werden. Er verwendete zunächſt die Subdiaconen und 
Cleriker der mindern Weihen zum Geſange g). Dann 

ſammelte er in ſeinem Antiphonarium die vorhandenen 

Kirchengeſänge, und verbeſſerte und vermehrte ſolche. 

Endlich führte er auch einen neuen Geſang ein, der ſich von 

dem Ambroſiſchen dadurch unterſchied, daß er ohne Rhyth— 

mus und Metrum einſtimmig im Einflange, und in lauter 

Noten gleichen Werthes, aber mit umfaſſender Modulation 

fortſchritt 5). Dieſer Geſang, der nach ihm der Gre— 
gorianiſche benannt wurde, ſonſt aber auch Choral— 

Geſang hieß, weil er von dem Chore geſungen wurde, 

hat feine natürliche Anwendbarkeit für den Geſang einer 

großen Volksmaſſe dergeſtalt bewährt, daß er ſich ſowohl 

im Oriente, wohin er durch P. Gregor ſelbſt und ſeine 

Nachfolger kam, als im Ocecidente, wo ihn der heilige 

Bonifaz und K. Carl G. in Aufnahme brachten, trotz 

aller Veränderungen mit der übrigen Muſik unverändert 

erhalten hat. Aus ihm mag ſich auch der vier— 

ſtimmige Geſang entwickelt haben, wozu indeß gewiß 
mehr die muſicaliſchen Inſtrumente und darunter 

e) cone. Carthag. IV. an. 398, can. 10. 

N Isid. lib. 7, etymol, cap. 12, apud Gratian. can, 1. 

58. 11. 12. Dist. 21. 
8) Gregor. M. lib. 4, epist. 44, 

5) Forkel Geſch. der Muſik II. Thl. S. 182. 



vorzüglich die Orgel beitrugen. Letztere wurde zu Ende 
des dreizehnten Jahrhunderts erfunden, nicht lang hernach 
in den meiften Kirchen allgemein eingefuhrt, und ſeit dem 

. fünfzehnten Jahrhunderte bis in die neueſten Zeiten immer 

f mehr ſo vervollkommnet, daß ſie vor allen übrigen Inſtru⸗ 

menten den Vorrang erhalten hat. Ihr Gebrauch mit 

dem Gebrauche der übrigen Inſtrumente führte die 
Figural⸗Muſik und den figurirten Geſang 
ein „ wobei die Hauptſtimme unverändert bleibt, die 

begleitenden Stimmen einer Melodie aber verändert, er⸗ 
weitert und ausgeſchmücket werden. 

Es iſt leicht begreiflich, daß der Kirchengeſang und 

die Muſik, ſo wie von dem heiligen Ambros und Gregor, 

ſo auch von andern Kirchen vorſtehern nicht unbeachtet ge— 

blieben ſind. Mehrere der heiligen Väter waren, wie aus 

ihren Schriften zu erſehen iſt, von ihren Vorzügen für 
den Cultus vollkommen überzeugt. Eben ſo haben auch 

mehrere Päbſte ſie außerordentlich begünſtiget, und durch 
ihre Decretalien geheiliget. Dagegen erhoben aber wieder 

andere gelehrte und eifrige Kirchenvorſteher beſonders gegen 
die Figural⸗Muſik ihre Stimme. Dieſe hat auch wirks 

lich ſpäter, nachdem ſie mit der Ausbildung der Muſik 
überhaupt „und der ihr gegenüber ſtehenden Theatermuſik 

insbeſondere mehr glänzend geworden war, durch Ein— 

mengung weltlicher, ſüßer, üppiger und ſcherzender Melo⸗ 

dien den ernſten Kirchenſtyl verloren, ſtatt zur Andacht 

nur zur Zerfireuung geführt, ſtatt das Gemüth zu ers 
a bauen, ſolches in Sinnlichkeit eingewiegt, und nicht ſelten 

das Volk ſtatt zum Anbethen in die Kirche, zum Staunen 

und Gaffen wie in ein Opernhaus gezogen. Nun ſind 

zum Glücke die profanen Künſteleien in der Kirchenmuſik 
wohl allenthalben wieder abgekommen. Es haben aber 
gleichwohl manche Kirchen daraus Veranlaſſung genommen, 

daß fie die Figural⸗Muſik ganz verworfen, und bloß die 
} 2 
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Orgel, oder wohl gar nicht einmahl dieſe zugelaſſen haben, 

wie ſolches nahmentlich die Kirche zu Lyon that, welche 

noch heute ohne Orgel beſteht 1). 
Unſere Gottesdienſtordnung hat der dyſrumental· 

Muſik nur bei den Stadt- und Marktpfarren, wo ver⸗ 

muthet werden kann, daß ſie anſtändig beſtellt ſei, und 

auch da bloß für das Hochamt Statt gegeben. Bei 

Segenmeſſen, dann auf dem Lande bei dem Amte ſollte 

der Normal- (Volks-) Geſang mit alleiniger Begleitung 

der Orgel Statt finden; in den Kirchen aber, wo ordent— 

licher Chor iſt, die Choral = Meſſe wieder nur mit oder 

ohne Begleitung der Orgel gehalten werden k). Eine 
ſpätere Verordnung macht aber keinen Unterſchied mehr 

zwiſchen Stadt und Land, und läßt die Inſtrumental— 

Muſik bei Hochämtern und Litaneien überall zu, wo das 
Kirchenvermögen zur Beſtreitung der Koſten zureicht J). 

Um jedoch zu verhindern, daß ſie mehr zur Zerſtreuunng 

und Unterhaltung, als zur Beförderung der Andacht diene: 

ſo hat die Geiſtlichkeit darauf zu ſehen, daß dazu keine 

Frauensperſonen, mit Ausnahme derer, die vermöge ihres 

Standes beizuziehen ſind, als die Frauen, Töchter, 
Schweſtern der Chorregenten, Schulmeiſter u. ſ. w. ges 

nommen oder zugelaſſen, und daß keine ſolchen Stücke 

aufgeführet werden, welche mehr für das Theater als die 

Kirche componirt ſind m). Aus gleicher Urſache ſcheint 

das Spielen der Orgel unter der Präfation und Wande— 

lung abgeſtellt worden zu fein u). Auch dürfen Trompeten 

2) Cardin. Bona de div. Psalm. cap. 17, f. 1. Eybel 

introduct. in jus ecel. $. 385. in not. lit. k. 

*) Gottesdienſtord. 98. 2 — 4. 
2) Hofd. v. 17. März 1791 §. 2 n. 6. 

m) Hofd. v. 19. Dec. 1806. 

„) Verord. für Galiz. v. 20. Dec, 1787. 

— 1 

— 

ä 7 
a 

EEE en ˖ — 

0 0 



* 
169 — 

und Pauken bei der Kirchenmuſik gar nicht o); bei außer⸗ 

ordentlichen Andachtsabhaltungen aber, als bei dem 

Te Deum und den Proceſſionen bloß über die von der 

Landesſtelle einverſtändlich mit dem Ordinariate ertheilte 

Erlaubniß gebraucht werden p), über welche fie an hohen 

Feſttagen auch bei dem Hingehen zum Altare, und dem 
Weggehen von da geſtattet ſind. Den Geſang betreffend: 

ſo dürfen bei uns nur die in der Wieneriſchen Sammlung 
enthaltenen oder von dem Biſchofe ſonſt noch gut ge— 

heiſſenen, und unter den Haupttheilen der Meſſe vom 
Offertorium bis zur Communion, keine andern als Meß⸗ 

lieder geſungen werden 4). 

e) Hofreſer. v. 26. Jan. 1754. 

p) Hofd, v. 13. Juni 1767. 

9) Linzer theol. pract. Monathſchr. 6, Sahrg. 2. Bd. 

. Prag. Ausg. S. 50. 51. 
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Viertes Hauptſtück 1 

Von der Verehrung der bebe. 

6. 58. 
Begriff von der Verehrung und Anrufung ber 

Heiligen, 

Mit dem Gottesdienſte hat den nächſten Zuſammenhang 

die Verehrung und Anrufung der Heiligen. Die Ver⸗ 

ehrung der Heiligen beſteht in dem höheren Grade | 
der Achtung, welche wir denſelben vor allen lebenden 

tugendhaften Menſchen zollen; die Anrufung in der 

Bitte, daß ſie unſere Wünſche dem himmliſchen Vater 

vortragen, und ihr Gebeth mit dem unftigen vereinigen. 

Heilige überhaupt find alle ſelig verſtorbenen Menſchen, 

die nun ſchon den Lohn ihrer Tugend im Himmel genie— 

fen; insbeſondere aber diejenigen, welche die Kirche für 

ſolche ausdrücklich erklärt. Demnach gründet ſich die 

Verehrung der Heiligen darauf, daß die Tugend dieſer 

frommen Abgeſchiedenen ſchon beharrlich und unwandelbar 

iſt, daß fie in dem Stande des vollendeten Reichs Got— 

tes ſich befinden und Theilnehmer der göttlichen Herrlichkeit 

ſind, und wir begehen ihre Verehrung damit, daß wir 
uns ihre Tugendbeiſpiele zur Nachahmung und ihre herr— 

liche Belohnung zur Aufmunterung vorſtellen, und, da 

die eine und die andere Gottes Werk iſt u Gott in den 

Heiligen verehren, oder unſere Verehrung der Heiligen in 

die höchſte Verehrung und Anbethung Gottes auflöſen. 

Die Anrufung gründen wir auf die Gemeinſchaft, ver— 

möge welcher das Band der Liebe, welches die verſtar⸗ 
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penen Gerechten hier Ka Erden mit uns umſchlang, als 

ein geiſtiges Band durch ihren Tod nicht aufgelöſet wird, 

ſondern noch jenſeits des Grabes fortdauert, und uns 

glauben läßt, daß ihnen unſer Heil am Herzen liege, 
daß fie es ſehnlichſt wünſchen, damit wir das werden, was 

ſie fon find, und daß, da Gott ein Gott der Liebe iſt, 
die Liebe geheiliget, und als das erſte und wichtigſte 

Geboth erkläret hat, eine ſolche Aeußerung der Liebe ihm 
angenehm und gefällig ſei. Dieſes widerlegt von ſelbſt 

den ſündigen Vorwurf, als ob wir die Heiligen anru— 
fen, weil wir uns nicht geradezu an Gott wenden dürf— 

ten, oder weil wir ſie erſt dadurch zur Fürbitte für uns 
zu bewegen hätten, oder weil Gott nicht auch ohne ihre 
Fürbitte gegen uns gnädig und barmherzig ſein würde. 
Es rechtfertigen unſern Glauben und unſere Handlungs⸗ 

weiſe aber auch die Bücher des alten und neuen Bundes, 

als welche die herrlichſten Beiſpiele der Fürbitten von 

frommen und gerechten Menſchen aufſtellen a), der Fürs 

bitten der Heiligen mit deutlichen Worten erwähnen „), 

und beſtimmt erklären, daß die Apoſtel an dem Richters 

amte Jeſu Theil nehmen c), daß alle Auserwählten die 

Verworfenen mitrichten 4), und daß auch wir, wenn wir 

mit ihm ſterben, mit ihm leben, wenn wir mit ihm leiden, 

mit ihm herrſchen e), alſo als Auserwählte des Himmels 

in der ſeligſten ae mit Jeſu er und wirken 

* 

91 

* 

0 Gen. XVIII. 22. sed . XX. 7. 17. 1. Reg. XXVIII. 14. 

ai Tob. XII. 12. Job XIII. 7. segg« 2, Machab. XV. 12. 

) Apocal. V. 8. VII. 3. 4. 
c) Match. XIX. 28. 1 

4) 1. cor. VI. 2. seꝗ · 

«) 2. Timoch. U. 11. seꝗ 

— 
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S. 54. 10. 
Katholiſche Glaubenslehre hierüber. 

Die katholiſche Glaubenslehre von der Verehrung 1 

und Anrufung der Heiligen kann nach dem Tridentiniſchen 
Kirchenrathe a) in folgende zwei Axiome zuſammen gefaßt 

werden: 1) Die Heiligen werden nicht angebethet, fondern 

verehret; angebethet wird Gott allein. Die Theologen 
bezeichnen den Unterſchied damit, daß ſie jene Verehrung 
eultus duliae, und die der Jungfrau Mariä insbeſon⸗ ö 

dere hyperduliae, die Anbethung Gottes aber eultus 
latriae nennen. Die Heiligen find nähmlich nur Diener 
Gottes, und wenn gleich ihre Würdigkeit in Vergleichung 

mit uns ſehr erhaben iſt, fo verſchwindet fie dennoch in 3 

Betrachtung der unendlichen Maſeſtät Gottes, da der 

Unterſchied zwiſchen dem Schöpfer und dem Geſchoͤpfe 

immer unendlich bleibt. Aus dieſer Urſache hat man vor 

alten Zeiten großes Bedenken getragen, die Heiligen 

divos zu nennen. Noch Cardinal Bellarmin hat deshalb 

bei der Durchmuſterung ſeiner Schriften befohlen, daß, 

wenn ihm etwa das Wort divus da, wo von Heiligen die 

Rede iſt, aus der Feder gefloſſen wäre, ſolches in sanctus 

oder beatus verändert werden ſollte. Es iſt daher auch eine 

irrige Meinung, daß die Kirchen und Altäre den Heiligen 

geweiht, daß die Meſſen, die man zu Ehren eines Heiligen 

leſen läßt, gleichſam demſelben geopfert werden. Die Kirchen 

und Altäre werden nur Gott allein geweiht, die Meſſen 
nur Gott allein geopfert; werden erſtere mit dem Nah— 
men eines Heiligen belegt oder mit dem Bilde deſſelben 
geziert, oder letztere zu Ehren eines Heiligen geleſen: 

ſo geſchieht dieſes nur darum, um Gott für das, was 

c) Conc. Trid. sess. 25. in Deeret, de invocat. & venerat, 

& relig. sanetor. 
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er an den Heiligen gethan, zu loben, zu preiſen und zu 

danken, um durch das Andenken zum Vertrauen auf 
Gott ermuthiget zu werden, um ihm unſere Bitten in 

ung mit der Fürbitte der Heiligen darzubrins 

gen 50. 2) Die Heiligen tragen ihre Gebethe für uns 

Gott vor. Deshalb iſt es gut und nützlich, ſie anzurufen, 
und zu ihrer Fürbitte, mit der ſie uns unterſtützen, 

unſere Zuflucht zu nehmen, damit wir von Gott durch 

Jeſum unſern Erlöſer Wohlthaten erhalten. 

$. 55. 
aus dieſer Lehre. 

Aus der eben vorgetragenen Lehre der Kirche folgt 
1) daß die Verehrung der Heiligen nur eine mittelbare 

Religionshandlung ſei. Da nähmlich der Kirchenrath 

ſagt, es ſei gut und nützlich, die Heiligen zu verehren: 

ſo kann ſie als kein nothwendiges und weſentliches Stück 

der Religion, als kein von Chriſto eingeſetztes Tugend⸗ 
mittel angeſehen werden; ſondern iſt unſerm Gutdünken 

ſo weit überlaſſen, daß wir fie üben, wenn wir ihrer 
zu unſerer Erbauung bedürfen. Die Kirche will aber 

gleichwohl, daß wir die Heiligen verehren, indem durch 

4 

den Nachahmungstrieb, der in unſerer Natur liegt, das 

belehrende Wort erſt aus dem vorleuchtenden Beiſpiele 

religibſes Leben erhält, und benützt zu dem Ende jede 
Gelegenheit, wo dieſe Verehrung aufgeregt werden kann; 

wohin z. B. gehört, daß ſie ſchon bei der Taufe dem 

neuen Mitgliede ihrer Gemeinſchaft den Nahmen eines 

Heiligen beilegt, damit er an demſelben ein reitzendes 

Vorbild habe, nachdem er ſich in der Schule des Heils 
ausbilden ſoll; daß ſie dieſes bei der Firmelung wiederholt, 

— 

5 August. 1. 20. contra Faust. e. 21. Maratorias de 

vera devotione c. 20. 
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dani ME neue Kämpfer für Glauben und Tugend zur 

Erkämpfung der ewigen Herrlichkeit noch einen zweiten 

Vormann habe; daß ſie zur täglichen Aufmunterung im 

heiligen Kampfe auf jeden Tag im Jahre das fromme 

Andenken an einen oder den andern Heiligen verlegt; 

endlich zu gleichem Zwecke beſonders bei dem nachmit— 

tägigen Gottesdienſte und bei gemeinſchaftlichen Bitt— 

gängen die Litanei von allen Heiligen zu einem Gebethe 

gemacht hat, bei welchem die verherrlichten Freunde 

Gottes aus allen Claſſen und Ständen angeführet wer— 

den, die auf mannigfaltigen Wegen die himmliſche Krone 

errungen haben, und zur Nachahmung ihrer Tugend uns 

einladen. 2) Soll die Heiligenverehrung echt fein, fo 

muß fie auf Gott bezogen werden. Die Heiligen ſind 

es weder ſelbſt, die uns helfen und Wohlthaten erzeigen, 

noch eigentliche Mittler bei Gott. Hülfe und alle guten 
Gaben kommen nur von Gott a), und Mittler gibt es 

nur einen, Jeſum Chriſtum b). Gott bloß von Seite 

ſeiner ſtrengen Gerechtigkeit betrachten, und Güte und 

Barmherzigkeit bloß bei den Heiligen, und beſonders 

bei Maria finden, daher den Dienſt, den wir Gott 

allein ſchuldig ſind, den Heiligen erzeigen wollen, iſt 
Gottesläſterung c). 3) Geringſchätzung oder wohl gar 
Schmähung der Heiligen iſt eine mittelbare Gottesläſte-⸗ 

rung 4), da Gott in ſeinen heiligen Dienern und Freun— 

den ſo wie verehrt, ſo verunehrt wird, und ſelbſt nach 

unſern weltlichen Anſichten die Injurie mittelbar den 

trifft, der mit dem Injurirten in einem nähern Verhältniſſe 

a) Jac. I. 17. i ere 

6) 1. Timoth. II. 5. 

6) Linzer theol. pract. Monathſchr. 6. Jahrg. 1. Bd. Prag. 

Ausg. S. 3. 

4) cap, 2. de male d. (5. 26.) 
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fieht e). 4) Als Heilige find von uns nur jene zu 
verehren, die von der Kirche in die Zahl der Heiligen 

verſetzt worden find 7). Anfangs geſchah dieſes nur mit 
den Blutzeugen, ſpäter auch mit Beichtigern und Jung- 
frauen, deren Heiligkeit und Wunderthätigkeit allgemein 

anerkannt war. Wann, auf welche Art und von wem 
dieſes nun zu geſchehen habe, gehört an einen andern Ort. 

$. 56. 

Verehrung der Reliquien. 

Auf die Verehrung der Heiligen bezieht ſich die 
Verehrung ihrer Reliqujen und der Gebrauch der Bilder. 

Mit dem Ausdrucke Reliquie bezeichnet man theils 
die Leichname der Heiligen, oder die einzelnen Reſte⸗ 

derſelben, wie z. B. die Gebeine, theils ſolche Dinge, 
die, wie z. B. Kleider, Geräthe u. ſ. w. den Heiligen 
bei ihren Lebzeiten in irgend einer Rückſicht zum Ge— 

brauche gedient, oder Werkzeuge ihrer für das Chriſten— 
thum ausgeſtandenen Leiden abgegeben haben, wohin vor 

allen die Kreutz⸗ Partikeln gehören. Die erſten untere 
ſcheidet man in anſehnlichere (insignes), zu denen 

der ganze Leichnam eines Heiligen, das Haupt, eine Hand, 

und jedes größere Bein, und minder anfehnlide, 

(minus insignes), wohin die Theilchen von den anſehn⸗ 

lichern gehören a). 
Die Verehrung der Reliquien folgt eben fo natür- 

| lich aus der Verehrung der Heiligen, als fie dem Geiſte 

des Chriſtenthums vollkommen angemeſſen iſt. Wer da 
weiß, wie viele Menſchen die Uiberreſte eines theuern 

Verſtorbenen ſorgfältig aufbewahren, ohne daß fie deshalb 

e) fr. 1 g. 3. fr. 15. 8. 45. D. de injur. (47. 100 
J) cap. 1. de relig. & venerat. sanct. (3. 45.) 

Benedict. XIV. de canoniz. lib. IV. p. II. cap. 6 
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getadelt werden, muß es in der Ordnung finden, wenn 

ſolches auf eine ganz vorzügliche Art nach den wahrhaft 

fromm und tugendhaft Hingeſchiedenen geſchieht. Es iſt ö 

dieſes keine neue Erfindung, ſondern ein alter Gebrauch, 

deſſen Entſtehung in dem Martyrthume aufgeſucht werden 

muß. Die Kirchengeſchichte zeigt allenthalben, daß die 
erſten Chriſten die Gebeine der Martvrer höher als Gold 

und Edelſteine geſchätzt 5), daß fie vor ſolchen eine bes 

ſondere religibſe Ehrfurcht getragen, fie forgfältig geſam— 

melt und zu Grabe gebracht, daß ſie über den Grab— 

mählern und Grüften zuſammen gekommen, und ſelbſt das 

heilige Abendmahl in Erinnerung an ihre Tugenden und 

Verdienſte genoſſen haben. Daſſelbe findet ſich auch rück— 

ſichtlich der Geräthe der Heiligen; ſie haben dieſelben in 

vorzüglichen Ehren gehalten, ſie forgfältig zu ſichern und 

zu verwahren geſucht, wie Euſeb insbeſondere von der Auf— | 

bewahrung des Catheders des heiligen Jacob bei der 

Kirche zu Jeruſalem bis zu ſeinen Zeiten, bezeugt c). 

Den Geiſt des Chriſtenthums betreffend: ſo enthält dieſes 

einen beſondern Beweggrund zur Verehrung der Gebeine 

der Heiligen darin, daß es den menſchlichen Leib als 

einen Tempel des heiligen Geiſtes, der in allen guten 

Menſchen durch die Mittheilung und Wirkſamkeit ſeiner 

Gaben gleichſam ſeine Wohnung hat 4), und als den 
Samen vorſtellt, aus welchem einſt bei der allgemeinen 

Auferſtehung ein unverweslicher, glorreicher, geiſtiger Leib 
hervor gehen wird e). Es beſtätigen ſie aber auch noch 

5) Euseb. hist. eceles. lib. V. cap. 15. de martyr. S. 

Polycarpi Theodoret. hist. ecel. lib. III. cap. 10. 

Chrysost, serm, 1. de S. Babyla, hom, 58. ad po- 

pul. Antioch. 

c) ibid. lib. VII. cap. 6. 
d) 1. Cor. III. 16. 17. VI. 29. 

e) 1. Cor. XV. 42 — 44. 
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die Bücher des alten und neuen Bundes, aus welchen 

erſichtlich it, daß man den Uiberbleibſeln ehrwürdiger 

und frommer Männer immer eine beſondere Verehrung 

geſchenkt 7), und daß Gott ſelbſt dieſer Verehrung ſein 

Wohlgefallen bezeigt, und durch ſie Wunder gethan 

babe 2 
u 

g. 57. 

Kirchenſatzungen 

In Anſehung der Reliquien hat der Tridentiniſche 
Kirchenrath a) zunächſt entſchieden, daß die Reliquien 

der Heiligen von den Gläubigen in Ehren zu halten, und 

diejenigen zu verdammen ſeien, welche das Gegentheil 

behaupteten. Es ergibt ſich jedoch aus dem Zuſammen— 

hange dieſer Entſcheidung mit dem Vor- und Nachgehen⸗ 

den, daß es nicht als Glaubenslehre anzuſehen ſei, 1) 

daß die Verehrung der Reliquien eine poſitive durch das 

Chriſtenthum gebothene Pflicht „und ein nothwendiges 

Mittel zur chriſtlichen Tugend und Erlangung des ewis 
gen Seelenheils ſei; ſie iſt der Gegenſtand einer negativen 

Pflicht in dem Sinne, daß man die Reliquien der Hei⸗ 
ligen, ‚ in fo fern man fie als folche erkennt, nicht ver« 

unehren darf, weil diefe Verunehrung auf die Religion 

ſelbſt zurück fällt; 2) daß die Verehrung der Reliquien 

immer auf die Heiligen, und zuletzt nur auf Gott be⸗ 

zogen werden müſſe, da ſie derſelben nur in jo fern 

würdig ſind, als ſie Werkzeuge der chriſtlichen Tugend 

N die zur künftigen herrlichen Auferſtehung beſtimmt 

7 Exod. XIII. 19. 

8) 4. Reg. XIII. 21. Ecel. XLIX. 18. Act. XIX. 12. 

a) Cone. Trid. sess. 25. in Decret. de invocat. et 

venerat, etc. ö 



find, oder an die Heiligen, denen fie einſt zum Gebrauche 

edlen haben, lebhaft erinnern >). - 

Außer dieſem haben die Tridentiniſchen Väter hin— 

ſichtlich der Reliquien noch folgendes verordnet: 1) Es 
ſoll aller ſchnöde Reliquien-Handel unterbleiben, wie 

ihn ſchon von jeher ſowohl die heiligen Väter c) als die 
geiſtlichen und weltlichen Geſetze unterſagt haben 4). 

Dieſes gilt auch von dem Reliquien- Wucher, deſſen ſich 

diejenigen ſchuldig machen, welche Reliquien aus Habſucht 

ausſetzen, damit an Opfern mehr einkomme. 2) Neu 

aufgefundene Reliquien dürfen zur Verehrung erſt dann 

ausgeſetzt werden, wenn ſie als echt anerkannt ſind. Nach 

dem vierten Lateranenſiſchen Kirchenrathe ſteht das Er— 

kenntniß dem Pabſte zu e). Der Tridentiniſche Kirchen— 

rath hat aber beſtimmt, daß die Gutheiſſung des Biſchofs 

genüge, und daß dieſer, wenn er von neuen Reliquien 

etwas erfährt, mit Beiziehung verſtändiger Theologen und 

frommer Männer das zu verfügen habe, was er der 

Wahrheit und Frömmigkeit zuträglich findet. Niemahls 
gehört jedoch der Ausſpruch über die Echtheit einer Reliquie 

zur Glaubenslehre, da die Echtheit bloß auf menſchlichen 

Zeugniſſen beruht, welche trüglich find 7). 3) Anſehnliche 

Reliquien ſollen nirgends anders als in der Kirche, und 

wenn es ſich thun läßt, in einem beſonders zubereiteten 

und verſchloſſenen Vehältniſſe auf der Evangelium = Seite, 

5) Hieron. epist. 53. Ambros. cap. 14. de SS. Naza- 

rio et Celso. 4 

c) S. Isidor, lib. II. de eccl. vffic. cap. 15. August. 

lib. de opere monach. cap. 28. Greg. M. Iib. III. 

cap. 30. 

d) cap. 2. de relig. & venerat, sanct. (3. 45.) const. 3. 

e SS. eccl. (1. 2.) 

e) Conc. Laterar, IV. can. 62. 

l 7) Sulpit. Sever. in vita S. Martin. c. 8. 

= 2 
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in der Saeriſtei oder ſonſt einem erhabenen, nur aber 
nicht an dem für das Sanctiſſimum beſtimmten Orte 

aufbehalten, f zur Unterſcheidung von einander mit dem 

deutlich aufgeklebten Nahmen des Heiligen verſehen, und 

n nicht zur Befriedigung der Neugierde gezeigt, ſondern 

allein der Verehrung halber ausgeſetzt werden. Mindere . 
Meliquien ſollen zwar auch in Privat-Gebäuden, gleich— 

wohl aber nur an einem ſchickſamen Platze aufbewahret 

werden könne. 4) Alte Reliquien ſollen nicht bloß, 

ſondern in einem geziemenden, wenn auch nicht gerade 
koſtbaren, Uiberzuge, Futterale oder Capſel, oder hinter 

dem Glaſe ausgeſtellt werden g). 5) Die Art der Ver— 

ehrung der Reliquien, die nach Zeits und Ortsverſchie, 
denheit verſchieden war, indem ſie einmahl ganz verborgen, 

meiſtens unter dem Altare verwahrt gehalten, ein anders 

Mahl. von einem heiligen Orte zum andern überſetzt, 

und wieder anderswo öffentlich herum getragen wurden, 

darf immer nur ſo Statt finden, daß ſie Ermunterung 
zur Nachahmung der ſchönen Beiſpiele des Heiligen, 

und dankbare Liebe gegen Gott zum Zwecke habe, kein 
Mißbrauch oder Aberglaube damit getrieben, insbeſondere 

ee innere Kraft den Reliquien beigelegt, Feine außer⸗ 

ordentliche Hülfsleiſtung durch das Auflegen und Beruͤh⸗ 

ren derſelben erwartet werde. Das Meiſte kommt hierbei 

auf die Kirchenvorſteher ſelbſt an; dieſe ſollen, wo ſie 

nur können, verhindern, daß die Gläubigen nicht durch 
nr verſchiedene Dichtungen und falſche Urkunden von den 

Reliquien getäuſcht werden 5). Eine beſondere Beleuch⸗ 

tung der Reliquien wurde niemahls in der Abſicht, den 
Heiligen hierdurch eine Ehre zu erzeigen, ſondern nur 

RE Weile, wo es Noth that, gemacht ). Das 
. 8) Synod. Prag. de sanet. relig. 

) cap. 2. de reliq. & venerat. sanct. Cauc. Trid, 2 C. 

f 9 8. Hjeron. epist. 52. 
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Herumtragen der Reliquien bei der theophoriſchen Proceſſion 

aber hat der heilige Carl von Borromä in dem vierten 

0 pet von Mailand verbothen k). 

g. 58. 
Und Oeſterreichiſche Verordnungen hierüber. 

Die Verordnungen K. Joſeph II. hinſichtlich der 

Reliquien haben nur die Abſchaffung des Aberglaubens 

und der Mißbräuche zum Gegenſtande, mit welchen ihre 

Verehrung zum Abbruche der guten Sache häufig begleitet 

zu ſein pflegte, und wodurch das an das Aeußerliche und 

Sinnliche gewohnte Volk von der ſchuldigen Anbethung 

Gottes nur zu ſehr ab-, und zur Verehrung der Heiligen 

hingeleitet wurde a). Sie thun den kirchlichen Verord— 

nungen ſo wenig einen Eintrag, daß ſie ſolche vielmehr 

durch die damit zugeſtandene landesfürſtliche Vollſtreckung 

bekräftigen. Ihnen zufolge iſt 1) das Erkenntniß über 

die Echtheit, dann die Wahl der zur öffentlichen Ver— 

eheung auszuſetzenden Reliquien ganz allein dem Biſchofe 

überlaffen , dieſem aber auch zugleich die Abſtellung aller 

dabei vorkommenden Mißbräuche aufgetragen 5). 2) Der 

Verkauf und Handel mit Reliquien iſt durchaus unterſagt. 5 

Die bei den aufgehobenen Klöſtern vorgefundenen Reliquien 

wurden „in fo weit fie mit Authentiken verſehen waren, 

den ſie verlangenden geiſtlichen Gemeinden oder Kirchen 

ohne öffentliche Feilbiethung gratis verabfolget; wenn ſie 

aber eine reichere Faſſung hatten, aus ſolcher heraus 

genommen, oder der geſchätzte innere Werth an Silber 

und Edelſteinen in barem Gelde eingelöſet, und durch 

heilige Gefäße von gleichem Werthe dergeſtalt vertauſcht, 

*) Cone. Mediol. IV. p. II. cap. 4. 

a) Hofd. v. 19. Mai 1784. N a 

) Hofentſchl. v. 19. Mai 1784, 9. Febr. 1789, a Ei 
v. 17. März 1791 f. 2 n. 9. 4,7 
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daß nur der Wert der Faſſung vergütet wurde c). Reli⸗ 

quien, bei welchen keine Authentik vorgefunden wurde, 

wurden unter Beiziehung einer von dem Biſchofe beauf- 

tragten Perſon von der Landesſtelle in der Stille vertilgt 4). 

Hierbei ging die allerhöchſte Abſicht bloß dahin, damit 

ſolche Reliquien nicht in Häuſer oder Kirchen vertheilt, 

oder auf die Altäre zur Verehrung ausgeſetzt würden. 

Wo die Kirche eines aufgehobenen Kloſters für die Zukunft 
beibehalten wurde, da wurden die bisher ausgeſtellten 

Reliquien weder abgeſchafft noch vertilgt, ſondern noch 

ferner belaſſen e). 3) Die Reliquien ſollen nicht mit 
Prunk, oder an dem dem Hochwürdigſten gebührenden, 

oder gar einem über dem Hochwürdigſten erhabenen Orte, 

oder in der Mitte des Altars, mit zwei oder mehreren 

daneben ſtehenden Leuchtern und brennenden Kerzen aus⸗ 

geſetzt werden 7). Sie dürfen auf keinem andern Orte, 
als auf den zwei Seiten des Altars, und nicht vorwärts, 

ſondern lediglich zwiſchen den ſechs Leuchtern, mit welchen 

etwa der Altar beſetzt iſt, ausgeſtellt werden g). Die 

Beleuchtung iſt auch hierbei unterſagt 5). Desgleichen 

iſt 4) das öfters zum Aberglauben führende Anrühren der 
25 Roſenkränze, Pfennige verbothen, und allen 

ns- und Frauenklöſtern, wie auch der Weltgeiſtlich⸗ 

keit die Verfertigung und Austheilung der Amulette, und 

der den Begriff der aufgehobenen Bruderſchaften noch 

nährenden Scapulire und Gürtel unterſagt ), den 

e) Hofd. v. 23. Aug. 1782. 
d) Hofd. v. 27. Dec. 1787. 

2 Hoſentſchl. v. 19. Febr. 1789. 
7 doſd. v. 19. Mai 1784. 

Hofd. v. 13. Nov. 12. o. 13. Dec, 1787, für Bipm, 
v. 1. Oct. 1788 n. 3. 

*) Hofd. v. 28. April 1784. 
2) Ebend. dann Hofd, für Böhm. v. 1. Oct. 1788 u. 1. 
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Mendicanten aber die Beiſchaffung oder auch die Vers 
fertigung und Austheilung dieſer Sachen, dann der 

Qucad » Zettel, Agnusdei u. ſ. w. noch insbeſondere unter 

der Strafe des Verluſtes der Sammlung eingeſtellt ). 

Das Küſſengeben der Reliquien, welches unter einem mit 

unterſagt war, iſt ſpäter unter der Vorſicht, daß es 

bloß auf Verlangen und in der Sacriſtei geſchieht, wieder 
geſtattet worden 1). 

§. 59. 

Verehrung der Bilder. 

Ungefähr auf gleichen Grundſätzen beruht der in der 

katholiſchen Kirche eingeführte Gebrauch der Bilder, 
worunter insbeſondere die Abbildung Chriſti, vorzüglich 

des Gekreutzigten, der ſeligſten Jungfrau Maria und der 

Heiligen verſtanden werden, ſie ſeien Statuen, Gemüählde 

oder andere Abzeichen. Sie dienen dazu, um bei ihrem 

Anblicke das Andenken an die abgebildeten Perſonen, an 
ihre Tugenden und Heiligkeit in Erinnerung zu bringen, 

unſer Herz zum Danke für die von Jeſu unmittelbar oder 

mittelſt der Heiligen empfangenen Wohlthaten zu ent— 

flammen, und uns zur edlen Nacheiferung der vorgehal— 

tenen Beiſpiele zu ermuntern a). Zwar war in dem 

alten Geſetze der gottes dienſtliche Gebrauch der Bilder 
wegen der zu großen Neigung des jüdiſchen Volkes zur 
Abgötterei verbothen; allein dieſes Verboth hat als ein 
bloßes Ceremonial-Geſetz im neuen Bunde zu verbinden 

aufgehört. Auch war die erſte chriſtliche Kirche dem Ge— 

brauche der Bilder nur im Allgemeinen und bloß ſo lang 

entgegen, als eine Vermiſchung mit heidniſchen Begriffen 

zu befürchten ſtand, wie denn die Spaniſche Kirche noch 

Y) Hofd. für Tyrol v. 29. März 1792. 
2) Hofd. v. 12. o. 13. Dec. 1787. 

a) can. 28, Dist. 3, de consecr, 

E 
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zu Anfang det vierten Jahrhunderts die Gemählde an den 

Wänden der Kirche abſchaffte 5). Als aber unter K. 
Conſtantin G. und feinen Nachfolgern die Abgötterei ver— 

fallen, und das Chriſtenthum immer beſſer zu Kräften 
gekommen war, die Chriſten folglich über den Götzendienſt 
hinlänglich unterrichtet und dagegen geſtärket zu fein ſchie⸗ 

nen: fo fieng auch der Gebrauch der Bilder der Heiligen 
und deren Verehrung unter ihnen allmählig an. Nur 
geſchah dieſes weder überall zu gleicher Zeit, noch auf 

gleiche Weiſe. Wir wiſſen bloß von der griechlſchen Kirche 
mit Gewißheit, daß bei ihr die Bilder im ſechſten und 
ſiebenten Jahrhunderte durchaus zugelaſſen, und im achten 

von dem zweiten Nicäniſchen Concilium ausdrücklich für 
erlaubt und nützlich erklärt, die Bilderſtürmer aber als 

Ketzer verdammt worden ſeien; dann, daß die heiligſten 
Biſchöfe jener Gegenden ſie mit Vergießung ihres Blutes 
zu vertheidigen keinen Anſtand genommen haben. Nur der 

Gebrauch geſchnitzter Bilder und deren Verehrung war 

verworfen, wie aus einem Briefe des heiligen Conſtantino— 

politaniſchen Patriarchen Germanus an den Biſchof Thomas 

zu Klauſenburg hervor geht, weil dieſe allzu viel Aehnlich— 
6 mit den Götzen hätten, und gleichſam wie ein heidni— 

es Zufluchtsbild ins Auge fielen. Dieſes mag die Urſache 

ſein, warum die Griechen noch heut zu Tage keine Statuen 
haben oder verehren c). — Die erſte Einführung der Bilder 

bei der Römiſchen Kirche kennen wir nicht. Zur Seit des 

heiligen Gregor waren ſie aber gleichwohl ſchon im Ges 

brauche „ wie aus zwei Briefen dieſes Pabſtes zu erſehen 
iſt 4), in welchen er die Bilder als die Bücher derjenigen 

betrachtet wiſſen will, die nicht leſen können. Die 

9 0 Conc. IIIiber. can. 36. 5 

e) Molanus hist. sacr. imag. 1 

d) can. 27. Dist. 3. de conseer. et Greg. M. lib. VII. 
epist. 53, ad Secund. 

M 
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Widerſetzlichkeit, welche K. Carl G. mit den Biſchöfen des 
Fränkiſchen Reiches gegen das Nicäniſche Concilium bewieſen 

hatte, beruhte auf einem bloßen Mißverſtändniſſe des 

Ausdruckes adoratio, und der durch eine falſche Uiberſetzung 

entſtandenen Meinung, daß die Nicäniſchen Väter eine 
abgöttiſche Verehrung der Bilder begünſtigen. Dieſes wird 

aus dem Schreiben der Frankfurter Synode von dem Jahre 

794 an P. Hadrian, und jenem der Synode zu Paris 

vom Jahre 824 an K. Ludwig den Frommen genug klar, 

indem beide beweiſen, daß ſie weder in der Glaubenslehre 

abgewichen ſind, noch den Gebrauch der Bilder verworfen, 

ſondern nur die abſolute Verehrung derſelben als abergläu— 

biſch erklärt haben. Seitdem wurde der Gebrauch der 

Bilder in der ganzen Kirche allgemein eingefuhrt, in der 

katholiſchen Kirche ununterbrochen eifrigſt beibehalten, und 

immer religiöſer gemacht. Am vorzüglichſten zeigt ſich dieſes 

bei dem Kreutzbilde, deſſen Verehrung die höchſte iſt. Es 

darf keine Kirche, keinen Altar, keinen Freidhof geben, 

der nicht mit ihm geziert, kein Sacrament ausgeſpendet, 

keine Art des Gottesdienſtes gehalten, keine kirchliche 

Function verrichtet werden, ohne daß es gegenwärtig iſt. 
Es prangt ſeit den erſten Zeiten der Kirche auf den Kronen 

der chriſtlichen Fürſten, es glänzt auf der Bruſt der Bi— 

ſchöfe und Prälaten, es ſchmückt als chriſtlicher Orden die 

Bruſt der Helden und verdienter Staatsmänner. Es ziert 

als heiliges Geräthe das Haus jeder wahrhaft katholiſchen 

Familie, oft noch als einziges, wenn ſchon daſſelbe alles 

ſeines weltlichen Geräthes und Einrichtungen beraubt wurde. 
Es ſteht aufgerichtet auf Straſſen und Feldern, zum Troſte, 
zur Beruhigung und Erquickung des müden Wanderers 

und des vom Schweiße triefenden Landmanns. Selbſt das 

Zeichen des heiligen Kreutzes hat eine fo allgemeine Vers 

ehrung, daß in der katholiſchen Kirche Alles mit demſelben 

begonnen wird. Mit dem Kreußzeichen fängt der katholiſche 
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Chriſt ſein erſtes Leben an, da er damit bei der Taufe 
bezeichnet, geſalbt und mit dem Taufwaſſer begoſſen wird. 

Unter dieſem Zeichen ſetzt er ſein Leben fort, da ihm ſolches 

bei der Firmelung auf die Stirne gedrückt wird. Unter 

eben demſelben Zeichen empfängt er allen Unterricht, alle 

heiligen Sacramente; unter ihm lebt und webt er, und 

beſchließt auch ſein Leben, indem er damit die heilige 

Salbung empfüngt, mit dem Bildniſſe des gekreutzigten 
Heilandes in der Hand ſeinen Geiſt in die Hände des 

ewigen Vaters aushaucht, und mit ſolchem zur Erde be— 

ſtattet wird. Aller religiöſe Unterricht, jedes Gebeth, das 

heilige Meßopfer, die Aus ſpendung der Sacramente, jede 

Weihung, jede Segnung, alle Ceremonien und Functio— 
nen werden von der Kirche mit dem Kreutzzeichen ange— 
fangen, mit ihm fortgeſetzt und beſchloſſen. Und was die 

Kirche thut, thun auch die einzelnen Gläubigen. Sie 

beginnen in ihrem Privat - Leben jeden Tag mit dem 
Seichen des Kreutzes, und beſchlieſſen ihn damit. Sie 

treten mit dieſem Zeichen in die Kirche, und entfernen ſich 

aus ſolcher; ſie fangen damit jedes Gebeth an, und hei— 

ligen damit jeden Nahrungsgenuß, die Beſſern auch wohl 

jedes Geſchäft, jede Arbeit. Selbſt die des Schreibens 

»Unkundigen beſiegeln mit ihm noch die Wahrheit ihrer 

Aeußerung, indem fie ſtatt der Unterſchrift das Kreutz— 

zeichen einem Inſtrumente beiſetzen e). Dieſer fromme 
Gebrauch iſt um fo ehrwürdiger, als er keine Erfindung. 

8 der ſpätern, ſondern ein Erbtheil aus den erſten Jahr— 

hunderten iſt F). 
* 
11 5 

or ecoust. 22. $. 2. C. de jure deliber. (6. 33. 2 Nov. 

60. in prauef. 

) Tertul. de coron. milit. cap. 3. August. in her. 

Joan. cap. 19. tract. 118. n. 5. S. Frint über das 

Convertiren. 2. Bd. lit. C. u. 2 S. 260 ff. 

aM M 2 
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6. 60. 
Lehre des Tridentiniſchen Concilium und trug 

Vorſchriften; 

Die wahre katholiſche Lehre von dem Gebrauche 

der Bilder hat der Tridentiniſche Kirchenrath mit folgendem 

ausgeſprochen: Die Bilder ſollen auf eine geziemende 

Art verehret werden, nicht daß man glaube, als ſei in 

ihnen eine Kraft, wegen welcher ſie zu ehren ſind, oder 

daß von ihnen etwas verlangt oder auf ſie ein Vertrauen 

geſetzt wird, denn dieſes haben ehemahls die Heiden ge— 

than, die auf die Bilder ihrer Götzen ihre Hoffnungen 

ſetzten, ſondern weil die den Bildern bezeigte Verehrung 

auf das Urbild zurück fällt, ſo daß wir vor den Bildern, 

welche wir küſſen, oder vor welchen wir unſer Haupt 

entblößen und auf die Knie fallen, Chriſtum anbethen, 

und die Heiligen, deren Abbildung ſie ſind, verehren a). 

Die Lehre der katholiſchen Kirche beſchränkt ſich daher 

bloß darauf, daß der Gebrauch der Bilder erlaubt und 

nützlich ſei. Der wirkliche Gebrauch, dann die Art und 

Weiſe deſſelben gehbren nicht zum Weſen, ſondern zu 

dem Sufälligen der Religion 5), deſſen Uiberwachung und 

Leitung für die einzelnen Dibceſen den Biſchöfen zufieht. 

Ihnen iſt auch ausdrücklich aufgetragen, dafür zu ſor— 

gen, daß ſich der Verehrung der Bilder kein Mißbrauch 

oder Aberglaube zugeſelle, und keine Gewinnſucht dabei 

ihr Spiel treibe. Sie ſollen, wenn ſie gewahr werden, 

daß das Volk einem gewiſſen Bilde zulauft, und zu 

demſelben eine verdächtige Andacht oder übertriebene 

a) Conc. Trid. sess. 25. in Deeret. eit. 

5) Patav. lib. 15. theol. dogm. cap. 13. Natal. Alexand. 

diss. 6. in saecul. VIII. de imag. F. 3. Linzer theol, 

pract. Monathſchr. 6. Jahrg. 1. Bd. We Ausg. 

S. 29 ff. 



Meinung zeigt, ſolches nach Beſchaffenheit der Umſtände 
entweder wegnehmen oder verändern, oder ein anderes, 

welches merklich von dem erſten unterſchieden iſt, dafür 

hinſetzen c), und dabei durch ihre untergeordnete Geiſt⸗ 

üchkeit ſich an die Hand gehen laſſen. Dieſer iſt deshalb 
auch befohlen, die Kirchkinder von dem echten Gebrauche 

der Bilder auf eine kluge und faßliche Art öfters zu 

unterrichten, und vorzüglich darüber zu belehren, daß die 

Bilder nur darum da ſeien, damit ſie das Andenken an 
die Geheimniſſe der Erlöſung, und an die Beiſpiele der 

Heiligen, die ſie vorſtellen, ſo wie an die von Gott den j 

Menſchen zu Theil werdenden Wohlthaten in uns er» 
wecken; die Meinung aber, als ob in einem Bilde eine 
befondere Kraft zu helfen verborgen ſei, und das Ver— 

trauen auf ein beſtimmtes Bild von der katholiſchen Kirche 

als ein heidniſcher Irrthum verworfen ſei 4). 
In disciplinärer Hinſicht haben theils die gemeinen 

Rechte, theils die Beſchlüſſe von Particular-Synoden nach⸗ 

ſtehendes verordnet: 1) Es ſoll kein ungewöhnliches Bild 
irgendwo aufgeſtellt oder deſſen Aufſtellung zugelaſſen werden, 

bevor es nicht von dem Biſchofe gut geheiſſen worden iſt e). 

2) Bilder, welche in einem frechen Reitze vorgeſtellt find, die 

a Phantaſie auf Nebenſachen oder wohl gar auf ſchändliche 

Gedanken bringen, dürfen gar nicht ausgeſtellt werden F). 

Auch darf die Krone, mit welcher nach einem alten Kir— 
chengebrauche das Haupt der Heiligen gemahlt zu werden 

pflegt, keiner Perſon, welche noch nicht heilig geſprochen 

if, aufgeſetzt, dann zu keinem Marien» oder einem 

andern Heiligen » Bilde das Contrefait einer noch lebenden 

= Cone. Colon. ar. 1452, & 1536, conc. Mogunt, an. 

1549, can. 41. 42. 
d) ibid. et Cone. Trid. l. o. 

e) Cone. Trid. J. e. 

7) ibid. 
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Perſon genommen werden g). Eben fo wenig dürfen 3) 
Bilder, welche etwas vorſtellen, deſſen Unwahrheit aus 

der Schrift oder der Tradition erweislich iſt 4), oder 4) 

Bilder, welche entweder mittelſt einer Uiberſchrift, oder 

einer im Bilde ſelbſt angebrachten Vorſtellung die ſichere 

Befreiung einer Seele aus dem Fegfeuer, oder daß die 

Verehrer gewiß ſelig werden, keines jähen Todes oder 

nicht ohne heilige Sacramente ſterben, oder ſonſt was 

immer verläßlich erlangen werden, verſprechen, ausgeſetzt 
werden 1); wohin vielleicht auch die Abbildungen von 

gewiſſen Wallfahrtsbildern gerechnet werden können, da 

dieſe ſich nicht unmittelbar auf den Heiligen, den fie. 

vorſtellen, ſondern ein beſtimmtes Bild dieſes Heiligen 

beziehen, daher die Meinung, daß dieſes Bild einen 

beſondern innern Werth vor andern habe, unterhalten. 

5) Die Bilder zu zertrümmern, zu Boden zu werfen, mit 
Füſſen zu treten, oder ſonſt auf eine Art zu verunehren, ift 
gottlos und ſtrafbar x). Dem frommen Sinne der Gläubigen 

muß es ſelbſt ſchon wehe thun, einen Fußboden, Stege und 
Wege zu betreten, welche mit Bildern und beſonders dem 
Kreutzbilde bemahlt, ausgelegt, oder ſonſt verziert ſind. 

Ein gar nicht beachtetes Geſetz der KK. Theodos und 
Valentinian verbiethet ſolches ausdrücklich 1). Da dieſes 

zu dem gemeinen Rechte gehört, welches noch nie abge— 
ſchafft worden iſt: ſo ſollte es auch nicht von jenem Ver— 

bothe abgekommen ſein. Für Böhmen beſteht es in Folge 

1 1 5110 

8) Synod. Prag, de Sacr. imag. 
h) ibid, et S. Carol. Borrom, in conc. Mediol. I. lit, 

n Cp. 1 

1) ibid. 

k) can 27. Dist. 3, de conseer. cap. 2. de office. ordin. 

in 6°. (1. 16.) 

2) const. un. C. nemini licere sign. Salvat. (1. 8.) 
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der Sabungen der Prager Synode a als ein kirchli⸗ 

e Verbot m). 

** N 8. 61. 

Orig Verordnungen über den Gebrauch 
der Bilder. 

Die angeführten Verordnungen der Kirche haben in 
den landesfürſtlichen Geſetzen für Oeſterreich volle Be⸗ 
ſtärkung gefunden. Durch ſie ſind zunächſt die Seelſorger 

angewieſen, das Volk von dem wahren Gebrauche und 

dem Werthe der Bilder zu unterrichten a), die Biſchöfe 
aber berechtiget, die Wahl der zur öffentlichen Verehrung 
auszuſthenden Bilder zu treffen 5); wobei es jedoch auch 

ihre Sorge zu bleiben hat, daß die Mißbräuche, welche 

ſich bei Verehrung der zugelaſſenen Bilder äußern, auf 

kluge Art und ohne Aufſehen zu erregen, abgeſtellt wer» 

den. Dahin gehört insbeſondere der zur Ableitung des 

gemeinen Mannes von der echten zur ſinnlichen, unechten 

und äußerlichen Andacht, den Akatholiken aber zum Spotte 

75 Anlaß gebende Mißbrauch, vermöge welches den Statuen 

und Bildern beſondere Kleidungen angelegt, goldene, ſilberne 

und andere dergleichen Herzen, Ringe u. ſ. w. angehängt, 
und ſonſtige Putzwerke beigebracht werden e). Jede 
Statue und jedes Bild hat nur allein aus der Materie 

zu beſtehen, aus der fie gemacht iſt, und folglich auch 

die Kleidung eben ſo von Stein, Holz, Gold oder Silber 

zu ſein, ohne daß ſie mit einer andern Materie bekleidet 
oder bedeckt wird 4). Nur bei den Statuen der berühmten 

RK N . g 

8 . Prag. I. o. 

) Hofd. v. 28. März 1784. 

5) Hofd. v. 17. März 1791 f. 2 v. 9. 
4) Hofd. v. 9. Febr. 1784. 

d) Hofd. v. 29. April 1784. 

1 
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und noch immer ſtark beſuchten Frauenbilder wird 

eine einfache „in keine ſeltſame Verzierung ausartende 

Kleidung ohne Perücken, die ſchon aus frühern Seiten 
verbothen ſind e), Hemde und Anhängſel, und vorzüglich 
da, wo dieſe Statuen entweder keine geſchnitzte Kleidung 

an ſich haben, oder durch das Alter der Zeit fo entſtellt 

ſind, daß ſie renovirt werden müßten, zur Zeit noch ge— 

ſtattet F). Für die verſchiedenen Anhängſel der Bilder 

ſollen entweder die nothwendige Kircheneinrichtung ange— 

ſchafft, oder wenn daran kein Mangel iſt, mit Hinweg— 

nahme der ſchlecht gemahlten Bilder beſſere und kunſtge— 

rechtere angeſchafft werden g). Daſſelbe wurde in Anſe— 
hung der Ex voto-Tafeln, d. i. der Bilder befohlen, 

welche in den Kirchen als ex voto da hängen, mit der 

Weiſung, daß an die Wände der Kirchthüren eine große 

Tafel ausgehangen werde, und jeder, der ſich ex voto 

angibt, als ein beſonderer, dankbarer Verehrer dieſes 

oder jenes Gnadenbildes gegen eine angemeſſene Vergel— 

tung zur alſogleichen Vertheilung unter die Armen und 

die Kirchen, darauf ſeinen Nahmen eintragen laſſen 

könne 5). Desgleichen ſollten auch alle Kerzen und 

Lampen vor den Bildern und Statuen mit guter Art 
beſeitiget, und zur Beleuchtung bei dem Hochwürdigſten 

oder bei dem ordentlichen Gottesdienſte, wozu ſie eigentlich 

nach dem Kirchengebrauche gehbren, verwendet werden. 

Uibrigens ſollen die Bilder in den Kirchen nach dem Muſter 

der Römiſchen Kirche vermindert 1), auf den Straſſen 
aber gar keine ausgeſetzt werden k). Die theatraliſchen 

e) Synod. Tirnav. an. 1638, Hofverord, v. 29, Oct. 1751, 

) Hofd. v. 30. Mai 1784. 
g) Hofd. v. 9. Febr. 1784. 

h) Hofd. v. 10. Mai 1784. 4 

1) Hofd. v. 28. März 1784. 

7) Hofverord. v. 5. Mai 1745, 

— — — 
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Vorſtellungen „ wie die Krippe zur Weihnachts zeit, ſind 

nach der Gottesdienſtordnung abgeſtellt. Vom Auslande 

her dürfen weder Chriſtenlehr- oder Wallfahrts⸗Nnoch 

andere Bilder eingeführet werden 1). 
„ 
"3 

* ’ . 62. 5 

* Wallfahrten und Proceſſionen. 

Die katholiſche Kirche billiget nicht nur überhaupt 
die Verehrung der Heiligen, wie aus dem bisher Ge— 
ſagten zu erſehen war, ſondern ſie hat auch zur gleich— 

förmigern Verehrung einige beſondere Andachten einge 

führet oder ihre Einführung gut geheiſſen; dieſe ſind die 

Wallfahrten und Proceſſionen, der Kreutzweg, Roſenkranz 

und die Litaneien. Ihre Abhandlung gehörte eigentlich 
in die Lehre von dem Gottesdienſte, woſelbſt auch von 

der Litanei als einem Theile des nachmittägigen Gottes— 

dienſtes die Rede fein mußte. Nachdem aber die gehöb— 

rige Verſtändigung die Vorausſchickung mehrerer Beſtim— 

mungen nothwendig macht, die in dieſem Haupjſtücke 

vorgekommen ſind: ſo wird davon erſt hier geredet und 

insbeſondere bei den Proceffionen das mitgenommen wers 
den, was die übrigen, nicht auf die Verehrung der Hei— 

ligen gerichteten, Proceſſionen angeht. 
8 Die Wallfahrten ſind fromme Fußreiſen nach 

einen entfernten Ort in der Abſicht, daſelbſt einem Hei— 

ligen ſeine Verehrung beſonders zu bezeigen, in einem 

Anliegen von Gott Hülfe zu erflehen oder für empfan⸗ 

gene Wohlthaten ihm zu danken, und dabei ſeine Andacht 

beſſer, inbrünſtiger und wirkſamer zu pflegen, als zu Hauſe. 

Sie ſind in der katholiſchen Kirche ſchon ſeit den älteſten 

Zeiten sen in Uibung, und haben PTR von der 
— 

2) Hof, v. 14. Febr. 1801. 
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löblichen Gewohnheit der erſten Gläubigen ihren Urſprung, 

vermöge welcher dieſe die durch das Leben, Leiden und den 

Kreutzestod Jeſu geheiligten Stätten, dann die Gräber 
der Martyrer zu beſuchen, und dabei ihr Gebeth zu ver— 
richten pflegten. Sie ſind demnach keineswegs ein von 

Chriſtus ſelbſt herrührendes Heilsmittel, müſſen aber 

gleichwohl als eine kirchliche Anſtalt betrachtet werden, 

welche kindlich frommes Vertrauen zu wecken, den Buß— 

eifer zu nähren, und die Bußmittel zu vermehren zum 

Swecke hat. 8 
Die vorzüglichſten Wallfahrten ſind die nach Jeru⸗ 

ſalem, nach Rom und St. Jago, theils wegen der 
großen Heiligkeit jener Oerter, theils wegen der Be— 

ſchwerlichkeit der Reiſe. Die gewöhnlichern ſind jene, 
welche zu einem andern nähern oder entferntern Gnaden— 

orte oder Gnadenbilde gemacht werden. Erſtere werden 

von den Wallfahrtern gemeiniglich einzeln, letztere in 

Proceſſionen, d. i. in fefilich geordneten Aufzügen 

einer größern Anzahl von Perſonen unternommen. 

Das gemeine Kirchenrecht enthält über die Wall— 

fahrten keine Vorſchriften, und auch der Tridentiniſche 

Kirchenrath übergeht ſie mit Stillſchweigen, die Ver— 

ordnungen ausgenommen, welche bereits oben vorge⸗ 

kommen ſind, und die Hinwegnahme jedes Bildes zum 

Gegenſtande haben, zu dem ein größerer Zulauf mit 
einem vermeſſenen Vertrauen bemerkt wird ($. 60.). 

Die vaterländiſchen Verordnungen haben das Walls 

fahrten und die Wallfahrts-Proceſſionen unterfagt, theils 

weil dabei die Veranlaſſungen zur Zerſtreuung fo vielfältig 

ſind, daß nach einer richtigen Erfahrung bei einem großen 
Theile der Wallfahrter die wahre Frucht davon in Hin— 
ſicht auf innere Andacht vermißt wird; theils weil die 

meiſten Menſchen davon einen ganz irrigen Begriff haben, 

indem ſie glauben, daß in dem Wallfahrten und den 
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Proceſſionen eine magiſche Kraft liege, welche fie an und 
für ſich, unabhängig von der Andacht und der Würdigkeit 
derer, die daran Theil nehmen, wirkſam mache, und 
Gott ſo zu ſagen zur Hülfsleiſtung nöthige, zu dem Bilde 

aber, wohin die Wallfahrt geht, das von der Kirche ver- 

worfene falſche Vertrauen hegen, daß folchem eine beſon— 

dere Wunderkraft beiwohne, oder der verehrte Heilige mit 

ſeiner Fürbitte an dieſes Bild ſich binde; theils auch, 

weil insbeſondere bei den Proceſſionen an Sonn- und 

Feiertagen der christliche Unterricht, der mit dem Pfarr⸗ 

gottesdienſte verbunden iſt, für die Wallfahrter verloren 
geht, an Werktagen aber von ihnen viel an der Arbeit 

verſaumt wird; theils endlich, weil manche Unordnungen 

und andere unanſtändigen Dinge, wozu unter Weges 

und in den Gaſſhauſern, in denen die Einkehr genommen 

wird, ſich Gelegenheit ergibt, ſie abrathen. 

7 Es wurden daher ſchon von der K. M. Thereſia 

zunächſt alle Wallfahrten einzelner Unterthanen nicht nur 

nach Rom verbothen, und die Ertheilung der Päſſe für 
die als Pilgrime dahin ſich Meldenden eingeſtellt a); 

fondern auch nach andern auswärtigen 5) insbeſondere den 

Preu ßiſchen Ländern unterfagt c). Die Uibertretung dieſes 

Verbothes ſollte ohne Untetſchied der feierlichen oder Privat— 

Wallfahrten an Mittelloſen mit einem vierwochentlichen 

Feſtungsbaue, an Vermöglichen aber nach dem Verhält— 

niſſe ihrer Glücksumſtände mit 50 bis 100 fl. oder auch 
Dukaten beſtraft werden 4). Sodann wurden alle Pro- 
ceſſionen unterſagt, wobei die Wallfahrter innerhalb der 
Oeſerreichiſchen Staaten über Nacht ausblieben „die 
e nach Maria » Zell von Wien aus gehende 

00 Sofnerorb, v. 4, März 1775. 
5) Hofverord. v. 11. April 1772 u. 28. März 1775, 

9 Verord. für Schleſ. v. 18. Sept. 1764. 
d) Verord. für Mähr. v. 23. Febr. 1765. a 
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ausgenommen e), unter der Drohung, daß bei ihrer Zus 

laſſung die Wirthſchaftsbeamten nach Beſchaffenheit ihres 

Vermögens mit einer muff von 5 bis 20 Rthlr., die 

Gemeindevorſteher aber mit öffentlicher Arbeit durch eine 

nach den Umſtänden auszumeſſende Zeit belegt werden 

ſollten 7). Später wurden außer der theophorifchen, 

dann den am Marcus-Tage und in der Bittwoche übli— 

chen, oder den von den Ordinarien wegen Regens, ge— 

ſegneter Aernte, oder eines andern allgemeinen Anliegens 

nöthig befundenen Proceſſionen alle andern als außerordent— 

liche abgeſtellt, und für jeden Kirchſprengel nur zwei im 
Jahre erlaubt, welche, um den ſonntägigen Gottes dienſt 

nicht zu beeinträchtigen, an einem noch beſtehenden Feier 

tage abgehalten werden ſollten g). In Böhmen ſollte als 

eine derſelben jene wegen der Befreiung Prags von der 

letzten Preußiſchen Belagerung gewöhnliche Proceffion ges 

führet werden 5). Die für die geſtifteten Proceſſionen 

beſtimmt geweſenen Capitalien ſollten zur Erziehung der 

Jugend verwendet, und dieſes auch mit den Stiftungen 

für Proceffionen nach Maria - Sell, nachdem dieſe gleich— 

falls aufgehoben worden waren 7), vorgenommen werden 4). 

Suletzt wurden alle Wallfahrtszige und Proceſſionen, 
ſelbſt jene, welche ohne Begleitung des ordentlichen Seel— 

ſorgers abgehalten wurden, mit der Weiſung eingeſtellt, 

daß die Urheber, derſelben, beſonders wenn ſie mit Vor⸗ 

tragung des Kreutzes oder einer Fahne, oder. unter An⸗ 
führung eines Vorbethers betreten würden, mit einer von 

der Landesſtelle nach Umſtänden zu bimmenden Strafe 

e) Hofverord. v. 11. April 1772, 

7) Verord. in Mähr. v. 13. Mai 1774. 
8) Hofd. v. 7. Oct. u. 27. Dec. 1782. 

*) Hofd. v. 5. Juli 1785. 

©) Hofd. v. 30. Aug. 1783. 

7) M. Abhandlg. v. Kirchenvermögen I. a0. J. 33 n. 1. 
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belegt werden ſollten I). An die Stelle der bisher ver⸗ 
ſtatteten zwei Proceſſionen bei jeder Pfarre wurden die 

in der Hauptſtadt ſchon früher eingeführten Quatember⸗ 

1 700 eingeſetzt m). - 

Nach dieſen Verordnungen iſt es von allen außer⸗ 

edentlichen Proceſſionen abgekommen. Um aber allen 

Zweifel zu heben, fo iſt das Berboth derſelben wiederhohlt 

kund gemacht, und deſſen Auftechthaltung den öffentlichen 

Behörden anbefohlen worden 1). Doch ſollen die Wall 

fahrter nie mit Strenge angehalten und zurück geſchickt, 
ſondern es ſoll weit mehr indirect auf die Abſtellung der 

Wallfahrten hingewirkt werden. Nur rücckſichtlich der wider 
die beſtehenden Vorſchriften nach Baiern geführten Pros 

ceſſionen, welche auf Anſuchen der oberpfälziſchen Landes— 

Direction neuerdings unterſagt worden ſind, wurde befohlen, 
daß die hierländigen Unterthanen im Falle der Betretung 

vor Unannehmlichkeiten, die ſie deshalb in Baiern zu er— 
fahren hätten, von der Regierung nicht geſchützt, ſondern 

im Gegentheile die Vortreter und Vorbether, wenn ſie 

mit Fahnen und Crucifix zögen, nach ihrer Rückkehr mit 
einer empfindlichen Strafe belegt werden würden. Zugleich 

wurde zur noch ſicherern Verhinderung dieſer Wallfahrtszüge 

unter einem die Bancal-Adminiſtration angegangen, daß 

ſie ſchon bei den Einbruchsämtern angehalten würden o). 

Um indirect das Wallfahrten abzubringen, wurde unter 

andern verordnet, daß bei keinem Gnadenorte mehr Prieſter 
anzuſtellen ſeien, als zur Verwaltung der Seelſorge, ohne 
alle Rückſicht auf die dahin kommenden Wallfahrter, noth⸗ 

wendig find, und den Vorſtehern ſolcher Kirchen einge- 
ſchärft, daß ſie an Wallfahrtstagen den Gottesdienſt ohne 

2) sp. v. 21. März 1784, 6. Juli 1785. 
m) Hofd. v. 8. u. 21. März 1785. | 
n) Hofd. v. 1. Aug. 1785, Verord. in Böhm, v. 21. März 1804. 
o) Verord. in Böhm. v. 14. Mai 1803, 
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alle willküͤhrliche Feierlichkeit oder beſondere Unterſcheidung, 
und lediglich fo, wie es in der Gottesdienſtordnung vor⸗ 

geſchrieben iſt, abhalten, und daher Alles vermeiden ſollen, 

was das Volk dahin ziehen, und zur Entfernung von dem 

einheimiſchen pfarrlichen Gottesdienſte verleiten könnte p). 

Dahin gehört nahmentlich der feierliche Empfang der 

Wallfahrter mit Glockengeläute und Darreichung des 

Weihbrunnens, die Herbeirufung fremder Prieſter zum 

Beichthören, die Vorweiſung der Mirakel, die da geſchehen 

ſind u. ſ. w. Andererſeits ſollen auch die Kreis - und 

Wirthſchaftsämter trachten, damit der tief eingewurzelte 

Mißbrauch der Wallfahrten bei ſchicklicher Gelegenheit 

durch gütliche Vorſtellungen geſchwächt, und nach und nach 

gänzlich vertilgt werde 39). Vorzüglich aber ſollen ſich die 

Seelſorger im Unterrichte über dieſen Gegenſtand bei jeder 

ſchicklichen Gelegenheit thätig zeigen, und ohne erſt die 

Zeit, wo eine Wallfahrt angeſtellt wird, abzuwarten, 

ihre Kirchkinder belehren, daß der wahre Gnadenort für 

jeden Katholiken ſeine Pfarr-, d. i. die Kirche ſei, wo 

er in die Gemeinſchaft der Gläubigen aufgenommen worden, 

wo ihm alle Sonn- und Feiertage das Wort Gottes 

verkündet, und alle Tage im Nahmen der Gemeinde, zu 

der er gehört, Gott das Opfer der Liebe dargebracht, wo 

er ſo oft von ſeinen Sünden losgeſprochen, ſo oft am 

Tiſche des Herrn geſpeiſet, von wo aus ihm noch als 

Sterbenden der letzte geiſtliche Beiſtand geleiftet wird. Sie 

ſollen ſie belehren, daß, wenn bei einem ſo genannten 

Gnadenbilde mehrere Gnaden gehofft und ertheilt werden, 

dieſes einzig und allein von dem mehrern Eifer herrühre, 

mit dem die Gläubigen ſich vertrauungsvoll dahin gewendet, 

und daſelbſt gebethet haben, da es bei Gott nur darauf 

5) Hofd. v. 25. Oct. 1792 f. 1 u. 3. 
9) Hofd. v. 29. Nov. 1794, Verord, in a v. 2 rn: 

u. 15. Juli 1814. 
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aan daß man im Seife und in der Wahrheit bethe, 
die äußere Form des Gebethes aber, und ob es auf dem 

Berge Garizim oder in Jeruſalem verrichtet wird, ihm 

gleichgültig iſt 7). Sie ſollen ſie endlich belehren, daß es 

nach der katholiſchen Kirchenverfaſſung nur den Seelen— 

hirten zuſtehe, die öffentlichen gottesdienſilichen Handlungen 

anzuordnen, den Gemeinden aber die Pflicht obliege, ſich 
dieſen Anordnungen zu fügen, und ihre Privat-Meinungen 

der höhern Authorität zu unterwerfen; daß den weltlichen 

Obrigkeiten, welche ſolche Andachtsͤbungen verbiethen, 

nicht minder gehorcht werden müſſe; daß, wie die heilige 

Schrift ſagt, Gehorſam beſſer als Opfer ſei; daß daher 

eine ſelbſt gewählte Andachts übung, welche mit Trotz und 

Widerſpänſtigkeit verbunden iſt, Gott unmöglich wohl ge⸗ 

fallen könne, ſondern verwerflich fein müſſe. — Am ſchärfſten 

iſt den Geiſtlichen verbothen, eine Proceſſion ſelbſt, wenn 

auch nur in der gewöhnlichen Kleidung zu begleiten 5). 
Um alle Gelegenheit zur Uibertretung des Verbothes der 

Wallfahrten noch mehr abzuſchneiden, iſt ſelbſt den nicht 
einheimiſchen Buchbindern und andern Verkäufern unter— 

ſagt, mit ihren Gebethbüchern, Roſenkränzen, Bildern 

und dergleichen an Wallfahrtstagen an einen Wallfahrts⸗ 
ort zu ziehen, und ſolche daſelbſt zu Markte zu haben 2). 
Es kann nur in außerordentlichen Fällen, wo ein befons 

deres Gebeth wegen öffentlicher Angelegenheit, z. B. eines 

fruchtbaren Regens angeſtellt wird, eine Proceſſion in 
nicht gar zu großer Entfernung von der Pfarrkirche da— 

f mahls abgehalten werden, wenn ſich die Landesſtelle dar— 

über mit dem Ordinariate einverſteht 2), und zufolge 
einer ſpätern Verordnung, wenn die Gemeinde die 

r) Joan. IV. 21 — 24. 

) Verord, in Böhm. v. 21. März 1804, 

2) Berord, in Böhm. v. 15. April 1796. 
u) Hofd. v. 15. Suli 1789. 
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Abhaltung der Proceſſion von dem Biſchofe verlangt w). 
Indeſſen dürfen auch dieſe Proceſſionen nicht zu ſehr ver— 

mehrt werden, indem die Ordinariate bei häufigeren Anſuchen 

um vorwortliche Einbegleitung der Bitte um die Bewilli— 

gung einer willkührlichen Proceſſion die deshalb einſchrei— 

tenden Bürger und Gemeinden ab -, und an die beſtehen— 

den Geſetze anzuweiſen beauftragt find x). Uibrigens 

ſollen bei keiner der noch ferner erlaubten Proceſſionen 

Statuen mitgetragen werden 5). ö 

& 63. 

Kreutzweg. 

Der Kreutz weg iſt als ein Mittel eingeführt 

worden, ſich die Leiden und den Verſöhnungstod Jeſu 
auch außer dem heiligen Meßopfer auf eine rührende und 
ergreifende Weiſe im friſchen Andenken zu erhalten. Er 
beſteht darin, daß auf einer beſtimmten Anzahl von Bil— 

dern einzelne Züge der Leiden Jeſu, wie ſie theils in der 

heiligen Schrift enthalten ſind, theils durch die Uiber— 

lieferung aufbewahrt wurden, dargeſtellt werden, von 

deren jedem als einer beſondern Station die Gläubigen 

vorzüglich an dem Erlöſungstage, am Freitage, in den 

nachmittägigen Stunden des Sonntages und in der Faſten 
einige Zeit verweilen, und über den beſondern Leidens— 

Act fromme Betrachtungen anſtellen, die ſich in ein ange— 
meſſenes Gebeth auflböſen. 

In Oeſterreich wurde der greuhueg durch die neue 

Gottesdienſtordnung ſowohl, als auch noch durch eine 

ſpätere Verordnung a) aufgehoben, und neue Kreutzwege 

zu errichten den geſammten Orden der Reformaten 

10) Hofd. v. 17. März 1791 f. 2 n. 2. 

x) Verord. in Böhm, v. 15. Juli 1814. 

Y) Hofd. v. 28. Aug. 1783. 
! a) Hofd. v. 7. Febr. 1789. 

* 
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untersagt 5). Da indeſſen die Kreutzwegandacht eine alte, 
und aus reiner Achtung gegen den Verſöhnungstod Chriſti 

hervor gegangene Andacht iſt, die an und für ſich nicht 

nur t getadelt werden kann, ſondern vielmehr ſehr 

5 erſprießlich erſcheint, indem die Gläubigen als 

g ſinnlich vernünftige Weſen, wenn nachdrücklich auf ihr 

Janeres gewirkt werden ſoll, ſinnlicher Erinnerungsmittel 
nie entbehren können, ſolche aber gerade in dem bildlich 

vorgeſtellten Leiden und Sterben des Heilandes finden: 
ſo wurde ſpäter erlaſſen, daß der Kreutzweg ſelbſt nicht 

verbothen, ſondern bloß wegen jener Bilder des Leidens 

Chriſti, die in der heiligen Schrift nicht gegründet ſind, 

anſtößig erklärt worden ſei, mithin mit Hinweglaſſung 

dieſer Bilder und vorzüglich des ihnen beigeſetzten Ablaſſes, 

dann unter Auflegung neuer Kreutzweg-Büchelchen ohne 

den Ablaß allerdings gehalten werden könne c). Das 

Herumziehen der Kreutzzieher und Peitſcher in der Faſten 
1 en allgemein abgeſtellt 4). 

d | $. 64. 

REN U Roſenkranz. 

Der Roſ enkranz, als eine auf die heilige Maria 
. Andacht, gehört nicht der alten, ſondern 

der mittlern und neuen Kirche an. Er konnte natürlich 
nicht eher aufkommen, als nachdem der engliſche Gruß 
zu den gewöhnlichen Gebethsformeln des apoſtoſiſchen 

Glaubensbekenntniſſes und des Vaterunſer geſetzt worden 
iſt, was erſt am Schluſſe des zwölften Jahrhunderts 
durch Odo, Biſchof von Paris, geſchah. Wie es ſcheint, 
fo ift der heilige Dominic Erfinder des Roſenkranzes, 
welcher im dreizehnten Jahrhunderte dieſe Andacht der 

59 Hofd. für Galiz. v. 18. Aug. 1785. 

e) Hofd. v. 4. April u. 4. Nov. 1788. 
d) Verord. v. 10. Febr. * * 

9 
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Ketzerei der Albingenſer entgegen ſtellte a). Sie beſtand 
nach ihrer Einſetzung darin, daß der engliſche Gruß 150 

Mahle, das Vaterunſer aber nach jeder Decade, ſohin 

15 Mahle gebethet, und die mit jeder Decade abwechſeln⸗ 

den Geheimniſſe der Erlöſung eingeſchaltet wurden. Nun 
kürzt man ſie jedoch gewöhnlich ab, und richtet ſie auf 

ſechs Abtheilungen ein, welche Art den Roſenkranz zu 
bethen, die Krone Mariens heißt. Zur Beförderung des 

Roſenkranz⸗Gebethes ſind eigene Bruderſchaften entſtanden, 

und Abläſſe ertheilt worden. Auch hat P. Gregor XIII. 

ein beſonderes Roſenkranzfeſt zum Andenken eines gegen 

die Türken erfochtenen Sieges, den man dem Gebethe 
dieſer Bruderſchaften zuſchrieb, eingeſetzt, welches P. 

Clemens XI. wegen eines ähnlichen Sieges über die 

Türken, auf die ganze Kirche ausgedehnt hat 2). 
Heut zu Tage iſt das Gebeth des Roſenkranzes 

nicht nur allgemein in Uibung, ſondern es macht ſogar 

bei einem großen Theile der katholiſchen Chriſten beinahe 

das einzige Gebeth aus. Beſondere Vorſchriften über das 
Abbethen des Roſenkranzes finden ſich weder in dem ge⸗ 

meinen Kirchenrechte, noch in landesfürſtlichen Verordnun— 

gen vor, jene wegen unterſagter Abbethung des Roſen— 

kranzes nach der Predigt von der Kanzel, dann wegen 

der in Galizien verbothenen öffentlichen Abſingung des 

Liedes: Zavitai rama Intrzenko, bei Gelegenheit des 

Roſenkranzes oder einer andern Andacht, ausgenommen c). 
Wegen Feierung des Roſenkranzfeſtes ſind die im folgen⸗ 

den Hauptſtücke vorkommenden Beſtimmungen anzuwenden. 

a) S. Röm. Brev. Lection der 2. Noct. am erſt. Sonntage 

im Octob. 

5) Natal. Alexand. hist. ecel. tom. XV. cap. 7. art. 5. 

Benedict. XIV. de festis lib. II. cap. 12, Ejusd. de 

canoniz. sanct. tom. IV. p. II. cap. 10. Pouget insti:. 

catch. p. IV. sect. 2. cap. 10 8. 3, 

e) Verord. in Galiz. v. 24. Mai 1787. 
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er nfte3 Hauptſtück b 

Bon der Feierung der kirchlichen Feſttage. 

S. 65. 

Einführung det kirchlichen deſttage. 

Wie aus den Büchern des alten Teſtaments zu erſehen 

fl, fo hat Gott ſchon vom Anbeginne der Welt den r 

ten Tag geheiliget a), und ſolchen als Sabbath, d 

Tag der Ruhe den Menſchen zu heiligen befohlen 1 

Dieſe Einrichtung iſt als ein bloßes Ceremonial-Geſetz 

im neuen Bunde keineswegs behoben, ſondern nur dahin 

verändert worden, daß, um das Andenken an die wichtigſte 

Begebenheit in der evangeliſchen Geſchichte, die Aufs 

erſtehung des Herrn, die an dem Tage nach dem Sabbathe 

erfolgte, wöchentlich zu erneuern, dieſer Tag, der deshalb 

auch in der Kirchen» und der lateiniſchen Sprache der 

Tag des Herrn genannt wurde c), an die Stelle des 

bisherigen Sabbaths zum Ruhetage erhoben wurde. Es 

geſchah dieſes noch zu den Zeiten der Apostel „ welche 

jedoch der Judenchriſten halber die Haltung des Sabbaths 
zugleich nicht abgeſchafft, ſondern neben der Seierung des 
De des Herrn erlaubt hatten d), 

Außer dem Sabbathe gab es in der jüdifchen Kirche 

| Rn andere Feſt⸗ und Ruhetage. In Nachahmung 

a) Gen. II. 3. 

5) Exod. XX. 8, 
e) Apocal. I. 10. Plin. epist. 97. lib. 10. ad Trajan. 

d) Act. XX. 7. 1. Cor. XVI. 2. Apocal. I. 10. can. 13. 
Dist. III. de consecr. Van Esp. in pr ad can. 29. 
Syn. Laodic, 

N 2 5 
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derſelben wurden auch in der chriſtlichen Kirche neben dem 
Tage des Herrn, zum dankbaren und feierlichen Andenken 

an die ausgezeichnetſten Wohlthaten Gottes und die wich- 

tigſten Geheinmiffe des Chriſtenthums, fo wie zur Untere 

haltung und Erweiterung der Verehrung der Heiligen noch 

andere Feſte theils früher theils ſpäter eingeführt. Unter 

dieſen waren die erſten das Feſt des Leidens, der Auf— 

erſtehung, und der Himmelfahrt Chriſti, und das Pfingſtfeſt. 

Sie ſind ſämmtlich apoſtoliſchen Urſprungs und apoſtoliſcher 

Einrichtung e). Das Feſt der Geburt Chriſti iſt zwar ſehr 
frühzeitig gehalten worden, aber apoſtoliſche Entſtehung 

wird ihm nicht beigemeſſen f). Es war eines und daſſelbe 

mit dem Feſte der Erſcheinung des Herrn (Theophania, 

jetzt gewöhnlicher Epiphania genannt), dem Feſte der 

Menſchwerdung, der Erſcheinung Chriſti auf Erden; man 

feierte es jedoch nicht überall gleich, daher es geſchah, 

daß man in der Folge den eigentlichen Tag der Geburt 

Chriſti nicht mehr recht wußte, und, als man ſolchen dann 

in der lateiniſchen Kirche allgemein auf den, 25. December 

feſtſetzte, im Oriente aber in den meiſten Kirchen den 

6. Januar dafür annahm, mit ſeiner Feier auch am 

6. Januar fortfuhr, bis für dieſen letzten Tag, der nach 
der Tradition noch das Merkwürdige hat, daß an dem— 
ſelben der Stern die Weiſen zu dem Heilande geführet, 
dann daß an ſolchem Chriſtus ſein erſtes Wunder gewirket 

hat g), das Feſt der heiligen Dreikönige vorbehalten 
wurde. — Den Feſten des Herrn folgten zunächſt die 

Feſte der Blutzeugen 5), deren Sterbetage man ihre 

Geburtstage (dies natales) hieß. Dieſe wurden aber 
Anfangs bloß an dem Orte, wo ſie den Martertod 

e) can. 11. Dist. 12. 

7) August. epist, 55, ad Januar. 

g) S. Maximi homil. 5, in fest, epiph. 

*) Euseb. in vita Constant. M. lib, IV. cap. 23. 
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erlitten batten, oder in den ihnen beſonders geweihten 

gottesdienſtlichen Gebäuden gefeiert 7). Als eigentliches 
Geburtsfeſt wurde nach dem Zeugniſſe des heiligen Au⸗ 
guftir außer dem Geburtsfeſte Chriſti nur das des heiligen 

ann des T aufers ), und dieſes zwar noch vor jenem 

der Apoſtel und der heiligen Jungfrau begangen. Die 

Tefttage der Apoſtel wurden wahrſcheinlich ſämmtlich nut 
aan einem Tage gefeiert 1), und die Feſte der heiligen“ 

Maria erſt ſeit dem ſiebenten Jahrhunderte nach und nach 
eingeführet. Die zwei erſten unter denſelben, das Feſt 

Mariä » Verkündigung und Mariä + Reinigung waren 
eigentlich Feſte des Herrn, und jenes zwar das Feſt der 

Ankündigung Chriſti oder feine Empfängniß und Menfch- 

werdung mn), dieſes das Feſt der Vorſtellung und Opfe⸗ 
rung Chriſti in dem Tempel u). Die Feſte Mariä⸗Geburt 
und Mariä ⸗ Himmelfahrt wurden als eigene Gedächtniß⸗ 

tage bloß wie bei andern Heiligen; die übrigen größten 

Theils in Nachahmung gleichnahmiger Feſte des Herrn 

gefeiert, indem man die nähmlichen Eräugniſſe, die man 
aus dem Leben Jeſu bereits herausgehoben hatte, auch 

aus dem Leben Mariä auszeichnete, und wie jene, fo 

nun auch dieſe an eigenen Feſten zu feiern anfieng. Die 

Feſte der Beichtiger, unter denen das erſte jened des 

ji heiligen Martin, Biſchofs von Tours, war, und anderer 

Heiligen find, wie die Feſte der Marterer, Anfangs ebens 

falls nur in einer Kirche gehalten, und erſt nach und nach, 
ö am häufigſten im Mittelalter, wo überhaupt die Feſte am 

meiſten vermehrt wurden, auf andere übertragen worden o). 

* 5. Ludov. Thomasin. de celebr. fest. Iib. I. cap. 4. 

Dr . serm, 287. in natal. S. Joan. bapt. 

1) Thomasin 1. c. cap. 3. 

m) Bonavent. lib. III. sentent. Dist. 3. 4. 1. 

) Baron. in Martyr. Rom. ad diem 11. Cal. Decembr. 

%) Thomasin 1. C. cap. 6. n. 19. 
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Das Decret Gratians enthält ein Verzeichniß von den 

Feſten des zwölften p), die Decretalen ſtellen ein ähns 
liches von jenen des dreizehnten Jahrhunderts auf 4), 

über welche ſelbſt noch in dem vergangenen Jahrhunderte 

neue Feſte eingeführet wurden. 
Das Recht neue Feſte einzuführen, iſt als ein 

Zweig oder Ausfluß des Rechtes zu liturgiſchen Ber 
ſtimmungen ein Recht der Kirchengewalt +), und ſteht 
für die ganze Kirche dem Römiſchen Pabſte, für eine 

Dikceſe dem Biſchofe zu 3), jedoch, wie es ſcheint, mit 
Einflußnehmung der höchſten Staatsgewalt e), da der 
Kirchenrath von Lyon ausdrücklich der Beiſtimmung des 

Volkes zur Einführung neuer Feſte erwähnt ), der 

Gemeinwille des Volkes aber durch den Landesfürſten ſich 
ausſpricht ($. 76.). Bei uns dürfen die Feſte pro foro 
gar nicht mehr vermehrt, und auf neue Feſte pro choro 
päbſtliche Urkunden oder Indulte von den Biſchöfen oder 

ſonſt jemanden nur über erhaltene Erlaubniß des Landes⸗ 

fürſten erwirkt werden w). 

§. 60. 

Eintheilung derſelben. 

Die kirchlichen Feſte werden insgemein in ordentliche 

und außerordentliche eingetheilt. Ordentliche Feſte 

p) can. 1. Dist. 3. de conseer. 

9) cap. 5. de feriis (2. 19.) 

r) Sauter fund. jur. ecel, catch. F. 802. 

) can. 1. Dist. 3. de conseer. cap. 5. de feriis (2. 9.) 

Conc. Trid. sess. 25. cap. 12. de regular. 

2) Harduin coll. concil. tom. IV. coll. 1015. capit. 

Carol. M. apud Baluz. tom. I. lib. II. cap. 35. 

189. 190. f 
u) can. 1. Dist, 3. de conseer. 

w) Hofd. v. 30. Sept. 1782. 
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g heiſſen jene, welche alle Jahre an den beſtimmten Tagen, 

f außerordentlich e, welche über beſondere Veranlaſſung 

außer der Ordnung gefeiert werden. Die ordentlichen 

Festtage find wieder bewegliche oder unbeweg⸗ 

liche, je nachdem ſie alle Jahre auf denſelben Tag 
len. und an ſolchem gehalten werden, oder in dem 

einen Jahre an dieſem, in dem folgenden an einem andern 

vorkommen. Beide können höhere Feſttage ſein, welche 
zum Unterſchiede von den gemeinen jene genannt 

werden, an welchen die Geheimniſſe der drei göttlichen 
Perſonen feierlich begangen werden, oder als doppelte 

Feſttage gefeiert werden, wenn nähmlich zwei oder mehrere 
Gedächtnißtage, deren jeder als Feiertag geheiliget wird, 

an einem Tage zuſammen treffen. 

b. 67. 
Feierung der Feſttage. 

. Ob zwar das Leben des Chriſten ein beſtändiger 

Feſttag ſein ſoll a), und dieſen auch jeder feiert, der 

bei fleißiger Arbeit ſein Gemüth mit Gott unterhält, und 

außer der Arbeit in geiſtlichen Betrachtungen und dem 

Gebethe verweilet 7): fo ſollen doch jene auf eine unters 

ſchiedene Art gehalten werden, welche zu beſondern Feſt⸗ 

tagen nahmentlich erhoben ſind. Die Gebothe der Kirche 

in dieſer Rückſicht laſſen ſich ſämmtlich auf zwei zurück 

— 

führen, das affirmative nähmlich, an dieſen Tagen 

dem Gottesdienſte fleißig zu obliegen, und das negas 

tive, alle Arbeiten zu unterlaſſen, die mit der Be— 

obachtung jenes Gebothes ſich nicht vereinbaren laſſen. 

Beide Gehothe gehen ſowohl die Geiſtlichen als die Laien 

an, und das erſte zwar die Geiſtlichen in Betreff des 

a) Rom. XII. 1. 

6) August. epist. 130. 
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Abhaltens des Gottesdienſtes, die Laien in Betreff des 

Erſcheinens bei demſelben. Nachdem die das Abhalten 

des Gottesdienſtes überhaupt und in ſeinen Theilen betref— 

fenden Vorſchriften bereits in dem vorigen Hauptſtücke 

auseinander geſetzt worden ſind: ſo werden hier nur mehr 

jene in Betrachtung gezogen werden, welche die beſondern, 

lediglich oder vorzugsweiſe für beſtimmte Feſttage einge— 

führten, Andachten zum Gegenſtande haben, dann jene, 

welche den Gläubigen an den Feſttagen dem Gottesdienſte 

beizuwohnen auflegen. 

$. 68. 

Andachtsordnung für befondere Feiertage und 
feſtliche Zeiten. 

Die beſondere von der gewöhnlichen Gottesdienſt— 

ordnung abweichende Begehung der Feiertage und feſtli⸗ 

chen Seiten, welche, ob ſie ſchon als Feiertage weder 

gebothen noch gehalten werden, gleichwohl durch einen 

eigenen Ritus von andern gewöhnlichen Tagen ausge— 
zeichnet ſind, richtet ſich ganz allein nach dem Feiertage 

oder der feſtlichen Zeit ſelbſt. Dieſe ſind nach der Kirchen— 

ordnung folgende: 

1) Das Advent, d. i. die Vorbereitungszeit zu 

dem Feſte der Geburt des Herrn. Es wurde in der 

chriſtlichen Kirche ſchon ſehr frühe, jedoch weder gleich 
lang, noch zu eben derſelben Zeit gefeiert. Seit dem 

zehenten Jahrhunderte wird es in der lateiniſchen Kirche 

mit dem vierten Sonntage vor Weihnachten, bei den 

Griechen aber um die Mitte des Novembers angefangen, 

und dauert bis zum Feſte der Erſcheinung des Herrn, was 

von der ehemahligen Feierung dieſes Tages als des Ges 

burtstages des Herrn herrührt (§. 65.). Die beſondern 
Andachten für die Advent-Zeit beſchränken ſich auf die 

am frühen Morgen abzuhaltenden Rorate-Meſſen und 
\ — 
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le 5 

Rorate ⸗Aemter, die im Uibrigen nach den oben vorge- 
F kommenen Vorſchriften zu leſen ſind. 

* 

65 2) Das Feſt der Geburt Chriſti oder Weih⸗ 

nachten, von den 12 Wyhi⸗Nächten, d. i. den heiligen 
Nächten, welche unſere heidniſchen Voreltern um dieſe 
Seit als Feſt der Winter-Sonnenwende gefeiert haben, 
ſo genannt. Es wird in sbeſondere durch die Chriſtnachts— 

mette ausgezeichnet, welche ſonſt um die Mitternachts⸗ 

ſtunde, ſeit einigen Jahren aber in Folge einer zuerſt in 

Böhmen ergangenen Gubernial⸗ Verordnung um die fünfte 

Morgenſtunde gehalten wird a). Seitdem wurde über 
die in verſchiedenen Provinzen darüber aufgeworfene Frage, 

ob die Weihnachtsmette ferner um die Mitternachts- oder 

eine Morgenſtunde des heiligen Tages zu halten ſei, 

wiederhohlt erklärt, daß die Ordinarien in dieſer Sache 

dasjenige anordnen ſollen, was ſie für die wahre Andacht 
und Sittlichkeit bei ihrer Heerde am zuträglichſten finden, 

jedoch ſo, daß ſie für die zweckmäßige Ausführung des 

von ihnen Beſchloſſenen verantwortlich bleiben 5). Letzthin 
iſt befohlen worden, daß hierin nichts mehr Neues zu 
veranlaſſen fei c). 

3) Der letzte Tag im Jahre. Er iſt als 
Feſttag des heiligen Sylveſter ſonſt in der Kirche gebothen 

geweſen 40, dann aber als ein Feiertag abgeſtellt wor⸗ 

den. Nun kann er nach der den Biſchöfen ertheilten 

Erlaubniß, ohne ihn gerade N einem Heſttage zu RR 
les © 
) Verord. in Böhm. v. 1. Dec. ie genehmigt mit 

r Hofd. v. 2. Juni 1808. 

* Alerh. Entſchl. v. 27. Jan. Hofd. v. 1. Febr. 1810, 

Detcr. der Central-Organ. Hofcommiſſ. v. 4. Sept. 1816, 

Verord. in Böhm. v. 8. März 1817. 

) Hofd. v. 12. Sept. 1816. 

d) can. 1. Dist. 3. de Consecr. 



mit Dankſagungsandachten und einer Predigt gehalten 

werden e). 

4) Das Neujahrsfeſt. Dieſem gab erſt das 
Concilium von Lyon durch Einführung der Octav der 
Geburt des Herrn eine kirchliche Beſtimmung 7). In dem 
zweiten Concilium von Tours kommt es als das Feſt der 
Beſchneidung des Herrn vor 3). Nun macht es zugleich 

den Anfang des bürgerlichen Jahrs, ohne daß dabei 

beſondere Andachten vorzunehmen ſind. 

5) Das Feſt der heiligen Dreikönige 
zeichnet ſich bloß durch die am Vorabende vorzunehmende 

Waſſerweihe aus. In wie fern dieſe zuläſſig ſei, iſt 
oben ($. 28.) gefagt worden. 

6) Das Feſt der Reinig ung Mariens, von 
den mehreren Lichtern, welche an demſelben zur Meſſe 
und bei dem Umgange gebrannt werden, gewöhnlich 

Lichtmeſſe (candelaria) genannt. Es wird vor ans 
dern durch die Weihung der Kerzen und den Umgang in 

der Kirche gefeiert. Letzterer iſt ungewiſſen Urſprungs, 

gewiß aber ſehr alt, da ſeiner ſchon der heilige Ildephons, 

ein Schriftſteller des ſiebenten Jahrhunderts, gedenkt 5). 
7) Die Faſtnacht, im Provinzialism Faſchin g. 

Sie iſt kein kirchliches, ſondern ein weltliches Feſt, und 

bedeutet ſo viel, als den Vorabend vor der Faſtenzeit, 

wurde aber ſpäter weiter, und endlich gar bis auf das 

Feſt der Erſcheinung des Herrn zurück verlegt, wodurch 

es eine Nachahmung der Römiſchen Bacchanalien oder 
Liberalien wurde. Die beſondern für die letzten drei 

Faſchingstage bewilligten kirchlichen Feierlichkeiten beſtehen 

in dem vierzigſtündigen Gebethe mit Ausſetzung des 

e) Hofd. v. 17. März 1791 f. 2 u. 8. 

F) cau. 1. Dis. 3, de conseer. 

g) Conc. Turon. II. can. 13. 

7 Benedict. XIV. de festis lib. II. cap. 2. 



hochwürdigſten Gutes. Doch darf dieſe Andacht nut in 
s auptſtädten, und bloß da, wo ſie ſchon zur Zeit 

eingeführten De. beſtand, gepflogen 
n 3). 
8) Der Aſchermittwo ch, von der an dieſem Tage 

15 Einäſcherung alſo, in den ältern kirchlichen Bü— 

en aber Faſtenanfang (caput jejunii) genannt. Er 

wird nach einem alten Gebrauche mit der Einäſcherung. 

gefeiert, wovon in Abſicht auf öffentliche Büßende ſchon 

im fünften Jahrhunderte verordnet war k). Die Aſche 
iſt nähmlich ein Zeichen der Reinigung, und ſoll uns an 
unſere Hinfälligkeit erinnern. 

9) Die Faſtenzeit. Für dieſe ſind überhaupt 

die Faſtenpredigten eingeführt, welche in den Pfarrkirchen 
der Hauptſtadt dreimahl in der Woche, am Sonntage, 
Mittwoche und Freitage theils Vor-, theils Nachmittags, 

in den Landpfarren aber da, wo ſie bisher üblich waren, 

entweder unter der Woche oder am Sonntage Nachmittags 

gehalten werden 7). Beſonders werden in der Faſten noch 

ausgezeichnet der fünfte Sonntag als die dominica 
passionis, durch die Verdeckung des Crueifixes mittelſt 

eines blauen Schleiers zur Erinnerung an die Verbergung 
Chriſti vor den ihm nach dem Leben ſtellenden Juden; 

der ſechſte als der Palmſonntag durch die Weihung 

der Palmzweige, deren Verkauf jedoch als ein geiſtlicher 
Nfbrauc unter der Strafe von 1 fl. verbothen iſt m) 

* 4 Jul. Cäſar National » Kirdhenr, 6. Bd. §. 98 S. 115. 

8 Linzer theol. pract. Monathſchr. 6. Jahrg. 2. Bd. 

Prag. Ausg. S. 64. 

k) can. 64, Dist. 50. 
2) Gottesdienſtord. §. 9. Angef. Monathſchr. S. 63. 

m) Poliz. Ordn. fur Böhm. v. 25. Juni 1787 F. 45. 

Verord. d. Reg. in Oeſter. o. d. E. v. 28. Sept. 1821 

1. 7% 
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dann die mit den geweihten Palmen in der Kirche zu 
führende Proceſſion, welche wahrſcheinlich bis über das 

achte Jahrhundert hinauf reicht 2); und die letzte Faſten— 

woche. Dieſe von Char (Trauer, nach andern Marter) 

Charwoche (Trauer-, Marterwoche) genannt, wird in 
der Kirche, wenn nicht ſchon ſeit dem zweiten, doch gewiß 
ſeit dem Anfange des dritten Jahrhunderts vorzüglich we— 

gen der drei letzten Tage ausnehmend heilig begangen 0). 

Der Feierung des erſten dieſer Tage erwähnt der dritte 

Kirchenrath von Carthago p), und von dem zweiten wußte 
ſelbſt der heilige Auguſtin keinen Urſprung mehr anzu— 

geben 3). Der Donnerſtag iſt dem Andenken an die Eins 
ſetzung des letzten Abendmahls geweiht, und heißt daher 
coena Domini, deutſch aber Gründonnerſtag, weil 
an dieſem Tage die Landleute das erſtemahl wieder grüne 

Speiſen, die Erſtlinge des Frühlings genießen 5), viels 

leicht auch, weil vor Alters einige an dieſem Tage ſo 
ſtrenge faſteten, daß fie nur grüne Speiſen aßen s). 
Die Bedeutung der beiden andern Tage erklärt ſich aus 

dem Wortlaute. Da es von der wahren Feierung der— 

ſelben durch ſelbſt erfundene, der Verehrung des Andenkens 

an das Leiden und Sterben des Heilandes nicht immer 
ganz würdige Handlungen beinahe völlig abgekommen 
war: fo wurde in Oeſterreich befohlen, daß die Charwoche 

bloß nach dem Römiſchen Ritus gehalten t), 155 daher 

n) Benedict. XIV. I. c. Iib. I. cap. 4. 6. 20. 
„) Bingham. orig. sive antig. ecel. lib. XXI. cap. 1. 

9. 25. 

p) can. 49, Dist. 1, de conseer. 

9) August. epist. 118. ad Januar. 

) S. Adelung Verſuch eines gram. Erit. Wörterb. 2. Bd. 
S. 821 u. 5. 55 

) lib. de div. oflic. can. 17. 

) Gottesdienſtord. . 13, u. Verord. v. 13. April 1786. 



2. | 
auch die Andachteordnung, ſowohl was die Beſuchung 

der Kirchen am Gründonnerſtage und die Aufſtellung der 

1 Gräber am Charfreitage, als auch die Unterlaſſung 

ſondern Feierlichkeiten an dem Nachmittage des 

ehe ene betrifft, nach ſolchem beobachtet werde 1). 
ſollten bloß am Gründonnerſtage bei Ausſetzung des 

hochwürdigſten Gutes Bethſtunden Statt finden w). 
Nun iſt jedoch erlaubt, daß das Hochwürdigſte am Char⸗ 

freitage und Charſamſtage in allen Pfarrkirchen auf einem 
Seitenaltare von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends zur 
öffentlichen Anbethung ausgeſetzt x), und um hierin 
Gleichförmigkeit zu erzielen, auch das heilige Grab wieder 

allgemein errichtet werde, dergeſtalt, daß auf einem be⸗ 

ſtimmten Seitenaltare oder in einer Seiten-Capelle ein 

leeres Kreutz mit der Aufſchtift: J. N. R. J. vorgeſtellet, 

der Tabernakel an dem Fuße des Kreuzes in einen Felſen 

umgeſtaltet, in die Vertiefung deſſelben die Monſtranze 

bei daneben brennenden Kerzen, deren Anzahl nach dem 

Vermögen der Kirche zu bemeſſen iſt, ſich aber nie über 10 
zu belaufen hat, ausgeſetzt, und allenfalls zu beiden 

Seiten eine Engel: Figur in der anbethenden Stellung 

* angebracht werde. Auf dem Lande, wo insgemein der 
Beſuch der Kirchen den ganzen Tag hindurch nicht gewöhn⸗ 

lich iſt, ſoll die Ausſetzung nur zu jenen Stunden ges 

ſchehen, wo wirklich Leute zur Anbethung ſich einfinden. 

Immer aber iſt zugleich die Anſtalt zu treffen, daß das 
Hochwürdigſte beſtändig von einem oder zwei ſtundenweiſe 

wechſelnden Geiſtlichen, oder in deren Abgang von ehr⸗ 

baren Männern aus der Gemeinde, die auf beſondern 
Schemmeln vor demſelben zu knien haben, angebethet 
werde. Am Charfreitage kamm Vormittags auch eine 

u) Sofperord. v. 24. März 1784, 
) Hofd. v. 13. April 1786, v. 2. April 1788. 
*) Hofd. v. 23. März 1798. 



unge 

Predigt ſowohl in der Stadt als auf dem Lande ge⸗ 

halten )), am Charſamſtage aber das Hochwürdigſte mit 

Abſingung des Ambroſiſchen Lobgeſanges um 6 Uhr Abends 

eingefiellt werden 2), wobei die eingeführten Kirchen- Ce— 

remonien zur Auferſtehung keineswegs aufgehoben ſind a). — 

Die ſonſtigen Ceremonien an dieſen Tagen ſchreibt das 

Römiſche Pontifical vor. Zur Verhütung aller Unglücks⸗ 

fälle ſoll am Charſamſtage das geweihte Feuer ſogleich 

ausgelöſcht, und niemahls geſtattet werden, Holz oder 

Kohlen brennend oder glühend nach Haufe zu tragen 6). 

10) Der Marcustag und die drei Bitt⸗ 
tage in der Kreutzwoche, letztere von dem Kreußbilde fo 
genannt, welches bei den Bittgängen, die eben daher 

auch Kreutzgänge (bei den Griechen litanige, und am 

Marcustage zwar litania major, an den andern litaniae 

minores c)) heiſſen; mitgetragen wird. Die Feierung 

des Marcustages war ſchon vor P. Gregor G. im Ge— 
brauche 4); die Bittandachten in der Kreutzwoche aber 

ſind durch Mamertus, Biſchof zu Vienne, aufgekommen e), 

und erſt nach und nach allgemein geworden. Die erſte 

Verordnung darüber kommt von dem erſten Kirchenrathe 

von Orleans vor 7). Wie aus dem Rituale erhellt, ſo 

ſollen die an dieſen Tagen zu feiernden Bittgänge Buß⸗ 

mittel fein g), und zum Zwecke haben, den göttlichen 

Segen für das Gedeihen der Feldfrüchte zu erflehen. 

5) Hofd. v. 18. Juni 1813, 

2) Hofd. v. 7. März 1801. 

a) Berord, in Böhm. v. 17. Juli 1801. 

5) Hofd. v. 20. April 1779. 

6) Durand. lib. VI. ration. cap. 102. u. 4, 

d) Benedict. XIV. Instit. ecel. inst. 3, 

e) Sidonius Apollinaris lib. VII. epist. 1. 

7) can. 3. Dist. 3, de conseer. 

g) Ritual. Rom. Ut. de ord-. servand. in litan. maj. process. 7 
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- Sie werden ohne Mittragung des hochwürdigſten Gutes und 
ohne Abſingung der Evangelien 5) entweder in eine nahe 

Pfarrkirche, um hierdurch die Gemeinſchaft im Glauben 
und dem Gottesdienſte zwiſchen den Gemeinden anzuzeigen, 
oder um die Felder, jedoch nicht über eine Viertelſtunde 

von der Pfarre weit geführet 7). In Nebenkirchen und 

Capellen, wo kein pfarrlicher Gottesdienſt iſt, dürfen ſie 
nur etwa im Vorbeigehen, in weiter entlegene Wallfahrts⸗ 

kirchen aber gar nicht geführt werden. Die vorgeſchriebene 
Feierung des Marcustages hat immer an dem Tage zu 

geſchehen, auf welchen er einfällt. Es iſt ſich darin weder 

durch den Sonntag beirren zu laſſen, und nur zu ſorgen, 

daß dabei der gewöhnliche Gottesdienſt nicht leide, ſondern 

der Frühgottesdienſt allenfalls etwas zeitlicher, und der 
Hauptgottesdienſt etwas ſpäter gehalten werde. 

11) Das Frohn leichnamsfeſt. Uiber ſeinen 

Urſprung war oben (F. 46.) die Rede. Die beſondere 
Feierung beruht auf der Proceſſion und der Ausſetzung 
des Hochwürdigſten zur öffentlichen Anbethung. Die 

Frohnleichnams⸗Proceſſion wird an allen Orten, wo eine 
Pfarre beſteht, am Feſte ſelbſt in und um den Ort ges 

führt. Die Gemeinden der Filial-Kirchen, bei welchen 
kein eigener Seelſorger angeſtellt iſt, vereinigen ſich mit 

| der Proceſſion der Pfarre; wo aber ein ſolcher beſteht, 

hält dieſer mit ſeiner Gemeinde eine eigene Proceſſion. 

Beſtehen in einem Orte mehrere Pfarren, ſo wird die 

Proceſſion in einer Pfarre am Feſte ſelbſt, in der andern 

an dem darauf folgenden Sonntage gehalten. In den 

Provinzial⸗ Hauptſtädten wo mehr als eine Pfarre ſind, 

wird die Proceſſion am Feſte aus der Domkirche geführt, 

unter . ſung aller N der übrigen Kirchen; 

h) Hofd. v. 30. Sept. u. 3 Oct. 1785. 

1) Hofd, für Inn. Oeſter. v. 19. April 1787. 
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an dem darauf folgenden Sonntage aber in den Vorſtadt⸗ 

oder den übrigen Stadtpfarren, in der Art, daß in jedem 

Viertel nur eine Proceſſion gehalten wird, zu welcher ſich 

alle Pfarrer eben dieſes Viertels beizugeſellen haben k). 

Uiber den Sonntag in der Octav hinaus darf die theo— 

phoriſche Proceſſion weder in der Stadt, noch auf dem 

Lande vorgenommen werden 7). Obſchon übrigens die 
Abſicht dieſer Proceſſion dahin geht, daß die Feierlichkeit 

des Frohnleichnamsfeſtes vermehrt, und durch das äußere 

Gepränge das Gefühl der Anbethung des Sacraments und 

der dankbaren Freude bei den Gläubigen erweckt werde: 

ſo iſt gleichwohl verbothen, dabei Bäume auszuſetzen, und 

dieſes zwar unter Strafe von 3 Rthlr. m), zu ſchießen 

(8. 79.), andere Zunft- oder Kirchenfahnen als ſolche, die 

eine einzige Perſon leicht und ohne Gefahr für ſich und die 

Umſtehenden auch bei ſtarkem Winde tragen kann, dann 

beſondere Kleidungen, Schürze, hohe Federn auf den - 
Hüten, Casquete u. dergl. für die Fahnenträger zu gebrau⸗ 
chen, Muſiken vor die Fahnen vortreten zu laſſen (§. 52.) 1), 

oder Statuen mit herum zu tragen 6). Die Ausſetzung 

des hochwürdigſten Gutes in der Frohnleichnams-Octav 
und das vierzigſtündige Gebeth hat in allen jenen öffentli⸗ 
chen Kirchen Statt, in welchen es früher gewöhnlich war, 
und wird zu Ende jedes Tages ſtatt der muſikaliſchen 

k) Gottesdienſtord. §. 11. 

2) Hofentſchl. v. 25. April 1794 an das erzb. Conſiſt. 

zu Wien. 

m) Hofentſchl. v. 10. Febr. 1741, 27. Mai 1768, 

27. Jan. 1770, 28. Juni 1776, Hofd. v. 6. Oct. 1788, 

Waldordn. für Oeſter. v. 15. Sept. 1766 n. 30, 

Polizei = Ordn. für Böhm, v. 235, Juni 1787 n. 37, 

Verord. ebend. v. 20. April 1788 u. 21. Juni 1708. 

n) Hofd. v. 16. Mai 1781, 

o) Hofd. v. 28. Aug. 1783. 
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Litanei mit den täglich vorgeſchriebenen Gebethen der 
Schluß gemacht, und mit der Monſtranze der Segen 

gegeben 7) 5.5 
12) Die Quatember » Zeiten kommen als 

kaghuce Faſten in mehrere Betrachtung. Eine Feierung 

derſelben iſt in fo weit gebothen, daß anſtatt der ehemah— 
ligen beſondern zwei Proceſſionen an den vier Ouatember⸗ 

Sonntagen in jeder Pfarrkirche ein öffentliches Stunden⸗ 
gebeth mit Ausſetzung des Hochwürdigſten gehalten werden 

kann. Die vor⸗ und nachmittägige Stunde hierzu hat 
jeder Pfarrer, jedoch ohne Verrückung des gewöhnlichen 
Gottes dienſtes, nach den Ortsumſtänden ſo zu beſtimmen, 

daß immer eine hinlängliche Volksmenge erſcheinen, und 

vor Abends geſchloſſen werden könne J). Hierbei kann 

nebſt den gewöhnlichen Gebethen der engliſche Roſenkranz 

oder jener von dem Altars⸗Sacramente gebethet werden ry). 

13) Der Allerſeelentag kann mit einem 
Requiem und dem Libera „dann mit einer vormittägigen 

Predigt begangen werden 3), worauf der Umgang um die 
Kirche zum Beinhauſe oder zum Kreutze, und von da in 
die Kirche zurückgeführt und das Abſolutorium gebethet 

wird. An dem Vorabende iſt der ordentliche Ritus zu 

beobachten, der Umgang um die Kirche, wo ſolcher üblich iſt, 
einmahl herum zu führen, eine Predigt aber nicht zu halten. 

§. 69. 

Verbindlichkeit zur Abwartung des offentlichen 
5 Gottesdienſtes an Fefttagen, 

In Anſehung des Erſcheinens bei dem öffentlichen 
Gottesdienſte ſchreiben die ältern Kirchenſatzungen nur das 

5) Gottesdienſtord. $. 14. 

9) Hofd. v. 31. März 1785. 

7) Angef. Monathſchr. 6. Jahrg. 2. Bd. S. 71. 

s) Hofd. v. 18. Juni 1813. 
O 
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vor, daß alle mit Verſtande begabten Gläubigen dem 
heiligen Meßopfer beiwohnen ſollen a). Daraus läßt ſich 

aber keineswegs folgern, daß man, wenn man nur eine 

ſtille Meſſe gehört hat, den übrigen Tag ſchon mit welt— 
lichen Geſchäften und Arbeiten hinbringen könne 6). 

Wie in einigen Satzungen nicht undeutlich ausgeſprochen 

iſt: ſo geht die Abſicht der Kirche dahin, daß die Gläu— 

bigen, welche einen Feſttag feiern wollen, den ganzen 

Tag Gott weihen, außer der Meſſe auch den chriſtlichen 

Unterricht anhören, und für die übrige Zeit ſich mit ans 
dern in der Kirche eingeführten Andachtsübungen beſchäf— 

tigen ſollen c). Dieſes liegt auch in der Natur der 

Sache. Denn ſo wenig man von einem weltlichen Die— 

ner, der einem Herrn einen kleinen Dienſt erzeigt, zu 

ſagen vermag, er habe ihm einen Tag gedient: ſo wenig 
kann man von dem, der eine halbe Stunde dem Anhören 

einer Meſſe ſchenkt, ſagen, er habe Gott einen Tag 

geheiligt, d. i. in der Gottesverehrung und frommen 
Uibungen vollbracht. Zudem iſt der Gottesdienſt ſchon 

vermöge ſeiner erſten und zwar apoſtoliſchen Einrichtung 

nicht auf eine Stunde beſchränkt, ſondern zur nothwen— 

digen Sammlung des Geiſtes in mehrere Stunden abge— 
theilt geweſen, die ſämmtlich abzuwarten eine längſt ge— 

bothene Pflicht war, nach dem, was darüber in den: 
constitutionibus apostolicis 4), bei den heiligen Vä— 

tern e) und den Capitularen der fränkiſchen Könige 

a) can. 64 — 66. Dist. 1. de conseer. 

5) Conc, Camerac. an. 1604. tit. 4. cap. 1. 

c) can. 62. 63. Dist. cit. can. 16, Dist, 3, de consecr. 

Conc. Trid. sess. 24, cap. 4. de ref. 

d) const. apost. lib. VIII. cap. 34. 

e) Tertull. in apologet. S. Chrysost. homi!, 26. in Acta, 

August, Iib. IX, confess, cap. 7. 
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vorkommt 7), ſelbſt um die Mitternacht ſtunde geuͤbt wer⸗ 

den mußte, und nach den glorwürdigſten Zeugniſſen kirch⸗ 

licher Oberhirten g) von den Gläubigen ihrer Kirche mit 

einem Eifer geübt worden iſt, der ſich ſelbſt bis auf 

Kaiſer und Könige erſtreckte h). 
Die Kirchenſatzungen, welche jenes Geboth enthal⸗ 

ten, erwähnen der Verpflichtung zur Anhörung des chriſt⸗ 
lichen Unterrichtes nicht, weil ſie vorausſetzen, daß ſolcher 

während der Meſſe nach abgeleſenem Evangelium ertheilt 

werde. Es iſt dieſes ein Gebrauch, der ſich eben ſo 

durch fein Alter als durch feinen Grund und Zweck em 
pfiehlt. Schon Jeſus hatte ihn in der Synagoge zu 
Nazareth beobachtet. Nachdem er eine Stelle aus dem 
Propheten Iſaias geleſen hatte, redete er darüber zu dem 
Volke 1). Daſſelbe that Paulus in der Synagoge zu 
Antiochia k), und geſchah ſeitdem ununterbrochen, wie 

die constitutiones apostolicae J), der heilige Juſtin m), 
die heiligen Väter überhaupt n) und mehrere Schriften 

über die frühere Kircheneinrichtung 0) klar bezeugen. 
Die Beibehaltung dieſes Gebrauches hat zuletzt auch noch 

7) Capitul. reg. Franc, capit, an. 801. cap. 1. lib. VI. 

cap. 205. 5 

g) 8. Basil. in epist. 57. Ambros. exam. lib. III. 

cap. 5. Greg. Turon. hist. Hb. II. cap. 7. lib. VI. 

cap. 25. 
A) Thomasin. de discipl. ecel. 250 IV. Iib. I. cap. 43. 44. 

2 Luc. IV. 16 — 20. 

*) Act. apost. XIII. 15. sedd 

7) Const. apost. lib. VIII. cap. 5. 

m) Justin. in apolog. II. 

n) 8. August. serm. 49. Leo serm. 2. de resur. Domini. 

o) Deeret. Ivon. P. II. cap. 120. Ordo Rom. XIV. n. 53. 

Card. Bona rer. liturg. lib. II. cap. 7. n. 6. 

O 2 

t 
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der Tridentiniſche Kirchenrath nicht dunkel eingeſchärft p), 
und mit Recht. Denn die Ableſung des Evangelium 
macht einen Theil des Gottesdienſtes aus, und iſt zum 
Unterrichte beſtimmt; die Anrede darüber, die Erklärung 

und Auslegung deſſelben ſteht damit in innigſter Verbin— 
dung, und iſt daher nicht zu trennen. Auf der andern 

Seite iſt ihre Anhörung eine ſtrenge Verbindlichkeit, da 

der chriſtliche Unterricht ein nothwendiges Mittel iſt, eine 

immer beſſere, gründlichere und deutlichere Kenntniß der 
Religionslehre zu verſchaffen, die ſittlich religiefen Grund» 

ſätze im Andenken zu erhalten, ſie dem Herzen werth und 

für das Leben wirkſam zu machen. Wird er während der 
Meſſe oder während des Amtes ertheilt: ſo ſind jene, die 
der Meſſe oder dem Amte beiwohnen, gewiſſer Maßen 

gezwungen, auch der Frühlehre oder Predigt beizuwohnen, 

wo ſie ſonſt, wenn dieſe vor oder nach der Meſſe gehalten 

wird, gar leicht veranlaßt werden, im erſten Falle ſpäter 
und nur noch zur Meſſe zurecht zu kommen, im letzten 

aber nach der Meſſe weg zu gehen. 

§. 70. 

Oeſterreichiſche Vorſchriften hierüber. 
In Oeſterreich iſt die Heiligung der Feſttage in dem 

eben angeführten Geiſte des Kirchengebothes ſeit den 

älteſten Zeiten vorgeſchrieben geweſen. Unſern frommen 

Landesfürſten lag, wie aus den zahlreichen Verordnungen 

erſichtlich iſt, von jeher nichts mehr am Herzen, als den 

Satzungen der Kirche in dieſer Rückſicht bei ihren Unter— 

thanen geneigten Eingang zu verſchaffen, und dieſe zur 

willigen Befolgung derſelben, beſonders dann aufzu⸗ 

muntern a), wenn Leiden und Drangſale das Vaterland 

p) Cono. Trid. sess. 22, cap. 8. de sacrif. miss, sess. 24. 
cap. 7. de ref. 

a) Generale v. 13. März 1554. 

— 
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heimſuchten, wo ſie ſolche ihrer Vernachläſſigung zuge⸗ 
ſchrieben, und vertrauensvoll durch bereitere Erfüllung die 

Befreiung davon gehofft haben 1). Ihre Verordnungen 
hierüber ſind ſelbſt beſtimmter als jene der Kirche. Es 
geſchieht darin immer ausdrücklich des vor- und nachmits 
tägigen Gottesdienſtes c), und wohl gar nahmentlich des 
Amtes, der Meſſe, der Predigt und der übrigen Kirchen— 
andachten mit der Weiſung Erwähnung, daß denſelben 
alle Unterthanen mit gebührender Andacht beiwohnen, 
daß die Eltern ihre Kinder, die Hauswirthe ihr Geſinde, 
und überhaupt alle Vorſteher ihre Untergebenen dazu 

verhalten, ihnen mit gutem Beiſpiele vorgehen, und da— 
mit dieſes um ſo gewiſſer erfolge, von Seite der Obrig— 
keiten und Magiſtrate durch eigens hierzu beſtellte Perſo— 
nen auf die Entheiliger der Sonn- und Feiertage, dann 

jene, welche an denſelben die Anhörung der Meſſe und 

des göttlichen Wortes, und andere von der geiſtlichen 
Macht vorgeſchriebene chriſtkatholiſche Uibungen verſäumen 
oder gar verächtlich unterlaſſen, fleißig Aufſicht getragen, 
und ſolche zur gehörigen Strafe gezogen werden ſollen 4). 
In den neuern Zeiten ſind dieſelben Verordnungen beinahe 

mit den nähmlichen Worten wiederhohlt bekannt gemacht 
worden. Uiberdies wurde noch folgendes befohlen: 

5 

= 

1) Jene Perſonen, welche ſich dem Kirchenbeſuche 
an Sonn⸗ und Feiertagen aus Religionsſchwärmerei ent— 

ziehen, ſind Anfangs von ihrem ordentlichen Seelſorger 

über die Pflicht, die Religion, zu der ſie ſich bekennen, 
öffentlich auszuüben, ernſtlich, jedoch immer liebevoll zu 
ermahnen und zu belehren, dann aber, wenn dieſes fruchtlos 
N 

b) Generale für Böhm. v. 22. Oct. 1654. 
e) Hofpverord. v. 3. Jan. 1772. 1 
d) Angef. Generale für Böhm. dann Hofverord. v. 2. 

April 1659 u. 6. Oct. 1771. 



= 2 m 

iſt, der Ortsobrigkeit anzuzeigen, welche gegen ſie ſo, 
wie gegen alle andern Perſonen „ die ſich einer Vernach— 

läſſigung des Gottesdienſtes ſchuldig machen, vorzugehen 
hat e). 

2) Die Magiſtratual⸗, obrigkeitlichen und herr: 
ſchaftlichen Beamten haben dem öffentlichen Gottesdienſte 

an Sonn⸗ und Feiertagen in der Hauptpfarre an einem 

für ſie eigens dazu beſtimmten Platze beizuwohnen, und 

hierin die Kreishauptleute und ihr Perſonale mit gutem 

Beiſpiele vorzugehen F). Die Befolgung dieſer Vorſchrift 

iſt wiederhohlt eingeſchärft, und die Aufſicht darüber den 
Ordinariaten mit dem Beiſatze aufgetragen worden, ſich 

bei Gelegenheit der canoniſchen Viſitationen von dem Er— 

folge zu überzeugen, und ſolchen in dem Viſitations-Berichte 

Sr. Majeſtät zu berichten 23). Neuerlich wurde die Auf— 

ſicht auch den Länderſtellen anbefohlen, mit der Weiſung, 

gegen jeden Beamten, der ſich diesfalls etwas zu Schul— 
den kommen läßt, ſogleich das Amt zu handeln 5). Die 

Magiſtrate haben auch der Proceſſion am Marcustage 
und den Bittagen in der Kreutzwoche beizuwohnen 1). 

Für die höheren Kirchenfeierlichkeiten, bei denen außer 

den adminiſtrativen landesfürſtlichen Behörden, welche zu 

erſcheinen verpflichtet find ), alle andern Civil- und 

Militär-Behörden, die Damen und der Adel Theil neh— 

men können, ſind, ohne der ſonſtigen Unterſcheidung des 

Ranges einzelner Perſonen Statt zu geben, ebenfalls 

e) Hofverord. v. 25. Febr. 1808, 26, Juni 1811. 

7) Verord. für Schleſ. v. 29. Dec. 1766, Hofd, v. 9. 

Juli 1808. 

8) Hofd. v. 12. April 1810. 

Ah) Hofd. für Oeſter. o. d. E. v. 21. März 1822. 

©) Hofd. v. 20. Febr. 1823, 

k) Hofd. v. 11. Mai 1821. 
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die Plätze, und zwar in der Art angewieſer daß in der 

Hauptſtadt der Chef der politiſchen Landesbehörde „ auf 

dem Lande der Kreishauptmann als Repräſentator des 
Landesfürſten vereinigt mit dem ganzen Körper der admis 

niſtrativen Gewalt den erſten Platz, jedoch nicht in dem 
Oratorium, ſondern unmittelbar in der Kirche, und zwar 

im Presbyterio auf der Evangelium-Seite, das Appellas f 

tions- Gericht gegenüber auf der Epiſtel-Seite, und das 

Militär in den vordern Stühlen des Schiffes der Kirche 

Platz nehmen, und an dieſes ſich die übrigen Behörden, 
die Damen und der Adel in den folgenden Bänken an— 

ſchlieſſen 7). Damit dieſe Perſonen nicht durch das bei 

ſolchen Gelegenheiten gewöhnliche Gedränge verhindert 
werden, ſich den für ſie beſtimmten Plätzen zu nähern: 
ſo werden immer beſondere Commiſſäre aufgeſtellt, welche 

die getroffene Ordnung erhalten, und ihnen die gehörigen 
Bänke anweiſen m). Bei feierlichen Amgängen und inds 

beſondere der Frohnleichnams-Proceſſion hat der Chef 

der politiſchen Behörde mit dieſer allein den Platz nach, 

die Juſtitz- und übrigen Behörden aber haben insgeſammt 
vermöge ihres Ranges unter ſich unmittelbar vor dem 

Hochwürdigſten Platz zu nehmen 1). 
4) Die Schuljugend hat unter Begleitung des 

Lehrers nicht nur dem vor», ſondern auch dem nachmit— 

tägigen Gottesdienſte o), und der Chriſtenlehre insbeſon— 

dere nebſt ihr auch die der Schule ſchon entwachſene 

Jugend beiderlei Geſchlechts bis zum achtzehnten Jahre 

) Gentral » Organ. Hofd. v. 24. Aug. 1816, Hofd. v. 
2. Juni 1820. | 

m) Verord. in Galiz. v. 31. Jan. 1801. 

n) Hofd. v. 2. Nov. 1821. 
o) Berord, für Oeſter. v. 17. März 1796 F. 11 u. 5. 

Hofd. v. 15. Dec. 1808. ö | 
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beizuwohnen p). Zu dem Ende iſt den Eltern, Vormün⸗ 
dern, Lehrmeiſtern und andern Vorgeſetzten zur Pflicht 

gemacht, a) die ihnen untergebenen jungen Leute zu dem 

Catecheten ihrer Pfarre zu führen, und daſelbſt einſchreiben 
zu laſſen, b) wenn ſie ihre Wohnung verändern, oder in 

den Bezirk einer andern Pfarre überziehen, dieſelben mit 

dem catechetiſchen Zeugniſſe aus der vorigen Pfarre dem 

Catecheten der neuen Pfarre zum Einſchreiben vorzuſtellen; 

c) den Handelsleuten, Künſilern und Handwerkern aber 
insbeſondere noch befohlen, einige Männer zu beſtellen, 

die unter den jungen Leuten bei den Chriſtenlehren Ord— 

nung machen und erhalten. Väter und andere Vorſteher 

der Jugend, welche dieſer den für die ewige Seligkeit 

höchſt nöthigen Unterricht entziehen, ſollen zur ſchwerſten 
Verantwortung gezogen; junge Leute aber, welche ſich 

mit den catechetiſchen Zeugniſſen über die angehörten 
Chriſtenlehren auszuweiſen nicht vermögen, unter ſchwerer 

Verantwortung weder als Dienſtbothen in den Dienſt 

oder als Lehrjungen in die Lehre genommen 3), noch 

unter 50 Rthlr. als Geſellen freigeſprochen werden 5), 
oder als Geſellen das Meiſterrecht erlangen, ). Hierwegen 

haben die Seelſorger Sorge zu tragen, die Bezirks-Vikäre 
bei ihren canoniſchen Viſitationen ſich genau zu erfundis 

gen 2), und die Obrigkeiten über jede von dem Gates 

cheten vorgekommene Anzeige Amt zu handeln 2). Die 

p) Hofd. v. 29. Sept. 1786, 30. März 1787, 29. Febr. 
1788, 16. Mai 1807, für Oeſter. o. d. E. v. 31. 
März 1789. 

9) Verord. in Böhm. v. 13. Oct. 1781. 

7) Hofd. v. 11. Juli 1786. 

„) Hofd. v. 23. Nov. 1759. 

t) Verord. in Böhm. v. 13. Oct. 1781, 
u) Verord. v. 29. Sept. 1786, Hofd. v. 20. April 1787, 

21. Dec. 1804. 
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Schulkinder, dann die Gymmaſial⸗Schüler und die Schüler 
der Hauptſchulen haben auch den öffentlichen Proceſſionen 
an den Bitttagen und am Marcustage beizuwohnen w). 

4) Erwachſene Leute ſollen dem nachmittägigen 
Gottesdienſte wenigſtens dann beiwohnen, wenn ſie den 

ee abzuwarten gehindert waren x). 

8 
Gerboth 1) knechtlicher Arbeiten; 

Das Verboth der Kirche, an Sonn» und Feier⸗ 
tagen knechtliche Arbeiten zu verrichten, iſt in Nachach⸗ 
tung des Moſaiſchen Geſetzes eingeführt worden 4). Die 
Kirche hat dabei zur Abſicht, daß dieſe Tage als Tage 
der Ruhe betrachtet (feriae), folglich nichts von allen 
dem, was der an dieſen Tagen zu pflegenden Andacht 

hinderlich iſt, vorgenommen werde 5). Dieſem nach 
beſchränkt ſich der Umfang des negativen Gebothes der 

Kirche über die Feierung der Feſttage nicht allein auf 

die Unterlaſſung der ſchweren Arbeiten, ſondern es gehört 

auch darunter die Unterlaſſung der Handelſchaft, der 

Luſtbarkeiten und der Gerichtspflege. 

Was zuerſt das Berboth der ſchweren Ars 
beiten betrifft: : fo werden unter ſolchen alle jenen Arbei, 

ten verſtanden, welche eine größeke Leibesanſirengung er» 

heiſchen, und von Landleuten, Taglöhnern und Hand» 

werkern eg zu werden pflegen c). Arbeiten dieſer 

ei Hofd. 21. Nov. 1823. 

x) Verord. in Böhm. v. 1. u. 27. April 1784. 

a) Exod, XX. 8. 10. 

5) can. 16. Dist.3. de conseer, cap. 1. 3. de feriis. (2. 9.) 

e) Hofverord. v. 5. Febr. 1630, 12. Febr. 1729, 28. Jan. 1730, 

6. Oct. 1771, Verord. für Nied. Oeſter. v. 29. Sept. 

1803, Circul, daſelbſt v. 30. Jan. 1804 n. 18, 

SI 
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Art find an Fefttagen ſowohl auf dem Felde als bei Haufe 
verbothen 4). Nahmentlich iſt aber unterſagt, a) Wäſche 
oder andere große Päcke unter Strafe von 1 Athlr. zu 
tragen; hiervon ſind allein die mit dem Poſtwagen oder 

Extrapoſt reiſenden Paſſagiers, und die bei dem Poſtwagen 

angeſtellten Leute rückſichtlich der Uibertragung und Auf— 
packung der Bagage ausgenommen e); b) mit Butten 

zu gehen, Schubkarren zu fahren, Unrath auszutragen, 

Bier oder Wein in die Wirthshäuſer zu führen 7) 3 

e) Fracht- oder andere ſchwere Wägen auf- oder abzu⸗ 

laden g), wovon nicht einmahl rückſichtlich der Wägen der 

Kohlen- und Kornbauern, der Holz- und andern Fuhrleute 

eine Ausnahme zu machen iſt 7). Desgleichen iſt, d) um 
den Fuhrleuten Gelegenheit zu verſchaffen, den Gottes dienſt 

gehörig abzuwarten, das Ausfahren mit jenen Wägen 

aus den Nachtquartieren vor 9 Uhr Morgens unterſagt 1); 

andern Reiſenden aber gebothen, wenigſtens nicht ohne 

höchſt wichtige Urſache das Anhören einer heiligen Meſſe 

zu verabſäumen k); e) die Robothleiſtung von Seite der 

7 

d) Hofd. v. 19. Dec. 1811, 21. Jan. 1813. 

e) Hofentſchl. v. 3. Hofd. v. 7. März 1775. 

7) Poliz. Ordn, für Prag v. 25. Juni 1787 m. 49, angef. 
Circul. für Nied. Oeſter. n. 17. Verord. für Ob. Oeſter. 

v. 28. Sept. 1821 n. 6. 

8) Angef. Geſetze für Prag n. 42, Nied. Oeſter. u. 20, 

Ob. Oeſter. n. 6. 

1) Hofverord. v. 23. Mai 1761, 21. u. 30. März, dann 
13. Oct. 1772. 

2) Ebend. dann angef. Verord. für Ob. Oeſter. n. 6. 

k) Synod. Aurel. an. 538. can. 28. Theodulph. Aurel. 

in Capitul. suo, cap. 29, Synod. Coyacen, sub 

Ferd. reg. Castil. S. Odo in vita comitis S. Geraldi 

lib. II. cap. 24. Pat. für Böhm. v. 22. Oct. 1654, 

Hofverord. v. 30. März 1772 u. 2. 3. 
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Unterthanen an die Obrigkeit, den Fall ausgenommen, 
daß ein Sonn ⸗ oder Feiertag während einer von dem 
unterthane zu leiſtenden weiten Fuhre oder eines weiten 
Bothenganges einfällt, zu deſſen Vermeidung jedoch fo 
viel möglich die weiten Fuhren und Bothengänge von den 
Obrigkeiten ſo eingetheilt werden ſollen, damit der Unter— 
than die Sonn- und Feiertage nicht auf der Straſſe zus 
bringen muß 7); endlich f) das Abhalten von Treib- 
oder auch anderen Jagden m). Früher war auch der 
Austrieb des Viehes auf die Weide vor Endigung des 

Gottesdienſtes verbothen geweſen 1); dieſes ift aber dahin 

abgeändert worden, daß das Vieh an Sonn- und Feier 

tagen wie ſonſt zur Weide getrieben werden könne, jedoch 

muß dafür geſorgt werden, daß die Halter oder Hüter 

abwechſelnd den Religionsunterricht erhalten 0). 

Die eben angeführten Verbothe gelten ohne Rückſicht 

auf Character, Stand oder Religion. Daß den Dienfts 

bothen an Feiertagen Zeit gegeben werde, den Gottes— 

dienſt abzuwarten, iſt eine uralte Satzung be Kirche p). 

Ein Jude, der ſich unterſteht, an Sonn- oder Feiertagen 

einem chriſtlichen Dienſtbothen eine Arbeit aufzulegen, 
wird im erſten Betretungsfalle mit 100 fl. oder wenn 

er unvermögend iſt, mit zwei-, und der Dienſtbothe, der 
ſich brauchen läßt, mit viermonathlicher öffentlicher oder 
herrſchaftlicher Arbeit beſtraft; im zweiten Uibertretungsfalle 

1) Hofd. v. 4. Jan. 1652, Roboth⸗Pat. für Böhm. 
5 v. 17. Aug. 1775. 

m) Hofverord. v. 4. Jan. Sogn, Hofd. v. 15. Dec. 1808 
27. Aug. 1812. 

n) Hofbeſchl. v. 2. März 1783. 

) Hofd, v. 3. Juli 1783. 
p) Cone. Paris. an. 829, lib. I. cap. 50. leg. ecel. 
S8. Canuti regis Danor. cap. 14. Reginon, de eccl. 

discipl. Ib. II. cap. 416. 
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wird für den einen und den andern dieſe Arbeit ver⸗ 
ſchärft 4). Desgleichen können auch akatholiſche Herren 
ihre katholiſchen Dienſtbothen an den beſtehenden Feier— 

tagen nicht zu knechtlichen Arbeiten anhalten 5). Den 

Akatholiken ſelbſt war zwar anfänglich geſtattet, an katho— 

liſchen Feiertagen den Feld- und andern Arbeiten ruhig 

nachzugehen, wenn ſie dabei keinen einer Verſpottung der 

katholiſchen Religion ähnlichen Unfug trieben s). Nun 

iſt ihnen aber auferlegt, ſo wie an den mit den Katholiken 

gemeinſchaftlich gefeierten Tagen, welche auf Eräugniſſe 

aus dem Leben Jeſu Beziehung haben, als dem Neu— 

jahrsfeſte oder dem Feſte der Beſchneidung und Erſcheinung. 

des Herrn, an Mariä-Reinigung und Verkündigung, 

am Oſter- und Pfingſtmontage, Chriſti Himmelfahrt, 

erſten und zweiten Weihnachtstage, ſo auch an den für 

die Katholiken allein gebothenen Feſttagen, als Frohn— 

leichnam, Peter und Paul, Mariä- Himmelfahrt, Mariä⸗ 

Geburt und Empfängniß, dann dem in jeder Provinz zu 
feiernden Feſte des Landespatrons, und in Böhmen ins 

beſondere des heiligen Johann von Nepomuk und des 

heiligen Wenzl, nicht zwar aus religibſen, ſondern aus 

politiſchen Abſichten ſich aller knechtlichen Arbeiten außer 

und inner dem Hauſe zu enthalten 2). Ein gleiches haben 

auch die Religionsſchwärmer zu beobachten 2). 
Eine Ausnahme von der Feierung der Feſttage durch 

Enthaltung von knechtlichen Arbeiten macht ein Nothfall. 

Die Kirche befiehlt den Gläubigen dieſe Feierung der 

9) Verord. v. 31. März 1760. 

r) Hofd. v. 20. Sept. 1787. 

s) Hofd. v. 30. April, Verord. in Böhm. v. 17. Mai 1785 

n. 3. 

1) Hofd. v. 19. Dec. 1811, 21. Jan. 1813, 29. April 1813. 

1) Hofd. v. 19. Dec. 1811. 
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Feſtabe dur mit Nücckſicht auf Jeſu Beiſpiel w) und das 
Geboth, daß der Sabbath des Menſchen, und nicht der 

— des Sabbaths wegen gemacht ſei x), d. i. daß, 
Sabbath zur Auferbauung, zur geiſtigen und 

— Erhohlung, zum Heile des Menſchen eingeſetzt 
iſt, das Geſetz feiner Heiligung wegfalle, wenn die Beob⸗ 

achtung dem Menſchen zum Schaden gereichte. Deshalb 
hat man auch ſchon in dem erſten Jahrhunderte dafür 
gehalten, daß, wenn wichtige Urſachen es erheiſchen, auch 

an Feſttagen zu arbeiten geſtattet ſei ). Nur darf hierbei 

nicht jeder für ſich handeln, ſondern es hat theils zur 

Aufrechthaltung des Kirchengebothes, theils zur Wermeis 

dung alles Anſtoßes und Aergerniſſes die rechtmäſſige 

Kirchengewalt über den Nothfall zu entſcheiden. Eine 

ungegründete und fälſchlich vorgeſchützte Nothwendigkeit 
gibt auf Diſpens eben ſo wenig Anſpruch, als ein Noth⸗ 

fall, in welchen man ſich muthwillig dadurch verſetzt, daß 

man das, was an andern Tagen geſchehen kann, abſichtlich 

auf einen Feiertag verſchiebt 2). Einen wahren Nothfall 
macht das unſtäte Wetter zur Aerntezeit, wo zu den 
nothwendigen Feldarbeiten die Diſpens ertheilt werden 

kann, jedoch ſo, wie die Kirche verordnet, daß dabei 

zwiſchen den Feſttagen ein Unterſchied gemacht, und wo 

möglich die höchſten ausgenommen werden 3). Bei uns 
ſoll ſich diesfalls an den Ordinarius, auf dem Lande aber, 

wo ſolches nicht geſchehen kann, an den eignen Seelſorger 

w) Matth. en . 13. Marc. II. 23 — 28. 
x) Mare, II. 

y) Couc. ei can. 29, const. 2. C. Theod. de feriis, 

eonst. 3. C. Just. de ler. (3. 12.) Novel. Leon. 54. 

x) Nicol. V. ad Transy Ivan. apud Odorie. Raynold. ad 

an. 1447. num. 28. Catech, Rom. ad 3, praec. decal. 
n. 

a) cap. 3. de feriis. 
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gewendet 5), und welle anders der Verzug angeht, 

Aerntearbeiten auf dem Felde an Sonntagen erſt Nach— 

mittags vorgenommen werden c). Zum Auf- und Abladen 

ſchwerer Fuhrwägen ſoll nach einer Verordnung der Mes 

gierung in Vorder- Defterreich für dringende Fälle die 

Obrigkeit die Erlaubniß ertheilen 4). Profeſſioniſten darf 

nur in höchſten Nothfällen zu arbeiten erlaubt e), einem 

Reiſenden aber der zerbrochene Wagen auch ohne vorläufige 

Einhohlung der Erlaubniß, die ſonſt leicht zu ſpät ein— 

treffen könnte, zugerichtet werden 7). 

9. 72. 
2) Der Handelſchaft und des öffentlichen 

Verkehrs; 

Die Ausuͤbung der Handelſchaft und des 

zf fentlichen Verkehrs iſt an Sonn- und Feier- 
tagen deswegen verbothen, weil ſie den Menſchen zu ſehr für 

das Weltliche einnimmt, und von dem Göttlichen abzieht a). 
Es müſſen daher an dieſen Tagen alle Kauf- und Handels— 

läden verſchloſſen gehalten, und dürfen unter ſehr empfind— 

licher und ſelbſt der Confiscations-Strafe die Waaren weder 

8) Hofd. v. 28. Jan. 1730 n. 4. Pat. für Böhm. v. 
22. Oct. 1654, Verord. für Oeſter. u. d. E. v. 

29. Sept. 1803, u. Circul. v. 30. Jan. 1804 u. 18. 

c) Verord. v. 31. Juli 1812, 26. Juli 1813. 

d) Verord. in Bord, Oeſter. v. 17. März 1796 $, 11 n. 3. 

e) Hofd. v. 8. Febr. 1772. n. 6. " 

7) Angef. Verord. in Bord, Oeſter. dann Verord. in Oeſter. 

u. d. E. v. 29, Sept. 1803, u. Circul. v. 30, Jan. 1804 

n. 18. 

a) cap. I. de feriis. S. Carol. deeret. de an. 1581 in act, 

eecl. Mediol. p. 351. Pat, für Böhm. v. 22. Oct. 1654, 
Hofverord. v. 12. Febr. 1729, Hofd. v. 15. März, 

21. Nov. 1783. 
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frei feil gebothen oder zum Verkaufe ausgeleget 3), noch 
hauſiren getragen, auf der Gaſſe verkauft c), oder damit 

ſonſt ein Handel und Wandel von Chriſten oder Juden 

4 werden d). Nur Schnitthandlungsgewölbe, in 

zugleich Menſchen wohnen, dürfen in ſo weit 

N offen gehalten werden, daß ohne mindeſte Waarenauslage 

wenigſtens eine Hälfte „d. i. wenigſtens ein Fenſterladen 

geſperrt iſt e). Das öffentliche Ausrufen iſt unter Strafe 

von 1 fl. verbothen 7). Selbſt die Bezahlung eines 

Wechſels, deſſen Verfalls- oder letzter Reſpeettag auf einen 

Sonn⸗ oder Feiertag fällt, kann an ſolchem weder von 

dem Inhaber deſſelben verlangt, noch von dem Acceptanten 

geleiſtet, ſondern es muß beides auf den nächſten Werktag 
verſchoben werden g). Beſonders ſtreng iſt aber das Ab 
halten der Märkte, ſie mögen was immer für einen 

Nahmen führen, an Feiertagen verbothen. Deshalb hat 
ſchon K. Ferdinand I. verordnet, daß, wenn auf den 

Tag, an welchem ein Wochenmarkt gehalten wird, ein 

Feiertag einfällt, der Wochenmarkt auf den nächſt vorher⸗ 

gehenden oder nachfolgenden Werktag verlegt werden ſolle 50). 

K. M. Thereſia hat dieſe Anordnung erneuert, und auf 

die Jahr⸗ und Kirchenmärkte ausgedehnt. Wo ein Jahr— 
markt längere Zeit dauert, ſollten Anfangs die dazwiſchen 
einfallenden Sonn ⸗ und Feiertage durch Werktage erſetzt 

werden; davon kam es jedoch in der wichtigen Betrachtung 

5) Pat. für Oeſter. v. 8. Nov. 1751, Verord. in Böhm, 
v. 2. Nov. 1781. 

e) Hofd. für Nied. Oeſter. v. 9. Febr. 1808. 
d) Hefrefer, für Böhm. u. Mähr. v. 14. April 1753, 
Verord. in Böhm. v. 16. Juni 1796. f 

e) Poliz. Ordn. für Prag v. 25. Juni 1787 Ff. 47. 

7) Ebend. F. 52. 5 
8) Wechſelpat. v. 22. Dec. 1763 f. 13. 

*) Verord. v. 13. März 1554. 

\ 
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wieder ab, daß die Verlängerung der Jahrmärkte 

nicht bloß dem Commerze in verſchiedener Rückſicht nach— 

theilig, ſondern auch mit den in der Wechſelordnung 

ausgemeſſenen Zahlungsterminen nicht wohl vereinbarlich 

ſei 1). Beſondern Verordnungen in Steyermark zufolge 

ſoll der an einem Feiertage abzuhaltende Wochenmarkt an 

dem Tage vorher &), der Jahrmarkt aber an dem Wo— 

chentage darauf gehalten werden 1). 

Damit aber durch das Verboth des Verkaufs an 
Sonn- und Feiertagen nicht auch die für die Erhaltung 

des menſchlichen Lebens mehr oder weniger nothwendigen 

Bedürfniſſe vermißt werden: ſo iſt die Einrichtung ge— 

troffen, daß ſolche bloß zu gewiſſen Stunden zu verkaufen 

kommen. In Zuſammenfaſſung der ältern Vorſchriften 

kann für die verſchiedenen Oeſterreichiſchen Provinzen unter 

Zugrundelegung der für die Stadt Wien ergangenen 
Polizei-Ordnung m) folgendes als diesfalſige Richtſchnur 

betrachtet werden: 1) Die unentbehrlichen Bedürfniſſe, 

als Fleiſch, Fiſche, Brod, Milch und grüne Waaren 

können an Sonn- und Feiertagen mit Ausnahme der ſo 

genannten geſperrten großen Feſttage, des Weihnachts— 

tags, Oſter- und Pfingſtſonntags, Frohnleichnamstags, 

Mariä Verkündigung und Mariä-Geburt, in Böhmen 
aber des Chriſt- und Neujahrstags, dann des Oſter— 

und Pfingſtſonntags 2), bis 9 Uhr früh, und von den 

Bäckern und Brodſitzern insbeſondere das Gebäck auch 

Mittags von 12 bis 2 Uhr, und Nachmittags von 4 Uhr 

2) Hofrefer, v. 14. Juni 1770, Hofd. v. 11. Verord. in 

Böhm. v. 25. Juni 1771 u. 25. Febr. 1772, in Oeſter. 

o. d. E. v. 17. März 1799. 

1) Verord. in Steyerm. v. 10. Juli 1776. 

7) Allerh. Entſchl. für Steyerm. v. 29. Mai 1807. 

m) Circul. für Oeſter. u. d. E. v. 30. Jan. 1804. 
n) Angef. Poliz. Ord. für Prag §. 53. 
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an verkauft wrden. Für den Verkauf des Brodes bei 
den Ständen hat es bei der Beſchränkung bis 9 Uhr früh 
ſein Bewenden. Der Verkauf grüner Waaren iſt nur 
den förmlichen Küchengärtnern und befugten Kräutlern, 

keineswegs aber den Landleuten geſtattet o). Von der 

Verordnung, wornach bis zur angeführten Stunde auch 
von den Landleuten ihre Erzeugniſſe zu Markt ge— 
bracht werden konnten p), iſt es abgekommen. 2) Die 
Sauerkräutler dürfen bis 9 Uhr Morgens verkaufen 4). 

3) Salz kann im Kleinen bis 9 Uhr früh, und Nachmittags 

von 4 Uhr an verkauft werden. 4) Den Oehlern iſt im 
Winter von 4 Uhr, im Sommer von 6 Uhr Nachmittags 
an, Kerzen, Seife, Milch zu verkaufen geſtattet ). 

5) Den Bratelbratern, Hart- und Kleinſelchern wird 
gleich den Fleiſchhackern bis 9 Uhr früh feil zu haben 

erlaubt ). 6) Die bürgerlichen Oebſtler, dann die 

Obſiſtand⸗ Inhaber können bis 9 Uhr früh, Mittags 

von 12 bis 2 Uhr und Nachmittags von 4 Uhr an ihr 

Obſt an den Hüten und auf ihren Ständen 5), fo wie 

die Luft» und Blumengärtner in den Einfügen verkaufen 1). 
Die aus der Ferne mit Obſt ankommenden Parteien 

haben ihren Verkauf erſt um 4 Uhr Nachmittags anzu⸗ 

fangen w). 7) Die Lebzelter und Wachszieher dürfen 
Nachmittags um 4 Uhr Lebzelten und Wachs verkaufen x) ; 

e) Hofverord. v. 2. April 1659, 28. San, 1730 n. 1, 

8. Febr. 1772 n. 15. 
57) Hofreſer, v. 30. Juni, 5. Juli 1753, 5 Juli 1773. 
N Hofentſchl. v. 13. Febr. 1773. 

7) Hofd. v. 25. Juli, 29. Aug. 1772. 

e) Hofentſchl. v. 1. Aug. 1772, 31. Juli 1774. 
2) Hofverord. v. 17. Juni 1773, 

u) Hofentſchl. v. 5. Juni 1773, 

w) Hofentſchl. v. 7. Aug. 1772. 
x) Hofd. o. 5. Juni 1782, 29. Jan, 1784, Verord, in 

Böhm. v. 2. Nov. 1781. 2 

P 
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am Allerheiligen⸗, dann am Lichtmeßtage aber in Böhmen 
und Oeſterreich ob der Ens unter Strafe von 10 Rrihlr. 
ihre Buden nur ohne Auslagen und mit geblendeten Läden 

offen halten ). 8) Die Perückenmacher koͤnnen ihre — 
Gewölbe bis 11 Uhr offen halten, und um 4 Uhr Nach- 
mittags wieder öffnen 3), wie nicht minder während der 

zur Offenhaltung beſtimmten Stunden die zubereiteten 

Perücken durch ihre Jungen und Bedienten in die Häuſer 

ſchicken a). 9) Den Spezerei-Händlern, denen früher 
der Verkauf ihrer Waaren unter Strafe von 50 Rthlr. 
verbothen war 5), iſt nun erlaubt, ſowohl Wein als 

Eßwaaren Vormittags von 11 bis 1 Uhr, und Nach- 
mittags von 4 Uhr an den Gäſten zu verabreichen c). 

10) Allen mit Spezerei-Waaren handelnden Parteien, 
dann den Fragnern, Greißlern und Käsſtechern iſt erlaubt, 
früh bis 9 Uhr, Nachmittags von 4 Uhr an, jedoch ohne 

Auslage und bei halb geöffneten Läden zu verkaufen. 
Dieſes gilt auch von den Roſoglio- und Liqueur-Er⸗ 

zeugern, welche mit ihrem Fabriks-Befugniſſe zugleich das 

Recht zum kleinweiſen Verkaufe ihrer Ersggonife uber 

die Gaſſe befisen, und dafür das beſtimmte Taz⸗ und 

Umgeld entrichten; jene aber, welche nur zu einem far 

briksmäßigen Verſchleiße ihrer Erzeugniſſe berechtiget ſind, 

müſſen gleich allen andern Fabrikanten und Gewerbsleuten 
an Sonn » und Feiertagen ihre Gewölbe verſperrt halten 4). 

11) Die Zuckerbäcker und Mandoleti-Händler können 
von 4 Uhr Nachmittags verkaufen. 12) Der Tabakverſchleiß 

5) Angef. Poliz. Ord. für Prag 88. 52. 54. Verord, für 

Oeſter. o. d. E. v. 28. Sept. 1821 u. 4. 

4) Verord. v. 4. u. 10. April 1772. 

a) Hofentſchl. v. 17. Febr. 1773. 

5) Hofverord. v. 24. Sept. 1772. 

e) Hofd. v. 18. April 1772. 
d) Hofd. v. 22. Mai 1825. 
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ift öffentlich, „ nach einer frühern Verordnung aber nur bei 
10 geöffnetem Laden und ohne Ausſetzung des Tabak— 

zeichen e), früh bis 9 Uhr, Nachmittags von 4 Uhr 

an geſtattet. 13) Bei den Apothekern, Barbieren und 
in den Badſtuben findet keine Beſchränkung Statt f) 
14) In den Kaffeehäuſern ift Vormittags die Gäſte mit 

einem Frühſtücke zu bedienen, und dieſen die Zeitung zu 
leſen geſtattet; jedoch alles Spielen unter Beſtrafung der 
Spielenden und der Kaffeewirthe verbothen. Erlaubte 

Spiele können erſt Nachmittags geſpielt werden g). 
15) Die Wirthshäuſer endlich betreffend, ſo war früher 

gebothen, daß ſolche während des Gottesdienſtes ganz 

geſchloſſen, vor und nach dem Gottesdienſte aber nur 

allein Fremden, Reiſenden und Wallfahrtern Speiſe und 

Trank verabreicht 5), Brandwein jedoch vor dem Gottes— 

dienſte an gar niemand verkauft werden könne 7). Allein 

gegenwärtig iſt den Wein», Bier- und Brandwein— 

wirthen, den Koſt⸗ und Gaſtgebern erlaubt, jedermann 
mit den zuſtehenden Artikeln zu verſehen, und nur den 

Abzugſchänkern der r an Sonn » und Feiertagen 
gänzlich vrbathen k). 

6) Verord. v. 2. Oct. 1782. E * 

J) Hofentſchl. v. 7. Aug. 1772. 

8) Hofd. v. 3. Oct. 1785. 

) Hofoerord. v. 8. März 1753, 5. Febr. 1760, Pat. v. 9. Aug. 1762, Verord. v. 5. Juli 1785, 
2) Hofd. v. 19. Jan. 1776. 

) Angef. Eircul, für Nied. Oeſter. u. 1 — 15. Poliz. Ord. 
in Prag 85. 46. 48, 50. Verord. für Oeſter. o. d. E. 
v. 17. Juni 1793, 25. Juli 1795 u. 28. Sept. 1821 
n. 1 — 5, 8 — 10. Hofverord. v. 10. März 1770, 
11. Jan. 9. Juni 1771, 3. Jan. 1772, 3. Oct. 1785. 

P 2 
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9. 73. 
3) Der Luſtbarkeiten; 

Luſtbarkeiten ſind mit dem Geiſte wahrer Andacht 
und mit der ordentlichen Beſuchung des offentlichen Gottes— 
dienſtes unvereinbarlich. Sie waren deshalb an Sonn— 

und Feiertagen von den erſten chriſtlichen Kaiſern eben 

fo a), als von der Kirche verbothen worden 5). Da in— 

deſſen dieſe Tage einerſeits immer auch als Tage der 

Erhohlung anzuſehen ſind, andererſeits zur Erinnerung 

an triumphirende Eräugniſſe der Kirche eingeſetzt wurden, 

die an und für ſich ſchon zur Freude ſtimmen: fo kann 

die Abhaltung von Luſtbarkeiten an Sonn- und Feiers 

tagen um fo weniger ſchlechterdings unerlaubt und ſündhaft 

fein, als die Kirche ſelbſt ihr Geboth mit Rückſicht auf den 

Gottesdienſt ausgeſprochen hat. 

Bei uns wird in Hinſicht auf Luſtbarkeiten wie 

rückſichtlich der Handelſchaft zwiſchen den gewöhnlichen 
Sonn⸗ und Feiertagen, und den höhern Feſttagen ein 

Unterſchied gemacht. An den gewöhnlichen Sonn- und 
Feiertagen finden die Ergötzlichkeiten nach folgendem 

Maße und Beſchränkung Statt: 1) Spazierfahrten, 
Gaſtmahle und andere den größten Theil des Tages 

raubende Vergnügungen haben ganz zu unterbleiben c). 

2) Spaziergänge, Spiele in Gaſt- und Kaffeehäuſern 
von was immer für einer Art, insbeſondere aber das 

Scheibenſchieſſen, Kegel- und Billardſpiel, können erſt 

nach beendigtem nachmittägigen Gottesdienſte von 4 Uhr 

an, und in Oeſterreich ob der Ens und Salzburg zwar 

a) const. 1. et fin. C. Theod. de spectac, const. ult. 

C. Just. de feriis (3, 12. 

b) can. 66. Dist. 1. de conseer. S. Carol. in Synod. 

Mediol. III. lib. I. 

e) Hofd. v. 3. Jan. 1772. 
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unter einer Strafe von 2 fl. Y), in Böhmen von 10 

Rthlr. e) unternommen werden 7). Die Verordnungen, 
welche die Billard» und Spielhäuſer den ganzen Tag 

hindurch geſperrt zu halten befohlen haben g), find hierdurch 

behoben. 3) Daſſelbe findet hinſichtlich der Tanz- und 
anderer Muſiken Statt b). In Nieder » Defierreich darf 

erſt von 6 Uhr Abends an Muſik gehalten, und von 
herumziehenden Muſikanten in Gaſt⸗ und Schänkhäuſern 

Muſik gemacht werden 1). Türkiſche Muſik iſt an Sonn⸗ 

und Feiertagen an allen öffentlichen Orten verbothen k). 

Tanzmeiſter, welche Erlaubniß haben, in ihren Quar- 
tieren Tanzſchulen zu halten, dürfen an Sonn⸗ und 
Feiertagen keine Lectionen geben 1). Mufifen, welche an 

Abenden gehalten werden, auf die ein Feiertag kommt, 

müſſen auf das ſpäteſte um 12 Uhr Nachts aufhören m). 
Alles dieſes gilt auch rückſichtlich der Muſiken und 

Bälle in Privat ⸗Häuſern, und werden die dagegen 

4) Verord. in Oeſter. o. d. E. v. 28. Sept. 1821 n. 11. 

vergl. mit Verord. v. 26. März 1802. 

e) Angef. Poliz. Ord. für Prag §. 41. 

7) Vorg. §. m 14. 15. Reſol. v. 5. Febr. 1630, 

2. April 1659. Hofd. v. 3. Jan. 1772 u. 3. Oct. 1785, 

Hofverord. für Wien v. 22. Aug. 1754, für Mähr. 
v. 1. Mai 1772. N * 

g) Hofverord. v. 23. Jan. 1730, 10. März 1770. 

7) Generale v. 1 April 1759, Pat. für Böhm. v. 
22. Oct. 1654 angef. Poliz. Ord. $ 82 Hofd. v. 
3. Jan. 1772. 

) Verord. in Nied. Oeſter. v. 29. Sept. 1803, 30. Jan. 1804 
u. 16. 

1) Ebend, n. 16 u. Miniſt. Schreib. an alle Mäuber » Ebert 

v. 20, Jan. Hofd. v. 22. Jan. 1804. . 

J) Ebend. n. 19. Verord. d. Polizei⸗Hofſtelle v.31. Juli 1803. 

m) Ebend. u. 16. angef. Miniſt. Schrb. u. Hofd. dann 

Verord. für Nied. Oeſter. v. 31. Aug. 1802. 
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vorkommenden Uibertretungen jederzeit durch eine angemeffene. 
Strafe geahndet 1). 4) Theater- Unterhaltungen unter 

einer ordentlich beſtellten Cenſur in der Haupt- und in 

den ſonſt größern Städten können um 7 Uhr ihren Anfang 
nehmen; andere Spectakel und öffentliche Schauſpiele 

außer dem Theater ſind an Feiertagen verbothen. Auf 

dem Lande ſind Theater und andere Arten von Spectakeln 
ſelbſt für die Werktage unterfagt o). 7 

Noch heiliger als die gewöhnlichen Sonn- und 
Feiertage find die höhern Feſttage zu begehen, welche ins— 
gemein die kirchlichen Norma-Tage heiſſen p). Um 

allen Mißdeutungen zu begegnen, welche über dieſelben 
entſtehen könnten, wurden folgende als ſolche bezeichnet: 
Der Palmſonntag bis Oſterſonntag, Mariä- Verkündigung, 

Pfingſtſonntag, Frohnleichnamstag, Mariä-Geburt, der 
22. 23. und 24. December als die letzten Adventtage, 
und der Weihnachtstag 5). An dieſen zur ernſten ſtillen 
Feier eingeſetzten Tagen iſt beſonders das Abhalten von 

Tanzmuſiken „) ſowohl in öffentlichen Tanzſäälen, als 

in Privat⸗Häuſern verbothen 6), und nicht einmahl eine 

Theaters Unterhaltung geftattet 2). Nur ausnahmsweiſe 
kann die Erlaubniß ertheilt werden, muſikaliſche Acades 
mien ernſter Gattung, und auch dieſe bloß für wohlthätige 

Zwecke aufzuführen. Tableaux, Declamatorien und der⸗ 
gleichen, oder wohl gar Opern, Schauſpiele und Tänze 

wenn gleich für wohlthätige Zwecke zu geben, darf als 

n) Hofd. v. 27. Dec. 1819, 
o) Hofd. v. 3. Jan. 1772. 

5) Hofverord. v. 16. Jan. 1752, 

7) Hofd. v. 17. Jan. 1781, Verord. in Oeſter. o. d. E. 
v. 13. März 1795, in Steyerm, u. Kärnth. v. 10. Jan. 1808. 

1) Verord. in Oeſter. u. d. E. v. 21. Mai 1819, 

6) Hofd. v. 17. Verord. in Oeſter. u. d. E. v. 27. Sept. 1819. 

t) Erklärung der oberſt. Polizei⸗Hofſtelle v. 30. Nov. 1818. 
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der Heiligkeit dieſer Tage widerſtreitend nie bewilllget 

werden 1). Dieſes gilt zum Theil auch von den Hofe 
Norma» Tagen, d. i. den e der Trauer 

für die verſtorbenen Landesfürſten. Die Hof ⸗Norma⸗ 

Tage find zwar keine Feiertage; es müſſen aber an den» 
felben ebenfalls alle öffentlichen Ergötzlichkeiten unters 
bleiben, Theater⸗Unterhaltungen ausgenommen, welche für 

erlaubt erklärt find w). Als Hof⸗Norma⸗Tage find 
beſtimmt worden: Der 19. Februar als der Sterbetag 

K. Joſeph II., der letzte Februar als der Sterbetag 

K. Leopolds II., der 14. Mai als der Sterbetag 

K. Mariä Louiſe, und der 15. November als das 
Nahmensfeſt wailand K. Leopolds II. x) 

§. 74. 

4) Der Rechtspflege und Verhandlung politiſher 

und anderer ämtlichen Angelegenheiten. 

Außer der bisher angeführten Feierung ſollen an 

Sonn » und Feſttagen auch Gerichtsferien, d. i. ein 
Stillſtand der richterlichen Amtshandlungen gehalten wer⸗ 

den. Das urſprüngliche Geboth hierwegen iſt von den 
erſten chriſtlichen Kaiſern ausgegangen a); die Kirche 

hat es nur beſtätiget 5), mit der weitern Anordnung, 
daß alle an Sonn » und Feiertagen gepflogenen richterli⸗ 
chen Handlungen, ſelbſt wenn die Parteien in ihre Vor— 

nahme ien wären, ungültig und kraftlos ſein 

) Allerh. Handbill. v. 14. Juni, Präſ. Schr. v. 14. u. 
30. Juni 1821. 

w) Angef. Erklärung d. oberſt. Poliz. Hofſtelle. 

x) Berord, in Steyerm. u. Kürnth. v. 10. Jan. 1808. 
4) const. 1. 2. et fin. C. Theod. de feriis, const. 2. 3. 

8 10. 11. C. Jist. eod. 5 

b) can. 1 — 3, caus. 15. 4. 
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ſollen, jene allein ausgenommen, welche ohne richterliche 
Erkenntniß (causae cognitio) abgethan werden können, 

oder deren Vornahme ein beſonderer Vorfall oder eine 

pia causa nothwendig macht c). 

Unſere landesfürſtlichen Geſetze haben in getreuer 
Vollſtreckung des Kirchengebothes als Ferien den Sonn— 
und alle gebothenen Feiertage, dann die auf den Weih— 

nachtstag bis auf den Tag der heiligen Dreikönige, und 
die von dem Palmſonntage bis zu dem Oſtermontage 

folgenden Tage, die drei Bitttage in der Kreutzwoche und 

die Frohnleichnams-Octav, d. i. von dem Frohnleichnams⸗ 

feſte bis zu dem folgenden Donnerſtage erklärt, und in 

Nachachtung der darüber ſchon von früheren Zeiten her 

beſtandenen Verordnungen 4) vorgeſchrieben, daß an ſol— 

chen, den Fall, wo der Richter findet, daß aus dem 

Verzuge ein Schade entſtünde, ausgenommen, weder 
eine Tagſatzung angeordnet, noch bei vorhandener hin— 

länglicher Sicherheit des Klägers mit der Execution gegen 

den Schuldner vorgegangen; an Sonn- und Feiertagen 

insbeſondere aber nicht einmahl der erſte Executions-Grad, 

die Sicherſtellung durch Pfändung angeſucht oder vor— 
genommen, bei Gericht eine Schrift eingereicht oder eine 

andere gerichtliche Handlung vollbracht werden könne e). 
Auch alle politiſchen und wirthſchaftlichen Verhandlungen 

ſollen an dieſen Tagen unterlaſſen werden, und zwar 

nicht bloß deshalb, weil die dabei erſcheinenden Unter- 
thanen leicht vom Gottesdienſte abgehalten werden können, 

ſondern auch, weil ſolche Verhandlungen häufigen Stoff 

e) cap. 1. 5. de feriis. 

d) Verord. v. 4. Febr. 1652, 27. März 1676, 6. Oct. 1771, 

Pat. für Böhm, v. 22. Oct. 1654. 

e) A. G. O. 88. 376 — 383. Verord. für Tyrol v. 
9. Dec. 1794. | | 

\ 

— — 
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zu Zank und Haß unter den Parteien enthalten, und z 

Beleidigung und Aergerniß für Andere Gelegenheit geben, 

was an den der Auferbauung und Erweckung beſſerer 

| Gefühle gewidmeten Tagen von den Gläubigen ganz vor⸗ 

zu vermeiden ift f). Zur Behebung aller Zweifel 
find die gerichtlichen und freiwilligen Verſteigerungen 9) 

die Amtstage und Vorrufung der Unterthanen an Sonn- 

und Feiertagen insbeſondere und nahmentlich verbothen 

worden 5). Nur in letzter Beziehung wurde dieſe Ab⸗ 
änderung gemacht, daß jene Geſchäfte der Unterthanen, 

welche unmittelbar Wirthſchaftsgegenſtände betreffen, und 
nicht von der Art ſind, daß ſie bei den gewöhnlichen 
Amtstagen angebracht und verhandelt werden ſollen, zwar 
an Sonne und Feiertagen, jedoch niemahls früher, als 
nach beendigtem vormittägigen Gottesdienſte und bis zum 
Anfange der Chriſtenlehre, dann nach deren Beendigung 

vorgenommen werden können 1). Dahin kann vielleicht 
das Austheilen und Anſagen der Roboth, die Berechnung 

und Ausgleichung mit den Unterthanen über ihre Forde— 

rungen und Schuldigkeiten, deren Vornahme an Sonn⸗ 

und Feiertagen früher unterſagt war 2), gerechnet werden. 
Nach einer Verordnung für Schleſien ſollen die Beamten 
an Sonn⸗ und Feiertagen ſogar nur abwechſelnd in der 

Kanzlei erſcheinen, wenn nicht dringende Arbeiten die 

Gegenwart Aller nothwendig machen 7). Seelſorger ſelbſt 

können an Sonn⸗ und Feiertagen weder von dem Richter, 

) Hofd. v. 14. April 1763, 19. Nov. 1769, 3. Jan. 1772 
zu Ende. 

8) Verord. in Vord. Oeſter. v. 14. März u. 17. Sept. 1795. 

*) Ebend. u. Hofd. v. 2. März 1783, 15. Dec. 1808, 

12. April 1809, 12. April 1810. 

1) Hofd. v. 20. Mai 1807. 
4) Pat, für Bohm. v. 22. Oct. 1654. 
1) Verord. für Schleſien v. 20. Dec. 1766. 
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noch von dem Kreisamte zu Gericht geladen, oder in 
einer andern Abſicht vorgerufen werden 3). Dem Tabaks⸗ 

perſonale find? an Sonn ⸗ und Feiertagen wenigſtens 

während des Gottesdienſtes alle Haus Viſitationen 

ſchärfſtens verbothen n). Den Zünften und Innungen iſt 

zwar erlaubt, auch an Sonn- und Feiertagen ihre ſonſt 

gewöhnlichen Zuſammentretungen zu halten; dieſe dürfen 

jedoch erſt nach dem nachmittägigen Gottesdienſte anfangen, 

und müſſen in Ruhe „Stille und Ehrbarkeit unter Auf⸗ 

ſicht der dazu beordeten Commiſſion gepflogen werden 0). 

Eben fo können auch Gemeindeberathungen und Zuſam— 

menkünfte an Sonn⸗ und Feiertagen erſt nach beendigtem 

nachmittägigen Gottesdienſte, und niemahls während des⸗ 

ſelben vorgenommen werden p). 

$. 75. 

Aufſicht über die Heiligung der Feiertage. 
Uiber die genaue Beobachtung und Heiligung der 

Feiertage haben ſowohl die geiſtlichen als die weltlichen 

Behörden zu wachen. Von den letztern liegt die nächſte 
Aufſicht den Magiſtraten und Obrigkeiten oder den ſie 

vertretenden Wirthſchaftsämtern, und auf Dörfern den 

Richtern ob, dergeſtalt, daß jede von ihrer Seite Statt 

gefundene Nachſicht ſo wie an den Schuldigen, ſo an 

ihnen ſelbſt, und an ihnen zwar mit Verdoppelung der 

Strafe im Gelde zu Handen des Armen Inſtituts oder 
mittelſt Arreſtes geahndet wird a). Darüber haben die 

m) Hof. v. 17. März 1791 > 423. 

n) Verord. v. 8. März 17810 

o) Hofentſchl. v. 27. Juni 1772. 

5) Hofentſchl. v. 3. Dec. 1755. l 

4) Hofverord. v. 26. Nov. 1725, 22. Aug. 1754, Pat. 

v. 9. Aug. 1762, Hofd. v. 15. Febr. 1772, Verord. 

für Wien v. 20. Juni 1772, 29. Sept. 1803, für 
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Streidämter, und Landesſtellen zu halten 2), denen zu dem 
Ende die Republicirung dieſer Verordnungen mehrmahls 

aufgetragen wurde c). Zur ſichern Anzeige einer jeden 
Sonn « und Feiertagsentheiligung ſollen von der Orts— 

behörde gewiſſe Perſonen beſtellt werden, welche ſowohl 
1 auf die der Profanation des Feiertags Verdächtigen 

aufmerkſam zu fein, als auch beſonders die Gaſt- und 

Wirthshäuſer zu Anfange des Gottes dienſtes durchzuſuchen 

und die Straffälligen anzugeben haben 4). Den fonfiigen 
Denuncianten iſt nebſt Verſchweigung ihres Nahmens, die 
Nachſicht der etwa ſelbſt verdienten Strafe, und eine 

Belohnung verheiſſen e), die in einem Drittel des für 

das Armen « Infiitut eingehenden Strafgeldes beſtehen 

kann F). | 
Der Geiſtlichkeit iſt im Allgemeinen zur Pflicht 

gemacht, in Predigten und Chriſtenlehren das Volk zur 

Heiligung der Feiertage zu ermahnen, und die Entheiligung 

durch Arbeiten, durch Handel und Wandel ihm begreiflich 

zu machen g). Außerdem iſt noch insbeſondere den Bis 
ſchbfen gebothen, über die Heiligung der Feiertage durch 
ihre Geiſtlichkeit ſtrenge wachen zu laſſen, und von jeder 

Entheiligung der Landesſtelle, oder wenn auch dieſe es 
an den nöthigen Anſtalten und Vorkehrungen zur Vers 

hinderung derſelben gebrechen laſſen ſollte und keine 

Inn. Oeſter. v. 22. Nov. 1789, für Oeſter. o. d. E. 

v. 17. Juni 1793, für Böhm. v. 2. Oct. 1781, 
16. Juni 1796, Hofd. v. 17. März 1825. 

50 Hofoerord. v. 28. Jan. 1730 n. 5, 24. Mai 1812. 

) Verord. in Defter, o. d. E. v. 25. Juli 1795, u. d. E. 
v. 27. Sept. 1819. a 

d) Pat, für Böhm. v. 22. Oct. 1654, 9. Aug. 1762. 
e) Hofd. v. 28. Jan. 1725 u. 6. \ 

J) Hofd. v. 13. Jan. 1775. 9 

8) Hefreſer. v. 20. Jui 1772, Hofd. o. 17. März 1825. 

* 



Abhülfe ſchaffte, Sr. Majeſtät unmittelbar die Anzeige 
zu machen 5). 

F. 76. N 
Einſchränkung der Anzahl der Feiertage. 

Die bisher angeführten Vorſchriften gewähren die 
hinlängliche Uiberzeugung, daß die Oeſterreichiſchen Landes— 

fürſten zur wirkſamen Vollſtreckung der Kirchengebothe in 

Abſicht auf die Feierung der Feſttage Alles gethan haben, 

was in dieſer Beziehung von einer Staatsgewalt nur 

immer gewünſcht werden kann. Sie haben aber auch 
auf der andern Seite das Beſte des Staates und das 

zeitliche Wohl ihrer Unterthanen nicht vergeſſen, und in 

Kraft des oberſten Aufſichtsrechtes jene Einſchränkung der 
über die Maßen vermehrten Feiertage bewirkt, welche zu 

dem Ende Noth that. Sie konnten ſolches veranlaſſen, 

da die Kirche ſelbſt die übergroße Vermehrung der Feier— 
tage nicht gerne geſehen, vielmehr wegen daraus hervor— 

gegangener Unbequemlichkeiten die bereits eingeführten 

Feiertage zu vermindern nothwendig erachtet hat. Dieſes 

beweiſen die bittern Klagen, welche zuerſt der Erzbiſchof 

von Kanterbury, Simon, auf der Kirchenverſammlung 

zu Mayhfeld im Jahre 1332 geführet a), dann die Ver⸗ 

handlungen auf dem Koſtnitzer Kirchenrathe im fünfzehn⸗ 
ten 6), und auf dem Mainzer im ſechzehnten Jahrhun⸗ 

derte c), welche ſich über die Nothwendigkeit einer Ver— 
minderung der Feiertage noch lauter ausgeſprochen haben, 

„) „Hofd. v. 15. Dec, 1808. 

a) apud Harduin. tom. VII. col. 1556. 

b) Harduin. de rebus in conc. oeeum. Constant. tom. I. 

col. 733, 

e) Conc. Mogunt. can. 10, apud IIarzheim. couc. germ. 

tom. V. fol. 621. | 
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ſo wie die Bulle des P. Urban VIII. über dieſen Gegen⸗ 

ſtand, wo er ausdrücklich ſagt, daß der erkaltete Eifer, 

das Geſchrel der Armen, der Müßiggang _ die Eitelkeit 

und andere Laſter, welche ſich an dieſen Tagen häufen, 

die größten Aergerniſſe und den ſchwerſten Seelenverluſt 

verurſachen, es ſeien, welche ihn zu einer angemeſſenen 

Einſchränkung der Feiertage bewegen 4). Deshalb hatten 

auch die Griechen längſt ſchon im Gebrauche, mindere und 

ſpäter eingeführte Feſte einen halben Tag zu feiern, den 

andern halben Tag aber den gewöhnlichen Berufsgeſchäf⸗ 

ten zu widmen e). 
Geſtützt auf jenes Recht und dieſen Vorgang in der 

Kirche ſelbſt erſuchte die K. Marig Thereſia in der Be— 

trachtung, daß an eben den Tagen, welche der Anbe— 

thung Gottes und der Verehrung der Heiligen gewidmet 
ſind, der größere Theil des Volkes, anſtatt der Andacht 

abzuwarten und ſich geiſtlichen Seelentroſt zu ſuchen, dem 

verderblichen Müßiggange nachhänge, und ſich zu Werken 
verleiten laſſe, welche der guten Zucht und Ehrbarkeit 
zuwider an denſelben am meiſten fern ſein ſollten, dann 

in der Abſicht, den Müßiggang für jene Stunden, die 

außer dem Gottesdienſte übrig bleiben, zu tilgen, da⸗ 

durch beſonders das Dienſtgeſinde in den Schranken der 

Sittlichkeit zu erhalten, und Allem denjenigen Einhalt zu 
thun, was zur Verunehrung der Sonn- und Feiertage 

Anlaß geben könnte, — den P. Benedict XIV. zu er⸗ 
lauben, daß die Oeſterreichiſchen Unterthanen an einigen 

Feiertagen ohne Abbruch der Kirchenandacht den ſonſt 

verbothenen knechtlichen Arbeiten obliegen dürften, und 
alſo die Anzahl jener Feiertage, an denen man ſich von 

d) in bulla: Universa per orbem an. 1642. in Bullar. 

Rom. tom. V. fol. 378, 

e) Const. Sam. Comneui de feriis, 
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aller Arbeit zu enthalten ſchuldig iſt, in etwas zu vermin⸗ 

dern. P. Benedict nahm keinen Anſtand, dieſer Bitte 

der Kaiſerinn zu willfahren 7). Doch die Erfahrung 

lehrte, daß der beabſichtete heilſame Endzweck nicht gänzlich 

erreicht ſei. Denn einige arbeitſame Unterthanen vernach— 

läſſigten das Geboth, Meſſe zu hören; andere miß⸗ 

brauchten die vorgeſchriebene Faſten- an dem Vorabende 

zu dieſen Feſten, und das Beiwohnen der Meſſe am 

Feiertage zum Deckmantel ihres fernern Müßigganges, 
und unterließen wie früher die erlaubten Hand- und Feld: 

arbeiten zu verrichten. Die Landleute wieder fanden in 
der Verrichtung ihrer nothwendigen Feldarbeiten dadurch 

ein Hinderniß, daß ſie eine und mehrere Stunden weit 

zur Kirche gehen, folglich den ganzen Vormittag auf 

dem Hin- und Rückwege und in der Kirche verwenden 

mußten, nachher aber von dem weiten Wege ermüdet bei 

ihrer Heimkunft zur ſchweren Feldarbeit weder Luſt noch 

Zeit genug hatten. Aus dieſem Grunde ſuchte die Kai— 

ſerinn bei P. Clemens XIV. um fernere Beſchränkung 

der Feiertage, und gänzliche Losſprechung von der Schul: 

digkeit ſowohl zur Faſten an den Vorabenden, als zur 
Anhörung der Meſſe an den diſpenſirten Feiertagen an, 

welches Begehren ihr ebenfalls bewilligt wurde g). Es 

ſollen nur mehr bloß folgende Feſte verbleiben und gefeiert 

werden: 1) Alle Sonntage des ganzen Jahres; 2) der 

heilige Chriſttag; 3) das Neujahr; 4) das Feſt der 

heiligen Dreikönige; 5) das Feſt der Auferſtehung mit 

dem nachfolgenden Tage; 6) Chriſti Himmelfahrt; 7) der 

Pfingſtſonntag mit dem folgenden Tage; 8) das Frohn⸗ 

leichnamsfeſt; 9) die der allerheiligſten Jungfrau Maria 

gewidmeten fünf Feſte, als Reinigung, Verkündigung, 

F) Breve v. 1. Sept. 1753, Pat, v. 21. Jan. 1784. 
8) Breve v. 22. Juni, Pat. v. 6. Oct. 1771. 



1 

Himmelfahrt, Geburt und unbefleckte Empfängniß; 10) 
das Feſt der heiligen Apoſtel Peter und Paul, wobei das 

Ande en der übrigen Apoſtel mit zu feiern ift ; 11) das 
Feſt d des heiligen Stephans als erſten Marterers mit dem 
Gedächtniſſe aller heiligen Marterer; 12) das Feſt aller 
Heiligen; 13) das Feſt eines einzigen Schutzheiligen 2). 
Der Schutzheilige für Oeſterreich, und zwar ſowohl 
unter als ob der Ens, iſt der heilige Leopold 1), für 
Steyermark Joſeph k), deſſen Feſt früher in den 
geſammten Oeſterreichiſchen Provinzen mit beſonderer So— 

lemnität begangen 1), dann aber auf den dritten Sonn— 

tag nach Oſtern unter dem Nahmen patroeinii übertra— 
gen wurde, ohne im Calender roth bezeichnet werden zu 

dürfen m), für Böhmen Johann von Nepomuck und 

Wenzel n), für Mähren Cyrill und Methud, für 
Schleſien Hedwig, für Galizien Michael, für 

Pohlen Stanislaus, für Ungarn Stephan K., für 
Siebenbürgen Ladislaus, für Croatien e 

und Elias, für Dalmatien Spiridon, für Trieſt 
Juſius, für Venedig Marcus, für die Lombardie 

Carl von Borromä, für Tyrol Joſeph und Virgilius, 
für Krain Georg, für Kärnthen Egyd, für Salz 

burg Ruprecht. Außerdem wurde in den Ländern, wo 
mehrere Dibceſen beſtehen, jedem Biſchofe geſtattet, ſich 

für feinen Kirchſprengel einen Dibeeſan-Patron zu wäh⸗ 
len, deſſen Feſt jedoch in dem Calender nur ſchwarz ges 

druckt, und keineswegs auf einen Sonntag übertragen 

) Ebend. 
2) Pat, v. 19. Oct. 1663, 6. Oct. 1771. 
5) Verord. v. 7. Jan. 1772. 
U) Hofverord. v. 14. Jan. 1654. 
m) Hofd. v. 13. Sept. 1771, 
n) Pat. v. 6. Oct. 1771. 
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werden darf. Es wird gleich andern Kirchen- und den 

Ordensfeſten nur in choro rückſichtlich der Vigil und der 
Tageszeiten gefeiert; pro foro ift die Feierung mit der Ver— 

bindlichkeit, dem Gottesdienſte oder einer Meſſe beizuwohnen, 

oder wohl gar das Volk hierzu einzuladen, unter Strafe 

von 10 Rthlr. verbothen. Iſt in einer Provinz nur ein 

einziges Bisthum vorhanden: ſo kommt dieſem das Recht 

nicht zu, außer dem allgemeinen Landes patrone ſich noch 

einen beſondern Dibceſan-Schutzheiligen auszuwählen, 

ſondern der Landespatron iſt auch Dibceſan-Patron 0). 

Willkührliche, d. i. von einer Gemeinde verlobte, von 
der Kirche aber niemahls gebothen geweſene Feiertage ſind 

ganz abgeſtellt; dazu darf weder eingeſagt, noch die Arbeit 

an denſelben unterlaſſen werden p). Uibrigens braucht 

wohl kaum erwähnt zu werden, daß die von dem päbſtli— 

chen Stuhle ertheilte Diſpens auf alle Oeſterreichiſchen 

Unterthanen, mithin auch auf jene, welche auswärtigen 
Pfarren eingepfartt find, ſich zu erſtrecken habe. Fremde 

Unterthanen, welche Oeſterreichiſchen Pfarren zugehören, 

verbindet ſie zwar nicht; indeſſen kann wegen dieſer aus— 

wärtigen Unterthanen in den inländiſchen Pfarren an den 

aufgehobenen Feiertagen der Gottesdienſt gleichwohl nicht 

anders, als es das Geſetz geſtattet, abgehalten werden. 

Die fremden Unterthanen ſind an dieſen Tagen nur zu 

der Meſſe ſich einzufinden ſchuldig 4). 

§. 77 

Gottesdienſt an den aufgehobenen een 

Aus dem eben Geſagten ergibt ſich von ſelbſt, wie 

es mit dem Gottesdienſte an den aufgehobenen Feiertagen 

o) Hofd. v. 12. o. 21. Nov. 1771, 11. Jan. 1772 u. 

8. Juni 1780. 

pP) Hofd. v. 5. Nov. 1768. 

9) Hofverord, v. 22. Febr. 1772. 
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zu halten ſel. Da die aufgehobenen Feiertage wie Werk⸗ 
tage zu betrachten ſind: ſo kann an ſolchen weder ein 

öffentlicher feierlicher Gottesdienſt gehalten a), noch auch 
ſonſt in Abhaltung des Gottesdienſtes zwiſchen ihnen und 
den Werktagen ein Unterſchied gemacht werden 5). Es 
darf nahmentlich kein Amt, keine Predigt, keine Veſper 

gehalten werden, es wäre denn, daß an einem dieſer Tage 

eine eigene Stiftung hierauf beſtände e). In. Inner 
Oeſterreich durfte nicht einmahl bei Beſtand einer Stiftung 

ein geſungenes Amt begangen werden, damit es nicht das 
Anſehen eines feierlichen Gottesdienſtes gewänne, und An⸗ 
laß zum Mißbrauche gäbe 4). Die in dem päbſtlichen 
Breve befindliche Stelle, daß das Andenken der Heiligen 

nicht hintan geſetzt werden ſoll, hat bloß auf die Geiſt— 
lichen in ſo fern Bezug, als ſie die Jahrestage der Hei— 

ligen im Chore, für welche ſie keineswegs aufgehoben ſind, 

in dem Breviere und bei der heiligen Meſſe nach der 

Vorſchrift der Kirche zu begehen haben e). Um das 

Volk nicht irre zu machen, ſo darf bei der gewöhnlichen 
Verkündigung der Wochenmeſſen das Feſt eines abge⸗ 

brachten Feiertags durchaus nicht eigens benannt, oder 
eine Einladung von der Kanzel zu dem Gottesdienſte ges 
macht werden f), da die Verbindlichkeit, an den abge 

brachten Feiertagen die Meſſe zu hören oder einem andern 

hte beizuwohnen, von dem päbſtlichen Stuhle 

* e Berordn. v. 13. Sept. 1771, Hofd. v. 2. Febr. 1786. 

7 Berord, für Inn. Oeſter. v. 21. Aug. 1788. 

6) Berord, v. 17. Nov. 1771, Hofd., v. 3. Oct, 1785, 
für Steyerm. v. 28. Juni 1787. 

d) Verord. v. 21. Aug. 1788. 
e) Verord, v. 20. Jan. 1772, Hofd. v. 8. Juni 1780. 

7) Verord. v. 13. Sept. 1771, Verord. des Ordin. v 
Linz v. 10. Juli 1805. 

Q 



ausdrücklich erlaſſen worden iſt g). Wo ein Seelſorger 

dieſer Anordnung zuwider an einem abgebrachten Feier⸗ 

tage einen öffentlichen Gottesdienſt hält, da hat die 
Obrigkeit, welche dieſes ungeahndet dahin gehen läßt, und 

nicht ſogleich bei dem Kreisamte die Anzeige macht, eine 

Geldſtrafe von 50 fl. zu erlegen, wovon die eine Hälfte 

der Anzeiger erhält, und die andere zum Nutzen der Ge— 

meinde zu verwenden iſt; der ungehorſame Seelſorger 

dagegen wird zum erſten Mahle mit einem ſcharfen Ber: 
weiſe angeſehen, bei einem weitern Uibertretungsfalle aber 

zur Reſignation feiner Pfründe verhalten 5). 

NT - 
Verbindlichkeit zu den gewöhnlichen Beruföge: | 

ſchäften an den aufgehobenen Feiertagen. 

Da bei der Verminderung der Feiertage die Abſicht 

dahin gegangen iſt, einerſeits den Unterthanen zu ihrem 

Erwerbe mehr Zeit und Gelegenheit zu verſchaffen, an— 

dererſeits dem verderblichen Müßiggange und Ausſchwei— 

fungen, zu denen die vielen Feiertage mißbraucht wurden, 

zu ſteuern: ſo folgt von ſelbſt, daß an den abgebrachten 
Feiertagen gleich den Werktagen die gewöhnlichen Ar— 

beiten verrichtet, und den ordentlichen Berufsgeſchäften 

nicht nur ordentlich nachgegangen werden dürfe, ſondern 

ſogar müſſe a). Zu dem Ende wurde den Ordinariaten, 
weil ohne geiſtlichen Unterricht weltlichen auf kirchliche 

Angelegenheiten Bezug nehmenden Verordnungen der ge— 

hörige Eingang nur ſchwer verſchafft werden kann, auf— 
getragen, die unterſtehende Geiſtlichkeit anzuweiſen, daß 

ſie bei Verluſt der Temporalien dem Volke bei allen 

8) Verord. v. 26. Aug. u. 21. Nov. 1771. 

7¹) Hofd. v. 27. Juni 1786. 

a4) Generale v. 5, Nov. 1770, Pat. v. 6. Oct. 1771. 
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Gelegenheiten, ſowohl in dem chriſtlichen Unterrichte als 
auf der Kanzel wohl begreiflich mache, daß es Gott an⸗ 

genehmer und weit verdienſtlicher ſei, an einem von der 
Kirche ſelbſt aufgehobenen Feſttage mit allem Eifer zu 

arbeiten, als unter dem Vorwande der Feierung deſſelben 
ſich dem Müßiggange zu ergeben. Und da Beiſpiel im⸗ 
mer mehr ermuntert, als die gründlichſte Lehre: ſo ſoll 

ſie ſelbſt an ſolchen Tagen ihr Geſinde zur Arbeit anhal⸗ 
ten, und ihre Gründe durch dieſes öffentlich bearbeiten 
laſſen 6), worüber die Dominien und die Kreisämter die 
Aufmerkſamkeit zu tragen haben c). Dieſe Vorſchrift 

betrifft alle Claſſen von Staatsbürgern und alle Gat⸗ 

tungen von Arbeiten. Ins beſondere aber ift nachfolgendes 

verordnet: 

1) Bürger oder Handwerker, welche an einem ab⸗ 

gebrachten Feiertage ihre Werkſtätte nicht öffnen, ſind an 

dem nühmlichen Tage mit Arreſt von 24 Stunden zu belegen. 
2) Geſellen, welche an einem ſolchen Tage nicht 

arbeiten wollen, haben einen doppelten Tag zu verlieren; 
wenn fie aber ihr Vergehen wohl gar durch Muthwillen, 
Widerſetzlichkeit und Verführung anderer zur gleichen Uns 

folgſamkeit vergrößern, mit Arreſt und Leibesſtrafe nach 
dem F. 229 des Strafg. 2. Thls. beſtraft zu werden 4). 

Sollten fie fo halsſtärrig fein, daß fie lieber von der Ars 

beit ausſtehen, als an einem aufgehobenen Feiertage 
arbeiten wollten: ſo iſt den Zunftvorſtehern und Fabriks⸗ 
Inhabern unter einer Strafe von 9 fl. C. M. die Kund⸗ 

ſchaft oder ein Seugniß auszufolgen verbothen e). In 

5) Geſd. v. 27. Juni o. Juli 1786. 

c) Verord. v. 1. Jan. 1782, Hofbeſchl. v. 21. Juni 1787, 

Hofd. für Oeſter. o. d. E. v. 14. März 1805 n. 5. u. 9. 

d) Verord. für Böhm. v. 20. Jan. 1821. 

| 24 Ebend. u, Verord, v. 12. u. 13. Juli 1786 für Steyerm. 

Q 2 
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Böhmen und in Wien erging noch der Auftrag an ſämmt⸗ 
liche Meiſter und Fabrikanten, daß ſie jeden Geſellen, 
der an einem aufgehobenen Feiertage von der Arbeit weg⸗ 

bleibt, oder früher als ſonſt aus der Werkſtätte weggeht, 

zur gehörigen Ahndung der Obrigkeit unter einer Strafe 
in Wien von 2 fl., in Böhmen von 5 fl. C. M. anzu⸗ 

zeigen haben, welche dem Denuncianten mit Verſchwei— 

gung ſeines Nahmens zugeſichert, ſonſt aber, wenn die 

Entdeckung von Amtswegen geſchehen wäre, der Lade 

zuerkannt werden ſoll. Auch ſollen zur Entdeckung jenes 

Unfugs von der Obrigkeit ſelbſt in den Fabriken und 

Werkſtätten öfters unvermuthete Unterſuchungen angeſtellt 

werden f). In Ober-Oeſterreich ſoll jeder Meiſter, der 

einen widerſpänſtigen Geſellen nicht anzeigt, mit 25 fl., 

wovon ein Drittel dem Denuncianten und das übrige 

dem Armen » Inftitute zuzufallen hat, wenn aber Meiſter 
und Geſelle die abgebrachten Feiertage halten, beide auf 

dieſe Art beſtraft werden g). Alles dieſes gilt auch hin— 
ſichtlich der Feierung der blauen Montage J). 

3) Montaniſtiſche und Eiſenarbeiter ſind unter der 

allgemeinen Verordnung mitbegriffen, und daher, wenn 

ſie an den abgebrachten Feiertagen ihre gewöhnlichen Ar— 
beiten nicht verrichten wollen, nicht minder zu beſtrafen 2). 

4) Taglöhner und andere Arbeiter, welche ſich an 

dem Vorabende eines abgebrachten Feiertags früher als 
an den übrigen Werktagen der Arbeit entziehen, ſollen 

für denſelben Tag nur den halben Taglohn erhalten, und 

7) Ebend. Verord, für Wien v. 30. (2) Dec. 1799 bei 

Schwerdling pract. Anwendg. d. geiſtl. Geſze. 4, Bd. 
g. 122. S,. 176. 

8) Verord. in Oeſter. o. d. E. v. 14. März 1805 m. e 
h) Verord. für Böhm. v. 20. Jan. 1821. 
1) Hofd, für Inn. Oeſter. v. 31. Jan, 1787. 
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nebſtdem noch der Obrigkeit angezeigt werden, welche ſie 
den nächſt folgenden Tag über mit Arreſt zu belegen hat. 

Gegen Atbeiter, welche an abgebrachten Feiertagen zu 
arbeiten fi) ganz weigern, iſt nach den beſtehenden Po— 

lizei⸗Geſetzen vorzugehen k). Nach einer Verordnung 
für Oeſterreich ob der Ens ſollen ſolche widerſpänſtige 

g Arbeiter als Recruten abgegeben, und jeder, der einen 

an einem aufgehobenen Feiertage Arbeitenden von der 
Arbeit abzuhalten oder zu kränken ſich unterfängt, mit 

körperlicher Strafe belegt werden. Auch ſollen ſich da— 
ſelbſt die obrigkeitlichen und Polizei » Beamten in die 

Kenntniß jener Häuſer ſetzen, in welchen die aufgehobenen 

Feiertage mit Müßiggange zugebracht werden, über ſelbe 

Ausweiſe verfaſſen, und ſolche an das Kreisamt ein 

ſenden 1). 

5) Dienſtbothen, welche an aufgehobenen Seiers 

tagen nicht arbeiten wollen, find mit Arreſt von 24 Stun⸗ 

den zu beſtrafen, und iſt ihnen keineswegs erlaubt, we— 

gen der an ſolchen Tagen ihnen auferlegten Arbeiten der 

Herrſchaft den Dienſt aufzuſagen ). 

6) Den Unterthanen kann von ihrer Obrigkeit an 

aufgehobenen Feiertagen die Roboth nicht nur angeſagt, 

ſondern fie muß auch von ihnen geleiſtet werden 2). 

7) An den SEHR. Feiertagen ift auch ordente 

lich Schule zu halten ). In Ober Oeſterreich muß 

derjenige, der ſein Kind an einem ſolchen Tage ohne 

) Berord, in Steyerm. v. 12. Juli 1786 u. 14. April 1792, 

angef. Verord. in Oeſter. o. d. E. n. 5. 

7) Ebend. u. 6 — 8. 
mn) Verord. in Steyerm. v. 12. u. 13. Juli 1786. 
u) Hofd. v. 18. April, Verord. in Steyerm. v. 20. Juni, 

in Mähr, v. 18. Sept. 1772, Roboth⸗ Pat. fur Böhm. 
v. 13. Aug. 1775 art. 3 n. 1. N h 

e) Hofd. v. 2. Febr. u. 27. Juni 1786. 
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hinlängliche Urſache nicht zur Schule ſchickt, 1 fl. Strafe 
zahlen. Elnef größere Nachläſſigkeit und den Fall, wo 
der Lehrer ſelbſt an aufgehobenen Feiertagen keine Schule 

hält, hat der Pfarrer zur Beſtrafung dem Kreisamte 

anzuzeigen p). 
8) Den Handwerkszünften iſt unter Strafe von 

2 Rthlr. unterſagt, an aufgehobenen Feiertagen Hand» 

werkszuſammenkünftef, eine Aufdingungider Jungen oder 
Freiſprechung der Geſellen zu halten 4). 5 

9) Die Wirthſchaftskanzleien müſſen an aufgeho⸗ 

benen Feiertagen wie an den übrigen Werktagen offen 
gehalten werden 5). 

10) Oeffentliche Ergötzlichkeiten, nahmentlich Muſik 

und Spiele, welche ſonſt lediglich an Feiertagen nach 

dem Gottesdienſte gehalten zu werden pflegen, bleiben 

an abgebrachten Feiertagen verbothen. In Mähren wird 

für den Fall, als an einem ſolchen Tage im Wirths— 

hauſe Muſik gehalten wird, der Wirth mit 5 fl., der 

die Aufſicht unterlaſſende Wirthſchaftsbeamte mit 20 fl., 
die Obrigkeit mit 100 fl. ), in Ober » Defterreich aber 
der Wirth mit 60 fl. beſtraft, welche zu drei Theilen 

unter den Polizei» Fond, dad Armen-Inſtitut, und den 

Denuncianten, deſſen Nahmen verſchwiegen bleibt, ge⸗ 
theilt werden 2). 

v) Angef. Verord. in Oeſter. o. d. E. u. 4. 

7) Ebend. n. 2. Hofd. für Inn. Oeſter. v. 25. Jan., 

Verord. v. 3. Febr. 1787. 

„) Hofd. v. 19. Juni 1772. 
) Verord. in Mähr. v. 11. Juni 1773, 

t) Angef. Verord. in Oeſter. o. d. E. n. 1. 
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e §. 79. 

ee Gerbothene Feierlichkeiten. 
Hier ſcheint es noch am rechten Orte zu ſein, von 

einigen Feierlichkeiten zu ſprechen, welche als ſolche von 
einem Theile des gemeinen Volkes theils an gebothenen 

Feiertagen, theils bei andern feſtlichen Gelegenheiten be— 
gangen werden, in der That aber wegen der damit vers 

* 

bundenen Gefahr oder des genährten Aberglaubens und 
ihrer gänzlichen Entfernung von Auferbauung und Andacht 

Mißbräuche find, welche von der Staatsverwaltung wieders 

hohlt verbothen worden, und zur völligen Einſtellung die 
ſtrengſten Maßregeln abgenöbthiget haben. Es find dieſe: 

1) Das Schieſſen aus Pöllern, Doppelhacken 

und Piſtolen, welches vorzüglich bei dem Landvolke, aber 

auch in Städten ſowohl an Feſttagen und nahmentlich 

bei der Frohnleichnams⸗ Proceſſion, in den Rauchnächten, 

zu Weihnachten und am Neujahrsabende, als bei andern 

Gelegenheiten, den Hochzeiten und Kindstaufen ſehr im 

Gebrauche iſt. Die dawider beſtehenden Verordnungen 
find wiederhohlt bekannt gemacht a), und dabei den 

Kreisämtern und Dominien aufgetragen worden, in 

3 Vollziehung der darin verhängten Strafen unter eigener 

Verantwortung unnachſichtlich vorzugehen §). Als Strafe 

war ſchon ehemahls die Wegnahme des Schießgewehres 

und 2 Dukaten in Gold beſtimmt c); in Krain iſt Arreſt 

a) Hofd. v. 6. Juli 1752, 13. Febr. 1754, 17. Juni 1766, 

Verord. v. 17. Mai 1768, Feuerlöſchord, für Böhm. v. 

25. Juli 1785, Pat. v. 14. Jan. 1787 F. 16, republ. 

mit Verord. v. 13. Mai 1814, Verord. für Defter, o. d · 

E. v. 15. März 1789 u. 17. Febr. 1791. 

6) Verord. in Böhm, v. 15. Jan. 1787, 24. März. 1800, 

in Oeſter. o. d. E. v. 15. Juni 1798, 10. März 1802, 

17. Febr. 1807. 

e) Pat. v. 8. Nov. 1759. 
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von 24 Stunden und 3 Dukaten in Gold verhängt q). 

Vorzüglich aber ſollen ſich zur Abſtellung dieſes Unfugs 

die Seelſorger durch öffentlichen Unterricht in den Schulen 
und von der Kanzel thätig zeigen, und das Bauernvolk 
über das Unſchickliche eben ſo, wie über das Gefahrvolle 
des Schieſſens belehren e). In Oeſterreich ob der Ens 

iſt noch beſonders vorgeſchrieben, daß ſämmtliche Haus— 

und Familienväter auf ihre Angehörigen eine vorzügliche 

Aufmerkſamkeit tragen, und ſolche bei allen Gelegenhei— N 

ten, wo dieſer Unfug verübt zu werden pflegt, verdop- 

peln, dann daß die Bezirks-Commiſſariate 8 Tage vor 

den Feiertagen, welche mit Schieſſen gefeiert werden, die 

verſchärften Verbothe neuerlich bekannt machen, und die 

herrſchaftlichen Obrigkeiten und Gemeinderichter den Be— 
zirks⸗-Commiſſariaten durch eigene Thätigkeit und mittelſt 

Verwendung ihrer Amtsleute, Gerichtsdiener, Jäger und 

anderer vorurtheilsfreien rechtlichen Männer zur Entdeckung 

der Straffälligen an die Hand gehen ſollen. Der Be— 
tretene ſoll immer mit Confiscation des Gewehres und 

einem achttägigen, und bei wiederhohlter Betretung auch 

längern Arreſte beſtraft, und im Falle der Tauglichkeit 

zum Militäre entweder ſogleich oder bei der nächſten Stel— 
lung abgegeben werden. Ein herrſchaftlicher Beamter, 

eine Stadt- oder Marktsobrigkeit, welche in der Entdec⸗ 
kung ſolcher Unfugtreiber erwieſen ſaumſelig iſt, wird mit 

20 fl. zum Armen « Infitute des Pfarrbezirkes; ein eins 

zelner Unterthan aber, der in der Nähe eines Hauſes oder 

gar bei demſelben, oder von ſeinen Hausleuten jenen 

Unfug duldet, den ihm bekannten Thäter nicht anzeigt 

oder verheimlicht, wird in den erſtern Fällen mit zweis 

tägigem, in dem letztern aber gleich dem Excedenten mit 

d) Verord. in Krain v. 13. Mai 1786, 13. Juni 1795. 
e) Verord. in Oeſter. o. d. E. v. 10. März 1802, 2. 

März 1804. 
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achträgigem Arreſe beſtraft T). Nur in Nieder ⸗Oeſter⸗ 
reich ſcheint es von dem Verbothe wenigſtens bei Feſtlich— 

keiten abgekommen zu fein, indem vor kurzem den Do» 

minien zur Pflicht gemacht wurde, gehörig darüber zu 
wachen, daß das Abfeuern von Pöllern und Schießge— 

77 wehren bei feſtlichen Gelegenheiten möglich vorſichtig, 
| „ nähmlich aus ſicherm Geſchütze und von kundigen Perſo⸗ 
nen geſchehe g). 
u: Das ſo genannte Tohannis-, Luſt⸗„Sprung⸗ 
oder Sonn enwendfeuer. Der Urſprung dieſer Feier⸗ 

lichkeit gehört nicht der chriſtlichen Kirche an, ſondern 

ſchreibt ſich von einem alten Fefie unſerer heidniſchen 
Voreltern her „dem Feſte der Sommer » Sonnenwende, 

welches beim Feuer als dem Symbole der Sonne gefeiert 

wurde. Verdrängt durch das auf den Sonnenwendetag 

einfallende Feſt der Geburt des heiligen Johann des 
Täufers hat man das Sonnenwendfeuer beibehalten, und 

auf das chriſtliche Feſt unter dem Nahmen Johannisfeuer 

bezogen. Es hat aber zu dieſem weder eine Bedeutung, 
noch ſteht es ſonſt in einer Beziehung mit ihm, und iſt 

auf gleiche Art, wie das Schieſſen, fihon längſt verbo— 

then 6), dergeſtalt, daß, weil es nur an den Obrigkeiten 

liegt, darauf aufmerkſam zu ſein, und es zu verhüten, 
jede hierin unterlaufene Saumſeligkeit mit einer Strafe 

von 6 Rthlr. oder einem angemeſſenen Arreſte belegt 

werden ſoll 1). Die Auffiht hierüber macht einen 

et Verord. für Oeſter. o. d. E. v. 17. Febr. 1807, 14. 

Jan. 1812. 

Er Berord, in Oeſter. u. d. E. v. 18. Jan. 1825. 

h) Waldord. v. 5. April 1754 f. 19. Verord. v. 17. Juni 

1757, Poliz. Ord, für Böhm, v. 25. Juni 1787 ö. 36. 

Poliz. Unterricht v. 23. Nov. 1789 2. Abthl. 

7) Ebend, u. Hofd. v. 16. Oct. 1788 F. 5. Feuerlöſchord. 
für Böhm. v. 25. Juli 1786 $. 16. Verord. in Böhm. 

v. 13. Mai 1814. 



in 

beſondern Gegenſtand der Kreisbereiſung aus k). In Oeſter⸗ 
reich ob der Ens iſt zur Abſtellung deſſelben dasjenige in 

Anwendung zu bringen, was wegen des Schieſſens ange⸗ 

geben wurde 7). 

$. 80. 

Calender. 

Die Zeit der Abhaltung der Feſttage gibt der Calen⸗ 

der an. Calender, ein urſprünglich griechiſches Wort, 

heißt eigentlich die Eintheilung der Zeit nach Jahren, 

Monathen, Wochen und Tagen; nun aber verſteht man 

gewöhnlicher das chronologiſche Buch darunter, worin 

dieſe Eintheilung enthalten iſt, und nennt ſolches, wenn 

es nur gerade für das Jahr, für welches es abgefaßt iſt, 
zum Gebrauche zu dienen hat, einen Jahres , fonft einen 

immerwährenden Calender. Lediglich zum Behufe der 
Zeitbemeſſung nach dem wechſelnden Stande der Geſtirne a), 
vorzüglich der Sonne und des Mondes, und wahrſcheinlich 
zuerſt bei den Phöniziern eingeführt, und von dieſen auf 

die Egyptier und Griechen übertragen, war ſeine Einrich— 
tung für die Kirche gleichgültig. Zu einer kirchlichen 

Bedeutung gelangte der Calender erſt aus Gelegenheit der 

vielen Gedächtnißtage, zu welchen das Chriſtenthum Vers 
anlaſſung gegeben hat. Dieſe machten nothwendig, daß 

neben den aſtronomiſchen Rückſichten auch hierauf Bedacht 

genommen, und darnach Beſtimmungen gemacht, ſo wie 

nöthige Einrichtungen getroffen wurden. Da nichts deſto 

weniger das Meiſte hiervon in das Gebieth der Aſtronomie 

einſchlägt: ſo wird hier bloß dasjenige berührt werden, 

? 

k) Hofd. v. 11. März 1784 III. lit. D. r. 

U) Verord. in Oeſter. o. d. E. v. 18. Dec. 1797, 

14. Aug. 1739, 14. Jan. 1812. 

1 9) Genes. J. 14. 



was zur Verſtändlichkeit des kirchlichen Calenders erfors 
derlich iſt. Ye 
S. 8. 
3 Julianiſcher, 

Der Calender der ältefien Nationen konnte nicht 
anders als unvollkommen ſein. Die Beſtimmung des 

Jahres nach Monathen und Tagen erforderte lange und 
aufmerkſame Beobachtung. Den Lauf der Sonne mit dem 

Monde in Uibereinſtimmung zu bringen, verſuchten zuerſt 

die Griechen. Sie machten mehrere Eintheilungen, doch 

alle ließen etwas zu wünſchen übrig. Erſt Meton und 

Cuctemon kamen darauf, daß die Verhältniſſe der Sonne 
zu dem Monde in einem Zeitraume von 19 Jahren zurück 
kehren, und gründeten hierauf eine Zeitrechnung, welcher 
die Griechen in dem Jahre 433 vor Chriſti Geburt einen 
ſolchen Beifall zollten, daß ſie ſelbe mit goldenen Buch— 

ſtaben in eine zu Athen errichtete Tafel gruben. Von ihr 
kommt der Mondzirfel und die goldene Zahl her, worunter 

die Zahl zu verſtehen iſt, welche angibt, wie viel Jahre 

in der laufenden 19jährigen Periode verfloſſen find. - 

Bei den Römern hatte man ſowohl unter Romulus, 

der das Jahr in 10 Monathe eintheilte, als auch unter 
Numa Pompilius, der noch 2 Monathe, jedes zu 28 
Tagen zugab, die nach dem Laufe der Sonne bis zu 

dem Anfange des folgenden Jahres fehlenden Tage einge— 
ſchaltet. Da ſolches ein Geſchäft der Prieſter war, und 

dieſe theils aus Rückſicht der Bedürfniſſe des Staates, 
theils für ihre Privat ⸗Vortheile damit ſehr willkührlich 
verfuhren: ſo kam eine ſolche Unordnung hinein, daß zu 
Ciceros Zeiten die Frühlingsnachtgleiche um 2 Monathe 

ſpäter einfiel, als fie ſollte. Dieſer Willkühr und daraus 
hervor gegangenen Unrichtigkeit half erſt Julius Cäſar ab. 
Er unternahm es, eine neue Calenderform einzuführen, 
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und brachte ſolche mit Beihülfe des egyptiſchen Aſtronoms 

Soſigenes im Jahre 45 vor Chriſti Geburt glücklich zu 
Stande. Er nahm zwiſchen dem November und December 

zwei Monathe auf, ſetzte die Zahl der Tage des Jahrs 

nach der griechiſchen Berechnung auf 365 4 feſt, und 

ſchaltete, weil 4 Tag bürgerlich ſich nicht Pine läßt, 

nach 3 Jahren einen ganzen Tag als Schalttag ein, 

wovon das Jahr, wo dieſes geſchieht, Schaltjahr benannt 
wurde. Zur Ehre des Urhebers dieſer Verbeſſerung wurde 

dem Monathe Quintilis der Nahme Julius, und der 

dadurch bewirkten neuen Zeitrechnung der Nahme der 

julianiſchen zu Theil. 

$. 82. 
Gregorianiſcher Calender. 

Die julianiſche Zeitrechnung wurde allgemein ange- 

nommen, und ſelbſt die chrifiliche Kirche bediente ſich fo 

wie bei ihrer erſten Gründung im Römiſchen Reiche, ſo 
auch nach ihrer Ausbreitung in der ganzen Welt bis zu 

dem Jahre 1582 nach Chriſti Geburt keiner andern, als 

ihrer. In dieſem Jahre aber kam durch P. Gregor XIII. 

eine neue von ihm benannte Zeitrechnung zu Stande, 

wozu die Veranlaſſung folgendes gab. Nach der apofiolis 

ſchen Tradition wurde das Oſterfeſt von jeher im erſten 

Mondenmonathe gefeiert. Dieſer iſt derjenige, deſſen 

Vollmond entweder auf die Frühlingsnachtgleiche ſelbſt, 
nähmlich auf den 21. März, oder zunächſt darnach fällt. 
Die Aſiater unterſchieden ſich von der Römiſchen Kirche 

nur darin, daß ſie gleich den Juden das Paſſa am 14. 

Tage des erſten Mondenmonathes feierten, gleichviel, auf 

welchen Tag derſelbe fiel, die Römiſche Kirche aber immer 

an einem Sonntage. Hierüber war ſchon zwiſchen Po'y⸗ 

carp, einem Schüler des heiligen Johann, als Biſchof 

zu Smyrna und Kirchenvorſteher von ganz Aſien, und 



P. Ankeetus ein nicht unwichtiger Streit gefuͤhrt worden, 

ohne daß jedoch die eine oder die andere Partei von ihrem 

Gebrauche abzugehen genöthiget worden wäre a). Heftiger 
brach er aus zwiſchen Polyerates, Biſchof zu Epheſus, 

und P. Victor um das Jahr Chriſti Geburt 196. Es 
wurden deshalb in Paläſtina, Pontus, Gallien, Corinth 

und Rom Synoden gehalten, und alle Kirchen vereinig— 
ten ſich mit der Römiſchen; bloß Aſien beharrte feſt bei 

dem Alten 6). Ein Gleiches that der Kirchenrath von 

Sct. Arles im Jahre 312, fo wie auch K. Conſtantin G., 

der übrigens den wärmſten Antheil an dem Streite nahm, 
und die Kirchen zu vereinigen kräftigſt bemüht war c). 

Eine förmliche Entſcheidung erfolgte aber erſt in dem 

erſten Kirchenrathe von Nicäa, wie mehrere glaubwürdige 
Documente eben dieſes Kirchenrathes keinen Zweifel übrig 

laſſen, obgleich die 20 Canones deſſelben ſelbſt ſie nicht 

enthalten 4). Es wurde als unabweichlich feſt geſetzt, daß 
das Paſſa 1) immer und zwar ſchon vermöge apoſtoliſchen 

Urſprungs e) nur an einem Sonntage, 2) von allen 

Gläubigen an einem gleichen, und um es ſelbſt an dem 

Sonntage nicht mit den Juden gemeinſchaftlich zu feiern 7), 
3) am erſten Sonntage nach dem erſten Vollmonde gefeiert 

werden ſoll, welcher nach dem Frühlings- Aequinoctium, 

das immer, wie in dem Jahre der Abhaltung des Nicäni⸗ 

ſchen Kirchenrathes 325, wo es auf den 21. März fiel, 

auf dieſen Tag zu ſetzen iſt, eintritt, wornach es zwiſchen 

a Euseb. ex epist. S. Iren. ad Victor. hist, eccl. 

8 lib. V. cap. 24. ex vers. Christophorsini. 

5) Zallinger instit. jur. eccl. lib. subsid. II. in append. 

cap. 3. 

e) Sozom. hist. Iib. I. cap. 16. 

d) Zallinger 1. c. cap. 5. F. 149. segg» 

e) can. 21. Dist. 3. de conseer. 

J canon. Apostol. can. 8. 



dem 22. März und 25. April, mithin durch 34 Tage 
variren kann; 4) daß alle, welche ſich dieſer Einrichtung 
nicht fügten, als Quartodecimani von der kirchlichen 
Gemeinſchaft ausgeſchloſſen ſein ſollen g). Hierbei blieb 
es trotz der Einſprüche, die einige Kirchen noch von Seit 
zu Zeit verſucht hatten, und man verwandte eine unver— 

rlckte Sorgfalt auf die gleichförmige Beobachtung der 
Oſterfeier dergeſtalt, daß die Seit derſelben ſogar immer 

auch auf den jährlichen Provinzial-Concilien ausgemacht, 

und den Abweſenden durch Rundſchreiben angeſagt wur— 

de 5). Weil man aber zum Behufe der Berechnung des 

Oſtermondes, welche nach dem Vorausgehenden ſich auf 
den Lauf des Mondes gründet, den 19jährigen Mond— 
Cyclus des Meton angenommen hatte, nach welchem die 

Neumonde nach 19 Jahren auf denſelben Tag wieder 

zurück fallen, während der Mondenlauf in dieſer Zeit— 
periode um 1 Stunde 28 Minuten 15 Secunden länger 
iſt; überdies auch in dem julianiſchen Calender das Son— 

nenjahr zu 365 4 Tag angenommen wird, da doch unge— 

faͤhr 11 Minuten davon abgehen: fo traf die Frühlings- 

nachtgleiche immer etwas früher ein ). Man wurde die 

Verwirrung gewahr, konnte ſich aber davon nicht los— 

machen. Mehrere Vorſchläge zur Verbeſſerung wurden 
gemacht, ohne daß dieſe ſelbſt zu Stande kam k). Da: 

entwarf endlich Alois Lili, ein Arzt zu Verona, einen 

Plan zur Verbeſſerung, welchen nach ſeinem Tode ſein 

Bruder dem P. Gregor XIII. überreichte. Dieſer ließ 
ihn durch eine Anzahl von Oehme Prälaten prli⸗ 
fen, und allen katholiſchen Regenten deshalb Mittheilung 

g) Cone. Antioch, can. 1. 

h) can. 22— 26. Dist. 3, de conseer. 

1) Clav. in calendar. cap. 2. 2% 

k) Petri de Alliaco card. camerac. exliortat. ad cone. 

Constant, an, 1417, apud van der Hardt. tom. III. 
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machen, über deren Beiſtimmung er durch eine eigene 
Bulle J) den julianiſchen Calender in allen katholiſchen 
Ländern abſchaffte „und unter Beſtätigung des K. Ru⸗ 

dolph ! II. im Jahre 1583 den neuen einflührte, welchen 

wir nun unter dem Nahmen des gregorianiſchen 

oder verbeſſerten Calenders beſitzen, während jener 

der alte Styl genannt wird. Die Verbeſſerung beſtand 
darin, daß 1) vom 4. October 1584 10 Tage aus dem 

Calender hinaus geworfen, und gleich nach dem 4. der 

15. October gezählt wurde; 2) daß jedes hundertſte 
Jahr, welches nach dem alten Style das Schaltjahr iſt, 

ein gemeines zu ſein hat, das vierte wieder ausgenommen, 

d. h. es ſollte das Jahr 1600 ein Schaltjahr bleiben, 
dagegen 1700, 1800, 1900 ein gemeines, und 2000 
wieder ein Schaltjahr ſein. Bei dieſer Beſtimmung wird 

es nun immer bleiben, und dürfte nur, weil nach den 

neueren Beobachtungen das Sonnenjahr noch um einige 

wie länger iſt, etwa erſt im Jahre 3200 wieder ein 
Tag eingeſchaltet werden müſſen. a 

Der gregorianiſche Calender wurde, wie geſagt, bloß 

in den katholiſchen Ländern eingeführt. Die Proteſtanten 

nahmen ihn deshalb nicht an, weil die Verbeſſerung von 
dem Pabſte herrührte. Sie behielten alſo, ob ſie gleich 

ihren Irrthum einſahen, aus Abgang eines Mittels, ſich 
anders zu helfen, den julianiſchen Calender bei, woraus 

für die Feſttage, Jahrmärkte, Wechſelſachen und dergleis 
chen, große Verwirrungen entſtanden, und immer ein 

doppeltes Datum angegeben werden mußte. Erſt gegen 
das Ende des 17. Jahrhunderts ließen ſie vom Profeſſor 
Weigel in Jena einen neuen Calender verfertigen, der im 

Jahre 1699 unter dem Nahmen des verbeſſerten julianiſchen 

Calenders durch einen Beſchluß des corpus evangelicorum 

2) Bulla Inter gravissimas de an. 1582. 
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beſtätiget n), und von den proteſtantiſchen Ständen 

in Deutſchland, Holland, Dänemark und Schweiz im 

Jahre 1700, in den auswärtigen Ländern aber ſpäter, 
und zwar in England 1752, in Schweden 1753 ange⸗ 
nommen wurde. Im Ganzen ſtimmte er mit dem grego— 
rianiſchen Calender überein; daher wurden im Jahre 1700 

nach dem 18. Februar 11 Tage weggelaſſen, um wieder 
mit der Sonne ins Gleiche zu kommen. Er unterſchied 

ſich jedoch dadurch, daß er zur Oſtergränze denjenigen 
Tag beſtimmte, auf welchen der erſte Vollmond nach dem 

Aequinoctium aſtronomiſch, nicht wie im gregorianiſchen 
kirchlich fällt. Da nun dieſes im erſten Jahrhunderte 
viermahl nicht auf den 21. März fiel: fo mußte noth⸗ 

wendig von den Proteſtanten das Oſterfeſt an einem andern 

Tage als bei den Katholiken gefeiert werden. In dem 
Jahre 1724 und 1744 fiel es bei den Proteſtanten um 

8 Tage früher, als bei den Katholiken. Dieſes ſollte 

ſich im Jahre 1778 wieder zutragen, als ſich endlich die 

Proteſtanten auf den Antrag des Königs von Preußen, 

damit Katholiken und Proteſtanten das Oſterfeſt und ſohin 

alle beweglichen Feſte an einem Tage feierten, zur 

Annahme der gregorianiſchen Berechnung unter dem Titel 

eines Reichs-Calenders, jedoch mit ausdrücklicher 
Sicherſtellung ihrer übrigen politiſchen und kirchlichen 

Rechte verſtanden. Nun rechnen bloß die Ruſſen und 

Griechen noch nach dem alten julianiſchen Calender, der 

im gegenwärtigen 19. Jahrhunderte um 12 Tage we⸗ 
niger zählt. 1 *. 

m) Conclus. statuum evangel. de emend. Calend. die 

23. Sept. 1699 apud Schmaus in corp. jur. publ. 

p. 1225. 

* 
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. 8s. 
Berechnung des Oſterfeſtes, 

Die beweglichen Feſte hängen von dem Oſterfeſte 

ab. Um das Oſterfeſt im gegebenen Jahre zu beſtimmen, 

wird die Berechnung 1) des Mondzirkels oder der goldenen 
Zahl, 2) der Epacte, 3) des Sonnenzirkels und 4) des 

Sonntagsbuchſtaben erfordert. 

Der Mond zirkel iſt ein Zeitraum von 19 
Sonnenjahren zu 365 4 Tagen, nach welchem ein Voll⸗ 
mond wieder auf denſelben Tag fällt. Die Zahl von 

irgend einem Anfange dieſer 19jährigen Periode wird wegen 
der Schäßzbarkeit dieſer Berechnung die goldene Zahl 
genannt. Da nach der Rechnung des Dionyſius unter 
andern einer dieſer Zirkel 1 Jahr vor der Geburt Chriſti 
anſieng: ſo findet man für ein gegebenes Jahr den Mond— 

zirkel oder die goldene Zahl, wenn man zur vorgegebenen 

Jahreszahl 1 addirt, und die Summe durch 19 dividirt, 

wo der Quotient die Zahl der ſeit jenem Jahre herum 

gekommenen Zirkel, der Uiberreſt aber die Sahl des Mond— 

zirkels zeigt; z. B. für das Jahr 1825 + 1 1826, 

dieſe Zahl dividirt durch 19 gibt im Reſte 2 als die 

goldene Zahl ſowohl für den julianiſchen als den grego— 
; rianiſchen Calender. Bleibt nichts übrig, wie im Jahre 1823: 
ſo iſt 19 ſelbſt die goldene Zahl. 

Die Epacte oder der Mondzeiger iſt der Unter- 
ſchied zwiſchen einem Sonnen- und Mondjahre. Da ein 

aſtronomiſches Mondenjahr von 12 ſynodiſchen Mond» 

umläufen in ganzen Tagen gerechnet 354, ein bürgerliches 
Sonnenjahr aber 365 Tage hat: ſo muß ſich alle Jahre 

zwiſchen beiden ein Unterſchied von 11 Tagen ergeben, 

und jeder Vollmond nach einem Jahre um 11 vor dem 

Monathstage zurück bleiben, auf welchen er in dieſem 
Jahre fällt. Die Epacte muß mit der goldenen Fahl 

R 3 
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fortſchreiten, weil auch dieſe mit dem Mond» und Sonnen» 

laufe in Verbindung ſteht. Wenn daher die goldene Zahl 1 

und die Epacte 0 iſt: ſo muß bei der goldenen Zahl 2 
die Epacte 11, bei der goldenen Zahl 3 die Epacte 22 

fein. Bei der Vermehrung über 30 wird die Zahl 30 

weggeworfen, und iſt der Reſt die Epacte; daher bei der 

goldenen Zahl 4 die Epacte 3. Um die Epacte zu finden, 

multiplieirt man die goldene Zahl mit 11, und dividirt 

das Product, wenn es angeht, mit 30, wornach der Reſt 

die Epacte zeigt; z. B. für das Jahr 1825 die goldene 

Zahl 2 mit 11 multiplicirt, gibt 22, welche, da ſie ſich 

mit 30 nicht dividiren läßt, ſelbſt die Epacte iſt. Dieſe 

Berechnung geht aber nur im julianiſchen Calender, der 

ſtets alle 4 Jahre ein Schaltjahr zählt, ſo in einem fort; 

im gregorianiſchen Calender wird ſie wegen des 1700, 

1800, 1900 wegfallenden Schalttages unterbrochen. Um 

nun die Epacte für die Jahre zwiſchen 1700 und 1900 
auch im gregorianiſchen Calender zu finden: ſo fubtrahirt 

man von der gefundenen julianiſchen Epacte 11, und 

wenn die Subtraction nicht angeht, ſo addirt man vorher 

30 hinzu; z. B. für das Jahr 1825, wo die julianiſche 
Epacte XXII iſt, macht nach Abzug von 11 die grego⸗ 

rianiſche Epacte XI, ſo wie für das Jahr 1824, wo die 

julianiſche Epacte XI war, nach Abzug der Zahl 11 die 

Epacte O oder XXX war, d. i. der Neumond fiel auf 
den Neujahrstag ſelbſt. l ö 

Der Sonnenzirkel iſt die Periode von 

28 Jahren, nach deren Umlaufe die Sonn- und alle 
Wochentage wieder an gleichen Monathstagen und in der 

n Ordnung einfallen. Da das Jahr 52 Wochen 

und 1 Tag hat: ſo ſollte er ſchon in 7 Jahren vollendet 

ſein; weil jedoch alle 4 Jahre a Tag einzuſchalten iſt, 

ſo werden begreiflich viermahl 7 Jahre erfordert. Um die 

Zahl dieſes Zirkels zu finden, 5 werden, weil das Jahr 

* 

4 
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der Geburt Chriſti in das 10. Jahr des damahls laufenden 
Sonnenzirkels fiel, zu dem vorgegebenen Jahre 9 addirt, 

und die Summe durch 28 dividirt, wo ſich dann im 

Quotienten zeigt, wie oft feit jenem Anfange die Periode 
herum gekommen iſt, und der Uiberreſt die Zahl der 
laufenden gibt; bleibt nichts übrig, fo ift 28 ſelbſt der 
Sonnenzirkel; z. B. für 1825 + 9 — 1834, dieſe 
durch 34 dividirt, gibt als Quotienten 65, welches die 
umläufe find, und als Reſt 14, welches der Sonnenzirkel iſt. 
Für den julianiſchen Calender bleibt er unverrückt ſtehen; 
für den gregorianiſchen aber ändert er ſich mit jedem Jahr— 
hunderte, weil das hundertſte Jahr ausnahmsweiſe kein 

Schaltjahr iſt. 
Der Sonntagsbuchſtabe hat folgenden les 

ſprung. Man benennt die ſieben Wochentage mit den 

ſieben erſten Buchſtaben des Alphabets von A bis G, 
und bezeichnet den 1: Januar eines jeden Jahtes mit A. 
Der Buchſtabe, welcher dann auf den erſten und folglich 
alle übrigen Sonntage trifft, heißt der Sonntagsbuchſtabe. 
Geſetzt nun, der erſte Januar eines gemeinen Jahres zu⸗ 
nächſt nach einem Schaltjahre fällt auf einen Sonntag 

als den erſten Wochentag, fo iſt A der Sonntagsbuchſtabe. 
Da das Jahr 52 Wochen 1 Tag hat: ſo muß der letzte 

Tag deſſelben gleichfalls ein Sonntag ſein, der darauf 

folgende Montag iſt der erſte Tag des zunächſt folgenden 
Jahres, Gibt man dieſem den Buchſtaben A, fo fällt G 

auf den nächſten und alle folgenden Sonntage, und gibt 
den Sonntagsbuchſtaben für das zweite Jahr an. Hieraus 
läßt ſich ſchlieſſen, daß im dritten Jahre der Sonntags⸗ 
buchſtabe E fein werde, und daß daher die Ordnung der 
Buchſtaben von einem Jahre zum andern um einen Buch: 
ſtaben rückwärts gehe. Das vierte Jahr ift ein Schaltjahr, 
de ſſen Monath Februar 29 Tage hat, und der Sonntags⸗ 

buchſtabe deſſelben E kann nur bis zum 23. Februar gelten, 

R 2 
am 
* 
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da der folgende 24. der Schalttag iſt, und der eingeführten 
Gewohnheit gemäß mit dem 23. einen gleichen Buchſtaben 

erhält. Auf den nächſten Sonntag auf den 23. Februar 

wird alſo der Buchſtabe D fallen, der für alle übrigen 

Sonntage dieſes Jahres der Sonntagsbuchſtabe wird. 

Daher kommen in einem Schaltjahre zwei Sonntagsbuch— 

ſtaben vor, von denen der erſte bis zum 23. Februar, der 

andere vom 24. bis zu Ende des Jahres gilt. Um im 

gegenwärtigen 19. Jahrhunderte den Sonntagsbuchſtaben 

des gregorianiſchen Calenders zu finden, dividirt man die 

ſeit 1800 verfloſſene und um ihren vierten Theil vermehrte 

Anzahl der Jahre (wobei der Uiberreſt wegfällt), durch 7, 

und ſubtrahirt den Reſt, nach dem es angeht, mit 5 oder 

12, ſo ergibt ſich die Sahl der Sonntagsbuchſtaben, 

wenn A 1, B 2, C 3 u. ſ. w. feſtgeſetzt wird; z. B. 

für 1825 dieſe Zahl in zwei Theile 18 | 25 + 6, als den 
4. Theil von 25, gibt 31, ſolche durch 7 dividirt, bleiben 3, 

und dieſe von 5 abgezogen, laſſen 2 im Reſte, folglich iſt B 

der Sonntagsbuchſtabe. Für 1824 war 18 24 +6=30, 
dieſe dividirt durch 7 ließen im Reſte 2, welche von 5 

abgezogen 3 geben, wornach C nach dem 23., und das 

folgende D vor dem 24. Mh die Sonntagsbuchſtaben 

waren. 

Nach Ausmittelung der goldenen Zahl und der Epacte 

iſt es leicht, den Monathstag des Vollmondes nach der 

Frühlingsnachtgleiche zu finden, da dieſer jedes Jahr um 

11 Tage zurück geht, bis er hinter dieſe Frühlingsnacht⸗ 
gleiche fällt, wo dann der folgende Vollmond genommen 

wird, — und eben fo leicht, den Buchſtaben des Wochen- 

tages zu kennen, den der Vollmond hat, da dieſer Buch— 

ſtabe nach der gewöhnlichen Folge vom Anfange des Jahres 
gerechnet wird. Folgende ee zeigt dieſes in einem 
Uiberblicke. 

„C ˙ 
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Gregorianiſche Tafel der Vollmonde. 

B 
Vollmonds⸗ 

Tag 

April 1 . März 

April] a 12 April | d 
22. Mär; April 

April Maͤrz 

. März . April 

April Maͤrz 

April April 

Maͤrz April 

April | März O a K 

— — 

Kennt man den e des Vollmondes, ſo muß 
man nur noch die Zahl der Tage kennen, die zwiſchen 

ihm und dem nächſten Sonntage liegen. Dieſe weiß man 

aus dem Sonntagsbuchſtaben, mit welchem man bloß den 
Buchſtaben des Wochentages zu vergleichen, und die Zahl 
der von dem Wochentage bis zum Sonntage laufenden 

Tage hinzu zu rechnen braucht. Folgende Tabelle zeigt den 
Sonntags buchſtaben für das ganze laufende Jahrhundert, 
RR, man den Sonnenzirkel wan Kr; 

chgesbachtaben des geegarienlihen 
4; Sonnenzirkels von 1801 bis 1900. 
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| S. 84. 
Und der übrigen beweglichen und unbeweglichen Feſte. 

Nach Feſtſtellung des Oſterfeſtes werden alle übrigen 

beweglichen Feſte folgender Maßen berechnet: 

1) Sechs Wochen von Oſtern zurück iſt die 40tägige 

Faſten mit den ebenfalls zurück gezählten 6 Sonntagen, 

nähmlich dem Palmſonntage und den von dem erſten Worte 

der Meſſe an dieſen Tagen fo genannten Sonntagen Judica, 

Laetare, Oculi, Reminiscere, Invocavit; die IV. Ferie 

zuvor aber der Aſchermittwoch. Die ihr vorgehenden 

Sonntage find die Quinquagesima, Sexagesima und 
Septuagesima. Von dem Stande dieſes Sonntags zum 

Feſte der Erſcheinung hängt die Zahl der Sonntage nach 

der Erſcheinung ab; es können ihrer nie weniger als 1, 

und nie mehr als 6 ſein, da der Aſchermittwoch nicht 

früher als am 4. Februar, und nicht ſpäter als am 

10. März, folglich auch die Septuagesima nur zwiſchen 

dem 18. Januar und 22. Februar fallen kann. 2) Sieben 

Wochen nach Oſtern iſt das Pſingſtfeſt. Ihm gehen die 
6 Sonntage vor, der weiſſe Sonntag oder die Dominica 

Quasi modo, Misericordia, Jubilate, Cantate, 

Vocem jucunditatis oder dominica Rogationum, von 

den folgenden Bittgängen ſo genannt. In dieſer ſechſten 

Woche fällt in der V. Ferie, d. i. dem 40, Tage nach 

Oſtern das Feſt Chriſti Himmelfahrt mit der Octav, 

welche auch den ſechſten Sonntag nach Oſtern Exaudi 

Domine einſchließt. 3) Dem erſten Sonntage nach 

Pfingſten und dem achten nach Oſtern iſt das Feſt der 
heiligſten Dreifaltigkeit, und die V. Ferie nach dieſem 
das Frohnleichnamsfeſt. Die einzelnen Sonntage nach 

Pfingſten bis zum Advente werden nach Zahlen bezeichnet. 

4) Der erſte Advent» Sonntag wird an jenem Sonntage 
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gefeiert, welcher dem 30. November der nächſte iſt, alſo 
zwiſchen dem 26. November und 4. December fällt a). 
ER Die unbewegli chen Feſte find der Neujahrstag 
am 1. Januar, der Dreikönigstag am 6. Januar, Licht- 
meſſe am 2. Februar, Mariä⸗Verkündigung am 25. März, 
Peter und Paul am 29. Juni, Marick⸗ Himmelfahrt 
am 15. Auguſt, Mariä ⸗ Geburt am 8. September, 
Mariä ⸗Empfängniß am 8. December, Weihnachten am 

25. December, endlich das Feſt des Landespatrons. 

‘8.85. a 

Art und Weiſe der Bemerkung des Datum. 
Das Datum begreift entweder die Angabe des Jahres 

allein, oder außerdem noch die Bezeichnung der Monathe 

und Wochentage. Jenes kann entweder unmittelbar nach 

einer fortlaufenden Reihe von Zahlen, oder mittelbar nach 

gewiſſen Perſonen und Begebenheiten geſchehen. 
Sur unmittelbaren Bezeichnung muß 
man von einem gewiſſen Anfangsjahre ausgehen, das bei 

den meiſten Völkern außer den Juden, welche von Ers 
ſchaffung der Welt rechnen, willkührlich nach gewiſſen 

Begebenheiten angenommen iſt. So rechneten die Grie⸗ 

chen von Einſetzung der Olympiade, die Römer von Er— 

bauung der Stadt, die Franzoſen während der evolution 

ſeit dem Jahre 1792 bis zu dem Senatsdeerete vom 

9. September 1805 von der Herbſtnachtgleiche (22. Sep⸗ 

tember) als dem Tage, an welchem das erſte Decret der 

neuen Republik bekannt gemacht wurde. Die Chriſten 
rechnen von Chriſti Geburt (aera christiana). Letzteres 

iſt erſt durch Dionys den Kleinen im fünften Jahrhunderte 
entſtanden. Hierbei iſt wieder willkührlich, von welchem 

Tage an das Jahr berechnet und angefangen wird. Die 
Griechen ließen es im September, die Römer am 1. Januar, 

4) Zallinger inst. jur. eccl. Iib. subsid. Il. cap. 9. 9. 94. 



| 
er 

andere wie die Franken am 1. März, Dionys am Tage 
der Menſchwerdung Chriſti (25. März), was nahmentlich 

bis zum Jahre 1567 der Styl der Trierer Diöceſe war, 
noch andere am Tage der Geburt Chriſti (25. December), 

welchen Styl die Köllner Dibeeſe im Jahre 1310 annahm, 

andere endlich am Tage der Auferſtehung ſich erneuern, 

bis zu Ende des ſiebenzehnten Jahrhunderts P. Innos 
cenz XII. den Neujahrstag allgemein wieder auf den 

1. Januar feſtgeſetzt hat. Mit dieſem beginnt nun das 

Solarjahr. Außerdem gibt es aber noch verſchiedene 

andere Berechnungen, die theils ſchon früher Statt hatten, 
und durch jene Einrichtung nicht verdrängt wurden, theils 

ſich erſt hernach gebildet haben. Dahin gehört das Kir— 

chenjahr, welches mit dem 1. Advent-Sonntage, das 
Militärjahr, welches mit dem 1., das Studien- 
jahr, welches mit dem 3. November, das Theater- 

jahr, welches mit dem Palmſonntage, das beo no mi⸗ 
ſche oder Wirthſchaftsjahr, welches mit dem 1. Mai 

beginnt, endlich das canoniſche Jahr, welches in 
Abſicht auf die Intercalar-Früchte in den verſchiedenen 

Oeſterreichiſchen Provinzen verſchieden berechnet wird a). 
Mittelbar wird das Jahr nach der Regierungs— 

zeit des jeweiligen Regenten bezeichnet. So rechneten die 

Römer und lang auch die Päbſte und Provinzial-Conci— 

lien nach den Conſuln. K. Juſtinian führte noch außerdem 
die Bezeichnung nach den Regierungsjahren des jedes— 

mahligen Kaiſers von Conſtantinopel ein 4), die der gleich— 

zeitige P. Vigilius und fein Nachfolger auch im Decidente 

ſo lang befolgten, bis ſie nach Herſtellung des Occidenta— 

liſchen Kaiſerthums das Krönungsjahr der Römiſchen Kaiſer 

an ihre Stelle ſetzten. Seit dem achten Jahrhunderte 

wurde auch die Bezeichnung der Regierungsjahre jedes 

a) M. Abhandlg. v. Kirchenvermögen II. Thl. 88. 112. 115. 

6) Novs 47, cap. 1. 
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Pabſtes Sabin „die man bis zum zwölften Jahr⸗ 

hunderte vom Tage der Conſccration, von da bis zum 

2 vom Tage der Wahl, endlich ſeitdem vom 

ge der Krönung berechnet. Endlich war ſchon unter 

uftinian die Bezeichnung der Indiction oder Römer⸗ 

J 2 vorgeſchrieben c). Unter dieſer verſteht man theils 

einen Cyclus von 15 Jahren, theils die Stelle, die ein 
gegebenes Jahr der dann laufenden Indiction einnimmt. 

Da das Jahr der Geburt Chriſti in das 4. Jahr der da⸗ 
mahls laufenden Indiction fiel: fo muß man, um fie für 

ein gegebenes Jahr zu berechnen, 3 zu deſſen Zahl addi⸗ 
ren, und die Summe mit 15 dividiren; was übrig bleibt, 

iſt die geſuchte Indiction, und bleibt kein Reſt, ſo iſt es 

15 ſelbſt. Im Mittelalter mußte man ſie in den Ur⸗ 
kunden bemerken, um ſicherer Irrthum zu verhüten 4): 

heut zu Tage hat ihr Gebrauch aufgehört. Woher dieſe 
Bezeichnung entſtanden iſt, bleibt ungewiß. Der Nahme 

zeigt auf die Verbindung mit der Römiſchen Grundſteuer 

(indictio) hin, fo, daß wahrſcheinlich das Grundeigenthum 
alle 15 Jahre abgeſchätzt, und darnach die Grundſteuer 

der folgenden 15 Jahre angelegt wurde, ungefähr ſo, 
wie dieſes bei uns hinſichtlich des Erbſteuer-Aequivalents 

mittelſt der Faſſionen alle 10 Jahre zu geſchehen hat e). 

Die Monathstage hatten die Römer nach den 

Calendas, Idus und Nonas unterſchieden. Dieſes thaten 

lang auch die Päbſte und Fränkiſchen Könige. Hernach 
bezeichnete man ſie nach dem Feſte oder dem Heiligen, 
deſſen Gedä ichtnißfeier auf den Tag fiel, z. B. Feria II. 

ragt fest. Epiphaniae, oder die St. Joannis. Endlich 

zählte man die Tage in jedem Monathe der Reihe nach 
1 noch jetzt geſchieht. 

e) L % 

d) cap. 6. de fid. instrum. (2. 22.) 

2) M. ange, Abhandlg. §. 67 
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Die Wochentage wurden früher gar nicht unter⸗ 
ſchieden, obgleich die Eintheilung der Zeit in ſiebentägige 

Wochen vielleicht die älteſte iſt, und ſicher von der Schöpfung 

hergeleitet werden muß. Die Juden hatten die fortlaufenden 

Tage bis zum ſiebenten, der Sabbath hieß, bloß gezählt. 
Die heutige Benennung von den Planeten rührt von dem 

aſtrologiſchen Aberglauben her, wornach jeder der ſieben Plas 

neten hinter einander immer eine Stunde regiert, und kommt 

von den Egyptiern, von welchen ſie bei den Römern und 
beinahe allen andern Völkern erſt ſeit dem zweiten Jahr⸗ 
hunderte gebräuchlich, und von den Chriſten wahrſcheinlich 

unter dem harten Drucke, unter welchem ſie ſchmachteten, 

angenommen wurde. In der Kirchenſprache haben ſie eine 
eigene von P. Sylveſter eingeführte Benennung erhalten Y, 
und heiſſen Ferien. Der Sonntag macht die I. Ferie, 

der Montag die II. u. ſ. w.; nur der ſiebente Wochentag 
führt ſeinen beſondern Nahmen Sabbath. 

. 80. 
Oeſterreichiſche Verordnungen hinſichtlich des 

Calenders. 
* 

In den Oeſterreichiſchen Staaten wird ſich ſeit 
ſeiner erſten Einführung durch K. Rudolph II. durchaus 
an den gregorianiſchen Calender gehalten a). Bloß die 

nicht unirten Griechen richten ſich noch itzt nach dem 

julianiſchen, deſſen Gebrauch ihnen die K. M. Thereſia 

auch geſtattet hat 5). In Hinſicht der Feſte, Andachts— 

übungen und anderer geiſtlichen Gegenſtände müſſen alle 
für den Druck beſtimmten Calender von der Landesſtelle 

beurtheilt, und aus denſelben alles weggelaſſen werden, 

was den landesfürſtlichen Verordnungen und der gegen— 

57) Röm. Brev. in der Lect. auf den Gedächtnißtag dieſ. Pabſt. 

a) Generale v. 1. Oct. 1583 u. 20. Jan. 1584. 

8) Reglem. v. 1777 F. 72. 
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wärtigen Kircheneinrichtung zuwider läuft e). Calender, 

welche abergläubiſche Auslegungen wegen vorfallender 
Finſterniſſe, Aderlaſſens, Schröpfens, Einnehmens und 
Badens, der ſo genannten verworfenen Tage und der— 

gleichen enthalten d); dann Calender, in welchen uns 

gereimte Prophezeiungen e), Verkündigungen abgeftellter 

Segenſprüche ($. 28.) F), oder Ablaßverkündigungen, 
wobei die Wirkung des Ablaſſes den Seelen i im Fegfeuer 

N zugeeignet wird, vorkommen g), können von der Cenſur 

weder zum Drucke „ noch zum Verkaufe zugelaſſen wer— 
den. Die abgebrachten Feiertage dürfen nur mit ſchwar⸗ 

zen und nicht mit rothen Buchſtaben bezeichnet ſein, 

ſelbſt dann, wenn fie auf einen Sonntag fallen 5). 
Der Druck und Verkauf uncenſurirter oder mit dem 

Imprimatar nicht verſehener Calender iſt auf das ſchärfſte 

verbothen 1). Fremde Calender können nur dann ver⸗ 
kauft werden, wenn vorerſt die Monathstage und der 

eigentliche Calender heraus genommen worden, und die 

ülbrigen noch beigerückten Nachrichten nützlichen, nicht 

anſtößigen Inhalts ſind, was ehevor die Cenſur zu be— 
urtheilen hat k). Wahrfager » Calender dürfen nie in das 

Land gebracht werden 7). Um in Betreff der Wochen-, 
Jahr⸗ und Kirchenmärkte jede Beirrung zu vermeiden: 

ſo ſoll die eingeleitete Uibertragung der auf einen Sonntag 

€) Hofd. v. 24. o. 29. Nov. v. 2. Dec. 1784. 

) Hofd. 9. 2. u. 7. Dec, 1754. 
9 Hofd. v. 16, Dec. 1755, 18. Juli 1772. 
7 Hofd. v. 5. März 1784. 

80 Nachricht i in Cenſur⸗Sach. v. J. 1786 ohne näheres Datum 

in d. Geſetz. K. Joſ. II. bei Trat. 6. Bd. e. 50 Au. 755, 
*) Hofd. v. 19. Juli 1771. 
©) Hofd. v. 11. Juni 1781, Verord. in Böhm. v. 26. Mai 1786, 

7) Hofentſchl. v. 22. Febr. 1772, Hofd. v. 6. März 1782. 

9 Hofd. v. 18. Juli 1772 
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einfallenden Märkte auf den nächſten Werktag in dem 
Calender einer jeden Provinz beigedruckt, nie aber ein 

Markt an einem Sonntage in demſelben angezeigt werden m). 

Die Geiſtlichkeit bedient ſich zur Begehung der 

Kirchenfeſte, Andachten und anderer geiſtlichen Uibungen 
des von dem Ordinarius vorgeſchriebenen Directorium 

oder Kirchen-Calenders. Die Verfertigung und Ein— 

richtung deſſelben bleibt zwar ferner für jede Dibceſe dem 
Biſchofe überlaſſen; indeſſen muß aber gleichwohl das 

Manuſcript davon, ſo wie von einem andern Calender 

für jedes Jahr dem Landes-Chef zur Beurtheilung, ob 

nicht etwas gegen die landesfürſtlichen Rechte und Ver— 

ordnungen darin enthalten ſei, zugeſtellt, und vor der 

Drucklegung mit der Bewilligung der Cenſur verſehen 

werden u). Hierbei iſt noch beſonders vorgeſchrieben, 
daß, um das Andenken aller heiligen Apoſtel und Mars 

terer, deren beſondere Feierung durch die Bulle P. Cle— 

mens XIV. aufgehoben worden iſt (§. 76.), beizubehalten, 

am 29. Juni das Feſt unter dem Titel: der heil. Peter 

und Paul und das Andenken aller Apoſtel, und am 26. 

December unter dem Titel: des heil. Stephans Erz— 

marterers und das Andenken aller heiligen Marterer, ein- 

gedruckt werden foll o). Rubriken des Dibceſan-Di— 
rectorium , welche ſich auf Altars-Privilegien beziehen, 

müſſen ganz weggelaſſen werden p). Die Kloſterobern 
haben ſich der Dibceſan-Directorien zu bedienen, und 
können andere nur nach vorläufiger Cenſur und mit Be— 
willigung der Landesſtelle gebrauchen ). 

m) Generale v. 23. Aug. 1771, Verord. in Oeſter. o. d. 

E. v. 17. März 1799. 

n) Hofd. v. 3. Dec. 1781. 

o) Hofd. v. 6. Oct. 1771. 
p) Hofd. v. 7. Aug. 1787. 

9) Hofd. v. 19. Dec. 1781, 10. April 1782. 
— — 

U 
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* ch ſtes Hauptſtück. 
Von den Faſten und Vigilien. 

N = 8. 87. 1 9 

ueſpeung der kirchlichen Faſten überhaupt; 

1 * mehreren Feierung der Sonn- und Feſttage, zum 
Theile aber auch in andern kirchlichen Beziehungen, ſind 

in der chriſtlichen Kirche die Faſten und Vigilien einge⸗ 

führt worden. Die Faſten der chriſtlichen Kirche 

gründet ſich auf die Faſten der Juden. Die Juden 

faſteten geſetzmäßig am allgemeinen Verſöhnungstage, 

und außerdem bei allgemeinen Anliegen und Trübſalen, 

wegen der Sünden des Volkes, bei dem Grabe der 
Verſtorbenen. Für ſie war die Faſten ein Zeichen der 
Demüthigung vor Gott, der Buße und Trauer. Als 

ein ſolches betrachtete ſie auch Chriſtus, da er während 

feines vierzigtägigen Aufenthaltes in der Wüſte faſtete, 
in abgeſchiedener Enthaltsamkeit und Gebethe zu ſeinem 

Leghramte und dem großen Werke der Erlöſung ſich vor— 
bereitete 4). Als ſolches predigte fie noch vor Chriſtus 

ſein Vorläufer Johannes; ſie ſollte zu der von dem künf— 

tigen Meſſias zu empfangenden neuen Lehre würdig vor— 

bereiten 5). Während feines Lehramtes hat zwar Jeſus 
N weder ſelbſt gefaſtet c), noch ſeine Jünger zum Faſten 

angehalten; er hat aber gleichwohl auf die Vorwürfe, die 

ihnen darüber von den Phariſäern gemacht wurden, 

n) Matth. IV. 1. 2 a 

5) Idem III. 1 —13. Marc. I. 4. 5. Joan. I. 23. 

e) Idem XL 10. 



geantwortet, fie würden ſchon faſten, wenn ihnen einmahl 

der Bräutigam würde entriſſen werden 4). Uiberdies hat 

er auch das Faſten, ob er es gleich zu keinem Gebothe 
machte, doch als etwas Gutes und Gott Gefälliges ge⸗ 

billiget, und dabei nur vor Heuchelei und Eitelkeit ge— 

warnt e). Die Jünger Jeſu lehrten nur, daß der in 

dem Moſaiſchen Geſetze eingeführte Unterſchied der Speiſen 

durch das Chriſtenthum aufgehoben ſei F); im Uibrigen 

hatten ſie vielmehr den Gläubigen für die damahligen 

Zeitumſtände die Enthaltung vom Blute und Erſtickten 

votgeſchrieben g), und ſelbſt gefaſtet und gebethet, fo oft 

es um eine wichtige Angelegenheit zu thun war 5). Sie 
begingen die erſte beſondere Faſten, wie Jeſus vorher 

geſagt hatte 1), gleich nach ſeinem Tode, indem ſie von 
dieſer Zeit an, wie Tertullian und Irenäus ſchreiben, 

bis zu "feiner Auferſtehung durch 40 Stunden ſich von 

Nahrungsmitteln enthielten ). 

Dieſe erhabenen Beiſpiele und Lehren Jeſu und der 
Apoſtel konnten bei den erſten Gläubigen nicht ohne Nach: 

ahmung und Befolgung bleiben. Sie faſteten, und 

fanden in dem Faſten bald ein vortreffliches Hülfsmittel, 
den Geiſt der Buße, Selbſtverläugnung und Andacht zu 

erwecken und zu unterhalten. Sie nahmen zu demſelben 

bei verſchiedenen Anläſſen Zuflucht, übten ſich darin oft 

d) Idem IX. 14. Marc. II. 18. Luc. V. 33. 

e) Idem VI. 16. XVII. 20. Marc, IX, 28, 

7) Rom, XIV. 1, Cor. VIII. 4—13. X, 25 — 33. 

Coloss. II. 16 — 22. 1. Tim. IV. 1— 9. 

g) Act. Apost. XV. 28. 29. 

A) Ibid. XIII. 2. 3. XIV. 22. 

©) Matth. IX. 15. 

7) Tertull. lib, de jejun. cap. 2. Iren. epist. ad Victor. 

apud Euseb. hist; ecel. lib, V. cap. 24. 
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und anhaltend, und führten auf ſolche Art bloß durch 
frommen Eifer und Uibereinſtimmung eine Gewohnheit 
ein, welche erſt in der Folge von der W zum Gebothe 
erhoben wurde. 8 

* 
e 50 | 6. 88. 

— 

. Ingbefondere 1) der Quadrageſimal⸗ Faſten, 

Am erſten wurde die Quadrageſimal⸗Faſten 

un Verbindlichkeit. Wann aber und wie ſich ſolche ſo 

bildete, wie wir ſie nun begehen, iſt ungewiß. Daß 
ſie von den Apoſteln ſelbſt gebothen worden ſei, iſt un⸗ 
erweislich. Der heilige Auguſtin ſagt deutlich genug: 
Quibus diebus non oporteat jejunare, et quibus 
oporteat, praecepto Domini yel Apostolorum non. 

invenio definitum 4). Der Kirchenrath von Gangra 
heißt ſie daher auch nicht jejunia praecepta, ſondern 

tradita jejunia, quae communiter servanlur ab ec- 

elesia 6). Es ſcheint, daß man die Verbindlichkeit und 
Schicklchkeit an den Tagen zu faſten, welche die Qua— 

drageſima ausmachen, von Jeſu Vorherſagung, daß die 

Seinen dann „ wenn der Bräutigam hinweg genommen 

fein wird, und der darauf begonnenen erſten Faſten der 

Apoſtel (vorg. §.) hergeleitet habe. Nähere Beſtim⸗ 
mungen mögen wohl erſt von den heiligen Vätern gemacht 
worden ſein, wie der Eifer der Gläubigen zu erkalten 

begann c). Als eine allgemein beſtehende Anſtalt ſetzen 
- fie glaubwürdig zuerſt die Kirchenräthe von Nicäa und 

. Laodicäa voraus 4). Die Canones Apostolorum ge⸗ 

a) August. in epist. 87. ad Casulan. 

5) Cone. Gangrens, can. 18. 19. 

c) Chrysost. homil, 52. in eos, qui prima pasca je- 

junant. Cassianus collat. 21. cap. 30. 

d) Cone. Nicaeu, can. 5. Laodicaen. can. 50. 
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viethen ſie unter Strafe der Abſczung der Geiſlichen und 

Ausſchlieſſung der Laien von der kirchlichen Gemeinſchaft e). 

Die Väter des vierten und fünften Jahrhundertes, be— 

ſonders Baſilius, Ambroſius und Epiphanius reden häufig 

davon als von einer gebothenen Sache. Indeſſen war 

damahls und lang vorher in der Quadrageſima eine ſehr 

große Verſchiedenheit. Bei einigen Kirchen war ſie bloß 

auf einige Tage, oder vielmehr bloß auf 40 Stunden 

beſchränkt; andere faſteten 3 Wochen, wieder andere 6 

und 7 Wochen, und zwar wechſelweiſe jede anderte 

Woche 7). Erſt allmählig dehnte man dieſe Faſten 

ziemlich allgemein auf 6 Wochen aus, um hierdurch die 

40tägige Faſten Chriſti nachzuahmen, und fieng fie mit 

unſerm erſten Faſtenſonntage an. Man hieß ſie darnach 

Quadragesima, und vielleicht davon eben fo den erſten 

Faſtenſonntag. Da aber, die Sonntage abgerechnet, 

nicht 40 volle und eigentliche Faſttage waren, ſo ſetzte P. 

Gregor G. im Jahre 593 auch noch die Tage vom 

Aſchermittwoche an hinzu, wodurch die 40tägige Faſten 

erſt ganz jene Ausdehnung erhielt, welche ſie heut zu 

Tage hat g). Die der Quadragesima vorher gehenden 

Quinquagesima, Sexagesima und Septuagesima be⸗ 

ziehen ſich auf die Quadrageſimal-Faſten in der Art, 

daß ſie gleichfalls Anfangsperioden der 40tägigen Faſten 

waren. Da nähmlich die Geiſtlichen überhaupt von den 

Laien unterſchieden ſein ſollten, ſo ſollte dieſes auch mit 

der Faſten der Fall ſein. Sie ſollten um eine Woche 

länger faſten (Quinquagesima) 5). Vielleicht kommt 

e) Canon, Apost. can, 68. 

7) Socrates hist. ecel. lib. V. cap. 22. Sozomenus 

hist. eccl, lib. VII, cap. 19. 

g) can. 16. Dist. 5. de consecr. 

h) can. 4. 5. Dist. 4. 
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davon die hier und da übliche Benennung dieſes Sonn⸗ 

n⸗ oder Pfaffenfaſtnacht. Die Ausdehnung 

bis auf einen dieſem vorgehenden Sonntag 

von den Griechen, welche außer dem Sonntage auch 

am Oonnerſtage „und jene noch größere bis auf zwei der 
zinquagesima vorgehende Sonntage von einigen Orien— 

aliſchen Kirchen herrühren, welche die Sonn-, Donners⸗ 

. und Samſtage von der Faſten ausgenommen be— 

trachteten, und nur durch dieſe Ausdehnung gleich viek 

Faſttage mit den übrigen Kirchen heraus brachten. Die 

Römiſche Kirche vereinigte zur Behauptung ihrer Allge- 

meinheit dieſe drei Obſervanzen in der Art, wie wir fie 

noch haben 1). Daß bei dieſer Erklärung jener Benen— 
nungen die Zahl von 50, 60, 70 Tagen nicht heraus 

kommt, macht um ſo weniger etwas zur Sache, als auch 
der Nahme Quadragesima nicht immer die Zahl 40 
ausgedrückt hat Y). 

§. 89. 

2) Der wöchentlichen Faſten, 

Keines oder nur unbedeutend ſpätern Urſprungs iſt 
die wöchentlich Faſten (stationes seu semijejunia). 

Ihrer gedenken ſchon Clemens von Alexandrien, Tertulz 

lian und Origenes a), und die Canones Apostolorum 
enthalten das Geboth ihrer Beobachtung zugleich mit 

jenem der Quadrageſima 6). Die Urſache ihrer Einfüh⸗ 

rung war eine gleiche wie die der Quadrageſina. Man 

7 

1) conf. Carol. M. epist. 66. ad Alcuin. cum hujus 

praeced. epist. ad Carol. M. 

k) lib, de divin. offic. $. 8. 

a). Clemens Alexandr. stromat. lib. 7. Tertull. lib. de 

jejun. cap. 14. Origen. homil. 10. in Levit. 

) Canon. Apost. can. 68. N 

| S 
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wollte die Tage feiern, an denen der Bräutigam hinge— 

nommen wurde; deshalb hat man fie am Mittwoche und. 

Freitage gehalten, weil am erſten Tage Chriſtus verra— 

then worden, am letzten geſtorben iſt c). Der Samſtag 

war Anfangs, der Charſamſtag ausgenommen, kein Faſt⸗ 

ſondern vielmehr eine Art Feiertag, und zwar nicht nur 

in der griechiſchen, ſondern, wie Tertullian bezeugt, auch 

in der lateiniſchen Kirche 4). Die Orientalen faſteten 

nicht einmahl an dem Samſtage der Quadragesima e); 

ja die Canones Apostolorum verbothen die Faſten an 

dieſem Tage unter Strafe der Abſetzung des dawider 

handelnden Geiſtlichen, und der Excommunication eines 
Laien 7). Indeſſen fieng gleichwohl im vierten Jahr- 

hunderte die lateiniſche Kirche den Samſtag zu einem 

Faſttage zu erheben an, und das Concilium von Elvira 
und jenes von Agde, dann P. Innocenz J. machten 

Verordnungen darüber g), jedoch ohne dieſe Sache ſelbſt 

im Occidente allgemein machen zu können. Der heilige 

Ambros ertheilte deshalb dem heiligen Auguſtin, der ihn 

zur Beruhigung ſeiner Mutter Monica darüber um Auf— 

klärung bat, zum Beſcheide, man ſoll, wenn man in 

Rom iſt, am Samſtage faſten, und wenn man in Mai⸗ 

land iſt, nicht faſten 5). Der Orient widerſprach ſogar 

offen, und der Kirchenrath im Trullo erneuerte ausdrücklich 

e) can. 16. Dist. 30. August. epist. 86. ad Casulan, 

a constit. Apostol. lib. V. cap. 15. Epiphan, expos. 

fid. §. 22. ' 

d). Tertull, I. o, N 
e) Conc. Laodic, can. 49. 51. 

7) canon. Apostol, can. 65. 

g) Cone. IIliber, can. 26. Agathens. can. 12. Innoc. I. 

epist. ad Decent. can. 13. Dist. 3. de conseer. 

1) August. epist. 54. 



die Satzung der e ain, Im eilften 

Jahr inderte kam es auch von der Faſten am Samſtage 

in der einiſchen Kirche wieder ab, und ſelbſt P. Gre⸗ 

gor VII. hat ſie in der unter ihm im Jahre 1078 zu 

5 Rom gehaltenen Synode den Gläubigen nur empfohlen 1), 

bis ſie endlich im men Jahrhunderte abermahls 

gebothen wurde. Heut zu Tage iſt daher die gewöhnliche 

Faſten an den Freitag und Samſtag gebunden, und bloß 

in Spanien mittelſt eines Breve vom ig Benedict XIV. 
„am Samſtage erlaſſen. 

F. 90. 

3) Der Quatember-Faſten, 

Die QOuatember⸗Faſten haben ihren Ur⸗ 
ſprung von den vier Faſten der Juden im vierten, fünften, 
ſiebenten und zehenten Monathe a), und ihren Nahmen 

von quatuor fempora anni, weil fie ungefähr in unſere 

verſchiedenen vier Jahrszeiten fallen. Ihre Einführung 
wird in Folge des Römiſchen Pontificals und Breviers 

dem P. Calliſt zugeſchrieben. Beſondere Meldung davon 
macht P. Leo G. mit der Erklärung des Grundes ihrer 

Einführung, damit der Chriſt zu allen vier Jahrszeiten 
an die Buße und Beſſerung erinnert werde 3). Von 

der Abſicht „ fie als Vorbereitung zur Ertheilung der 

heiligen Weihen anzuſehen, macht er keine Erwähnung. 

’ Es ift aber doch ſehr wahrſcheinlich, daß die Gläubigen 

in der Folge die Quatember-Faſten auch zu jenem Ende 

mit begangen haben, zumahl als Jeſus ſelbſt die Bitte 

um hinreichende und fromme Seelenhirten fo wichtig fand, 

2) Benedict. XIV. de synod. diöces. lib. XI. cap. 5. 

a) Zach. VIII. 19. Jahn Bibl. Archäolog. 3. Thl. S. 324. 

5) Leo. M., serm. 7. 8. de decim. mens, Ieh. serm. 

9. de jejun. sept. mens. 

S 2 
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daß er fie feinen Apoſteln anbefohlen hat e). Ursprünglich 

wurden die Quatember-Faſten im erſten (vom März ange⸗ 

fangen), vierten, ſiebenten und zehenten Monathe gehalten; 

ihre Zeit war aber nicht feſt und unabänderlich, bis P. 

Urban II. ſie regelte 4). Seiner Beſtimmung zufolge ſtehen 

die Quatember-Tage für den Frühling zwiſchen dem erſten 

und zweiten Faſtenſonntage; für den Sommer in der 

Pfingſtwoche, zwiſchen dem Pfingſt⸗ und Dreifaltigkeits⸗ 

fonntage s für den Herbſt in der Woche nach Kreutz⸗ 

erhöhung am 14. September, und für den Winter zwi⸗ 
ſchen dem dritten und vierten Advent » Sonntage. Die 

letzten zwei haben daher beſtimmte Monathe, den Septem⸗ 

ber und December, die erſten zwei hingegen richten ſich 

nach dem Oſterfeſte; deswegen fällt der Frühlings-Oua— 

tember entweder im Februar oder März, der Sommers 

Quatember aber im Mai oder Juni, je nachdem der 

Oſterſonntag früher oder ſpäter eintrifft. Für das Ge— 

dächtniß hat man ſie in folgenden Vers gebracht: 

Post Crux, post Cineres, post Spiritus atque Lucia. 

| 6. 91. 
4) Anderer Faſten. 

Außer den angeführten wurden ſchon in den äfteften 

Zeiten noch zweierlei andere Faſten gehalten, ſolche, welche 
beſtändig waren, und wiederkehrten, und ſolche, welche 

zufällig auferlegt wurden. Die erſtern, zur feierlichen 
Begehung einiger höhern Feſttage eingeführt, gingen 

dieſen unmittelbar vor, waren allgemein, und in der Folge 

unter dem Nahmen Vigilien (§. 95.) bekannt. Dahin 
gehören auch die Bitttage in der Kreutzwoche a). Die 

e) Matth. IX. 37. seq. 

d) cam 1 — 7. Dist. 76. 
a) can. 3. Dist. 3. de conseer, 



letztern wurden au beſonderer Veranlaſſung oder bei alle 
gemeinen Anliegen von den Biſchöfen erſt angekündiget 5). 
Die Faſten, welche Meſſe leſenden Prieſtern bis nach ge⸗ 
leſener Meſſe, und Laien, welche das heilige Abendmahl 

empfangen, bis nach deſſen Genuſſe auferlegt iſt, heißt 

nur uneigentlich Faſten und ſoll vielmehr Nüchternheit 
heiſſen. Sie gehört gar nicht hierher, daher auch ſchon 
oben davon die Rede geweſen iſt. 

e 9. 92. | 
Begriff von kirchlicher Faſten und Abſtinenz. 

Dieſes vorausgeſetzt, frägt es ſich min, worin die 
kirchliche Faſten ſelbſt beſtehe? Faſten überhaupt heißt 

der Neigung zum Genuſſe angenehmer Empfindungen des 

Geſchmacks in religisſer und tugendhafter Abſicht Abbruch 

thun. Mit Beobachtung der kirchlichen Gebothe aber iſt 
insbeſondere die kirchliche oder heilige Faſten die 

Enthaltung von Nahrungsmitteln durch den ganzen Tag, 

und Befriedigung des Nahrungsbedürfniſſes mit einem 

17 

erſt am Abende zu nehmenden mäßigen Mahle ohne Fleiſch— 

ſpeiſen. Dieſem nach bezieht ſich der oben angegebene 

Abbruch hei der kirchlichen Faſten theils auf die Quanti— 

tät der Nahrung, theils auf die Qualität derſelben, theils 

auf die Dauer der Enthaltung und die Zeit des Genuſſes. 

Was die Quantität der Nahrung betrifft, ſo wurde 

Anfangs darauf keine Rückſicht genommen, indem mit 

* 

der zum Mahle beſtimmten Stunde die Faſten für be⸗ 

endigt angeſehen wurde. Es wurde erſt in der Folge durch 

Gewohnheit zum Geſetze, daß ſelbſt die eine Mahlzeit am 

Abende frugal ſein ſolle. Hinſichtlich der Qualität 

der Nahrungsmittel iſt gewiß, daß man ſich in der Faſten 

ehemahls schlechterer Koft und beſonders gedörrter Speifen 

b) Textull. lib. de jejun. cap. 13. 



e 

(xerophagia) bediente. Der Kirchenrath von Laodicäa 

ordnete den Genuß trockener Speiſen ausdrücklich an a). 

Ein Verboth des Fleiſcheſſens aber kannte man nicht; 

man war vielmehr beſorgt, den Aberglauben, als ob das 

Fleiſcheſſen an ſich etwas unrechtes wäre, zu beſtreiten 2). 

Erſt im vierten Jahrhunderte geſchieht bei Baſilius und 

einigen andern Vätern Erwähnung, daß man ſich an 

Faſttagen vom Fleiſche und Weine enthalten müſſe, wahr— 
ſcheinlich, weil man bei dem Tlima des Orients und dem 
Vorrathe der übrigen Nahrungsmittel daſelbſt, beides für 
eine zu delicate Nahrung angeſehen hat. Als ein Geſetz hat 

jedoch ſelbſt der heilige Augustin diefe, Enthaltung noch 
nicht betrachtet ce). Die erſte verbindliche Anordnung 

kommt in den ſo genannten Constitutiones Apostolicae 4), 

und dann in der Satzung des Trullaniſchen Kirchenrathes 

vor e). In der Folge iſt aber das gemeine Kirchenrecht 

ſo weit gegangen, daß es an den Faſttagen nicht bloß die 
Fleiſchſpeiſen, ſondern Alles, was vom Fleiſche kommt, 

als Milch, Käs, Eier u. ſ. w. verbothen hat 7), worin 
jedoch der Gebrauch manches wieder änderte. Die Zeit 

endlich betreffend, zu welcher das einzige erlaubte Mahl 

genommen werden ſollte: ſo war dieſe bei der Quatember— 

Faſten der Abend nach beendigter Veſper 9). Die andern 

Faſten dauerten bis zur Non, d. i. bis nach 3 Uhr, und hießen 

a) Conc. Laodic, can. 50. Oportet totam quadragesi- 

mam jejunare, aridis vescentes. 

5) Conc, Ancyran. can. 14. Gangrens. can. 11. Canon. 

Apost. can. 50. 

e) August. lib. 30. contr. Faust. cap. 6. 

d) constit. Apost. lib. 5. cap. 17. 

e) Conc, Trull. can, 56. 

) can. 6. $, 1. Dist. 4. | 5 
8) can. 50. Dist. 1. de conseer. cap. 13. de temp. 

ordin. (1. 11.) \ 

u * 
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darum semijejunia oder dimidiata. Es ſcheint, daß bei 
ſolchen die für den ganzen Tag gebothene Andacht ſchon 
8 geendiget war, oder daß man fie früher 

halten hatte, um die Faſten eher brechen zu können. 

mag es auch gekommen ſein, daß, als man das 
ns Mahl zu Mittag „und überdies ein kleines 

Nachtmahl (collatio) 5) am Albende zu nehmen anfieng, 
die Veſper in der Quadrageſima wie heut zu Tage Vor⸗ 

mittags gebethet wurde. 

Beſteht die Faſten in der alleinigen anzu vom 

Genuſſe der Fleiſchſpeiſen, ohne weitere Rückſicht auf die 

Quantität und Qualität der Nahrungsmittel und die 
Zeit des Genuſſes, fo heißt fie Abſtin enz. Dieſe 

war früher eine ganz unbekannte Art der Faſten, und 
ſcheint ihren Urſprung von dem Kirchenrathe im Trullo 

herzuleiten, wo den Griechen gebothen wurde, daß ſie ſich 

an den Samſtagen und Sonntagen der Quadrageſima, 

an welchen ſie nicht zu faſten hätten, wenigſtens der 

Fleiſchſpeiſen, und alles deſſen, was vom Fleiſche kommt, 

3 abe ſollten. 
N 93. 

Nehere Beſtimmung des Faſtengebothes. 

Nach dem Vorhergehenden ſind ordentliche kirchliche 

be die Quadrageſima, die wöchentlichen Faſten, die 

Quatember und die Faſten an dem einem höhern Feſttage 

vorgehenden Wochentage, worüber folgende Beſtimmungen 

zu merken kommen: 1) In der Quadrageſima iſt ſich 
alles Genuſſes von Fleiſchſpeiſen zu enthalten a). Dieſes 

gilt nun auch von den übrigen Faſttagen. Die Uiber⸗ 
5 oh 
tragung jenes Gebothes auf diefe Tage war fo natürlich, 

daß ſie nicht den mindeſten Anſtand gefunden hat. 2) Die 
* 

J) can. 9 Disı. 44, 0 

) can. 6. Dist. 4. can. 8. Dist. 3, de consecr. 
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Sonntage in der Quadrageſima find keine Faſt-, fondern 

Abſtinenz⸗Tage 5). 3) Ein gleiches hat bei den wöchent⸗ 
lichen Faſten Statt. Die nicht ganz deutliche Anordnung 
der Kirche darüber iſt durch die Gewohnheit ſo ausgelegt 

worden, daß der Freitag und Samſtag nur Abſtinenz— 
Tage ſeien c). 4) Fällt das Feſt der Geburt Chriſti an 

einem Freitage oder Samſtage: ſo ſind dieſe Tage nicht 

einmahl Abſtinenz-Tage 4). 5) Fällt ein höheres von 
einer vorgängigen Faſten begleitetes Feſt auf den Montag: 
ſo iſt die Faſten an dem vorgehenden Samſtage zu be— 

gehen e). 6) Zur Abſtinenz find vermöge einer allgemeinen 

Obſervanz alle über 7, zur Faſten alle über 21 Jahre 
alten Perſonen verpflichtet. Eine Ausnahme kann nur 

Krankheit und körperliche Schwäche, anhaltend ſchwere 

Arbeit, Armuth und drückende Noth rechtfertigen 5). 
Ob der eine oder andere Fall eintrete, und deshalb eine 
Fleiſchnahrung oder eine zweite Sättigung nothwendig 

ſei, bleibt dem Gewiſſen der Einzelnen überlaſſen. Sonſt 
wird zum Genuſſe von Fleiſchſpeiſen Dispens erfordert, 

welche der Uibung zufolge nicht bloß der Biſchof, ſondern 

auch der Pfarrer ertheilen kann. Die von der Abſtinenz 

bewirkte Dispens begreift die Dispens von der Faſten 

nicht in ſich. Wer daher über erhaltene Dispens in der 
Quadrageſima Fleiſch eſſen kann, darf deshalb nicht auch 

zwei Mahlzeiten von Fleiſchſpeiſen halten g). 7) In 
allen denjenigen Stücken, worüber ein beſtimmtes Geſetz 

5) can. 5. §. 1. can. 6. Dist. 4. can. 16, Dist. 5, de consecr, 

e) can. 31. Dist. 5. de conseer. cap. 3, de observ. 

jejun. (3. 46.) 

d) cap. 3. eit. 

e) cap. 1. 2. cit. 

J) can. 8. Dist. 30. cap. 2. eit. Canon. Apost. can. 68. 

g) Beuedict. XIV. coust. 30. Mai et 22. Aug. 174, 

10. Jun. 1744. 



2 — 

nicht vorliegt; 1 fe ſich an den gemeinen von der ET 

geheiligten Gebrauch zu halten 5). 8) Die Faſten an 
ſich iſt nicht die Hauptſache, ſondern ein Hülfsmittel der 
Buße. Soll ſie daher Nutzen haben, ſo muß ſie mit der 
innern Buße und Serknirſchung des Herzens verbunden 

fein, und zur Beſſerung des Lebens führen 2). Die 

Gläubigen müſſen dem Gebethe und der Betrachtung des 

göttlichen Wortes fleißiger als gewöhnlich obliegen, zu 

welchem Ende ſchon ehemahls tägliche gottesdienſtliche 

Verſammlungen üblich waren, wobei die Tagszeiten ges 

halten, und das Wort Gottes gepredigt wurde; und 

dann die Liebe des Nächſten eifrig im Werke üben, den 

Armen, wie die Väter wollen, das austheilen, was ſie 

durch die Faſten erſparen k). Der Fleiſchſpeiſen ſich ent— 

halten, dafür aber ſolche mit koſtbaren und delicateren 
Fiſch⸗ und Faſten⸗Speiſen vertauſchen, iſt dem erſten 
Zwecke eben ſo zuwider, als es die Kirche ausdrücklich 
verbiethet ). 9) Da nach dem Sinne der alten Kirche 

zur Faſten ein eingezogenes Leben gehört, die Faſten eine 

ernſte ſtille Trauer ſein ſoll: ſo müſſen alle Ergötzlichkeiten 

und alle Zerſtreuung der Sinne ferne bleiben. Deshalb 

dürfen in der Faſten weder Hochzeiten gehalten, noch 

Geburtsfeſte gefeiert werden, indem die einen und die 
andern mit einer gewiſſen Fröhlichkeit verbunden find 7). 

19 can. 11. Dist. 12, Conc. Trid. in contin. sess. 25. 

de delectu cibor. jejun. et dieb. jejun. t 

1) Basil. homil. de jejun. August. tract. 17. sub Joan. 

Chrysost. homil. 8. 10. in Genes. homil. 22. de ira» 

homil. 47. in Matth. homil. 16. ad popul. Antioch. 

Gratian. can: 1. 4. Dist. 41, can. 23, Dist. 5. de conseecr. 

J) Origen. homil. 10. in Levit. August. serm. 36. de 

temp. Leo M. serm. 3, de jejun. pentecost. 

2) can. 6. F. 2. 3. Dist. 4. S. August. serm. 74, de divers. 

m) Conc. Läodic. cau. 52. can. 9. caus. 33. 4. 4. 
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Ehemahls war ſogar unterſagt, die Feſte (natalia) der 
Marterer, welche in die Quadrageſima fielen, auf einen 

Samſtag oder Sonntag zu verlegen, und an ſolchen zu 

feiern u). Der heilige Chriſoſtomus verboth aus dieſer 
Urſache auch, in der Faſtenzeit Ritterſpiele zu beſuchen o), 

und K. Theodos der Jüngere, überhaupt Schauſpiele | 

zu halten p). 
$. 94. 

Oeſterreichiſche Verordnungen rückſichtlich des 

Faſtengebothes. 

Wie ſehr die Oeſterreichiſche Staatsverwaltung die 

kirchlichen Verordnungen rückſichtlich des Faſtengebothes 
ſeit den älteſten Zeiten auf die zweckmäßigſte Weiſe in 

Wirkſamkeit zu ſetzen bemüht geweſen ſei, davon liefern 

die vielen ſeit Luthers Reformation erſchienenen Verord— 

nungen den ſprechendſten Beweis a). Durch fie war auds 

drücklich befohlen, daß ſich niemand unterſtehen ſollte, 

ohne ſchriftliche Erlaubniß der geiſtlichen Obrigkeit in der 

40tägigen Faſten, wie auch an andern gebothenen Faſt— 

tagen, oder an Freitagen und Samſtagen das ganze Jahr 

hindurch Fleiſch zu eſſen, mit dem Auftrage, daß die 

weltlichen Obrigkeiten durch ihre Beamten hierüber ſtrenge 
halten, in den Häuſern fleißig nachſehen, am Samſtage 

bloß Nachmittags, am Freitage aber, dann die Faſten über 

weder heimlich noch öffentlich Fleiſch oder Geflügel feil 
zu haben oder zu verkaufen erlauben, und die Uibertreter 

nach Beſchaffenheit der Perſon und Sachen am Gelde 

n) Conc. Laodic. can. 52. 

o) Chrysost. homil. 6. 7. in Genes. 

5% const. 5. C. Theod. de spectac. 

4) Verord. v. 27. Febr. 1532, 15. 21. Febr. 1558, 

26. April 162 5 7. April 1634, 4. Jan. 1652, 
18. Sept. 1655. 
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oder Leibe empfindlich ſtrafen ſollten. Wem ſeiner Geſund⸗ 
heit wegen Fleiſch zu eſſen Noth thäte, der hätte ſich bei 
ſeinem Seelſorger um eine ſchriftliche Erlaubniß anzu⸗ 

g melden „ und dieſer fie ihzn bei hinlänglichen Gründen 

unweigerlich und umſonſt zu ertheilen b). - 

5 Hierin ging erſt in den letzten Zeiten eine Aenderung 

vor ſich, wie ſie theils die vom P. Clemens XIV. vor⸗ 

4 genommene Reducirung der Feiertage, theils andere Umſtände 

und 1 tigen e endes Theuerung . 

a erfolglos gaben ſein würde, wenn die ihnen 1 

Faſten nicht ebenfalls behoben worden wären: ſo dispen⸗ 

ſirte P. Clemens davon unter einem, als er die Feiertage 

ſelbſt aufhob, und übertrug fle auf die Mittwoche und 
Freitage im Advente c). Was aber die letzte Urſache 
betrifft, ſo haben aus ſolchen rückſichtlich der Enthaltung 

von Fleiſchſpeiſen einige Biſchöfe eine Erleichterung ge— 

wünſcht, andere aber wieder auf der fernern Beobachtung 
der Faſten verharrt. Da die Regierung das Kirchengeboth 

eben ſo zu ſchützen, als die dem Wohle ihrer Unterthanen 
in den Weg tretenden Hinderniſſe zu beheben ſich berufen 

fühlte: fo hat fie eine allgemeine Entſcheidung ſogleich 

s nicht veranlaßt, fondern gefordert, daß jedes Jahr mit 

Ende Januars ein umſtändlicher Bericht mit Anführung 
der Beweggründe, warum das Fleiſcheſſen zu erlauben 
oder zu verbiethen ſein dürfte, zur allerhöchſten Ent⸗ 
ſchlieſſung eingegeben würde. Die Pfarrer ſollten nur den 
ke Di Landleuten, Handwerkern und dürftigen Bürgern 

die Licenz ertheilen 4), damit aber die Ermahnung ver⸗ 

binden, die Nachſicht der Kirche mit Almoſen an das 
7 U 

5) Verord. v. 21. Febr. 1658. 

e) Breve v. 22. Juni, Pat. v. 6, Oct. 1771. 

d) Hofverord, v. 10. März 1753. 
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Armen ⸗Inſtitut zu erſetzen e). Hernach überließ ſie es den 

Länderſtellen, ſich um die Dispens bei den Ordinariaten 
zu bewerben, welche ihrerſeits dem unterſtehenden Curat— 

clerus die Einſchärfung der chriſtlichen Pflicht der Mäßi— 
gung, der fleißigen Ausübung guter Werke und beſonders 

der Wohlthätigkeit gegen Arme auftragen, und in letzter 

Hinſicht verfügen ſollten, daß zur Faſtenzeit von der 

Pfarrgeiſtlichkeit an den Thüren der Pfarrkirchen ungefähr 
durch 2 Stunden mit der Armenbüchſe für das Armen» 

Inſtitut geſammelt, und damit etwa eine halbe Stunde 

vor der Predigt angefangen würde 7). Erſt als die 

Dispens von dem Fleiſcheſſen immer allgemeiner und 
dringender ſich offenbarte: ſo wurden die ſämmtlichen 

Ordinariate angegangen, daß ſie für alle Samſtage, dann 

im Advente und in der Faſten bis Oſtern für die Mittwoche, 

mit einziger Ausnahme des Freitags dispenſirten g). 
Demnach ſind mit Ausnahme der Samſtage und 

der erwähnten Mittwoche dermahlen alle übrigen Faſttage 
immer fort zu halten, und eben ſo iſt an den Vorabenden 

der gebothenen Feiertage dem alten Geſetze gemäß ſich 
der Fleiſchſpeiſen zu enthalten Y); deshalb auch bei öffent- 

lichen Bällen, wenn auf den folgenden Tag ein Feſttag 

einfällt, länger als bis Mitternacht Fleiſchſpeiſen zu geben 

nicht geſtattet wird ). Um dieſes deſto ſicherer zu erzielen, 

ward insbeſondere für Prag allen Wirthen und Schänkern 
an den gebothenen Faſttagen durch das ganze Jahr Fleiſch— 

ſpeiſen zu zubereiten, und ſolche den Gäſten auch nur auf 

Begehren zu verabreichen, unter Strafe von 10 Kthlr. für 

jeden einzelnen Fall unterſagt, wovon dem Denuncianten 

e) Hofd. v. 17. Febr. 1784. ; 

J) Hofd. v. 14. u. 17. Febr. 1784. 

3) Hofd. v. 7. Nov. 1801. 

Ah) Angef. Breve u. Pat. 

1) Hofd. v. 4. März 1804. 
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nebſt der Verſchweigung ſeines Nahmens ein Drittel. 

zugeſichert „und das Uibrige dem Armen » Inftitute vors 

behalten wurde. Hiervon waren bloß Perſonen, die von 

einer andern als der herrſchenden Religion ſind, dann 
diejenigen, „deren Geſundheitszuſtand die Faſtenſpeiſen 

nicht verträgt, unter der Vorſicht ausgenommen, daß 

ihnen und den ſchwächlichen zwar, wenn ſie ſich mit einem 

ärztlichen Zeugniſſe oder der kirchlichen Dispens ausweiſen 

könnten, wofür der Gaſtgeber verantwortlich blieb, in 
eigenen abgeſonderten Zimmern die Fleiſchſpeiſen gereicht 

wurden. Sugleich wurde auch den fo genannten Bratel— 

braterinnen und Würſtelmännern an den gebothenen Faſt— 

tagen der Verkauf von Fleiſch und Würften ſowohl öffent— 

lich als mittelſt Hauſirens in Privat- oder Wirthshäuſern 

unter einer Strafe von 3 Rthlr., die auf die beſagte Art 

zu vertheilen wäre, im Falle der Zahlungsunfähigkeit 
aber einer dreitägigen, einmahl mit Faſten verſchärften, 
Arreſtſtrafe verbothen k). Im Geiſte dieſer Verordnung 

wurde ſpäter ein gleiches Verboth des ungeſcheuten Ge— 
nuſſes von Fleiſchſpeiſen an Faſttagen für alle Provinzen 

gemacht, und die Geiſilichkeit angewieſen, die Beobach— 

tung des Faſtengebothes durch einen paſſenden öffentlichen 

und Privat» Unterricht zu bewirken, den Polizei-Behör— 

den aber aufgetragen, die dawider handelnden Wirthe 

mit der bereits beſtimmten oder ſogleich zu beſtimmenden 

und vorher kund zu machenden Strafe (in Oeſterreich ob 

der Ens insbeſondere in der Hauptſtadt von 50 fl., auf 

dem Lande von 25 fl. 7) ) zu belegen ). Auch wurde 
durchgängig befohlen, daß in allen Hauptſtädten die Wirthe 

für ihre Gäſte, welche an Faſttagen Fleiſch eſſen, wenn 

k) Berord, für Prag v. 20. Jan. 1803. 
2) Verord. für Oeſter. o. d. E. v. 28. Febr. 1811, für 

die neu erworb. Gebiethsanthle. v. 9. Dec. 1819, 
m) Hofd. v. 15. Dec. 1808. * 
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nicht eigene Zimmer, doch beſondere Tiſche zu halten, 

und bei dem Genuſſe von Fleiſchſpeiſen ihnen jenen von 
Faſtenſpeiſen zu verſagen hätten 1). Letzteres, der gleich— 
zeitige Genuß von Fleiſch und Fiſchen an Faſttagen iſt 

ſchon früher zugleich mit der Abhaltung von großen Tafeln, 

Gaſtereien und Einladungen während der Faſtenzeit, wenn 

auch dieſe bei Faſtenſpeiſen gepflogen würden, unterſagt 

worden 0). Uibrigens iſt es noch der Wille der Regierung, 

daß in Anſehung der Faſtenordnung von jedem Ordinariate 

in feiner Dibceſe eine Gleichförmigkeit erzielt und beobs 

achtet werde p). 

Die von der Kirche gleichfalls gebothene Enthattwng 

von allen Ergötzungen und Luſtbarkeiten an den gebothenen 

Faſttagen betreffend, ſo iſt hierüber auch in Oeſterreich 

von jeher gehalten worden. Nicht nur, daß an ſolchen 

Tagen in den Wirthshäuſern alle Muſik unterſagt war 9): 

ſo hatte die K. M. Thereſia an denſelben und durch die 

ganze Faſtenzeit auch alle öffentlichen Schauſpiele oder 
Spectakel, und alle für Geld abzuhaltenden muſikaliſchen 
Academien in öffentlichen Häuſern verbothen T). Neuere 

Verordnungen haben zur Faſtenzeit an allen öffentlichen 

Orten außer jeder andern Muſik auch die tüͤrkiſche unterſagt 6). 

Ingleichen haben ſie die Einrichtung getroffen, daß an 5 

Freitagen und Samſtagen weder Haus- noch Privat⸗ 
Bälle gehalten t), dann, daß ſowohl am Faſchings⸗ 

dienſtage, als an allen Tagen, auf welche unmittelbar ein 

Feiertag folgt, ſpäteſtens um 12 Uhr Nachts die Muſik, 

n) Hofd. v. 6. Dec. 1804. 
o) Hofd. v. 10. März 1753. 

p) Hofd, v. 21. April 1808. 8 

9) Pat. in Böhm. v. 22. Oct. 1654. . 
„) Hofd. v. 16. Jan. 1752. 
„) Hofd. v. 22. Jan. 1804. 
t) Held. v. 4. März 1804. 4 
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wenn ſie auch nur r eine Privat⸗Muſik wäre, z. B. bei 

einer Hochzeit ' Tanz und Soupee aufzuhören haben, und 

jede Uibertretung mit einer angemeſſenen Geldſtrafe ge⸗ 

11. werden foll u). Endlich find in der Betrachtung, 

„ 0 tiefſten Trauer- und Bethtage der herrſchenden 

e von andern Religionsparteien nicht geſtört werden 

ürfen, ſelbſt den Juden, Anfangs zwar nur an dem auf 

den Grlindonnerftag und Charfreitag einfallenden Purimd- 

feſte Muſik und Tänze mit dem Bedeuͤten unterſagt 

worden, daß ſie die an dieſem Feſte ſonſt üblichen Luſt⸗ 

barkeiten ſpäter zu halten die Freiheit hätten w); in der 

in die Quadrageſima fallenden Faſtnacht aber alle nicht 

polizeiwidrigen Ergötzungen, folglich auch Tänze und 

Bälle veranfiälten könnten, wenn fie damit auf ihre Stadt 

oder Wohnungen beſchränkt blieben, und chriſtlichen Per⸗ 

ſonen den Zutritt verſagten; weshalb auch der Unfug, 

womit insbeſondere die Juden in Prag zu ihren in der 

Faſtenzeit abgehaltenen Faſchingsbällen die Chriſten durch 
öffentliche Ankündigung und unter ſie vertheilte Eintritts— 

karten eingeladen haben, ſo bald er nur bekannt wurde, 

ſogleich abgeſtellt worden iſt &). Allein jüngſtens wurde 
in der Betrachtung, daß in der Faſtenzeit Bälle über— 

haupt verbothen ſind, auch die Abhaltung jüdiſcher Fa— 
ſchingsbälle während dieſer Seit gänzlich und für alle Zu⸗ 
e en ). 

$. 95. 
Vigilien. 

Die Vigilien waren urſprünglich Nachtwachen, 

welche man von dem Vorabende eines höhern Feſtes bis 

4) Hofd. v. 10. u. 22. Jan. 1804, für Nied. Defter, 
v. 17. u. 27. Dec. 1819. 

w) Hofd. v. 5. März 1796. 
x) Hofd. v. 27. Jan. Verord. in Böhm. v v. 15. Febr. 1820. 

5) Alerh. Entſchl. v. 13, Hofd, v. 18, Dec. 1823. 
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an den Morgen unter Gebeth und Almen von Pſalmen 
und Hymnen in der Kirche vollbrachte. Von dieſer Art 

waren die Vigilien zum Feſte der Geburt Chriſti, Oſtern, 

Pfingſten, Maria » Himmelfahrt, dem Feſte der heiligen 

Johann des Täufers und Laurenz, Allerheiligen und der 

einzelnen Apoſtel a). Heut zu Tage ſind die Vigilien 

nach dieſer frühern Weiſe ganz abgekommen; es hat ſich 

nur der Nahme erhalten, und dient zur Bezeichnung der 

Faſten, welche einem höhern von einer frühern kirchlichen 
Faſten und Nachtwache begleiteten Feſte vorher geht. Bei 
uns find die Vigilien nach der ehemahligen Art als Nacht» 

andachten ſogar geſetzlich verbothen, die Abendandachten 

aber, deren Wiedereinführung auf Verlangen der Gemein— 

den den Biſchöfen frei ſteht (§. 48.), konnen für die 

alten Vigilien ſchon darum nicht angeſehen werden, weil 
ſie an allen Sonntagen abgehalten werden dürfen. Nur 

in Abſicht auf die ehemahlige fromme Feier des heiligen 

Abends als des Weihnachts-Vorabends mit einer Vigil, 
wurde befohlen, daß an demſelben bei der bereits vorge— 

nommenen Verlegung der Chriſtnachtsmette von der Mit— 

ternachts-auf eine Morgenſtunde um 10 Uhr alle Wirths— 

häuſer geſperrt, die Leute nach Hauſe gewieſen, und 

niemand außer Reiſenden unter den in den Polizeigeſetzen 

bemeſſenen Strafen darin geduldet, in Privat-Häuſern 

aber wenigſtens keine lärmenden Suſammenkünfte oder 

Spielgelage gehalten, und wo der Fall eintritt, die Leute 

auch von da in ihre Wohnungen zurück gewieſen werden 

ſollen 2). 

a) can. 9. Dist. 76. cap. 1. 2. de observ. jejun. cap. 14. 

$. 1. de V. S. (5. 40.) 

5) Verord. in Böhm. v. 8. Dec. 1807. 
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eiebentes Hauptſtück. 

* Von den Gelübden und Eiden. 
1 1 we * N 96. 

urßrurg PAR moraliſche 3 der Gelübde. 

Sat der eiheſſung der Welt und bis zu den Zeiten 
Moſis waren die Opfer, ſowohl von den treuen Anhängern 
des wahren Gottes als den Abgötterern und Heiden, für 

den höchſten und vorzüglichſten Gott zu etzelgenden Dienſt 

angeſehen worden. Man opferte im Glauben und der 
Einfalt des Herzens, wie man ſich eben dazu angetrieben 

fühlte, ohne durch ein äußeres Band verbunden zu ſein, 
und ſchickte mit dem dazu verrichteten Gebethe ſeine heißen 
Wünſche zum Himmel. Eine beſondere Verpflichtung, 
welche jene Freiheit behob, ſah man für ſchwer an, weil 
ſie eine Nothwendigkeit auch dann nach ſich zog, wenn 

bei veränderten Umſtänden die Erfüllung läſtig fiele. Aber 

7 eben deshalb mußte ein Opfer, welches beſonders verheiſſen, 
wozu durch ein beſonderes Verſprechen ſich eine Verpflich⸗ 

tung auferlegt wurde, als ein Gott noch gefälligeres 

pfer gelten; und ſo kam es natürlich, daß man Opfer 
und Opfergaben auch für den Fall verſprach, als man 

von Gott eine Gnade erlangen, oder einer Gefahr glücklich 
5 entgehen würde. Disfe Verſprechen oder Gellibde wurden 

bald in den Gottesdienst ſelbſt eingewebt, und um fo 
häufiger gemacht, je weniger die Opfer an beſtimmte 

Vorſchriften gebunden waren. Das Moſaiſche Geſetz, 
welches die Opferung gut hieß, konnte die Gelübde nicht 
verwerfen; es ſetzte ihnen aber gleichwohl gemeſſene 

Gränzen. Da nähmlich alle Gelübde eine gewiſſe 
— 



Gottesverehrung zur Abſicht haben, der jüdiſche Gottesdienſt 
aber durch das Moſaiſche Geſetz völlig beſtimmt, feſt und 

unwandelbar wurde: fo durfte ohne ſündhafte Uibertretung 
des Geſetzes durch Gelübde eigenmächtig hierbei nichts ger, 

ändert werden. Was klar gebothen oder verbothen ward, 

das war der Willkühr der Gelobenden entzogen. Nur 

was auf das Ceremonial-Geſetz, welches keine unbedingte 

Nothwendigkeit in ſich ſchloß, Bezug nahm, blieb dem 
Belieben der Bekenner des jüdiſchen Glaubens noch ferner 

frei geſtellt, darüber konnten noch ferner Gelübde gemacht 

werden, und wurden auch, wie faſt alle Bücher des alten 

Bundes zeigen a), recht häufig abgelegt. Ein gleiches 

gilt im neuen Bunde. Zwar iſt durch dieſen das jüdiſche 
Ceremonial-Geſetz abgeſchafft worden; aber der Hand⸗ 

lungen, welche weder abſolut gebothen noch verbothen 

ſind „bleiben immer noch viele, und dieſe ſind es, welche 

das Object der Gelübde bilden. Demnach läßt ſich die 

Zuläſſigkeit der Gelübde nach dem chriſtlichen Lehrbegriffe 

um ſo weniger bezweifeln, als der Apoſtel Paulus damit 

im Beiſpiele vorgegangen iſt 5), die Kirche mannigfaltige 

Verordnungen über Gelübde aufgeſtellt hat „ und die mo⸗ 

raliſchen Wirkungen derſelben, die Anregung frommer 
Entſchlieſſungen, die gegenſeitige Auferbauung und Beför⸗ 

derung innerer Gottesverehrung von ihrer Nützlichkeit ſatt⸗ 

ſam überzeugen, ar 
8. 97. N 

Begriff. 

Aus dieſer Darſtellung ergibt ſich von ſelbſt die Er⸗ 

klärung des Gelübdes. Das Gelübde iſt ein Verſprechen, 

welches man der Gottheit thut, in der ernſtlichen Abſicht, 

a) Num. XXX. 14, Deuter. XXIII. 22. Eccles. V. 4. 2. 

Samuel. XV. 7. 8. Judic. XI. 30. seqd 

5) Act. XVIII. 18. XXI. 24. 2 — 5 — 

= 
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fit ten ci Es unterſcheidet ſich von 
einem bloßen Verſatze, „daß es den beſondern Willen, 

ſich Gott zu verbinden vorausſetzt, welcher im Zweifel 
nicht vermuthet wird 5), und von einem andern Ber: 

1 5 daß die Verpflichtung, welche durch das Gelübde 
ommen wird, eine gute, jedoch nicht ſchlechterdings 

gebothene Handlung zum Gegenſtande haben muß. Das 

Verſprechen gleichgii iltiger Dinge beurkundet eben ſo wenig 

einen vorzüglichen, bei Gelübden erforderlichen Liebeseifer 
zu Gott, als das Verſprechen unbedingt gebotheper oder 

ſchlechterdings unmöglicher Handlungen. Die Güte der 
Handlung iſt ſubjectiv nach dem beſondern Verhältniſſe 
des Gelobenden zu beſtimmen, da für den einen dieſes, 

für einen andern etwas anderes beſſer ſein kann. Es leidet 
deshalb gar keine Frage, daß jemand eben ſo gut Gott 

geloben könne, ſich zu verehelichen, als ledig zu bleiben c). 
Wo aber der ernſtliche Wille ſich zu verpflichten fehlt, 

oder wo eine Verpflichtung wegen des Gegenſtandes nicht 

gemacht werden kann, da iſt auch kein Gelübde vorhanden. 
Ungültig iſt daher 1) das Gelübde, welches von einer, 

des Verſtandesgebrauchs und der Willensfreiheit beraubten. 

Perſon abgelegt wird d); 2) welches durch ungerechte 

und gegründete Furcht erzwungen e); 3) durch einen 
Hauptirrthum (error causam dans) veranlaßt 7); 

4) welches über einen dem Verkehre entzogenen Gegen⸗ 

rag oder fe an are; Swecke abgelegt worden g); 

A 0 3. de voto (3. 34.) 

5) 1. c. fr. 47. D. de oblig. et act. (44. 7.) 

c) 1. Cor. VII. 7. segg - * 

d) B. G. B. F. 865. 
e) Ebend. g. 870, cap. 1. de his, quae vi et met. (I. 40.) 

F) Ebend. g. 872, fr. 116. F. 2. D. de R. J. (50. 17.) 
g) Ebend. F. 878, can. 1. 5,15, caus. 22. . 4. 

T 2 N 
— 
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oder 5) deſſen Erfüllung ohne Verletzung der Rechte 

eines Dritten unmöglich if 5). 

§. 98. 

Eintheilung. 

Betrifft ein Gelübde eine Leiſtung zu Gunſten eines 

Dritten, nahmentlich einer frommen Stiftung, ſo iſt es 

ein dingliches; hat es dagegen eine Leiſtung zum 

Gegenſtande, welche den Gelobenden allein angeht, ſo iſt 
es ein perſönliches; if es endlich aus beiden zus 
ſammen geſetzt, und bezweckt es zugleich eine Leiſtung von 
der erſten und zweiten Art, ſo iſt es ein gemiſchtes 

Gelübde. Jedes dieſer Gelübde kann bedingt oder 

unbedingt ſein, je nachdem es mit oder ohne Be— 

dingung abgelegt worden iſt. Das perſönliche Gelübde 

insbeſondere iſt entweder ein feierliches (solemne 

votum) oder ein minder feierliches, einfaches 

(minus solemne, simplex). Dieſe Eintheilung war 

lang in Uibung, ehe man an die Feſtſetzung des beſtimm— 

ten Begriffs eines jeden derſelben dachte. Sie rührt von 
Gratian her, der bei Abfaſſung feiner Concordantia 
canonum discordantium die ältern Kirchenſatzungen, 

welche die Ehen der Ordensleute nicht für ungültig erklärten, 

mit den neuern, die ſie dafür anſahen, nicht anders zu 

vereinen wußte, als daß er zwiſchen einfachen und nicht 

einfachen, den nachher fo genannten feierlichen , Gelübden 

unterſchied, und behauptete, die ältern Canonen ſeien von 

jenen, die neuern von dieſen zu verſtehen a). Die nach⸗ 

folgenden Päbſte haben zwar dieſe Unterſcheidung be— 

ſtätigt ö), aber eine nähere Erklärung darüber ebenfalls 

h) cer. 2. 6. caus. 33. 4. 5. 

a) ad can. 8. Dist. 27. 

b) cap. 4 — 6, qui clerici vel vovent. (4. 6.) 
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nicht gemacht: folche erging erſt vom P. Bonifaz VIII. c). 
Nach der Erklärung dieſes Pabſtes iſt ein feierliches Ges 

lübde dasjenige, welches durch die Empfangung einer höhern 

Weihe ſolemniſirt worden, und dann dasjenige, welches in 

der Profeſſion enthalten iſt, die jemand in einem vom 
Pabſte gebilligten Orden ablegt; jedes andere aber, es 
mag unter was immer für Umſt änden, und mit was immer 

flür Feierlichkeiten abgelegt worden ſein, ein einfaches. 
Die Eintheilung der Gelübde in ausdrückliche und 

ſtillſchweigende „ je nachdem fie mit Worten erklärt 

werden, oder mit einer Handlung, die jemand unternimmt, 

kraft des Geſetzes verbunden ſind, bezieht ſich auf die 
Ordens ⸗Profeß, die nach dem gemeinen Kirchenrechte 
auch ſtillſchweigend durch die Begehung von Handlungen 
gemacht wird, welche ſonſt nur Profeſſen eigen ſind 4), 
und hat gegenm ärtig gar keine Brauchbarkeit mehr, da 

die ſtillſchweigende Profeß ganz ungewöhnlich iſt, und die 

feierliche ſelbſt von dem Tridentiniſchen Nee nicht 

ae vorausgeſetzt wird e). 

e $. 90. 
. 5 5 Wirkung. 

Gelübde find fo wie Verträge verbindlich. Zwar 

fehlt ihnen die dem Verſprechen correſpondirende Annahme, 

weil ſolche bei Verſprechen, die Gott und nicht den Mens 

ſchen gemacht werden, unmöglich iſt; indeſſen kann doch 

nicht verkannt werden, daß, wenn es die Pficht der 

* fordarr, das einem!? Mumuſchen Zugeſagte 

* eap⸗ un. de voio in 60. (3. 15.) 

0 cap. 4. 8. 9. 26. 23. de reg zular. (3. 31.) cap. 1. 3. 

ibid. in 60. (3. 14.) cap. 2. ibid. in Clem. (3. 9.) 

e) Cone. Trid. sess. 25. cap. 15 — 17. de regular. coul. 

cum sess. 24. can. 9. de Sacr. matr. 

1 
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zu leiſten, auch die Ehrerbiethung gegen Gott es erheiſche, 
das einmahl gemachte Gelübde zu erfüllen. Dieſe Er⸗ 
füllung hat Gott im alten Bunde ſogar ausdrücklich ges 

bothen a), und die Prieſter zu Executoren derſelben auf⸗ 

geſtellt. Im neuen Bunde hat zwar Jeſus das Ceremonial⸗ 

Geſetz abgeſchafft; aber die Pflicht zur Wahrheit und 

Ehrerbiethung gegen Gott hat er nicht geſchwächt, ſondern 
vielmehr über Alles erhoben. Dieſes iſt auch die beſtän⸗ 

dige Lehre der Kirche, welche ſich gegen den Gelobenden 

der Erfüllung des Gelübdes ſo ſicher verſieht, daß ſie ihn 

12 Gefahr ſeines Seelenheils davon u n treten 

b 
ee Verpflichtung aus einzelnen Gelübden be» 

treffend: fo bindet 1) ein perſönliches Gelübde bloß 

den Gelobenden für ſeine Perſon; auf ſeine Erben geht 

es nicht über c). Dagegen muß es auch der Gelobende 

ſelbſt erfüllen, und darf die Erfüllung nicht durch einen 
andern machen laſſen; fo wie er umgekehrt zur Erfüllung 

nicht verbunden iſt, wenn er es ſelbſt nicht erfüllen kann. 

Nur hinſichtlich des Kreutzzuges beſteht die Ausnahme, 
daß ſolchen der Gelobende durch einen andern machen laſſen 

muß, wenn er ihn ſelbſt mitzumachen außer Stande iſt 4). 

Das ſächliche Gelübde erzeugt für denjenigen, zu 
deſſen Gunſten es lautet, ein volles gegen den Gelobenden 

und ſeine Erben erzwingbares Recht, das jedoch auch von | 

einem andern geleiftet werden kann e). Das gemiſchte 

muß von dem Erben fo weit erfüllt werden, als es ſäch— 

lich iſt. In ſo weit darf es auch durch einen andern 
a) Levit. XXVII. Num. VI. 21. Psalm. LXXV. 12. 

6 can. 1. caus. 17. g. 1. cap. 6. de voto. 

6) cap. 6. ibidem. 

d) cap. 8. ibid. f 

e) fr. 2. D. de pollicit. (50. 12.) cap. 6. de testam. (8. 26.) 

cap. 18. de censib. (3. 39.) 
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eine. ie. Srjältung deſſen, was ‚davon, pers 
ſömlich ir, bleibt dem Willen des Erben vorbehalten. 

2) In das Gelübde unbedingt, und ohne Zeit⸗ 

wie viel von einer Sache verlobt worden 5 muß 

mung gemacht, ſo muß es ſogleich, d. i, ohne 

igen Aufſchub erfüllt werden F). Es widerſtreitet 

auch das Säumen dem ſonderlichen Liebeseifer „ von dem 

doch das Gelübde entſprungen ſein ſoll. Ein beding⸗ 
tes, Gelübde zerfällt bei mangelnder Bedingung. If ein 

Gelübde an einen gewiſſen Tag als Endtermin ge⸗ 

bunden 2 ſo iſt der Gelobende mit dem Ablaufe deſſelben 

ſeiner Verbindlichkeit. frei. Im Sweifel, welche oder 

nach dem Geſetze der Wahrſcheinlichkeit verf wo 
aber dieſes nicht ausreicht „ jene Regel befo 1 55 

wornach man zu dem wenigern verbunden iſt 8). Indeſſen 

hat aber gleichwohl der Gelobende das Gelübde gewiſſen⸗ 

haft auf eine Art zu erfüllen, die noch immer von einem 

beſondern Dienſteifer zu Gott zeigt. Denn die angeführte 
Regel iſt aus jener entnommen, welche räth, daß man, 
wenn man aus dem Zweifel nicht kommen kann, den 

Theil. erwähle, der minder unrecht iſt 5). Es iſt aber 

ſicher minder unrecht, ſich zu dem zu entſchlieſſen, was 

dem Endzwecke des Gelübdes gemäß iſt, nicht Trägheit 

im Dienſte Gottes, ſondern eine liebevolle Beeiferung, 

ihm zu gefallen, an den Tag legt, zumahl als man ſich 

in dunkeln Fällen nach demjenigen zu richten hat, was 

der Wahrheit näher kommt und insgemein zutrifft 2), 

und jener, der ſich zu einem Gelübde entſchließt, gewiß 
ſo viel zu leiſten beabſichtiget, Eines . wird, 
um von ſeinem Liebeseifer thätigen eis zu machen. 

7 Deuter. XXIII. 21. 5 

3) lr. 9. D. de N. J. (50. 17.) cap. 3, . jur. in 60. 
*) Fr. 200. D. J. c. N 

cap. 45. de reg. jur. in 60. 
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3) Die Wirkungen eines feierlichen Gelübdes ſind, 

daß die demſelben zuwider unternommenen Handlungen 

unerlaubt und ſündhaft ſind, und ohne Kraft bleiben; 

die eines einfachen, daß ſolche Handlungen unerlaubt 

und fündhaft find, aber nach dem äußern Rechte 

gleichwohl aufrecht erhalten werden, und ee Fol⸗ 

gen nach ſich ziehen. 

. 100. 
Aufhebung der Gelübde: 1) durch ungültigkeits⸗ 

erklärung, 

Die eben angeführte Verbindlichkeit zur Erfüllung 

eines Gelübdes kann außer dem Falle gänzlicher Unmög⸗ 

lichkeit bei einem ungültigen Gelübde durch Ungültigkeits⸗ 
erklärung, bei einem gültigen durch Dispens behoben 
werden. Die Ungültigkeits erklärung (irritalio) 
hat Statt, wenn derjenige, deſſen Gewalt entweder der 
Wille des Gelobenden oder der Gegenſtand des Gelübdes 
unterworfen iſt, erklärt, daß das Gelübde rechtswidrig 
abgelegt, und daher ungültig ſei. Dies kann geſchehen 
und zwar unbedingt, bei Gelübden, welche von unmün⸗ 
digen Kindern ohne Zuſtimmung der Eltern 4), oder von 

einem Ordensmitgliede ohne Zuſtimmung des Ordensobern 

abgelegt werden 5), wovon bloß das Gelübde zu einem 
firengern Orden eine Ausnahme macht c); bedingnißweiſe, 
in ſo fern nähmlich gegenſeitige Rechte verletzt werden, 

bei Gelübden, welche ein Ehegatte 4), ein der väterli⸗ 
chen Gewalt unterfiehended Kind, oder eine Dienſtperſon 

ohne Zuſtimmung des andern Ehegatten, der Eltern oder 

a) can. 14. caus. 32. d. 2. ; 

b) car, 2. caus. 20. q, 4. cap, 27. de elect. in 6. (1. 6.) 

e) cap. 18. de regular. (3. 31.) 

d) can. 11. 16. caus. 33. . 5. 
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Dienſtherrn ablegt. Die einzige Ausnahme, welche dies⸗ 
falls wieder vorkommt, daß Ehemänner wider den Willen 

ihrer Frauen ſich zu einer Wallfahrt nach dem gelobten Lande 
verloben können e), muß dem heißen Verlangen nach der 
Wiedererlangung des Beſitzes dieſes Landes zu Gute 

gehalten werden. Der Grund der Behebung dieſer Ges 

7 

lübde durch Ungültigkeitserklärung fällt von ſelbſt auf. 
Perſonen, welche ſich in unſerer Gewalt befinden, können 
durch eigenmächtig unternommene Handlungen unſern 

Rechten keinen Eintrag thun, und Gelübde, deren Object 
auch ohne jenes Verhältniß die Rechte eines Andern aus⸗ 

machen, find nach dem oben Gefagten kraftlos. . 

$. 101. . 

2) Durch Dispenſation. 

Die Didpenfation hat Statt, wenn die Ver⸗ 
bindlichkeit aus einem gültig abgelegten Gelübde von der 
rechtmäßigen Kirchengewalt aus einer gerechten Urſache 

nachgeſehen wird. Sie iſt eine Dispenſation im engern 
Sinne, wenn die Nachſicht hinſichtlich der Zeit der Er— 
füllung 4), oder ganz und gar, ſchlechthin ertheilt wird; 

im entgegen geſetzten Falle, wenn nähmlich an der Stelle 
der verſprochenen Leiſtung eine andere übernommen wird, 

iſt die Dis penſation vielmehr eine amen, 

des Gelübdes. 

Die Macht, von Gelübden zu dispenſiren, haben 
die ware Kirchenvorſteher. Sie ſind es, welche die 

Gewalt Chriſti auf Erden verweſen, die Kirche Gottes 
regieren, die Macht zu binden und zu löſen beſitzen; 

folglich auch Gelübde erlaſſen können, wenn ſie finden, 

daß das Seelenheil des Verlobenden, das Beſte der Kirche 

e) eap. 9. de voto. 
a). cap, 5. 8. de voto. 
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oder das Wohl des Staates die Loszählung erheiſcht 5). 
Diejenigen, welche ſolches läugnen, weil P. Innocenz III. 
erklärt hat, daß von der Armuth und Keuſchheit, des 
Mönchſtandes ſelbſt der Römiſche Pabſt nicht dispen⸗ 

ſiren könne c), mißverſtehen das päbſtliche Reſcript. 
Denn nicht davon iſt die Rede, ob ein Mönch des einen 

oder andern Gelübdes entbunden werden könne; ſondern 

davon, daß dem Mönchſtande weder die Unfähigkeit zum 

Güterbeſize, noch die Verbindlichkeit zum Cölibate nach⸗ 

geſehen werden könne, was natürlich iſt, da dieſe beiden 

Eigenſchaften den Mönchſtand characteriſiren, und jede 

Sache ohne ihre weſentlichen Beſtandtheile zu ſein aufs 
hört, was fie iſt. Das gemeine Kirchenrecht eignet die 

Macht, Gelübde zu erlaſſen, dem Pabſte, den Biſchöfen, 

und allen Kirchenvorſtehern zu, welche die biſchöfliche Ge⸗ 

richtsbarkeit (jurisdictio quasi episcopalis) auszuüben 

berechtiget find 4). Die Obern der Mendicanten⸗Orden 

haben ſie vermöge päbſtlicher Indulte. Nur das Gelübde 
einer Wallfahrt nach dem gelobten Lande macht die 

Ausnahme, daß davon allein der Pabſt dispenſiren kann e). 

Vermbge der Kanzleiprax ſind aber noch folgende vier 

Gelübde hinzu gekommen, von welchen in Folge einer 

Verordnung P. Sixtus IV. nun ebenfalls der Römiſche 

Pabſt loszählt, das Gelübde ewiger Keuſchheit, des Klo» 

ſterſtandes, der Wallfahrt zum Grabe der heiligen Apofiel 

Peter und Paul, und zum heiligen Jacob nach Compo⸗ 

ſtell F). Dagegen iſt es wieder etwas beſonderes, daß 

man ſein Gelübde in ein tee befl eres umändern ae, 

5) cap. 1. 2. 5. 79. ibid. 

e) cap. 6. de statu monach. (3. 35.) 

d) cap. 1. de voto. 

e) cap. 9. ibid. 

J) cap. 5. de poenit. et remiss. in Extrav. com. 6. 9.) 
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ohne eine höhere Authorität zu bedürfen 25 Soll aber 
an die Stelle eines verlobten Gutes ein anderes geſetzt 
werden, ſo muß die Beiſtimmung des rechtmäßigen Kira 

chenvorſtehers eingehohlet werden „der diesfalls zu unters 

t, ob das Bun Gut dem wirklich ver⸗ 

lobten gleich kommt. 
Betreffend die gerechte Urfache, die zu jeder hp, 
folglich auch zur Dispens von einem Gelübde erfordert 

wird: ſo kann dieſe entweder in dem Umſtande liegen, 

daß das Gelübde ſchon vom Anfange her pflichtwidrig 
war, oder daß eine ſolche Veränderung in der Lage der 

Dinge ſich zugetragen hat, daß es ohne Verletzung höherer 
Gebothe nicht gehalten werden kann 5). Streng genommen 

fehlt es dem Gelübde in dem einen Falle an Kraft, in 
dem andern an Beiſtand. Da es jedoch nicht angeht, 
daß die Erfüllung oder Nichterfüllung der Gelübde von 
dem Privat⸗ Gutdünken abhängig gemacht, und ihre 
Heiligkeit ſolcher Geſtalt auf das Spiel geſetzt werde: 
ſo kann die Nachſuchung des höhern Erkenntniſſes um 

ſo weniger beſeitiget werden, als es ſich zugleich darum 
handelt, daß alles Aergerniß, welches aus der eigen⸗ 

müchtigen Entbindung von dem übernommenen Gelübde 
entſtehen könnte, vermieden, und wo das, Gelübde insbe⸗ 
ſondere ein dingliches war, jede Gefährdung eines Drit⸗ 

ten aufgehoben werde. Daraus erhellt, daß alle Dispen⸗ 
ſation von Gelübden nur uneigentlich eine ſolche ſei. 

Eine eigentliche Dispens, wornach die von dem Gelübde 

erzeugte naturliche Obligation aufgehoben würde, kann 

von einer Erdenmacht nicht ertheilt werden. 

* 

. 1 

g) cap. 1. 4. de voto „ cap. 3. de jurejur. (2. 24.) 

h) cep. 2. da voio. 
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6. 102. 
Heſterreichiſche Verordnungen hinſi aun der 

Gelübde. 

Alle Oeſterreichiſchen Verordnungen uber Gelü lde bes 
ſchränken ſich lediglich auf die Kloſtergelübde. Sie haben zum 

Zwecke, daß bei Ablegung derſelben jeder Uibereilung be— 
gegnet, und dem hierbei in ſeinem Rechte Verletzten kräftiger 

Schutz ertheilt werde. Im übrigen beſtimmen fie. ent» 

weder die kirchlichen Verordnungen nach unſern dermahli— 

gen Seitverhältniſſen näher, oder fie verſichern fie. bei 

ihrer Vollziehung des politiſchen Schutzes. Die aus- 
führliche Zuſammenſtellung gehört der Lehre von dem 
Regular-Clerus an a). l 

8. 103. 
Begriff und Natur des Eides. 

Der Eid iſt eine religibſe Handlung, wobei Gott 
als Zeuge der Wahrheit und als Rächer wiffentlicher Un» 
wahrheit angerufen wird. Er unterſcheidet ſich von dem 

Gelübde weſentlich darin, daß er nicht immer ſo wie 
dieſes ein Verſprechen enthält, und daß ſelbſt da, wo 

ſolches der Fall iſt, das Verſprechen einem Andern, bei 
dem Gelübde aber Gott abgelegt wird. Er wider— 

ſtreitet jedoch dem Gelübde nicht; vielmehr können beide 

mitſammen verbunden werden, wie ſolches bei der Formel: 

Ich gelobe und ſchwöre, Statt hat. 

Nach der gegebenen Erklärung beruht der Eid ſeinem 

letzten Grunde nach auf dem Glauben an Gott als den 

allwiſſenden Richter, und ſein hoher Werth für das 

Rechts- und Staatsleben auf der Vermuthung, daß dieſe 

a) Dolliner d. Recht der geiſtl. Perſonen. 8%. 58 — 63 

u. 88. 

1 

u 
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Borfielung in jedem Gewiſſen wirklich lebhaft und gegen» 
waͤrtig ſei. Daraus ergibt ſich von ſelbſt ſein inniges 
Verhältniß zur Kirche als der Erzieherinn des Gewiſſens. 

Diejenigen, welche den Eid für keine Handlung der Reli⸗ 
geſehen wiſſen wollen, weil der Schwörende nicht Gott 

dadurch zu ehren, ſondern nur einem Menſchen 3 

Treue zu bewähren gedenket, überſehen, daß er die Treue 
eben nur darum bewährt, weil er eine Handlung unter 

nimmt, deren Beweggrund eine göttliche von ihm be⸗ 

theuerte Eigenſchaft iſt. Daß mehrere chriſtliche Sitten 
lehrer den Eid verbothen haben a), ſteht nicht im Wege; 

ihr Verboth iſt nicht ausnahmslos, ſondern bloß auf die 
Abſtellung des Mißbrauches gerichtet, und für jene gemacht, 

welche glauben, allzeit und überall erlaubt oder wohl gar 
löblich ſchwören zu dürfen. Dieſes iſt die Urſache, daß 

auch Kirchenväter den Eid niemahls geradezu für eine 
Sünde erklärt haben 5), was fie doch hätten thun mülſ⸗ 
fen, wenn feine Ablegung an und für ſich unzuläſſig 
wäre. Es beweiſt auch nicht dagegen, daß das gemeine 

Recht an Sonntagen einen Eid zu ſchwören verbiethet c). 
Denn nur die Ablegung des gerichtlichen Eides an Sonn⸗ 

tagen iſt verbothen, weil es unerlaubt iſt, an Sonntagen 
ohne Noth Gericht zu halten (§. 74.). Eben ſo wenig 
beweiſt der Umſtand etwas, daß den Geiſtlichen bis zum 

achten Jahrhunderte zu ſchwören unterſagt war. Es war 

natürlich, daß, wenn den Geiſilichen überhaupt eine 
größere Sittenreinheit gebothen iſt, als den Laien, ihnen 

insbeſondere auch auferlegt fein mußte, nicht freventlich 

oder leichtſinnig und ohne Noth zu ſchwören 4). Daß 

a) Matth. V. 34 — 37. Jac. V. 12. 

b) can. 2 — 8. 13 — 15. caus, 22. 4. 1. 
e) cap, 1. de kerlis. | 

d) can. 5. caus 2. q. 4, cap. 4. de elect. (i. 6.7 9 8. 
de ollie. judie, ord, (1. 31.) 



die Griechen und Römer endlich den Eid im Gebrauche 

hatten, ohne ihm einen religibſen Character beigelegt zu 
haben, kam von der politiſchen Verfaſſung des Staates e). 

Die Juden, welche ſich nach den mannigfaltigen Zeug 

niſſen der heiligen Schrift ſeiner bedienten m legten 

n ſicher jene Eigenſchaft bei. 

§. 104. 

Arten deſſelben. 

Der Eid iſt entweder ein Verſicherungseid 
(juramentum assertorium) oder ein Verſprechungs⸗ 

eid (juramentum promissorium) ; jenes, wenn er 

über etwas Geſchehenes und dahin, daß ſolches ſich wirk⸗ 

lich ſo verhalte; ; dieſes, wenn er über etwas Zukünftiges, 

was von dem Schwörenden zu leiſten iſt, abgelegt wird, 

Der eine und der andere kann vor oder außerhalb des 

Gerichtes geleiſtet werden, wornach man denn einen ge— 

richtlichen und einen außer gerichtlichen Eid 

unterſcheidet. Von dem gerichtlichen Eide gibt es wieder 

mehrere Unterarten, derer Auseinanderſetzung in die 

Materie von dem Prozeſſe gehört. Sonſt unterſcheidet 

man noch einen feierlichen (solemne seu corpo- 

rale) und einen minder feierlichen (simplex), 

je nach dem die Ablegung mit oder ohne beſondere Feier 

lichkeiten veranſtaltet wird. 

$. 105. 

Innere Erforderniſſe des Eides. 

Soll der Eid eine ſpecielle Art der Gottesverehrung 

ſein: ſo muß er, wie ſchon chi Prophet Jeremias 

e) fr. 3. §. 4. fr. 4, 5. 13. 8,6. D. de jurej. (12. 780 

Fr. 215 22. D. de dolo, (4. 3. ) 

7) Deuter. VI. 13. Psalm, V, 5. 
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angedeutet hat a), von en drei Gefähstinnen begleitet 
werden: Wahrheit, Uiberlegung, und Gerechtigkeit 5). 

5 Wahrheiit (veritas) if vorhanden, wenn der 

Schwörende bei dem Verſicherungseide moraliſche Gewiß⸗ 
heit von der Kenntniß der behaupteten Thatſache; bei 
dem Verſprechungseide den Willen, ſich zu verbinden, 

und das, wozu er ſich verbunden, zu erfüllen hat, übri⸗ 

gens bei dem einen und dem andern nach dem Sinne 
desjenigen, dem er den Eid ablegt, ſchwört, und die 

f Worte nach dem gemeinen Sprachgebrauche ohne Ver— 

drehung und ohne hinterliſtige oder ſtille Vorbehaltung 

(reservatio mentalis) nimmt c). Sie wird verwirkt, 

und zwar nach dem gemeinen Kirchenrechte, von denje— 
nigen, die eines falſchen oder eines Meineides überwieſen 
find 4), nach unſern Geſetzen für das Civil- Verfahren, 
von denjenigen, die eines Verbrechens aus Betrug oder 

Gewinnſucht ſchuldig erkannt worden find e). Im Etrafs 

verfahren können aus dieſer Urſache zu einem Eide nicht 
zugelaſſen werden alle, die im Verdachte der Mitſchuld 
oder der Theilnahme eines Verbrechens ſtehen, mit dem 

eſchuldigten in Feindſchaft leben, aus der Aburtheilung 
einen Gewinn oder Schaden für ſich zu erwarten haben, 

oder deren Ausſagen aus andern Gründen kein Glaube 

beigemeſſen werden kann F). Aus dem letzten Grunde 
findet auch bei der Verhandlung über Ungültigkeit oder 
Trennung einer Ehe das Anerbiethen der Ehegatten zum 
Eide nicht Statt g). f 

6) Jerem. IV. 2. 2 
5 can. 2. caus. 22. . 2. cap. 26. de jurej. 02.24 2 

c) can. 9, ibid. 

d) can. 14. ibid. cap. 1. de purgat, can. (5. 34.) 
e) A. G. O. g. 140 lit. b. 

F) Strafg. B. 1. Thi. F. 384, 2. Thl. 366. 
8 Verord. v. 23, Febr. 1643, 15. ig 1649. B. G. B. 

95. 99. 115. 
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Uiberlegung ‘Cjudieium') wird in dem Ver⸗ 
ftande erfordert, daß der Schwörende das, was er ber 

ſchwört, und die Wichtigkeit des Eides erfaſſe. Deshalb 

ſind zu ſchwören unfähig diejenigen, welche ſich die Schwere 

des Eides nicht zu Herzen nehmen, wie die Atheiſten, 

dann jene, welche den Gebrauch des Verſtandes nicht 

haben, als Raſende, Wahnſinnige, Blöde, Trunkene 
und Unmündige. Perſonen, welche die Jahre der Min: 

digkeit erreicht haben, können nach dem gemeinen ) 
und nach dem Oeſterreichiſchen Rechte zum Eide zuge— 

laſſen werden 1). Unſere Geſetze ſuchen dem Mangel an 

Uiberlegung durch die voraus gehende Meineidserinnerung 
zu begegnen k). n uin un 

Gerechtigkeit (justitia) iſt in fo weit eine dem 

Eide nothwendige Eigenſchaft, daß über eine ſündhafte 
Handlung gar nicht, über eine gerechte aber nicht leicht— 

finnig und ohne Noth geſchworen werden darf 1). Un— 
gültig ſind daher die Eide, welche dem göttlichen Geſetze 
ſchlechterdings widerſtreiten ); Eide, welche gegen die 

guten Sitten oder das Recht eines Dritten laufen 1), 
wohin z. B. der Eid gehört, womit eine gegen frühere 
Vertragspflichten verſtoſſende Verbindlichkeit bekräftiget 

wird 6), oder ein Untergebener dem Rechte feines Obern 

h) can. 14 — 16. caus. 22. q. 5. 

1) Hofd. v. 31. Aug. 1798, A. G. O. 88. 140 lit. a, 142 

lit. e. Strafg. B. 1. Thl. d. 384 lit. d. 

rk) Hofd. v. 14. Mai 1781. G. Inſtruct. 2. Abthl. 58. 14—17. 

A. G. O. 98. 161. 162. 5 

7) can. 5. 14. caus. 22. J. 1. 

m) can. 2 — 4. 6. 8. 22, caus, 22. d. 4, 

n) can. 5. 8. ibid. can. 18. caus, 22. d. 5. cap. 18. de 
jurej. cap. 1. in fine eod. iu 69. (2. 11.) cap. 68. 

de reg, jur. in 6°. 

o) cap. 33. de jurej, 



etwas vergeben will p); und Eide, welche das öffentliche, 

das Wohl der Kirche oder des Staates gefährden, wie 

der Cid, den ein Biſchof zum Nachtheile der Kirche 405 

zum Schaden der Krone 5), oder ein Privater“ 
dahm ablegt „daß er keine Zeugenſchaft geben wolle 4). 

Eide, welche über fittliche und rechtliche Verſprechungen 

oder Begebenheiten ohne Noth abgelegt werden, find 

| zwar nicht ungültig, aber die beabſichtigte Gottesver⸗ 

ehrung fällt weg. Vielmehr handelt derjenige, der ſchon 
bei unbedeutenden Anlä ſſen ſchwört, wider das zweite 

Geboth Gottes, und zieht ſich eine Fertigkeit im Schwö⸗ 4 

ren zu, die ihm zur Gewohnheit wird, und unvermeidlich 

in Meineide verſtrickt. Wann der Fall der Nothwendigkceit 
einen Cid abzulegen vorhanden ſei, läßt ſich für außer⸗ 

geichlhe Vorfallenheiten im Allgemeinen nicht beſtim⸗ 

men. Bei uns ſind aus dieſer letzten Rückſicht, wegen 

mangelnder Nothwendigkeit folgende Eide abgeſchafft wor⸗ 
den: 1) der Eid de immaculata conceptione, wel- 

cher ſonſt bei allen Univerſitäten und Lycäen bei Doctors⸗ 

Promotionen Statt gefunden hatte, nun aber nach der 

Formel des Gerichtseides abgelegt werden muß 2); 2) 

der Eid des Gehorſams gegen den Römiſchen Stuhl, 
welcher ebenfalls bei Ertheilung des Gradus und bei 

Antretung eines Lehramtes in einer Facultät geſchworen 

wurde =) 5 3) der Eid, welcher bei der Chriſtenlehrbru- 

daha ſowohl bei der Aufnahme als an dem Titular⸗ 

Feſnage von allen Vorſtehern und e unter 

b) ep. 19. ibid. N 
N 9 cap. 27. ibid; 

| r) cap. 33. ibid. 

Dep. 18. de testib, (2. 20.) cane J. de lestb . pe: - 
ir A . . 

1) Hofd. v. 3. Juni 1782. ae 

u) Hofd. v. 3. Febr. 1785. 

A 8 

> 

> * 
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dem Hochamte auf das Evangelien » Bud) abgelegt wurde. 

Er war mehr für eine bloße Ceremonie, als eine wichtige 
Religionshandlung anzuſehen geweſen, indem er von vie⸗ 

len kaum halb erwachſenen Knaben und Mädchen, welche 

das Amt eines Ausfragers oder einer Ausfragerinn be⸗ 

gleiteten, abgelegt werden mußte w), und konnte um ſo 

mehr aufgehoben werden, als er mit Aufhebung aller 

Bruderſchaften ($. 153.) und der Einführung der neuen 
Gottesdienſtordnung von ſelbſt wegfiel. In erſter Rück- 

ſicht wegen Schädlichkeit ſind bei uns nachſtehende Eide 

verbothen: 1) der Eid, mit welchem ſich junge Cleriker 

gegen das ſchon von dem Tridentiniſchen Kirchenrathe ge 
machte Verboth x) den Ordensvorſtehern zu verbinden 

pflegten, daß ſie ſtets im geiſtlichen Stande beharren, 

widrigens dem Kloſter oder Stifte für alle auf ſie ge⸗ 

machten Auslagen Erſatz leiſten wollten )); 2) der Eid, 

den die Meiſter der Handwerke und Zünfte ablegen muß⸗ 
ten, die Heimlichkeiten derſelben zu verſchweigen, welcher 
unter 20 Rthlr. abgeſtellt iſt 2). 

$. 106. 

Aeußere Form. 

Zur äußern Form des Eides gehört an ſich nur 
die Anrufung Gottes als Zeugen und Rächers der Uns 
wahrheit. Die Worte, mit welchen dieſes geſchieht, find 
gleichgültig a). Doch iſt im canoniſchen Rechte die For⸗ 
mel üblich: Sie me Deus adjuvet et haec sancta 

w) Hofd. v. 4. Aug. 1782. 
x) Conc. Trid. sess. 25. cap. 16. de regular. 

5) Hofd. v. 24. Oct. 1783. 
2) General-Satz. in Handwerksſach. für Böhm. v. 16. 

Nov. 1731 $. 10. 

a) can. 7. 11. 14. caus. 22. d. 1. 
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erangelin; welche ſich auf die vorgelegte Vulgata ine 5). 
In Oeſterreich aber darf weder bei gerichtlichen noch bei 

außergerichtlichen Eiden eine andere Formel gebraucht 
werden, als die in der Gerichtsordnung vorgefchriebene : _ 

So wahr mir Gott helfe c). Dadurch iſt es von dem 
auch für die Eide der Akatholiken vorgeſchrieben geweſenen 
Beiſatze: bei allen Heiligen 4), von ſelbſt abgekommen. 
Worte oder Betheuerungen, welche jene Anrufung Got— 

tes nicht enthalten, ob fie gleich ſonſt religiöfen Inhaltes 
find ‚wie z. B. die Betheuerung bei dem Himmel, dem 
Kreütze, „ dem heiligen Evangelio, der Mutter Gottes, 
bei den Heiligen, bei feiner Seele, oder die Veptuerunh 

unter priefterlicher , unter adeliger Treue u. ſ. w., machen 

eben ſo wenig einen Eid, als die Audfage einer Wahrheit 

mit Einmiſchung des Nahmens Gottes, z. B. Gott weiß 

es, vor Gott ſei es geſagt, daß u. ſ. w. Indeſſen ſind 
dieſe und ähnliche Betheuerungen nicht verbothen, wie 

ſolches der Fall mit den Eiden bei Geſchöpfen iſt, wie z. B. 

bei dem Geiſte, dem Haupte, den Augen des Königs e). 

Eben ſo wenig wird ein Eid geſchworen, wenn ſich jemand 

bei ſeiner Ausſage auf einen frühern Eid beruft F), oder 

1 etwas an Eidesſtatt bekräftiget, da weder in dem einen 

5 noch in dem andern Falle Gott zum Zeugen und Rächer 
der helden Rede genommen wird. 

f 5 7) cap. 4: de jurej. Ey 
0) A. G. O. 88. 164. 221. Hofd. v. 3. sank 1782 u. 

18. Juli 1782. 
d) Reſol. v. 23. Febr. 1643, v. 14. April 1649. 
e) can. 8. 10. caus, 22. d. 1. Von dem Eide bei des 

Kaiſers Wohle, den die Chriſten ſtatt bei des Kaiſers 
Geiſte ſchworen, findet ſich noch eine Spur in const, 41. 

C. de transact. (2. 4.) 

WR) RP: 35. de jurej. 

u 2 
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Ob der Schwörende derſelben Religion zugethan ſei, 
zu welcher ſich derjenige bekennt, dem der Eid abgelegt 

wird, darauf kommt nichts an; es muß nur jedes Mahl, 

wie es ſich von ſelbſt verſteht, die Eidesformel nach der 

Religion des Schwörenden eingerichtet werden. Der Une 
gläubige hält ſeinen Abgott für einen wahren Gott, und 

mißt ihm die Eigenſchaften deſſelben zu. Seinerſeits 

verhält ſich mithin die Sache ſo, als hätte er den wah⸗ 

ren Gott zum Zeugen genommen und der ihm den Eid 
abfordert, iſt auf keine abgöttiſche Handlung, ſondern 

nur auf feine Sicherheit bedacht g). Dieſes beſtätiget 

auch ſowohl die heilige Schrift 5), als das gemeine Kir⸗ 
chenrecht ). Daß von Juden, die mit uns an denſelben 

Gott glauben, ein gültiger Eid aufgenommen werden 
könne, iſt nie bezweifelt worden. Nach unſerer Gerichts⸗ 

ordnung ſoll nur, weil die Juden bei den geringfügigſten 
Sachen zu ſchwören gewohnt ſind, der bei ihnen bisher 

üblich geweſene Eid noch ferner beobachtet werden T). 
Rückſichtlich der bei der Ablegung eines Eides zu ge⸗ 

brauchenden Feierlichkeiten ſchreibt das gemeine Kirchenrecht 

nichts vor. Doch war es ſchon längſt eingeführt, daß der 

feierliche Eid der Chriſten vor einem Crucifixe zwiſchen zwei 

brennenden Kerzen abgenommen wird, dann daß der Schw 

rende die rechte Hand in die Höhe ſtreckt oder auf die Bruſt 
legt, und zuletzt das Evangelien-Buch, das Erueifit, ein 
Schwert, und bei Immatriculirungen den Zepter berührt. 

Nach dem gemeinen Rechte geht es ſogar an, daß der 

Eid ſchriftlich abgelegt, und außer den Fällen, wo 
er in Perſon geſchworen werden muß 7), zur Ablegung 

g) Schrodt lib. II. Decret, a 24. F. 402. 5 

h) Genes. XXI. 31. 

1) can. 16. caus. 22. q. 1. 785 — 

1) A. G. O. 5. 164. G. Inſtruct. 2. Abthl. 5. 18 24. 
1) cap. 47. de testib. (2. 20.) cap. 4, de sentent, excom, 

(8. 39.0 y 
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ee bee Alebumächiget werde ). Eu derlich 

iſt nur, daß der Schwörende den Eid im nüchternen 
Zuſtande, und daher Vormittags ablege n). — Bei uns 

iſt beſtimmt vorgeſchrieben, daß während der Ablegung 
| des Eides der Schwörende den Daumen und die zwei 
erſten Finger der rechten Hand in die Hihe halte, er fei 
ein Geiſtlicher oder Weltlicher, eine Manns⸗ oder Weibs⸗ 

perſon o). Eben dieſe Feierlichkeit macht „ daß die Eide 

bei uns mündlich abgelegt werden müſſen. Nur in dem 
Falle, wo derjenige, welcher einen gerichtlichen Eid abs 

zulegen hat, abweſend iſt, und der Eid mittelſt Erſuch⸗ 
ſchreibens an feine Ortsbehörde nicht aufgenommen wer⸗ 

den kann, vertritt die von ihm eigenhändig unterſchriebene 

und beſtätigte Eidesformel fo lang die Stelle des 
wirklich abgelegten Eides, als das Hinderniß der Eides⸗ 

ablegung fort dauert 7). Auch kann ein gerichtlicher Eid 

niemahls durch einen Sachwalter gültig abgelegt, ſondern 
muß jederzeit in Perſon abgeſchworen werden 9). Mittelſt 

eines Bevollmächtigten darf bloß allein die Annahme und 

das W zur Ablegung eines Eides Statt haben 5). 

ER AR 1 3 „ . 8. 107. 

n a; Wirkungen. 
Die Wirkungen des Eides betreffend: fo if der 

Berſprechungseid „von dem hier eigentlich nur die Frage 
fein kann, acceſſoriſcher Natur. Er fest eine ſchon 

beſtehende Verbindlichkeit voraus, an der nach dem Römi⸗ 

ſchen Rechte, einige Ausnahmen abgerechnet a), ſo wenig 
m) capı7, 8. de juram, calum. (2. 7.) cap. 3. eod.in 6°, (2,4,) 
9 can. 16. caus, 22. d. 5. 

e) A. G. O. 50. 163. 221 
7) Ebend. §ö. 225 — 2 28. N 
g) Edend. $. 223. 

) B. G. B. f. 1008. 
a) Ir. 7. Pr. & g. 1. D. de operis uber. (38. 1.) fr. 36. 

H. de manumiss. test. (40. 4.) 

U 
_ 

8 
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etwas geändert 5 „ als eine neue Verpflichtung aut 

wird; er dient der Regel nach rein dazu, um die Be⸗ 
' weggründe zur Erfüllung; zu vermehten. Nach dem cano⸗ 
niſchen Rechte aber, , welches den Eid mit Grund von 
feiner religibſen Seite zu würdigen gewußt hat, ſchafft 

er eine neue von der bisherigen Hauptverbindlichkeit ver⸗ 

ſchiedene fubjective Verpflichtung, welche das Band der 

Religion heißt. Dieſe macht, daß die objective Verbind⸗ 

lichkeit, welche rückſichtlich des Gegenſtandes, der, und 

desjenigen, dem geleiſtet werden ſoll, um ſo ſicherer ge⸗ 

leiſtet werden muß, als der Eid heiligſt zu halten iſt, 

und das Band der Religion ohne Sünde nicht gelbſet 
werden kann c). Das canoniſche Recht beſtraft das 
Verbrechen des Meineides wie des falſchen Eides mit 

Infamie 4), und nach Beſchaffenheit der Perſon mit noch 

andern Strafen e); unſere Oeſterreichiſche Sttafgeſetz⸗ 

gebung ahndet es mit Ausſetzung auf die Schandbühne 

und ſchwerem, nach Umſtänden ſelbſt auf Lebenslang zu 
verhängenden, Kerker 7). f le 

In feinen Folgen richtet ff ch der Eid vermöge des 
untergeordneten Verhältniſſes zu einer bereits beſtehenden 

Verbindlichkeit nach dieſer. Er kann auf das, was in 

dem Hauptgeſchäfte nicht liegt, nicht bezogen werden g), 

und die Bedingungen und Clauſeln, unter welchen dieſes 

engen wurde, kommen auch dem Eide zu Gute 50. 

5) fr. 7. Hi 16. D. de pactis (2. 14) A 

6) cap. 28, de jurej, cap. 2. de pact. in 69. (1. 18.) 

d) can. 9. caus. 3. J. 5. can. 17. caus. 6. d. 1. cap. 

54. de testib. (2. 20.) | 
0 can, 12. Dist. 81, can. 18. caus. 6. g. 1. cap. 10. 

12. de jurej, cap. 2. in fin. de fidejuss, (3. 22.) 

J) Strafg. B. 1. Thl. 8%. 178 lit. e, u. 181 — 183. 
89) cap. 20. 35. de jurej, BR 

h) cap. 3, 25. 29. ibid. cap. 3, de condit, (4. 5.) 
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Iſt das han ſchäft an und für ſich ungültig 65 105.), 
fo, kann es auch der Eid nicht aufrecht erhalten ) und 
iſt die Hauptverbindlichkeit durch Remiſſion oder e 

ſation exloſchen, fo hat auch die aus dem Eide entſtan⸗ 
dene Verbindlichkeit ihren Beſtand verloren ). Wenn 
dagegen das Hauptgeſchä ift nicht an und für ſich, ſondern 

nur zu Gunſten oder zum Vortheile des Schwörenden 

ungültig und kraftlos iſt, oder, was gleich gilt, wenn 

5 

die Verbindlichkeit moraliſch erlaubt iſt, und dem Rechte 
eines Dritten nicht zuwider läuft: ſo macht es der Eid 
fo vollgüftig und klagbar, daß ſelbſt die Erben des Schwö⸗ 
renden daraus verbunden werden 7). Beiſpiele dieſer Art 
geben die Schenkungen unter Ehegatten, die Veräuſſerung 

des zum Heirathsgute erhaltenen Grundes von dem Man⸗ 

ne m), die Verzichtleiſtung auf eine Nachlaſſenſchaft 1), 

die 1 der Unmündigen o). 
Sn wie weit der Eid als eine ſelbſiſtändige Hand⸗ 

lung erscheint, bleibt er ein freier Willensact des Schwö⸗ 
renden. Wo dieſes nicht geſagt werden kann wo die 

a des Schwörenden aufgehoben worden iſt: da war 
Bille ſich zu verbinden, da kann folglich auch aus 

Im. Eide keine Verbindlichkeit entſtanden ſein. Ungültig, 

wenn gleich noch nicht für den Schwörenden behoben 

(folg. 99 ſind daher ſchon bei ihrem Entſtehen die Eide, 
welche durch widerrechtliche Gewalt oder Furcht erpreßt, 

einem Irregeführten argliſtig oder betrügeriſch entlockt P), 

oder einem Verſprechen, welches der Promiſſar rechtlich 

t) cap. 18. 27. 33. de jurej. cap. 58. reg. jur. in 6. 

MR) esp. 2. de sponsa'. (J. 1.) cap. 7. de pignor. (3. 21.) 
79 cap. 6. de testam. (3. 26.) 

n) cap. 28. de jurej. cap. 2, eodem in 6°, 

n) cap. 2. de pactis in 6. (1. 18.) 

o) const. 1. & Auch. C. Si advers. vendit. (2. 28.) 

p) cop. 8. 28. de jurej. cap. 2. de Pact. in 69. cap, 

3. 4. de his, quae vi &c, (1. 40. ) 
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nicht annehmen kann, z. B. wucheriſche Zinſen zu zahlen, 

wenn gleich ſonſt 1 . worden find 9). 

| F. 108. Br 
992 rech vom Eide. 0 n 

5 Da der Eid ein Band der Religion, und die daraus 

hervorgehende Verbindlichkeit eine natürliche iſt: ſo folgt, 

daß davon keine men ſchliche Macht losſprechen könne. 

Wo von einer Losſprechung die Rede iſt, da kann nur 
eine uneigentliche gemeint fein 4), und felbft« dieſe tritt 

bloß in folgenden zwei Fällen ein: 1) wenn der Eid 
aus der Beſchaffenheit der Perſon des Schwörenden, des 

Gegenſtandes des Schwures „oder der dabei unterwalten⸗ 

den Umſtände ungültig iſt ) 3. 2) wenn der Schwörende 
aus dem ſelbſt gültig abgelegten Eide nicht mehr verbunden 

iſt, weil derjenige, dem er geſchworen hat, ſeines Rechtes 
beraubt wurde, oder das Geſchäft, zu deſſen Beſtärkung 

der Eid abgelegt iſt, aufgehoben werden mußte e). Die 

Macht, die eine oder die andere Erklärung zu machen 
ſteht der geiſtlichen oder weltlichen Gerichtsbehörde zu, je 

nachdem die Handlung, worauf ſich der Eid bezieht, diefer, 

oder jener Gerichtsbarkeit unterworfen iſt. Da aber die 

weltliche Gerichtsbehörde nur über das Aeußere der Hand⸗ 

lung erkennt, und auf den religibſen Theil des Eides ſich 

nicht erſtrecken kann: fo iſt es zur Beruhigung des Gewiſ⸗ 

ſens wenigſtens rathſam, unter Umſtänden, wo die. weltliche, 

Macht von dem bürgerlichen Geſchäfte entbunden hat, rück⸗ 

ſichtlich des beigerückten Eides auch noch von der geiſtlichen 

Macht für das innere Forum die Losſprechung zu erwirken 4). 

J) cap. 6. de jurej. vergl. mit cap. 59, de reg. jur. iu 6, 

a) cap. 18. de jurej. Non tam absolutio est negessarin, 

quam interpretatio requirenda. 

b) cap. 2. 6. 8. 15. ibid. 
e) cap. 1. 2. 31. de jurej. 

d) cap. 13. de jud. (2. 1.) 
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N 55 ani ech: 8 ae ** 
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Achtes Hauptſtüc | | 

BR den Begräbniſſen und Toktenanbaften 
eu 710 Gnu RR 

. ela! 9 p Bi hz! N f. 100. 

urſprung de kirchlichen Begräbniſſes. 
Bm e ed 

Ale bekannten Blker ; welche auf Bildung Anſpruch 

machen, haben es von jeher für eine Pflicht des Anſtandes 
und der Menſchlichkeit gehalten, den Verſtorbenen durch 
2 Begtäbniß ihrer Leiche oder Aſche die letzte 
hre zu erweiſen. Wie hoch die Römer dieſe Sache ge: 
ne ihre vielen Geſetze hierüber ). 
Es war natürlich, daß die Chriſten nicht minder für ein 
chückliches Begräbniß ihrer Verſtorbenen bedacht waren. 
Sie hatten hierzu eben ſo die Römiſchen Geſetze zur 
Befolgung, und die in den Büchern des alten Bundes 

enthaltenen Beiſpiele der Patriarchen zur Aufmunterung 

vor ſich b) „als ſie aus der Schrift des neuen Teſtamentes 

überzeugt waren, daß die Leiber Wohnſtätten unſterblicher 
Seelen, Tempel des heiligen Geiſtes ſeien e), und daß 
die Gemeinſchaft mit den verſtorbenen Brüdern nicht 
orig „ fondern über dem Grabe noch fort dauere 4). 

A are daher auch ein beſonderes ehrenvolles 
A 

9 oe): p. de religiosis et sumptibus FR (11. 7.) 

„lat C. cod. (3. 44.) D. de mortuo inferendo (11. 80) 

D. de "sepulchro violato (47. 12.) C. eod. (9. 19.) 

50 Genes. XXV. 9. 10. Deuter. XXXIV. 6% 

c) 1. Kor, III. 16. VI. 19. 5 

0) Origen, lib. VIII. ‚contr. Cels. Hieron. Iib. 1. epist. 25. 

cap. 8. August. lib, I. de eivit, Dei cap. 13, lib. de 

cus. pro mort, | 
* 
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Begräbniß jenen, welche dem Glauben ihr Leben zum Opfer 
gebracht hatten, im Kampfe für Religion und Tugend 

gefallen waren; und wie die Kirchengeſchichte zeigt, ſo 

beobachteten fie ſolches ſelbſt zu den Zeiten der härteſten 

Verfolgungen, mit der größten Gefahr für ihr eigenes 
Leben, indem ſie ſich die Erlaubniß zu dem Begräbniſſe 
hingerichteter Marterer durch Bitten und Geld von den 

Richtern ausgewirkt, mehrere und darunter angeſehene 

Perſonen, ſelbſt Rathsherren und Prieſter, die Leichname 

auf ihren Schultern zu Grabe getragen, oder mit eigenen 

Händen begraben haben e). Die chriſtliche Kirche hat 
hinſichtlich des Begräbniſſes vor der heidniſchen und jüdi⸗ 

ſchen vielmehr noch das voraus, daß ſie demſelben jene 
Einrichtung geben kann, welche dem höhern Standpuncte 
des Chriſtenthums, und dem aus der Tradition aufge- 

nommenen, von der katholiſchen und griechiſchen Kirche 

getreu bewahrten Glauben, daß Gebethe und gute Werke 
auch den Verſtorbenen zum Nutzen gereichen, angemeſſen 

iſt. Eben deshalb erſcheint in dieſen beiden Kirchen das 

Begräbniß nicht bloß als eine äußere Ceremonie, ſondern 

wirklich als eine Religionshandlung, welche hier unter 

den übrigen heiligen Handlungen ihre Stelle zu finden hat. 

. 110% 
Begräbnißort. 

Das kirchliche Begräbniß kommt in einer dreifachen a 

Bedeutung vor: man verſteht darunter 1) den Ort des 

Begräbniſſes, 2) das Recht, es vorzunehmen, vorzüglich 
aber 3) die religibſen Gebräuche und heiligen Ceremonien, 

mit welchen es verrichtet wird. Hinſichtlich des Ortes 

fügten ſich die erſten Chriſten den Geſetzen der Römer, 
welche die Todten innerhalb der Stadt zu begraben ver⸗ 

e) Euseb. hist. ecel. lib. VIII. cap. 16. 
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bothen, und ſolches an öffentlichen Straſſen und Wegen 
zu thun befohlen hatten a), und dies um fo lieber, als 

es auch bei den Juden üblich war, die Begräbnifftätte 
außerhalb der Stadt zu haben 5). Die chriſtlichen Bes 

gräbniſſe waren indeffen gleichwohl von der Art, wie wir 
ſie gegenwärtig haben, lange Zeit ſehr entfernt. Sie 

waren vereinzelt an den Straſſen und Aeckern, oder ur 
gemeinſchaftlich, „aber in Höhlen und unterirdiſchen Gän 
gen gemacht, welche man areas, tumbas, enen | 

catacumbas, arenarias nannte, und auch zu Zufluchts- 
örtern bei wüthenden Verfolgungen, fo wie zu Verſamm⸗ 
lungsplätzen für die Feierung des Gottes dienſtes benützte. 
Oberhalb der Erde einen öffentlichen Begräbnißplatz an⸗ 
zulegen, war erſt zu Anfange des dritten Jahrhunderts dem 
P. Calliſt vergönnt; das Recht neben und in den Kirchen 

und Capellen zu begraben, welche über den Gebeinen oder 

der Aſche der Heiligen aufgeführt wurden, erhielten die 

Cyriſten noch viel ſpäter. Das Begräbniß geſchah auch 

alsdann in Folge mehrerer Coneiliar » Satzungen meiſtens 

nur neben den Gotteshäuſern; in denſelben wurde es 

ordentlicher! Weiſe bloß hochanſehnlichen Perſonen, den 

Landesfürſten, Biſchöfen, Aebten, dann den Stiftern 
und Wohlthätern der Kirche zugeſtanden. Als aber in den 
neuern Zeiten die gewöhnlichen Beerdigungsplätze in und 

neben den Kirchen zu ſehr überfüllt, und die nachtheiligen 

+. Einwirkungen der böſen Ausdünſtung auf d die Geſundheit 

der Lebenden einleuchtende wurden: 0 kam es wieder 

auf die ältere Disciplin zurück, vermöge der eigene von 
der Kirche getrennte Begräbnißſtätten errichtet, und die 

| Beerdigungen u unmittelbar neben und in der Kirche We 
Bis da 

= 

a) M. Abhantıg. v. kirchl. Gebäud. g. 64. 0 

5) Matth. XXVII. 60. Mare. XV. 46. Luc. VII. 12. 
XXIII. 63, Joun. XIX. 41. pt 

7 
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eingeſtellt wurden c). Dieſe Begräbnißſtätten „welche 

Gotteßäcker, heilige Felder, Freid +, Fried ⸗,„ Leid⸗ und 

auch wohl Kirchhöfe heiſſen, ſind rr der einzige Ott, 
wohin alle Beerdigungen zu geſchehen haben. Sie gehören 
als religibſe Orte unter die religibſen Sachen, und werden. 

geh ſolche auch unten G. 145.) erkannte 

ie 
Familienbegräbniß. anne! 

Die Begräbnißſtätte für die einzelnen Gläubigen iR 
der Freidhof des Kirchſprengels. Deshalb, befindet ſich 

auch bei jeder Pfarre ein eigener Freidhof, wofern nicht, 
wie dieſes in den Provinzial-Haupt ⸗, und. andern größern 

Städten gewöhnlich angetroffen wird, für mehrere in dem⸗ 

ſelben Orte beſtehenden Pfarren nur ein einziger gemein⸗ 

ſchaftlicher Freidhof errichtet iſt. Eine Ausnahme hat 

bloß bei jenen Statt, welche ein Familienbegräbniß haben, 

oder ſich eine beſondere Begräbnißſtätte auswählten. 

Das Familienbegräbniſ (sepulchra ma- 
jorum) iſt vielleicht faſt ſo alt, als das Begräbniß ſelbſt. 
Es hatten ſolches nicht nur die Römer im Gebrauche a), 
ſondern es beſtand auch ſchon bei den Vätern des alten 

Bundes die Gewohnheit, bei den Voreltern begraben zu 

werden 5). Nach dem gemeinen Rechte hat den nächſten 
Anſpruch auf ein Familienbegräbniß in der Kirche der 

Patron als Erbauer der Kirche, jedoch fo, daß er es 
durch die Veräuſſerung des Gutes verliert, und auf den 

neuen Erwerber und deſſen Familie überträgt. Es kann 
aber auch ein Anſpruch auf eine beſondere Abtheilung der 
Kirchengruft von einer Familie durch einen entgeldlichen 

e) M. Abhandlg. a. a. O. 

«) fr. 5. de relig. et sumpt. funer. 

b) can. 2. caus. 13. . 2 
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Vertrag PR den unmittelbaren Vorſtehern der Kirche an 
ſich gelbſet werden. In beiden Fällen geht das Familien⸗ | 

dem pfarrlichen vor c). 
ei zung; find alle Bamitienhegehbniffe welche in 
Kloſter⸗ oder Kirchengrüften in der Stadt oder auf dem 

Lande beſtanden, zugleich mit den allgemeinen, dann den 
Kloſter⸗ und Kirchengrüften d) eingeſtellt worden e). & 
ſteht den Klöſtern und Familien bloß frei, ſich an den 

Ringmauern der allgemeinen Kirchhöfe beſondere Behält⸗ 

niſſe oder Privat » Grüfte anzubauen, worin ſie ihre 

Todten abgeſondert einſenken laſſen können. Alle Mahle 
müſſen aber dieſe Lelchen unter der Erde begraben, und 

dürfen keineswegs, } außer wenn ſie balſamirt find, frei. 
beigeftzt werden. . Dabei iſt auch die nötbige Ein⸗ 
ſchränkung zu beobachten „damit nicht durch übermäßige 
Anzahl und Größe ſolcher Grüfte den allgemeinen Freid⸗ 

höfen zu zu viel Raum benommen werde. Uibrigens kann 

6 0 80 auch abgeſonderte Orte ohne Erbauung einer 
\ Capelle zur Begräbnißſtätte wählen, wohin die Leichen 
der Familien zu begraben ſind. Nur müſſen ſolche Das 

7 mittengrüfte in freier Luft, mithin außer den Städten und 

Ortschaften, in der vorgeſchriebenen Entfernung von Woh⸗ 

nungen auf einem mit Mauern umgebenen Platze errichtet 

7 werden, dergeſtalt, daß ſie dem allgemeinen Geſundheits⸗ 

zuſtande nicht zum Nachtheile gereichen; was zemzuſt zu 
eue die er. des We N iſt 80. n 
ey) An 

“nf 11 ir 

. cap. 1. 3. "de sepult, (3. 28 ö 

) Hop. v v. 7. Febr. 1782, 20. Aug. 1784, 5. ra 1797 

4. 2 u. 7. 5 

0 Hod. v v. 12. Aug. 1788. 

7) Hofd. v. 6. Sept. 1787. 

559 Sof. v. 15. Sept. 1788, 28. Ott. 1791. M. Abhandlg. 
1 von kirchl. Gebäud. . 65 u. 1. 2. 4. 
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9.40. A 
Wahlbegräbniß. . 

Nach dem gemeinen Rechte kann man ſich auch einen 
befondern Ort zu feinem Begräbniſſe wählen, auf wel— 
chen man weder als Pfarrkind, noch aus dem Titel eines 

Familienbegräbniſſes ein Recht hat. Der gewählte Ort 

geht, wenn er nur anders geweiht, obgleich nicht gerade 
religibs iſt a), und zum Begräbniſſe benützt werden darf, 
ſowohl der pfarrlichen Begräbnißſtätte, als der Familien: 

gruft vor. Ehemahls war das Recht zu einer Begräbniß⸗ 

ſtätte allen Klöſtern und Kirchen der Dominicaner, Mi: 
noritten und andern religibſen Gemeinden dergeſtalt ein⸗ 

geräumt, daß ſie jede Leiche, von der es verlangt wurde, 

bei ſich begraben durften 5). Nachdem aber gegenwärtig 

alle Kloſter « und Kirchengrüfte geſchloſſen find, und nicht 
einmahl die Ordensbrüder, wie es doch das gemeine 
Kirchenrecht vorſchreibt e), in denſelben mehr begraben 

werden dürfen 4): ſo kann das Recht zur Wahl eines 

beſondern Begräbnißortes bloß in ſo weit noch von einer 

Bedeutung ſein, als man einen andern Freidhof, als 

den pfarrlichen zur Aufnahme feines Leichnams beſtimmt. 

Unter dieſer Beſchränkung bleibt die Wahl ſo frei, daß 

weder der Mann ſeinem Weibe „noch der Vater feinem 

mündigen Kinde darin hinderlich ſein kann e). Sonſt iſt 

das Weib bei dem Manne, und wenn ſie mehrere gehabt 

a) cap. 3, de sepult. cap. 2. §. 1. eod. in 60, (3, 12.) 

b) cap. 1. eod. in 60. cap. 2. eod. in Clem. (3, 7.) 

cap. 3. de poenis in Clem. (5. 8.) cap. 2. de sepult. 

in Extrav. com, (3. 6.) cap. 1. de priv. ibid. (5. 7.) 

c) cap. 5. de sepult. in 60. 

d) M. a. Abhandlg. §. 65 v. 1. 

e) cup. 7. de sepuli. cap. 4. eod. in 60. 



hat, bei dem letzten F), d a5 Kind aber bei ſeinen Eltern. 
zu begraben, und ſteht 12 Vater nur für das unmündige 
eine Wahl zu kreffen ftei a). Auch ſind die letztwilligen 

gen hinſichtlich der Dispoſition. über das Be⸗ 

an die gewöhnlichen Teſtamentsfeierlichkeiten nicht 

n, da ſolche mehr als ein bei Lebzeiten gemachter 

Auftrag betrachtet wird. Es reicht zu, wenn der Wille 
des Berſtorbenen ſchriftlich, oder überhaupt durch ſolche 

Zeugen beſtätiget wird, an deren Wahrhaftigkeit zu zwei⸗ 
Ir Mi Urſache it. a 

ren 8. 113. 

3 Begräbnißrecht. 

Die 1 des kirchlichen Begräbniſſes iſt ein 

* 

Ba Lu Recht des Pfarrers 2). Es gründet fich 
darauf, daß der Pfarrer, der den Gläubigen bei ihren 
Lebzeiten geiſtlicher Weiſe beiſteht, auch nach ihrem Tode 
den auf das in der Kirchengemeinſchaft chriſtlich geführte 

Leben zu beziehenden Dienſt verrichte. Sein Recht geht 
eben deshalb nur ſo weit, als ſeine vormahlige Pflicht. 
Es beſchränkt ſich auf die Pfarrkinder, als welche hier 
alle diejenigen angeſehen werden, denen er bei Lebzeiten 
die Sacramente zu adminiſtriren hat, ſie mögen einen 

zändigen oder einen bloß zeitlichen Wohnſitz in der 
| Pfarre haben, folglich auch Fremde und Durchreiſende, 

„u 

wenn der Leichnam ohne viele Umſtände an den wirklichen 

Wohnort nicht überführt werden kann 3). Rückſichtlich 
der ‚Drbrasperfonen hat, da das Kloſter gewiſſer Maßen 

9 can. 2. 3. caus. 13. 4. 2. cap. 3. 9. 1. de RR in 69, 
8) cap. 7. de sepult. yıh 

4) cap. 10. de sepult. (3, 28.) cap. 2. eod. in 60. cap. 2 2. 
eod. in Clem. 

5) cap. 3. eod. in 60. Prag. S Ordin, Verord. v. 4. April 1824 
u. 8. 0 > 2 f 
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einen Sprengel für ſich ausmacht, der Ordendobere als 
Pfarrer das Recht zum Begräbniſſe c). Die verſtorbenen 

Seelſorger auf dem Lande werden durch den Dechant oder 

bei deſſen Abgange von dem älteſten Pfarrgeiſtlichen be— 
graben 4), die bei der Seelſorge angeſtellten Ordensgeiſt— 

lichen ausgenommen, welche wieder von ihren Ordensobern 
zu begraben ſind. 

$. 114. 

Kirchliche Begräbnifgebräudhe, 

Ein in den älteſten Zeiten der Kirche hatte man 

in Gewohnheit, den Todten Augen und Mund zu ſchlieſſen a), 

fie mit Waſſer abzuwaſchen 5), nach Umſtänden einzu— 
balſamiren, mit einem Todtenkleide zu bekleiden, in einen 

Sarg zu legen, und bis zu dem Begräbniſſe zu bewachen. 
Das Einbalſamiren wurde vorzüglich da vorgenommen, wo 

bei den Begräbnißplätzen gottesdienſtliche Verſammlungen 

gehalten, folglich die übeln Ausdünſtungen der Leichen 

und die Gefahr der Anſteckung abgewendet werden mußten. 

Von dem Bekleiden der Leichen hat ſich ein Uiberbleibſel 

in dem Römiſchen Rituale erhalten, welches ſolches hin 

ſichtlich der Leichen der Biſchöfe und Prieſter ausdrücklich 

vorſchreibt. Das Bewachen aber geſchah in der Kirche, 

wohin man des Abends die Leichen brachte, die Nacht 

über, zuweilen auch mehrere Tage ausſetzte, und Todten⸗ 

andachten abhielt c), von denen wahrſcheinlich die ſpätern 

vigiliae defunetorum und das heutige oflieium defunc- 

torum, das aus den primis vesperis und ig nociurno 

c) cap. 5. ibid. 

d Hofd. v. 1. März 1758. 

a) Dionis. Alexandr, apud Euseb. lb. VII. hist, ecel. 

cap. 22, Auctor Romae subter. Iib. I. Cap. 21. 

5) Act. IX. 37. 

e) Greg. Turon. in vilüs patrum cap. 30. 
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5 beſtcht, vielleicht auch die Vorschrift des Remiſchen Rituals, 
3 im Beiſein des Leichnams zu leſen 
fr) und endlich der Gebrauch kommen, daß noch heut zu 
— 2 Exequien eine Tumba aufgeſtellt wird, 

welche die Leiche vorſtellt. Nach dieſen wurden die Leichen, 

in ſo fern es mit Sicherheit geſchehen konnte, unter Tags, 

welche Zeit man zur Erbauung der Gläubigen für die 

ſchicklichſte hielt 4), offen und unverdeckt von den Ber: 

| wandten oder Freunden, und wenn der Verſtorbene in 
beſonderer Achtung geſtanden war, von anſehnlichen Per— 

ſonen, auf den Schultern zu Grabe getragen, bis im 

vierten Jahrhunderte eigene Leute beſtellt wurden, die zum 
Clerus gehörten, und theils bei Seuchen die Kranken ab— 
warten (parabolani), theils die Leichen der Armen be— 
graben mußten (copiatae, leclicarii, vespillones, fos- 

sarii). Während des Zuges ſelbſt bis zur Grabſtätte 
wurden Pfalmen abgeſungen, dann brennende Kerzen und 

Fackeln vorgetragen, als ein Sinnbild des erleuchteten 
Glaubens und ein Zeichen der Freude, daß der Verſtorbene 

feinen Kampf glücklich und ſiegreich überſtanden und ber 
endet habe e). Das Grab war von Untergang gegen 
Aufgang gegraben, und der Verſtorbene in der Richtung 

va rücklings beerdigt, daß der Kopf gegen Untergang, die 

Biüſſe gegen Aufgang lagen, um ihm ſolcher Geſtalt gleich— 
8 10 N eine bethende Stellung und eine Haltung zu geben, 
bei welcher er bereit erſcheint, von Niedergang gegen Auf— 

4 gang, von der Erde gegen den Himmel zu enteilen f)s 
Auf das Begräbniß folgte die Liturgie für den Todten, 

welche in den Tagzeiten, in den eigenen Gebethen für 

die Verſtorbenen, und wenn das Begräbniß Vormittags 
d) const. 5. C. Theod. de viol. sepulchr. 

e) const. Apost. lib. VI. cap. 30. Chrysost. homil. 4. 

in Hebr. 

7) Samuelli praxis nova e in ecel, sepult, p. 18, 

& 
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geſchah, in dem Meßopfer g), bei beſonders angeſehenen 

und würdigen Perſonen aber noch in einer Lobrede beſtand, 

dergleichen von Euſeb auf K. Conſtantin G., vom heilis 

gen Ambros auf die KK. Theodos und Valentinian, und 

ſeinen Bruder Satyrus, vom heiligen Gregor von Nazianz 
auf ſeinen Vater, ſeinen Bruder Cäſarius und ſeine 

Schweſter Gorgonia noch vorhanden find. Nebſtdem 

wurde endlich Almoſen ausgetheilt, wozu insbeſondere der 

heilige Chryſoſtomus aufmuntert 5). Der hier und da 

eingeführte Mißbrauch, dem Todten den Friedenskuß zu 
geben, dann die heilige Hoſtie auf die Bruſt zu legen, 
und damit zu begraben 1), wurde durch mehrere Conciliar— 

Schlüſſe abgeſchafft k). Uibrigens war bei der ganzen 
Handlung Pracht und Aufwand verbothen. Das Begräb— 

niß des Chriſten ſollte ſich durch Einfachheit und Anſtand 

auszeichnen 7). Nur das war nicht unterſagt, daß nach 
dem Tode eines Verwandten durch einige Zeit Trauerkleider 
getragen würden m). Auch finden ſich ſchon ſehr frühe 
zeitig Spuren von der Gewohnheit, das Grab eines 
theueren Verſtorbenen mit Blumen zu beſtreuen 2). Heut 

g) const. Apost. lib. VIII. cap. 41. Dionis. Areopag. 

ecel. hierarch. cap. 7. Cone. Carthag. III. can. 3. 

*) Vis mortuum honorare, fac eleemosynas, Chrysost. 

homil. 61. in Joan. homil. 32. in Matth. 

1) S. Greg. Iib. II. Dialog. cap. 24. eee en 

lib. IV. cap. 41. 

*) Cone. Carch. III. can. 6, Antissiodor, can. 12. Trullan. 

can. 88. 7 ’ 

2) August. serm. 32. de verbis Apost. et lib. I. de civit. 

Dei cap. 13. Cone. Rhemens. an, 1583, tit. de se- 

pult. u. 1. 2. 

m) Hieronym. epist. 34, ad Julian. N 

„) Idem epist. 26. ad Pamach. de obitu uxor. cap, 2. 

Ambros. de obitu Valent. 
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iu Tage ſind zu den, nach dem eben Geſagten ſchon in 
den ältesten Kirchen üblich geweſenen, Ceremonien der 
f Vortragung des Kreutzes und Lichtes, des Pſalmengeſanges, 

der Gebethe o) und Exequien p), noch die Beräucherung, 

die Beſpritzung mit ee und das e 

hinzu gekommn. 
eee a S. 115. N 

| EN zur Verhütung des Begrabens 

deep von Scheintodten. 

In Oeſterreich hat der Begräbnißfeier die Beobach⸗ 
in einiger Einrichtungen vorzugehen, deren Zweck die 
Verhiltung des e, von Scheintodten iſt. Su 
ſind folgende: 
110 5) ie Do ARE n welche Aces z jenem 
Hauptzweck noch die Nebenzwecke vereiniget, daß wegen 

zu befürchtender Entdeckung gewaltthätige Todesarten 
hintan gehalten; dann, daß allgemeine und Ortskrankheiten 
(Epidemien und Endemien) von den Todtenbeſchauern bei 

Zeiten zur Kenntniß gebracht, „und durch die zweckmäßig⸗ 

ſten Sanitäts - „Vorkehrungen noch im Entſtehen unter 

drückt werden ; endlich, daß die Staatsverwaltung in ſtäter 
Euvidenz der vermehrten oder verminderten Sterblichkeit 
2 . und den allgemeinen Geſundheitsanſtalten die wirk⸗ 
Are. Richtung gebe. Sie iſt allgemein nicht bloß in 

tädten, fondern auch auf dem Lande eingeführt; von 

1 weder Klöſter, noch Spitäler oder Verſorgungs⸗ 

anſtalten, Stiftshäuſer oder andere Communitäten aus⸗ 

genommen. Nur allein den Frauenklöſtern iſt geſtattet, 

daß nach dem Ableben einer Kloſterfrau oder ſonſtigen 
Perſon aus der Communität der medicus ordinarius 

die Beſchau dergeſtalt vornehme, daß er eine me 

N J 6) can. Ri. 3, g 2. N PR RON * (m 

p) can., 12, caus. 23, l. 383. a 
ö 2 2 
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Beſchreibung der gehabten Krankheit an das — R 
; ſchreiberamt einſchickt a). Es kann daher kein Seelſorgek 

eine Beerdigung ohne Einhändigung des Todtenbeſchau⸗ 

zettels, von dem er überzeugt iſt, daß ihn der Todten⸗ 

beſchauer nach wirklicher Beſichtigung des Verblichenen 

ausgeſtellt hat 2), oder wie eine Verordnung für Böhmen 

ſagt c)), vor Einhändigung des geſetzlich vorgeſchriebenen, 
von dem Amte vidirten, Todtenbeſchauzetkels vornehmen 4). 

Die Aemter haben hierüber eigene Vormerkungen zu 
halten, und die Geiſtlichkeit von der an das Krelsamt 

jährlich einzuſendenden Sterb⸗ Conſt ignatien ein Pore zur 

Vergleichung an das Amt abzugeben e). Um die Todten⸗ 
beſchau fo zweckmäßig einzurichten, als nur möglich, wur⸗ 

den die Gemeinden über die Art und Weiſe der Vornahme 
beſonders unterrichtet. Jede Gemeinde muß einen Todten⸗ 

beſchauer haben, die Wahl deſſelben bleibt ihr vorbehalten N 

doch muß dazu ein Wundarzt genommen, und der er⸗ 

wählte von unterthänigen Gemeinden der Herrſchaft zur 

Beſtätigung, von dieſer aber, ſo wie von dem Magiſtrate 
der landesfürſtlichen Städte und Märkte dem Kreisamte 

zur Kenntniß angezeigt werden. In Ober- Oeſterreich 5 

f muß er ſogar von dem Kreisarzte geprüft, und nach Vor⸗ 

zeigung des Prüfungszeugniſſes von dem Diſtricts⸗ Com⸗ 

miſſariate in Eid und Pflicht genommen werden. Nur 

den Über eine Meile entfernten Gemeinden von dem 

a) Hofd. v. 30. März 1770. 
5) Verord. in Oeſter. o. d. E. v. 30. Sept. 1817. 

6) Verord. für Böhm. v. 21. Juli 1816, 
d) Berord, für Böhm. v. 27. Sept. 1787, 3, Febr. 1789, 

14. Dec. 1798, 20. Nov. o. Dec. 1804, 30. Juni 1809, 
für Oeſter. u. d. E. v. 17. Nov. 1796, für Görz. u. 

Gradisca v. 1. Febr. 1798, für Mähr. v. 11. April 1799, | 

95 für Oeſter. o. d. E. v. 18. März 1 

e) Verord. für Böhm. v. 21. Juli 1816. 



* dehnen eines updarjirs iſt die Berpfüctung zur 
Beſtellung eines eigenen Beſchauers in der Art nachge⸗ 0 

N daß ihre. Verſiorbenen durch andere geſchickte Per⸗ 

„d en Richter oder die Geſchwornen gehörig beſichtiget 
n ). Das Amt eines Todtenbeſchauers. kann nie⸗ 
unentgeldlich. aufgetragen werden; ſondern es hat 

ihm jede Gemeinde nach dem beſondern Uibereinkommen 
7 entweder jährlich überhaupt, oder rückſichtlich einer jeden 

kinzelnen Beſchau ins beſondere etwas Beſtümmteß zu. vers 

abreichen. Wird er für jede einzelne Beſchau bezahlt & 
ſo haben die Erben des Verſtorbenen dieſen Betrag zu 

leiſten; er iſt aber dann bei, Armen, welchen die Beerdi⸗ 

gungskoſten nachgeſehen werden „auch die Beſchau unent⸗ 

geldlich vorzunehmen ſchuldig. In Kranken ⸗ und Ber⸗ 
— ſorgunge häuſern haben die daſelbſt angeſtellten Wundärzte 
die Beſchau von Amtswegen zu beſorgen g). Wird jemand. 
g todt gefunden, oder iſt er auf eine offenbar gewaltſame 

Weiſe um das Leben gekommen, oder trägt ſonſt der 

N Todtenbeſchguer in dem Beſchauzettel darauf an: ſo tritt 

die gerichtliche Beſchau ein. Dieſe kann nur im Beiſein 

des Profeſſors der gerichtlichen Arzneikunde mit ſeinen 

Schülern im allgemeinen Krankenhauſe, nicht auch in 

Privat 5 Häuſern vorgenommen werden 5). Liber die Art. 

der Vornahme beſteh eine eigene Inſtruction 1). Wer bei 

5 Berord. v. 1. Aug. 1766 vergl. mit Hofd, für Nied. Oeſter. 

v. 17. Nov. 1796 J. Krankheitsbeſchrbg., u. Verord. 

für Ober = Oeſter. v. 18. März 1816 im Eingange nach 

a lit. RE 

80 Ebend. 
*) Stud. Send. b. „31. Aug. 1811, Hofd. v. 6. Aug. u. 

6. Oct. 1812, 13. Mai 1813, Verord. in deſter. 
u. d. E. v. 17. Febr. 1814. a 

1) Inſtruct. für die öffentl. angeſtellt. Aerzte u. Wundärzte 

bei gerichtl, Leichenbeſch. v. Dec. 1814. | 
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der T Todtenbeſchau die Zeit, da jemand geſtorben iſt / un⸗ 
richtig angibt, und dadurch veranlaßt, daß der Verſtorbene 5 

früher begraben oder zergliedert wird, als um der Be⸗ 
grabung und Erb fung der Scheintodten zuvor zu kommen 

geſeßzlich vorgeſchrieben iſt, ſoll mit ſtrengem Alk von 
einem bis ſechs Monathe beſtraft werden ). 

2) Vor Verlauf von zweimahl 24 Stunden darf 
kein todter Körper, folglich auch der Welt- und Ordens⸗ 

geiſtlichen J) begraben werden, den Fall der ſchwarzen 
Petetſchen, Peſt und anſteckenden Krankheiten ausgenom⸗ 

men, wo der Arzt das felihere Begräbniß nothwendig 
findet u), und die Gewißheit des Todes der üble Geruch 
als das Merkmahl der eingetretenen Fäulung anzeigt. 
Hier hat der Arzt ein ſchriftliches Zeugniß, für welches er 

höchſt verantwortlich bleibt, auszuſtellen, und über deſſen 
Vorzeigung in der Stadt die Polizei- Direction, auf dem 

Lande die Ortsobrigkeit zur frühern Beerdigung „und bei 

voraus gegangenen Blattern zwar nach 24 Stunden 1), 

den Exlaubnißſchein zu ertheilen o). Dies gilt auch für 

die Juden 5), und kann wegen eintretenden e 60 oder 

Feſttages nur über die ſchriftliche Erklärung des Kreis- oder 

eines andern Arztes oder Wundarztes, daß er des Todes gewiß 

ſei, dann die hierauf von der Obrigkeit erhaltene Erlaubniß 
die Beerdigung früher vor ſich gehen J). Den jüdiſchen 

*) Strafg. B. 2. Thl. §. 129. 

1) Hofd, v. 31. Jan. 1756. 

m) Hofd. v. 13. Dec. 1755, 2. Juli 1757, 7 März 1771 

u. 10. April 1787. 

n) Verord, für Krain v. 19. Aug, 1801 n. 3. 
o) Hofd. v. 13. Dec. 1755, 2. Juli 1757, 7. März 1771, 

10. April 1787, 26, März 1797, Verord. in Krain 

N v. 23. April 1796. 
5) Hofd. v. 3. Juli 1786. 
9) Hof, v. 26. März 1797. 

144 
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Todtengräbern if . jede Beerdigung ohne außs 

drückliche Bewilligung der Obrigkeit unter einer den um⸗ 
ſtänden angemeſſenen Strafe unterſagt 1). Zur Kenntniß 

der Zeit des Abſterbens kommt der Seelſorger in der Regel 

durch den Todtenbeſchauzettel. In ſolchen Ortſchaften 

aber, wo die ordentliche Todtenbeſchau von einem Wund⸗ 
atrzte nicht Statt findet, und der Seelſorger ſelbſt nicht 
wohnt, hat der Ortsrichter ein ſchriftliches Zeugniß über 

den Tag des Abſterbens und die Todesart auszuſtellen, 

welches von demjenigen, der das Begräbniß verlangt, 

dem Seelſorger abzugeben iſt. Kann in dem Orte niemand 

ſchreiben, fo iſt dem Begräbnißverlanger jemand beizus 
geben, der dem Seelſorger jenes Zeugniß mündlich ab» 

fiattet 5). Da bei Leicheneröffnungen eine gleiche Vor 

ſicht, wie bei Beerdigungen erforderlich iſt, damit nicht 
der Körper ſcheintodter Perſonen ſecirt werde: ſo iſt 

auch unter ſchwerer Strafe verbothen, vor Verlauf von 
48 Stunden, und wie es ſich von ſelbſt verſteht, ohne 

vorausgegangene Todtenbeſchau eine Eröffnung oder ſonſtige 

- Bergliederung Statt finden zu laſſen r). Von Seite der 
Nieder Oeſterreichiſchen Regierung wurde diesfalls vers 

ordnet, daß die außergerichtlichen Leicheneröffnungen nur 

bei vorhandener voller Uiberzeugung des erfolgten Todes, 

und außer beſondern höchſt dringenden Fällen nie vor 24, 

jedoch auch nie nach 48 Stunden vorgenommen werden, 

dann daß der Arzt oder Wundarzt, welcher den Verſtor⸗ 
benen in ſeiner letzten Krankheit bedient hat, zugegen ſein, 

oder einen andern Arzt oder Wundarzt hierzu beſtellen, 

ee 8 dem Todtenzettel die Stunde anmerken ſoll, zu 

r) Berant, in Böhm. v. 5. Nov. 1802. 

9 Verord. in Böhm. v. 34. Dec. 1782. g 

2) Hoſd. v. 13. Dec. 1755 m. 1. Verord. in Galiz. 
v. 28. Mai 1802. | 
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welcher die Eröffnung geſchehen darf und geſchehen wird 0. 
Auf gleiche Art ſind die außergerichtlichen Leichen⸗ 

eröffnungen in Ober-Oeſterreich einer beſtimmten Auf— 

ſicht und Ordnung unterworfen w). In Anſehung der in 

Kindsnöthen oder ſchwanger abſterbenden Frauensperſonen 
beſteht die Ausnahme, daß zwar gleich nach dem Tode 

die nöthige in ſolchen Fällen übliche Eröffnung und Diſſec— 

tions⸗Operirung zur möglichen Erhaltung der Frucht vor 
ſich gehen könne; jedoch iſt dieſe mit eben der Beſcheiden— 

heit und Vorſicht vorzunehmen, als ob ſie an einer lun: a 

den Perſon geſchähe a 

3) Um den durch das längere Liegen todter Körper 

entſtehenden Geſtank und andere Ungemächlichkeiten bes 

ſonders in den Wohnungen armer Leute hintan zu halten, 

und bei anſteckenden Krankheiten die Lebenden nicht der 

Gefahr einer Anſteckung durch Einathmung der Leichen— 

aus dünſtung auszuſetzen: ſo ſollen bei allen Pfarrkirchen 
Todtenkammern errichtet ſein, in welchen die Ver— 

ſtorbenen durch die vorgeſchriebene Seit von 48 Stunden 

bis zu ihrer Beerdigung aufzubewahren find, Das auds 
führlichere über dieſen Gegenſtand iſt bereits anderswo 
vorgekommen ). 

$. 116. 

Begräbnißfeier in Oeſterreich. 

Die nach den landesfürſtlichen Verordnungen zuläſ⸗ 
ſigen Begräbnißfeierlichkeiten ſind verſchieden nach den 
verſchiedenen Claſſen der Leichenbegängniſſe. In Oeſterreich 
gibt es deren drei, mit ganzem, halbem und Biertel- 
Conducte, in Galizien vier, in Mähren und Schleſien 
) Verord. in Oeſter. u. d. E. v. 9. Juni 1814. 
w) Verord. in Oeſter. o. d. E. v. 19. Sept. 1819. 

*) Hofd. v. 2. April 1757. . 2 
Y) Abhandlg. v. kirchl. Gebäud. 99. 72 — 78. 
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für den Adel drei, für die nicht adeligen Perſonen vier; 
in Böhmen endlich, dann in Steyermark und Kärnthen 
für den Adel drei, für den Bürgerſtand und für die ge— 

Claſſen gewöhnlichen Begräbniß-Ceremonien können aus 

den diesfallſigen Stolordnungen a) erſehen werden. Die 
Wahl der einen oder andern Claſſe ſteht, wenn der Ver— 

Leichen⸗Procuratoren iſt für den Fall, daß nach einem 
Verſtorbenen die Sulänglichkeit des Vermögens zur Bes 
ſtreitung einer höhern Claſſe auch nur im geringſten 

zweifelhaft, und niemand vorhanden iſt, der die erſte 

Claſſe unter Verbürgung ſeines Vermögens für die Unko— 
ſten verlangt, unter eigener Dafürhaftung befohlen, die 

Funeralien nur nach der dritten Cleſſe zu veranſtalten, 

Es mag aber das Begräbniß nach der einen oder 
der andern Stol⸗Claſſe begangen werden: fo follen die Leis 
chen, mit Ausnahme der an einer anſteckenden Krankheit 

Verſtorbenen „nach der letztwilligen Anordnung des Erb⸗ 

laſſers oder der TE feinee Angehörigen am 

Abende oder bei Tage bloß aus dem Sterbehauſe zur 

Pfarr ⸗ „und wo bei einer Filiale ein eigener Freidhof 

5 iſt, zur Filialkirche 4) gebracht, daſelbſt eingeſegnet, und 

) Für Wien u, feine Vorſtädte Pat. v. 25. Jaa. 1782, 

v. 20. Jan. 1783, für Galiz. v. 1. Juli 1785, für 

Mähr. v. 15. April 1749, für Schleſ. v. 4. Oct. 1749, 

aer. Böhm. v. 39, Mai 1750, für Steyerm, u. Kürnth. 
v. 13. Dec. 1774. 

5) M. Abhandlg. v. Kirchenvermögen II. Thl. 5. 37 u. 3. 
e Verord. in Oeſter. o. d. E. v. 18. Nov. 1795. 
d) Hofd. v. 28. Nov. 1785, M. Abhandlg. v. kirchl. 

Gebäud. 9. 68. | 

meinen Dorfbewohner fünf Claſſen. Die in jeder dieſer 

ſtorbene nichts angeordnet hat, den Erben frei 6). Den 

und dies ſelbſt dann, wenn der Verſtorbene vom Adel iſt c). 

für Nied. Oeſter. . 27. Jan. 1781, für Ober = „Oeſter. 
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ſodann ganz in der Stille ohne Gepränge von den Trägern 
zu Grabe getragen, oder nach Belieben gefahren werden e). 
Das ganze Ceremoniell ſoll ſich mit der prieſterlichen 

Einſegnung enden, daher das laute Gebeth der Anſager 
oder anderer dazu beſtimmten Leute von der Pfarre bis 
zum Freidhofe unterbleiben 7), fo wie auch der Pfarrer = 

die weitere Begleitung der Leiche bis zur Grabſtätte un⸗ 
terlaſſen ſoll, da die wiederhohlte Einſegnung an derſelben 

verbothen iſt g). — Doch dieſe Vorſchriften ſind außer 

Oeſterreich, für welche Provinz ſie eigentlich erlaſſen 

wurden, und Galizien, wo die Leichen zur Einſegnung 

gleichfalls zur Kirche gebracht, und ſodann auf den Freid⸗ 
hof getragen werden ſollen Y), an wenig andern Orten 
in Ausübung. In den meiſten Provinzen beſteht der 

Gebrauch, daß die Leichen, ohne ſie erſt in die Kirche 
zu tragen, gleich in dem Sterbehauſe eingeſegnet, von 

da unter Begleitung des einſegnenden Prieſters zu Grabe 

gebracht, und an der Grabſtätte wiederhohlt eingeſegnet 
werden; in den. Provinzial» Hauptſtädten begleiten die 
einſegnenden Geiſtlichen wenigſtens auf Verlangen die 
Leiche bis zum Thore, und der bei der Freidhof-Capelle 
angeſtellte Geiſtliche nimmt die Einſegnung der Grabſtätte 

vor. Dieſe, wenn auch nicht ausdrücklich beſtätigte, 
Begräbnißfeier kann als erlaubt und zuläſſig ſchon deshalb 
angeſehen werden, weil bei ihr alle zur Einführung einer 1 

Gewohnheit nöthigen Erforderniſſe zuſammen treffen. Es | 

iſt darüber auch weder jemahls eine Rüge gemacht worden, 
noch dawider ein Verboth ergangen. Vielmehr beſteht 

Hiſichtlich der Begleitung von Seite der Zünfte die 

e) Hofd. v. 23. Aug. 1784, 2. u. 5. April 1785. 

7) Hofd. v. 7. April 1788. 

) Hofd. v. 23. Aug. 1784, 2. April 1785, 6. N 1787. 

Ah) Verord. in Galiz. v. 21. Jan. 1803, 5. Jan. 1819. 
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— ehung; a wenn ein Sunftmitglled oder ein 
Angehöriger eines ſolchen ſtirbt, die Zunft insgeſammt, 
oder wenn ſie zu zahlreich wäre, mithin wöchentlich oder 
ſonſt gar zu oft ſich ſolche Fälle eräugnen, und die Zunft⸗ 

glieder dadurch in ihrer Nahrung gehindert werden könn⸗ 
ten, nach Einrichtung der Ortsobrigkeit ein Theil der» 
ben leth der Reihe die chriſtliche Begleitung machen, 
jedet Ausbleibende aber mit einer angemeffenen "Hands 

werksſtrafe belegt werden ſoll 1). Mehrere andere, die 

Begleitung ſelbſt von Seite der Geiſtlichen vorausſetzenden 

Berordnungen werden gleich nachfolgen. Ausdrücklich ver⸗ 
bothen und gänzlich eingeſtellt ſind nur jene Begräbniß⸗ 

gebräuche, deren fernere Beibehaltung ſich nicht mit der, 

guten Ordnung oder der Sicherheit für den allgemeinen 

Geſundheitszuſtand dertuügt. hi en iſt en 

vorgeſchrieben: Nunds dy ee 

1) Keine Leiche, am aletwenigſtin die der an na⸗ 

türlichen Blattern verſtorbenen Kinder, oder an einer an⸗ 
ſteckenden Krankheit verſtorbenen erwachſenen Perſonen, 
barf vor der Beerdigung offen im Sarge zur Schau 
ausgeſtellt werden, dergeſtalt, daß der Sarg erſt. bei 
Ankunft des Prieſters, oder des in Dörfern die Leiche 
abhohlenden und an den Ort der Pfarre begleitenden 

Schullehrers geſchloſſen wird K). Eben fo wenig darf 
mehr auf dem Lande die Leiche in der Frühe in der Stube 
offen ausgeſetzt werden, und der Schullehrer mit» feinen‘ 
Gehilfen und Kindern dahin kommen, um vor ihr Pfals 
men und Lieder abzuſingen, eigentlich aber zu ſchwel⸗ 

gen, und ſich mit Eſſen und Trinken, vorzüglich mit 

70 Pat. v. 5. Jan. 1739 art. 43. 

k) Verord. v. 26. April 1747, 27. April 1760, 14 3 

u. 3. Sept. e in Bohm. v. 17. RR u 3.6 

Aug. 1812 
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Brandweine bedienen zu laſſen, wodurch er ſelbſt zu der 
vorhabenden Function unfähig gemacht, und die Kinder 

frühzeitig zu Säuflingen erzogen werden 7). 
2). Die Leichen dürfen auch in der Kirche nicht 

öffentlich ausgeſetzt, noch in ihrer Gegenwart eine Meſſe 

oder Todtenamt gehalten, am wenigſten aber (wie in 

Galizien der Unfug beſtand, wenn ſie erſt am Abende 
zur Kirche gebracht wurden), die Nacht über bis nad). 

dem am folgenden Tage abgehaltenen Seelenamte da ge⸗ 

laſſen erden. Um den die Leiche begleitenden Freunden 
des Verſtorbenen aus den zur Pfarrkirche gehe brigen, aber 

von derſelben weiter entfernten Ortſchaften das zweimahlige 

Erſcheinen in dem Orte der Pfarre zum Begräbniſſe und 
zum Seelenamte zu erſparen, ſo ſoll das eine und das 

andere nur in den Vormittagsſtunden Statt finden m). 

An Sonn- und Feiertagen darf während des vormittägigen 

Gottes dienſtes eine Leiche nicht einmahl zur Kirche getra— 

gen, um ſo weniger eine Meſſe vor derſelben gehalten 

werden u). 

3) Die Leichen müſſen im Sarge verſchloſſen, nicht 
offen ), und geraden Wegs, nicht weiter herum zu 
Grabe getragen werden. Den Weg hat der Geiſtliche zu 
beſtimmen; die Träger haben mit der Leiche dem Geiſt⸗ 
lichen nachzutreten p). 5 PR 

4) Zum Hinausführen der Leichen ſollen keine ans 

dern, als die gewöhnlichen Leichenwägen genommen wer— 

den. Es iſt für immer unterſagt, Kinderleichen, beſon⸗ 
ders nach voraus gegangenen anſteckenden Krankheiten, als 

2) Verord. in Böhm. v. 6. Aug. 1812. 
m) Verord. in Galiz. v. 21. San, 1803, 5. Jan. 1819. 
) Hofd. v. 31. Jan. 1756 n. 4 6. 
„) Verord. in Mähr. u. Schleſ. v. 22. Mai 1807. 

5p) Sof. v. 27. Aptil 1788. 
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Ausflug, Friſel, Scharlach, Pocken, von wah letzten 
N das Gift ſehr lang zu dauern pflegt, in Pirutſchen, \ 

Kaleſchen oder auch andern eigenen oder gemietheten f 

f Kutſchen zu fahren 3). In Wien dürfen die Leichen⸗ 

wägen nie früher, als zwei Stunden nach Sonnenunter⸗ 
gange 7), folglich im Sommer nie vor 9 „ im Winter 

nie vor 6 Uhr Abends auf den Gottesacker fahren. Die 

Wägen müſſen im guten Stande erhalten werden, die 

Knechte nicht unterwegs mit den Todten ver 5 
die Leichenwägen vor den Schenkhäuſern ſtehen laſſen, 
ſich dem Trunke ergeben, und ſo außer Stande ſetzen, die 
Pferde ohne Fackel zu leiten ). Die durch einen Weg⸗ N 

mauthſchranken gehenden Todtenfuhren ſind, da das Be— 
gräbniß eine nothwendige Polizei-Anſtalt iſt, mauthfrei u). 

Nach einer Verordnung für Wien gilt diefes von den 
Trauer = und Leichenwägen, ſowohl wenn fie eine’ Leiche 

über die Linie hinaus, als wenn fie ſolche herein führen w). 
Es verſteht ſich von ſelbſt, daß die erwähnte Mauthbefrei— 

ung nicht bloß auf den Wagen, der die Leiche führt, 

ſondern, wie ſchon aus dem von dem Geſetze gebrauchten 

Ausdrucke Trauerwägen, erhellet, auch auf die den Lei— 
chenwagen begleitenden Miethwägen zu beziehen iſt; das 
Geſetz hat ſolches zur Behebung aller Zweifel aber auch 

ausdrücklich ausgeſprochen &). Auf die Befreiung von 

den Mäuthen an Stationen, welche bei dem Verführen 

einer Leiche nach einer andern als der gewöhnlichen Bes 

eee berührt werden, kann dieſe Begünſtigung 

00 Verord. in Böhm. v. 21. Juni 1799. BER 
1 Hofd. v. 16. Aug. 1793. 2 * 

e) Verord. v. 17. Juli 1790. „ 
2) Verord. v. 28. Oct. 1790. 1 

* 

u) Verorde in Oeſter. o. d. E. v. 14. Sept. 1804. 
* Hofd. v. 19. u. 21. Juli 1819, g 

*) Hofd. für Prag v. 21. Nov. 1795. 

— 

* 
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jedoch nicht Abgabe e auß, da ſie nur von Fee 1 
freiung an den EN 1 F und jedes Priifegiäi RR 
fireng auszulegen iſt. rn 2 

5) Die Lobreden, gaachenlieder und die fo genannten 2 
Abdankungen, welche bei Leichenbegängniſſen gebräuchlich 
waren ), die um den Altar zu haltenden Opfergänge 2), 

dann der hier und da üblich geweſene Weinausſchank a), 
wie auch die Trauermahlzeiten, vorzüglich jene, welche 
in den Wohnungen der Pfarrer gehalten zu werden pfleg⸗ 
ten 6), ſind gänzlich und letztere insbeſondere unter einer 

Strafe von 50 fl. c) zu unterlaſſen. Was rückſichtlich 

der Gaſtereien nach verſtorbenen Geiſtlichen, nach denen 
überhaupt die Begräbniſſe mit ſehr geringen Koſten be⸗ 
ſtritten werden ſollen 4), Rechtens ei, 4 1 king votger 
fommen e). 

6) Bei den an natürlichen Blattern ee ee 

Kindern findet gar kein feierliches Begräbniß | Statt; die 

Beerdigung hat in der Stille und ſo zu geſchehen, daß 
die Leiche zu einer Stunde, wo ſonſt kein öffentlicher 

Gottesdienſt gehalten wird, eingeſegnet, und darnach ohne 
Glockengeläute und ohne Begleitung der Verwandten, 
Schulkinder oder ſelbſt nur eines Geiſtlichen zu Grabe 

gebracht wird 7). Da dieſe Verordnung die en 

5) Hofd. v. 14. Oct. o. 14. Nov. 1785, 24. Sept. 1787. 

„) Hofd. v. 24. Juni 1785 f. 5. | 
a) Hofd. v. 3. April 1788. * 

i 5) Verord. v. 3. April 1774, Hofd. v. 15. März 1784, 

8. Juni 1785, 20. April, 3. Mai 1786. Verord, in 

Galiz. v. 5. Dec. 1806. | 
e) Hofd, v. 3. April 1788. hoch} 
d) Verord. v. 5. April 1745. 1 

e) M. Abhandlg. v. Kirchenvermögen J. Thl. b. 93 n. 1. 
7) Hofd. v. 14. Nov. 1811, 21. Febr. 1812, Beront, in 

Oeſter, o. d. E. v. 20. April 1819. 
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Abſicht hat, daß theils die Eltern abgeſchreckt, deſto ſicherer 
zur Impfung ihrer Kinder vermocht, theils die Blatter⸗ 
anſteckung durch die ſich bei dem Leichenzuge e 

v nden Menſchen verhindert werde: ſo ſollte ſie 

i jenen Kindern zur Anwendung kommen, welche 
Sr Kränklichkeit halber von Kindheit an, auf ärzt⸗ 

n Rath nicht geimpft werden konnten, oder ſelbſt nach 
decken Vaceine an den natürlichen Blattern ſtar⸗ 

Doch in Folge einer neuen Verordnung in 

Böhmen wurde dieſes dahin abgeändert, daß die Beerdi⸗ 
gung ſolcher Kinder in genau verſchloſſenen Särgen unter 

Begleitung des Prieſters! und der bereits geblatterten oder 

geimpften Verwandten und Freunde wie ſonſt geſchehen 

könne, und nur ungeblatterte Kinder von der r Begleitung 
a entfernt zu halten feien 5). 

dh m F. 117. 

egen Mean über Todtentruhen und 

vt nr Gräber. a 7 

Ange Rückſichtlich der T Todtentruhen war den Tiſch⸗ 

lern von K. M. Thereſia ſchärfſtens aufgetragen, ſie 

K wohl ſchlieſſend zu verfertigen, und inwendig gut mit 

Pech zu verrinnen a). Da aber bei der Begrabung keine 
andere Abſicht ſein kann, als die Verweſung ſo ſchnell 

als möglich zu befördern, und ſolcher nichts mehr hinderlich 
iſt, als die Eingrabung der Leichen in Todtentruhen: 

ſo hatte K. Joſeph zur Erhaltung des allgemeinen Ge⸗ 

+ fundpeitözufiandes und zur Vermeidung der aus der lang⸗ 
ſamen Verweſung der Körper für denfelben entſtehenden 

ſchädlichen Folgen befohlen, daß die Nene bloß, ohne 

8) Hofd. v. 14. Det. 1815. 

* Verord. in Banz v. 30. Juli 1819. 

a) SM: v. 31. Jan.! 1756 ne 3. 
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Kleidung, in einen leinenen Sack genäht, damit in die 
Truhe gelegt, und in ſolcher auf den Todtesacker gebracht 

werden ſollten. Zur Erſparung der Koſten ſollte jede 
Pfarre eine ihrer Volksmenge angemeſſene Anzahl gut 

gemachter Truhen von verſchiedener Größe ſich beiſchaffen, 

dieſe jedem unentgeldlich gegeben 5), und nach gemachtem 
Gebrauche wieder bei der Pfarre aufbewahrt, nach den 

an einer anſteckenden Krankheit Verſtorbenen aber gleich 

auf dem Gottesacker verbrannt werden c). Weil aber 
viele die Begrabung mit der Truhe der Beerdigung ohne 

ſolche aus Vorurtheil vorgezogen hatten, und der Kaiſer 

in dieſem an ſich minder bedeutenden Gegenſtande den 

Willen ſeiner Unterthanen mit Zwangsmitteln zu beugen 
nicht geſonnen war: ſo wurde, was die Truhe anbelangt, 

jedem zu thun geſtattet, was er für feinen todten Körper 

im voraus für das Angenehmſte hielte. Bloß in Hinſicht 

jener Parteien, welche ein Spital- oder Waiſenkind in 

Verpflegung haben, wurde den Pfarrern und ſonſtigen 

Kirchenvorſtehern noch ſpäter bedeutet, daß ſie nach dem 

Abſterben eines ſolchen Kindes die bei der Pfarre befind— 

lichen Truhen jedes Mahl herzuleihen hätten 4). Doch 

dermahlen wird ſelbſt hiervon nur ſelten mehr Gebrauch 
gemacht, nachdem faſt alle Leichen in . Zen 

Särgen begraben werden. 

Um die auf den Freidhöfen unvermeidliche Ausdün⸗ 

ſtung wenigſtens zu vermindern, ſo ſollen die Leichen in 

gehöriger Tiefe begraben werden e). Dieſe iſt die Tiefe 
von 5 bis 6 Schuh, es mag das Begraben wie in Haupt- 

ſtädten, in Gruben oder Schachten, oder in Gräbern 

5) Hofd. v. 23. Aug. 1784 n. 4. 6. 

c) Verord. in Böhm. v. 7. Oct. 1784 u. 3, 
d) Verord. in Böhm, v. 14. Mai 1789. * 

e) Verord, in Tyrol. v. 18. Juni 1796. 

— 
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geſchehen 7). Für die Breite eines Grabes iſt nichts 
beſtimmt, ſie iſt auch an ſich gleichgültig; die Gruben 

aber ſollen 4 Schuh breit fein. Der Raum zwiſchen den 
Gräbern hat ebenfalls 4 Schuh zu betragen. In ein 

Grab kann nur eine Leiche, in die Grube aber können 
mehrere „ zugleich oder nach einander gelegt werden; es 

iſt nur darauf zu ſehen, daß die Grube gleich fo weit, 

als Leichen liegen, ganz mit Erde angefüllt und überdeckt 

werde g). Die Gräber ſind reihenweiſe in ununterbro— 

chener Ordnung herzuſtellen, und die Leichen ohne Unter— 
ſchied der Perſon, des Standes und Geſchlechtes in 

dieſer Ordnung zu begraben. Es iſt nicht erlaubt, daß 
ſſich Familien gewiſſe Plätze in den Freidhöfen auswählen, 

oder daß Verwandte nur neben Verwandte, und Kinder 

neben ihre Eltern, oder Eltern neben ihre Kinder gelegt 
werden. Im Falle einer Widerſetzlichkeit iſt der Todten⸗ 

gräber mit Arreſt und öffentlicher Arbeit, der Pfarrer, 

der dieſen Mißbrauch geſtattete, das erſtemahl mit 3, 

das zweitemahl mit 6 Rthlr. zu beſtrafen 6). In Wien 
Be. muß ſogar, da jede beſondere Grabſtätte den Raum im 
Leichenhofe vermindert, zur Errichtung eines eigenen 
Grabes die Bewilligung der Stadthauptmannſchaft (nun 

der Polizei- Direction) angeſucht ), und für die Be⸗ 

wirkung eine Taxe von 20 fl. bezahlt werden k). Den 
Verwandten und Freunden, welche der Nachwelt ein 
Dienkmahl der Liebe, Hochachtung und Dankbarkeit gegen 

den Verſtorbenen darſtellen wollen, iſt zwar geſtattet, 

— 

„ * * Yun — . hu | 

FE NE ee 

7) Hofd. v. 23. Aug. 1784 u. 5. 
g) Ebend. u. Hofd. v. 13. Sept. 1784. 

) Hofd. v. 5. Dec. 1784. 

1) Berord, der Nied. Oeſter. Reg. v. 13. Aug. 1807. 

) Berord, derſ. Reg. v. 11. Febr. 1808. 

9 vage 
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dieſen ihten Trieben zu folgen; nur find dergleichen Mo⸗ 

numente lediglich an dem Umfange der Mauern, nicht 1 

auf dem Kirchhofe ſelbſt aufzuführen 7), und in Wien 

wieder für den Platz, den ein Monument einnimmt, 

10 fl. zu entrichten m). Zur Verzierung der Gräber 

und Denkmähler mit Grabſchriften bedarf es der Bewil 

ligung der Stadthauptmannſchaft 1). 

§. 118. u Mord 3: 

Todtenandachten. ee 755 

Nach der Lehre der Römiſch-katholiſchen, dann der 

griechiſch-unitten und nicht unirten Kirche werden 1 

Seelen der Verdammten zur Hölle hinab geſtoſſen, 

der Frommen und Gerechten in den Himmel aus 

men, und jene der nicht ganz gereinigt Verſtorbenen bis 

zur völligen Abbüſſung ihrer Sünden in dem Fegfeuer 

aufbehalten, von woſelbſt ſie durch unfer Gebeth, Almo⸗ 

ſen und andere Liebeswerke, vorzüglich das heilige Meß⸗ 
opfer Erlbſung erlangen können a); weshalb denn auch 

wir nicht zwar für die Heiligen, welche der ewigen Se⸗ 
ligkeit ſchon theilhaftig ſind, noch auch für die Gottloſen, 

welche von der göttlichen Gerechtigkeit zu ewigen Strafen 

verurtheilt wurden 5), wohl aber für die im Fegfeuer 

befindlichen Seelen unſer Gebeth und Flehen unaufhörlich 

Gott darbringen ſollen, damit er vermöge feiner unend— 

lichen Güte und Barmherzigkeit ihnen Verzeihung ange⸗ 
deihen laſſe, und das ewige Leben verleihe e). Auf dieſe 

Bi Hofd. v. 23. Aug. 1784 n. 7. 

m) Verord. der Nied. Defter, Reg. v. 11. Febr. 1808. 

n) Verord. der Ober-Oeſter. Reg. v. 13. Aug. 1812. 

a) can. 22. caus. 13. d. 2. Conc. Trid. sess,. 26. 
decret. de purgat. j 

b) can. 17. 21. caus. 13. . 2 * e 

c) S. August. apud Gratiau. can. 19. 23. caus. 13. q. 2, 
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Pi us geſammten Stiffichen Begräbniß⸗ 
u. unſere Gebeihe für die Abgeſtorbenen und die 

ih i. die Erequieng welche an dem bi n, Ad 
er dem nacht folgenden Tage, und die 

La 8 finden ſich die ältefien S Spulen vor N. Dieſen | 

zufolge hielt man die Exequien na durch drei, hinter 

7 einander folgende oder unterbrochene Z Tage, und dann den 

dritten, ſiebenten und Wo eig agen oder den dritten, neun⸗ 

aa bierzigſten Tag e). Ihre Begehung war aber 0 
nicht gebothen, bis ſie erſt ſpätere Kirchenräthe den Erben 
1 zur Pflicht machten F). Das Recht, ſie abzuhalten, 
Ben: pfarrliches, da fie ſich auf das Begräbniß 

dae n, u d mit demſelben verbunden ſind. Doch be⸗ 

greift das 8 berhalb der Pfarre einem Orden oder einer 

| Kirche zum Be egräbniſſe ertheilte Privilegium das Recht zu 
den Erequien auge in ſich; vielmehr finden ſich dieſe 

Privilegien gewährt der Clauſel ausgefertigt: Salva 

A juslilia ecelesiarum „ 4 quibus, mortuorum corpora 
* ass umnunlur, in Helge welcher die Exequien der Pfarre 
a 9 85 33 Man Wente ji in einem Nee 

ee ini) era 

Tertull, ‚de corona milit, cap. 3. 10 Wee in dh TAN 

7 9 7 M. Chrysost. hom. 27. in epist. 1. ad Cor. 

%. * iu, 24, cans. 13. 4. 2. can. 7. Dist. 44. can. 35. 

>, 5 Dist. 5. de couseer. August. epist. 258. const. Apost. 

1 Ub. VIII. cap. 42. Nov. Justin. 133, cap. 3. 5. 1. J 

5 8. Carol. in Couc. Mediol. I. tit. de funer. et exe. 

Vynad. Cammerae. an. 1567. tit. ut haered. defunctis 

justa rependant; ; Mechlin. pastorale tit. de cura 

pro mortuis. 

8) cap. 9. de sepult-. 
z . N 9 2 
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dort, nachdem die Todtenmeſſe praesente corpore geleſen 

war, den Vorſtehern jener Kirchen, wo das Begräbniß ge— 
ſchehen ſollte, zu übergeben, wobei zugleich ein Theil der 
Stolgebühr, die ſo genannte, freilich oft mehr betragende, 
quarta funeraria der Pfarrkirche zugeeignet wurde. 

Der Tridentiniſche Kirchenrath hat dieſe Gewohnheit da, 

wo fie ſchon über 40 Jahre beſtand, ausdrücklich beizus 

behalten befohlen 2). 

Nach den Oeſterreichiſchen Landesgeſetzen können die 

Exequien außer den Sonn- und Feiertagen und in Ab: 
weſenheit der Leiche (§. 116 u. 2.) durch drei Tage nach | 

einander gehalten werden z). Die Trauerordnung hatte 

dieſes jo beſtimmt, daß am erften Tage ein muſikaliſches 

Amt, und an den beiden übrigen Tagen Meſſen geleſen 

würden K). Allein gegenwärtig dürfen für einen Ver- 

ſtorbenen auch mehrere Seelenämter geleſen werden, wenn 

dabei kein Zwang eintritt. Nun können nicht zwei Sees 

lenämter, oder ein Lob- oder Engelamt mit einem Seelen— 

amte für denſelben Verſtorbenen an einem Tage gehalten, 

wohl aber kann bei dem Seelenamte eine Beimeſſe ge— 

leſen, allenfalls auch das Libera gebethet, oder das 

zweite Seelenamt auf den folgenden Tag übertragen wer— 

den 1). Die bei einem Begräbniſſe abzuhaltenden ſtillen 

Meſſen ſollen nach der halbſtündig getroffenen Regulirung 

der Meſſen, folglich ohne Beirrung der Gottesdienſtord⸗ 

nung, welche mehrere Meſſen zugleich zu leſen unterſagt, 

gehalten werden mn). Die Anniverſarien ſind wie die 

Seelenmeſſen zu halten, ihre Begehung mag geſtiftet ſein 

*) Cone. Trid. sess. 25. de reform. cap. 13. 

1) Pat. v. 27, April 1747 u. 9. u, 2, Jan. 1768. 

k) Ebend. N 
U) Hofd. v. 28. April 1792. 

m) Hofd. v. 27. April 1784. 
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oder nicht. In Oeſterreich iſt es hergebracht, daß ins⸗ 

beſondere für die letztverſtorbenen Landesfürſten und Lan⸗ 

deöffflünnen Jahrestage gehalten werden. Vermöge auds 

drüccklicher Anordnung aber müſſen ſolche auch für die 

höchſtſelige K. M. en a und K. 1 II. güne 

9 0. 

5 ' 8. 119. 

3 | Trauerordnung. 

Obgleich die erſten Chriſten die Begräbnißfeier mehr 
wie ein Freuden⸗ als ein D Trauerfeſt betrachtet hatten a), 

2 eingedenk der Ermahnung des Apoſtels: Trauert nicht 

wegen der Entſchlafenen, wie die übrigen, die keine 
Hoffnung haben 5), und bei den Exequien ſogar das 
Halleluja ſangen c): ſo pflegten ſie gleichwohl nach dem 
Tode eines Verwandten durch einige Zeit Trauer zu 

führen (8. 114.). Es war ſolches nicht verbothen, fons 
dern nur die übermäßige Trauer als mit dem Glauben 

eines Chriſten an die Auferſtehung im Widerſpruche uns 

5 terſagt 4). Bloß den Geiſtlichen wurde es in den fpätern 
Seiten unter Strafe der Suſpenſion von dem Bezuge der 

Früchte verbothen, für verſtorbene Verwandte Trauer— 

ne anzulegen „ oder ſich betrübter zu zeigen, als es 

dem geiſtlichen Anſtande geziemte e). Der Gebrauch det 

* Römer aber, zu den Leichenbegängniſſen eigene Klag— 

weiber (praeficae ) zu dingen, welche durch ungewöhn— 
liches Weinen, Klagegeſchrei und verſchiedene ſonderbare 

* 

) Hofd. v. 6. Nov. 1790, Cab. Schreib. v. 9. Febr. 1793. 
a) Cyprian. lib. de mortal. 

5) 1. Thessal. IV. 12. 

e) Hieron. in epitaph. Fabiolae, 

d) Hieron. epist. 34, ad Julian. August. serm. 32, de 

verb. Apost. 

e) Conc. Tolet. an. 1473 can. 8. 
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Zeichen der Betrübniß den „Torten betrauern mußten, 
war als höchſt unanſtändig gänzlich verworfen Y). D 

In Oeſterreich haben die Landesfürſten, auch was 

die Trauer betrifft, nicht zwar in Bezug auf Glauben 

und Religion, als welche zunächſt kein Subſtrat weltlicher 

Anordnungen ſind, wohl aber in Bezug auf Vermögen 
und Sittlichkeit der Unterthanen zweckmäßige Vorſchriften 
zu erlaſſen für nöthig befunden, und in der Abſicht, durch 

einen unmäßigen und übertriebenen Aufwand, dem häus⸗ 
lichen Wohlſtande und der Familie nicht zu ſchaden, dann 

der Ehr- und Nachahmungsſucht Schranken zu ſetzen, 

eine eigene Trauerordnung g) in folgenden Puncten 
feſtgeſetzt: 1) für Eltern, Groß- und Schwiegereltern, 
für den Ehegatten und Wahlvater, dann für den Erb⸗ 
laſſer von dem Univerſal-Erben darf nicht länger als 6 

Monathe Trauer getragen werden. 2) Kinder und Enkel, 

Wahlkinder, leibliche Geſchwiſter, (wenn anders alle dieſe 

männlichen Geſchlechts das 18te, weiblichen Geſchlechts 
das 15te Jahr erreicht haben, da außerdem für ſie gar 
keine Trauer zu tragen iſt), dann Eidame und Schnuren, 

Stiefeltern, des Vaters und der Mutter Geſchwiſter, 

und weitere aufſteigende Seitenverwandte und angeheira⸗ 

thete Freunde ſollen nur 3 Monathe betrauert werden. 

3) Die Stiefgeſchwiſter, der Stiefeltern Geſchwiſter, 

Schwäger und Schwägerinnen, Geſchwiſterkinder und 

Enkel, wenn ſie jenes Alter erreicht haben, und alle im 

zweiten und dritten Grade Verwandte oder Verſchwägerte 
ſollen 1 Monath, die entferntern aber nach Willkühr, 
doch nicht über 8 Tage betrauert werden. 4) Die 

Trauertracht iſt bei der großen ſechsmonathlichen Klage 

5 Chrysost. hom. 22. in Matth. hom. 4. in . 4 

Hebr. hom. 29. de dormient. 

8) Pat. v. 21. April 1747. 1 
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durch die erſten 6 Wochen bei Mannsperſonen ein Kleid 

vom ſchwarzen Tuche oder wollenen Zeuge ohne Knöpfe, 
boseen angelmufener Degen und Schnallen, Krepp auf 

dem Hüte „wollene Strümpfe, rauhkorduane Schuhe und 
2 iſen; letztere dürfen jedoch nur der Herrenz, Ritters 

id Adelſtand und die königlichen Räthe tragen. Durch 
gie übrigen 44 Menathe der großen Trauer, wie auch bei 
0 mindeter Trauer können nach Belieben ſchwarze Kleider 

vom Duche, Zeuge, Seide oder Sammet, jedoch ohne 

Spitzen getragen werden. Dieſes iſt nachträglich ſo be⸗ 

ſtimmt worden, daß zu Pleureuſen und Manſchetten 
durchgehends Battiſt genommen, und die an dieſen letzten 

bisher üblichen Franzel völlig aufgehoben; zur Klagklei⸗ 
dung aber weder Sammet, noch Damaſt oder Atlas, als 

wovon die Kleider bloß außer der Trauerzeit getragen 

werden dürfen, gebraucht, und unter der Seiden-Klage 
allein der inländiſche gros de tour und ein dergleichen 

Taffet verſtanden werden ſoll 0). Bei dem Begräbniſſe 

und Exequien können auch ſchwarze lange und kurze 
Mantel nach Beſchaffenheit der Verwandtſchaft, und von 

adeligen Univerſal⸗Erben mit Schleppen getragen werden; 
1 . niemand dabei erſcheinen, der fols 
chen nicht auch bei Hofe zu tragen befugt iſt. 5) Frauens⸗ 

yasni) weſſen Standes fie immer find, follen nur zwei 

Br en im Klagepuge und Kleidung machen, und 

ihre Klagtracht und Abänderung aus keinen andern als 

. enim Erzeugniſſen anſchaffen. 6) Militär⸗Perſonen 

von höchſten bis zu den niedrigſten können auch in der 

Bere Trauer für ihre Angehörigen oder Verwandte nur 
einen Krepp oder Flor um den linken Arm tragen. 7) 

Niemand ohne Ausnahme eines Standes oder Würde 

iſt erlaubt, Zimmer ſchwarz zu ſpalieren, Fenſter, Tiſche, 

) Pat. v. 2. Jan. 1768. 
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Seſſeln ſchwarz zu behängen oder zu bedecken, noch we 
niger Wägen, Tragſeſſeln, Pferdgeſchirre ſchwarz zu dran 
piren, dann männliche oder weibliche Hausbediente ſchwarz 

zu bekleiden, oder ihnen auch nur halbe Kay > Livree zu 

geben. 8) Es ſoll auch weder das Zimmer, wo der 
Leichnam bis zur Begräbniß beigeſetzt iſt, ſchwarz aus- 

ſpaliert, noch 9) die Kirche bei der Begräbniß oder den 

Exequien ſchwarz verziert, oder die Bethſtühle ſchwarz 

bedecket, ſondern nur der Hochaltar ſchwarz überzogen, auf 

ſolchem 5, auf der Todtenbahre 6 Wappenſchilder des Ver— 

ſtorbenen angeheftet, und niemahls eine Tumba weder bei 
den Exequien, noch bei erſt zu ſtiftenden Jahrestagen 

errichtet ‚ fondern ftatt ſelber ein ſchwarzes Tuch zur ebe— 

nen Erde ausgebreitet, und dabei höchſtens 12 weiße 

Wachsfackeln oder Kerzen mit angehängten Wappen, dann 

zwei Wachslichter bei dem Kreutze aufgeſtellt werden. 

Die Errichtung eines Trauergerüſtes iſt wiederhohlt unter— 

ſagt worden 2). 10) Bei den geſtifteten Jahrestagen 

kann zwar die Errichtung einer Tumba noch beibehalten, 

jedoch auch nach Willkühr der hinterlaſſenen Freundſchaft 

dahin abgeändert werden, daß ſtatt der vielen unnützen 

Beleuchtung und anderer zu nichts als zur äußerlichen 
Pracht dienenden Auszierungen der Geldbetrag auf Meſſen 

oder Almoſen verwendet werde. 11) Die Uibertretung 
dieſer Trauerordnung ſoll nach Beſchaffenheit des Vermö— 

gens mit einer Strafe von 100 bis 1000 fl. geahndet 

werden. 

6. 120. 
Stolgebühren. 

Aus Gelegenheit des Begräbniſſes und der Exequien 

wird ſowohl von der Kirche, deren Requiſiten hierzu 

1) Hofverord. v. 16. Sept. 1765. 

7 
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verwendet werden, als dem functionirenden Pfarrer und 
den übrigen dabei beſchäftigten Perſonen eine Entrichtung 

bezogen, welche unter dem Nahmen der Stolgebühr 
allgemein bekannt iſt. Nachdem über den Hergang, dann 

die Rechtlichkeit und Größe dieſes Bezuges bereits hin— 
lärglich gehandelt worden iſt a): ſo werden wir hier nur 

einige Beſtimmungen nachtragen, zu deren frühern Aufs 
nahme ſich kein ne 165 gezeigt hat. Dieſe ſind 
RR Miene N | 
1) Nach dem oben Angeführten (F. 116.) ſollen 
die Leichen aus dem Sterbhauſe zur Einſegnung in die 
Kirche gebracht, und von da aus zur Erde beſtattet wer— 
den. Durch Mißbrauch geſchah es, daß an einigen Or— 

ten, wo ſolches in Uibung iſt, die Gebühren für den 

Todtenwagen, die Träger und andere dabei intervenirende 

Perſonen zweifach, einmahl für das Uiberbringen des 

Leichnams in die Kirche, und dann für das Uiberführen 
deſſelben von da nach dem Freidhofe bezogen wurden. 

Dieſe der Stolordnung zuwider laufende Abforderung der 

doppelten Gebühr wurde unter Strafe der Entlaſſung vom 

ee verbothen 5). 

2) Soll ein Leichnam in einer andern Pfarre begras 
ben werden: fo findet die Ausfolgung deſſelben nur dann 

Statt, wenn an den eigenen Pfarrer, dem in einem 

ſolchen Falle der Stolbezug gehört, und durch das in 
ciner andern Pfarre vorzunehmende Begräbniß nicht ent— 

zogen werden kann, die Stolgebühr berichtiget iſt c). 
Ob die Pfarrer, durch deren Sprengel bei dieſer Gelegen— 

heit die Leiche geführt wird, einen e ai, 

0) M. Abhandlg. v. Kirchenvermögen I. 20 % 20. 

II. Thl. 69. 35 — 41. 

5) Hofd. v. 30. Oct. 1788, 30. Aug. 1789. 
e) Berord, in Böhm. v. 9. Juli 1808. 
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iſt weder in dem gemeinen noch in dem Oeſterkeichiſchen 
Rechte entſchieden. Es ſcheint, daß er ſowohl nach dem 
einem als dem andern aberkannt werden müſſe, und zwar 

nach dem erſten, weil ſolches jede Art von Neckerei und 
Aufenthalt bei dem Begräbniſſe verbiethet, und den 

Gebrauch der Straſſe und des Weges zu demſelben für 

frei erklärt J); nach dem letztern, weil außer den im 
Stolpatente beſtimmt angeſetzten Gebühren keine andern 

gefordert oder den Erben auferlegt werden können e). 

Br Alle 

Begräbniß der Militär⸗ Perfonen. jis 

Die Begräbniſſe der Militärs Perfoneh wehe Mi 
dem bisher Vorgekommenen keine andere Ausnahme „ als 

daß ſie noch mit den im Militär „Reglement vorgeſchrie⸗ 

benen Ehrenbezeugungen zu veranſtalten find, zu welchem 
Ende jeder Sterbefall eines penſionirten Generals oder 

Officiers ſogleich, wie er ſich eräugnet, der nächſten Mi⸗ 

litär⸗ Behörde zur Wiſſenſchaft angezeigt werden muß 2). 

In Anſehung des Begräbnißrechtes beſteht der Unterſchied, 
daß bei den ad militiam stabilem getechneten Militärs 

Parteien die Civil-Geiſtlichkeit, bei den ad militiam 
vagam gehörigen Militär-Perſonen die Feld- Capelläne 

und Feld- Superioren, und nur in deren Abweſenheit in 

subsidium die Civil-Geiſtlichen die Jurisdietion auszu— 

üben haben 5). Dort, wo keine Garniſons-Kirche be⸗ 

ſteht, hat der Feld-Superior oder Feld » Capellan das 

Recht, in der Civil-Pfarre, in deren Bezirke die feiner 

d) fr. 10. 38. D. de relig. et sumpt. fun. 

e) M. angef. Abhandlg. II. Thl. f. 41. 
a) Hofd. v. 7. Oct. 1811. 
b) Verord. v. 26. Jan. 1770, Hofd. v. 16. Juni 1808 

68. 1. 2. 

| 
| 
| 
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Begräbniß der Akatholiken. 

Die Akatholiken er auf dem ihrer Gemeinde 
eigenthümlichen Freidhofe . und wo eine akatholiſche Ges 

meinde einen ſolchen nicht hat, auf dem katholiſchen 

Freihofe gemeinſchaftlich mit den Katholiken begraben a); 

der Paſtor, der das Begräbniß hält, hat dazu nur jedes 

Mahl bei dem Pfarrer vorläufig einen Erlaubnißzettel 

zu erheben 1). Dieſem darf niemand ſich widerſetzen c); 
die katholichen Seelſorger ſollen deshalb ihre Pfarrkinder 

wohl unterrichten, ihnen die Folgſamkeit gegen die landes⸗ 

fürſtlichen Befehle nachdrücklich einprägen, den Sinn der 
2 gemeinſchaftlichen Beerdigung begreiflich machen, und Liebe 

und Freundſchaft gegen ihre in Religionsſachen anders 

denkenden Mitbrüider, beſtens um fo mehr einbinden, als 
0 jeder Seelſorger, in deſſen Sprengel ſich bei der Beerdi⸗ 

2 gung eines Akatholiken eine Widerſetzlichkeit oder Auflauf 
0 ergibt, für die Folgen verantwortlich wird 4). Orts⸗ 

amen einer dritten Religion, welche mit Ar eigenen ’ 

0 Ebend. g. 3, | a 
d) Hofd. v. 21. April 1784. e 
) Hofd. v. 31. Dec. 1783, 12. Aug. 1788 n. 1. 
5) Verord. in Böhm. v. 9. Sept. 1783. 8 

e) Hofd. v. 31, März, 30. Aug. 17856. 
d) Hofd. v. 30, Juni 1783. — 
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Freidhofe verfehen find, können ohne an einen oder den an— 
dern der vorhandenen Freidhöfe gebunden zu ſein, in jenem 
ſich begraben laſſen, in welchem ſie es wünſchen; es ſteht 
ihnen aber auch frei, in den nächſt gelegenen Freidhof der 

Religion, zu der ſie ſich bekennen, überführt zu werden e). 
Ein gleiches gilt von Reiſenden anderer chriſtlichen Religionen, 

als welche in dem Lande tolerirt werden, Juden, Muhameda⸗ | 

ner und Heiden ausgenommen 7). Soll für eine Ortſchaft, 

welche aus Inwohnern verſchiedener Confeſſion beſteht, ein 

neuer Freidhof ausgeſteckt werden: ſo iſt ein gemeinſchaft— 

licher Freidhof zu errichten; es wäre denn, daß die zu große 
Population der Gemeinde oder die phyſiſche Lage des 

Ortes mehrere Freidhöfe erforderte. Den gemeinſchaft— 
lichen Freidhof können die verſchiedenen Religions-Parteien 
nach ihrer Willkühr unter ſich ſtrichweiſe eintheilen, oder 

ihre Todten der Reihe nach darin begraben laſſen. Sons 

nen ſie ſich darüber nicht einverſtehen: ſo hat das Kreis— 

amt die Sache dahin zu entſcheiden, daß die Leichen, ſo 

wie ſie vorfallen, in einer auf ſich folgenden Reihe begra— 

ben werden 3). Sonſt iſt den Akatholiken an jedem 

Orte, wo ſie ein Bethhaus haben, auch einen eigenen 

Freidhof zu errichten geſtattet; ſie haben nur dieſen gleich— 

falls ſelbſt einzuzäunen /). i 

Das Recht, den verſtorbenen Akatholiken zu a 

ben, hat fein Paſtor oder diejenige Perſon, welche vom 

Staate und Lande die Jurisdietion dazu erlangt hat 1). 
Befindet ſich keine ſolche Perſon im Orte, und ſind die 

e) Hofd. v. 12. Aug. 1788 n. 2. 3. u. 7. 

7) Ebend. n. 8. 

g) Ebend. v. 5. 6. | 
7) Hofd. v. 24. Oct. u. 17. Nov. 1783, 21. April 1784, 

24. Sept. 1785, 12. Juli 1805. f 
2) Hofd. v. 13. Jan. 1782. 



daſelbſt befindlichen Akatholiken nicht einem benachbarten 

Prediger ordentlich zugetheilt, oder kann der nächſte 

Geiſtliche von der Religion, zu welcher der Verſtorbene 
ſich bekannt hat, zu rechter Zeit nicht herbei gehohlet 

werden: fo hat der katholiſche Pfarrer das Begräbniß 
vorzunehmen. Er geht dann, wenn er darum erſucht 

wird, mit der proteſtantiſchen Leiche, und ſorgt, daß 

kein Lied, nun nicht einmahl mehr ein ſolches geſungen 

werde, worin nichts den Katholiken anſtößiges vorkommt 5). 
Er ſegnet aber die Leiche nicht ein, und macht auch keine 

Collecte, ſondern hält ſich ganz an den bei den Protes 

ſtanten in Schleſien üblichen Ritus, welcher der in der 

Sächſiſchen Kirchen-Agende vorgeſchriebene if: Dieſer rührt 
noch aus den Zeiten Luthers her, und iſt folglich weniger 

als andere, nach der Zeit üblich gewordene, Ritus von 
dem katholiſchen verſchieden. Wird der Pfarrer um die 

Begleitung nicht erſucht, ſo iſt nach Bezahlung der Stol— 
gebühren dem akatholiſchen Schulmeiſter erlaubt, zu Grabe 

zu fingen 7), Im Nichtvorhandenſein eines Paſtors oder 

Schulmeiſters iſt es den Akatholiken unter ſchärfſter Ahns 
dung unterſagt, mit Uibergehung des katholiſchen Pfar⸗ 

rers ſich ſelbſt den Begräbniß-Act zu adminiſtriren 1). 

Bei Beerdigung von Reiſenden einer andern Confeſſion, 

als welche im Lande tolerirt werden, wozu auch die Unita— 

rier gehören, muß der im Orte anweſende Geiſtliche die 
Function verrichten 2). 

Jedem Akatholiken ſteht frei, ſich mit dem öffentli⸗ 
chen Gepränge der Religion, zu der er ſich bekennt, be— 
graben, mit dem im Orte befindlichen Geläute läuten, 

„ 0 

k) Hofd. v. 2. Dec. 1796, 10. März 1797. 
2) Hofd. v. 16. März 1782, 12. Aug. 1788 n. 3. 

Im) Verord. v. 20. Mai 1782. 

n) Hofd. v. 12. Aug. 1788 n. 8. 
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und das ltr Melton ungemeſſene Zeichen auf, keine N 
Grabſtätte ſetzen zu laſſen, ohne ſich oder feinen Nil 0 
gionsgengſſen hierdurch ein beſonderes Recht zum N ach 2 
theile der andern Religionsparteien zuzueignen; und der ; 

Geiſtliche darf fp wenig, als die Gemeinde der andern 3 

Religion, welcher der Freidhof gehört, hierin ein Hinder⸗ 2 
niß legen, oder aber die nach der Sitte des Landes zum 

characteriſtiſchen Kennzeichen der Religion, zu welcher 

der Verſtorbene ſich bekannte, ausgeſetzten Sachen nach 

der Hand vertilgen o). Die Verordnung, vermöge he 

cher ſich die Akatholiken bei ihren Begrä ibniffen au kotho⸗ 

liſchen Freidhöfen alles öffentlichen Gepränges enthalten 

ſollen p), muß mit einer andern in Verbindung verſtanden 05 

werden, wornach ſie ſich bei dieſen Beerdigungen nur nicht 

zu zahlreich verſammeln, und dadurch Aufſehen erregen 

ſollen 9). Oeffentliche Begräbniſſe zu halten, iſt den 

Akatholiken ſchon durch das Toleranz-Geſetz vollkommen 

erlaubt worden r). Das Singen akatholiſcher Lieder 

aber, welches den Akatholiken früher bloß auf den katho⸗ 

liſchen Freidhöfen unterſagt 5), und auf ihren eigenen 
erlaubt war 1), iſt nun auf allen Freidhöfen und dem 

Wege dahin eingeſtellt 2); fie können den nach ihrem, 

Ritus üblichen Geſang in dem Bethhauſe, und wo ſie 

kein ſolches, haben, in dem Sterbhauſe abhalten w). 

Auch bleibt ihnen 01 geſtellt, in ihrem Bethhauſe En en, 

o) Ebend. n. 4. Hofd. v. 10, März e April a 

p) Hofd. v. 14. Juli 1783. 

9) Hofd. v. 17., Verord, in Böhm. v. 28. Aug. 1782, 

7) Hofd. v. 3. Oct. 1781 5 1. 
s) Hofd. v. 8. Jan, u. 14. Juli 1783, dann 8. Zar 1784. 

1) Hofd. v. 8. Jan. 1783 u. 1784. 

u) Hofd. v. 23. Aug. 1784, für Böhm. v. 10. Wörz 7b. 

20) Hofd. v. 2., Verord. in Böhm. v. 12. Dec, 1796. 
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erordnung in Böhmen, auf ihrem abge⸗ 
öffe bc ru Leichenreden 15 halten *). 10) 

et hen kaheliſhen Pfarrer ee e er mag ng der ö 
begleiten, oder nicht 5). Desgleichen find die 
0 bölhren, dem katholiſchen Meßner zu entrichten 2), 

es von der frühern Verordnung, welche 8 indem 
unttſagt 9 hatte aa), ee iſt. 

mon Rib N 8. 123. ö 

Kusififfung von dem kirchlichen Begräbniffes: 
15 Da das chriſtliche Begräbniß ein Zeichen der kirchli⸗ 

chen Gemeinſchaft iſt: ſo werden davon alle jene ausge⸗ 

ſchloſſen, welche entweder niemahls derſelben beigetreten, 

oder ſolcher wieder beraubt worden ſind, oder welche durch 

ein kirchliches Verbrechen ſich ihrer unwürdig gemacht 

haben. Dahin gehören und zwar wegen Mangels der 

kirchlichen Gemeinſchaft nach dem in dem Kirchentechte 

angenommenen Grundſatze: OQuibus non 96 % cr 

vimus vivis, non communicemus defunclis a), 1) die 

Ungläubigen, Heiden, Muhamedaner und Juden 50, 

2) die Ketzer und deren Begünſtiger e), 3) die Schisma⸗ 
tiker eee e e e und Interdicirten, 

! I 

* r 

0 ‚S0fb.0,8,Iar. 1784, Verord. in Böhm. v. 22. Febr. 1810. * 

5) Hofd. v. 13. Oct. 1781 f. 4, 21. Febr., b. 4 16. 

y März 1782. 
D) Hofd. v. 6. Juni 1798, 18. oh 1813; j 

. Hofd. v. 13. März 1782. er er) 

a) can. 1. 3, caus 24. g. 2. cap. 12. de sepult. 

5) can. 27. 28. Dist. 1, de conseer. 

c) cap. 8. 13. 8. 15, de haeret. 60 15 cap. 2. eod. 

‚in 69. (5, 2.) 5 f 
d) can. 3, caus. 0 N- 2. 12% r 

* 
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wenn fie nahmentlich und öffentlich dafür erklärt worden 
ſind e). Zur Strafe wegen Verbrechen ſind ausgeſchloſſen: 
1) Mönche, welche ohne Vorwiſſen und Erlaubniß des 

Kloſterobern ein Eigenthum beſitzen Y), 2) diejenigen, 
welche Kirchenzehenten der Kirche vorenthalten g), 3) 

offenbare Wucherer, die für ihren Wucher keine Genüg— 
thuung geleiftet haben 5), 4) vorſätzliche Selbſtmörder 7), 

5) diejenigen, welche in einem Turniere k) oder in einem 

Duelle geblieben 7), oder 6) in der Verübung eines 
andern Verbrechens umgekommen find m), 7) diejenigen, 

welche die heilige Beichte durch ein ganzes Jahr vernach— 
läſſiget, und das Altars-Sacrament zur öſterlichen Zeit 

nicht empfangen haben 1), 8) die mit dem Tode beſtraften 

Verbrecher o), endlich 9) vermöge des Römiſchen Rituals 
die öffentlichen und unbußfertigen Sünder. Es braucht 
wohl kaum erinnert zu werden, daß die Ausſchlieſſung 

der Leiber jener Verſtorbenen von geweihter Erde, und 

die Verſagung der kirchlichen Ceremonien bei ihrer Beer⸗ 

digung in keiner Verbindung mit dem göttlichen Gerichte 

ſtehe, ſondern bloß aus dem Verhältniſſe hervor gehe, in 

welchem fie ſich zur Kirche befunden haben p). Dieſe 

e) cap. 11, 14. de sepult. cap. 20. de sent, excom. in 

60. (5. 11.) 

J) cap. 2. 4, de statu monach. (3. 35.) 

g) cap. 19. de decim. (3. 30.) 

h) cap. 3, de usur. (5. 19.) 

1) can. 12. caus. 23. q. 5. 

*) cap. 1. de torneam. (5. 13.) 

U) Conc. Trid. sess. 25. cap. 19. de ref. 

m) can. 31. caus, 13. d. 2. 

n) can, 12. de poenit. et remis, (5.38) 3 

o) can. 30. caus. 13. d. 2. car, 12. caus. 23. ꝗ · 5. 
1 

p) can. 1. caus. 24. d. 2. | 
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iſt auch weit e entfernt , ſie wegen ihrer Verlrrungen 

oder Vergehungen allein ſchon von der ewigen Seligkeit 

auszuſchlieſſen; ; fie iſt vielmehr, da ſie für alle Abgeſtor⸗ 

benen ohne Unterſchied zu Gott bittet, auch ihrer im 
Gebethe mit eingedenk 3). Sie verbiethet ihre Beerdigung 
auch nicht ſchlechterdings, oder ordnet ſolche an einem 
entehrenden Orte oder auf eine entehrende Weiſe (sepul- 
tura asinina) an; ſolches kommt nur dem weltlichen 
Strafgerichte zu. Sie will bloß, daß jene Verſtorbenen 

außer dem Kirchhofe in der Stille beigeſetzt werden. 

Die Oeſterreichiſchen Landesfürſten haben vermöge 

des ihnen zuſtehenden Strafrechtes die Beſtimmungen der 

Kirche zum Theil ganz aufgehoben, zum Theil gemildert, 
zum Theil aber auch verſchärft oder ſonſt näher erklärt. 

Nach unſern Geſetzen bleiben nähmlich, was zuerſt die 

Ungläubigen betrifft, die Nichtchriſten zwar auch von dem 
kirchlichen Begräbniſſe ausgeſchloſſen (vorg. $.) 5 aber die 
von Chriſten erzeugten, todt zur Welt gekommenen oder 
vor der Taufe verſtorbenen Kinder machen ſchon gleich eine 

Ausnahme. Den Katholiken iſt frei gelaſſen, ob fie ſolche 

Kinder auf dem Freidhofe abgefondert oder unter andern 

begraben laſſen wollen, Es bleibt ſelbſt den Akatholiken 
anheim geſtellt, ob fie dergleichen Kinder auf dem katho— 

liſchen Freidhofe unter andern Leichen oder abgeſondert, 

und mit oder ohne Gepränge begraben laſſen wollen, und 

die Katholiken dürfen ſich dieſem ſelbſt dann nicht wider⸗ 
ſetzen, wenn fie aus Neligiondeifer ihre eigenen ungetauf⸗ 

ten Kindet auf einem abgeſonderten Orte begraben laſſen 
wollten 7). — Was wegen der Beerdigung der Akatho⸗ 

kiken gelte, iſt im vorhergehenden Paragraphe geſagt wor⸗ 

den. Die daſelbſt ausgeſprochene Humanität rechtfertiget 

9) can, 23. caus. 13. . 2. can. 34 F. 4. Dist. 4. de consecr. 

7) Hof. v. 31. März u. 28. April 1785. 

8 
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0 die den Akatholiken ee e Toleranz 1 
mildere etwaigen Verſtoß gegen die Kirchenſatzungen die 

Auslegung des rückfichtlich der kirchlichen Gemeinſchaft 
oben angeführten Grundſatzes, daß wir nähmlich folgen 

weniger von dem Orte, als von den Kirchengebräuchen 

und Gebethen verſtehen, welche eigentlich das Kirchen⸗ 
begräbniß ausmachen, und ein Beweis der Fortſetzung 

der Kirchengemeinſchaft find. — Ein entehrendes Begräb⸗ f 

niß haben nach den Oeſterreichiſchen Strafgeſetzen die 

Selbſtmörder, wenn der Tod wirklich erfolgt iſt, und die 

im Zweikampfe Gefallenen, wenn ‚fie auf der Stelle todt 

geblieben ſind. Ihre Leiber werden unter Begleitung der 
Wache auf einen außer der gewöhnlichen Begräbnißſtätte 
gelegenen Ort gebracht, und daſelbſt durch die gerichtlichen 
Diener eingeſcharrt s). Das entehrendſte Begräbniß aber 

hat bei den hingerichteten Verbrechern Statt. Ihre 

Körper werden, wenn ſie mit dem Strange gerichtet wur⸗ 

den, mit einbrechender Nacht, und wenn eine an ere 

Todesart vollzogen ward, was nur bei Militär Perſonen 
geſchehen kann, ſogleich neben dem Richtplatze eingeſcharrt ). 

Bei ſolchen Perſonen kann auch von feierlichen Exequien 

keine Rede ſein; doch ſtille Meſſen können für ſie geleſen, 

und diejenigen, welche ſich ſelbſt entleibt haben, auf 

Verlangen der Verwandten ſogar in die ſo genannten 

Todtengebethe nach der Predigt mit eingeſchloſſen wer⸗ 

den u). — Rückſichtlich der übrigen nach dem gemeinen 

Rechte des kirchlichen Begräbniſſes Beraubten iſt ſich in 
Oeſterreich an den Grundſatz zu halten, daß die Kirchen 

Cenſuren, wofür auch die Beraubung des chriſtlichen 
Begräbniſſes anzuſehen iſt, wegen der damit verbundenen 

) Strafg. B. I. Thl. g. 143. II. Thl. f. 92. 
1) Ebend. I. Thl. d. 450. 

u) Hofd. für Mähr. u. Schleſ. v. 9. Mai 1807. 

nee 
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e ag begrabener Leichen. 
Nach dem gemeinen Kirchenrechte ſollen alle Leichen, 
wache gegen die Kirchenſatzungen in geweihter Erde be⸗ 
graben worden find, wieder ausgegraben, und an unge⸗ 
weihter Stätte beerdiget werden a). Doch bei uns kann 
davon keine Rede ſein, da das Erkenntniß über das Be⸗ 
graben außer dem Freidhofe dem Begräbniſſe ſelbſt vorzu⸗ 

gehen hat. Bei uns ſoll nur dann eine Ausgrabung ge⸗ 
ſchehen, wenn fie das Strafgericht zur Entdeckung eines 
begangenen Verbrechens nothwendig findet, wo ſich dann 
die Geiſtichktit it aus eitler Furcht einer Irregularität nicht 
im mindeſten widerſetzen darf 5). Ohne dieſe Veranlaſſung 
kann keine Ausgrabung Statt finden, und ſelbſt zum 
Behufe eines neuen Grabes erſt nach Verlauf von 10 

Zu dur Aufgrabung geſchritten werden c). 
Sioll ein bereits beerdigter Leichnam N 
We e in die Familienbegräbnißſtätte zu über⸗ 

führen, ober an einem andern Orte zu begraben: ſo iſt die 
Bewillthung det t Landesſtelke nothwendig d). Zur Aus⸗ 

Lrobung einer Leiche zum Pouſſiren wird die beſondere 
Bewilligung des Sanitä ts = Referenten oder des Sanitäts⸗ 

Magiſters erfordert. Dieſes hat dann an einem ſchicklichen 
A Orte, fo wie ſelbſt vor der Beerdigung in der as 

kante, ohne alles. Auſſehen z geſchehen . 
Wöhrd 8 ’ 

we nde, v, 29. Aug. 176868. ing 

a) can. 27. 28. Dist. 1, de consecr. 

d) Hofd. v. 23. März, Pat, v. 17. Fer 1765. 

e) Hofd. v. 24. Jan. 1785. RN 
) Berord, in Nied. Oeſter. v. 13. mg. 1807. 

e) Verord. in Nied. Oeſter. v. 13. Dec. 1805. 

3 2 
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Die Beraubung eines Grabes ift eine dem Dieb- | 
ſtahle analoge That, da ſich der Thäter ein ihm nicht 
angehöriges, und in keinem Verſtande zugedachtes Gut 
zueignet. Sie iſt eine Entfremdung, welche dadurch, daß 
fie an einer unter dem Schutze der religiofen Meinung 

ſtehenden Sache begangen wird, als eine ſchwere Polizei⸗ 

Uibertretung nach dem 210. F. des zweiten Theils des 
Strafgeſetzes mit ſchwerem Arreſte auch bis zu drei Mo⸗ 

nathen zu beſtrafen, und wenn noch der Umſtand dazu 

kommt, daß der Geſundheitszuſtand gefährdet wurde, 

überdies durch die in eben dieſem F. beigeſetzten Verſchär⸗ 
fungen abſchreckender zu machen iſt 7). Auch das Ab» 
ſchneiden der Haare an dem Todten von Seite der 
Todtengräber, und das Verkaufen derſelben an die Haar⸗ 

händler und Perückenmacher iſt eine unerlaubte Handlung, 
die ſo oft ſie hervor kommt, der Regierung einberichtet 

werden ſoll g). 
* 

5 §. 125. 

Beſondere Sterbefallsanzeigen von Seite des 

Seelſorgers. 

Da die Seelſorger bei jedem Sterbefalle einzuſchrei⸗ 
ten haben, folglich auch zur unbedingten Kenntniß deſſelben 

gelangen müſſen, und rückſichtlich der darüber nothwendi⸗ 
gen Beweiſe als die zuverläſſigſten Gewährsmänner ange⸗ 
ſehen werden können: ſo iſt ihnen vor allen andern Be⸗ 

amten von Seite der Staatsverwaltung einerſeits die 

Erſtattung der Anzeige von den in ihrem Sprengel einge⸗ 
tretenen Sterbefällen, andererſeits die Führung des Tod⸗ 
tenbuches aufgetragen. 

Die Anzeigen der vorgefallenen Sterbefälle 

ſind theils ordentlich, theils außerordentlich. Die 

) Hofd. v. 10. u. 18. Mai 1805, für Galiz. v. 30. Jan. 1806. 

g) Verord. in Nied. Oeſter. v. 13. Aug. 1790. 
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ordentlichen geſchehen vierteljaͤhrig, dei Findlingen 

‚monathlich ; davon wird in einer andern Abhandlung mehr 

vorkommen. Die außerordentlichen, welche zur 
Erreichung beſonderer Abſichten ſogleich, wie ſich der 

Sterbefall ergeben hat, erſtattet werden müſſen, haben 
zu geſchehen: 1) bei dem Todesfalle eines mit einem 
Quiescenten -, Penſions⸗ oder Proviſions-Genuſſe ver: 
ſehenen Individuum, wo der Seelſorger zur Vorbeugung 

möglicher Bevortheilung des Aerars oder des Fondes, aus 

welchem der Genuß bezogen wird, die Anzeige durch die 
Ortsobrigkeit dem Kreisamte zu machen hat a); 2) bei 

dem Sterbefalle einer penſionirten Militär-Perſon, Witwe 

oder Waiſen, in einem Orte, wo kein Militär liegt 5), 
wo nach einer Verordnung für Mähren der Seelſorger 

den Todtenſchein durch das Ortsgericht der nächſten Mili⸗ 
tar» Behörde einzuſchicken hat c), außerdem, daß er ihr 

auf demſelben Wege den Tod eines penfionirten Officiers, 

wie ſchon erwähnt wurde ($. 121.), wegen der bei dem 

Begräbniſſe zu veranſtaltenden militäriſchen Ehrenbezeus 

gungen ſogleich anzeigen muß; 3) bei dem Abſterben 

eines in Verpflegung gegebenen Kindes aus dem Findel⸗ 
oder Waiſenhauſe, wobei der Seelſorger das Ausſchnitts— 
zeichen abzufordern, und mit Bemerkung des Tages des 

Todes auf dem Rücken, an die Inſtituts ⸗ Direction 
einzuſchicken hat d); 4) in Galizien bei dem Ableben 

eines Adeligen, welches der Seelſorger zum Behufe der 

unverweilten Inventurs⸗ Vornahme an den Gränzkäm⸗ 
merer der Section, in welche derſelbe gehörte, gegen 
eine Vergütung von 15 kr. an Bothenlohn für eine Meile 

a) Hofd. v. 13. Jan. 1812, 15. Juni 1815. 

5) Hofd. für Tyrol v. 7. Sept. 1821. 
e) Verord. für Mähr. v. 13. Febr. 1807. 
4) Hofe. v. 25. Juli 1789. 
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hin und her einzuberichten hat e). Die gewaltſamen 0 
Todesfälle haben nicht die Ortsſeelſorger, ſondern die 
ane anzuzeigen Fs wi, un mm bon Ring 

nm! i J oog Inn 
8. 126. 1% d 8 

Todtenbuch. or, 
Das Inſtitut der Todtenbücher gehirt der bürgerli⸗ 

A Geſetzgebung an. In der alten Kirche war es eben 

ſo unbekannt, als der Tridentiniſche Kirchenrath, der 

doch ausdrücklich die Führung der Taufır und Trauungs⸗ 
bücher anordnete a), von den Todtenbüchern ſchweigt. 
Indeſſen iſt es gleichwohl wahrſcheinlich, daß zu allen 

Seiten die einzelnen Kirchen ihre Verſtorbenen aufgezeich⸗ 

net haben. Einen Beleg liefern hiervon die Diptycha, 

welche hölzerne Tafeln waren, auf die man aus Abgang 

des Papiers das eintrug, was man der Vergeſſenheit 

entreiſſen wollte. Jede Kirche hatte drei ſolche Tafeln, 

von denen die erſte die Nahmen der verſtorbenen Vorſteher 

dieſer Kirche, welche ſich durch einen tugendhaften Per 

benswandel auszeichneten, der Heiligen und Marterer, 

die zweite alle zur Gemeinde gehörigen, noch lebenden 
Gläubigen, und die dritte alle in dieſer Gemeinde: vers 

ſtorbenen Chriſten enthielt. Das Abſehen hierbei war 

allein, die Nahmen der verſchiedenen Glieder der Kirche 
im Andenken zu erhalten, und der Vergeſſenheit zu ent⸗ 
reiſſen. Deshalb ließ man es auch bei der bloſſen Auf⸗ 
zeichnung nicht bewenden, ſondern man las nach dem 

vorgetragenen Evangelium und Glaubensbekenntniſſe von 

einer Art Bühne (ambo) gegen das Sanctuaxium hin 
die erſte Tafel ganz, aus der zweiten und dritten aber 

1 

— 7 

e) Verord. in Galiz. v. 14. Aug. 1792, 3. Jan, 1797, 

7) Verord. in Galiz. v. 19. April 1792. ur 
4) Cons. Trid, sers, 24, cap. 1. 2, de ref, matr, 



wenigſteng die Nahnien der ausgezeichnetern Männer und 
berjenigen ab; die ſich durch Geſchenke und Wohlthaten 
auf was immer für eine Art um die Kirche verdient 
gemacht hatten 5). Einen andern weg konnten die 
Diptycha nicht gewähren. 
IVgn Oeſterreich erhielten die Todtenbicher eine or⸗ 
dentliche Einrichtung zugleich mit den Taufe und Trau⸗ 
ungsbüchern von K. Jeſeph II. c). Sie beſteht darin, 
daß jeder Seelſorger ſein eigenes Todtenbuch führen, und 

in daſſelbe die in ſeinem Bezirke ſich ergebenden Todes⸗ 

fllle nach den vorgeſchriebenen Rubriken eintragen muß. 
Das Todtenbuch hat ſechs Rubriken, für welche nachſte⸗ 

hende Data beſtimmt ſind: Jahr, Monat, Tag des 
Todes, Hausnummer, Nahme, Religion, Geſchlecht 

und angegebenes Alter. In den Orten, wo keine Tod⸗ 
tenbeſchau, jedoch ein Kreisphyſicus oder geprüfter Wund⸗ 
arzt vorhanden iſt, kommt zu den vorigen noch eine 

ſiebente Rubrik, nähmlich die der Krankheit und Todesart 
beizuſetzen 4). Bei dieſer kann nicht unſchicklich auch die 

Ortsrubrik, welche in dem geſetzlich vorgeſchriebenen For⸗ 
mulare nicht exiſtirt, ſo wie vielleicht der Begräbnißort 

mit angemerkt werden. Uiberdies iſt dem Conſiſtorium 
frei geſtellt, zu einer Art von Controlle in der geiſtlichen 
Amts verwaltung die Pfarrer zu verbinden, auch die Gas 

ectaments⸗Adminiſtrirung, oder wie es ſpäter heißt, den 

Nahmen desjenigen, der dem Verſtorbenen die letzten 
Scacramente ausgeſpendet hat, einzutragen; nur darf hierzu 

keine eigene neue Rubrik gezogen, ſondern die Anmerkung 

ebenfalls bloß bei der Rubrik: ene gemacht 
1902 121170 U eee 7 

5 . Böhmer! jus 1 tom. III. ub, 3, ti 38. 

908. 126. 127. tit. 41. f. 70. a 

c) Pat. v. 20. Febr. 1784. 
4) Ebend. J. 5. 1 825 
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werden e). Die Notizen zur Ausfüllung der Rubriken des 
Todtenbuches erhält der Seelforger aus dem vorgeſchriebe⸗ 

nen Todtenbeſchauzettel. In ſo fern aber dieſer nicht 

zureicht oder ganz mangelt: ſo hat er ſich durch eigene 
Erkundigung gehörig zu informiren 7). Wo ein gewalt⸗ 
ſamer Todesfall vorkommt, da werden die nöthigen An⸗ 

gaben dem Pfarrer von dem unterſuchenden Gerichts⸗ 
Commiſſäre mitgetheilt g), Bei den gerichtlich todt er⸗ 
klärten Perſonen hat er ſich um die rechtskräftige Todes⸗ 

erklärung bei dem Gerichte oder demjenigen, der ſie erwirkt 

hat, zu bewerben. Es verſteht ſich, daß, da die Todes⸗ 

erklärung nur für den präſumtiven, nicht für den wirklichen 

Tod eines Verſchollenen beweiſt 5), die Eintragung in das 

Sterbebuch darnach modificirt, und ſowohl die darüber 

erhaltene ſchriftliche Urkunde, als alle andern zur Aus⸗ 
füllung der Rubriken vorgekommenen Documente, ſo wie 
bei dem Trauungsbuche geſagt meer forgfi n . 

wahrt werden müſſen. | 

Rückſichtlich der einzelnen Rubriken if Bi; 

die Angaben beſtimmt zu machen, und bei der erſten 

insbeſondere auch die Stunde des Abſterbens aufzuzeichnen, 

da die Gewißheit derſelben auf das Erbrecht nach den zu 

ungefähr gleicher Zeit verſtorbenen Angehörigen, dann 

auf die Gültigkeit der zweiten Ehe, welche ein zurück 
gelaſſener Ehegatte über den vermeintlichen Tod des ab» 

weſenden geſchloſſen hat, von dem größten Einfluſſe iſt 1). 
In der zweiten Rubrik it, wenn jemand außer feiner 

gewöhnlichen Wohnung an einem dritten Orte verſtirbt, 

e) Hofd. v. 19. Juli 1784, 21, Oct. 1796, 
) Hofd. v. 24. Oct. 1788. 
8) Hofd. v. 28. Juli 1798. 

7) B. G. B. 99. 112 — 114, 278. 

1) B. G. B. 88. 25, 62, 536, 537, 1252. 



dermöge der Analogie von dem Eibustsbuche die Nummet 

des Hauſes, wo er verſtorben, und nicht jene des Hau⸗ 
ſes , wo er gewohnt hat, einzutragen; gleichwie auch in 

dem Todtenbeſchauzettel nicht dieſe, ſondern jene Haus- 
nummer ausgedruckt ſein muß. Unter dem Nahmen wird 

der Vor⸗ und Zunahme verſtanden. Bei verheiratheten und 1 

verwitweten Frauensperſonen kommt auch der Nahme des 

lebenden oder verſtorbenen Ehegatten dazu. Hierbei kann 
zugleich der Stand und die ten mit angegeben 

werden K). ra 
Uuiibrigens Haken i in 158 Todtenbuche alle in dem 
Pfarrbezirke verſtorbenen Perſonen zu erſcheinen, ohne daß 

auf das Domicil, die Religion, den Stand des Ver 
ſtorbenen oder den Ort der Beerdigung etwas ankommt. 

Es müſſen daher auch Fremde, ſo wie diejenigen, welche 

von dem kirchlichen Begräbniſſe ausgeſchloſſen worden ſind, 
wie nicht minder die Akatholiken (88. 11. 22.) dahin 
eingetragen werden. Selbſt todtgebohrne Kinder müſſen 
darin vorkommen, weil der Staatsverwaltung immerhin 

daran liegt, in ihre Kenntniß zu kommen. Iſt jemand 

in einer andern Pfarre begraben worden, als in welcher 

er verſtorben war: ſo hat die Eintragung des Sterbe— 

falles in dem Todtenbuche der einen und der andern 

Pfarre zu eech 0. 
„ 7 

89. 127. 

Todtenſchein. 

In Hinſicht des Rechtes, Todtenſcheine auszuferti⸗ 
gen, dann der äußern Form und Beweiskraft derſelben 

gilt das, was oben von den Taufſcheinen geſagt worden 
iſt. Iſt der Sterbefall in dem Todtenbuche zweier Pfarren 

MR; 42 

1) Vexrord. in Böhm. v. 25. Dec. 1795. 

4) Prag. Ordin. Verord. v. 4. April 1824 u. 8. 
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eingetragen (vorlg. F.) 2 ſo hat der eine und der audtkke f 
Pfarrer, der darum angegangen .. das Recht der 
Ausfertigung a7). Ai 00 
Der Todtenſchein hat den Lauf „und Zunahmen, 
das Alter, Stand, Religion, und Todesart des Ver⸗ 
ſtorbenen, dann Jahr, Monath und Tag des Todes, 

wie auch den Ort des Begräbniſſes zu enthalten. Das 

geſetzlich mitgetheilte Formular iſt folgendes: „Ich 

Endesgefertigter bezeuge, daß aus N. N. (Nummer der 

Wohnung mit Beifügung des Ortes und der Straſſe) 
zur Beerdigung auf den gewöhnlichen Freidhof begleitet 

worden ſei N. N. (Tauf- und Zunahme, Condition oder 

Character eines Mannes, Tauf- und Geſchlechtsnahme 

einer Frau, Religion und Alter derſelben, dann Bemer⸗ 

kung des Geburtsortes, dei Fremden und bei Kindern und 
Erwachſenen Nahmen nebſt der Eltern Nahmen, Condis 

tion oder Character, Religion und Alter), welcher (welche 

oder welches) am — (Zeit des Sterbens) an (Krankheit 
und Todesart) verſtorben iſt. N. N. (Tag, Monath und 
Jahr)“ 5). Der Stempel richtet ſich nach der perſönlichen 

Eigenſchaft des Verſtorbenen, und wenn er mehrere hatte, 
nach der höchſten c). Zur Ausfertigung eines Todten⸗ 
ſcheines bedarf es, ſo wie zur Ausſtellung eines Tauf⸗ 

ſcheines, keiner eigenen Bewilligung; jeder, dem an 

einem ſchriftlichen Beweiſe des Todes eines Andern ge— 

legen iſt, kann gegen Entrichtung der geſetzlichen Gebühr 
um ſolchen anſuchen. € { 

on Auf gleiche Art iſt ſich hinſichtlich der Beſcheinigung 

des Todes von Militär- Perſonen zu benehmen. Nur 

dürfen die Feld⸗Capelläne keinen Todtenſchein einer 

4) Prag. Ordin. Verord. v. 4. April 1824 u. 8. 

%) Hofd. v. 30. April 1789. 1 eee 

4 Stempel 7 Pat. v. 5. Oct. 1802 g. 20 11. h, 4 
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ee des Regiments ⸗Com - 

mandanten ausſtellen d), was dahin näher beſtimmt 
N iſt, daß, damit nicht unter dem Nahmen eines 

Regiments ⸗Capellans oder deſſen Stellvertreters ein uns 

echter Todtenſchein ausgefertigt werde, alle von Regi⸗ 
ments - Capellänen ausgeſtellten Militärs Todtenſcheine 
won dem betreffenden Regiments „ Bataillons „, oder 

Corps⸗ Commandanten oder dem General Commando, 
und in den von keinem Regimente abhängenden Feld⸗ 
und Garniſons⸗ Spitälern von dem Spital⸗Commandan⸗ 
ten unterſchrieben, und mit der Beſtätigung legaliſirt 
werden müſſen, daß der mitunterfertigte Feld ⸗Capellan 

oder deſſen Stellvertreter oder der Feld⸗ Superior zur 
Aus ſtellung des Todtenſcheines berechtigt, und dieſer von 

demſelben auch wirklich ausgeſtellt und gefertiget worden 

ſei. Der Legaliſirung, die immer ex officio, mithin 

gratis zu geſchehen hat, iſt das Inſiegel des Regiments 

oder Corps, und beziehungsweiſe des Feld⸗Superiors, 

des General ⸗ Commando, in Kriegszeiten aber bei den 
Feldſpitälern ein den kaiſerlichen Adler führendes Petſchaft 

beizudrücken e). In den Fällen, wo in Friedenszeiten 
bei einem beſtehenden Spitale das Ableben eines Man⸗ 

nes in den Standesprotokollen der Spitals » Kanzlei, 

nicht aber in dem Sterbeprotokolle des betreffenden Feld⸗ 

oder Spital „ Capellans eingetragen iſt, muß, wenn 
ein Todtenſchein ausgefertiget werden ſoll, vorher von 

dem Feld⸗ oder Spital - Capellane die Uibertragung 
des Todesfalles in ſein Sterbeprotokoll vorgenommen 
werden. Dabei iſt es von dem Hofkriegsrathe dem Er⸗ 
sn Feld» Bifärs Überlaffen, ob er 

d) Milit. Infant. Reglem, cap. 143. 

e) Verord. in Böhm. v. 1. a 1792, Hofd. v. 13.30 1797 
u. 10. Mai 1820 n. 4 
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dem betreffenden Feld» oder Spitals » Capellane die 
Einſendung der erhobenen Data an das apoſtoliſche Feld— 

Vicariat zur Pflicht machen, oder die Eintragung in 

das geiſtliche Sterbeprotokoll und die Ausſtellung eines 

Todtenſcheines der eigenen Beurtheilung deſſelben anheim 

ſtellen- wolle. Wird die Eintragung in das geiſtliche 
Sterbeprotokoll und die Ausſtellung eines Todtenſcheines 

nicht für ſtatthaft befunden, und bloß ein Sterbe⸗ 

Certificat ertheilt: ſo hat ſolches ohne die bei dieſen 

Certificaten ſonſt gewöhnliche Clauſel, daß alle Behörden 
demſelben Glauben beimeſſen wollen, zu geſchehen P). 

F) Hofd. v. 4. Nov. 1818. 
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Te, 8. 

‚Zweiten Abſchnitt. 

Von den heiligen Sachen. 

§. 128. 

I. Kirchen. Begriff und Entſtehung derſelben. 

Unter den heiligen Sachen, welche uber feierliche Eins 

weihung eine gottesdienſtliche Widmung erhalten, ſtehen 
oben an die Kirchen. Kirchen heiſſen hier im allges 
meinen Gebäude, welche die Gläubigen zur öffentlichen 

Gottesverehrung und zu gemeinſchaftlichen Religions⸗ und 
Andachtsübungen aufzunehmen befiimmt find. Ihr Ur⸗ 
ſprung iſt ſo alt, als die chriſtliche Religion ſelbſt. Denn 

wenn es gleich gewiß iſt, daß die erſten Chriſten überzeugt 
waren, ihren Dienſt und Opfer dem höchſten Weſen auf 

eine ihm gefällige Weiſe den Vorſchriften des Evangelium 

gemäß allenthalben und ohne Beſchränkung auf ein bes 
ſtimmtes Gebäude verrichten zu können: ſo liegt es doch 

auch außer Zweifel, daß ſie die Weihung eines beſondern 

Ortes für die äußere Auferbauung ſowohl, als die innere 

Andacht für zu wichtig gehalten haben, um ſich nicht an 

einen ſolchen binden zu ſollen. Nur die Verfolgungen 

waren es, welche ſie hinderten, ſchon gleich Anfarigs jene 

Gebäude zu dem befagten Endzwecke aufzuführen, welche 

wir gegenwärtig als Kirchen verehren. Sie waren lang 

gezwungen, die religibſen Verſammlungen in unanſe hnlichen 

Privat ⸗Häuſern, in entfernten Höhlen oder an den 

düſtern Grabſtätten der Apoſtel und Marterer zu halten; 

* 



ordentliche Kirchengebäude führten ſie vielleicht bloß da a auf, 
wo ihnen ein Schimmer von Ruhe und Sicherheit leuchtete. 
Daß ſie ihrer aber gleichwohl ſchon im zweiten Jahthunderte 

gehabt haben, wiſſen wir zuverläſſig aus drei darüber er; 
laſſenen kaiſerlichen Conſtitutionen. Hä iufiger begannen ſie 
ſolche zu errichten untet K. Alexander Sever zu Anfange 
des dritten, und ganz vorzüglich unter K. Conſtantin G. 

im vierten Jahrhunderte, nachdem dieſer chriſtliche Kaiſer 

den Glauben unverfolgt auszuſprechen, und die Geheim⸗ 

niſſe deſſelben öffentlich zu feiern volle Freiheit ertheilt 

hatte a). Die verſchiedenen Nahmen, unter welchen die 
Kirchen in den frühern Jahrhundetten vorkommen, ſchrei⸗ 
ben ſich von der Beſtimmung oder der Art ihrer Ertichtung 

her; eine unterſchiedene Bedeutung wurde nie daran 

geknüpft. Sie hießen xugiwxaı, domus Dei vel 
domus Dominica (Gotteshaus), domus oralionis vel 
Oratoria (Bethhaus), martyria vel memoriae mar- 1 

tyrum von den darin aufbehaltenen oder darunter befind⸗ 

lichen Reliquien, basilicae von ihrer Größe und Pracht, 
ecclesiae als das continens pro conlento, und zuletzt, 

nachdem man die Erinnerung an die heidniſchen Irrthümer 
nicht mehr zu fürchten hatte, auch templa, d. i. Orte, 

welche die Religion von allem Profanen ausgeſchieden und 

losgeſagt hat. 3 
f N §. 129. 2 

Verſchiedene Arten der Kirchen. 

Außer den zum öffentlichen Gottesdienſte gewid⸗ 

meten Kirchen gab es ſchon ſehr frühzeitig gottesdienſt⸗ 

liche Gebäude, in welchen Privat- oder Hausandacht 

gepflogen wurde, Haus-Oratorien (oratoria domestica 

vel privata), ſpäter Capellen genannt. Solche hatten 

die Könige und Fürſten in ihren Palläſten, die Großen 

a) M. Abhandlg, v. kirchl. Gebäud. 88, 8,6, 



—— HE 

1 UnS len und Burgen, die 
g m un Klöſtern und Ordenshäuſern gi daher man 

he oder Hof ⸗ Capellen, (eapellae regias 
0 N, Schloß « oder Burg-Capellen (villa 

ticae) a), und Kloſter ⸗Capellen (monasteriales) unter⸗ 

0 Ghee, eſchaffenheit war faſt dieſelbe mit jener 

de . Kirchen. Die königlichen Capellen wurden insgemein 
dan, Haren gleich, oder wohl gar vermöge der ihnen zu 

Til ggivordenen Privilegien, „vorzüglich der Exemtion 
von der biſchöflichen Gerichtsbarkeit 5), höher gehalten; 

die Schloß Capellen wurden im Laufe der Seit ſelbſt zu 
400 kirchen, und die Kloſter-Capellen mußten, wenn fie 

eich in den Rechten noch ſpäter Capellen heiſſen, ſchon 

Nah als Kirchen angeſehen werden, weil ſie für die 

betete die eig entliche Pfarrkirche waren, und auch 2 

für die außer dem Kloſter befindlichen Perſonen darin 
99 Ro 

einige Sacramente auszuſpenden erlaubt wurde. Nach 

En 
a find die Kirchen jene 
ai dene, in welchen die Euchariſtie be⸗ 
Yan behalten wird; alle andern Ca pellen. 

b ie; Küche a, find, nach ihrer beſondern Widmung 

Do Oi 5 chen 1 (eathedrales. s. matrices c), wenn ſie 

6 Ber fung ı des bischöflichen Hirtenamtes beſtimmt 

„Co 9 iat⸗Kir chen (collegiatae)), wenn darin 

8 1 für ſich ohne eine ihnen zugewieſene Gemeinde 

den Gottesdienst zu begehen, und vorzüglich die canoni⸗ 

ſchen Tagesz zeiten abzuwarten haben, Klo ſte rkirchen 
(eonventuales), wenn ſie Aan mene Gehe 

nad 6. 35. 1417. 13 \ 

A does 785. . Dist. 1. de cousecr. Lap. 4. de serv. non 
1 1 1 Fr) 

ordin. (1, 18.) 
PRYILTYITTI CARTE TERN 

. cap. 16. de privileg. (5. 33.) Conc. Tad. sess. 44 

cap» 11. de ref. if 
g 

60 cap. 1. de ‚praescript, (2. 26,) cap. 22. 2 V. S. (5. 40. ) 

10 

Mindig 
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eines Kloſter⸗Convents dienen, Pfarrkirchen (pa- 
rochiales s. beneſiciales), wenn fie zu gleichem Ge⸗ 

brauche für einen beſtimmten Kirchſprengel beſtehen. Letztere 

find wieder Mutter- und Tochterkirchen (matri- 
ces et filiae s. filiales) in der Beziehung, als die eine 
aus der andern entſtanden iſt, von ihr abhängt oder ver⸗ 
fehen wird 4). In Oeſterreich kommt aber der Begriff 

Filial⸗Kirche in einer doppelten Bedeutung vor; man 

verſteht einmahl darunter eine Nebenkirche, die von keinem 

eigenen, beſonders inveſtirten und ſelbſtſtändigen Seelſorger, 

ſondern von einem von der Mutterkirche durchaus ab— 

hängigen, abänderlichen und bezahlten Capellane, der da- 

hin feine Excurſion macht, oder daſelbſt feine Station hat, 
verſehen wird; und dann eine Kirche, zu welcher dem 

Seelſorger einer andern Kirche dergeſtalt die Präſentation 
gebührt, daß der Präſentirte ein von ſeinem Präſentator 

in der Seelſorge nicht weiter mehr abhängiger, ſondern 

ein ſelbſtſtändiger, unabänderlicher, eigene pfatrliche Ein- 

künfte beziehender und r inveſtirter, ordentlicher 

Seelſorger wird e). | 

Die Capellen find nach ihrer heutigen Verwendung 

öffentliche, wenn dahin jedermann freien Zutritt 
hat, und daſelbſt öffentliche Andacht gepflogen wird, oder 

Privat⸗Capellen, wo dieſes der Fall nicht if. 

Die öffentlichen Capellen können dem Aeußern nach ganz 

den Kirchen gleichen, oder von den Kirchen durch ihre Bau— 

art und Größe verſchieden find, und dann entweder abge— 

ſondert oder mit einer Kirche in Verbindung ſtehen. Da: 
her heißt man die zur Andacht beſtimmten, von Außen an 

die Kirche angebauten Gebäudchen eben ſo Capellen, wie 

die im Schiffe, in einem unterirdiſchen Gewö lbe oder in 

d) cap. 3, de eccles. aedifie. (3, 48.) 

e) Hofd, v. 14. Aug. 1793. 
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"ante l det Kirche beſonders Amfüngenen, mit 
einem öder mehrten Altären verſehenen, Gebäude To 

genannt werden. Die Privat-Capellen find Haus- 

— (domeslicae), wenn fie in einem Gemache 

1, welches zur Abhaltung gewiſſer Religionsübungen 
der zugerichtet iſt, oder gemeine Land =» Gas 

ellen oder Marter (vulgares), wenn fie 
Gebändchen find, welche Andachtshalber auf Aeckern, 

1 und Degen 455 werden. 

ie ee. 180. I 

Errichtung neuer Kirchen und Capellen. 

Da die Kirchen als gottesdienſtliche Gebäude unter 
kirchlicher Gerichtsbarkeit ſtehen , als materielle Sachen 
aber auf mannigfaltige Weiſe das Staats -Intereſſe bes 
rühren: ſo folgt, daß die Errichtung neuer Kirchen kein 

freies Recht ſei, ſondern der kirchlichen und politiſchen 

Beiſtimmung bedilrfe a). Die kirchliche Beiſtimmung 

ertheilt der Biſchof, wenn es ſich um eine feiner Juris— 
diction untergeordnete Kirche handelt. Zur Errichtung 
von Domkirchen iſt die päbſtliche Bewilligung erforderlich, 
da das Recht zur Conſtituitung eines neuen biſchöflichen 
Stuhles „ welchen die Domkirche voraus ſetzt, nach der 

heutigen Disciplin ein päbſtliches Recht iſt. Dieſes ſoll 
auch bei den Collegiat⸗ und andern Kirchen der Fall ſein, 

mit welchen eine beſondere kirchliche Würde verbunden 
werden will; allein eine ausdrückliche Verordnung findet 

ſich darüber nicht vor. Politiſcherſeits iſt die Zuſtimmung 

immer von dem Landesfürſten ſelbſt oder denjenigen Be— 

hörden einzuhohlen, in deren Wirkungskreis die Ertheilung 
derſelben verſetzt iſt. 

%) M. Abhandlg. v. kirchl. Gebäud. 88. 7. 11. 
A a 
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55 Die Bedingungen, we 00 vorhanden ſ ſein ni iſſen 

damit von Seite ‚der, geiftlichen Gerichtsbarkeit die E Lich 

tung, einer neuen Kirche. bewilliget werden ann, finds 

4) daß der Errichtung eine religiöſe, auf wobre Yndacı 4 
und Beförderung des Seelenheiles der Gi ubigen, berech⸗ ö 

nete Abſicht zum Grunde liege 5)3 2) 100 eine zur Cr f 
haltung des Gebäudes, zur Unterhaltung des dabei anzu⸗ | 

ſtellenden Geiſtlichen, und zur Beſtreitung des für, den | 

Gottesdienſt erforderlichen Aufwandes hinreichende Dotation £ 

ausgewieſen werde c); 3) daß niemand in feinem Rechte 

gekränkt werde, folglich alle diejenigen, denen an der 

Nichterbauung der Kirche gelegen ſein kann, vernommen | 

worden ſeien 4). In unſeren Oeſterreichiſchen Geſetzen— 

kommen bloß rückſichtlich der Errichtung neuer Kirchen für 

die Seelſorge beſondere Vorſchriften vor, deren einige die 

Städte, andere das offene Land zum Gegenſtande haben, » 

Rückſichtlich der nicht für die Seelſorge beſtimmten. Kirchen a) 

hat es bei den allgemeinen Kirchenſatzungen zu bewenden. 1 

Hierüber ift mehr an einem andern Orte geſagt worden e). 
Haus Capellen kann jedermann nach Ber 

lieben errichten. Dies darf bei keiner in Mitte liegenden 9 

verbiethenden Verordnung auch von den gemeinen Sande 1 

C en gefagt Werden. To 0 5 Capelen unter⸗ 1 

gg 

nach ihrer Errichtung ſo 1 daß davon Alles, 33 1 

gegen Anſtand und Schicklichkeit iſt, dem Geiſie der © 
Bam oder Kirchenzucht zuwider lauft, fern gehalten 

5) can. 10. caus. 18. d. 2, can. 10, Dist. 1, de conseer. 

cap. 3. de ’eccles. aedif. 

c) Novel. 67, cap. 2. can. 9, Dist, eit. cap. 8, de conseer, 

eccles. (3. 40,) 

d) cap. . 2. de N., O. N, (5,37, 

e) M. angef, Abhandlg. 85, 12 — 14. 



1 
* mul Bann ei bet Biſchvfe das Recht, ſie zu 
A, nm 1) 7055 Silk aber da eine Meſſe gelefen, 

mente dulgeſberder, oder feierliche gottes⸗ 
en liche Functi ionen vorgenommen werden: ſo muß die 

ſchöf ße Bewilligung hierzu ausdrücklich erwirkt werden g)- 

SPEICHER inet nur unter der Beſchränkung ertheilt 
Wird daß an höhern Sefttagen darin Feine Meſſe geleſen 
werde, ſondern die Beſitzer des Haus ⸗ Oratorium zu 
Wer Matinhe zu kenmen baßſichtet ſeien 5). 
720 9 196 

innen „urn? 115 6. 131. 12 

mad eben waschen 

N e nach voraus gegangener Unterſuchung die Be⸗ 
willigun ing zur Errichtung, einer neuen Kirche erfolgt: ſo 

hat der Sof n in eigener Perſon oder mittelft eines dazu 

a gten Ptieſters den Platz, über welchem die Kirche 
ſtehen ſoll, ſammt dem Vothofe derſelben, d. i. dem 
Kuchhsfe zu bezeichnen, „an der Stelle, wohin der Altar 
beſtimmt it, "ühter beſondern Gebethen ein Kreutz zu 
ben, us dach he keommlicher Art den Grundstein zu 
ſegnen und zu legen a). Darauf folgt der Bau ſelbſt. 
Wie hierbel vorgegangen werden müſſe, iſt eben ſo hin⸗ 
länglich aus ein ander geſetzt worden, als was bei noth⸗ 

wendig 9 ewordenen Herſtellungen zu beobachten fei b). 
ms, Ait die ſchon erbaute Kirche zum gottesdienſtlichen 

Gebrzuche geeignet werde, ſo bedarf ſie noch der Weihe 9 

N Cone. Trid, sess. 22, cap. 8. de ref. 

g) can. 33, 34, Dist. 1. de conseer. Novel. 57. 

1) Hofd. v. 17, März 1791 9.2 u. 3. a 
0) Novel. 67, cap. 1. can. 9, Dist. * de conseer. 

5) M. Abhandlg. v. kirchl. Gebäud. 1. Abthl. 
c) can. 11. 13 ＋ 18, Disı, 1. de couseer. can. 26, 

caus. 16. 4. 7. 

A a 2 j 
9 

In Seſtetrei ich ſoll ſolche beſonders in Städten nicht ſehr 

ö 
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Dieſe iſt eine Religionshandlung, welche nach dem Zeugs # 

niffe des Euſeb 4) und den von den heiligen Vätern bei N 

dieſer Gelegenheit gehaltenen, uns noch aufbewahrten 

Reden e), ſchon in der älteſten Kirche bekannt war, und 
mit der größt möglichen Feierlichkeit unter Zuziehung 
von fremden, ſelbſt nicht benachbarten Biſchöfen begangen 

wurde, die wohl davon auch Veranlaſſung zur Abhaltung 
einer Synode nahmen, wie dieſes nahmentlich der Fall 

war mit dem Concilium von Antiochien im J. 341, das 

aus neunzig, zur Weihe der prachtvollſten Kirche (domi- 

nicum aureum) zuſammen gekommenen, Biſchöfen beſtand. 

Sie iſt ein ausſchließliches Recht des Biſchofs 7), welches 

nur vermöge päbſtlicher Verleihung Aebten und andern 

Prieſtern zukommen kann. Der Biſchof ſelbſt darf es, 

da es kein actus jurisdictionis, ſondern ordinis iſt, an 

jemand andern, als einen Biſchof, nicht delegiren. Viel- 

mehr ſollte nach den älteſten Kirchenſatzungen auch der 

Biſchof nur über die vom Pabſte erhaltene Bewilligung 

eine Kirche weihen dürfen g), was jedoch durch den ge— 
meinen Gebrauch behoben iſt. 

Die Weihe kann an jedem Tage vorgenommen wer— 

den 5); ſchicklicher geſchieht fie aber an einem Sonn⸗ 

oder Feiertage. Die dabei vorkommenden Ceremonien 

und Gebräuche waren früher bei den verſchiedenen Kirchen 

verſchieden i). Nach dem Römiſchen Pontificale beſtehen 

ein Patron gewählt, deſſen Gedächtniſſe die Kirche 

d) Euseb. lib. 10, hist. cap. 3. 4. 
e) August. serm. 336 seyg. 

J) can. 4. Dist. 68. cap. 1. de relig. domib. (3, 36.) 
g) can. 4 — 8. Dist. 1. de conseer. Socrates hist, ecel. 

lib. 2. cap. 8. 17. 

A) cap. 2, de cousecr. ecel. 

1) Ambros. epist, 54, 

— 

Al 

| 

fie dermahlen im Weſentlichen in folgenden: 1) Es wird b 



er 
gewidmet, und von dem fie hernach benannt wird. Ehe⸗ 
mahls hat man ausſchlieſſend Marterer zu Patronen ges 

nommen, und die Kirchen von ihnen den Nahmen führen 
laſſen k), vielleicht weil die erſten Kirchen uber den 
Gräbern der Marterer aufgeführt worden ſind; dann 
wurde dieſe Ehre auch Beichtigern zu Theil; ſpäter hat 

man den Kirchen ſelbſt nach einem Geheimniſſe den Nah⸗ 

men beizulegen angefangen. 2) Der Tag vor der wirk⸗ 
lichen Einweihung wird von dem conſecrirenden Biſchofe 
und denjenigen, welche die Weihe verlangen, mit einer 

Faſten begangen, und vor den Reliquien, welche in den 

mit zu weihenden Altar zu ſchlieſſen ſind, werden Vigilien 
gehalten J)). 3) An den Wänden werden 12 Kreutze 

gemahlt und mit Chrifam geſalbt, in Nachahmung der 

Tauf⸗Ceremonien, damit an dem ſteinernen Tempel, der 

nach der Lehre der heiligen Väter ein Vorbild des geiſtigen 

ift, dasjenige geſchehe, was bei der Taufe an dem Men— 

ſchen vollbracht wird m). Zum Schluſſe wird an dem 

neu geweihten Altare von dem Conſecrator, oder wenn 

dieſer durch die Function zu ſehr erſchöpft worden iſt, von 

e . Prieſter Meſſe selen n). 

$. 132. 

a Kirchweihfeſt. 

Die Feier der Kirchenweihung ſoll acht Tage ges 

halten, und außerdem das Andenken an dieſelbe jährlich 

mit einem beſondern Feſte, dem Feſte der Kirchweihe 
(encaenia, anniversaria) begangen werden a). Dieſes 

*) can. 5. Dist. 1. de conseer. 8 

- 2) can. 26. 29. Dist. 1, de consecr, 

m) August. serm. 335 — 338. 

n) can. 3. Dist. 1, de consecr. 

) car. 16. 17. Dist. 1. de conseer, cap. 14. de poenit. 

et remiss. (5. 38.) cap. 3, eod. in 6°. (5. 10.) 
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ſoll ein Tag der Freude und, des, Dankes fein, und die 1 
Gemeinde durch zweckmäßigen, Unterricht auf die Beſtime 

mung des Gotteshauses und die daraus hervor gehenden 
geiſtlichen Wohlthaten aufmerkſam gemacht, ſo wie ermahnt 

werden, die Dankbarkeit gegen Gott für die, Gnade, eine 

eigene Kirche zu haben, vorzüglich durch einen weiſen Ge⸗ 
brauch derſelben zu bezeigen. 240% % Nada “ 

Da der Tag, an welchem das Andenken der Kirch⸗ g 

ah gefeiert wird, an ſich gleichgültig iſt: ſo, ſind in 

den geſammten Oeſterreichiſchen Staaten alle an verſchie⸗ 4 

denen Tagen des Jahres gehaltenen Kirchweihfeſte in der 4 

Abſicht, die dabei begangenen Mißbräuche abzuſtellen, 
auf einen einzigen Tag, und zwar auf den dritten Sonn⸗ 

tag im October verſetzt worden, und müſſen bloß an die⸗ 

ſem Tage gefeiert werden 6). Dieſes gilt ſowohl für die 2 

Mutter- Nals für die Filial- Kirchen c), und für die 

Kirchen des griechiſchen ſo wie des lateiniſchen Ritus 4). 

Die Pfarrer dürfen am Kirchweihfeſte auf Koſten der 

Kirche keine Gaſtereien geben e), und damit ſie nicht in 
die Lage kommen, mit ihrem eigenen Pfarreinkommen 

nicht auszulangen, weder auf eigene Rechnung ſolche 

halten F). Es iſt ihnen auch insgeſammt, beſonders aber ; 

jenen, welche allein find und keine Capelläne haben, 4 

wegen zu vernachläſſigender Seelſorge die Kirchweihen an 
fremden Orten zu beſuchen verbothen g). Die Kirchweih⸗ 1 

märkte ſind ſo, wie alle andern Jahr⸗ und Wochenmärkte | 

an Sonntagen abgeſtellt, und die darin nachſichtigen 

5) Hofd. v. 12. Oct. 1786, Verord. in Oeſter. o. d. E. 

v. 23. Mai 1822 m. 2. für die neuen Gebieths antheile. A 
c) Hofd. v. 17. Febr. 1787. 

d) Hofd. v. 20. Dec. 1786. 

e) Hofd. v. 8. Juli 1783. 

) Verord. in Böhm. v. 29. dar 1585, 2 27. bn. 1788. 
g) Hofd. v. 13. Febr. 1783. 

W 4 
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| Obrigkeiten und Ortsvorſteher bei jedem Uibertretungs falle 
mit einer angemeſſenen Geldſtrafe zum Armen ⸗ Inſtitute 

des Ortes zu belegen 5). Nicht minder iſt aller Verkauf 
der Waaren an Kirchweihen unterſagt ), daher die den 
Handwerkern und Handelsleuten früher geftattete Freiheit 

zur Beſuchung der Kirchtage mit ihren Waaren k) der⸗ 
mahlen 0 Die Kirchtagsmärkte können wie andere 

Mütkte an dem nächſt vorgehenden oder nachfolgenden 
Tage gehalten werden 7). Desgleichen iſt am Kirchweih— 
feſte das Ausſetzen der Bäume unter Strafe von 3 Rehfe. 

für die Ortsvorſteher und Seelſorger m), fo wie die fonft 
gewöhnliche Ausſtellung abgeſchälter Fichtenbäume, an 
deren Gipfel Kleidungsſtücke und andere Sachen zur Be⸗ 

lohnung desjenigen hängen, der fie durch Hinanklettern 

erreicht, unter Strafe von 5 Rthlr. oder nach Umſtänden 

einer angemeſſenen körperlichen Strafe unterſagt u). 

Endlich dürfen auch an den Werktagen der ehemahligen 

Kirchweihfeſte unter Strafe eines dreitägigen Arreſtes 

weder Spiele noch Tänze gehalten werden o). 14 
eu eee eee, 

chlo , onuncb r MER 8. 133. 

i een im Einſegnung. 

ene Iſt zur feierlichen Conſecration keine Gelegenheit 
vothanden: fo kann einſtweilen die Cinfegnung (bene- 

diictio) vorgenommen werden. Durch dieſe kommt die 
neu etbaute Kirche eben ſo in den Stand, daß feierlicher 

) Heſd, v. 8. u. 15. Febr. 1772. 7 
5 Hofd. v. 2. März 1783. 
ape. v. 11. März 1780, 5, Oct, 1782, Verord. in 

Steyerm. v. 7. Juli 1784. { 

2) Berord, in Oeſter. o. d. E. v. 23. Mai 1822 n. 2. 
m) Vexord. v. 6. Oct. 1788. 

n) Hofd. v. 12. Juni 1788. 
o) Hofd. v. 30. Aug. 1787. 
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Gottesdienſt darin gehalten werden kann, als wenn ſie 

conſecrirt worden wäre; voraus geſetzt nur, daß fie mit 
einem geweihten Altare verſehen iſt. Indeſſen vertritt die N 

Einſegnung die Stelle der Einweihung gleichwohl nicht: \ 

fie ift mehr eine aushülfsweiſe Vorſehung, bis die Ein⸗ 

weihung ſelbſt erfolgen kann. Sie wird deshalb auch nuc 
nach dem Römiſchen Rituale, ohne Salbung, und nicht 14 
von dem Biſchofe, ſondern einem Prieſter begangen, dem 

der Biſchof dazu die Macht gab. Auch wird kein Jahres⸗ 

gedächtniß gefeiert, ſo wie ſolches bei der Conſecration 

der Fall iſt. Kleinere Kirchen und Capellen, welche für 

den öffentlichen Gebrauch beſtimmt werden, pflegen meiſtens 

nur benedicirt, nicht conſecrirt zu werden. J 

8. 134. 
Entweihung. 

Die einmahl geweihte oder auch nur benedicirte Kirche 

behält ihre Heiligkeit ſo lang, als ſie ſolche nicht durch 

eine Ent w eihung verliert. Dieſe kann ſich auf eine 

zweifache Art zutragen, durch beſondere Veranſtaltung 

(data opera) und durch Zufall (casu). Die erftere 

findet Statt, wenn eine Kirche nicht mehr zum gottes— 

dienſtlichen Gebrauche zu dienen hat, ſondern zu einem 

profanen verwendet werden ſoll. Sie geſchieht mittelft, 

gewiſſer Ceremonien, in Folge welcher die Weihung als 

behoben angeſehen wird. Bei uns hat dieſe Art der Ent— 

weihung nur über höhern Auftrag nach vorläufiger Ber⸗ 

ſtändigung des Conſiſtorium durch den Bezirks- Vikär zu 
geſchehen, der der Vornahme den Ortspfarrer und einen 

herrſchaftlichen Beamten beizuziehen hat a). Zufällig 

geſchieht ſie: 1) wenn eine Kirche ſolcher Geſtalt aus— 

gebrannt iſt, daß der innere Anwurf der Seitenwände 
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ganz oder größten Theils abfiel, da die Conſecration und 
Benediction den innern Tleilen der Wände adhaͤrirt; 
2). wenn das ganze Gebäude oder doch die Seitenmauern 
ſo zuſammen ſtürzen, daß es einer neuen Aufbauung be— 

darf, ſei es auch, daß dieſe aus dem alten Materiale 
gemacht werde, da dann immer doch nicht mehr die alte 

Kirche exiſtirt, ſondern eine neue entſteht. Iſt eine Kirche 

nur da und dort eingefallen, ohne Beſchädigung der 
Wände und ihres Anwurfes: fo iſt keine Entweihung 

geſchehen; denn da die Wände die Haupttheile der Kirche 
ſind, ſo wird dafür gehalten, daß, ſo lang dieſe unbe— 

ſchädigt bleiben und mit dem Anwurfe die aufgetragene 
Salbung behalten, die vorige Kirche ſtehe v). Daſſelbe 
iſt der Fall, wenn eine Kirche nach und nach, obgleich 

an fo vielen Orten ausgebeſſert worden iſt, daß die Re⸗ 
paraturen ſchon das Anſehen eines neuen Baues haben, 

vorausgeſetzt, daß das Gebäude immer das nähmliche ge— 
blieben iſt. Iſt eine bloße Ausweiſſung oder Ausmahlung 

der Kirche vor ſich gegangen, ſo haben die Wände gar 

keine Veränderung erlitten. 
Die auf die eine oder die andere Art entweihte 

Kirche muß nach wieder erlangter gottesdienſtlichen Bes 

ſtimmung aufs neue, und wie urſprünglich geweiht werden. 

Ohne daß aber eine Entweihung vorgefallen iſt, darf eine 

zweite Weihung ſo wenig gemacht werden, als die Taufe, 

deren Vorbild fie iſt, an dem gültig getauften Menſchen 

widdethodit werden kann c). Entſteht jedoch ein Zweifel, 

ob eine Kirche geweiht ſei oder nicht: ſo kann die Weihung 

bedingnißweiſe ſo gemacht werden, wie ein Menſch, deſſen 

Taufe PR gewiß -ift, bedingnißweiſe getauft wird 4). 

b) cap. 6. de conseer. ecc'. 

e) can. 3. Dist. 68. can. 20. Dist. 1. de consecr, 

d) can. 16. 18. Dist. 1. de consecr. 
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n H= a nne F. 135. 3. 174% dd Basta 

ad, M e e gung 17 1 1930 fl b hi 

Ian eiten 3 Befleckung. 56014 1306 Jod 

510 Verſchieden von der hen die Befleckung 

(ponutio). Dieſe eräugnet ſich, ohne daß die Kirche im 

Materiellen etwas verloren oder eine Veränderung erlitten 

hat, folglich ohne daß ſie entweihet wird, wenn es bekannt 

iſt, daß darin gewiſſe Verbrechen verübt worden Kat, 

wovor jedes chriſtliche Gemüth zurückſchaudetrt. Dieſe 
ſind, 1) das innerhalb der Kirche gemachte Begräbniß 

eines Ungetauften oder eines öffentlich und nahmentlich 

Excommunieirten a); 2) das Verbrechen der Unzucht b); 
3) Menſchenmord und die Vergießung von Menſchenblut, 

welcher eine gewaltſame und widerrechtliche Verletzung 

voraus gegangen iſt e). Nach den Canoniſten wird aus 

der letzten Urſache die Kirche nicht befleckt, wenn jemand 

eine Wunde von einem zufällig herabfallenden Steine oder 

von einem Raſenden beigebracht würde, oder wenn in 
einem Streite ein Schulknabe dem andern an die Naſe 

ſtieße, und aus ſolcher Blut ſtrömte? wohl aber, wenn 

eine mündige und eines Verbrechens fähige perſon mittelſt 

eines Hiebes oder Stoſſes einen Blutverluſt verurſachte. 

Ob dieſes an ſich oder an einem andern geſchieht, gilt gleich; 

eben ſo auch, ob das Blut den Fußboden oder eine Wand 
beſudelt hat oder nicht. Der Blutverluſt darf aber nicht in 

einigen wenigen Tropfen beſtanden ſein, da das Vergießen 

häufigeres Blut voraus ſetzt; es wäre denn, daß die 

a) can. 27. 28. Dist. 1. de cons ber. cap. 7. de conseer. 

eccl. N ö 

b) lasciva seminis humani eflusio5 can, 19. Dist. 1, 

de conseer. cap. 5, de adult. (5. 16.) cap. 10. 

de conseer. ecel. cap. un, eod. in 60. 6.2 1)... 

e) cap. 4 10. de consecr. eccl. 

— 
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ET: ohne oder bei ger gingem Blutverluſte [hen an 
ſich tödtlich ift, oder der Verwundete an ihren Folgen außer⸗ 

halb der Kirche ſtirbt 2). Iſt die Verwundung nicht 
der Kirche geſchehen, ſondern der Verwundete 

nur nach derſelben geflüchtet und daſelbſt geſtorben: ſo iſt 

fie, nicht befleckt, gleich wie ſie auch nicht durch ein e 

+ald die eben angeführten Verbrechen befleckt wird. 

5 art Die Folge der Pollution iſt, daß in der Kuche kein 

esdienſt gehalten, und keine Andacht gepflogen wer⸗ 

er kann, bis eine Aubſöhnung (reconeiliatio) er- 

folgt e). Dieſe wird mittelſt des Gregorianiſchen Waſſers, 
welches durch Zumiſchung von Wein, Yſop und Aſche, 

als dem Symbole der Buße und Reinigung Y) bereitet 
und. benedicirt wird g), bewirkt, indem damit zu wieder⸗ 

hoeblten Mahlen die Kirchenwände nach dem im Römiſchen 

Pontificale enthaltenen Ritus abgewaſchen werden. Sie 

hat nebſt der Gutmachung des der. Kirche zugegangenen 

nrechtes zur beilſamen Abſicht, die Gläubigen auf die 

3 — der Sünde aufmerkſam zu machen und zu be⸗ 
lehren, daß, wenn ſchon der ſteinerne Tempel, der doch 

Bu Sünde fähig iſt, wegen des daran verübten Ver⸗ 

brechens eine ſolche Abwaſchung vonnöthen hat, noch weit 
mehr der geiſtige über jede durch die Sünde verurſachte 
Verunreinigung geſäubert werden müſſe. Das Recht zur 

„Reconciliation ſteht ausſchließlich dem Biſchofe zu 5) 3 

DT wie es n en bei nen ar 

u d en! 
4 Barbosa de TE episc. 1 28. n. 33. 

ERSTER 10, de consecr. secel. can. 11. de privil. et ex- 

ce s. (5. 33.) cap. 18. de sentent. excom. in 60. (5, 11.) 

77 Psalm. L. 9. * 
8) cap. 4 9. de conseer. ecel. 

*) cap 9. 8 consecr, gel, art 

* 

— nn u 
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Denn da bei den bloß benedicirten Kirchen die Neconcis 

liation ſogleich geſchehen ſoll, damit die gottesdienſtlichen 

Handlungen nicht lang unterbleiben 7): fo ſcheint es, 
daß ſie auch ein anderer Prieſter um ſo mehr vornehmen 

könne, als ſelbſt die Benediction bloß von einem Prieſter 

gemacht wird. Die Ausſöhnung geſchieht dann lediglich 

mit exorciſirtem oder benedicirtem Waſſer. Iſt das in 

der Kirche verübte Verbrechen nicht öffentlich bekannt ge— 

worden: fo braucht wenigſtens keine öffentliche Neconcis 
liation veranſtaltet zu werden k). | 5 

ee 
II. Altäre. Materie und Form derſelben. 

Der weſentlichſte und vornehmſte Beſtandtheil der 
Kirchen und Capellen iſt das Altar (ara, altare). 
Dieſes war bei den erſten Chriſten, wie es bei den 

Griechen noch heut zu Tage iſt, ein hölzerner Tiſch, von 
dem heiligen Paulus mensa Domini a), bei den hei— 

ligen Vätern mensa mystica, tremenda, spiritualis, 

divina und ara ineruenta genannt, welcher zum heili— 

gen Abendmahle beſonders hingeſtellt wurde. Die erſten 

Chriſten bedienten ſich keines feſten, unbeweglichen Altars, 

vielleicht weil bei den häufigen Verfolgungen an einen 

ſolchen gar nicht gedacht werden konnte, und der Tiſch, 

über welchem das Opfer verrichtet wurde, in Höhlen, Häuſern 

u. ſ. w., wie es Noth that, leicht nieder zu ſetzen war; 

vielleicht, weil in dem alten Bunde die Altäre, die nicht, 

von Erde waren, vom ungemetzten Steine ſein follten 4), 

1) cap. 10. ibid. 

k) Synod. Colon. an. 1536. part. 9. cap. 18. 

a) 1. Cor. X. 21. Conc. Trid. sess. 22. cap. 1. de 

sacrif. miss. J / 

B Exod. XX. 24. 25. 

er 
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und insbeſondere die Altäre von dem Holze Setim ges 

9 

rühmt wurden c); vielleicht auch, weil man der Heiden 

wegen felbft den Nahmen Altar eben fo, wie den Nahs 

men Tempel lang ſcheuen mußte. Noch ſoll im Lateran 
ein hölzerner Altar aufbewahrt werden, auf welchem 

Petrus und andere Heilige celebrirt haben. Die ſteiner⸗ 

nen Altäre, d. i. die Altäre, welche auf einer feſten 

Unterlage aus einem einzigen großen Steine beſtehen, 

oder von einer Stein» oder Ziegelmauer aufgeführet wer⸗ 

den, ſind erſt im fünften Jahrhunderte aufgekommen. 

Die erſte Vorſchrift findet ſich darüber aus dem ſechſten 

Jahrhunderte vor 4). Es ſcheint, daß man zu ihrer 
Einführung in der Betrachtung übergegangen iſt, daß das, 
was mit dem heiligen Oehle conſecrirt werden ſoll, aus 

feſter und dauerhafter Materie zu beſtehen habe. Viel— 

leicht hat aber auch die Bezweckung einer lebhaftern 

Vorſtellung des ſteinernen Grabes Chriſti hierzu beige— 

: tragen. 

Die Form der Altäre ahmt einen Grabeshügel 

nach, was wohl daher kommt, daß man ſie über den 

Gräbern der Marterer errichtet hat. Dieſes iſt auch die 

Urſache, warum man noch gegenwaͤrtig in die zu weihen⸗ 

den Altäre Reliquien verſchließt e), und das Behältniß, 

worin fie liegen, noch jetzt sepulchrum nennt. Den 
Nahmen sigillum, welchen der Altar ebenfalls führt, 

hat er entweder daher, weil er das Grab Chriſti nach⸗ 
ahmen ſoll, oder weil die Reliquie in ein verſiegeltes 

Käſtchen gelegt wird. 

e) Exod. XXXVI. 20. . 

d) can. 31, Dist. 1. de consecr. 

e) can. 26. ibid. 
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Früher gab es in jeder Kirche nur einen Allat; 

doch ſeit dem ſechſten Jahrhunderte wurden ihrer mehrere 

angebracht, entweder innerhalb der Kirche ſelbſt/ wie in 
AL 

det lateiniſchen Kirche, oder in Neben- Capellen, wie 

bei den Griechen. Sie follen aber niemahls zum llwer⸗ 4 
fluſſe errichtet, vielmehr die ſchon errichteten überfi igen 

Altäre abgebrochen werden a). Daher iſt auch bei u 8 

befohlen worden, daß bei Erbauung neuer Kirchen für 

die Pfarren und Focal = Capellaneien die? Vervielfältigung 

der Altäre vermieden werde 5). In en befiehenden A 
chen follen zum vorſchrifts mäßigen Gebrauche mit, den 

hörigen Sierden und Erforderniſſen verſehen nur Ki 

Altäre, nähmlich der Hochaltar und zwei Seitenaltäre 
belaſſen werdens die übrigen Altäre an den Seitenwänden 

ſollen nur mit Hinwegnahme aller Zierathen, Leuchter, 
Canonen-Tafeln, und was ſonſt zum Meßleſen gebraucht 

wird, verbleiben!“ die an den in Kirchen hin und wieder 
befindlichen Säulen angebrachten Altäre aber gänzlich 

abgebrochen werden c). 

Seit der Einführung der ſteinernen Altäre waren 

durch mehrere Jahrhunderte alle Altäre einerlei Art, 

nähmlich von größerer Laſt und in fefter Verbindung MN 

dem Grundpfeiler. Aber von dem achten Jahrhunderte 
an kamen auch leichtere und bewegliche Altäre in Gebrauch, 

welche zwar gleichfalls ſteinerne Platten ſind, jedoch ohne 

große Beſchwerde von einer Stelle zur andern geſchafft 40%, 

a) can, 18. Dist. 1. de consecer. 

5) Hofd. v. 7. Jan. 1785. 
c) Hofd. v. 12. Juni, 17. Aug. 17868. 

d) cap. 30. de privileg. n 



und da, und wo keine ande, vo 3 oder ſogleich zu has | 
ben find, mit Vortheil angewende werden können e). Man 
unterſcheidet daher gegenwwä irtig zwei Arten von Altären, 

e ht 99 01 che (ſixa, immobil
ia), und 

} 51109 a R eife alta re (portatilia, viatica). 

Gebrau diefer letztern ſteht ordentlich dem Biſchofe 
III! 
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Weihung, Entweihung und Befleckung der 
ö 133310 (0 . din Altäre. 1 

ne e 

Wie die Kirchen zum, gottesdienſlichen Gebrauche 

ee müſſen die Altäre zum Meßleſen insbeſon— 
dere geweihet werden a); auf einem ungeweihten 

Altare darf keine Meſſe geleſen werden. Die Weihe 
verrichtet Bf Biſchof nach Vorſchrift des Römischen Pon⸗ 

tifcals; er r ſalbt ſie mit Chriſam, ſchließt in ein inneres 

Schale mit drei Körnern Weihrauch Reliquien, und 

verfigelt ſolches. Ob dieſes letztere nur bei dem Haupt⸗ 

oder dem Hochaltare nothwendig ſei, und bei den Neben⸗ 
altaveı n hinten geſetzt werden könne, iſt ſtreitig. Die 

Kiechenſazungen unterſcheiden nicht; gleichwohl behaupten 

e) can. 30. Dist. 1. de conseer. 

a) can. 28. Age 7. 4 1. Lan. 18. 25. 31. 32. Dist. 1. 

de conseer. 
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aber viele Canoniſten, daß es herkommlich geworden ſei, 
Nebenaltäre und zumahl die tragbaren ohne Reliquien 

zu weihen. 

Entweihet Wee die Altäre, und zwar die 
feſten, wenn ſie von ihrer Stelle gebracht werden, wenn 

der Altarſtein von ſeinem Grundpfeiler verrückt oder ſo 

gebrochen wird, daß der Kelch mit der Patene nicht mehr 

darauf feſt ſtehen kann, endlich wenn das Siegel, unter 

welchem die Reliquien verwahrt liegen, geöffnet, und 

letztere heraus genommen worden find §); die Tragaltäre, 

wenn die Platte geborſten iſt, und den Kelch mit der 

Patene zu halten nicht vermag. Durch die Entweihung 

der Kirche aber werden die Altäre noch nicht entweiht, 

ſo wenig als durch die Entweihung eines Altars die Kirche 
entweiht wird, da die Weihung der Altäre von der Wei— 

hung der Kirche verſchieden iſt, und beide Weihen zwei. 

unterſchiedene Acte ſind. Deshalb iſt bei vorhandener 

Nothwendigkeit einer Reconſecration der Kirche nicht auch 

ſchon eine Reconſecration der Altäre nothwendig; ſondern 

es hat dieſe bloß dann zu geſchehen, wenn einer der 

vorbeſchriebenen Fälle der Entweihung eingetreten iſt. 

Eine Befleckung erfahren die Altäre durch die 

Befleckung der Kirche. Da nähmlich von den oben 

($. 135.) angeführten Schandthaten die ganze Kirche 

afficirt wird, und die Altäre die wichtigſten Theile der 

Kirche ſind: ſo werden ſie mit ihr beflecket c). Die 

Ausſöhnung geschieht zugleich mit der Reconciliation der 

Kirche. 

5) can. 19. Dist. 1. de conseer, cap. 1. 3. 6, de 

cousecr. eceles. 

€) cap. un. de consecr. eccl. in 6°. (3. 21.) 
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Aufputz und Verzierung der Kirchen und Altäre. 

unſtreitig iſt edle ungekünſtelte Einfalt die ſchönſte 

und vornehmfie Zierde eines Gotteshauſes. Indeſſen iſt 

auch ein Aufputz und eine Verzierung, welche 
fromme Betrachtungen zu erwecken, zur Andacht zu ſtim⸗ 

men und Auferbauung zu befördern geeignet find, keines- 

wegs unterſagt. Vielmehr iſt zu wünſchen, daß in jedem 

Gotteshauſe davon fo viel vorhanden ſei, als die zweck⸗ 
mäßige Einrichtung deſſelben erfordert, um dem Geiſtigen 

diurch das Sinnliche zu Hülfe zu kommen. Daß ſich in 

der erſten chrifilichen Kirche darüber keine Spur findet, 
beweiſt nichts. Es iſt wenigſtens gewiß, daß, ſo wie 

kein Geboth dafür, ſo auch keines darwider beſtand. Wenn 

die Biſchöfe von Spanien die Mahlerei an den Kirchen⸗ 
wänden abſchafften a): fo mögen fie fi wohl bloß wegen 
des Aergerniſſes und der Gefahr der Verführung dazu 

bewogen gefunden haben. Seit K. Conſtantin G., unter 
deſſen für die Kirche ſegensvollen Regierung ſich Glaube 

4 und Religion frei zu äußern vermochte, geſchah bei wech⸗ 

FF 
1 U 

1 

ſelſeitigem Eifer der Kaiſer und Großen des Reiches für 

die äußere Aus ſchmückung der gottes dienſtlichen Gebäude ſo 

viel, daß ihre Pracht und Reichthum allenthalben angeſtaunt 

wurden. Daß hieraus keine nachtheiligen Folgen entſtanden 

ſeien, zeigt hinlänglich der Umſtand, daß man ſeither alle 

neu erbauten Kirchen und Capellen fo reichlich auszierte, 
als es ihr Vermögen oder gutthätige Spenden nur immer 

erlaubten, und daß man ſelbſt bei den ſchon erbauten Got⸗ 

teshäuſern noch jetzt Verzierungen anbringt, wie ſich eben 

Gelegenheit dazu anbiethet. Unſere Geſctze begünſtigen 

ſie unter andern [den dadurch „ daß ße die zu dem Ende 

a) Cone. Illiberit. san. 36. 

j Bb 
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ſigkeit. Mit Recht hat daher user unſere Geſetzge⸗ 

bung verbothen, und allen übermäßigen, dem Geiſte der 
Kirche nicht angemeſſenen Prunk und unſchickſame Kir⸗ 

chenverzierung abgeſtellt ). Dahin gehören alle unan⸗ 

ſtändigen und anſtößigen Bilder, mehrere Bilder von eben 

derſelben Vorſtellung an einem Altare oder ſonſt zunäch ſt 

neben einander aufgeſtellt, die ausgehängten Opfer und 

Opfertafeln, die hölzernen Füſſe, Krücken, Säbel, Pan⸗ 
zer, Ketten und andere dergleichen Zeugniſſe meiſtens ‚uns 
erwieſener Wunderwerke. Alle dieſe Sachen ſollen, da 

ſie die Wände der Kirchen mehr verunſtalten, als zieren, 

den guten Geſchmack beleidigen, bei Vernünftigen Anſtoß 

und Aergerniß, bei den minder Gebildeten müßiges An⸗ 

ſtaunen und Serftreuung verurſachen, indem ſie lediglich die 

Phantaſie beſchäftigen, und die Gedanken von der Haupt⸗ 

ſache auf das Sinnliche hinleiten, überdies zu irrigen 

Meinungen und Vorfiellungen Anlaß geben „ohne Auf- 

ſehen zu erregen, weggeſchafft, und in wie weit ſie einen 

Werth haben, zu Geld gemacht, und ſolches zu dem 
Kirchenvermögen einbezogen werden 4). Dieſes iſt ſelbſt 

hinſichtlich der beſondern Bethſchämel verordnet worden, 
mit der Weiſung, daß ſolche nur in dem Falle, wo ſie 

etwa bei Exequien oder in der Charwoche zur Anbethung 

des Hochwürdigſten gebraucht werden, herbei getragen 
werden ſollen e). er’ g 

5) Erbſteuer-Pat. v. 15. Tr 1810 $. 13 lit. e. 

e) Hofd. v. 14. Mai 1782, 5. Juli 1785, 
a) Hofd. v. 9. Febr. 1784, 17. Aug. 1786 n. 4. M. Ab⸗ 

handlg. v. Kerchenvermögen I, Thl. 5. 105 u. 4. 
e) Hofd. v. 13. Dec. 1787. 
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Zu dem Aufputze der Kirche gehört gewiſſer Maßen 
auch dis Bel euchtung. Dieſe verdankt ihre Einfüh⸗ 

rung zunächſt dem Andenken an jene harten Zeiten, in 

welchen die Gläubigen bei den blutigen Verfolgungen ge: 
unkbthiget waren, die heiligen Geheimniſſe in entfernten 
finſtern Höhlen zu feiern, wo man eine Beleuchtung uns 

möglich vermiſſen konnte. Nach deren Aufhören hatte 

die Kirche den Gebrauch der Lichter und Beleuchtung am 
hellen Tage beibehalten, um daran die wichtige Vor⸗ 
ſtellung zu knüpfen, daß Tefus durch feine Lehren und 
Beiſpiele das wahte und einzige Licht der Welt iſt, wel⸗ 

20 ches die Finſterniſſe des Heidenthums und des in Verfall 

‚ gerathenen Judenthums verſcheucht, Unwiſſenheit Irr⸗ 

thum und Aberglauben ſiegreich von der Erde verbannt, 
und den allein wahren Weg zum ewigen Leben gezeigt 

bat. Nunmehr wird ohne Beleuchtung keine Art von 

SGottesdienſt gehalten „ohne brennende Kerzen beinahe 

ii keine religidſe n vilrichtet „und kein Sacrament 

ausgeſpendet. Die einzelnen hierauf ſich beziehenden 

gear find. folgende: 

n 0 70 einer uralten Disciplin muß eine im⸗ 
EEE Tag und Nacht nicht verlöſchende, Lampe 

vor dem Orte „ wo das hochwürdige Gut aufbewahret 
En wird, niedergeſtellt oder aufgehangen brennen 4). Wo 

a bei uns eine dürftige oder neu errichtete Kirche keine 
Lampe batte, da wurde ihr eine die Koſten des ewigen 

Leichtes tragende Stiftung von den aufgehobenen Kloſter⸗ 

8 . ſonſt geſpercten Kirchen zugewendet 5). Dagegen 

4) Synod. Prag. de S. Euchar. art. 14, 

Ä b) M. Abhandlg. v. Kirdenvermög. I. Thl. 5. 32 7 n. 3 lit. I. 
4 
. * B b 2 — 

N 
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iſt auch eine einzige Lampe hinreichend, und alle bei 

Seitenaltären angezündeten Lampen ſollen entfernt werden c). 
2) Die Kerzen, welche bei dem heiligen Meßopfer 

und andern religiofen Functionen gebrannt werden, müſſen 
von Wachs, nie von Unſchlitt, und gehörig ſtark und 
dick ſein, und am Altare wenigſtens zwei brennen 4). 

3) Die übermäßige mit Seen verbundene 
Beleuchtung ift verbothen e). 

4) Desgleichen iſt auch die Beleuchtung hi Ei. 
tenaltäre zur Zeit, wo daſelbſt keine Meſſe gelefen wird, 

ſowohl für die Werktage als die gemeinen Sonn- und 
Feiertage des ganzen Jahrs allgemein verbothen, und nur 

für die höhern Feſttage des Herrn dergeſtalt geſtattet, daß 

alle Seitenaltäre auf gleiche Weiſe beleuchtet, und auf 

einem nicht mehr Leuchter, als auf dem andern aufgeſtellt 

werden 7) (S. 58 n. 3.). 
5) Die großen eiſernen Leuchter oder Kerzenſtänder 

ſind wegen des aus dem ſtarken Rauche entſtehenden üblen 

Geruches in der Kirche, und des den Gemählden und 

Vergoldungen erwachſenden Schadens abgeſtellt g). 

Deshalb ſind auch die Kerzelweiber mit ihren Kerzelbuden 

vor den Kirchthüren abgeſchafft P), und aller Verkauf 
von Kerzen und Rauchwerk vor der Kirche, auf weſſen 

Koſten er immer geſchehen iſt, unterſagt 3). Nur den 

1 

c) Hofd. v. 17. Aug. 1786. 
d) Syuod. Prag. de missae sacrif, artı 9. de divin. 

offic, art. 11. 

e) Hofd. v. 14. Mai 1782. 
7) Hofd. v. 12. o. 13. Dec. 1787. 

8) Ebend. 

*) Hofd. v. 20. Nov. 1787. 

1) Hofd. v. 15. Jan. 1788. M. angef. Abhang. IL. Abl. 
g. 65. II. Thl. 9. 49 n. 3, 
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Wachsziehern bleibt ferner geſtattet, daß ſie vor den 
Kirchen in loeis profanis Buden oder Ständer zum 
Verkaufe größerer oder kleinerer Wachskerzen und Opfer⸗ 
figuren aufrichten können K); jedoch haben fie ſolche weder 
zu ſtark mit Harz zu vermiſchen, noch die Kerzen mit 
allzu dicken Dochten zu ziehen, da ſie im Betretungsfalle 
mit Gelde und ſelbſt der Niederlegung des Gewerbes be⸗ 

ſtraft werden J). 

“ia, | 
III. Kirchengefäße und Kirchengeräthe. 

a Die gottesdienſtlichen Verrichtungen machen mehrere 
Gefäße und Geräthe nothwendig, von denen die meiſten 

| nicht erſt neuen Urſprungs ſind, ſondern wie alle Ritual⸗ 

Bücher und kirchlichen Antiquitäten zeigen, das höchſte 

Alter für ſich haben. Sie werden zu ihrer Beſtimmung 

beſonders geweiht oder eingeſegnet. Geweiht und mit 

Chriſam geſalbt werden der Kelch und die Patene, welche 

zum heiligen Meßopfer beſtimmt ſind 4). Beide ſollen 
nach der heutigen Disciplin aus Gold oder Silber, und 

bei ärmern Kirchen wenigſtens von Zinn ſein. Die höl— 
| zernen Kelche, welche in der alten Kirche, und die gläs 

fernen, welche zu den Zeiten der Apoſtel im Gebrauche 
waren, find fo wie die kupfernen und meſſingenen vers 
bothen 6), es wäre denn, daß letztere gut vergoldet find c); 

unter welcher Bedingung auch bei uns nach der Einlie— 
ferung des Kirchenſilbers Kelche aus unedlem Metalle 

5) Verord. v. 24. März 1752. 
2) Hofd. v. 14. Sept., 28. 3 1781, 20. Mai 1788. 

a) cap. un. $. 8. de sacr. unct. (1, 15.) 

5) can. 44, 55. Dist. 1. de consecr, 5 

6) Syuod. Prag. de S. miss. saerif. art. 4. 
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bergeſtellt wurden d). Die Weihe nimmt der Biſchof mit 
den im Römiſchen Pontificale angegebenen Ceremonten 
vor. Entweiht werden Kelche und Patenen, wenn ſie 

ihre Geſtalt verlieren, alſo das, was ſie waren, zu ſein 
aufhbren, und folglich zum Dienſte des Altars nicht 
mehr zu gebrauchen find. Bei einer bloßen Vergoldung 

bedürfen fie nach der von der Ausweiſſung der Kirche ge» 

nommenen Analogie keiner neuen Weihung, da dieſe dem 
ganzen Kelche und der ganzen 3 peng der * 

fläche allein ertheilet wird e). nt m 

Eingeſegnet, nicht geweiht werden Benet 

in welchem das heilige Abendmahl für die Communicanden 
aufbewahret, und die Monſtranze, in welcher das 

hochwürdige Gut zur öffentlichen Anbethung ausgeſetzt 
wird; beide ſollen aus der nähmlichen Materie beſtehen, 

von welcher der Kelch und die Patene zu verfertigen ſind; 

ferner die Burfe, in der das Viaticum zum Kranken 
getragen wird; die Gefäße „welche zur Aufbehaltung 

des heiligen Oehles und des Chriſams beſtimmt ſind; 

die Crucifixe und Bilder, die Leuchter und 

Lampen, das Rauchfaß und Schiffchen, d 
1 und ieee die ebe 

＋. 

$. 142. 

IV. Kirchenkleidungen. 

Die Kirchenkleidungen find von. zweierlei Art, ſolch f 

welche für den Altar gehören, und andere, welche für 

den die kirchlichen Functionen vornehmenden Geiſtlichen 

beſtimmt ſind. Für den Altar gehbren das Altar⸗ 

tuch (mappa), womit der Altar bedeckt oder bekleidet 

d) Verord. in Böhm. v. 5. Febr. 1810. 

e) Reiflensiuel ad tit. de cousecr. eccl, 
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wird „und das Corporal, worauf, der Kelch geſetzt 
und die heilige Hofiie gelegt wird. „Beide Stücke dürfen 

aus keinem andern Stoffe als von ungefärbten weiſſen 

Linnen ſein a)). 
Die bei den Bithen-Functisnn, den Gei ſlichen 
eigene, im bürgerlichen Leben gar nicht anwendbare, 
Kleidung iſt wahrſchelnlich von der Amtstracht der jüdiſchen 

hohen Prieſter und Leviten, mit Einmiſchung der gewöhn⸗ 
lichen griechiſchen und Römiſchen Bekleidung hergenoms 
men, und wie alle Vermuthung dafür iſt, wo nicht 

ſchon von den Apoſteln, doch ſicher von ihren erſten 
Nachfolgern in Gebrauch gebracht worden. Die erſte 
beſtimmte Spur findet ſich von P. Stephan I. vor. 

Mehrere Vorſchriften wurden nach eingetretener Ruhe und 

vermehrtem Wohlſtande der Kirche erlaſſen 2); fo wie 

auch der heilige Hieronymus ſchon häufig von dem Unter⸗ 

ſchiede zwiſchen der kirchlichen und der gewöhnlichen 

Kleidung redet. Indeſſen iſt doch nicht zu glauben, daß 

die heutige Zahl und Fo rm der geiſtlichen Kleider dieſelbe 

ſei, welche ſie ehemahls war. So wie in vielem Andern, 

ſio iſt auch hierin manche Veränderung vorgegangen, bis 

es nach und nach zu dem gekommen iſt, was gegenwärtig 

beſteht. Die heutige Kirchenkleidung und zwar 1) für 
den Prieſter machen folgende Stücke aus: Das Schul: 

tertuch Gumerale), das über die Schulter, und 

ehemahls vielleicht allgemein, von mehreren eine ſtrenge 

Tonſur befolgenden Ordensgeiſtlichen aber noch jetzt, über 

den Kopf gelegt wird, und wahrſcheinlich die Beſtimmung 

phat, Hals und Schulter fo zu bedecken, daß, da die 
Albe nicht immer gut ſchließt, gar nichts von den gemei— 
nen Kleidern geſehen werden kann; die Albe (vestis 

a) co 46, Disı. 1. de PETER, 

) Bingham in orig. eccl, lb, 13, cap. 8. 2. 
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alba), ein Kleid nach der Meil des jüdiſchen hohen 
Prieſters im frühern Zuſchnitte der camisia, womit auch 

der Chorrock, d. i. der Rock, den der Geiſtliche im 

Chore trägt, bei den Ordensgeiſtlichen Rochet (quasi 
parvum roccum) , bei den Minoriſten superpelliccum 

(indumentum) genannt, Aehnlichkeit hat, der wahr⸗ 

ſcheinlich für minder feierliche Verrichtungen aus der lan— 

gen Albe gebildet wurde; der Gürtel (eingulum), 

womit die Albe um die Lenden zuſammen, und kleinern 

Perſonen hinauf gebunden wird; die Armſtole (ma- 

nipulus), die bis zum zehenten Jahrhunderte als ein 

Schweiß- oder Schnupftuch auf der linken Seite getra⸗ 

gen, ſeit dieſer Zeit aber in dem heutigen Zuſchnitte als 

bloße Zierde, mit dem Meßkleide und der Stole aus 

gleichem Stoffe verfertiget wird; die Stole (stola 

ehemahls orarium), zur Nachahmung des Ephod der jüdi— 

ſchen Prieſter, ſonſt nichts weniger als dem langen Kleide 

der Römer, das stola hieß, ähnlich; das Meßkleid 
(bei den Lateinern casula, bei den Griechen planeta 
genannt), das wahrſcheinlich von der Römiſchen poenula, 
einem gemeinen Kleide, von dem es früher auch ſo ge— 

heiſſen wurde, herkommt, und erſt nach und nach ſo wie 

eine andere Beftimmung ,ı fo auch eine andere ⸗Geſtalt 

erhalten hat, indem es zur freiern Bewegung der Hände 

vorn und hinten abgekürzt, die daran befindliche Capuze 

aber mittelſt zweier in einen fpitzigen Winkel zuſammen 

laufenden Borten bezeichnet iſt; das Pluviale (pal- 

lium, Regenmantel), urſprünglich die Römiſche Iucerna 

pluvialis mit einer Capuze, welche gegenwärtig den Lappen 

an demſelben bildet, anders auch Rauchmantel genannt, 
weil es bei den gottesdienſtlichen Verrichtungen, wo eine 

Räucherung vorkommt, gebraucht wird, und Veſperman⸗ 

tel, weil es der Prieſter bei der Veſper umhat; endlich. 

das Birret (bixretum), wahrſcheinlich erſt in Gebrauch 
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gebracht, nachdem man weder mehr mit dem Humerale 

den Kopf bedeckte, noch das Meßkleid und Pluviale mit 

einer Capuze verſah. 2) Die Leviten, d. i. die dem 

Prieſter bei feierlichen Functionen aſſiſtirenden Geiſtlichen 

haben Röcke, welche allgemein die Leviten-Röcke heiſſen, 
und Dal matiken bei Diaconen, Tunicellen bei 

7 Subdiaconen ſind. Sie ſind beide eine kürzere Art der 

Römiſchen Tunik, wie auch der Nahme der letztern ans 

zeigt; die beſondere Benennung der erſtern ſchreibt ſich 

von dem Lande Dalmatien her, woſelbſt fie zuerſt getra— 

gen wurde. 3) Die dem Biſchofe eigenen Kirchenklei— 
dungen ſind: die Schuhe und Strümpfe (sandalia 
et caligae), beide von den Römern, nur mit veränderter 

Bedeutung entlehnt; das Bruſtkreutz (pectorale 

seil. ornamentum), als Nachahmung des Bruſtſchmuckes 

des jüdiſchen hohen Prieſters; die Dalmatik und 

Tunicelle; die Handſchuhe, der Ring, die 
Infel (infula, mitra, tiara), von der Kopfzierde der 

Römiſchen Prieſter, oder dem Turban des hohen Prie- 

ſters; der Hirtenſtab (pedum, pastorale), ur- 

ſprünglich in Nachahmung des von den Apoſteln auf ihren 

Reiſen gebrauchten Stabes, ein wahrer Stab, nun aber 

eine Zierde, die dem Biſchofe um ſo ſchöner ſteht, als 

fein Amt mit dem eines Hirten fo häufig verglichen wird; 

das Gremiale (linteum), gleichſam Schooßtuch, 

welches dem Biſchofe, wenn er ſitzt, auf den Schooß 

gelegt wird c). Der Talar, der unter, und die 

Kappe, die über dem Rochete getragen wird, ſind nicht 

allenthalben in gleicher Uibung. Das Palltum, der 
vornehmſte kirchliche Ehrenſchmuck, kommt außer den Erz⸗ 
biſchöfen nur wenigen Biſchöfen zu, und iſt vnderzwwo 
ausführlicher zu behandeln. 

c) Linzer theol. pract. Monathſchr. 7. zur 1. Bd. 
Prag. Ausg. S. 173. 
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Beide Arten von Kixchenkleidungen werden zu ihrer 
Beſtimmung eingeſegnet, entweder von dem Biſchofe ſelbſt/ 

oder auch von einem Prülaten ; da dieſe Segnung kein 
Ausfluß der biſchöflichen Gewalt der Weihe iſt. Die 

geſegneten Kleidungsſilcke behalten ihre Eigenſchaft ſo 
lang, als fie ihre Gehalt behalten. Sie verlieren ſie 

daher nicht, wenn eine Ausbeſſerung daran vorgenommen, 

oder ein profanes Stück dazu genähet wird 4). Werden 

fie aber durch den langen Gebrauch fo abgenitzt und 
verriſſen, daß ſie zum Kirchendienſte nicht mehr verwendet 

werden können: ſo müſſen ſie verbrannt, und die Aſche 

an einem verborgenen, den Laien mn Bm 
vergraben meiden 60 „ 1 27 

f , 6 1 f 
V. Glocken, J FE 

Eine beſondere Erwähnung verdienen unter den hei⸗ 

ligen Sachen die Glocken, da ſie eine der herrlichſten 

Einrichtungen unſerer Kirche ſind, um die Gedanken und 
Wünſche über das Irdiſche zu erheben, und mitten in dem 

Getümmel der Welt die Gläubigen an Gott zu erinnern. 

Ihr Urſprung läßt ſich nicht genau angeben; gewiß iſt nur, 

daß man ſie mit dem Entſtehen der Kirche nicht kannte. 

Die erſten Chriſten durften ſich, um nicht verrathen zu 

werden, keines öffentlichen Zeichens bedienen, über welches 
fie ſich etwa zum Gottesdienſte verſammelten. Sie! fa» 

men aus eigenem Antriebe zuſammen, oder wurden durch 

beſtellte Anſager (cursores) verſtändigt, oder es wurde 

in jeder gottesdienſtlichen Verſammlung der Tag, die 

Stunde und der Ort der nächſt folgenden angezeigt. Mit 

dem Aufhören der Verfolgungen kam der Gebrauch auf, 

1 

Ad) arg. cap. 3. de consecr. eccles. 

€) can. 39, Dist. 1. de couseer. 
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mittelſt Zuſammenſchlagung heiliger Hölzer den Gläubigen 

das Zeichen zu geben „wie es die Griechen mit den Ja⸗ 

cobitern und den übrigen Chriſten zu Jeruſalem noch zu 
Ende des ſiebenzehnten Jahrhunderts thaten a), odet 

mittelſt eines Horns, wie es die Mönche in Egypten in 

Uibung hatten. Erſt im fünften Jahrhunderte fieng man 
im Oceidente an, fich jener ehernen oder metallenen In⸗ 

— 

ſtrumente zu bedienen, welche unſere heutigen Glocken 

find. Ihr Erfinder ſoll Paulinus, Biſchof von Nola in 

Campanien fein ‚daher fie auch campanilia, campanae, 

nolae genannt wurden. Der Nahme Elocca und Gloggã 

kommt im achten Jahrhunderte vor. Ihre Einführung in 

die Kirchen gehört dem P. Sabinian, Nachfolger des 

P. Gregor G. an. In dem Oriente waren ſie bis zum 

neunten Jahrhunderte unbekannt, wo die Republik Vene— 

dig die erſte Glocke an den K. Michael ſchickte. Seitdem 

iſt das Recht, Glocken zu haben, ein den Kirchen eigen— 
thümliches Recht geworden. Capellen beſitzen es nicht, 

und die Klöſter haben es erſt von der Zeit an, als ihre 

Capellen die Rechte der Kirche erlangt haben 6). Den 

Mendicanten⸗Klöſtern wurde jedoch immer nue eine 

einzige Glocke zu haben verſtattet c), was nunmehr bloß 

noch von den Capuzinern beobachtet wird. Der allgemein 
verbreiteten Aufnahme folgte die Glockenweihe, oder wie 

ſie auch heißt, Glockentaufe, welche zuerſt P. Johann XIII. 

bei einer im Lateran aufzuhängenden Glocke vornahm. 

Dieſe beſteht nun darin, daß der Biſchof unter Abſingung 
mehrerer Pfalmen und Gebethe, womit ihr Gebrauch die 

1 zur Waren wecken, und von allen Gefahren 

a) Laden tract. de jur. templ. cap. 8. n. 26. 

» cap. 16, de excess. praelat. (5. 31.) cap. 10, de 

privil. (5. 33.) 

c) cap. un. de offic. custod. in Extrav, com. (1. 5.) 
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befreien wolle, die Glocke mit Weihwaſſer und Salz ab⸗ 
wäſcht, dann mit dem heiligen Krankenöhle und Chriſam 

ſalbt, und ihr den Nahmen eines Heiligen beilegt 4). 
Der heutige Gebrauch der Glocken iſt verſchieden, 

indem dieſelben ſowohl bei freudigen als bei traurigen 

Eräugniſſen, zu kirchlichen und zu profanen Zwecken ges 

läutet werden. Ihre eigentliche Beſtimmung iſt aber die 

kirchliche, und vermöge ſolcher werden ſie ordentlicher Weiſe 

geläutet, wenn das heilige Meßopfer dargebracht oder 

nachmittägiger Gottesdienſt gehalten werden ſoll, wenn 

das hochwürdige Gut zum Kranken getragen wird, wenn 
ein Gläubiger mit dem Tode ringt, oder zu Grabe begleitet 
wird. Uiberdies werden ſie in Folge einer Einrichtung 

vom P. Gregor IX. und Calixt III. durch das ganze 
Jahr dreimahl jedes Tages, früh, zu Mittag und am 

Abende geläutet, um die Gläubigen zum Gebethe aufzu- 

fordern, mit dankbarer Erinnerung an die Menſchwerdung 
Chriſti und den großen Zweck feiner Ankunft auf Erden; 

ſo wie jeden Donnerſtag Abends zum Andenken an das an 

dieſem Tage begonnene Leiden Jeſu, und Freitag Nachmittags 
zum Andenken an den von ihm vollbrachten Verſöhnungstod. 

In mehr weltlicher Beziehung befiehlt die Prager Synode 

das Geläute der Glocken bei der Ankunft eines päbſtlichen 

Geſandten, des obern Kirchenvorſtehers und des Landes⸗ 
fürſten e), und unſere landesfürſtliche Geſetzgebung bei 
einer Feuersbrunſt zum Stürmen 7). 

Verbothen iſt das Glockengeläute nach dem gemeinen 
Rechte zum Gottes dienſte, wo über eine Kirche oder 

d) Pontif. Rom, de benediet. campan. 

e) Synod. Prag. cap. de eccles. culiu art. 31. 

) Feuerlöſchord. v. 25. Juli 1785 für Landſtädte §. 40, 

für das offene Land §. 29. 
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chriſtliche Gemeinde ein Interdict verhängt iſt g), dann 

bei dem Abſterben und Begräbniſſe von Perſonen, die mit 
dem Interdiete behaftet, oder von dem chriſtlichen Begräb⸗ 
niſſe ausgeſchloſſen ſind 5). Vermöge unſerer Oeſterreichi— 

ſchen Geſetze iſt das früher gebothen geweſene Geläute bei 
einem Gewitter verbothen, da eine Reihe trauriger Er— 

fahrungen gelehret hat, daß die durch das Glockengeläute 
in Bewegung geſetzten Metalle, ſtatt die Gewitterwolken 

zu zerſtreuen, den Blitz vielmehr anziehen, und die Ge⸗ 

fahr vergrößern 1). Es ſoll ſolches nicht einmahl als ein 

Zeichen zum Gebethe erlaubt ſein, da das Gewitter ſich 
ſelbſt ankündiget, und mehr als alles Glockengeläute; zum 

Gebethe auffordert &). Dieſes Verboth wurde weiter mit 

dem Beiſatze wiederhohlt, daß die Ortsſeelſorger, die ent— 

weder ſelbſt oder mittelſt ihrer Kirchendiener die Schlüſſel 

zu den Glocken in Verwahrung haben, und durch die 
Nichtausfolgung derſelben das Wetterläuten am leichteſten 

verwehren können, hierzu vorzüglich angewieſen werden 
ſollen H. Wo bei den Kirchen ungeſperrte Thürme und 

offene Zugänge zu den Glocken ſind, da ſollen ſolche unter 

Dafürhaftung der Seelſorger, Kirchenväter und Dorf- 
richter außer dem gewöhnlichen Gottesdienfie ſtets geſperrt 

gehalten, und die Schlüſſel bei einem dieſer Vorſteher 
‚ aufbewahret,werden m). Die für das Läuten bezogenen 
Gebühren bleiben nichts deſto weniger noch ferner denjenigen, 

8) cap. 57. de sentent. ex com. (5. 39.) cap. 24 eod. 

in 69, (5. 11.) 

4a 70 Synod. Prag. I. c. art. 30. cap. de paroch. art. 38. 

v. 6. Juli 1786, für Galiz. v, 16. Dec. 1803. 

k) Hofd. v. 11. Sept. 1788. 

2) Verord. in Böhm. v. 18. Aug. 1803, 

m). Berord, in Böhm. v. 11. Juli 1800. 
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welche darauf einen Anſpruch haben, vorbehalten ). 
In Oeſterreich iſt auch das Läuten an Samſtagen zum 
Feierabende unterſagt ), und noch mehr jenes, welches 

an dem Vorabende der aufgehobenen Feiertage üblich 

war p). Die Zügen» und Sterbeglocke kann bei der 

Nacht wie am Tage geläutet werden. Der Mißbrauch, 
darum vorerſt den Bürgermeiſter zu begrliffen , t uberall 

abgeſtellt worden 4). Bei dem Abſterben eines Pfarters 
iſt zur Vermeidung möglicher Beirrungen nur die gewöhn⸗ 

liche Sterbeglocke, und nicht die große Kirchenglocke zu 

läuten 7). Das Läuten der Zügenglocke an Sein ih 

Feiertagen bei verſammeltem Volke für längst verſtorbene 

Militär- Perfonen iſt weder im Geſetze, noch in einer 
Gewohnheit gegründet, ſondern ein Unfug, „ der ali das 

Reerutirungs-Syſtem ſchädlich einwitkt; es wurde des⸗ 

halb den Seelſorgern aufgetragen, ſolchen mit ſchickli⸗ 1 

cher Belehrung, und wenn diefe nicht fichtel, mit Bars A 

weigerung hintan zu halten 8). 

Sn 8. 144. n t Mol 

Verwendung der Einrichtung von geſperrten Kirchen. 

Die Einrichtung und die Geräthſchaften der aus 
Gelegenheit der neuen Pfarreintheilung, dann der Auf⸗ 
Yaffıng mehrerer Stifte und Klöſter überflüſſig gewordenen 

und geſpertten Kirchen werden in ihrer Eigenſchaft ferner 

bei andern Kirchen verwendet. Swar ſind * * 

n) M. Abhandlg. v. Alechewe ; Thl. g. 89. 

e) Hof. v. 21. Mai 1785 f. 11, Guſtermann Heſter. 
Kirchenr. 2. Thl. §. 300 lit. NJ. 

p) Hofd. v. 20. Juni 1772. 
9) Hofverord. v. 30. Nov. 1778, für Böhm. v. 18. März 15 

7) Verord. in Böhm. v. 5. Dec. 1792. 

„) Verord. in Defter, o. d. E. v. 24. Juli 1810, 
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at „den geſperrten Kirchen für ein Gerth des 
. Meligionsfonds erklärt worden a); fie wurden aber von dieſem 

nur wieder Kirchen theils unentgeldlich, theils entgeldlich 
, e a mit allen denjenigen Sachen, 
die den Werth von 50 fl. nicht überſtiegen, nahmentlich 
mit den ſilbernen Kelchen, Ciborien und Monſtranzen 
unter enem Werthe 4). Solche wurden nähmlich an arme, 

ö Aurſelben bedürfende „ und nahmentlich an die aus dem 
| Neligionsfonde erbauten, dann die übrigen landesfürſtlichen 

Kirchen nach der dem Ordinarius vorbehaltenen Beurthei⸗ 

lung, gegen Quittung des Seelſorgers und der Kirchenväter 

vertheilt; jedoch waren die Privat- Patronats ⸗ Kirchen 
von dieſer Vertheilung nicht ganz ausgeſchloſſen c); die 
7 „aa Feen Gemeinden mußten nur ein glaub⸗ 

4 würdig igtes Kirchen ⸗ Inventar, dann den letzt⸗ 
jäh irchenrechnungs.⸗ Extract beibringen 4). Die 

5 In: en cfäße von beſonderm Werthe wurden an die nicht 
al aufgehobenen reichen Stiftskirchen verkauft, oder 

für Stücke von geringetem Werthe, die ärmern Kirchen 
überlaſſen werden konnten, vertauſcht e). Eben ſo wurde 
. auch, der. Verkauf von Monfttängen und Pyramiden nach 
dem Werthe derſelben geſtattet; jedoch auf das ſtrengſie 

verbothen, die darin enthaltenen Kreutzpartikel und Reli⸗ 
quien als geheiligte Dinge, die keiner Geldſchͤͤtzung unter⸗ 

liegen, und weder zum Kaufe noch Verkaufe geeignet find, 
in Anſchlag zu bringen F). Nun iſt den Kreisämtern zur 
Pflicht gemacht, bei ſich noch ergebenden Kirchenab⸗ 
tretungs⸗ nis darauf zu fehen, daß die Kirchen⸗ 

1 3 M. Abhang. v. Kirchenvermögen J. Thl. 5. 105. 
n dofd. v. 16. Jan. 1788. 

2 v. 9. Mai 17 82, 31. Oct. 1785. 

h Hofd. v. 28. April 1786. 
e) M. angef. Abhandlg. a. a. O. 

7) Hofd, v. 30. Dec. 1805. 
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Apparamente und übrigen Einrichtungen ſtets gegen ein 

vollſtändig beſchriebenes Inventarium übergeben werden g). 

8. 145. 

VI. Freidhöfe. 

Die Freidhöfe, von deren Entſtehung, heutigen ö 
Einrichtung und Herſtellung hinlänglich gehandelt worden 
iſt a), find ein Appertinenz der Kirche. Sie gehbren zu 

den heiligen Sachen ſowohl aus Rückſicht dieſer ihrer Bir 

ſchaffenheit, als auch wegen des darauf Statt habenden 

kirchlichen Begräbniſſes und der beſondern Einſegnung. 

Wann dieſe letztere aufgekommen iſt, bleibt ungewiß; 
daß man fie lange Zeit nicht angewendet habe, läßt ſich 
wenigſtens da vermuthen, wo das Römiſche Recht im 

Gebrauche war, nach welchem jeder Ort durch das Be- 

graben eines Verſtorbenen allein ſchon zu einem religibſen 

wurde. Zuerſt erwähnt der Einſegnung der Begräbnißorte 7 

Gregor von Tours 5); doch war dieſelbe ſicher anders 

beſchaffen, als wie ſie der in dem Römiſchen Pontificale 
enthaltene Ritus, deſſen Alter gleichfalls nicht bekannt iſt, 

angibt. Sie wird von dem Biſchofe ſelbſt, oder durch 

einen dazu delegirten Prieſter verrichtet. Bei den Kirch— 

höfen, die eigentlich Vorhöfe, folglich gewiſſer Maßen 

Theile der Kirche find (coemeteria contigua), geſchieht 
fie mit der Weihe der Kirche; bei den ubrigen, von der 
Kirche getrennten Freidhöfen (coemeteria N muß 

ſie beſonders vorgenommen werden. 

Wegen der Verwandtſchaft mit der Kirche wird der 

Freidhof auf gleiche. Art, wie die Kirche befleckt; ja die 

Befleckung der Kirche zieht auch jedes Mahl die Befleckung 

* 

gz) Verord. in Böhm. v. 19. Febr. 1807. 

) M. Abhandig, v. kirchl. Gebäud, 8. 64 u. ff. 
b) Greg. Turon, de gloria confessor, cap. 106. 

* 
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des dabei befindlichen Freidhofes nach ſich, nicht aber 
umgekehrt, d. i. die Befleckung des Freidhofes bewirkt 

keine Befleckung der Kirche, „wenn er auch anſtoſſend iſt, 

weil die Hauptſache nicht von der Nebenſache beſtimmt 

werden kann. Iſt der Freidhof von der Kirche entlegen, 
ſo bleibt er bei einer Befleckung der Kirche ebenfalls un⸗ 

beflekt c). Die Folge jeder Befleckung iſt, daß, bevor 

eine Ausſöhnung erfolgt, kein kirchliches Begräbniß in dem 
Freidhofe gehalten werden darf. Wie ſolche zu machen 

ſei, gibt das Römiſche Ritual an. 
Fir die Auflaffung der Freidhöfe find keine beſondern 
Feierlichkeiten angeordnet. Nur aus Sanitäts⸗Nück⸗ 
ſichten iſt gebothen, daß eine allgemeine Ausgrabung der 
Leichname aus den alten aufgelaſſenen Freidhöfen vor 

Verlauf von wenigſtens 10 Jahren nicht vorgenommen, 
daher auch vor dieſer Seit auf den Plätzen der aufge⸗ 

laſſenen Freidhöfe kein Haus erbaut werden darf. Zu 

Aeckern, Wieſen und Gärten können ſolche Plätze ſogleich 
e werden 4). 

5 9. 146. 
5 bauten der geweihten und gefegneten Sachen. 

Nicht bloß die Beſtimmung „ mehr noch die Weihe 

und Segnung det gottesdienſtlichen Sachen erfordert eine 
Achtung und Ehrerbiethung, mit welcher ſich profane 

Handlungen durchaus nicht vertragen. Die geiſtlichen und 
| weltlichen Geſetze haben ſolche auch ſchärfſtens unterſagt, 

und insbeſondere folgendes verordnet: | 

1) In den gottesdienſtlichen Gebäuden und auf 

Freidhöfen können keine EN oder Berathungen, 

€) cap. un. de consecr. ecel. in 60, (3. 21.) 
d) Hofd. v. 24. Jan. 1785, 8. Febr. 1786, 5. W 1797 

9. 11. 

Cc 
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deren Gegenſtand weltliche Angelegenheiten find, daher auch 
nicht zur bürgerlichen oder Criminal-Gerichtspflege unter 

der Strafe der Nullität des gefällten Spruches gehalten 2), 

und kein Handel, kein Kauf oder Verkauf, nicht einmahl 

über Sachen, welche zur Verrichtung des Gottesdienſtes 

mit gehören 4) (§. 140 n. 5), gepflogen werden G4 
2) Dssgleichen darf daſelbſt kein Geſchrei oder Ge— 

räuſch gemacht, keine Gewalt gekracht, keine Heftigkeit 

verübt werden 4). 
3) Nicht minder iſt Wie „ an dieſen heiligen 

Orten zu ſchlafen, unnöthig herum zu ſpatzieren, Cirkel 

zu machen und zu ſchwätzen e). In der alten Kirche 

waren immer einige Diacone beſonders beauftragt, auf 

dieſe ungebührlichen Handlungen Acht zu haben, und die 
nothwendige Zurechtweiſung zu ertheilen 7). Beſondere 

Aufmerkſamkeit verdienen aber diesfalls die größeren Städte, 

wo der Gelegenheiten und Veranlaſſungen zu jenem Ins 
fuge mehrere find. K. Leopold I. beſtellte für Wien eigene 
Rumormeiſter, welche die hierin Fehlenden Anfangs in 

Güte zu ermahnen, dann aber in das Bisthum zu einer 

geiſtlichen und weltlichen Beſtrafung abzuführen hatten g)s 

weil jedoch dieſe zu wenig Kraft zeigten: ‚fo, übergab er 

das Aufſeheramt in der Kirche beſondern, Geiſtlichen, mit 

2) cap. 1. 5. de immun. ecceles. (3. 49 0 cap. 2. un. 

in 60. (3. 33.) Capit. I. Carol. M. an. 813, cap. 21. 

8) Matth. XXI. 12. Joan. II. 14. Cone. Trull. can. 76. 

Conc. Exoniens. an. 1287. can. 13. 

c) Cone. Trid. sess. 22. in deer. de celebr. miss. 

d) const. 5. C. de his, qui ad eceles, confug. (1, 12.) 

cap. 2. de immun. eccl. in 69, 

e) cap. 2. de immun. eccles. in 60. Cone. Trid. I. e. 

Conc. Mediol, IV. part. 1. cap. 17. 

58. Clem. lib. 8. const. Apost. cap. 11. 

g) Verord. v. 11. Dec. 1668. d 
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der Weiſung, die petulanten Schwätzer unmittelbar der 

Regierung zur Strafe nahmhaft zu machen 2). K. Carl VI. 
a theilte den als Aufſehern beſtellten Geiſtlichen einige ſeiner 

Livree⸗Bedienten zu, welche jene, die ſich durch die 
Geiſtlichen vom Schwätzen nicht abhalten laſſen würden, 
aus der Kirche wegführen, und der vor derſelben auf— 
geſtellten Wache übergeben ſollten, um von der Regierung 

eum derogatione omnium instantiarum auf das ſchärfſte 

beſtraft zu werden 1). K. M. Thereſia befahl, daß in den 
Städten von den Magiſtraten Commiſſäre ernannt, in den 

Markt⸗ und Dorfkirchen aber die Kirchendiener befehliget 
würden, um über das Schwätzen und jede andere unge— 
bührliche Aufführung in der Kirche Aufſicht zu tragen, 
und bei fruchtloſer Erinnerung die Uibertreter der Obrig— 

keit zur Beſtrafung an Gelde oder mit Arreſte anzuzeigen K). 
K. Joſeph endlich unterſagte der Störung halber noch die 

Sammlung mit dem Klingelbeutel während des Gottes⸗ 
dienſtes D. 

4) In der Kirche dürfen keine Gaſtmahle gehalten, 

noch ſonſt die Bedürfniſſe des Hungers und Durſtes geſtillt 

werden m). Die von den erſten Gläubigen daſelbſt ge⸗ 

haltenen Liebesmahle (agapae), welche wirkliche Mahl⸗ 

zeiten waren, ſind wegen der in der Folge eingetretenen 
Ausartungen ſchon längſt außer Uibung 1). 

5) Nicht minder muß von den heiligen Stätten 

Alles fern gehalten werden, was eine andere als religibſe 

0 1 \ 

5) Verord. v. 20. Juli 1669. 
7) General - Mandat v. 4. Mai 1714, 

) Pat. v. 9. Aug. 1762. 

2) M. Abhandlg. v. Kirchenvermögen I. Thl. §. 18, 
m) can. 3. 4. Dist. 42. 

un) Gabr. Albaspinae Ub. I. observ. 18. Sb exexc. 16. 

b n. 31 

x 

Ce 2 
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Tendenz hat. Dahin gehören Theater, Tänze, Opern 
und andere leichtfertige muſikaliſche Stücke o). N 

6) Am meiſten iſt ſich aber bei den gottesdienſtlichen 
Gebäuden, den heiligen Geräthen und Kirchenkleidern der 

Ordnung und Reinlichkeit zu befleißen, und jeder Seel 

ſorger hat ſich dieſelbe als unmittelbarer Kirchenvorſteher 
um ſo mehr angelegen ſein zu laſſen, und bei den Meßnern 

und den übrigen zur Kirchenbedienung beſtimmten Perſonen 

zu betreiben, als man von der Reinlichkeit und Ordnung 
in dem Aeußern auf jene im Innern, d. i. feinen Seeſen⸗ 

eifer zu ſchlieſſen geneigt iſt, übrigens auch die eine und 
andere keinen beſondern Aufwand fordert, daher bei jeder, 
ſelbſt der ärmſten Kirche leicht hergeſtellt und erhalten 

werden kann. Theils deswegen, theils auch um jeder 
Gelegenheit zum Unfuge zu begegnen, war es in der 
frühern Kirche eingeführt, daß die Plätze der Geiſtlichen 

von jenen der Laien, und bei dieſen wieder jene der 

Männer von denen der Frauen geſchieden waren. Von 

dieſer Einrichtung machen die Concilien p) und Kirchen⸗ 

väter Meldung 4), und verbiethen mit Ausnahme der 

Patrone und Obrigkeiten allen andern, vorzüglich aber 
den Frauensperſonen den Zutritt zu dem für die Geiſtlichen 
beſtimmten Theile der Kirche r), welcher das sacrarium, 

sanctuarium, sancta sanctorum hieß, heute gewöhnlich 
Presbyterium, oder von dem Chore der Sänger der Chor 

genannt wird, und von dem übrigen Theile der Kirche 
durch ein Gegitter, wie es noch jetzt in den alten Cathedral⸗ 

o) can. 1. Dist. 92. Conc. Trid. I. e. 

p) Conc. Turon. II. can. 4, et VI. can. 69. Wigorlens. 

an. 1240 can. 3. Aquens. an. 1585, tit. de Chor, 

g) Chrysost. hom. 6, ad popul. Antioch. Gregor. Iib. 3. 

epist. 30. August. lib. 2, de civitat. Dei cap. 28. 

7) cap. 1. de vita et honest. cler. (3. 1.) cap. 1. de 

cohab. cler, et mulier. (3. 2.) 
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und Collegiat⸗ Kirchen zu ſehen iſt, mit einem nur zu- 
weilen geöffneten Vorhange abgetheilt war. 

7) In die Kirche dürfen niemahls Geräthe und 

andere Sachen welche bloß zum weltlichen Gebrauche 
dienen, gebracht oder wohl gar da aufbewahret werden, einen 

Nothfall, wie z. B. eine Waſſer⸗ oder Feuersgefahr aus⸗ 

genommen 3). Noch weniger dürfen was immer für Thiere 

dahin gelaſſen werden t). Vermöge einer Verordnung in 

Böhmen wird derjenige, der feinen Hund mit in die Kirche 
bringt, ſo wie derjenige, deſſen Hund allein oder mit 

jemand andern dahin läuft, mit 5 Rthlr. beſtraft 2). 
5) Die gottesdienſtlichen Geräthe und Kirchenklei⸗ 
dungen ſollen immer rein und in gutem Stande ſich bes 

finden w), nur von geweihten Perſonen aufbewahret x), 
und zu keinem andern als gottesdienſtlichen Gebrauche 3), 

am wenigſten zu einem Aufputze bei Hochzeiten und thea— 

traliſchen Vorſtellungen benützt oder verwendet werden 2). 
Weltlichen Perſonen iſt ſelbſt jede Berührung unterſagt aa). 

Zur Aufrechthaltung dieſes Gebothes war in Oeſterreich 

bei der eingeführten Punzirung des Silbers die Vorſehung 

getroffen, daß die heiligen Gefäße nicht von den Punzirungs— 

Beamten, ſondern von Prieſtern punzirt und repunzirt 

wurden 66). N 

A cap. 2. de Eucharist. custod. (3, 44.) 

) Cone, Trull. can. 88. 

u) Verord. in Böhm. v. 12. o. 22. März 1801. 
w) cap. 2. de custod. Eucharist. Syn. Prag. cap. de 

miss. säcrif. art. 5. 

x) can. 41, 42. Dist. 1. de couseer. 

y) can. 39. 40. ibid. cap. 1. de celebrat. miss. in 

Clem. (3. 14.) 

2) can. 43, ibid. 

aa) can. 42. 43, ibid. 

56) Hofd. v. 16. Oct. 1806. 
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Außer der den heiligen Sachen gebührenden und, 

geſetzlich ſicher geſtellten Ehrerbiethung kommen ihnen noch 

zwei andere Vorrechte zu, das Recht der Unverletzbarkeit 

und der Freiſtitte. Das Recht der Unverletzbarkeit 

beruht auf einem vorzüglichern öffentlichen Schutze, vers 
möge welches die heiligen Sachen vor Verletzungen durch 

härtere bürgerliche Strafen geſichert find a). Unſere 
Strafgeſetzgebung erklärt die entehrende Mißhandlung an 

den zum Gottesdienſte gewidmeten Geräthſchaften, wodurch 

der Religion Verachtung bezeiget wird, als ein Verbrechen, 

welches nach Beſchaffenheit der Umſtände mit einfachem 

oder ſchwerem Kerker von 6 een bis 10 Jahre zu 

beſtrafen iſt 5). 

Das Recht der Freiftä ätte (is rb beſteht darin, 

daß ein Verbrecher, der ſich an eine heilige Stätte flüchtet, 

davon nicht mit Gewalt weggehohlet werden kann. Dieſes 

Recht iſt nicht erſt in der chriſtlichen Kirche neu eingeführet 
worden, ſondern in der jüdiſchen eben ſo, wie in der heid⸗ 

niſchen bekannt und in Uibung geweſen; dort war es in 

die eigentümliche Verfaſſung verwebt e), bei den Römern 

aber den Bildſäulen des Kaifers ertheilt d). Hierdurch, 

und weil die Kirche überhaupt Todesſtrafen mißbilligte e), 

entſtand die Vorſtellung, daß ſie diejenigen, die zu ihr 

const, 10. C. de epise. et cler. (1. 3.) Novel. 123. 

cap. 31, can. 6. 21. caus. 17. 4. 4, cap. 9. de 

immunit. ecel. (3. 49.) a 

d) Strafg. B. I. Thl. 99. 107 — 109. 

e) Exod. XXI. 13. Num. XXXV. Deuter, XIX. 

d) const. un, C. Theod. de his, qui ad statuas confug. 

(9. 44.) const. un. C. Just. eod. (1. 25.) 

e) gan. 1 — 3. caus. 23. d. 5. 4 0 

— 

1 

9 
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aer gegen gewaltſame Entreiſſung bel durch die 
Strafe der Excommunication um ſo mehr ſchützen müſſe J). 

als die langwierigen und harten Kirchenbußen, welche 
den Verbrechern von ihr auferlegt würden, die bürgerlichen 
Strafen erſetzten. Dieſem ertheilten auch die Römiſchen 
Kaiſer die Beſtätigung dahin, daß die Verbrecher, welche 

an einen geheiligten Ort flüchteten, Schutz genießen, und 

von dannen weder von den weltlichen Strafgerichten gezogen, 

i noch von den geiſtlichen Kirchenvorſtehern denſelben ausge⸗ 

liefert oder auch nur weggejagt werden könnten, es wäre 

denn, daß das begangene Verbrechen einen ſolchen Schutz 

nicht verdiente, oder das Strafgericht die Verſchonung 

mit einer tödtlichen oder verſtümmelnden Strafe zuſagte g). 

Aehnliche Einſchränkungen machten in den deutſchen Reichen, 

wohin das Recht der Freiſtätte aus dem Römiſchen gelangte, 
die geiſtlichen 5) und weltlichen Geſetze 2). 

— Die Orte, welche das Aſyl⸗Recht genießen, find: 

1) die Kirchen und öffentlichen Capellen ſammt allen 

mit ihnen in Verbindung ſtehenden Gebäuden, wohin 

die Sacriſtei, „der Thurm, die Vorhalle und der mit 

einer Mauer umfangene Vor s oder Kirchhof, oder der 
i 

5 can, 8. 10. 11. caus. 17. q. 4. can. 28. caus. 23, d. 8, 

g) const. 2. 6. C. de his, qui ad eecles. confug. (1. 12.) 

Novel. 17. cap. 7, can. 36. caus 17. q 4. cap. 6· 
x de immunit. ecel. 

7 cam 6. 20. 35. 36, caus. 17. d. 4. cap. 6. de 

immunit. cccles. cap. 1. de homieid. (5. 12.) 

2) Decret. Chlotar. II. an. 595, cap. 13 — 15. Leg. 

Aleman. c. an. 630, cap. 3. Leg. Bajuvarior. e. 

€ an. 630, Ut. I. cap. 7. Capit. German, o, an. 744. 

cap. 21. Capit. Carol. M. an. 799, cap. 8. Ejusd. Capit. 

de partib. Saxon. an. 789. cap. 2. nf Capit. II. 

n. 803. cap. 3. 

— 
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Platz um die Kirche von 30 und 40 Schritten gehören *) ; 

2) die Freidhöfe, fie mögen mit der Kirche verbunden, 
oder abgeſondert fein, ſobald fie die Beſtimmung zum kirch⸗ 

lichen Begräbniſſe, ſo wie die Kirchen zum gottesdienſtlichen 
Gebrauche erhalten haben, indem es nicht auf ihre Einwei⸗ 

hung, ſondern bloß auf die unter biſchöflicher Auctorität 
geſchehene Errichtung ankommt 7) 5; 3) die biſchöfliche 

Wohnung m). Daß das Aſyl-Recht auch den religiöſen 
unter der Auctorität des Biſchofs aufgeführten Gebäuden 
(folg. Abſchn.) zuſtehe, dafür läßt ſich weder im canoniſchen, 
noch im Civil-Rechte eine Geſetzesſtelle nachweiſen. 

Als Verbrechen, denen kein Aſyl zu Statten kommt, 
werden in dem gemeinen Rechte aufgeführt: 1) Vorbe— 
dachter Meuchelmord, Chehruch und Entführung 1), 

2) Straſſenraub und nächtliche Verheerung der Felder o), 

3)-Mord und Verſtümmlung in der Kirche oder auf dem 
Freidhofe p). Päbſiliche Verordnungen haben dieſen in 
der Folge noch mehrere andere beigeſellt J). 

Von welcher Beſchaffenheit der an einen heiligen 
Ort geflüchtete Verbrecher in kirchlicher Hinſicht ſei, 

darauf kommt nichts an. Das Aſyl kommt daher den 

geiſtlichen wie den weltlichen Perſonen, und eben ſo den 

für ihre Perſon mit dem Interdicte Belegten, den 

Excommunicirten und Irregulären zu, wenn ſie nur von 

ſelbſt und aus eigenem Antriebe es geſucht, und dadurch 

*) const. 3, C. de his, qui ad eccles. confug. can. 6. 20. 35. 

caus. 17. g. 4. N g 

1) cap. 5. 9. 10. de immunit. eccles. 

m) can. 36, caus. 17. d. 4. x 

n) Novel. 17, cap. 7. cap. 1. de homicid. cap. 14 eod. 
in 69. (5. 4.) 5 | 

0) can. 6. caus. 17. d. 4, cap. 6. de immun. eccles. 

5) cap. 10. eod. } 1. i 

4) Pehem. jus ecel. univ. part. II. 55. 662 — 663. 

1 
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deutlich zu erkennen gegeben haben, daß ſie den Schutz 

der Kirche anflehen. Nur die Juden ſind davon ſelbſt 
dann ausgeſchloſſen, wenn ſie den chriſtlichen Glauben 
bekennen erklären, weil man mit Grund glauben k 

daß ſie ſolches nur N Noth heucheln, und nicht ermftlich 

meinen 7). 
Die tee des Aſyls beſtehen darin, daß die 

aufgenommenen Aſylanten an dem Orte, den ſie zur 

Freiſtätte genommen haben, ruhig belaſſen, und mit den er⸗ 
forderlichen Nahrungsmitteln und Kleidungsſtücken verſehen 
werden müſſen. Haben ſie eigenes Vermögen, ſo geſchieht 

es von daher; ſonſt hat die Alimentation die Kirche zu be⸗ 

ſtreiten, deren Schutz fie genießen. Die Strafe der Ver— 

letzung des Aſyls iſt nach dem Juſtinianiſchen Rechte gleich 

dem Hochverrathe der Tod 8); nach dem canoniſchen Rechte 

eine von dem geiſtlichen Gerichte zu bemeſſende und der 

— 

Kirche zu Guten kommende Geldſtrafe, öffentliche Buße 
und Excommunication 2). 

ne ee 3 

Beſtand deſſelben in Oeſterreich. 

8 So zweckmäßig gegen eine formloſe grauſame Nechtös 

pflege, und insbeſondere gegen die germaniſche Sitte der 
Blutrache die Aſyle ehemahls waren: ſo überflüſſig, ja 

5 ſtaatsſchädlich ſind ſie bei der fortſchreitenden Verbeſſerung 

der Criminaljuſtiz⸗ Pflege in der Folge geworden. Sie 
wurden daher auch in Oeſterreich von Zeit zu Zeit neuen 
Beſchränkungen unterzogen, bis ſie zuletzt ganz aufgehoben 
worden ſind. Die älteſte Verordnung hierüber findet ſich 
von K. Ferdinand III. vor. In dieſer wurde überhaupt 
befohlen, Sorge zu tragen, daß ſich nicht boshafte 

r) const. 1. C. de his, qui ad eceles. confug. 

„) const. 2. 6. I. c. const. 2. C. de erim. saerileg. (9. 29.) 

t) can. ee 10. 19 — 21. 36. caus. 17. 4. 4. 
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Delinquenten in Kirchen retiriren, und daſelbſt Unterſchleiß 

erhalten 3). Eine ſpätere Verordnung ſetzte feſt, daß ein ik ' 

in eine Kloſterkirche ſich flüchtender Uibelthäter in einem 

Kloſterzimmer unter dem Nahmen einer geiſtlichen Bewachung 

von Leuten des weltlichen Richters zu verwahren ſei, bis 
de capacitate immunitatis eeclesiasticae erkannt werden 

würde 5). K. M. Thereſia ſetzte eine eigene Commiſſion in 
Aſyl⸗Sachen nieder, welche in jedem Falle zu erkennen 

hätte, ob der Delinquent aſylfähig ſei, mit dem Bedeuten, 

daß er, wenn er als nicht aſylfähig erkannt würde, ohne 

weiters, wenn es aber zweifelhaft blieb, gegen einen 

Revers des Strafgerichtes ausgeliefert werden ſollte, daß 

er im Falle der Verurtheilung zum Tode vor der Execution 

ad locum asyli zurück geſtellt werden wolle c). Uiberdies 
erklärte ſie in einer andern Verordnung einige Verbrechen, 

das Falliment, die Mauthverſchwärzung und Defraudation 

der Gefälle, dann die Deſertion nahmentlich von dem 

Aſyle ausgeſchloſſen, mit der Beſtimmung, daß die ſolcher 

Verbrechen Schuldigen unter beſondern Strafen ausgelie— 

fert werden müßten 4). Rückſichtlich des Falliments wieder- 

hohlte fie jene Verfügung auch noch im Wechſelpatente e). 
Nachdem aber über die Auslegung dieſer Verordnung 

verſchiedene Zweifel entftanden, und auch keine gleichförmige 

Befolgung in den einzelnen Provinzen beobachtet worden 
war: ſo wurden in der Abſicht, die öffentliche Sicherheit 

ſo wie die ſtrafende Gerechtigkeit mit der Verehrung 

für die Gott geweihten Orte zu vereinbaren, folgende 

Maßregeln feſt geſetzt: A) Das Recht der Freiſtätte ift 

keinem andern, als bloß jenen Gott gewidmeten Orten 

a) [Verord, v. 7. Ost. 1644. 
6) Verord. v. 9. März 1680. 
e) Hofd. v. 22. Mai 1773. 

d) Hofreſcr v. 10. Mai 1752. 

e) Wechſelpat. v. 22. Dec. 1763 art. 51. 
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eigen, wotin die heiligen Sacramente ausgeſpendet, oder 
das hochwürdigſte Gut aufbehalten wird. Klöſter, Colle- 

glen und ſonſtige Wohnhüuſer der Ordens ⸗ oder andern 

geiſtlichen Perſonen, ferner Schulen, Spitäler und 
dergleichen Orte haben ſich dieſer Verleihung nicht zu 

erfreuen, ſondern find in Anſehung des Aſyls weltlichen 

und bürgerlichen Häuſern gleich zu halten. B) Von dem, 
dieſen heiligen Orten zugeſtandenen Aſyle find und bleiben 

nachſtehende Verbrecher ausgeſchloſſen: 1) die der Beleidis 

gung der göttlichen Majeſtät Schuldigen; 2) die Läſterer 
der Heiligen Gottes; 3) die Urheber des Todtſchages, der 
in Kirchen oder Freidhöfen verübt worden; 4) die gottes⸗ 

räuberiſchen Diebe (kures sacrilegi); 5) Vorſätzliche 
Mörder; 6) Straſſenräuber; 7) jene, welche nächtlicher 

Weile die Feldfrüchte rauben oder verwüſten; 8) Meuchel— 
mörder, ſie mögen den Meuchelmord ſelbſt verübt, oder 

nur dazu geholfen, oder durch einen andern vollbracht 

haben; 9) die der Beleidigung der weltlichen Majeſtät 

Schuldigen; 10) die einer Verſchwörung oder Empörung 
gegen den Staat Schuldigen; 11) Hochverräther aller Art; 
12) Münzverfälſcher;: 13) jene, welche das Petſchaft oder 
Inſiegel anderer auf gefährliche Art, und 14) jene, 

welche den Stempel des Papiers oder öffentliche Schulds 
ſcheine nachmachen; 15) jene, welche Menſchen, Brunnen 

und andere Waſſerbehältniſſe oder Hutweiden vergiften; 

16) Mordbrenner und welche Feuer anlegen: 17) jene, 
welche zur Zeit einer Feuersbrunſt, Waſſernoth oder 

Uiberſchwemmung, eines Schiffbruches oder in andern 
dergleichen Drangſalen etwas diebiſcher Weiſe entwenden, 

18) öffentliche Kaſſen berauben, oder daraus etwas zum 

eigenen Gebrauche verwenden, wie nicht minder alle ſonſti— 

gen Diebe; 19) die Kindsmörderinnen, und jene, welche 
eine Leibesfrucht abtreiben oder dazu geholfen haben; 

20) die Entführer einer Jungfrau; 21) jene, welche 



a. 

wegen dergleichen ausgenommenen Verbrechen verwahrt 

find, und mit Erbrechung des Kerkers die Flucht nehmen; 

22) die Banqueroutiers; 23) die Betrüger der Mauth⸗ 

und Zollſtätten; 24) die Ausreiſſer der Miliz, endlich 
25) jene, welche Diener der Obrigkeit in ihren Amts 

verrichtungen tödten oder verwunden. C) Im Falle je⸗ 

mand an einen der erwähnten heiligen Orte flüchtet: ſo 

ſoll folgendes Verfahren beobachtet werden. Die betreffende 

Obrigkeit ſoll alſogleich die Auslieferung des Aſylanten 

von dem geiſtlichen Vorſteher des Gotteshauſes „ wohin 

ſich derſelbe geflüchtet, gehörig begehren, und der Kirchen⸗ 
vorſteher ſie ſchlechterdings und ohne weitere Anfrage bei 

ſeiner geiſtlichen Inſtanz unverzüglich machen; im Ver⸗ 

weigerungsfalle hat der weltliche Richter ſelbſt den Aſylan⸗ 

ten aus dem Gotteshauſe heraus zu nehmen, und dabei 

nur zu beobachten, daß ſolches ſo viel möglich ohne Auf— 

ſehen geſchehe. Wenn der Aſylant in den Händen der 

weltlichen Obrigkeit iſt: fo hat dieſe ganz allein zu era 
kennen, ob das Verbrechen zu einer von jenen Claſſen 

gehört, welche von dem Rechte der Freiſtätte ausgeſchloſſen 

ſind, oder nicht. Im erſten Falle muß der Lauf der 

Gerechtigkeit gegen den Verbrecher eben ſo fortgehen, als 

wenn derſelbe niemahls ein Aſyl geſucht hätte; im letzten 

Falle iſt er an den nähmlichen Ort des Afyls zurück zu 
ſtellen, aus dem er genommen wurde. D) Niemand darf 
ſich unterſtehen, einen das Aſyl ſuchenden Menſchen unter 

was immer für einem Vorwande zu verhehlen, oder ihm 

fortzuhelfen. Wo aber eine geiſtliche Perſon oder Ge- 

meinde wider dieſe Verordnung ſelbſt oder durch andere 

etwas unternimmt, da ſoll dieſelbe nicht allein zum vollen 

Erſatze des etwa jemand hieraus erwachſenen Schadens 

verhalten, ſondern auch noch über dieſes mit einer ans 
gemeſſenen Geldſtrafe belegt werden F). 1 

7) Pat. v. 15. Sept. 1775. 
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Alles dieſes hat gegenwärtig zu verbinden aufgehört. 
Denn da das neue Strafgeſetzbuch, welches nach dem 
Kundmachungs⸗ Patente zur alleinigen Norm über Vet 
brechen und deren Beſtrafung zu dienen hat, und von 

w „ welchen die Gerichtsbarkeit über Verbre— 
chen und ſchwere Polizei⸗Uibertretungen zugewieſen iſt, 

in dem Verfahren und der Beſtrafung zur alleinigen Vor⸗ 
ſchrift genommen werden ſoll Z), weder bei dem Verfah⸗ 

ren, noch bei der Beſtrafung vom Aſple eine Erwähnung 
macht: ſo muß dieſes ſelbſt nach der eben angeführten 
Begränzung dermahlen in den geſammten Oeſterreichiſchen 

Staaten um ſo mehr für völlig aufgehoben gehalten wer— 

den, als bei feinem Fortbeſtande mehrere Vorſchriften über 

das Verfahren gar nicht in Ausführung gebracht werden 

könnten 5). Das vermeintliche Aſyl ſtellt ſich auch als 

ganz nutzlos dar, da die Wirkungen des gewonnenen 

Aſyls nur dieſe ſein ſollen, daß der Verbrecher von der 

Todesſtrafe und der Verſtümmlung frei zu bleiben hat 
(vorg. §.), das neue Strafgeſetzbuch aber die verſtüm— 
melnden Strafen gänzlich verworfen, und die Todesſirafe 
nur auf Hochverrath, vollbrachte Nachahmung eines als 

Münze geltenden Credits⸗Papiers, überlegten Mord, 

+ - 

räuberiſchen Todſchlag und Brandlegung verhängt hat z), 
welche fünf Verbrechen ſchon von K. M. Thereſia von dem 
Aſyle ausgeſchloſſen worden waren (vorg. n. 5. 11. 12. 

16.). Indeſſen iſt die gegenwärtige Unanwendbarkeit 

des Aſyls in Oeſterreich bloß eine natürliche Folge der 

veränderten Criminal-Gerichtspflege. Daß die Oeſter— 

reichiſchen Regenten ſelbſt weit entfernt ſind, die den ge— 

weihten Stätten ſchuldige Heiligkeit zu verkennen, beweiſt 

e) Pat. b. 3. Sept. 1803. 
) 3. B. Strafg. B. I. Thl. 65. 212. 214. 228. 276, 

283. 495. 5 
2) Ebend, 88, 53. 94. 119. 124. 148. lit. a. 
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außer der (vor. F.) angeführten Sanctionirung über ver⸗ 1 

übte Verletzungen an denſelben, das den heiligen Orten 

neuerlich ertheilte Vorrecht der Befreiung von der Militärs 

Rekrutirung. Aus Gelegenheit eines vorgefommenen Fal- 

les nähmlich, wo bei einer Rekrutirung zur Uiberfommung 1 
der jungen Leute die Kirchthüren mit Militär-Wache 

beſetzt, und dabei ſchwere Exceſſen begangen worden ſind, 

wurde nachdrücklichſt verordnet, daß die geheiligten Orte 

bei Rekrutirungen für immer zu ſchonen ſelen, und die 

Kirchen niemahls zu Rekruten - Werbplätzen gemacht 

werden können k); 

7) Hofd. v. 10. März 1817 0. 1818. 
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Von den religibſen Sachen. 

1 8 §. 149, 

0 Allgemeine Beſtimmungen der religiöfen Sachen. 

Reli gibſe Sachen heiſſen die Inſtitute und Corpo⸗ 

rationet, welche ohne beſondere Einweihung und Eins 
ſegnung unmittelbar die Beförderung der chriſtlichen Liebe, 

mittelbar die Beförderung des Gottes dienſtes zum Swecke 
haben. Sie werden den Sachen eben ſo uneigentlich 

beigezählt, als dieſes mit den heiligen Handlungen der 
Fall it (8. 2.) führen aber mit beſſerm Grunde von 

ihrer Beſtimmung den Beinahmen: religiös, da der Gots 

tesdienſt eine Aeußerung der Religion, und die Liebe des 

Nächſten das zweite Fundamental-Geſetz derſelben iſt. 

Sie heiſſen anders auch religibſe Inſtitute oder 
Häuſer (domus religiosae et venerabiles), und 

fromme, ehrwürdige Orte (loca pia et religiosa), 
welche Benennungen gleichviel bedeuten. Zwar beſchrän— 

ken die Canoniſten den erſten Ausdruck gewöhnlicher auf 

diejenigen von ihnen, welche unter kirchlicher Auctorität er— 

richtet werden, und behalten den letzten denjenigen vor, 
welche der weltlichen, öffentlichen oder Privat- Auctorität 

ihr Daſein verdanken „oder ſie theilen die religiefen Ins 

ſtitute nach ihrer Errichtung in kirchliche und weltliche ein, 

und ſchreiben zugleich über die erſten der Kirche, über die 
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letzten dem Staate die Gerichtsbarkeit zu. Indeſſen hat 

keine dieſer Unterſcheidungen einen haltbaren Grund, am 

wenigſten ein poſitives Geſetz für ſich. Der Umſtand, daß 

ein von dem Pabſte zur Verpflegung der Bedrängten be-. 
ſtimmtes Inſtitut in den Decretalen namentlich als ein 
religibſes erklärt wird a), ſteht nicht im Wege, da ſich 

nicht entfernt nachweiſen läßt, daß ein ähnliches Inftitur, 
welches keinen kirchlichen Urſprung hat, irgendwo als ein 

nicht religiöſes erklärt würde. Das Characteriſtiſche macht 
die beſondere Widmung, und dieſe tritt bei dem einen 
und dem andern ein 5). In weltlicher Beziehung ers 
ſcheinen fie gleich der Kirche als im Staate beſtätigte 
Gemeinheiten (universitates), und befinden ſich als 

ſolche rückſichtlich der freien Erwerbung und des Beſitz⸗ 

rechtes, dann des Rechtes zur Veräuſſerung im Weſentli⸗ 

chen in denſelben Verhältniſſen, welche die der Kirche ſind. 

$. 150. 8 
I. Hoſpitäler.— 

Die erſten und älteſten unter den frommen Inſtitu⸗ 1 

ten find die Hoſpitäler (hospitalia). Wie die heis 

lige Schrift lehrt, fo wurde ſchon von den Apoſteln für | 

arme und hülfsbedürftige Perſonen eine beſondere Sorg 
falt getragen a), von den erfien Biſchöfen ſolche fort- 
geſetzt, und nachdem bei zunehmender Vermehrung des 
Kirchenvermögens die geſammten Einkünfte unter die 
einzelnen Participanten nach einem beſtimmten Verhält⸗ 
niſſe vertheifet wurden, der vierte Theil derſelben für die 
Armen ausgewieſen 5). Eine weiſe Gebahrung von Seite 

a) cap. 4. de relig. domib. (4. 36.) 

8) const. 17. 22. 23, C. de SS. eceles. const. 35. C. 
de episc. et cler. Novel. 7. 120. ö 

a) Act. Apost. IV. 34. 35. VI. 1— 6. . 
5) M. Abhandlg. v. Kirchenvermögen I. Thl. 5 10. 
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der Biſchsfe, und großmüthige Schenkungen von Seite 
der Fürſten und Unterthanen machten es im Laufe der 
05 möglich, für die Pfleglinge eigene Häuſer ( xeno- 
dochia) zu errichten, welche nach ihrer beſondern Bes. 

bing für Arme plochotrophia, für Kranke noso- 

comia, für Waiſen orphanotrophia, für Greiſe ge- 
ronlocomia, für ausgeſetzte Kinder brephotrophia ge- 
nannt wurden. Sie ſtanden ſämmtlich unter der Aufſicht 
der Biſchböfe, und dieſe ſetzten ihnen zur Verwaltung der 
Temporalien Diaconen vor, zur Verſehung der Seelſorge 
aber ſtellten ſie an den Capellen, mit denen die meiſten 
Hoſpitien verſehen waren, einen Prieſter an, der gleiche 

ſam als Pfarrer der darin Aufgenommenen anzuſehen 

war c). Den Biſchböfen kam das Recht zu, von den 
Adminiſtratoren jährlich Rechnung der geführten Verwal⸗ 

tung zu fordern, die Hoſpitäler zu viſitiren, und bei oder 

außer dieſer Gelegenheit Alles anzuordnen, was ſie zum 

zeitlichen Wohle der Pfleglinge, zu ihrem Seelenheile, 
oder zum Gottesdienſte für nöthig erachteten 4). Hiervon 

waren Anfangs zwar die von Privaten errichteten Hoſpi⸗ 

täler ausgenommen, indem dieſe von ihren Stiftern oder 

deren Erben adminiſtrirt wurden; indeſſen ordnete K. 

Juſtinian auch letztere der biſchöflichen Gerichtsbarkeit fo 
unter „ daß in Rückſicht der Berfaſſung zwiſchen den von 

geiſtlicher und weltlicher Auctorität errichteten frommen 

ee, . unterſchied n e) Durch die an 

Er cap. 2. de eccl. aedif. (8. 48.) cap. 2. 85 3. de relig. 

domib. in Clem. (3. 11.) 

d) cup. 3. de relig. domib. cap. 2. pr. eod. in Clem. 

Gone. Trid. sess. 22. cap. 8. 9. 8058. 25. cap. 8. 

de ref. 

69 gonsi. 4. 5. 9. const. 46. $ 3. 6. E. de epise, et 

eler. Novel. 131. cap. 10. 7 / 
2 Od 

a 
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kirchlichen Verordnungen wurde an Allen dieſem nichts 
weiter geändert, als daß nach dem Kirchenrathe von Vienne 
die Temporalien-Verwaltung nicht mehr Diaconen oder 

andern Geiſtlichen, ſondern zur mehrern Sicherheit F), 

rechtſchaffenen und verſtändigen Männern aus dem welte 

lichen Stande überlaſſen werden mußte, denen es weder 
an Kraft noch an gutem Willen fehlte, die Hoſpitäler 

mit ihren Gülten und Rechten nützlich zu verwalten, und 

die geſammten Einkünfte zum Beſten der darin Verſorg⸗ 

ten zu verwenden g); was auch der Tridentiniſche N 

rath a Vorbehalt beſtätigte 5). 1 

$. 151. 
Beſtand derfelben in Oeſterreich. | 

In den Ländern, wo das gemeine Kirchenrecht nach 

ſeinem ganzen Umfange nicht mehr verbindet, gelten von 

den angeführten Beſtimmungen bloß jene noch, welche 

für die beſondern Zeit- und Ortsverhältniſſe bewährt ge⸗ 

funden worden ſind. Denn da dem Staate nicht weniger 

als der Kirche an der beſtmöglichſten Verſorgung der Hülfs— 

bedürftigen gelegen iſt, und die Hoſpitäler wie andere 

Gemeinheiten zu einem rechtlichen Beſtande der landes— 

fürſtlichen Beſtätigung bedürfen: ſo iſt es natürlich, daß 
die weltliche Legislation rückſichtlich ihrer das zu verfügen 
ſich heraus nimmt, was der letzte Sweck, das Beſte des 

Staates erheiſcht. Dieſes iſt insbeſondere in Oeſterreich 

geſchehen. Hier find die verſchiedenen Hoſpitäler, 
wohin das Armenhaus mit dem Armen-Inſtitute, das 

Kranken⸗, Siechen⸗, Irren-, das Gebähr-, Findel⸗ 

und Waiſenhaus, das Taubſtummen- und Blinden⸗ 

Inſtitut, und rückſichtlich der Militär-Perſonen das 

) Cone. Arelat. an. 1260. can. 13. 

g) cap. 2. 88. 1. 2. de relig. domib. in Ele 

7) Coue. Trid. sess. 7. cap, 15. de rel. 

ur 
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Invalidenhaus gehbren, faſt durchaus Staatsanſtalten, 
und daher auch ſchon deswegen in der unmittelbaren und 

der Oberleitung der Aufſicht der politiſchen Stellen unter 

geben; wo aber auch fromme Stifter zuerſt eingegriffen 

hahen, da ſorgt gleichwohl die Staatsverwaltung für das 

fernere Beſtehen und Gedeihen in gleicher Art, wie dieſes 

bei andern Stiftungen der Fall iſt 4). Die geiſtliche 

Jurisdiction hat darauf nur fo weit Einfluß, als es 

vermöge der Seelſorge geſchehen muß. An der übrigen 

Adminiſtration nimmt ſie keinen Antheil, und bloß der 
Pfarrer iſt noch berechtiget, für jene, welche in ein 

Hoſpital unentgeldlich aufgenommen und verpflegt werden 

wollen, ein Armuthszeugniß aus zuſtellen 6). Hinſichtlich 

der Armen verſorgung, vorzüglich auf dem Lande, 
oder der fo genannten Landſpitäler aber find die Pfarrer 

mit der Grundobrigkeit die erſten Aufſeher. Ihre Oblie— 

genheiten hierin gehen überhaupt dahin, darüber zu was 

chen, daß die Armenbeſchreibung vorſchriftsmäßig vorge— 

nommen, die wahren Armen genau erforſcht, ihre Dürf— 

tigkeit gehörig beurtheilt, und die jedem zukommende 

Portion beſtimmt werde; daß das fubſcribirte oder ſonſt 

einzuſammelnde Almoſen und andere Armen-Inſtituts⸗ 

Zufliiſſe ordentlich eingebracht, und von dem Armenvater 

oder Rechnungsführer richtig verrechnet; daß die Armen— 

kaſſe unter der vorgeſchriebenen dreifachen Sperre, wozu— 

fie ſelbſt einen Schlüſſel inne haben müſſen, gehalten, die 

Kaſſegelder und Obligationen bei jeder Kirchenrechnung 
überzählet und geprüft, endlich die Rechnungen jährlich 
revidirt und adjuſtirt, und im Auszuge an das Kreis amt 

) Hofd, 8, 17. Nov. 1787. 
dv) Hofd. v. 6. Nov. 784, 7. Dec. 1785, für Wien v. 24. 

Febr. u. 7. Oct. 1784, Verord. in Dim. v. 19. 

Aug. ei 

DO 2 
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nn: we Ihnen liegt diesfalls dieſelbe Eon: 
trolle ob, welche fie bei dem Kirchenvermögen führen 
Sie find zu dem Ende auch verbunden, in dem Spitale 
mit den Armenvätern öfters nachzuſehen, und was ihnen 

bei dieſer Gelegenheit oder bei der Reviſion der Rechnun— 

gen und Ausweiſe auffällt, den Obrigkeiten, und wenn 

keine Abhülfe erfolgt, dem Kreisamte anzuzeigen c). 

Eine genauere Beſtimmung in Abſicht auf die Verwaltung 
des Armen-Inſtituts, in ſo weit ſolche den Seelſorger 
angeht, iſt erſt für Nieder-Oeſterreich ergangen, und bes 
ſteht in folgenden: 1) Kein Pfarrer darf Kaſſeverwahrer 

und Rechnungsführer zugleich fein, und für keinen Fall 
das Armen » Infiitutd » Vermögen ohne Gegenſperre bei 

ſich behalten. Nur für den Fall, wenn bei dem Armen⸗ 
vater die Kaſſe nicht genug ſicher aufbewahrt werden 

könnte, iſt ſie von dem Pfarrer, der im Pfarrhofe einen 

ſchicklichen Ort dazu hat, aufzubewahren, iedoch ſo, daß 

er nur einen Schlüſſel hat, und die beiden andern dem 

Ortsrichter und Armenvater übergeben werden. In jenen 
Gegenden, wo noch keine Kaſſe beſteht, iſt eine anzu— 

ſchaffen, ſo bald die Vermbgenskräfte es zulaſſen; bis 
dahin find die Schuld- Documente entweder in der Kir⸗ 

chen ⸗ oder Gemeindelade, das bare Geld aber bei dem 

Armenvater, jedoch immer in einem beſondern Behältniſſe 

dergeſtalt aufzubehalten, daß daſſelbe bei jedesmahliger 

Unterſuchung unvermengt mit dem Privat Vermögen 
angetroffen werde. 2) Jeweiliger Rechnungsführer ſoll 
der Schullehrer ſein. Der Pfarrer und Armenvater ha⸗ 

ben die täglichen Empfänge und Ausgaben in ein Journal 

einzutragen, mit Ende jedes Monaths zu ſchlieſſen, zu 

fertigen, und dem Schullehrer zu übergeben, welcher die 4 

c) Verer?. in Böhm. v. 17. Jan, 1792, Hofd. v. 8. 
Sept. 1799. * 
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N n ne Chipfänige ge und Aazabeh in die Haupt⸗ 

rechnung einträgt, und die Journale bei der Nechunng 

aufbewahrt. 3) Die Opfer- und Sanmmlungsbüchſen 
ſind jederzeit in Gegenwart des Pfarrers und Armenvaterz 

zu öffnen; die eingehenden Strafgelder und Vermächtniſſe, 

welche künftig dem Pfarrer ſchriftlich durch die Herrſchaf⸗ 
ten bekannt zu machen ſind, hat dieſer mit den in der 

ſchriftlichen Anweiſung bezeichneten Beträgen in feinem 

Journale vorzumerken, die Anweiſung ſelbſt aber dem 
Armenvater zur Einhebung der Beiträge zu übergeben, und 

auf dieſe Art die gegenſeitige Controlle zu pflegen. 4) Die 
zu betheilenden Individuen ſind immer von dem Pfarrer 

mit Zuziehung des Ortsrichters und Armenvaters zu be— 
ſtimmen. 5) Am Schluſſe jedes Jahres iſt in Gegenwart 

der Herrſchaft, oder wenn dieſe zu entfernt iſt, des Ortö— 
richters die von dem Rechnungsführer verfaßte Haupt- 

rechnung mit den Journalen zu vergleichen und ordentlich 

zu ſchlieſſen, die vorhandenen Obligationen ſowohl als das 

bare Geld abzuzählen, und der Rechnungs-Extract, der 

von allen denjenigen Individuen, die bei Revidirung der 

Hauptrechnung gegenwärtig waren, gefertiget, und am 

Schluſſe die kurze Bemerkung enthalten muß, in weſſen 
Verwahrung die Obligationen fi befinden, dem compe— 

tenten Decanate vorzulegen. 6) Der Pfarrer hat vor: 

0 züglich darauf zu ſehen, daß von dem vorhandenen baren 

Gelde das entbehrliche immer auf die geſetzliche Art frucht« 

en gemacht werde. 7) Endlich iſt es die Pflicht. 

es Pfarrers als Inſtituts Directors, alle einſchleichen— 

den Mißbräuche oder Unotdnungen in der Verwaltung, 

wenn er denſelben nicht ſelbſt Einhalt zu thun im Stande 

* 

veſondern Vorſorge für die Armen im Allgemeinen haben 
> 2 > > ** * 

„ Verord. in Oeſter. u. d. E. v. 14. Jan. 1825. 

iſt, ſogleich dem Kreisamte anzuzeigen 4). Außer dieſer . 

* 
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die Seelſorger noch eine gleiche Sorgfalt über die auf 

dem Lande verpflegten unehelichen Kinder 

zu führen. Es liegt ihnen hinſichtlich dieſer ob „ durch 

öfteres Nachſehen ſich zu überzeugen, daß die Pflege- 

eltern ihren contractmäßig übernommenen Schuldigkeiten 

gehörig nachkommen, bei wahrgenommener Vernachläſſi— 

gung eines Kindes für deſſen anderweitige Unterbringung 

bemüht zu fein, und davon dem Kreisamte die Anzeige 

zu machen, für die ſittliche Bildung der Pfleglinge vor— 

züglich zu wachen, im Erkrankungsfalle eines von ihnen 
mit der Obrigkeit die ärztliche Heilung zu veranſtalten, 

endlich wenn ein Pflegling ſtirbt, zurück gegeben oder zu- 

rück genommen wird, das in den Händen der Pflegeeltern 

verbliebene Koftgeld einzuheben, zu verrechnen, und mit 

den Kleidungsſtücken des verſtorbenen der Anſtalt zurück 

zu ſtellen, jeden ſolchen Veränderungsfall aber wieder 

dem Kreisamte anzuzeigen e). 

$. 152. 

II. Klöſter. 

Die Klöſter, die zweite Art religidſer Häuſer, 
haben ihre Entſtehung aus dem vierten Jahrhunderte her, 

wo der heilige Baſilius die nicht lang vorher von Pacho— 

mius zu einem gemeinſchaftlichen Leben verſammelten, und 

unter ein gemeinſchaftliches Oberhaupt geſtellten Mönche in 

die Städte verſetzt, und die zu ihrer Wohnung beſtimmten 

Häuſer mit dieſem Nahmen belegt hatte. Die Kirchen— 

verordnungen über Klöſter beſtehen in folgenden: 1) Zur 

Errichtung eines neuen Kloſters wird die Bewilligung des 

6 Hofd. v. 6. Febr. 1784, 6. Juni 1785, 3, April u. 30. 

Mai 1789, 17. März 1791 F. 4 n. 2, Verord. in Böhm. 

v. 4. Juni 1791. 



Biſchofs erfordert a). Dieſe iſt davon abhängig, a) daß, 
da jedes Kloſter in Abſicht auf die Kloſterleute als eine 

beſondere Pfarre erſcheint (S. 113. 129.), diejenigen 

Bedingungen vorhanden feien , die bei Errichtung einer 

Kirche überhaupt eintreten müſſen; weshalb der Biſchof 

vorläufig die Vorſteher der Pfarrkirche deſſelben Orts, 

dann der bis 4000 Schritte davon ens fernt liegenden Orte, 

ſo wie die weltliche Obrigkeit mit ihren Gutachten, Kin: 

wendungen und Widersprüchen zu hören hat; b) daß 
das zu errichtende Kloſter wenigſtens 12 Ordensleute be⸗ 
wohnen b) „ welche aus den gewöhnlichen Einkünften oder 
dem geſammelten Almoſen unterhalten werden können c), 

und o) daß ein zu errichtendes Männerkloſter nicht zu 

nahe an einem Frauenkloſter, und ein zu errichtendes 

Frauenkloſter nicht zu nahe an einem Männerkloſter 4), 

überdies auch kein Frauenkloſter auf dem offenen Lande, 

ſondern innerhalb einer Stadt oder bevölkerten Ortſchaft 

angeleget werde e). 2) Ordentlich errichtete Klöſier kön⸗ 

nen zu keiner andern als ihrer geiſtlichen Beſtimmung, und 

die Kloſtergüter für keine andern als klöſterliche Bedürf- 

niſſe verwendet werden 7). So lang als Ordensleute zu 

haben nd, können aus einem Kloſter weder Wohnungen für 

die Secular = Geiſtlichkeit, noch weniger aber Wohnungen 

A 0 j 

5 a) can. 10, caus, 18. q. 2. Cone. Trid. sess. 25. cap.3, 

de regul., wodurch cap. un. de excess. praelat. in 

69. (5. 6.) aufgehoben wurde. 
b) Clem. VIII. const. Quoniam ad institutum. Greg. IV. 

const. Ouum alias. Urban. VIII. const. Quum saepe, 

. 14, 
c) Coxc. Trid. sess. 25. ec de regul, 

d) cau. 23. caus. 18. . 2 N 

e) Cone. Trid. sess. 25. cap. 5. de regul. 

7) can. 4. caus. 19. g. 3. 
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für weltliche Perſonen gemacht werden g), 3) Dem 
Biſchofe ſteht frei, ein Kloſter einem Orden wegzunehmen, 

und daſſelbe mit Ordensleuten von einer andern Regel 

zu beſetzen 7). Soll aber eine ſolche Verwechſelung mit 
einem Mendicanten-Kloſter geſchehen, ſo wird die Ein⸗ 

willigung des Pabſtes erfordert 1). h 5 7 
Unſere vaterländifchen Geſetze haben feit 57 . N 

züglich im Jahre 1782 gemachten, Auflaſſung mehrerer 
geiſtlichen Ordensgemeinden in Abſicht auf den fernern 
Beſtand der Klöſter keine weitere Beſtimmung gemacht, 

als daß von den noch beſtehenden Klböſtern keines mehr 1 

aufgehoben, oder mit einem andern gleichen Ordens vers 

einiget werden darf, es wäre denn, daß die Seelſorge 

von demſelben weder im Beichtfiuhley noch am Kranken- 

bette eine Aushülfe zu erwarten hätte; dagegen aber auch 
von einer Wiederherſtellung aufgehobener Klöſter keine 

Rede ſein ſoll, bis nicht die noch beſtehenden mit dem 

hinlänglichen Perſonale verſehen „find, oder hier und da, 

etwa beſondere Umftände eintreten, welche die Auflebung 

eines oder des andern Kloſters nützlich oder räthlich ma⸗ 

chen k). Die umſtändliche Auseinanderſetzung d= Eins 

richtung der Klöſter in disciplinärer, zülſdishen Aerali⸗ 

ſcher und öconomiſcher Hinſicht iſt außer dem er des 

gegenwärtigen Werkes gelegen 7). 5 

9. 153. 
III. Bruderſchaften. 

Mit den geistlichen Ordensgemeinden haben eine 

große Aehnlichkeit die Bruderſchaften. Sie ſind 

* 

8) can. 26. caus. 18. . 2. cap. 5. de relig. domib. 

N 50 ‚car, 7. ne eleriei vel monachi (3. 50.) 

1) cap. un. de excess. praelat. in 60. (5. 69 

7) Hofd. v. 2. April 1802 $. 1. A 
4) S. Dolliner d. Recht d. geiſtl. Perſonen 3. Abſchn. 

* 
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im u Allgemeinen Geſellſchaften zu frommen Ubungen und 

wohlthätigen Swecken, welche urſprünglich von Laien, 
die keine Ordensperſonen werden konnten oder wollten, 

in der Abſicht gegründet worden find, um bei einem fer⸗ 

nern Weltleben gleichwohl gewiſſer Maßen als Religibſe 
zu erſcheinen. Ihre erſte Entſtehung läßt ſich nicht angeben. 

Wie ſich aus einer von dem Kirchenrathe von Nantes im 

neunten Jahrhunderte geführten Klage a), dann aus 

einer beſondern Erwähnung, die Hinemar, Biſchof zu 
Rheims, macht 5), ergibt: ſo hatten ſchon um jene Zeit 
Bruderſchaften beſtanden. Häufiger bildeten ſie ſich aber 

ſeit dem zwölften Jahrhunderte. Ihre frühere Errichtung 
geſchah ohne alle höhere Auctorität. Erſt weil einige 

geheimnißvoll unlautere Zwecke verfolgten, und wohl ſelbſt 

Ketzerei brüteten: ſo wurde verordnet j daß ferner keine 

Brußerſchuft, die nicht zunächſt von der Kirche ausgegangen 

wäre, ohne Vorwiſſen und Genehmigung des Biſchofs 
errichtet werden könne c), von dem Biſchofe aber die 

Genehmigung nicht ertheilt werden dürfe, bevor er ſich 

nach fleißiger Unterſuchung überzeugt hätte, daß die zu 

errichtende Bruderſchaft überhaupt den Zeitverhältniſſen 
zuſage, die Beförderung der Ehre Gottes und der Liebe 
des Nächſten bezwecke, und ihre Statuten nichts Sind» 
haftes oder Anſtößiges enthalten 4). Der Tridentiniſche 

Kirchenrath hat die Bruderſchaften auch noch in ihrer 
Fortdauer unter die Aufſicht der Biſchöfe geſtellt, und 
dieſen ein unbegränztes Viſitations⸗Recht übertragen e), 

/ 

um pr Ae von Avignon letztere Feen auf die 

* can. 15. 

d) Capitul. ad presbyt. cap. 16. 

e) Cone. Arelat. an. 1234. can. 9. Cons. apud Campi- 

f nacum an. 1238. can. 31. 

d) Clem. VIII. in const. Ouſcunque. 

e) Conc. Trid, zess. 22. cap. 8. de ref. 
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Schmauſereien zu erſtrecken befohlen, welche bei manchen 
Bruderſchaften fo häufig vorgekommen waren, daß, dabei 

ſelbſt die für fromme Zwecke eingegangenen Gelder ver- 

geudet worden find 7). Die gewöhnlichen Zwecke der 

beſtätigten Bruderſchaften waren Befriedigung des eigenen 

Buß- und Andachts-Bedürfniſſes, und nöthige Hülf-— 

leiſtung für Reiſende, Bedrängte, Kranke, Verlaſſene 

und andere Schutzloſe. So machten es ſich z. B. die 

Brückenbrüder (kratres ponlifices) in Frankreich 
zum Geſchäfte, Brücken, Fähren, Hoſpitien und beſſere 

Wege anzulegen, und für die Sicherheit der Straſſen zu 

ſorgen; die Alexianer in den Niederlanden, von ihren 

ſchlechten Häuſern (Cellen) auch Celliten, fo wie von 
dem leiſen Klaggeſange (Lullen) bei Beerdigungen Loll⸗ 

harden oder Nollbrüder genannt, Almoſen zu 
ſammeln und auszutheilen, Kranke und Gefangene zu 

beſuchen, Miſſethäter zu tröſten und auf den Richtplatz 

zu begleiten, Todte zu begraben, und für Hingerichtete, 

ſo wie für jene, deren Leichen aufgefunden wurden, See— 

lenmeſſen zu veranſtalten. Eine gleiche Beſtimmung hatten 

die ſchwarzen Schweſtern, welche von ihrer Klei— 

dung, dann die Brüder des Todes, welche von 
dem Todtenkopfe auf dem Skapuliere ſo geheiſſen wurden. 

Manche Bruderſchaften vereinigten beide Zwecke, wie dieſes 

der Fall bei den Büßern in Italien war, welche alle 

Arten von Liebesdienſt als Bußübung verrichteten, durch 
ihre Thätigkeit manche Lücke in den öffentlichen Wohl 

fahrtsanſtalten ausfüllten, und wirklichen Bedürfniſſen, 

wie z. B. durch Ausſtattung armer Mädchen, Aufnahme 

der Geneſenen aus den Spitälern, religibſe Belehrung 

unwiſſender ee und Geſellen u. f. w. 

7 ö 

7) Couc. Avenion, an. 1594, cap. 52, 
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Was Oeſterreich betrifft, fo ſtellte K. M. Thereſia 
ſfämmtliche Bruderſchaften unter die Staatsaufſicht mit 

der Verordnung, daß künftig keine neuen Bruderſchaften 
ohne die höchſte Einwilligung errichtet, bei den beſtehenden 

die eingeſchlichenen Mißbräuche behoben, und die wider 
den Staat oder die Kirche verſtoſſenden Satzungen ver— 
beſſert werden ſollten g). K. Joſeph II. hat in der Be⸗ 
trachtung, daß der. wahre Zweck einer jeden Bruderſchaft 

kein anderer, als thätige Nächſtenliebe fein kann, alle in, 
Oeſterreich beſtandenen Bruderſchaften aufgehoben, und in 

eine neue Bruderſchaft, die der thätigen Liebe des Näch— 

ſten unter dem Schutze unſers Heilandes Jeſus Chriſtus 

umgeſtaltet 5). Rückſichtlich dieſer wurde folgendes ver⸗ 

ordnet: 1) Die Bruderſchaft der Liebe des Nächſten ſoll 

allein in jeder Pfarre errichtet werden; ſie ſoll die Bru— 

derſchaft des heiligen Altars-Sacraments vertreten, und 
das Viaticum zu den Kranken begleiten 7). 2) Ihre 

Einführung ſoll überall an demſelben Tage, und zwar 
am 15. Januar 1786 als dem Feſte des Nahmens Jeſu 
geſchehen. Diejenigen, welche ſich der Bruderſchaft ein 

verleiben laſſen wollen, ſollen in der Sacriſtei, in einer 

Seiten ⸗Capelle oder einem ee oder aber auf 
dem Zimmer des Pfarrers mit Tauf- und Zunahmen, 

dann Stand und Character nebſt Jahr und Tag des 

Beitritts in ein eigenes Buch unentgeldlich eingetragen, 
und dabei jedermann überlaſſen werden, nach ſeinem 

Willen und Vermögen ein Opfer abzureichen, zu welchem 

Ende an dem Schreibtiſche ein Opferkäſtchen ange⸗ 

bracht werden kann. 3) An dem jährlichen Gedächtniß⸗ 

feſte der Einführung, welches in Oeſterreich auf den 

* 

8) Verord, v. 7. Sept. 1771. 

77 Verord. v. 9. Aug. 1783, 

1) Hofd, v. 17. März 1791 f. 2 n. 10. 

3 
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Feſitaeg Nahmens Maric überſetzt wurde A), ſollen die 
Armen in einem Zuge in die Kirche geführet, und außer⸗ 
ordentliche Beiträge ausgetheilet; an den übrigen zwei 
Feſten der Bruderſchaft aber, nähmlich dem Weihnachts⸗ 

und Oſterfeſte Nachmittags eine paſſende Predigt, ohne 

daß jedoch deshalb die vermittägige Predigt unterbleiben 

darf, hierauf der gewöhnliche Gottesdienſt, dann das 

Te Deum und der Opfergang gehalten werden ). 

4) Da an dieſen Feſttagen ohnedies der Ablaß befickt, 

ſo iſt nur dieſer anzukündigen, und von der Ankündigung 

eines beſondern Ablaſſes es abkommen zu laſſen m). 

5) Die Beiträge zu Meſſen für Lebende und Abgeſtor⸗ 

bene ſollen nur freiwillig zuſammen getragen werden. 

6) Wenn es die Mitglieder verlangen, ſo kann das zur 
Einſchreibung beſtimmte Buch auf die Bahre des verſtor⸗ 
benen Mitgliedes gelegt, und die Leiche von den Inſtituts⸗ 
Armen begleitet werden, wofür wieder ein beſonderes 

Almoſen abzureichen kommt u). ; 

Das Vermögen betreffend, welches die aufgehobenen 

Bruͤderſchaften bereits beſeſſen hatten, oder was ihnen 

etwa noch durch Vermächtniſſe zugedacht war: ſo iſt die 

damit gemachte Verfügung ſchon vorgekommen 0). Sur 

genauen Erhebung und Uibernahme mußten ſämmtliche 

Bruderſchaften ihr Vermögen beſtimmt angeben, und 1 

nach dem vorgeſchriebenen Formulare Inventarien einbrins 

gen. Die ihnen eigenthümlichen Realitäten wurden zur 

) Verord, für Oeſter. v. 31. Jan. 1785. 
71) Verord. in Böhm. v. 9. Dec, 1785. 

m) Verord. für Oeſter. v. 8. Jan., für Böhm. v. 9. Dec. 

1785, u, 21. Sept. 1786. 
„) Hofd. v. 11. Nov. 1784, Verord. für Böhm. v. 9. 

Dec. 1785. N * 5 

e) M. Abhandlg. v. Kirchenvermögen J. Thl. §. 24 2. kei 

n. 3, $, 33 2. Abf. n. 2, f. 105 u. 1. 8 
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Beſorgung von der Staatsgüter⸗Adminiſtration uͤbernom⸗ 

men, die Realitäten und Eapitalien » Erträgniſſe aber, 

dann die monathlichen oder vierteljährigen Beiträge, welche 

von den Bruderſchafts ⸗ Mitgliedern auf Krankenhülfe, 

Begräbniffe „Meſſen und dergleichen bezahlt worden find 
und ferner bezahlt werden wollten, zu ihrer fernern Ver⸗ 

wendung zugleich mit den noch beſonders beſtandenen ſo 

genannten Civil + Renten, und auf gewiſſe Verträge 

gegründeten Zuflüſſen an das Cammeral-Zahlamt anges 

wieſen p). Dieſes iſt jedoch ſpäter dahin beſtimmt worden, 

daß, nachdem der für die Armen gewidmete Theil des 
Bruderſchaftsvermbgens für das Armen -Inſtitut oder 

vielmehr die Aemenverforgungsanftalten des Ortes, in dem 
die Bruderſchaft beſtanden hat, beſtimmt iſt, alle Zah: 

lungen der Bruderſchafts⸗Capitalien, Intereſſen und 
Reſten an die Vorſteher der Armenanſtalten jedes Ortes 

geleiſtet werden ſollen 3). Wo in einem Orte, welchem 
ein Bruderſchaftsvermögen zugetheilet wurde, keine Ver⸗ 

ſorgungsanſtalt beſteht, da wird ſolches dem nächſten Orte 

überlaſſen, und find daſelbſt fo viele Pfründler in den 
Genuß geſetzt, als fein Erträgniß geſtattet 7). Indeſſen 

iſt für den Fall, daß an einem Orte nur außer dem 

Armen ⸗Inſtitute kein Spital vorhanden iſt, und wegen 
Abgangs der erforderlichen Bedeckung keines errichtet wers 

den kann, auch erlaubt, daß die Intereſſen von dem 

N zugefallenen Bermögen von dem Seelſorger vertheilet 

werden 5). Die geſammelten Gelder der neuen Bruder—⸗ 
ſchaften, welche ohne höhere Anzeige errichtet werden, 

und eben deshalb, dann weil fromme Chriſten, denen es 

7) Verord. v. 17. Mai 1785. 
0 Verord. v. 15. Juli 1790. 

r) Verord. in Oeſter. o. d. E. v. 30. Aug. 1791. 

„) Hofverord. v. 28. Febr. 1792. 
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um die Gemeinſchaft und wechfelfeitige Ausübung guter 

Werke zu thun iſt, in der Bruderſchaft der Liebe des 

Nächſten hierzu hinlängliche Gelegenheit finden, gleich nach 3 

erlangter Kenntniß von ihrer Exiſtenz aufgehoben werden 3 

müſſen, find an die Armenkaſſe abzuführen 7). 9 

8 In den neuern Seiten haben bloß die Bruderſchaften 
in der Provinz Salzburg die beſondere Begünſtigung | 

erhalten, daß fie ſämmtlich fort beſtehen können, und 

ihnen alles zugehörige Vermögen ohne Rückſicht, ob es 
von Stamm⸗Capitalien oder von wann ba 
übergeben werden mußte 1770 

IV. Se { 

Als eine beſondere Art religibſer Inſtitute kommen 
zuletzt die Schulen in Betrachtung. Sie erſcheinen 
als ſolche theils wegen ihres kirchlichen Urſprungs, theils 

weil ſie wirkliche Anſtalten zur Unterweiſung und Aus⸗ 

bildung in der Religion ſind. ö 

Die Schulen wurden aus Anlaß der FRIEDEN 1 

des Chriſtenthums „und der zweckmäßigen Leitung wegen 

zwar zuerſt bei den größern Kirchen errichtet. Faſt jede 

derſelben hatte eine. Die berühmteſte war lang die Schule 

zu Alexandria, nach dem gemeinen Glauben von dem 

Evangeliſten Marcus geſtiftet; bei ihr lehrten unter andern 
berühmten Männern Athenagoras und Origenes. Natür⸗ 
lich beſchränkte ſich der Unterricht darin bloß auf die Lehren 

der Religion und geiſtliche Dinge. Für die weltlichen W 
Wiſſenſchaften wurden die öffentlichen Schulen der Römer 

benützt a), und als dieſe in Folge der Völkerwanderung 

1) Hofentſchl. v. 17. Juli 1795. 

u) Hofd. v. 3. Jan. 1820. - , 
a) C. 'Iheod, de'profess. (6, 2f,) de medie, (13, 3.) 

de stud. liberal. (14. 9.) Ei, * 

1 i 
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beſonders in den entfernteren Theilen des Römiſchen Neis 

ches untergingen, die Schulen in den Benedictiner-Klb⸗ 

ſtern und den Erziehungshäuſern der jungen Geiſtlichen, 

bis auch ſie durch die Beraubung der Kirchen unter den 

Merovingiſchen Majores domus, und die innern Unruhen 

im achten Jahrhunderte eine Zerrüttung erlitten. Letzterer 
half erſt der heilige Chrodegang wieder ab, indem er mit 

ſeiner über den Unterricht weitläufig verbreiteten Stiftung 

in den zugleich errichteten Domſchulen den Wiffen- 

ſchaften eine neue Stütze gab. Dieſe wurden mit den 

Kloſterſchulen um ſo wichtiger, je mehr K. Karl G. 

und ſeine Nachfolger fie zur Verbreitung der Wiſſenſchaf— 
ten em, Reiche benützten 5), uud hoben fi, nach⸗ 

dem noch Päbſte und Concilien ihre Einführung bei allen 
7 biſchöflichen Kirchen verordnet hatten c), ſo hoch, als es 

der Zuſtand des Zeitalters überhaupt nur zuließ. Die 

Wiſſenſchaften, welche ordentlich gelehrt wurden, machten 

die ſieben freien Künſte aus, nähmlich Grammatik, 

Rhetorik, Dialectik, Arithmetik, Geometrie, Aſtronomie 

zund Muſik. Sie zerfielen in zwei Lehr-Curſe, das 
Trivium, welches die drei erſtern, und das Quadrivium, 

welches die vier andern begriff. Die Rechtswiſſenſchaft 

wurde wahrſcheinlich bei der Dialectik mitgenommen; die 

Theologie und Medicin aber nur bei den vorzüglicheren 

Stiftsſchulen vorgetragen. Dabei blieb es bis in das 

zwölfte Jahrhundert. Um dieſe aber, wo die Künſte und 
Wiſſenſchaften überhaupt ſich neuerdings zu heben began— 

nen, wurde, weil ungeachtet der frühern Vorſchrift ſich 

5) const. Carol. M. an. 788, Capit. I. ejusd. an. 789. 

cap. 70. Praecept. ejusd. an. 804, de scholis graec. 

et lat. instit. Capit. I. ejusd. an. 805. cap. , 

Capit. Ludov. Pii an. 823. cap. 5. 

* e) Can. 5. Dist. 28. e can, 12. Dist. 37. Can. 1.— 9 Calls. 

2. g. 1. 
4 

* * 
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bei manchen Kirchen noch immer keine Lehr» Infitute 
befanden, nachdrücklich verordnet, daß bei allen Cathedral, 
dann denjenigen Kirchen, deren ſattſame Einkünfte es 
erlaubten, eine Lehrſtelle der Grammatik, bei jeder 
Metropolitan-Kirche aber außerdem eine Lehrſtelle der 

Theologie errichtet, und für beide ein angemeſſenes Be— 

neficium ausgewieſen werden ſollte d). 

Unter den neuen biſchöflichen Schulen waren die zu 
Bologna, und kurz darauf jene zu Paris bald die be⸗ 

rühmteſten. Sie erhoben ſich Über ihre Schweſtern da⸗ 

durch, daß bei ihnen neben den freien Wiſſenſchaften und 

der Theologie, auch die Rechtswiſſenſchaft und die Phyſik 

oder Arzneikunde aus führlich gelehrt wurden; wegen — 

welcher Verbindung der Wiſſenſchaften ſie ſich den Bei⸗ 4 
nahmen Univerſität (universitates studiorum, % 

studia generalia) erwarben. Die Gründung der erſten 
ſchreibt ſich von dem berühmten Rechtslehrer Irnerius 

(geſtorben im Jahre 1118), die der letztern von dem 

berühmten Theologen Petrus Lombardus (geftorben im 

Jahre 1150) her. Nach ihrem Muſter wurden die Uni⸗ 

verſitäten in Deutſchland eingeführt, unter denen die 
erſten jene zu Prag (im Jahre 1348) und zu Wien 
(im Jahre 1365) waren. Ihre urſprüngliche Verfaſſung 

war ungefähr der kirchlichen nachgebildet, und beſtand im ü 

Weſentlichen auf einer Eintheilung nach vier Nationen, 

welche nach Provinzen und Dibeeſen untergetheilt waren. 

Der ganzen Univerſität ſtand ein Rector, der Nation ein 

Procurator „ der Provinz ein Decan vor. Der Rector 

wurde von den vier Procuratoren, der Procurator von 
den Decanen, der Decan von allen Mitgliedern der 

Provinz gewählt. Die Decane und Procuratoren bildeten 

4) cap. 1. 3 — 5. de magist. (5. 5.) cap. 1. ood. in 

Clem. (5 1. J Cone. Trid. sess. 5. cap. 1. 
* 
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zusammen den 1 hen Rath des Rectors, und hielken 
mit ihm dreimaht wöchentlich das ordentliche Gericht über 

Gegenſtände der innern Disciplin. Andere Fälle ſtanden 

unter den weltlichen Gerichten „bis die Univerfitäten einen 

privilegirten Gerichtsſtand in den biſchöflichen Gerichten 

erhielten. Eine Eintheilung der Facultäten kannte man 
nicht eher, als bis bei einem Streite der Univerſität zu 

Paris mit den Dominicanern (J. 1243 — 1257) dieſe ſich 

mit den weltgeiſtlichen Lehrern der Theologie zu einem 

* Körper vereinigten, für welchen ſie einen Decan wählten. 

Die Lehrer der Medicin und Jurisprudenz ahmten dieſes 

bald nach, ſo, daß in dem Jahre 1260 drei Facultäten 
ausgebildet waren. Die vier Nationen waren aber dadurch 

b nicht aufgehoben, ſondern die Verfaſſung wurde gemiſcht. 

Die Lehrer der drei Facultäten repräſentirten ſich durch 

ihre drei Decane; die Lehrer der freien Künſte aber, 

welche fortdauernd die Eintheilung nach den vier Nationen 

auf ſich bezogen, durch den Rector und die vier Procu— 

ratoren, und wählten auch den Rector bloß von und aus 

den Nationen, bis ſie ſpäter ebenfalls in eine Facultät 

(facultas artium) zuſammen traten. Die älteſten deut⸗ 
ſchen Univerſitäten nahmen gleich die Eintheilung nach 

Facultäten an, weil ſie ſelbe ſchon auf der Pariſer aus— 

gebildet vorfanden; es wurde ihr aber doch auch die 

Eintheilung nach den Nationen beigeordnet. Die äußere 
Einrichtung der Univerſitäten war fo geartet, daß ordent— 

liche Lehrer nur Docteren ſein konnten, welche das Bür— 
gerrecht hatten; außerordentliche Vorleſungen aber durften 

auch Fremde halten, nur nicht zu denſelben Stunden. 
Die Lehrer bezogen den Unterhalt aus den Pfründen, die 

fie beſaßen, oder aus dem Honorare, welches die Schüler 

bezahlten, bis neben dieſen Beſoldungen eingeführt, und 

zuletzt ſolchen allein Statt gegeben wurde. Die Vorle⸗ 

1 dauerten ein Jahr, und wurden Anfangs in den 

E e 



Hörſälen der Dom % und Kloſterſchulen, dann in den 

eigenen Wohnungen der Lehrer gehalten; ſpäter wurden 

von jeder Nation dazu beſondere Häuſer gemiethet oder 
gekauft. Der Schutz und die Aufſicht über die ganze 

Univerſität war den Päbſten übertragen. Dieſe wußten 

ſich auch deſſen höchſt würdig zu machen. Sie beförderten 

bald als ſorgfältige Hausväter das gemeinſame Ifitereffe, 
bald glichen fie als Vermittler entfiandene Colliſionen 

aus, bald entſchieden ſie als wirkliche Richter ſtreitige 

Rechtsſachen, und leiſteten in jeder Eigenſchaft dem Be— 

gehren der ſämmtlichen Parteien volles Genüge. So kam 

es, daß die Univerſitäten eben fo kirchlichs Anſtalten 

blieben, wie die Dom- und Kloſterſchulen fie waren, und 

daß die Errichtung der neuen Univerſitäten in Frankreich 

ihnen ganz überlaſſen, in Deutſchland aber zu ihrer 
Errichtung wenigſtens eine Bulle nachgeſucht wurde. g 

Für den Unterricht in den niedern Wiſſenſchaften 

und den Anfangsgründen der höhern wurde in den übrig 

gebliebenen Dom- und Kloſterſchulen geſorgt. Dieſe 

wurden jedoch nach und nach in beſondere Schulen unter 

den Nahmen Gymnaſien, Lycäen, Academien 

umgeſtaltet. Sie waren begreiflicher Weiſe ebenfalls als 

kirchliche Inſtitute betrachtet, und fianden in einem noch 

ſtrengern kirchlichen Verbande, als die Univerſitäten e). 

Letzterm Umſtande iſt es zuzuſchreiben, daß bei ihnen die 

Disciplin beſſer gehandhabt wurde, als auf den Univerſi— 

täten, wo ſie ſich bei dem freien Leben, welches die aus 

allen Nationen zuſammen geſetzten Glieder derſelben führ⸗ 

ten, in der Folge ſo lax zeigte, daß ſie kaum durch die 

härteſten Zwangsmittel erhalten werden konnte. 

Die Ertheilung des Unterrichts in den Elementar— 
Wiſſenſchaften in den kleinern Städten und auf dem 

e) Auth. Habita C. ne filius pro patre (4, 13.) 
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Lande war ſeit dem neunten Jahrhunderte eine beſondere 

Pflicht der Pfarrer und ihrer Gehülfen „ welche fie unent⸗ 
geldlich verſehen mußten 7). Von dieſer Zeit fihreiden. 
ſich unſere Pfarrſchulen her, die trotz der mannigs 

faltigen Veränderungen, welchen die Kloſter- und Doms 
ſchulen, dann die Univerſitäten unterzogen waren, wäh⸗ 

rend des ganzen Mittelalters g) bis auf die neueſten 

Zeiten ununterbrochen dieſelben geblieben ſind. 

1 2 §. 155. 

Seminarien. 

Dias freie Univerſitäts ⸗ Leben konnte nicht ohne 

nachtheiligen Einfluß auf den religibs-moraliſchen Cha⸗ 
racter der Candidaten des geiſtlichen Standes bleiben. 

Gewohnt, Wünſche auch unerlaubter Art ohne Wider— 

ſtand zu befriedigen, und den Leidenſchaften ungeſcheut 

i zu fröhnen, hatten ſie keine der Tugenden an ſich, welche 

den Seelenhirten vor Allen zieren, ihn über alles Irdiſche 

erheben ſollen. Um dieſem Uibel Einhalt zu thun, drang 
das Concilium von Trient darauf, daß die ältere Form 
der geifilichen Erziehungsanſtalten wieder hergeſtellt würde, 

und richtete ſolche folgender Maßen ein. In jeder Dibceſe 

ſoll eine gewiſſe Anzahl von Jünglingen in einem Haufe 
unterhalten, religibs erzogen, und in den nöthigen Wiſſen— 

ſchaften unterrichtet werden. Dieſe Zöglinge ſollen wenig— 

ſtens zwölf Jahre alt, von ehelicher Geburt, des Leſens 
und Schreibens kundig, und von einem ſolchen Character 
fein, daß man hoffen kann, fie werden fich mit gutem 

Erfolge zum Kirchendienſte vorbereiten. Vorzüglich follen 
hierzu Arme gewählet werden; doch ſollen auch die Rei— 

chen nicht ausgeſchloſſen ſein, wenn ſie ſich nur auf eigene 

J) Theodulph. Aurelian. epist. an. 835. cap. 20. 

8) cap. 3. de vita et honest. (3. 1.) 
Ee 2 
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Koſten unterhalten, und einen Eifer zum Dienſte Gottes 
und der Kirche zeigen. Die Direction ſoll der Biſchof 

führen; er ſoll die Zöglinge nach ſeinem Gutbefinden in 

Claſſen eintheilen, wenn fie hinlänglich vorbereitet und 

unterrichtet ſind, zum Kirchendienſte weihen, und andere 

an ihre Stelle aufnehmen. Die Zöglinge ſollen das 

geiſtliche Kleid und die Tonſur tragen, den Studien fleißig 
obliegen, und im Kirchengeſange, dann dem Ritus un— 
terrichtet werden, dabei täglich die heilige Meſſe hören, 
wenigſtens alle Monathe die heiligen Sacramente empfan⸗ 

gen, und ordentlich am Altare Dienſte thun; die Uibel— 

geſinnten ſollen beſtraft, und nach Umſtänden entlaſſen 

werden. Der Biſchof ſoll, fo wie er nach der älteſten 
Kirchenverfaſſung in wichtigern Angelegenheiten mit 

feinem Clerus ſich zu berathen durch die Canonen ange- 

wieſen iſt, ſo auch in den disciplinären und den beono— 

miſchen Gegenſtänden des Seminarium mit einem beſon— 

dern Ausſchuſſe Rückſprache pflegen. Rückſichtlich der 

erſtern ſoll er ſich zwei Domherrn der Cathedral-Kirche 

erwählen, welche er bei allen, auf die innere Verfaſſung 

des Seminarium ſich beziehenden, Geſchäften beizuziehen 

hat. Für die öconomiſchen Gegenſtände, und wo es ſich 

insbeſondere um Belegung der geiſtlichen Güter, um 
Incorporation einfacher Beneficien, die jährliche Rech— 

nungsaufnahme und andere Gegenſtände der Wirthſchaft 

handelt, ſoll ein Ausſchuß aus zwei Canonieis, deren 

einen er, den andern das Capitel wählet, und aus zwei 
Clerikern der Stadt, deren einen wieder er, den andern 

der Clerus beſtimmt, zuſammen geſetzt ſein a). 

a Cone. Trid. 8288. 23. Cap. 18. de ref. 
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e ne, F. 156. 

Verfaſſung der Schulen und höhern ihne 
anſtalten, dann der Seminarien in Oeſterreich. 

b Die Oeſterreichiſchen Landesfürſten haben von jeher 

ſowohl den Volksunterricht, als die Bildung in den hö— 

hern Wiſſenſchaften zu einem vorzüglichen Gegenſtande 

ihrer Aufmerkſamkeit gemacht. Sie haben ſelbſt neue 

Schulen und Unterrichtsanſtalten gegründet, und den 
beſtehenden eine den jedesmahligen Zeitverhältniſſen ange— 

meſſene Einrichtung gegeben; ſie haben, um den Unterricht 
möglichſt gemeinnützig zu machen, jedermann den freien 

Sutritt dazu eröffnet, und um nützliche Kenntniſſe auch 
außer den Schulen zu verbreiten, ihre Fürſorge in dieſer 

Beziehung noch auf die erwachſenere Jugend erſtreckt. Es 

war natürlich, daß hierdurch die frühere Stellung der 

. Schulen und des Unterrichtes zur Kirche verrückt, daß 

Schulen und höhere Untetrichtsanſtalten zu politiſchen und 

Staats- Inſtituten erhoben werden, und innere und äußere 

Einrichtung vom Staate ausgehen mußten. Die Kirche 

nimmt darauf nur fo weit Einfluß, als ihr ſolcher hin— 

ſichtlich des Religionsunterrichtes nothwendig zukommt, 

oder von dem Staate eine beſondere Aufſicht oder die 

unmittelbare Leitung übertragen wird. Selbſt die biſchöf— 

lichen Seminarien haben an ihrer Verfaſſung durch die 

weltliche Macht mehrere Veränderungen erlitten. Sie ſind 
nicht mehr die Pflanzſchulen, in welchen nach der Anlei— 

tung des Tridentiniſchen Kirchenrathes Jünglinge vom 

zwölften Jahre zum geiſtlichen Stande erzogen werden; 
ſondern religibs⸗moraliſche Unterrichtsanſtalten, in wel— 

chen die Cleriker unter der nächſten Aufſicht und Leitung 

des Biſchofs die letzten Vorbereitungsjahre zum geiſtlichen 
Stande vollbringen. Nachdem die umſtändliche Aus füh— 

rung der hierauf ſich beziehenden Verordnungen einen 

* * 
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beſondern Gegenſtand des Kirchenrechtes bildet a), die 

Schulen und höheren Unterrichtsanſtalten als weltliche 
Inſtitute aber in den Plan dieſer Abhandlung nicht ge- 
hören: ſo wird hier nur dasjenige berührt werden, was ö 
die der Kirche von dem Staate überlaſſene Leitung der 1 

Volksſchulen, und dann den ihr aus eigenem Rechte zu⸗ 

ſtändigen Religionsunterricht an den verſchiedenen Lehr⸗ 

anſtalten ee 

§. 157. 
Kirchliche Leitung der Volksſchulen in Detern. 

Nach der politiſchen Verfaſſung der deutſchen Schu- 

len iſt die Leitung des Volksſchulweſens in Abſicht auf die ö 

Gegenſtände des Unterrichtes und der Zucht dem Ortsſeel— 4 

ſorger unter der Aufficht des Schuldiſtrietsaufſehers und 

des Conſiſtorium mit dem Schul- Neferenten 15 dem⸗ N 
ſelben, in folgender Art übertragen. - 

Die nächſte und unmittelbare Aufſicht über jede 

Trivial-⸗Schule, und auf dem Lande auch über jede 

Hauptſchule iſt dem Ortsſeelſorger anvertraut. 

Er iſt hierzu am meiſten geeignet, nicht nur, weil der 
Religionsunterricht den Haupttheil der Belehrung in Volks- 

ſchulen ausmacht, ſondern auch, weil der geiſtliche Stand 

vermbge ſeines Berufes dem Staate bei dem Lehramte 
dienen ſoll, und vormahls auch am meiſten gedienet hat. 
Die dem Ortsſeelſorger in dieſer Beziehung obliegenden 
Pflichten find nachſtehende :- 1) Er hat darüber zu wa⸗ 

chen, daß die ſchulfähigen Kinder die Schule fleißig bes 

ſuchen, daß von dem Lehrer die Schulſtunden ordentlich 
gehalten, die armen Kinder mit den nöthigen Büchern 
verſehen, die Vorſchriften der Methode durchaus beobachtet, 

und die Kinder nach den, Disciplinar-Geſetzen behandelt 

4) S. Dolliner das Recht der geiſtl. Perſonen 55,10 — 12. 
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werden. Ihm ſtehen diesfalls jedoch keine Zwangsmittel 
zu Gebothe; Alles, was er leiſten kann, beſchränkt ſich 
auf Lehren, Ermahnen und Surechtweiſen. Wo dieſe 

Mittel nicht anſchlagen, hat er die Sache zur Kenntniß 

des Schuldiſtrictsaufſehers zu bringen, der die nöthigen 
Zwangsmittel einzuleiten hat. Nur gewiſſe Vorbereitungs— 

anſtalten zu dieſen Zwangsmitteln liegen noch in feinem 
Wirkungskreiſe: er muß nähmlich das jährliche Verzeichniß 

der ſchulfähigen Kinder mit dem Taufbuche vergleichen 

und unterfertigen, und den Extract der im Schulbeſuche 
nachläſſigen halbjährig beſtätigen. Bemerkt er Gebrechen 

bei dem Lehrer, ſo hat er ihn mit Schonung und in Ab— 

weſenheit der Kinder zurecht zu weiſen; findet er den Schul— 

beſuch von Seite der Kinder nachläſſig, die Eltern durch 

herzliches Zureden zur fleißigern Abſchickung derſelben zu \ 

ermahnen. Er hat zu beurtheilen, ob ein Kind in eine 

höhere Claſſe vorzurücken habe. Kann der Lehrer Krank— 

heitswegen den Unterricht nicht ertheilen, fo hat er ſelbſt 
denſelben auf einige Seit über ſich zu nehmen, oder wenn 

ſolches ſeine übrigen Seelſorgegeſchäfte oder ſeine Geſund— 

heitsumſtände nicht erlauben, die Anzeige an den Schul— 

diſtrictsaufſeher zu machen, zu deſſen Kenntniß er auch 

ſogleich den Tod des Lehrers zu bringen hat. 2) Er hat 
über den Wandel des Lehrers die Aufſicht zu führen. Ente 

deckt er an ihm, daß er die Schenkhäuſer beſuche, bei 
öffentlichen Tänzen Muſik mache, ſich der Trunkenheit 

ergebe, mit ſeinen Nachbarn oder Hausleuten im Unfrieden 

lebe, oder zur Unſittlichkeit Neigung zeige: : ſo hat er ihn 

zuerſt ingeheim, dann mit Beiziehung des Ortsſchul— 

aufſehers zu ermahnen, und mit der Anzeige an den 
Diſtrietsaufſeher zu bedrohen, welche er, wenn keine Beſſe⸗ 

rung erfolgt, auch unfehlbar ohne langen Verſchub zu er» 

ſtatten hat. 3) In ſo weit der Lehrer Meßner iſt, hat 

er darauf zu ſehen, daß derſelbe zur Zeit der Schulſtunden 
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keinen Meßnerdienſt verrichte, ſondern dieſes durch einen ö 

andern verläßlichen und dazu abgerichteten Mann thun 
laſſe. 4) Da mit dem Berufe des Seelſorgers ein uns 
ſanftes Betragen und Herrſchſucht unvereinbarlich ſind: ſo 

hat er den Lehrer ſtets mit Achtung zu behandeln, ihm 

im Umgange mit Anſtande zu begegnen, und ſelbſt bei 
Fehlern mit prieſterlicher Liebe ohne öffentliche Herabſetzung 

zurecht zu weiſen. 5) Uibrigens bleibt der Seelſorger in 
allen die Schule betreffenden Sachen zunächſt dem Schul⸗ 

diſtrietsaufſeher untergeordnet, und zur gebührenden Ach— 

tung und Folgſamkeit verbunden. Er hat daher auch bei 

der Schul- Viſitation nicht allein ſelbſt gegenwärtig zu 
ſein und zu catechiſiren, oder wenn er den Religions— 

unterricht nicht ſelbſt ertheilet, durch ſeinen Cooperator 

catechiſiren zu laſſen, ſondern auch diejenigen Parteien, 

welche nach den höchſten Vorſchriften dabei zugegen zu 
ſein haben, den herrſchaftlichen Beamten, die Gemeinde 

durch den Richter und Ausſchuß, und den Ortsſchul— 

aufſeher, vorzuladen a). 

Die höhere Aufſicht über alle Schulen eines Bezirkes 

oder Diſtricts ſteht dem Bezirks-Vikäre zu, der dieſer 

Eigenſchaft wegen Schuldiſtrietsaufſeher heißt. 

Dieſer muß ein in dem Schulfache bewanderter Mann 

fein,’ und wird von dem Conſiſtorium ernannt, von der 

Landesſtelle aber beſtätiget. Die ihm beſonders obliegenden 

Pflichten ſind: 1) den Seelſorger in Abſicht auf den 

Religions- und Schulunterricht und auf die Beförderung 

des Schulweſens, den Schullehrer aber in Abſicht auf den 

Fleiß und die genaue Befolgung der Unterrichtsvorſchriften, 

dann in Abſicht auf den moraliſchen Lebenswandel; die 

Gemeinde in Abſicht auf das Abſchicken der Kinder in die 

Schule zur geſetzmäßigen Zeit, und in Abſicht auf die 

a) Deutſch. Schulplan 1. Abſchn. dann Inſtruct. für Orts⸗ 

ſeelſorger. Verord. in Böhm. v. 15. Dec. 1797. 
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Leiſtung der Gebühren an den Lehrer; endlich die Orts- 

obrigkeit in Abſicht auf ihre Thätigkeit im Verhalten der 

Kinder zur Schule, und in Abſicht auf ihr Benehmen 

gegen den Lehrer zu controlliren. 2) Er hat zur Erreichung 

\ es Endzweckes ein genaues Protokoll über die Schulen 
eines Bezirkes zu führen, und in ſolches alles hierbei zu 

wiſſen nöthige einzutragen. 3) Er erkennt über die Auf⸗ 

nahme und Entlaſſung der Schulgehülfen, wählet ſie da, 
wo ſie aus dem Schulfonde ganz oder zum Theile bezahlt 

werden, ſelbſt aus, und unterzieht alle angeſtellten Ge⸗ 

hülfen nach einem Jahre bei ſich einer theoretiſchen und 

practiſchen Prüfung. 4) Beſchwerden des Lehrers gegen 

den Gehülfen oder des Gehülfen gegen den Lehrer ent— 
ſcheidet er ſelbſt nach Einvernehmung des Ortsſeelſorgers z 
wenn aber ämtliche Anzeigen oder Beſchwerden gegen den 

Lehrer oder Ortsſeelſorger von der Gemeinde in Abſicht 
auf den Schuldienſt, den Lebenswandel, die Eintreibung 

der Giebigkeiten oder Baugebrechen, oder wegen dieſer 

beiden letztern Gegenſtände von dem Lehrer gegen die Ge— 

meinde vorkommen: ſo hat er nur die Unterſuchung zu 

pflegen, und den Weg der gütlichen Ausgleichung zu ver— 

ſuchen, oder bei deren Nichterzielung eine mit den gehöri⸗ 
gen Documenten belegte Anzeige höhern Orten zu machen. 

5) Er hat im Erkrankungsfalle eines Lehrers für die 

mittlerweilige Aushülfe, und bei dem Tode deſſelben für 

die Wiederbeſetzung der Lehrerſtelle zu ſorgen. 6) Er muß 

jährlich alle Schulen feines Bezirkes viſitiren, hierbei ihren 

Zuſtand genau erheben, Hinderniſſe hinweg räumen, 

zweckmäßige Vorſchläge unterſtützen, die Thätigkeit der 

Lehrer und Schüler beleben, und das Fortſchreiten des 
Unterrichtes und der chriſtlichen Sittenlehre auf alle Art 

befördern. In dieſer Abſicht hat er ein eigenes Viſi— 

tationd = Protokoll zu führen, in ſolches Alles, was ihm 
beſonders aufgefallen iſt, einzutragen, und daraus die 

* 
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tabellariſche Uiberſicht von allen Schulen zu formiten, 
welche er mit ſeinem jährlichen Berichte an das Kreisamt 

und das Conſiſtorium einſendet. 7) Bei dem von einer 

Gemeinde um Errichtung einer eigenen Schule gemachten 

Anſuchen hat er gemeinſchaftlich mit einem Kreis-Com— 

miſſäre die Localität, ſo wie die Beiträge, zu welchen ſie 

ſich herbei läßt, dann die Beſtätigung der Obrigkeit, daß 

ſie ſolche leiſten kann, zu erheben, und darüber an das 

Conſiſtorium zu berichten. Endlich hat er 8) über alle 

feine Amtsgeſchäfte ein eigenes Geſtions - Protokoll zu 

führen, und dieſes vierteljährig zur Einſicht dem Conſiſto— 

rium vorzulegen 5). 
Zur Erhaltung der Einheit in der Leitung des Schul- 

weſens einer ganzen Dibceſe beſteht für jede derſelben ein 

geiſtlicher Oberaufſeher, welcher zugleich Refe— 

rent des deutſchen Schulweſens bei dem Conſiſtorium iſt. 

Dieſer wird unmittelbar von Seiner Majeſtät ernannt, 

iſt Canonicus, und überkommt bei den Dom-Tapiteln, 

wo die Scholaſterie eine Dignität iſt, mit ſeiner Ernen— 

nung letztere Würde. Zu ſeinen Amtspflichten gehört: 

1) alle Angelegenheiten, welche in den Wirkungskreis des 

Conſiſtorium gehören, bei dieſem zu referiren, die darüber 

entworfenen Expeditionen vor deren Ausfertigung, wie es 

einem andern Referenten zuſteht, zu vidiren, und die in 

Schulſachen an die Landesſtelle zu erſtattenden Berichte 

mit zu unterfertigen; 2) die von den Schuldiſtricts⸗ 

aufſehern vierteljährig einzuſendenden Geſtions- Protokolle 

durchzuleſen, das vorſchriftswidrig Veranlaßte zu refor— 
miren, und darüber einen Vortrag zu machen; 3) an 

beſtimmten in der ganzen Diöbceſe bekannt gemachten 
Tagen die von den Diſtrictsaufſehern zur Erlangung der 

Lehrerzeugniſſe empfohlenen Gehülfen zu prüfen, und ihre 

Zeugniſſe zu adjuſtiren; 4) den Prüfungen aus der 
b) Ebend. und Inſtruct, für Schuldiſtrictsaufſeher. 
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1 Catechetik und Pädagogik der Dibeeſan⸗Alumnen und 

der Cleriker ſolcher Stifte und Klöſter, welche keinen Fire 

— 

dieſe Wiſſenſchaften von der Landesſtelle beſtätigten Lehrer 

haben, beizuwohnen; wo aber ſolche beſtätigte Lehrer 

4 nd, eine Prüfung mit ihnen vorzunehmen, wenn ſie zur 
iefterweihe kommen, ihre Zeugniſſe zu vidiren, und mit 

dem Siegel der Hauptſchule zu verſehen; 5) mit denjenigen, 

. welche die Catechetik und Pädagogik lehren wollen, eine 

ſtrenge Prüfung anzuſtellen; 6) am Ende jedes Schul⸗ 

jahres, außer der Tabelle über den Zuſtand der Schulen 
feines Bezirkes, eine Uiberſicht des ganzen Schulunter- 

richtsweſens der Dibceſe aus den von allen Diſtricts— 

aufſehern eingeſendeten Tabellen zu verfaſſen, und mit 

ſeiner Meinung zu neuen Vorſchlägen zu referiren; endlich 

5 7) bei allen Conſiſtorial- Verhandlungen ſich das Beſte 
der Schulen vorzüglich angelegen ſein zu laſſen e). Die 
Art, die vorgeſchriebenen Berichte zu erſtatten, geben bes 

ſondere Weiſungen umſtändlich an 4). — Der Schul- 

oberaufſeher der Dibceſe iſt zugleich auch Diſtrictsaufſeher 

über die Schulen des Ortes, wo das Konfiftorium ſich 

befindet, und nahmentlich die daſelbſt beſtehende Real— 

Schule e). In dieſer Eigenſchaft hat er die Obliegenheiten 

eines andern Schuldiſtrictsaufſehers auf ſich. Abweichend 

iſt bloß, daß“ er in der Hauptſtadt der Provinz in Ange— 

legenheiten, welche den Zug an das Kreisamt nehmen, 

ſeinen Bericht unmittelbar an die Landesſtelle erſtattet. 

ji Die ſpezielle Leitung des ganzen Volksunterrichtes 

iſt dem Conſiſtorium übertragen. In ſeinen Wirkungs— 

kreis gehört Alles, was auf denſelben unmittelbar Bezie— 
hung hat; folglich die Errichtung neuer Schulen und die 

Organiſirung der ſchon beſtehenden nach dem herabgelangten 

c) Inſtruct. für die Oberauffeher, 
d) Verord. in Böhm. v. 13. April 1820, 
e) Hofd. v. 31. Oct. 1805. 
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Schulplane; die Bildung derjenigen, die den Untere 

richt zu ertheilen haben; die Anſtellung des geſammten 

Lehr-Perſonals und derjenigen, welche den Unterricht zu— 

nächſt leiten: die Beobachtung der Angeſtellten in An— 
ſehung des Lehramtes und des ſittlichen Wandels; endlich 

die Beförderung des Unterrichtes ſowohl bei den Schul— 

kindern als bei der Jugend, welche der Schule entwachſen 

iſt. Dieſer Wirkungskreis iſt aber von der Art, daß 

einige Gegenſtände deſſelben der Entſcheidung des Con— 
ſiſtorium ſelbſt zuſtehen, andere der Entſcheidung der Lan— 

desſtelle vorzulegen ſind. In den Wirkungskreis des 

Conſiſtorium, in ſo fern daſſelbe ſelbſt entſcheiden kann, 

gehören: 1) die Aufmunterung fleißiger Ortsſeelſorger und 

die Wachſamkeit über die genaue Erfüllung der Pflichten, 
welche ihnen in ihrer Inſtruction vorge zeichnet ſind; 2) die 

Aufſicht über den Präparanden-Unterricht, welcher den 

angehenden Schullehrern, und den Clerikern der Secular— 

und Regular » Geiſtlichkeit ertheilet wird; 3) die An⸗ 

ſtellung der Gehuͤlfen, wo fie ſchon ſyſtemiſirt find, und 

die Genehmigung der präſentirten Schullehrer, deren Prä— 

fentation Privaten zuſteht; die Anſtellung eines Proviſors 

bei einem alten Lehrer, wenn dazu nach den Normalien 

kein Beitrag aus dem Schulfonde nöthig iſt; 4) die 

Ertheilung der Zeugniſſe der Lehrfähigkeit an die Gehülfen, 

welche von dem Oberaufſeher ausgefertiget werden; 5) die 

Belobung und Aufmunterung fleißiger, die Zurechtweiſung 

und Bedrohung nachläſſiger und unſittlicher Lehrer, dann 

die Aufſtellung eines Proviſors für einen Lehrer, dem es 

an Kenntniß oder am Fleiße gebricht; 6) die Aufmunte— 

rung der Seelſorger zur Verfaſſung ſolcher kleinen Volks— 
ſchriften, welche man zur Beförderung zeligiefer und bür— 

gerlicher Tugenden unter das Volk bringen ſoll; endlich 

7) die Regulirung des halb- und ganztägigen Unterrichtes 

in den einzelnen Orten. Dagegen hat das Conſiſtorium 
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vorerſt an die Landesſtelle zu berichten: 1) wo es ſich um 
Errichtung einer neuen Schule, um Trennung der Ge— 
ſchlechter in den Schulen, oder um Beigebung der vierten 

Claſſe bei einer Hauptſchule handelt; 2) wo es um die Ans 
ſtellung eines Lehrers an einer unter landesfürſtlicher Ernen— 
nung ſtehenden Triviale, an einer Haupt», Normal-Haupt⸗, 

oder Real -Schule, oder um die Anſtellung eines Directors; 

3) wo es um die Anſtellung eines Schuldiſtrictsaufſehers; 

4) wo es um die Beigebung eines neuen Gehülfen oder 
Proviſors auf Koften des Schulfonds; 5) wo es um die 
Beſtrafung eines Lehrers durch Uiberſetzung auf einen ge— 

ringeren Schuldienſt, oder durch Abſetzung von dem Lehr— 

amte, oder um gänzliche Unfähigkeitserklärung deſſelben 

zum Schuldienſte zu thun iſt; 6) wo es ſich um die Er— 

nennung des Schuloberaufſehers handelt; endlich 7), wo 

es auf die Drucklegung einer zur Beförderung des Volks— 

unterrichtes nützlich erachteten Schrift, oder auf die Ein— 

führung eines neuen Lehrbuches in den Schulen ankommt /). 

Außerdem hat das Conſiſtorium jedes Jahr über den 

Zuſtand der Volksſchulen der Landesſtelle einen Haupt— 

bericht vorzulegen, und darin alle Bemerkungen aufzu— 

führen, die ſich als wichtig darſtellen, und zwar: 1) bei 

dem Stande des Lehr-Perſonals, 2) bei der Zahl der 

Schüler, 3) hinſichtlich des Zuſtandes des Unterrichtes und 
der Urſachen des Fortſchreitens oder Rückganges deſſelben, 

4) hinſichtlich der verdienſtlichen Handlungen und Schriften 

des Lehr⸗Perſonals und der beſondern Beförderer des 

Schulweſehns, 5) hinſichtlich der Belohnungen und Ahn— 
dungen, und 6) hinſichtlich deſſen, was noch zu leiſten 

iſt, um den Unterricht allgemeiner und gemeinnütziger zu 

machen g). 

) Inſtruct. für die Conſiſtorien, dann Sof. v. 10. Febr. 1804 
89. 21 — 27, u. Hofd. v. 16. April 1806. 

g) Stud. Hofd. v. * Aa 1824. 



an Um die Aufſicht, wecche den Schuldiſtricts-, den j 
Schuloberaufſehern und den Conſiſtorien zur Pflicht ges 
macht iſt, ungehinderter, mithin ſicherer zu pflegen, iſt alle 

Correſpondenz in Schulſachen von dem Briefpoſt- und 

Poſtwagens -Porto frei, und zur Vermeidung alles — 

Unterſchleifes das Couvert bloß mit der Aufſchrift: in 

Schulſachen zu verſehen 1). 

g. 158. 
Religionsunterricht an den verſchiedenen deer 

reichiſchen Lehranſtalten. 

Der vorzüglichſte und weſentlichſte Theil des Schul⸗ 

unterrichtes iſt der Religions unterricht. Dieſer 

bleibt in allen Schulen zwar den Geiſtlichen überlaſſen; 

damit dieſelben jedoch hierin Alles leiſten, was ihnen 

ſchon vermöge ihres Berufes auferlegt iſt: ſo haben die 

Oeſterreichiſchen Landesfürſten noch ſolche Maßregeln 

getroffen, welche weiter nichts als die genaueſie Befol— 
gung zu wüͤnſchen übrig laſſen. 

Schon die K. M. Thereſia hatte befohlen, daß zur 

allſeitigen Aufnahme und Beförderung der Religion die 

geſammte Jugend in allen mindern deutſchen Schulen in- 

Städten und auf dem Lande entweder durch die Orts— 

ſeelſorger, oder durch eigens angeſtellte Catecheten ordent= 

licher Weiſe wöchentlich ziweimahl in der chriſtlichen Reli⸗ 
gion faßlich und gründlich unterwieſen würde a). Ein 
gleiches Geboth hat K. Joſeph erlaſſen ). K. Franz aber 

70 Allerh. Entſchl. v. 5. März, Hofd. v. 16, April 1807, 

Allerh. Entſchl. v. 7. Hofd. v. 14. Sept. u. 15. Oct. 1821, 

für Nied. Oeſter. v. 4. Febr. 1814. M. ie v. 

Kirchenvermögen II. Thl. §. 70. 

a) Schulordn, v. 6. Dec. 1573, Hofd. v. 20. Jan. 1780. 
5) Hofd. v. 16. Jan. 1781. 

— 
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verordnete, daß zur eifrigern Ertheilung des Religions 

unterrichtes bei jeder Schule ſowohl in der Stadt als auf 
dem Lande ein eigener Catechet in der Perſon des Pfarrers, 

oder Capellans angeſtellt c), und in den Orten, wo 

wegen zu großer Entfernung von der Pfarre und der da— 
ſelbſt beſtehenden Schule, oder auch wegen ſchlechter und 
beſonders für die Jugend oft gefährlicher Wege die Errich— 

tung einer Filial-Schule nothwendig wird, oder ſchon 

vorgenommen if, mit den Gemeinden dahin das Uiberein⸗ 
kommen getroffen werde, daß ſie den Seelſorger, der 

daſelbſt den Unterricht beſorgt, wenn er kränklich oder im 

Alter vorgerückt iſt, und vermöge ſeiner Pfarreinkünfte 

ſelbſt Pferde zu halten oder zu miethen nicht vermag, 

wenigſtens zur Winterzeit oder bei ſonſt ſchlechter Witte 
rung einige Mahle in der Woche mit einem Wagen ab— 
hohle, an Sonntagen aber die erwachſene Schuljugend 

durch den Lehrer in die Pfarrſchule geführet werde 4). 

Bei den Normal ⸗ und Hauptſchulen ſind beſondere Cate— 

cheten angeſtellt, welche täglich wenigſtens eine Stunde 
unterrichten. Bei den Real-Schulen und Gymnaſien 

lehrt ein eigener Catechet jede Claſſe, und bei den Lycäen 
und Univerſitäten ebenfalls ein beſonderer Religionslehrer 

. Jahrgang fü r ſich alle Wochen zwei Stunden e). 

Jedem dieſer verſchiedenen Catecheten iſt zum Behufe 

elne! Unterrichtes eine beſondere Inſtruction mitgetheilt. 

Und zwar ſoll der Catechet in den untern deutſchen 

Schulen dahin arbeiten, daß den Kindern die Religion 
Jeſu gut und herzeindringlich gelehrt, und die Glaubens— 
und Sittenlehre nach dem in der Dibceſe eingeführten 

Catechismus ＋) auf eine ihnen faßliche Art vorgetragen 

) Hofd. v. 23. April 1800. 
d) Stud. Hofd. v. 17. April 1824. 

e) Hofd. v. 3. Febr. 1804. 

) Hofd. v. 9. März 1781, 16. Oct. 1805 o. 1806. 
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werde, damit ſie über die Dinge, mit welchen ſie um— 
gehen, und die Verhältniſſe, in denen ſie ſich jetzt und 

künftig befinden, eine richtige Anweiſung, bekommen, und 

ſo zu benützen lernen, wie es die chriſtliche Sittenlehre 

vorſchreibt g). Ein Unterricht, der bloß oberflächig oder 

philoſophiſch ertheilt wird, in das Herz und Leben nicht 
eingreift, ſoll durchaus vermieden werden 5). Die Kinder 

ſollen die Geſchichte des alten Bundes und das Leben 

Jeſu genau kennen, und im Stande fein, die Evangelien 
ſo, wie es ihre ſchwache Faſſungskraft zuläßt, zu verſtehen, 

und die darin liegenden Glaubens- und Sittenlehren 

heraus zu ziehen, den ihnen erklärten Catechismus aber 
immer auswendig lernen m). Um den Unterricht mehr 
noch durch Wiederhohlung eigen zu machen, ſoll ſich auf 

dem Lande der Schullehrer oder Gehülfen bedienet, und 
dieſen deshalb die nöthige Anleitung gegeben werden k). 

Damit kann auch der Unterricht in den Unterthanspflichten 

gegen den Staat und den Monarchen, welcher in dem 

Anhange zum deutſchen Leſebuche enthalten iſt, verbunden 

werden 7). Bei den Hauptſchulen ſoll die geſchicht— 

lich vorgetragene Religionslehre in ihrer Uibereinſtimmung 

mit den Bedürfniſſen und vernünftigen Wünſchen des 

Menſchen dargeſtellt, und die Lehre von den Gebothen 

auf die einzelnen Verhältniſſe des Lebens angewendet 

werden m). Bei den Real-Schulen ſoll der Catechet 

8) Polit. Verfaſſ. d. deutſch. Schul. IV. Abſch. §. 4. 

XI. Abſch. §. 47. Inſtruct. für Seelſorg. §. 1. 

7) Studien-Hofd. v. 6. Sept. 1816. 

2) Allerh. Entſchl. v. 10. Juli 1 Sept. ON Hofd. 

v. 28. Sept. 1819 Lit. A n. 5 4 

*) Polit. Verfaſſ. d. deutſch. a Inſtruct. für die no 

ſeelſ. 9. 2 
1) Hofd. v. 6. Dec. 1782. 

m) Angef. polit. Verfaſſ. IV. Abſch. & 7. * 

— 
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feinem Religionsunterrichte das 2., 3. und 4. Haupt⸗ 
ſtück des großen Catechismus oder des erſten Theiles des 
großen Leſebuches zum Grunde legen n). Bei den 
Gymnaſien iſt darauf zu ſehen, daß die ſtudirende 

Jugend in den Religionskenntniſſen und der daraus her— 

vorgehenden Religioſität in dem Grade fortſchreite, in 

welchem fie durch den Gymnaſial - Unterricht an den 

übrigen Kenntniſſen zunimmt. An den philoſo phi⸗ 
ſchen Lehranſtalten endlich iſt dahin zu wirken, 

daß die ſtudirenden Jünglinge, welche bereits in den 
Jahren ſtehen, wo die Leidenſchaften mehr und mehr 
erwachen, und die Vernunft zum Nachdenken über die 
Gegenſtände um ſie her geſchickter wird, in der Religions— 
lehre, in welcher fie in dem Gymnaſium vollſtändig unters 

richtet worden ſind, durch Gründe befeſtiget werden, da— 

mitt ſie gewiſſenhaft darnach zu handeln ſich gewöhnen, und 

du daten Chriſten und rechtſchaffenen Bürgern ſich bilden o). 

Daß der Religionsunterricht dem reinen, echt katho— 

liſchen Lehrbegriffe gemäß vorgetragen werde, dafür ſind 

die Catecheten dem Biſchofe vorantwortlich. Ihm iſt 

rückſichtlich jenes Unterrichtes das ſämmtliche damit beauf— 

tragte Lehr⸗Perſonale auf allen Lehranſtalten des Kirch— 
ſprengels, auf den Univerſitäten, Lycäen, Gymnaſien und 

Real⸗Schulen untergeordnet, und alle Vorſteher, Directos 

ren, Profeſſoren und andere Lehrer find ihm zur Folgſamkeit 

verpflichtet. Er hat daher auch bei Beſetzung erledigter 

Religionslehrkanzeln den Vorſchlag zu erſtatten. Er kann 

von Zeit zu Zeit ohne vorläufige Anzeige Commiſſäre 

weltlichen oder geiſtlichen Standes in die Collegien und 
Exhortationen ſchicken, und ſich was und wie gelehrt 

wird, berichten laſſen. Er darf endlich nicht bloß, 

ſondern ſoll vielmehr bei den Prüfungen ſelbſt oder durch 

n) Hofd. v. 3. Febr. 1804. 
o) Ebend. 

ke F f 
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Abgeordnete erſcheinen, welchen frei ſteht, von dem 
Profeſſor zu verlangen, daß er die Schüler über dieſe 

oder jene Materie prüfe, und ſich über das Reſultat der 

Prüfung Bericht erſtatten laſſen. Sollte hierbei eine Ab⸗ 

weichung oder ein Gebrechen rückſichtlich der Reinpeit der 
Lehre hervor kommen: fo hat er die ungeſäumte Anzeige, 

höhern Ortes zu erſtatten p). Diäten oder Reiſckoſten. 

können die biſchöflichen Abgeordneten aus Gelegenheit der 

Abſendung an eine fernere Lehranſtalt aus einem öffent⸗ 

lichen Fonde nicht anſprechen. Da die Aufſicht über die 

Reinheit der Religionslehre dem Biſchofe von Amtswegen 

obliegt, fo haben fie ſich deshalb an ihn allein zu halten 3). 

Zur Anhörung des Religionsunterrichtes ſind alle 

Schüler verbunden, die einer akatholiſchen Confeſſion, 

dann die dem jüdiſchen Glauben zugethanen Schüler, welche 

katholiſche Schulen beſuchen, ausgenommen. Erſtere können 

ſich entfernen, wenn ſie dem Religionsunterrichte nicht 

beiwohnen wollen 1); letztere aber müſſen immer zur Zeit 

der zu ertheilenden Religlonslehre entlaſſen werden g). Um 

dieſes ohne Nachtheil des übrigen Unterrichts zu erreichen, 

ſoll der Religionsunterricht nur in der letzten Schulſtunde 
ertheilet werden r). Der Religionsunterricht muß ſelbſt. 

bei der aus der Schule ausgetretenen, zu Handwerken oder 

andern Beſchäftigungen übergehenden Jugend fortgeſetzt 

werden. Zu dem Ende find aller Orten die fonn«, 
tägigen Wiederhohlungsſtunden eingeführt, 
welche nach dem nachmittägigen Gottesdienſte durch zwei 

Stunden gehalten werden, und wobei ſich alle Lehrlinge 

5) Hofd. v. 8. Febr. 1791, 23. Juli 1808, 13. April 1822, 

Miniſt. Schreib. v. 7. Juli 1821. 

9) Stud. Hofd. v. 13. März 1824. 

7) Hofd. v. 25. Aug. 1782. 
) Hofd. v. 14. Dec. 1782. 

2) Hofd. v. 23. Juni 1808. 
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und Andekk jungen 4 Leitte bis zum vollendeten 18. Lebens 
a . en ‚haben. In Oeſterreich hat eine neue 

ordnung zwar dieſe Verpflichtung nur bis auf das 

De eſtgeſetzt 2); wenn aber ein Lehrjunge in 
die feine Handwerkslehrzeit noch nicht überſtanden 
hüt? 05 hat e er die Wiederhohlungsſtunden auch über jenes 

Alter und bis zum Freiſprechen zu frequentiren w). 

um den Religionsuntetticht insbeſondere jenen Claſſen 

von Kindern zu verſchaffen, welche ihn ſo häufig entbehren, 
wutde befohlen, daß 1) den in Fabriken arbeitenden 
Kindern entweder daſelbſt durch eigene Lehrer der Unter⸗ 
ht ertheilt, oder wenigſtens der unentgeldliche Zutritt 
zu den Sonn ⸗ und Feiertagsſchulen verſchafft werde; 

jeder, der einen armen Waiſen aufnimmt, oder ein 

anderes, der Schule noch nicht entwachſenes Kind in ſeine 

Pr nimmt, daſſelbe zur Beſuchung der vor- und 
nächmittägigen Schule, dann der Wiederhohlungsſtunden 
anhalte; 3) Kinder, welche zum Hüthen des jungen 

Viehes oder der Gänſe verwendet werden, die Schule 
wenigſtens von 1 bis 3 Uhr, dann die Sonntagsſchulen 

beſuchen, und 4) kein Hirt irgendwo in Dienſt ges 

nommen werde, wenn er nicht von ſeinem Seelſorger ein 
Zeugniß aufweiſen kann, in der Schule öffentlich unters 
richtet, und mit gutem Erfolge geprüft worden zu ſein ). 
Letzterm analog war ſchon längſt gebothen, daß Kinder in 

Dienſte oder zu Handwerken nicht aufgenommen werden 

ſollen, bevor ſie in den Religionswahrheiten hinlänglich 

rwieſen find Y. 

u) ord. in Defter, u. d. E. v. 2. Dec. 1816. 
%) Verord. ebend. v. 23. Jan. 1818. 

Ey Hofd, v. 15. Dec. 1808, 15. Febr. 1809, Hofkanzlei⸗ 

Präſid. Schreib. v. 11. 21. April 1821, 

5) Verord. v. 13. Oct. 1781, Hofd. v. 27. Aug. 1787, 

Verord. in Oeſter. o. d. E. v. 10, März 1808. 
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uber die genaue Befolgung dieſet Verordnungen, ‚u 
welche zur völligen Kenntniß wiederhohlt bekannt gemacht 
worden ſind, iſt von Seite der geiſtlichen ſowohl als der 
weltlichen Behörden zu wachen 2). Insbeſondere haben 
ſich die Seelſorger halbjährig zu überzeugen, daß alle 

Kinder ihres Pfarrbezirkes vom 6. bis zum 12. Jahre 

den vorgeſchriebenen, die der Schule entwachſenen jungen 

Leute aber bis zum 18. Jahre einen fortgeſetzten, ihren 
ſich mehr entwickelnden Fähigkeiten und Bedürfniſſen ent⸗ 

ſprechenden, Religionsunterricht zu Hauſe oder bei den 
pfatrlichen Catecheſen erhalten. Auf dem Lande, wo 
ihnen jedes Individuum der Gemeinde bekannt iſt, können 
ſie ſich dieſe Uiberzeugung leicht verſchaffen, und die Obrig⸗ 

keiten haben ihnen unter ſtrenger Verantwortung ſchnelle 

und wirkſame Aſſiſtenz zu leiſten. In den größeren Städten 
aber muß dieſe Uiberzeugung durch glaubwürdige Zeugniſſe 

erzielt werden, welche die Eltern und Vormünder über den 
ihren Kindern und Mündeln von beſagten Jahren ertheilten 

Religionsunterricht ihnen vorzuweiſen haben. Rückſichtlich 

der Eltern, welche mit Penſionen oder Stiftungsgenüſſen 
verſehen ſind, iſt dieſes noch beſonders vorgeſchrieben. Sie 

haben ſich über den Religionsunterricht ihrer Kinder alle 

halbe Jahre bei Erhebung der Lebenszeugniſſe auszu⸗ 

weiſen a). Hierbei haben die Seelſorger nicht nur auf 
die Glaubwürdigkeit der Zeugniſſe genau zu ach , fondern 

ſich auch noch ſonſt durch eigenes Nachſehen zu überzeugen, 
daß die Kinder, deren Unterricht ſchriftlich bezeuget wird, 

ſolchen wirklich ſo erhalten, wie das Zeugniß lautet. Von 

der Beibringung dieſer Seugniſſe ſind nur diejenigen aus 

genommen, welche die pfarrlichen Schulen beſuchen, oder 

den pfarrlichen Chriſtenlehren beiwohnen, und in 18 
1 

x) Hofd. v. 10. Dec. 1807, 9. Juli 1808, 

a) Stud. Hofd. v. 18. Juni 1813 m 4. 
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Negiſter des Eaterheten eingetragen ſind J). cr. Eine gleiche 
Aufmerkſamkeit iſt den Bezirks ⸗Vikären zur Pflicht ger 
macht. Ihnen liegt ob, beſonders bei den canoniſchen 

Viſitationen nach Allen dieſem ſich zu erkundigen. Hin⸗ 
ſichtlich der weiblichen Jugend iſt die Aufmerkſamkeit zu 

7 

verdoppeln e.). | | 
2 Als Strafe und indirecte Zwangsmittel, zum fleißigen 

Anhören des Religionsunterrichtes zu vermögen, können 

folgende Einrichtungen angeſehen werden. Wenn Kinder 

die Schule überhaupt oder den Religionsunterricht ins— 
beſondere nachläſſig abwarten: ſo ſollen ſie zum erſten 
Mahle väterlich erinnert, ſodann aber der Obrigkeit zur 

Beſtrafung nahmhaft gemacht werden 4). Die Lehrer 
haben rückſichtlich ſolcher Kinder halbjährige Ausweiſe den 
Dominien u übergeben, und dieſe mit aller Strenge die 

Unterſuchung vorzunehmen; im Unterlaſſungsfalle iſt von 

dem Conſiſtorium der Landesſtelle die Anzeige zu machen e). 
Begibt ſich ein Kind unter der Zeit ſeiner Schulfähigkeit 
von de Wohnorte ſeiner Eltern anderswohin: ſo hat es 

der Seelſorger des Ortes, aus dem das Kind abgeht, 

an den Seelſorger des Ortes, wohin es ſich begibt, an— 
2 zuzeigen, damit dieſer über ſeinen Schulbeſuch an dem 

neuen Aufenthaltsorte wachen könne F). Auch iſt den 
Seelſorgern eingeſchärft, bei Vornahme der Religions— 
prüfung mit Brautleuten mit aller Genauigkeit vorzugehen, 

dieſelben zu verhalten, daß ſie ſich ausweiſen, von wem 

fie, vorher oder in ihrer Jugend den Religionsunterricht 

erh Iten haben, und bei Entdeckung mangelhafter Reli— 

gionskenntniſſe die Trauung fo lang zu verſchieben, bis 

5) Hof. v. 16. Mai 1807. Hofd. v. 19. Juli 1815. 
ve) Hod. v. 20. Mai 1813. 
d) Hofd. v. 9. Juli 1808. 

e) Stud. Hofd. v. 7. Aug. 1812. 

) Stud. Hop, v. 17. Dec. 1813. 
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ſolche durch einen joecmi ißigen Unterricht nachgehohlet 
ſind g). Sucht endlich eine Perſon unter 18 Jahren um 
einen Stiftungsgenuß an: ſo hat ſie zugleich das Zeugniß 
einer Lehranſtalt oder des Seelſorgers über den mit gutem 
Erfolge erlangten Religionsunterricht beizubringen 5). — 
Eben fo ſtreng wird darauf geſehen, daß die Wieder 

hohlungsſtunden fleißig beſucht werden. Ohne ihren Be— 
ſuch kann kein Lehrjunge unter der Strafe von 50 Rthlr. 
für die Zunft, frei geſprochen 1), und in Mähren und 
Schleſien insbeſondere keiner Brautperſon von dem Wirth⸗ 
ſchaftsamte der Meldzettel zur Heirath ertheilet werden k). 

Hält die Vernachläſſigung des Beſuchs der Wiederhohlungs⸗ 
ſchulen während eines ganzen Semeſters an: ſo ſollen die 

Eltern und Vormünder aus der gemeinen Volks- Claſſe 
mit 2 fl., vom Bürgerſtande mit 4 fl., und wenn ſie 

hierzu unvermögend ſind, mit einem >. intah et er 
beſtraft werden I). | 

8) Hofd. v. 18. Juni 1813 n. 4. 5 
*) Stud. Hofd. v. 18. Juni 1813 n. 4. 

1) Landesſchulordn. $. 15. Verord. v. 28. Aug. 1798. 

Schulverfaſſungsplan v. 10. Febr. 1804 8. 9. 10, 

v. 15. März 1804 lit. h. Stud. Hofd. v. 27. Sept. 1816 

u. 5. Verord. für Laibach v. 20. Jan. 1815. N 
*) Verord. in Mähr. u. Schleſ. v. 28. Jan. 1814. 

4) Stud. Hofd. v. 27. Sept. . 5. * 
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